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B

l1
Der Bezug von StolgebUhren durch einen anderen Geistlichen

als den zuständigen Pfarrer.

BaehtefiUl aiu d«B OebittedM Prtiuibditii AUgemeiiieii Landrediis rnftgetheilt

Ton Beebtiuiwalt iind GooBiitoffadntli Dr. Porach in Bradan.

lo Bd. 68 unseres Archivs (1892, S. 87—96) haben wir einen

ror dem weltlichen Gerieht abgehandelten Bechtestreit über Stol-

gebfihren zwischen dem Staatapbrrer Ton Kosten und den dortigen

kirchlich treu gebliebenen Mansionarien mitgetheili Die Wirren des

CaltarkampÜB haben nachträglich noch einen anderen fthnlicheo Pro-

CQ88 geseitigt, bei dem der Klftger sich ansdrficklich auf jene Kostener

Sache berief imd d0r Richter erster Instanz anter Berufung auf die

dort ergangene Entscheidung erkannte.

Kläger iu diesem zweiten Process, (dessen Anspruch bereits

Bd. 67. 1892 S. 307 kurz angegeben ist,) war der Staatspfarrer

V. Talaczynski. Ohne jede kirchliche Mitwirkung war er durch

Präsentationsurkunde vom 26. September 1877 in Gemässheit des

Gesetzes über die Verwaltung erledigter katholischer Bisthüraer vom

20. Mai 1874 zum Pfarrer der Pfarrei Keltsch Oberschlesien be-

stellt worden. Er hat dieses Amt bis zum 1. October 1888 verwaltet.

Der ihm gesetzlich gebührende Bezug aller mit der Pfarrei

ferbundenen Einkänfbe, Nutzungen und Vorrechte ist ihm noch be-

sonders in der Pr&sentationsnrkunde zugesichert und auch spftter

ansdrficklich seitens der staatlichen Behörde bestfttigt worden«

Diese Eroolnmente bestanden nach der Darstellung des Staats-

pfarrers, ausser dem hier nicht interessirenden Nntznngsrechte an

den PfarrlSiidereien, aus

>1. Stolgebühren. Nach dem staatlich genehmigten Stolge-

bühren-Reglement für die Diöcese Breslau vom 26. 8ept./3. August

1868 nebst Stolgebührentaxe hat der Pfarrer für Taufen, Trauungen

und Begräbnisse sowie die damit verbundenen sonstigen kirchlichen

Akte Gebühren nach Massgabe obiger Taxe zu fordern.

Ausser den eigentlichen Gebühren hat der Pfarrer noch in be-

stimmten Fällen (8§. 43, 44 jenes Beglements) ein Offertorium au

TerUngen.
1»
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4 Portehf Bezug v. Stolyehühren dureh and. QHtO.aU d, »usl. Pfarrer,

2. KoOendm und Ttschgddem Naiuriüim, Diese Emo-

lamente sind aof den Grondstflcken der Bauern, Freigftrtner und

Hftnsler in den zur Fterochie Eeltscb gehörigen Ortschaften hypo-

thekarisch eingetragen. Von Neujahr bis etwa Anfang Februar

jeden Jahres pflegt nämlich der Pfarrer bei den einzelnen Parochianen

einen Umgang zu halten. Hierbei bekommt er die Kollendengelder

mit je 10 Pfennigen von sämmtlichen Stellenbesitzern, Freigärtnern,

Häuslern, Einliegern u. s. w. ebenso von den ersteren drei Gruppen

die Tischgelder mit 10 Silbergroschen 8 Pfennigen bezw. 8 Silber-

groschen 4 Pfennigen sowie auch die Natoraliea von 4 Quart Graupe

und 4 Quart Erbsen alten Maasses.

8. IMwSlUgen (Men, Laut Oenehoiigang der Regierung sn

Oppeln ?om 18. Januar 1845 wurden die Be?enfien der Pfarrei Keltsch

swisehen dem damaligen KirchenooUeginm und dem Eirchenpatron

wie aucb den betrelTenden Gemeindeorganen festgestellt. In dem dies-

bezüglichen ReFeaften-Verzeicbnis» heisst es unter anderem, dass die

Gemeinden der Parochie Keltsch verpflichtet seien, viermal des

Jahres einen Opfergang zu verrichten und zwar zu Weihnachten,

Ostern, Pfingsten und am Kirchweihfeste. Diese Opfergänge erfolgen

in der Weise, dass die einzelnen Gemeindemitglieder während der

Andacht Spenden, dereu Hohe im Ermessen der Einzelnen steht, in

der Kirche niederlegen.

Za den freiwilligen Gaben geboren ferner die saduszne. Am
2. Nofember Jeden Jabres pflegen n&mlicb die Gemeindemitglieder

fftr die Seelen ibrer rerstorbenen Angehörigen Gebete sprecben an

lasseo. Hierbei erbftit der Pfarrer pro Seele 10 Pfg., desgleicben

erbftit er fftr ffamelfarbittea an Sonn- und Feiertagen pro Seele

8 Mark jährlieb.c

Neben dem Kläger als sogenannten Staatspfarrer wurde Seitens

des Fürstbischofs von Breslau noch der kirchlich treue Priester Waida,

welcher Kreisvicar in Loslau war, als Seelsorger bestellt. Die dem-

selben ertheilte Bestallung vom 27. November 1885 lautete, soweit

sie bier in Betracbt kommt, folgendermassen

:

Baer Hocbwftrden ernenne icb biermit, unter Belassang Ibrer

Stellong als Kreisviear, aum HillSneelsorger in der Pfsrrei

Keltsch . . . unter Anweisung Ihres Wohnsitzes in Zandowiti.

Ich ermächtige Sie, in dem dort erbauten Saale Gottesdienste

abzuhalten, das Sanctissimum aufzubewahren, die heiligen Sa-

cramente insbesondere auch die heilige Taufe auszuspendeu, und

s&mmtiiche geistliche Functionen zu verrichten und übertrage
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Be%ug von Stolgebühren durch andere GeUtL al$ den »ust. Pfarrer, 5

IhmD die gesammte Seelsorge in der Parochie Eeltecb . . . .

Besöglich Ihres Einkommens behalte ieh mir das Wettere vor.

Fürätbischof Robert.

Aid 6. Deeember 1885 fand die feierliche Eiaf&hrang dieses

üilfiBseelsorgers statt.

Der Staatspfarrer behauptete nun, dass der Hilfsseelsorger seit*

dem offen ?on Zandowitz aas alle Functionen eines Pfarrers aasge-

übt nnd allen znr Parochie Eeltsch gehörigen Mitgliedern bei Strafe

des Kirchenbannes verboten habe, ihre kirchlichen Bedürfnisse bei

dem Staatspfarrer zn befriedigen, indem er sich als den allein be>

rechtigten QeistUcben gerirt habe. Bs sei damals für ihn in Zando-

wits eine Kirche nebet Wirthschafts-Geb&nden errichtet worden and

er habe es bald dahin gebracht, dass dem klagenden Staatspfhrrer

Seitens der Parochianen keine kirchlichen Akte mehr übertragen

worden.

Der Hilfsseelsorger habe selbst für die von ihm vollzogenen

Akte die taxraässigen Gel)ühreu gefordert und genommen , er habe

die Umgänge behufs Empfangnahme der Kollenden gehalten und die

freiwilligen Spenden für sich genommen, Kläger habe von den Pa-

rochianen bei Anmeldungen von Begräbnissen entweder gamichts,

öder etwa 25, 50 nnd 75 Pfennige, mitunter l Mark erhalten, wo-

bei die Betreffenden erklärt hätten, »ihr Pfarrer, (d. i. der beklagte

HilfiBseelsorger,) habe ihnen verboten, mehr an den Klüger in lahlen.

Klüger habe vergeblich gegen diese Kingriffe in seine Rechte protestirt.

1. Klüger hat deshalb im Klagewege vom Hilfsseelsorger In

erster Linie Rechnnngslegung über die behaltenen Einnahmen ge-

fordert eventuell hat er mit der Bitte,

den Beklagten zur Zahlung von 12,362 Mark 50 Pfennig nebst

5% Zinsen seit dem 1. October 1888 zu vertheilen,

die ihm durch den Beklagten angeblich entzogenen Beträge selbst

bezw. Ersatz derselben verlangt, indem er behauptet, dass der Be-

klagte in dem in Rede kommenden Zeitranme mindestens eine solche

Snmme vereinnahmt habe.

Beklagter hat nm Abweisung der Klage gebeten, snnicbst

seine Pflicht znr Becbnnngslegang nnd ferner bestritten, dass er die

Leute abgehalten habe, den Klüger anfzusuchen, dieselben hütten

sich von Anfang an selbst vom Klüger als Staatspfarrer abgewendet.

Er (Beklagter) habe Dir seine Functionen niemals etwas gefordert,

er habe lediglich Geschenke bekommen, ohne jemals eine Liquidation

zugestellt zu haben. Kollendenumgang habe er nur eiumal im Jahre
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6 Porach, Be%ug v, Stolgebühren dtircft and. OeUÜ, alt d.aiuU Pfarrer*

1886 gehalten; die ihm hierbei flberreichten Gaben habe er zam

Bau einer Orgel Terwendet

Im üebrigen habe er anf Grand seiner amtlichen Bestallung

lediglich seine eigenen Geschäfte besorgt.

Auf Grund dieses Thatbestandes erkannte die zweite Civil-

kammer des Königlichen Landestjerichts zu Oppeln unter dem 29. Sept.

1892 nach dem principalen Klageantrage:

>Der Beklagte wird verurtheilt, dem Kläger über diejenigen

Beträge Rechnung zu legen, welche er, Beklagter, in dpr Zeit lus

zum 1. October 1888 für die Vornahme von geistlichen Handlungen

in der Parochie Keltsch an Stolgebühren , Kollenden nebst Tisch-

geldern und Naturalien und freiwilligen Spenden (powinne ofiary und

ladnssne) ?ereinnabmt hat, sowie die Kosten des Rechtsstreits sa

tragen.c

Die IkUackeiäimffagrmde lanten:

»Wie das Reichsgericht in einem vom Elftger vorgelegten Ur-

theile vom 14. Mftrz 1887 (Bacxkowski and Gen. c/a Brenlc IX

325/86) anter Besngnahroe anf FOrstei^Eeeias I 258 und Dernbnrg

II 106 flberzengend ausfahrt , bildet die Rechnungslegung ein Vor-

bereitnngsmittel inr Klarstellung und Sicherang künftiger Ansprüche

und lässt sich ein Recht auf dieselbe nach den Einzelbestimmungen

welche das allgemeine Landrecht (vergl. I 13 §§ Öl, 256 I 14 §. 133.

1 17. §. 219. auch §. 67 der Vorraundschaftsordnung) darüber ent-

hält, überall da anerkennen, wo Jemand auf Grund eines vertrags-

nuissigen oder sonstigen Rechtsverhältnisses für Rechnung eines

Anderen oder für gemeinschaftliche Rechnung Geschäfte besorgt hat.

Demzufolge ist im gegebenen Falle zu prüfen, ob ein derartiges

Hechtsverhältniss oder Rechtsschutzbedurtniss zu Gunsten des die

Rechnungslegung verlangenden Klägers dem Beklagten gegenüber

besteht. In dieser Beziehung herrscht zunächst kein Streit darüber,

dass die Bezüge der Eingangs unter 1, 2 und 3 gedachten Art von

vorneherein zu den Competenzen des Klägers gehürten, sowie dass

er zur Binziehung und Einforderung derselben als Phmi berechtigt

war. Der Beklagte hat ferner zugegeben, dass er (in welchem Um-
fange, interessirt nicht) in dem in Betracht kommenden Zeiträume

stolgebübrenpfliclitige geistliche Amtshandlungen und auch Kollenden

vorgenommen und die dabei vereinnahmten Beträge an den Kläger

nicht abgefnhrt hat. Es muss auch als nicht bestritten gelten, dass

ausserdem sonstige Emolumente der zu 1,2 und 3 angegebenen Be-

schaffenheit an ihn gelangten und von ihm behalten worden sind.

Der Beklagte hat damit Geschälte des Klägers besorgt und ist
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Bewug van SiolgtMhrtn ämreh andere OeML äU denMMt Ffearrer, 7

ihm nach den onngestollten Gnindsfttieu zur Rflehnnngslegmig Aber

dieselben verbnoden.

Sein Einwand, dass er in Gemftssbmt der Beetallnng vom 27. No-

Tember 1885 lediglich eigene OeschSfte besorgt habe, ereeheint ver-

fehlt. Soweit ihm jene Bestdlung selbstetftndig die gesammte Seel-

sorge in der Parochie Keltscb flbertmg, stand sie mit den mass-

gebenden Bestimmungen nicht ira Einklang.

Nach Artikel I Nr. 2 des Gesetzes betreffend die Abänderung

der kirchenpolitischen Gesetze vom 11. Juli 1883 konnte sie nur die

Anordnung einer Hilfeleistung oder einer Stellvertretung treffen.

Auch in seiner besonderen Eigenschaft als Kreisvicar würde Beklagter

nur Vertretung und Aushilfe für den Kläger geleistet haben.

(Kock, Allgemeines Landrecbt IV 251).

In keinem Falle durfte er deshalb ohne Weiteres diejenigen

Einnahmen für sich behalten, die ans den in Unterstützung and

Vertretung des Klägers vorgenommenen Geschäften und Handlungen

enieH waren nnd in den Bin1[flnften des rite angestellten Pfarrers

gehörten.

Denn anch der Einwand der Schenicnng kwn nicht für antref-

fend erachtet werden. Oeschenke werden nicht verrnnthei f. 1040

I II Agemeinen Landnchts. Deshalb ist anznnehmen, dass die dem

Be1[lagten fon den Parochianen entrichteten Beträge als Sntgnld für

die denselben geleisteten geistlichen Handinngen gewährt worden

sind ; sie charakterisiren sich demnach als an sich dem Kläger ge-

bührende Aequivalente für zu vergütende geistliche Verrichtungen.

Aus diesen Gründen rechtfertigt sich die getroffene Entscheid-

ung, wobei nur noch zu erwähnen , dass auch die angebliche Ver-

wendung der Kollendengelder zum Orgelbau den Bekla^rten von der

Rechnungslegung über dieselben nicht befreien kann, weil ihr Bezug

und die Verfügung darüber dem Kläger zustand, c

II. Gegen dieses Urtheil hat der Beklagte die Beminng ein-

gelegt und zur Begründang derselben folgendes forgetragen;

Unrichtig sei, dass er alle im Urtheilstenor genannten geisi-

liehen Amtshandlnngen in Keltsch Torgenommen und die ebenda ge-

nannten ESmolnmente bezogen habe. In Eeltch habe er überhaupt

nicht functionirt, sondern in Sandowiti. In keinem Falle habe auf

mehr erkannt werden dürfen, als auf Rechnungslegung über die für

Torgenommeoe Religionshandlnngen ?on ihm ?ereinnahmten Stolge-

bühren. Anch habe er nicht für alle Akte Mdbeträge erhalten.

Für Taafen habe er theilweise garnichts nnd sonst nur eine Klrinig-

keit erhalten. Für Trauungen habe er nie etwas angenommen, son-
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8 PoTMft, Bewug r.SMgelMren durchand, Qei$tL altd.simI. Pfarrer*

dem lediglich, insoweit dabei eine Messe gelesen worden, f&r diese

ein Opfer und in zwei oder drei Fällen etwas fQr die Traanogsrede.

Für Begräbnisse habe er nichts bekommen, immer nur das oder

noch weniger erhalten, als jeder Pfarrer dem diese Fonetion vor-

nehmenden Kaplan zn zahlen verpflichtet sei. Die Keilenden und

Tischgelder nelrät Naturalien seien anf den Gmndstficken der Banern,

FreigSrtner nnd Hftnsler hypothekarisch eingetragen. Diese hypothe-

karisch eingetragenen Leistungen hahe er nicht eingezogen. Sie

seien Gegenleistungen der Bingepfarrten ; denn der Pfarrer seiner-

seits sei verpflichtet, von Neujahr his etwa Anfang Febraar bei den

Parochianen Umgang zu halten und hierbei bekomme er jene Emo-

lumente. Hätte er, Beklagter, selbstständig einen Uniganq^ j^ehalten,

so würde dies nicht der Umgang des Pfarrers gewesen sein. Was
den von ihm einmal im Jahre 1886 gehaltenen üm^jang betrefte,

so habe er vorher in der Kirche zu Sandowitz erklärt: er werde, so-

fern ihm die Parochianen dabei freiwillig etwas gehen wollten,

dies nicht für sich behalten, sondern auf Anschaffung der damals

noch fehlenden Orgel verwenden.c Letzteres sei auch geschehen.

Niemand habe bei seinem damaligen Umgang daran gedacht, ihm

das für den Pfarrer eingetragene Quantum zu geben. Eingetragen

sei die Lieferung von Haidekorn, Flachs, Wftrsten nnd Graupen,

auch die Identität der sogenannten freiwilligen Gaben mit den ihm,

dem Beklagten, gewährten Gaben sei schon wegen deren Freiwillig-

keit nicht nachzuweisen. Das von der Oppelner Regierung angeblich

unter dem 13. Januar 1845 genehmigte Revenflenversdchniss, wel-

ches die »freiwilligen Gabenc enthalten solle, sei ihm nie bekannt

geworden. Dass er Geschäfte des Klägers besorgt habe, sei nicht

richtig; ein Rechtsverhältniss zwischen ihm und dem Kläger habe

nie bestunden. Durcii das Anstellungsdecret sei ihm die gesammte

Seelsorge in der Parochie Keltsch selbstständig übertragen worden,

nicht die Uehernahme einer Hülfsseelsorge oder einer Stellvertretung

für den Kläger. Er habe gar nicht in dessen Kirche zu Keltsch

fungiren sollen, sondern in der Notiikirche zu Sandowitz. Vom kirch-

lichen Standpunkte habe Kläger gar nicht Eeligionshandlungen vor-

nehmen dürfen, da er ohne Mitwirkung eines kirchlichen Oberen

lediglich auf Ernennung des Laienpatrons die Pfarrei übernommen

habe. Diese Ernennung sei auch insofern ungesetzlich gewesen, als

der Patron nur einen Priester der Diöcese Breslau habe auswählen

dfirfen, Kläger aber dieser DiOcese niemals angehört habe, auch in

dieselbe nie aufgenommen worden sei. Deswegen und da er auch

durch seinen Lebenswandel Anstoss erregt, habe sich die Gemeinde
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von ihm ferngehalten; aach der Patron hahe seine Entfernung ge-

wünscht.

Zum Naehweiee dieser Thatsacben beruft sich der Beklagte zu-

Dftcbst auf ein Schreiben des FAratbischofs Ton Breslau yom 25. Juli

1882, worin dieser dem Kirehenfinrstande n Eeltsch mittbeile, dass

er den Kläger, da dieser sich gegen die Hrehlichen Gesetze die

Pfarrei Keltsch an^^eniftsst habe, kraft seines bischöflichen Amtes

zum Verlassen der Pfarrei aufgefordert, demselben auch jede weitere

Amtshandlung und jede geistliche Function untersagt habe. Ferner

sei ausweislich des Protocolls über eine Sitzung des Kirchenvorstandes

von Keltsch vom 25. Juli 1887 in dieser Sitzung über die Ent-

schädigung, welche dem Kläger für den Fall des freiwilligen Ver-

zichtes auf sein Pfarrbeneficium zugebilligt werden sollte, verhandelt

worden , und endlich sei in einer jenes Protocoll ergänzenden Sr-

klaruDg des (evangelischen) Patrons vom 13. Augast 1887 ausge-

sprochen, »dass Talaczynski ?ie)leicht auf Grund landrechtlicber Be-

stimmungen unter Mitwirl[nng der geistlichen Behörde ohne Ent-

schädigung ans dem Amte zu entfernen sein dürfte. Talaczfoski habe

das Vertrauen der Parocbianen durch seinen Aergemiss erregenden

Lebeoswandel ?6rloren. Nach einer Mittheilung des früheren Ver-

mögensverwalters der ErzdiOcese Posen sei er bereits vor seiner Be-

rufung nach Keltsch durch seine bisherige geistliche Behörde ans

dem Amte entlassen gewesen, er habe somit unter dem Vorgeben,

er sei noch Geistlicher, die Vocation erschlichen, da er nie berufen

worden wäre, wenn jene Tiiatsacbe dem frühereu Patron bekannt

geworden wäre.

Kläger sei vom 2. August 1882 an, d. i. dem Tage der Zu-

stellung der bischöfliciien Verfügung vom 25. Juli 1882, nicht mehr

der rechtmässige Pfarrer gewesen. Er habe auch weder, nachdem im

November 1881 die kirchliche Verwaltung des Bisthums Breslau

wieder hergestellt worden, bei dem Capitular-Vicar , noch, nachdem

am 21. Mai 1882 der Fürstbischof Dr. Herzog den fürstbischöflieben

Stohl bestiegen, bei diesem seine Anfnabme in das Bisthum Breslau

und die kirchliche Sendung und Einweisung in die Pfiumi nach-

gesucht.

Klüger habe auch kein Interesse an der Rechnungslegung, da

er die an ihn, den Beklagten gezahlten Stolgebflhren eventuell nur

von den Eingepfarrten verhingen kOnne. Die Geborten , Eheschlies-

songen und Todesfälle seien in den Standesamts-Registern, die Rol-

lenden im Grundbuclie eingetragen. Von sämmtlichen Begräbnissen

habe Kläger überdies dadurch Keuutuiss erbalteui dass jeder Grab-
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10 Par$€h, Beaug v. Stotgehühren durchand. OtittU altd, simI. Pfarrer,

besteller sich vorher an ihn wenden ratuste, nm MDen £rlaubiU88-

zettel an den Todtengrftber sn erhalten.

Klftger habe fflr Beerdigungen meist 1 Mark, die taxmftesige

Gebfihr fflr eine stille Beerdigung, erhalten. Dies sei daher gekom-

men, weil Beklagter, nachdem man ihm mehr als 10 masslos hohe

Liquidationen des Klügers ans der forhergehenden Zeit gezeigt, den

Parochianen, — meist ganz armen Hüttenarbeitern — gesagt habe,

er werde kein Begräbniss feierlich, d. h. mit Begleitung, auf dem

Kirchhofe vornehmen. In den Fällen, wo eine feierliclie Beerdigung

stattgefunden habe, habe Kläger seiue Rechnung biefur auch bezahlt

erhalten.

So habe er am 25. September 1886 auf dem Va Meile ent-

fernten Kirchhofe verunglückte Hüttenarbeiter feierlich beerdigt und

selbst nichts liqnidirt nnd erhalten, wogegen der HQtteninspector B.

dem Kläger anf dessen Drohung mit Klage ca. 100 «4 gezahlt

habe. Femer habe der Stationsvorsteher S. für die feierliche Be-

erdigung seines Söhnchens, am 29. September 1887, ihm, dem Be-

klagten, 4 tS, dem KUger dagegen 20 J$ gezahlt. Ausweislich der

gedruckten Liquidation vom 28. Mftrz 1888 habe Johann K. 32,36 J$
fflr die feierliche Beerdigung seiner Tochter an den Kläger gezahlt. In

welchem Umfange Kläger Gebühren eingefordert habe, g''he daraus

hervor, dass er sich sogar Formulare znr Einziehung derselben habe

drucken lassen. Es sei anzunehmen, <iass er in allen Fällen gebühren-

ptlichtiger Akte Stolgebühren erhoben habe, jedenfalls für alle Be-

gräbnisse.

Dass Kläger auch für andere Akte als für Begräbnisse Ge-

bühren erhoben habe, beweise die Thatsache, dass er von dem früheren

Feldwebel H. für dessen sm 15. Januar 1888 stattgehabte Trauung

ca. 15 »4f liqnidirt und nach Khkgeandrohnng erhalten habe, während

Beklagter weder etwas liqnidirt noch bekommen habe.

Die vom Kläger aufgemachte Rechnung, auf welcher der

eventuelle Klageantrag beruhe, sei unrichtig.

Kläger hat hierauf Zeugen dafür benannt, dass Beklagter die

Leute unter Androhung der Ezcommunication vom Besuche der An-

dacht in Keltsch und flberbaupt davon abgehalten habe, ihn Kläger,

nm seine pfarramtlichen Functionen anzugehen. Ob Beklagter seine

Functionen von Zandowitz oder von Keltsch aus besorgt habe, sei

um so weniger erheblich, als Zandowitz zur Paroehie Keltsch ge-

höre. Die Kollenden nebst Tiscbgeldem nnd Naturalien seien nicht

fflr eine namentlich bestimmte Person, sondern fflr den Pfarrer von
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1

Eeltwh eingetragen; Beklagter habe dieae Betrftge gefordert nnd

eingesogen.

Ihm, dem Kläger, sei die ErfAtlang der leeren farmliehkeit

eines Umganges nicht zozamuthen gewesen, da die BevOlkemng

gegen ihn und seine Dienstleute aufgehetzt worden sei.

Kläger habe gegen das Vorgehen des Fürstbischofs und des

von diesem beeinflussten Kirchenvorstandes den Schutz der Staats-

behörde angerufen und diese habe laut einer Bescheinigung des

Landraths in Gross-Strehlitz vom 6. September 1882 erklärt, dass

Kläger nach wie vor der rechtmässige Inhaber der Pfarrstelle und

zum Bezüge aller Einkünfte derselben berechtigt sei. £in Disciplinar-

erfahren habe gegen ihn nicht geschwebt.

Er habe durch Vermittelnng des Oberpräsidenten nnd dnrch

directe Eingaben an den FOrstbisehof Herzog sich bemflbt, die Auf*

nähme In das Bistham Breslau nnd die kirchliche Sendung nnd Ein-

weisnng in die Pfarrei Eeltech in erlangen, allerdings vergeblich.

Was seinen Anspruch auf Zahlung der Oebflhren gegen die

Eingepfarrten anlange, so sei dessen Verfolgung schwierig, ja un-

möglich.

Die standesamtlichen Eintragungen gäben keinen Aufiwhluss

über die kirchlichen Akte; die Kollenden seien beim Pfarrumgange

zu zalilen, den Beklagter vorgenommen habe.

Die Auführungen des Beklagten betreffend die Vereinnahmung

on Stolgebühren für Begräbnisse durch den Kläger bestreitet letz-

terer unter Annahme des ihm zugeschobenen Eides.

Das Königl. Oberlandesgericht Breslau I. Civilsenat bestätigte

nnter dem 8. Januar 1894 die erstinstanzliche Entscheidung aus

folgenden Gründen

:

»Der Kläger ist während der Vacanz des fürstbischöflicheu

Stahles zu Breslau unter Beobachtung der Vorschriften des Gesetzes

Aber die Verwaltung erledigter katholischer Bisthfimer vom 20. Mai

1874 (Qesetnammlung S. 135) durch PrSsentations-Urkunde vom

26. September 1877 snm Fhmv an der katholischen Kirche zu

Keltseh berufen worden. Er hat dieses Amt bis snm 1. October

1888 inne gehabt und dasselbe erst in Folge einer freiwilligen Ver-

einbarung mit der Kirchengemeinde nnd der Staatsbehörde ausge-

geben. Dies ist unstreitig.

Hiernach war der Kläger bis zu seiner freiwilligen Abdanknng

der rechtmässige Inhaber des Plarrauites und zum Bezüge aller

Bmolumente -desselben berechtigt.

Die Bestallung des Beklagten zum Hülfsseelsorger der Pfarrei
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12 Poneh, Betug v. SiolffehlAren durchand,OeMLaU d,wiui, Pfarrer,

KeltBcb, mit der Anweisang, die aämmtlichen geistlieben Amtshand-

lungen zn verrichten and die gesaromte Seelsorge in der Paroohie

zn flbernehmen, — wie sie der FArstbischof za Breslau durch die

Urkunde vom 27. November 1888 ausgesprochen bat, — war daher

ein gesetzwidriger und den Vorschriften des §. 28 des Gesetzes vom
11. Mai 187B (Gesetzsatnmiang S. 191) und des Artikel 1 Nr. 2

des Gesetzes vom 11. Juli 1883 (Gesetzsammlung S. 109) zuwider-

laufender Akt. Denn es liandelt sich bei der Uebertragung der ge-

samraten Seelsorge an den Beklagten, wie dieser aucli selbst zuge-

steht, weder um die Anordnung einer Hülfsleistuncj noeli um die

einer Stellvertretunff (cfr. Anni. 44 in Korkes Commentar zum All-

gemeinen Landrecht, Bd. IV, 8. 213) vielmehr bezweckte die ganze

Massregel nur, dem Kläger sein Seelsorgeamt zu eotzieheo und das-

selbe ansschliesslicb dem Beklagten zu übertragen.

Die widerrechtliche Berufung des Beklagten durch den Fürst-

bischof verlieh daber dem Beklagten auch nicht das Recht, geist-

liche Amtsbandlungen in der Parochie Keltsch vorzunehmen und da*

för Qebflhren oder irgend welche Bezüge in Empfang zu nehmen.

Vielmehr verblieb dem El&ger nach wie vor das Recht, auf

den alleinigen Bezug der Pfarr-Bmolumente und der Gebühren für

die in der Parochie stattgehabten geistlichen Amtshandlangen.

Trotzdem hat der Beklagte wiederholt solche Amtshandlungen

vorgenommen und fnr einzelne derselben Stolgebühren vereinnahmt.

So gibt er zu, für Taufen theil weise kltMno Beträge erhalten, für die

Messe bei Trauungen ein Opfer und in zwei oder drei Fällen für

Traureden ein Honorar und überluiupt, soweit ihm etwas verabreicht

worden, nur soviel oder noch weniger bekoninien zu haben, als jeder

Pfarrer dem die betreffende geistliche Amtshandlung vornehmenden

Kaplan abzugeben verpflichtet sei. Am 29. September 1887 habe

er ferner von dem Stationsvorsteher S. für die feierliche Beerdigung

seines Söhnchens 4 Ji erhalten. Auch der Zeuge T. hat bekundet,

dem Beklagten fflr ein Begrftbniss und eine Messe 6 bis 8 be*

zahlt zu haben.

Der Beklagte gesteht ferner zu, im Jahre 1886 einen Kol*

lendenumgang bei den Parochianen gehalten und die ihm hierbei

zugeflossenen Gaben zur Anschaffung einer Orgel verwendet zu haben.

Endlich ist durch das Zeugniss der 8. erwiesen, dass dieselbe

und andere Lente bei den Opfergängen an Ostern, Weihnachten,

Pfingsten und am Kirchweihfeste , Geld in den Opferkasten ge-

worfen haben. Zur Empfangnahme dieser Bezüge war -der Beklagte

nicht befugt. Es kauu dahiugestellt bleibeu, ob er das empfangene
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Geld fftr sieb behalten oder im Interesse der Nothkircbe in Sando-

witi, zur Ansehaffimg einer Orgel verwendet hat, da ElAger allein

berechtigt war, dergleichen Gaben in Empfang sn nehmen nnd fiber

ihre Verwendung Bestimmung sn treffen. Die Vornahme von Amts*

handlnngen dnrch den Beklagten stellt sich, wie der Vorderrichter

sutreffend annimmt, als eine Ausffihmng fremder Geschäfte ohne

Auftrag dar (§§ 228 ff. Thl. L Tit. 13 Allgem. Landreehts). Eine

solche Besorgnnpr fremder Geschäfte ist auch dann anzunehmen, wenn

der Gescliäftsführer nicht ini Interesse des Geschäftsherrn, sondern

in widerrechtlicher cigennützi<rer Absicht gehandelt (cfr. Entscheid-

ungen des Keiclisgerichts in Civilsachen Bd. 29. S. 49 tf.) und nach

aussen hin sich niclit als Vertreter des Letzteren gerirt hahe.

Hiernach ist der Beklagte gemäss §. 256. Thl. I Tit. 13 Allg.

Landrechts dem Kläger gegenüber zu der geforderteu Kecbauugs-

legung über Einnahmen und Ausgaben verpflichtet.

Diesem Anspruch des Kl&gers steht der §. 434. Thl. IL Tit 11

AUgem. Landrechts nicht entgegen.

Derselbe bestimmt Kwar, dass wenn ein Pfarrer die Tor einen

anderen Pfarrer gehörende geistliche Handlnng vornimmt, der ge-

hörige Pfarrer von den betreffenden Bingepfarrten entsohftdigt wer-

den soll.

Die Geltendmachung eines solchen Bntschftdiguogsanspruchs

gegen die Bingepfarrten wflrde aber voraussetsen, dass der znstftndige

Pfarrer auf zuverlässige Weise davon in Kenntniss gesetzt worden

ist, welche geistlichen Amtshandlungen von dem unzuständigen

Pfarrer vorgenommen worden sind, und welcher Schaden ihm durch

die Nichtzahlung der ihm gebührenden Competenzen erwach.sen ist.

Von der Verfolgbarkeit eines Anspruchs gegen die Eingepfarrten

kann also erst dann die Rede sein, wenn Kläger durch die dem Be-

klagten obliet^ende Kechnungslegung über die Art und Zahl der von

Letzterem widerrechtlich vorgenommenen Amtshandlungen und über

die Höhe der ihm, dem Kläger, entzogenen Gebühren sichere Kennt-

niss gewährt worden ist, welche er durch Einsicht der standesamt-

lichen Register sich nicht verschaffen konnte.

Durch §. 434. Thl IL Tit. 11 des Allg. Landrechts wird dem

Kläger mithin das ihm nach §. 256. Thl. I. Tit. 18 anstehende Becht

nicht gewonnen.€

Diese Bntscheidnng umgeht den Hauptgesichtspnnkt, anf wel-

chen Beklagter sieh gestfitst hatte, nämlich: insoweit Beklagter

Zahlungen angenommen hat, . war das nieht die Zahlmig von Stol-

gebfibreo etc., welche dem Kläger anstanden und welche deshalb
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14 PoTHht BtMug r. StotgMhrm durchund, GeUU, ot« d.mmC. Pfarrer,

Beklagter dem Kläger zurückgeben moss, vielmehr eine dem Be-

klagten freiwillig geleistete Zablang mid es blieb die dem Pfarrer

ftlr den darch Beklagten yorgenommeiieD Akt erwaebsene Stol- ete.

gebflhrenforderung onberfthrt beatehen; KUger konnte dieselbe gegen

die Parochiaoen naeb wie vor geltend maeben nnd konnte dnicb den

Binwand der Tilgung nicbt abgewiesen werden, da anf diese setne

Fordening nichts beiahlt war. Tbatsftehlicb bat Kl&ger ja eine

ganxe Reihe solcher Stol- etc. gebfihrenforderungen fflr Akte, bei

denen er gar nicht mitgewirkt hat, gerichtlich geltend gemacht, so-

gar Formulare dafür besessen. Der Umstand, dass es für Kläger

schwer war, die Fälle festzustellen, iu welchen ihui durch die Hand-

lungen des Beklagten eine Stolgebührenforderung erwachsen war,

legt dem Beklagten noch keine RechnungslegungspÜicht auf. Ueber-

dies hat Beklagter ja in einer ganzen Reihe von Fällen gratis

functionirt. Die Zahl der Fälle, in denen er Einnahmen gehabt hat,

ist also nicht identisch mit den Fällen, aus denen dem Kläger Stol-

etc. gebührenfordernngen erwachsen sind, vielmehr ist die Zahl dieser

letsteren Fälle bedeutend grösser.

III. Leider hat auch das Reichsgericht IV. Civilsonat unter

dem 9. Jnli 1894 die beklagtischeraeits eingelegte BeTision zurück-

gewiesen nnd die erste Terurtheilende Bntscheidung bestätigt In

den GrUnden heisst es:

»Die RcTision macht dem Berufiingsricbter den Vorwurf der

Verletaung der §§. 228 ff. 256. Tit 18. Tbl. I. Allgera. Landrechts,

indem sie ansßhrt, dass der Beklagte nicht den Willen gehabt haben

könne, fflr den Kläger Geschäfte zu führen, da er von seinem kirch-

lichen Standpunkte aus den Kläger uicht als den gesetzlichen Pfarrer

angesehen, vielmehr sich selbst für rechtgemäss bestellt gehalten habe,

ferner, dass Beklagter die Amtshandlungen mit vollem Bewusstsein

für sich und keinen Anderen vorgenommen habe, dass wenn dieselben

unerlaubte und widerrechtliche gewesen seien , ihm vielleicht Fiscus

gemäss §.434. Tit. 11. Tbl. II. Allgem. Landrechts die Einnahmen

entreissen könne, dem Kläger aber jede Legitimation hierzu fehle,

und dass es zwischen ihm, dem Beklagten , und dem Kläger jedes

rechtlichen Bandes ermangle, welches eine Klage anf Rechnungs-

legung begründen könnte.

Der erhobene Angriff ist jedoch nicht begrCindet. Entgegen den

weitergebenden Ausfftbrungen des Ober-Tribunals in den Urtheilen

desselben ?om 10. Febr. 1870 (fintscheidnngen Bd. 68. S. 141) und

rom 17. Januar 1871 (Entscheid. Bd. 65. a 78) hat das Boichs-

gericht in den Orth^en des Y. Givilsenats rom 6. Oetober 1883
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(Entsoh. dei BeichBgerichts in Oivilsaehen Bd. 10. S. 218) nod des

IIL CivUseoats Tom 6. Febraar 1885 (Entsch. Bd. 13. 8. 184) iwtr

angeoommeD , dass die Gnindsfttie Aber die GesehäftsfObrangsklage

auf der tob dem Gesehftftofllbrer durch seine OeschiftsfUhruDg frei-

willig vorgenommenen Vertretung des Qeschftftslierrn bemhen, dass

dieselben daher an sieh nicht anwendbar seien auf den Fall einer

über fremdes Vermögen , nicht in der Absicht, den EigenthQmer zn

vertreten, sondern des eigenen Interesses wegen f,'etrofleiieii Ver-

fügung, da in diesem Falle der Geschäftsführer nicht ein fremdes

Geschäft, sondern nur sein eigenes Geschäft geführt habe. In dem

letztgedachten, einen gemeinrechtlichen Fall betreffenden Urtheile ist

aber ferner ausgeführt worden, dass mit Rücksicht auf X. 6 §. 3.

1. 5 §. 5. D. 3, 5 dennoch die actio negotiorum in ihrem vollen Um-

fiuige auch gegen demjenigen stattfinde, welcher widerrechtlich über

fremdes Vermögen zu seinem eigenen Vortheile verfügt hat. Diese,

anch von Windscheid's Pandecten, 7. Aufl. Bd. 2. §. 431 u. 4* und

Ton IknUmrgt Pri?atrecht, Bd. 2. g. 284. vertretenen AnflEassnng

Ist in dem Urtheile des I. Civilsenats des Beichsgeriehts v. 28. Hai

1892 (Bntsch. des Beiohsgeriehts in Civilsachen Bd. 29. S. 49) anch

für das Prenss. Becht anfrscht erhalten nnd daselbst des Näheren

dargelegt worden, dass ani den Principien des gemeinen Bechts im

Wesentlichen auch die im Allgemeinen Landrechte Aber die Qeschifti»

führang ohne Auftrag getroffenen Bestimmungen bemfen, nnd dass

die gedachte Auffassung auch für den Geltungsbereich des Allge-

meinen Landrechts massgebend sei , wie sich aus der Vorschrift des

§. 35. Tit. 3. Tbl. I. AUg. Landrecbts mit zwingender Notbwendig-

keit ergebe.

Dieselben Grundsätze greifen aber auch im Streitfalle Platz,

und bei ihrer Anwendung ergibt sich, dass Kläger zur Erhebung der

von ihm angebrachten Klage berechtigt ist. Die Uebertraguug des

Pfarramtes an den Beklagten durch den Fürstbischof, sowie die

Uebernahme nnd Ausübung dieses Amtes durch den Beklagten war

nach den oben angeführten Gesetzen Tcrboten und mit Strafe be-

droht, somit eine nnerhabte Handlung, ans welcher gemiss §. 85

a. a. 0. der Handelnde zwar Verbindlichkeiten, aber keine Bechte

flberkommt. Die Befngniss des Klftgers, sein Pfiurramt weiter ans-

rinOben, die sämmtlichen geistlichen Amtshandlungen sn verrichten

und die damit verbandenen Sinkfinfte sn beliehen, wnrde durch jene

Uassregel nicht geändert oder anfgehobeii.

Dero Kläger gegenflber konnte Beklagter auf Grund der Be-

stallung vom 27. November 1885 keine Rechte erwerben; es musste
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ihm bekannt sein, daas Klftger den geltenden Staategeaetien ent-

sprechend als Pfarrer ordnangsmftssig angestellt war und dass seine,

des Beklagten Berofting, mit diesen Staatsgesetsen im Widerspfache

stand.

Beklagter hat daher, wenngleich er anf Gmnd des ihm er-

theilten kirchlichen Auftrages eigene Oesehftfte zn führen beabsich-

tigte, in Wirklichkeit nnr die des Kiftgers und zwar in widerrechtlicher

Absicht geführt und es kauu hiernach der von denselben Erwägungen

ausgehenden gleichen Annahmen des Berufungsricbters der Vorwurf

einer Ilechtsuormverletzung nicht gemacht werden.

Mit Recht hat hiernach der Berufungsrichter den Beklagten

zur Rechnungsli^gung für verpflichtet erachtet , denn es kann nicht

zweifelhaft sein, dass die Ausübung eines fremden Amtes ebenso be-

urtheilt werden muss, wie die Verwaltung einer fremden Sache, und

dass jede einzelne geistliche Handlung der das fremde Amt Aus-

flbenden als in Ausführung dieses Amtes geschehen zu erachten ist.

Die Verpflichtung des Beklagten zur Rechnungslegung wird

auch durch die fon der Revision in Bezug genommene Vorsehritt

des §. 434. Tit. 11. Tbl II. AUgem. Landrechts nicht beseitigt

Denn diese Vorschrift, nach welcher ein Pfarrer, der eine ?or

einen anderen Pfarrer gehörende Handlung ohne dessen Einwilligung

Tomimmt, um den doppelten Betrag der erhaltenen Oehflhren fls-

calisch gestraft, der »gehOrigec Pfarrer aber von den Eingepfarrten

entschädigt werden soll, sowie die derselben vorangehenden Bestim-

mungen haben offenbar einen anderen als den hier vorlie*,'enden Fall

im Auge. Es wird nach denselben vorausgesetzt, dass ein ordnungs-

mässig berufener Pfarrer einer anderen Parochie über die Grenzen

seines Sprengeis hinaus eine oder einzelne kirchliche Handlungen

vornimmt, während der Fall nicht hat gemeint sein können und

nicht gemeint ist, dass neben dem eigentlichen und ordnungsmässig

bestellten Pfarrer in dessen Parochie ein anderer Pfarrer unter der

Behauptung auftritt, dass er der rechtmftssige und allein zuständige

Pfarrer sei, somit auch allein und zwar aus eigenem Rechte das

Amt auszndben habe. Auf einen solchen Fall können die gedachten

landrechtliehen Vorschriften analog nicht zur Anwendung gebracht

werden, und es stehen dieselben dem Anspmohe des Kiftgers nicht

entgegen.c

Es kann dem Reichsgericht der Vorwarf nicht erspart werden,

dass seine BntscheldQng der Sach- und Rechtslage nicht im Ent-

ferntesten gerecht wird. Es war an sich schon die Frage zuerst zu

erwägen , ob die privatrechtlicliea Grundsätze über die Besorgung
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fremder Geschftfte ttberhaopt auf Fanetionen der hier streitigen Art

Anwendang finden können. Die Bestimmungen , welche das Prenss.

Landrecht in §. 423 sequ. Thl. II. Tit. 11 trifft, massten das Reichs-

gericht ZD einer Verneinung dieser Frage tüliren, insbes. 434 eodem.

Ueberdies konnte Beklagter lediglich als solcher fremder Pfarrer im

Sinne des §. 434 in Betracht kommen, nachdem die Gerichte seine

Bestellung zum Hilfsseelsorger ausdrücklich als rechtsuiiwiiksam er-

klärt haben, denn er war vor dieser Bestellung Kreisvicar eines an-

deren Kreises gewesen und war dies auch nach dem ausdrücklichen

Wortlaut seiner Bestallung als Hilfsseelsorger geblieben. Da geist-

liche Amtsiunciionen , was das Reichsgericht leider nicht erwogen

hat| nicht von jedem hergelaufenen Privatmann vorgenomnnen wer-

den IrOnnen, konnte Beklagter eben in Zandowitz und Keltsch wirk-

sam nur fnnctioniren, weil er Priester der Diikeee Brealaa und rite

bestellter Kreisvicar eines anderen Kreises war. Znr Parochie Keltsch-

Zandowitz war er mich der Meinung der Gerichte ein fremder Pfarrer.

Ehr musste entweder Ar die Seelsorge in Keltsch rite angestellt oder

ein fremder Pfarrer sein, nm überhaupt dort geistliche Amtshand-

Inngen vornehmen m können. Ersteres war er nicht, also blieb nur

letzteres. Denn bHu Drittes gibt es nicht.

Archiv fUr Kirchfturecht. LXXIV. 2
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IL

Index casuum et ceneurarum in universa Ecciesia jure novis-

siino vigeiitium ^).

Auetore J. Chr. Joder, seeretario generali UioecesiB ArgentineosiB.

Art. I. Casus reservat! Summe Pentifici *).

1. Accusatio falsa de sollicitationp contra sacorrlotem, velscelesta

procuratio, at id ab aliia fiat. (Ben. XIV, Canst. Sacramenium pomi*

tentiae.)

2. Acceptatio mimeram notabüium a religiosia vel monialibiis.

(aem. VIII, Const BOiffUuae.

Art IL Ceaturae reservatae 8s. Pontifiei.

§. L ExcommunieaHom latae senienHae R. P. speciali modo re*

servalae subjacent:

1. Omnes a Cbristiana fide apostatae, ei omnes ac sioguli

baeratici, qaocomqne nomine ceoseantar, et enjnscumque sectae

eiislaiit, eisqne eredentee, eoramqne reoeptores, faatores ac geoera-

liter qailibet illoram defensores. (CSonst. Apost. Sedis §. I, 1.)

a) Eaimd/em exeammtmieaiwnem ineurrmtt poBta äedaraüonem

8. Rom» d tmiv. Inq. die Julii evulgaiam^ iUi omnea gm eUamsi

anmo haaren mn aähaereanii aeee vd nomine temts adseribimi

sectae, cujuscumque aii ea nommw, haereHeae 9el sMsmatieae, qua-

eumque de eausa id fiat.

b) Item qui comtnunicant damnatis haereticorum aut schisma-

ticorum ritibus, ubicumque illos exerceant; vel qui conrioncs, coU

laiiones aut disputaiioms eorum audiuni illa impia ac nefaria nieiUe,

ut si quidtm persuusi fufrint fidrm eis sint adhihituri. (Ibid.)

(•) Item qui aurtorrs quoquo modo aliis srsr pr>iebni( (idrundi

fmia seu anlas haereticorum ad Horum Condoms aut srrmonrs auf

dütputatianes audiendas^ quocumqite modo haec itu^tio fiat, nenipe

1) Diese an Vollständigkeit sogar die Diöcesanstatuten von Ostia und

Velletri ?on 18P2 übertreffende Uebernicht bildet den Appendix VI. der Strass-

bnrger Didcesansynode von 1894 p. 171—202 (Archiv LXXIl. sqq.).

2) Diese beiden casus fehlen in der Zusammenstellung der cit. Didcefan-

sjuod« TOB OttU und Velleiii
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pecunia, audoriiate^ coiisilio vd etiam solummodo prop<mtis dam
seu palfim invitamentis. (lliid.)

d) Derlamtnm quoque est in S. 0. 11. Mail 1892 f rcnmmuni-

cationem cotUrahi ah iis qui matrimonium ineutU coram ministro

haeretico vel fichismatico sucris addicto.

2. Omnes et singuli scienter legentes sine auctoritate Sedis

Apostolicae libros eorumdem apostataram et haereticorum haeresim

propagnantes, necnoo libros ei^QSfis aoetoris per Apostoliias litteras

nominatini prohibitos, eosdemqoe libros retinentes, imprimenies et

qoomoüolihet defendentes. (GoDst. Apo$L 8edis 2.)

a) Seienier legmttes ^^ikmenäes prqfugmmtes haeregim no»

mmmnU hont: exeonmmmecsHonm (8. 0. 21. Apr. 1880.)

b) Ai eam inei$mmt Ugaiies putUcatUm» periodieoB in feaei-

cmIos ligaiaa haeresim propugnaiUea et habetUea a$iäorem haereUeim,

(S. 0. 18. Jan. 1892.)

8. Sebismatici et ii qai a Bomao! F^ntifieis pro tempore

eiMentia obedientia pertioaclter ee sobtrabniit, ?el recedant. (C. Ap,

Sed. 8.)

a) Quicumque jtixUi clvilium leyum decreln, auf non absimili

modo, suffragante ijopido et conßrmante civili poteMnte ad parochi

seu vicarii officium audearU ohitw munera ecdesiastiri minister ii,

ipso facto inrurrunt in haue excommnuiratiotiem aliasque poeiias

canonicas (Pius IX, Kncycl. Elsi muUa luctuosa 21. Nov. 1873. —
S. C. C. 23. Maii 1874.)

b) Eamdem censuram incnrrwU nomen dantes societati cui

titülus societa cattolica italiana per la rivendicazione dei diritti spet-

taadi al popolo roraaoo nella elezione del sommo Pontefice, vd eam
promovenUs , atU quocumque modo ei foamies vd adhaereniea,

(S. Poenit. 4. Aug. 1876.)

4. Omnes et siognli, cajasqae Status, gradas sea eooditionis

foerint, ab ordinationibns sea niandatis Romanomm Pontifieam pro

tempore existentinm ad anirersale fütamm eoocUiom appellantes,

necnon ii quomm anxilio, eonsilio, vel fa?ore appelatam ftierii (G. Ap,

8ed. 4.)

5. Omnes ioterfleientes, rontilantes, perentientes, capientes, car-

oerantes, detinentes vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales,

Patriarchas, Archiepiscopos, Kpiscopos, Sedisque Apostolicae Legatos

vel Nuncios, aut eos a suis dioecesibus, territoriis, terris sou dominiis

ejicientes, necnon ea roandantes, vel rata habentes, seu praestantes

in eis aiixiliurn, consilium vel favorein. (Ibid. 5.)

6. Impedientes directe vel indirecte exercitium jurisdictionis

2*
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eodealastioae siTe intorni aive eiterai fori, et ad hoc recnrrentes ad

foram aaecnlare ejusqae mandata procorantes, odentes, aut auxiliiim

Tol favorem praestantes (Ibid. 6.)

7. CogODiee aive direote, sifo indireete jadices laicos ad tra-

hendiim ad aiiiini trilranal penonaa eoderiastieas praeter canonicas

dispositiones : item edentes leges vel deereta contra libertatem aut

jura Ecclesiae. (Ibid. 7.)

a) Hoc Caput twn afßcit nisi legislatores et alicis anctoritates

cogentes sive direde sive indireete judices lairoft nd frnhendum ad

suum tribunal persotias ecclesiasHcas praeter canouicas disposüiones.

(S. 0. 23. Jan. 1886.)

b) Caeterum in iis lociSt in quibus fori privilcyio per Summos

FoHÜßces derogatum n<m fuit, si in eis non datur jura sua persequi

nisi apud judices laicaSf tenentur singtdi prius a proprio ipsorum

Ordinario veniam peiere, tU clerieos in forum laieanm conoemre

pauifU; eamque Ordinarii mimquam denegahml^ tim mamme, cum

^pi8t coniraversiiu inter partes eoneiUandis frutira operam dedermL

Ej^iseopas atUm m id forum eommire absque venia Sedis AposUh

Ueae non Ueet, H si quis ausus fuerU irahere aäjudieem eeu pir

dieea Jaieos vd eterieum sine venia OrdinarUt vd J^^seopnm sine

venia 8, Sedis^ in poiesiak eorumdem Ordiuariorum erit in eum,

praeserim si f^terU aierieus, ammaävertere poenis et eensuris ferendae

sententiae uii vvdaiorem privilegii fori^ si id ea^^edire in Domuw
judicaverini, (Ibid.)

8. Recurrentes ad laicam potestatera ad irapediendas litteras

vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab ejusdem legatis aut

delegatis quibuscumque profecta ; eorumque promulgationem vel

executionem directe vel indireete prohibentes; aut eorura causa sive

ipaas partes, sive alios laedentes, vel perterrefacientes. (C. Ap. Sed. 8.)

Per acta a 8ede Apostolica profecta designantur nedum ea quae

immediate a smrnno FtnUifice profieiacuntur, sed eiiam quae mediate

a sacris Bomams congregaHonibus proveniant, (S. 0. 13. Jan. 1892«)

9. Onmes folsarii Litteramm Aposiolicarain , etiam io forma

BreviSt ac sappUcationnin gratiain yoI justitiam eoncementium per

BomaDnm Pontifioem, rel 8. B. E. yioe-OaDceUarios aea Oerentaa

vioea eomm aot de mandato ejoadem Romani Pontifieis aignatamin.

NoeiMm iabo pnUicantee Litteraa ApostoUeas, etiam ia forma Breyia,

•t etiam falso signautea aapplicationei Imjaamodi aab nomine Ro-

mani Pontifieis aen vioe-Canoellani aut Gerentia Tieea praedietoram.

(C. Ap. Sed. 9.)

10. Absolveutes complicem in peccato turpi etiam in mortis
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articulo, si alias Sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine

gravi aliqua eioritura infamia et scaadalo, possit excipere morientis

confessionem. (Ibid. 10.)

a) Hic casus (ex coiist. Bened. XIV s. m. quae iucipit Sacra'

mentum Poenitetüiae docerptus) adeo pro rcservato habetur^ ut etiam

in generali et amplissima concessione faculfatum quae a S. Sede pro

vanis locis concedüur^ absolvendi ab omnibus casibus etiam sub

censura spcciali modo reservata^ expresse excipiatur hoc peccatum^

protU decräum fuU in 8. 0. 4, Apr. 1871. Quare dicendim eti

kane excommunicationem esse hodie tpecialissimo modo reservatam;

et ejus absdutionem primUive spedare^ et in foro UmUm nUemOt

ad 8, FoemienHariam^ prcut etiaifi decreh 8. 0. fimafum fint die

23. Jwni 1866. Venm kaee omma aeeipiendß amd de prima

hutfue erimmie abeekiHene; ideti praut in 8. 0. die JunU 1867

decretum fuU, liberum esse eonfessario abscherepermmam eampHeem,

guae a peccato eon^ieUoHs inhanesto abeolida jam fuU per ätkm
eonfees'tritm ; dandum tarnen eempeir eeae coneüiim etmfeuario de

quo agiiur, ut nisi eegai neeeesitas^ »e ahsHneai ab excipiendis per»

sonae complicis (licet jam a peccato complidUUis absolulae) sacris

confessionibus.

b) Excommunicationi subjicitur confessarius qui compliccm in

peccato turpi absolvere (itu/it, sed reipsa nofi absolvit, (S. Poeoit.

1. Mart. 1878; S. 0. 3. Dec. 1883.)

c) Itan absolvens cum ignorantia crassa out sii^ina, (S. 0.

13. Jan. 1892.)

11. Usarpantes aut sequestraates jansdictionem, bona, reditas

ad personas ecclesiasticas ratione saaram ecclenaniiD aat beiieficto>

ram pertinentes (C* Ap. Sed. II.)

a) Ad dubmn: An ineurrUiir exeommunieaüo ab Os qui eine

debOa UeenÜa boM ee^eeiaetiea per Oubemkm ueurpata aequinmi

a primie aeqiUreHiibus ^ ehe hi AposteUeam heenHam ebünuerint

ehe non?
' 8. 0. dk 23. Aprüis 1873 respendü: Afllniltfiv».

b) M fwtesy qui fruetue benefidarum furanlur non eempvekendi

sub hoc eensura dedwiOmn fuit in 8, O. dh 9. Mart, 18T0.

c) Econtra eam incnrrunt asseclae societatis clerico-liberalis

seit emnncipatricis cleri^ qui popidari sacrorum ministrorum clectioni

dant opcram; et licet schismaticis jure adnumerentur, ex hoc etiam

articiilo nti ex articulo VI dnmnandos esse S. C, C, docuU in Instr»

ad omnes Ordinarios Italioft 24. Jan. 1878.

12. Invadentes, destraeotes, detineotes, per se vel per alios
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eivitates, terms, loea aot juia ad Bcelestam Bomanam peiünentia;

vel usnrpaotw, periarbantes , retineates snpramam jarisdietionem in

eis; necnon ad singula praedicta anxiliom, oonsiliani, (a?oreni prae-

bentes. (G. Äp. 8ed. 12.)

a) Qui in id ddiquetrint eHam speeiaUarima mmiione dignu

MC non xllorum successores in officiis, ad retradoHimem , revocü'-

tionem, cassatln)iem et (iholitionem omuium tU supra attentatorum

per seipsos faciendam, vel alias ddntam et condignam Ecclesiae ac

Sanctae Sedi satisf'actionem realiter et cum effectu in eisdem prae-

misffis e.rhihe7idam Semper obligaii erutU et sunt, iä absolutionis

bcncftcuun obtnicre valeant (Pius IX. litt. Cum ccUhoUca 26. martii

1860, et litt. Eespicientes 1. Nov. 1870.)

b) Haec censura contrahiktr ab his^ ji«t famuditer pooperaniur

vel adhaeretU rebdlumi dUkmis panÜfieiae; quare ad dUgnoscmäum

in fwo «oiMM0iito, ytibnm quis eenstiras incurrrrit, duaUienda est

per eonfessarium uniusei^pteqiie eoneeieiUia; et gm danma hae tu re

inkdenmt Sanetae 8edi eaque re/ieere debentt abaalm poeeunt^ dtm^

modo ammo paraü $mt stare mmndatis qpiedem 8* Sedie deeuper

feretuUs (8. Poenit. 20. Hart 1885, ad dab. 19 et 21.

c) Dedarattm qnogM eetf tum expedire, id eat^ esee

vetüum säffragium ferre ad Ugmdaiores tu ItaUa ^igendos; et mi-

^pieiendes esee sivgulos casus cum amnüms facti a^juuetis et at^mi

eujusque disposHUmUnis ad diffnasceudumt an qiä kn^usmodi suf'

fragia ttderunt et peccatum patratferint et eensuras incurrerint.

(S. 0. 30. Jul. 1886.)

13. Cauonici et dignitates cathedraliara Ecclesiaruni vacantium,

qui ausi fuerint concedere et transferre Ecclesiae vacantis curiun,

regimeu et administrationem sub quovis titulo, nomine, quaesito co-

lore, in nominatura et praesentatum a laica potestate ex S. Sedis

concessione seu privilegio, vel, iibi consuetudo viget, a Capitulis ipsis

electum ad eamdem vacantem Ecclesiam , ante exhibitionem Littera-

ram Apostolicaram. losaper privantur ipso facto fructibus beneficio-

runi, qnae poena nonnisi a H. P. relasari potent. (Pias IX, Oonst

liomanus P&nHfex, 5 cal. 1873.)

14. Nominati et praesentati ad facantes Bcelesias, qai earam

cQram, ragimeD et admimstratioDein snaeipere aodeot aob nomine

proTisoris, Vicarii generalis, aliove nomine, ei eonoessione et trans-

latione in eis peraetam a dignitatibns et canonicis, aliisqne qni, de-

fieientibus Capitnlis, Vicarios deputant, aat vaeantes eccleeias admi-

niitrant. Prifantar etiain, ipso facto, jure, quod eis per nomina-

tionem et praesentationem forte quaesitum iaerit. (Ibid.)
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15, Orones qni praemissis paruerint, ?el aoxUiam, ooosilium,

aot favoreiD praestiterint, cajiueamqae statns, oonditionis, piaeemi«

nenliae et dignitalit ftierint. (Ibid.)

§. II. Exc<nimumcaUam laiae senienHae simplicHir remvaiae

mibjUikmkiit:

1. Docentes vel defendentes sive privatim propositiones ab

Apostolica Sede ilamuatas sub excommunicationis poena latae sen-

tentiae ; iteni docentes vel defendentes tanquam licitam praiim in-

quirendi a poenit*»nte noraen complicis, prouti damnata est a Bene-

dicto XIV in Const. Supretnd 7. Julii 1745, ühi primum 2. Junii

1746, Ad eradicandum 28. Septembris 1746. (Consi. ApoMUae
Sedis, §. II, 1.)

2. Violeatas manns, soadento diabolo, injicientes in olericos,

fei atriatqae sexus monaoos, ezceptis qnoad leservaiiODera casibus

efc penonis, de qoibas jare Tel privilegio permittitor, ut Bpiieopns

ant alias abaolvat. (Ibid. 2.)

8. Daellom perpefcrantes, aat simplidter ad illod proToeaatea,

vel ipsam aeoeptantes, et qoosUbet eomplicee Tel qudeineaaiqae

operam ant faTorem praebentea; necnon de indnstria apectantes,

iÜndqne perroittentea, Tel qnantnm in illia eet, non prohibentea,

eajnaetimqiie digniiatis sint, etiam renalis vel imperialis. (Ibid. 3,

Cf. C. Trid. se8s. XXV, c. 19 de ref.)

a) Proposifis hisce duhiis : 1" Potestne medictis royatus a

ducllatUihiis dnelh nssistere cum intciiUom citius ßnem inignac im-

pon/^idi vfl simpUriter vulnrrd lujatidi ac curandi, quin incurrat

excamtunnirutimiem Summa Pontifici simpUriter rescrvatam?

2'^ Potestne saltetn, quin dueUo sit praesens , in domo vicina

vel in loco propinquo sistere proximus ac parcUm ad prathendum

Burnn ministerium^ si dueUantUms o/Nta fuerit ?

3^ (^nud de confessario in eisdem conditionibus?

Responsum fuU in 8. O, die Maii 1884:

Ad primum. Nan passe et exoammmieaiionem tneurrere.

Ad teoimdum et torlium. Quaiems ex eondklo fiail iiem mom

passe ei exoomnmmeaUanem ineurri.

b) IiMÜreäe dedarakm fuU per 8. C. 0, Acmc «reommiifilea-

timem incHrri ah üs, qui dudUm ea ralione perpäramd, qm inier

Germaniae Universitaiis aUmnos fieri sM; dedaraium namque

fiui, ah kujusmodi dudUmÜhus earumque pairinis ineurri irregtUa-

rikUem ex infamia juris.

4. Nomen dantes sectae Massonicae aut Carbonariae, aut aliis
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cjnsdem generis sectis, quae contra Eceledam vel legitlmas potertatea,

gen palam aea elandesüne maehinantar, necnon iiadem aectia favo-

rem qualerocumque praestantea; eammre occnltos coryphaeoa ae dooea

non denuociantea, donec non denoDciaTerint (G. Äp, 8ed, 4.)

a) Decretum est in S. 0. 12. Jan. 1870 ^ sodeMem Ämeri-

cmuim seu Hibernicam Fenianorum appcllatamt comprehendi inier

societaies veiitas ac dajnnat/is.

b) Ad dnhium: An licitum sit twmen dare societaÜbus
,

qui-

bus proposifum est promovere tisum comburendi hominum cadavera?

respousum est in S. 0. 19. Maii 1889:

Negative, et si agatur de socictaHlntS massonUae aectae füiali'

hm, incurri poenas contra hanc latus.

c) Ne quis errori locus fiat, cum d^udiccMdum erU, quaenam

ex his perniciosis secHs censurae, quae vero prokibitiom tanium

obnaxiae sint^ cerium imprimis est, exemmim%caiti4me kstais senitmir

tiae muktari massonieam aUasque ejus generis secias , quae contra

Eedesiam le(fitimas poiesiales nM^uianiur, sive id eiam, sive

palam feoerini, siw exefferwU sive tum a suis asssdis seereti «er-

wmdi juramenhm, ^ Praeter istas sunt et alias ssetae j^rohibiiae

atque sub gravis eulpae rsatu vitandae, nUer fuas praeeipue reemr

senäae iUae omnes^ quae a seetatoribus secretum nemini pandendmm,

et omnimodam dbedientiam oeeuütis äiucibus praestandam junjurando

exigutit, Ämmadvertendum insuper est^ adesse uammBas soetetates,

qnae licet certo stattti nequeat, i)ertineant neene ad has, qttas me-

moravimus, dnbiae tanien et perieuli plenac sunt, tum ob dodrinaSy

quas proßtentur, tum ob agemli rationeni, quam sequuntur ii, quibus

ducibus ipsac coaluerunt et reguntur. Ab his ettam sacrorum An-

tisHtes . . . iioveritU oves stias deterrendas et arcendas esse, et ea

quidem diligentius, qmd ob servatam ab iisdem qunmdam honestrdis

specicm corruptelae periculum, quod in ipsis tatet, difficilius a sim-

plicibus praesertim hominibus et adolescenübus persentiri et prae-

eaveri poterit. (S. 0. lastr. 10. Maii 1884, n. 3, .4.)

d) Sapienter retenta fuU eaBcmmnmeaHs eaidra tum denun*

tiantes occidtos eorf/phaeos ac duces, quanquam nomina praesidett-

Hum Logiarum passim pubUce typis detitttr; elemm verisimiUus qui

tu iphemeridäms u^ppareni speeie tetm tandim smU duees, veri au-

tem nuukittaiiimsim ariifiess -ae direelores detOeseunt. — Detum^

eUmdi vero obligatio est generale praeeq^tmn omtnbus fiddibm in'

junetum. DenuntkUio Uli facienda est, qui munus episcopale vel

quasi'qnscepale gerU^ ac pro pastoraU oflßeio vigilare et eaveire debet,

ne oves s^ eoncracftfaie ttt lupos ineummt, (S. 0. 15. Jan. 1870.)
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e) Äd äubia: An occuUi seotae masamieae corffißaei ae

duees sM demmeiandi juxfa Ckmsk »Äp, Sedis*, quamh simt pubUee

mH vi liberi nnratorii, sed non pidtHee noii ut wrypkaei vd dueet

2fi An demmeiaiknM obligatio eesad apud eas regkmes tn ^pn-

bi»8 liberi muratorii et ideo ipsorum eorypkaei a gtAemio eivlU Uh
lerantur, et oft ecdesiastica potestate puniH non possunt nee nUo

itwdo cohibcri ? responsum est in S. 0. 19, Apr, 1S93: Ad L Af-

ßrmalive. Ad II. Negative.

5. Immunitatem asyli ecclesiastici violare jubentes, aut ausu

temerario violantes. (C. Ap. Sed. 5.)

7n luic formtda *ausu tenierario* fdnimquc inenibrwn com-

pledi ; eum idcirco tantum excommunicat'wm ni lucurrere^ qui <d) aliis

mininie coactuSt prudens ac sciens immumtaU:m asyli ecclcffiastici

mU violare jubet atU exeguendo tfiolat} quem porro utpote onmie

excusatioftts experiem exeommmieatkm eubfaeere deetarakm est m
8. 0. I. Febr. 1871,

6. Violaniea claasuram monialiam, cajnacaiii^e geDeris vaX

oondiiiomB, aexas ?el 'aetalis foerint, in eariiin roonasteria ibeque

legitin» lieentia ingredieodo ; pariterqae eos introdnoentes ?el admit-

tetitos; itemqne moniaks ab illa exeontos eitra casus ac formani a

S. Pio V. in Consi Deeon praescripUm. (C. A, 8ed, 6.)

7. Mnlicn» Ytolantes regalariam Tiroram clansuram, st su-

periorss aliosve eas admittentes. (Ibid. 7.)

8. Rei simoniae realis in beneficiis quibascnmqne et eoram

complices. (Ibid. 8.)

9. Rei simoniae confidentialis in beneticiis quibusiibet, cujus-

cumque sint dignitatis. (Ibid. 9.)

10. Rei simoniae reali« ob ingressum in Religionem. (Ibid. 10.)

11. Omnes qui quaestuin facientes ex indulgentiis aliisque

gratiis spiritualibus eicommunicationis censura plectuntur in Con-

siitotione S. Pii V. Quam plenum 2. Januarii 1554. (Ibid. 11.)

12. Colligentes eleemosynus majoris pretii pro missis, et ex iis

lacram captantes, faciendo eas oelebrari in locis, abi missanim sti-

pendia minoris pretii esse solent (Ibid. 12.)

a) Hmie eenetmun ineuimmt eHam qui ccUectas Miseas in

eodem loeo eMrari fadmtt ubi eas eeOegernnt, (S. 0. 18. Jaaoarii

1892.)

b) IMaraäo 8. a 0. (1874, et 25. Mail 1898.)

/. An iurpe mereimoniim eapit, ideoque impmhanda et poeme

eftMN eeeisstcMlIeM^ si opus fuerit, coereenda eU ab epiecqpie eorum
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hihliopolarum vel mercatorum agendi raUo, qni culhibitis publieis

invUameniis ei praetniis. vd aUo qttoeumqite modo missarim eteemo-

gffnas eoUigtmt, et sacerdoiibus, guibus eas cMrofidas eommiUm^
neu peamiamt sed libros äUasve merees rependmiU?

IL An haee agendi ratio uieo cohonestari vtdeat, vel qma,

ftiiOa faeia inummtHone, toi Missae a memoraUs eoUeäorünu ee-

lebran^ae eommtUHtiiur^ quot coUeeHs ekemosifHÜ re^Mmdeantt vd
qina per eam paiqmiSfms eacerdoUbm deemwyms missarum corei^

III. An hujutnodi elcemosynamm coUectiones tum etiam im-

probandae et coercendac , tU supra, sint ah Episcopis, quatuio

hierum, quod ex niercium cum eleemosynis permntatiom hduritur^

tum in proprium collif/cutium commodum , sed in pidrum imlitU"

tionum et bonorum oprrum usnm vel incremrntnm inipcnditur?

IV. An furpi nurrimonio concHrnuU
,

idroquc iinjnohdndi

tttque etiam coercendiy nt supra^ sint ii, qui acceptas a fidelibus vcl

aliisque earum odüeäorilms Hve recipitttU sive nofi recipiant quid-

quam de iisdem praemii nomine?

V. An turpi mercimonio concurranl, ideoque improbandi et

eoercendiy ut supra^ sint ii qm a dictis bibliopoUs et mercaioribm

reeipiimt pro missis cdebrandis libros, aliaaoe merees^ harum prdio

sive immiimh sive integre?

VIL An Vceat J^iseopis Hne speeitdi S. Sedis venia ex

deemost/tds nnssarumf quas fiddes cdobrioribns Sanctmriis tradiere

adeni^ aliquid därahere, ut eornm deeori et omamento constdatnr^

qmndo praeserüm ea propriis redUibus eareant?

In peeuliari eonventu omni 1874 S. C. resolvU

ad I Affirmative;

ad II Negative;

ad III, IV et V A/Jh mative;

ad VII Negative, nisi de ennsensu ohlaionim. (Cf. eiüommuui-

catiouem 4 Episcopis reservataui et su^pensionetn 17.)

13. Omnes qui excomrauni< atione multiintur in Coiislituiionibus

S. Pii V. Admonet nos, quarto kaleiidas Aprilis 1567; Innocentii IX.,

Quae ab hac sede, pridie nomas Novembris 1591 ; Clementis VlIL,

Ad Romani Bontificis curam, 26. Junii 1592, et Alexandri VI[.,

InUr caeteras^ nono kaleiidas Novembris 1660, ulienationem et infeu-

datioDem Civitatom et Locorum S. R. £. respicientibus. (C. Ap, Sed. 13.)

14. Beligiusi praesomentes elericis aat laicis extra casum ne-

cetritatia aacramentam Extremae ünctionia aat Eocharisiiae per via-

ticatD miDistrare absqae Parochi licentta. (Ibid. 14.)
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15. Extrahentes absque legttima Tenla reliqaias ex sacris

coemeteriis sive cataernnb» urbia Romanae ejoaqae ierriiorii, eiaqao

aaiiliam vel favorem praebentes. (Ibid. 15.)

16. CommunicaDtea cum excomiDaDtGato nominatim a Papa in

crimine criminoM), ei acilioet impendendo »ludtimD ?el faToram.

(Ibid. 16.)

17. (Herici seienter et aponte commiiDieaiiteB in di?inis cum per-

eonis a Romano l^>ntifice nominatim eicommunicatis et ipaos in of-

ficiis recipientes. (Ibid. 17.)

18. Praesumentes absolvere, etiam quovis praeteitu, sine de-

bita facultate , ab eicoramunicatis R. P. speciali modo reservatis,

dummodo non agatur de mortis articulo, in quo tarnen firma sit

quoad absolutos obligatio standi mandatis Ecclesiae, si couvaluerint.

(Ibid. §. I. sab fine.)

a) DedaraUm est, cbligcUionem standi fnandaiis Ecclesiae im-

poiiiam esse «m6 poena reincidcfUiae ; H kam ohliguHonem imp<Miare

omu sive per confessarium ad Summum Poniifkem recurrendi

ejusque mandoHs obediendi , vei navam ahsoluHottem petendi ab har

bente foeidiUäem a eensuris speeidU modo reserwUs, (8. 0. 19* Aug.

1891).

b) Deekaraium quoqu* ^ 90lum m absiMkme a cemuria tpO"

eiah modo reoervatis, non €uäom a eenmuria Fapne simpUeUor re-

sarpaÜSt w^^ertUa a ski^piliei confessario in arüeido mortis, tMpo-

nendam obliffaiionem se sistendi siq^mori eedesiaäieo, reet^perata

valeHtdine, (S. 0. 28. Jun. 1882, — 18. Apr. 1888, — 11. Not. 1801.)

19. Quorumcumque bonorum ecciesiasticoram , locorom pioruro

et raontium pietatis eoruraque juriuin et fructuum usurpatores, de-

tentores, ac impedientes, ne haec ab iis, ad quos jure pertinent, per-

cipiantur. Item clericos qui hujusce fraudis fabricatores seu con-

8entientes fuerint. (C. Trid., sess. XXII. cap. 11 de ref.)

a) Ad dubium: An qui eniant ecclesKistica bona ab usnrpa-

toribus usurpata incidant in exconimunicaiionem R. F. specialiter

reservatam? re^jponsum est in S. 0., 8. JuL. 1874; — Minime du-

biiandumy quin emontes bona ecclesiasHea ab usurpatoribus usurpaia

incidant in exeommumcaüonem R. F. reservutam; «fofiMw, proeaem-

dendo a quaestione^ an supradicta empHo aliquo modo aUingakur a
Oonst, Jp. 8ed. ort. lU mdU dnbinm esse poiest^ quin comprohm-

daHmr a idmrissima disposiHone eap. 41 de ref. sess, XXII Oone. THd,

b) lüost qui deämas subtrahmU aut in^^ediuntt ekb kae samdiom
non eomprtitendi manifesUm ß ex eap. Vi de ref,, sess. XXV.

e) OnMMiones Smnmorum Fonäfiemn eonira oeeupasiise ei
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28 Joder, index eeneurarum iure novMmo viffenHum,

deHnentes eieemosiftiaa et h<ma ad loea Terrae Sauciae. siwctanUa

ommno vigere, nun iamm eemwraa kUae serUentiae, nisi eas qme
emprekenduiiiur in eap. 11 de ref. sesa, XXII CkmeilH Trid, re-

epmmm firit m 8, 0, 28, Junii 1876,

Art III. Excommunioatioiu latae sententiae episcopis 8ive Ordinariis

retervatae subiioiuotur:

1. Oleriei in sacris constitnti Tel regalares ant moniales posi

otuiD solemne castitatis roatrimonium contrahere praesumentes,

uecnon omncs cum aliqua ex praedictis personis luatriniouium con-

trahere praesumentes. (Const. Ap. Sed., III, 1.)

a) Cleriri in sacris ronstihtti vel rc(/ulan;s <ud moni(tl(\s ftost

emisswn solfninc cisli/atis votum pracsumenUs cuidrallere imUri-

mon 'mm sie dictian civile, ctiam in locis ^ tibi lex Tridctüina de

clandcsdnitaie viget^ incurruut Imw excoinmufUcaliomtn. (S. 0.

22. Dec. 1880.)

b) ßidem eam ineurruni deriei in sacris consUttUi vel regu'

lares aiä monialesj si praeter ifi^^itneuttwi voti solemnis casiUatia

alia hitheant impedimetUa^ v. gr, affimtatis vel coneangmmiatis.

(a 0. 13. Jan. 1892.)

2. Procaranies abortani, effeeta aeeato« (C. Äp. 8ed, 2.)

8. Litteris ApostoUoia falsls scienter utenteB, vel erimini ea in

re oooperanteB. (Ibid. 3.)

4. Qni deeratis 8. G. 0. de anno 1874 et de 25. Bfaii 1803

(Tide supraf axcomm. 8. P. resenr. 12, b.) drca eleemosynae Mis-

saram contniTenerint, si faerint laici, excommanicatione latae sen-

tentiae Bpiscopis reservata obstringantur. (S. C. C. 25. Mali 1893.)

Art IV* Exoommunioationi lata» aantantiaa namini reservataa

tubiiciuirtur:

1. Mandaatea sea cogentes traili eoclosiasticat» sepulturae hae-

reticos notorios aut nomiuatim excoiuinuiucatoü vel interdictos.

(Ck)n8t. Ap. Sedis, IV, 1.)

2. Laedentes aut perterrefacientes inquisitores
,

denunciantes,

testea aliosve rainistros S. Oflicii ejusve sacri tribunali» scripturaa

diripientee aut combarentes; vel praedictis quibuslibet aniilinm,

oonsilium, faTorem praestantes. (Ibid. 2.)

Urne exeommmicaHani kaud ad^aeeni qui eadem admiUmi
adversus denmeMfUes apud episcopos, vel tesieSf vd episcapardm

ministras anU seripiuras ad materiam aaerae InquisHioms apad

ipsos pertinenies. (8. 0. 28. Jan. 1892.)

I
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Indeae eenmurarum iure novleittmo trtgentium 29

8. Alienaotes et redpere praeBomentes bona eocMistica absqno

beneplacito apostolieo, ad formam BKtravaganiia AmbUiotae, de reb,

eed, MO» aUenamdis* (Const Ap. 8ed. 3.)

4. Negligentes aiTd calpabiliter omittoiitea denantlare infra

mensein eonfessarios sive saoerdotes, a qaibos aollicitati foerint ad

turpia in quiboslibat casibas expressis a Qregorio XV., const. Uni'

versi 20. Aug. 1622, et Benedicti XIV. const. SacrametUum Poeni-

Umtiae, 1. Juuii 1741. (Ibid. 4.)

5. Qui libros de rebus sacris tractantes sine Ordinarii appro-

batione aut impriniunt aut imprimi fariunt. (Ibid. sub fine; — Cf.

Trid. sess. IV de ed. et usu sacr. libr., censura a Coust. Ap, Sed,

limiUUa.)

JJaec censura restringenda est ad libros s<icrarum scriptura-

rim, necnon ad eorumdem atHMtaUones ei commetikurioa ; minme
vero extentenda ad lihros quoscunu/ue de rebus saeris in genere, id

est de r^ms ad reüjfümem perUneniäms iraeUnUea, (S. 0. 22« Dec.

1880.)

6. Baptorea miilieraiii, ae ommB Ulis consiliam, aaxiliam, fei

fiiToraiii praebentes (Trid. sess. XXIV, de ref. matr. c 6): »Baptor

ipae ae omnes Uli oensiliani, anxilinm et fvfwm praebentes sint ipao

jore exeommooiisati, ae perpetno infiiroee omDinmqae dignitatam

ineapaoea; et si eleriei faerint, de proprio grada decidant — Tenea»

tor praeterea raptor malierem raptam, sife eam uzorem doxerit,

si?e uon dnxerit, decenter arbitrio jadicis dotare.c

7. Cogentes quovis modo directe vel indirecte subditos suos vel

quoscumque alioa, quominus libere matriraouium contrahant. (Ibid. c. 9.)

8. Magistratus saeculares , si ad instantiam Episcoporum noD

praebeant auxilium ad?ersu8 cootradictores clausarae moDialium. (Ibid.

sess. XXV de reg. c. 5.)

9. Cogentes quoraodocumque aliquam mulierem invitam, prae-

terquam in casibus a jure expressis , ad ingredienduin moDasterium,

vel ad soscipieadam babitum cajuscumque religionis, ?el ad emit-

tendam professionem; vel coasUium, £avorera aut anxiliom praebentes;

illiqne omnea, qni aeientes eam non sponte iagredi monaateriam, aut

babitum soselpere, ant professioneni emittere, qnoqno modo eidem

aetai Tel praesentiam, ?el conaensnnit vel aaetorltatem interpeanerint.

(Ibid. sess. XXV de reg. e. 18.)

10. CigoBYis mnlieris rolnntatem ?eli aeoipiendi ?el fotl emit*

tendi qaoqoo modo sine jnsta caosa impedientea. (Ibid.)

11. Indttlgentias inutUes eese eiätientea Tel eaa eonoedendi po«

teatatem in Bedeiia eaae negantea. (Ibid. aeaa. XXV de indulg.)
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12. Docere, praedicara, vel perüoaciter asserere, sea etiam

pablioe diapataDdo defeodere praosiiroeDtfls, existeoti in letbali, si

Eacbariütiajii «inaere relit, uon esse oonfeaBtonem ii«c«88ariain jore

divino. (Ibid. sesfi. Xni de Such., can. 2.)

18. Uem, inatriiDonU clandeatina inita ante Conoilioin Triden-

tinnm, rel postea bis locis, ubi deeretum coneiliare pablicatam non

est, fei dne oonsensa parentnm inita, iriita esse, vel bos ea irrita

facere posse. (Ibid. sess. XXIV de ref. matr. c. 1.)

Art V. Stttpentionet lataa MiiteatiM sunimo PontHioi retorvata«.

1. Suspenaionem ipso facto incurrunt a snoruru benftficiorum

perceptione ad beneplacitum S. Se<lis Capitula et Coiiventus Rc-

cleaiarum et Monasteriorum aliique omnes, qui ad illaruni seu illo-

rum regimen et admiiiistrationem recipiunt Episcopos aliosve Prae-

latos de praedictis ecclesiia seu raonasteriis apud eamdem S. Sedem

qoovis modo prorisos, antequam ipsi exhibuerint Liiteras ApostoUcas

de sna proiuotione. (C. Ap. Sed,, Susp. 1.)

2. Suspensionem per trienninm a collatione Ordinom ipso jure

Inearmnt aliqoem Ordinantes absque titulo beneficii, ?el patriraonii,

cmn pacto, nt ordinatns non petat ab ipsia alimenta. (Ibid. 2.)

8. Saspensionem per annnm ab ordinum administratione ipeo

jnre ineommt ordinantes alienum sabditom, etiam sab praetextn

benefieii stathn conferendi ant Jam collati, sed mtnime suffidentis,

absque ejus Episcopi litteris diniiuorialibas, ?el etiam sabditnm

propriam, qni alibi tanto tempore moratas sit, nt canonieam impedi-

mentam contrahere ibi potaerit, absqne Ordinarii ejas loci litteris

testimouialibus. (Ibid. 8.)

Hanc censuram non contrahi ab iis, qui pro lihertitic sfatus

ordinandorum staut imlructionilms et facidtntihus ad probandnm

statum liberum sponsorum, (leclaratum fuH in s. 0. die 11. Mail

1892. Neque a cmferentihus tonsuram. (S. 0. 18. Apriliis 1888.)

4. Suspensionem per annum a collatione Ordinura ipso jure

incorrit qui ,
excepto casu legitimi privilegii , Ordinem sacrum cou-

talerit« absqae titulo beneficii vel patrimonii, clerico in aliqua con*

gregatione Tiventi« in qna solemnis professio non eniittitnr, vel eUam
reli^oeo nondam professo. (Ibid. 4.)

5. Suspensionem perpetaam ab exercitio Ordioom ipao jure in«

cnrrant Religiös! ejecti, extra Beltgionem degentes. (Ibid. 5.)

6. Suspensionem ab ordine sosoepto ipso Jure incnrrnnt , qnl

enmdem ordinem recipere praesampserunt ab exeoromnnicato , vel

suspepao, vel interdicto, nomiuatim dennneiatis, aat ab haeretieo fel
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Jndat etnsurarum iure nooVMlmo tÜgetMum, 31

sehismatico notorio; enm ?ero, qoi bona fide a qnopiam eorain est

ordinatua, exerdtiam non habere ordinis sie snseepti, donec dtspen*

setar, declaramas. (Ibid. 6.)

7. Clerici saeculares exteri ultra quatiior menses in Urbe com-

morantps ordinuti ah alio quam ab ipso suo Onlinario absqne licentia

Card. Urbis Vicarii, vel al>sque praevio examiue corum eodem peracto,

vel etiain a proprio Ordinario postea quam in praedicto examine re-

jecti iuerint necnon clerici pertinentes ad aliquem e sex Episcopati-

hu.s suburbicariis, si ordinentur extra suam dioecesim, dimissoriali-

bas sai Ordioarii ad alium direi-tis quam ad Card. Drbis Vicariom;

Tel non praemissis aute ordinem sacrom suscipiendum exercitiis spi-

ritoalibus per decem dies in domo urbana Sacerdoiom a Missione

noncapatomni, snspensionem ab ordinibos sie soseeptis ad benepla^

eittim S. Sedis ipso jure ineormnt: Bpiscopi vero ordinantes ab usa

pontifieaKam per anitom. (Ibid. 7.)

8. Episcopi exercentes pontificalia m aliena dioecesi sine ex-

pressa licentia Ordinarii, snspendantur ab exercitio pontißcalium, —
et sie ordinati ab executione Ordinum. (Conc. Trid., Seas. VI,

de ref. c. 5.)

9. Episcopi titulare^, etiam si in loco nallius dioecesis, etiam

exempto aut aliquo monasterio cujusvis ordinis resederint aut raoram

traxerint, qui alterius Bubdituin, ?igore ciyusvis priviiegü, etiam

praetextu famiiiaritatis, absqae sai proprii praelati expresso oonsensa

ordinaverint, suspendaatur ab exercitio pontificaliam per anniim ;
—

sioqae ordinati ab execntione ordiimm sie sasceptoram ad arbitriom

proprii Episcopi suspendaatar. (Ibid. sess. XIV de ref. c. 2.)

10. Ordioantes non subditnm absqne Utteris testimonialibns so!

Bpiscopi sBspendnntnr a oollatione ordinom per annnm; — sieqae

ordinati ab executione ordinum sie susceptorum ad arbitrium proprii

praelati. (Ibid. sess. XXIII de ref. c. 8.)

11. Abbates tousuram vel minores ordines conferentes non

subditis, item abbates et alii exempti non roittentes dimissorias pro

ordinatione suoram subditorum ad Episcopum intra cujus dioecesis

fines existunt, suspenduntur ab officio et benefieio per annnm. (Ibid.

sess. XXm de reC c 10.)

12. Ordinati per saltnm, ab exercitio sie snseepti snspendnntnr.

(Ibid. e. U.)

13. Qoi ad ordines non aretati, ordinati ftierint infra annnm
yacationis cum dimissorialibus capituli, suspensi remanent ad ar*

bitrium luturi praelati. (Ibid. sess. Vll de ref. c. 10.)
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U. Paroobi alÜTe sacerdotea, sea reguläres, sen saeculares, qui

alterius parochi iponsos sine illorain parochi aut Ordinarii licentia

matrimonio jüngere aut benedicere aosi fuerint, doaec ab Ordinario

ejuB Paroehi qui matrimonio interesee debebat, seu a qao benedictio

tuseipenda erat, abaoltrantiir. (Ibid. aees. XXIV de ref. matr. 1.)

15. Praefectae moDasteriomm quae, si profesrionam aoamin

Dovitianini fipiscopnm ante meneem eertiorem non foeiant, inearrant

saspensfonem ab officio quamdiu Episcopo videbitur. (Ibid. sess. XXV
de ref. c. 17.)

10. Canonici et dig-nitates Cathedraliuin Kcclesiarum qui ausi

fuerint transferre Rcciesiae vacuntis curam in nominatos a laica po-

testate etc. — nomioati et praeaentati qui administratiooem susci-

pere audent — omnes qui praemissis paruerint etc. (cf. supra, Art II,

D. 13, 14, 15) si episcopali charactere sint insigniti , in poenam

anspennonis ab eiereitio pontificaliam et interdictt ficcleeiae ipso iacto

incidant. (Comt Bomanua PimHfex,)

17. Qai deentia S. 0. C. de anno 1874 et de 25. maü 1893

(ride supra, exoomm* 12, 8. P. reserv., b) eirea eleemoaynaa mis-

saruro contravenerint, ai fuerint ex sacerdotali ordirie, suspenatom a

divinis S. Sedi reservatae et ipso facto obnoxi sint; clericus autem

sacerdotio nondum initiatus eideni suspensioni quoad susceptos or-

dioes sirailiter subjaceat et inhabilis praeterea fiat ad superiores or-

diaes recipiendos. (S. C. C. 25. Mali 1893.)

18. Alumni votomm solemnium, vel simplicium perpetuorum,

Tel tempoialiam, in aaeria ordinibus constituti, qui ei^pulsi vel dimissi

faeriüt, perpetao aoapenai maneant, donec a S. Sede alio modo eia

oonanlatnr; ao piaeterea Bpiaoopnm benefolam reeeptorem infenerint,

ei de eeeleaiaatioo patrimonto aibi pn>?iderent. (S. C. Bpp. et Reg.,

Decr. AiuHa admoäum, n. 4.)

19. Qai in aaeria Ordinibus constitnti et rotia aimplieibaa ob<-

stricti sive perpetuis, sive temporalibus, sponde diroissionera ab Apo«

st^lica Sede petierint et obtiuueriut, vel aliter ex Apostolico privi-

legio a votis simplicibus vel perpetuis vel temporaneis dispensati

fueriot, ex claustro non exeant, donec Episcopum benevolum recep-

torem invenerint, et de ecclesiastico patriraonio sibi providerint;

secus suspensi maneant ab exercitio susceptorura Ordinura. Quod

porrigitor quoque ad alumnos votorum simplicium temporalium
,
qui

quoTis professiouis viocalo jam forent soluti, ob elapaum tempua quo

?ota ab ipaia fuerunt oanrpata. (Ibid. n. 5.)
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Art. VI. Interdiota latae sententiae reservata.

1. loterdictam Romano Poniifiei speciali modo resemtum ipso

joro iocarront ümvenitates, GoHegia ei Gapitala, qoocamque nomine

nnncQpentart ab ordinationibas aen mandatia ejosdem ßomani Pon-

tiüeia pro tempore existentis ad unirersale flitiiram coDciliom appel*

lanüa. (Conat Apast, 8ede9, interd. 1.)

2. Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina iu locis

ab Ordiuario, vel delegato Judice, vel a jnre interdictis; aut no-

rainatim excoramunicatos ad divina officia, seu ecclesiastica sacra-

menta, vel ecclesiasticani sepulturam admittentes , interdictum ab

ingressu Ecclesiae ipso jure incurrunt, donec ad arbitriuin ejus cujus

sententiam contempserunt, competenter satisfeceriat. (Ibid. 2.)

3. MetropolitaDQs qui Episcopom, et Episcopna ficinior qai

Metropoliianam iUegittme abaeniem infra trea menaea non denunciat

S. Poniifiei, interdiciom ab ingreaau ecclesiae ipso jure incarrnni.

(C. Trid. aeaa. VI de ref. c 1.)

4. Gapitolam sea Vicarias capitularis qoi diniissorias ad ordines

iiou arctatis concesserit anno luctus vacationis Uioecesis, subjacet in-

terdicto. (Ibid. seas. VII de ref. c. 10.)

Art VII. De aliis apeciali de causa latis a jure censuris.

Qnae cenaorae aiTO exeommanicaiionia aife interdieti nostria aut

praedeoeasoram noatrornm constitntionibua aut aacria canonibus praeter

eas qaaa recenaaimiia latae aunt, atque hactenua in auo vigore per-

aiiiernnt, aive pro Romani Pontificis eleciione, aive pro interne re-

gimine quoramcumque ordinum et inatitotomm regniarium, necnon

quoramcumque collegioruin, congregationum, coetuum locoruiuque

piorum, cujuscumque nominis aut geiieris sint, eas omues firmas esse

et in suo robore permanere voluaius et declaramus. (Const. Äp. Sed,,

sub fine.)

a) Constituh'ones summorum Poniißcum Urbani VIII. Ex de-

bito 22. fehl . 1633 ä ClemmUis IX. Soüicitudo die 17. jun. 1669

contra ecclesicuHeas H mißnanariaa mereahtrae in Indiis orientalihus

ei m America operam danUs adhue vigeni.— (S. 0. 4. Deoemb. 1872.)

b) Jkm m sm fchcre permaneni cemurae laiae pro intomo

regimkie (um ordinvm ei insiUtUonm reguUmmH in genere ium

partiadarUer singularium oriimm et insHMorum. — (S. 0. 22. Mart.

1881.)

Archiv fUr Kircli«tirflcbt. LXXIV. 3
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All vm. fh HuNiHftto absohranii i eeMorit sive orAnarit sNt
delogata tive antiqua, sive nova.

Decernimus in novis quibuscunique concessionibus ac privilegiis

quae ab Apostolica Sede concedi cuivis contigerit, nullo modo ac

ratione iiitelligi unquam debere aut posse comprehendi facultatem

absolvendi a casibus et censnris quil)uslil)et liomano Pontifici reser-

vatis, nisi de iis fornialis, explieata ac iiulividiia raentio facta fuerit:

qaae vero privilegia aut facultates sive a praedecessoribus nostris

sive etiam a nobis cailibet coetui, ordini, coiigregatioDi, societati et

iDstitttto, etiaro regalari cni?is speciei, etsi titalo peculiari praedito

atqae etiam speciali mentione digoo, a quovis unquam tempore ha-

easque ooncessae fueriot, ea omnia easque omnes aostra hac consti-

stattone, revoeatas suppressas et abolitas esse Tolamns, prent feapse

revoeamas, soppriminias et abolemas, roinime refragaotibas aut ob-

stantibos privilegiis qaibQscamqoe etiam specialibus, comprehensis

vel non iji corpore juris aat apostolicis constitutionibos et qoavis

confirmatiooe apostolica vel immemorabili etiam consaetadine aoi

aüa quaeomqne flrmitate roboratis, quibaslibet etiam formis et teno»

ribus, et cum quibusvis derogatoriis aliisque efficacioribus et iropositis

clausulis, quibus omnibus, quatenus opus sit, derogare intendimus et

derogamus. Firmam tarnen esse volumus abäolveodi facultatem a

Tridentina Synode Episcopis concessam sess. XXIV cap. 6 de reform,

in quibuscunique censuris Apostolicae Sedi har, nostra constitutione

reservatis, iis tantum exceptis quae eidem Apostolicae Sedi speciali

modo reservatis declaravimos. (Const. Äp. Sed.)

a) Fraelaios reguläres vi suorum privileffiorum MO« subdUos

a eensuris per eonsL Apostolicae Sedis latis sive ipeeiali modo^

swe ain^pUciter romano FotUifici reservatis 1) non posse absolvere:

Ol 2) posse absolusre a censuris cpiseapis reservaHs etsi oecMs; et

3) qumi^tim ad eorumdem praManm faeiUtatem subdUos suos ah-

sokeM a censuris romano BmÜfiei reservatis non eonieHMs in prae-

tketa consÜMione ei pertinenHbns ad intermm regimm, mkü esse

per eamdem eonsHMianem innavaium; 4) reguläres in^peäHos adire

Bomam non posse alsohi per suos st^seriores reguläres a eensuris

eonienHs in ea consHiuiiane ei summo Foniifiee reservoOs, sed re^

currere deibere ad 8. Sedeni pro neeessariis faeuUaiibus, dedaratum

fuit in s. 0. die 22, martii 1881.

b) Attenta praxi s. Poenitentiariae prnesertim ab edita const.

Apostolicae Sedis adhuc ttifo icncri non polest sentetitia docens, ad

episcopum aid ad quemWjet sacerdoteni adprolxitum dcvolvi abso-

luiionem caauum et censurarum etiam speciali modo reservatorum.



Index censurarum iure novUaimo viyeniium.

quando poenUens tmpasßffriliiaie veraaiur in personaUier adeundi

sanctäm Sedem. Ideirco pro omnibus hisce casibus reeurrendum est

ad D. CarcUnaleni Majorem Poenitcntiarium, nisi episcopus haheat

speciale indutttim ad concedendam absolvendi facultatefn. Verum in

casibus vere urgentiori}ms, in quibtis absolutio differri nequeat absque

periculo gravis scandali vel infamiae, super quo confessariorum

conscientiu oneratur, dari potest absolutio injunctis de jure injun-

geudis a censuris ttiam speciali modo summo Fontißci reservatis,

sub poma tarnen reincidentiae in easdem censurcts, nisi sattem intra

nunaem per qaistolam et per medium confessarii absoluku recurrat

ad sanetam Sedem, (S. 0. 23. Jonii 1886.)

c) Absolutionem datam in sensu h^us decreH nm esse «ti-

direetam, sed direetam. S. 0. 19, AugusH 1891; et dserekm ipsum

€^^pUeandum quoqite esse in easut quo poenHens est perpetuo impe-

dUus Rmam profieisH: et extendi ad eensuras nedum speeuM modo,

sed eftofii smpikUer rerservatas, (S. 0. 17. Jonii 1891.)

d) Hoe decrehm onmino otdigare, et praxim efmJbrariaim nm
esse tolerandam dedarahm est. (S. 0. 30. Martii 1892.)

Art IX. Genmtfin haeo quae saquimtur adnolanda tiaiit

1. Peccantes in raateria, quam et constitutio Apostolicae Sedis,

et Conciliura Tridentinum attingunt, non incidunt in dnplicem ex-

coramunicationem : ei. gr. bonorum ecclesiasticorum usurpatores non

innodaiitur duplici excommunicatione, altera summo Pontifici speciali

modo reservata vi supradictae constitutionis, alia simpliciter reservata

vi Conciiii Tridentini, sed subjiciuQtar tantum ceosurae speciali modo

reservatae. (S. 0. 8. Julü 1874.)

2. Tuto (loceri potest sententia, quae fert excommunicationem

minorem fi Conat. Jpostokeae Sedis abolitam esse. (S. 0. 5. Decemb.

1888.)

8. Qni fiominatim ezcommiimcantar Tel nominatim deelarantor

exeommanicati 8i?e a siiinino Pontiftce aife ab episeopia, sant Titandi

ad Dormam constitutionis Martini V. quae incipit Ad emUmda: ex-

oomnmnicati tarnen fitandi post consi Apostoikae Sedis non inonr-

rnnt excommanicationem majorem praeter casns in bac constitutione

comprebensos. Notorii elericorura percnssores sunt pariter exeom-

municati vitandi jnxta oonst. Ad emtanda, (S. 0. die 9. Jannarii

1884.)

3*
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III.

Du attarr. Gaiitz von 3L DacemiMr 1884

(B.'G.'Bi, 1895 Nr, 7), womii erffämmäe Beiikimwigen tum §. 36

de$ Ges. vom 7. Mai 1874 (R.-O.-Bl. Nr. 50) betreffend die Be-

dürfnisse katholischer Pfarrgemeinden erlassen werden.

Nebst den Vorakten.

I. Den hier in B«traebi kommenden §. 36 des Gesetzes Aber

die äusseren Rechtsverhftlinisse der liathol. Kirche findet man im

ÄfM» Bd. 88. S. 218.

II. Eine Denkschrift des Galizischen Episcopates vom 8. Oct.

1884 an ilen Cultusrainister , welche daliin ging, es möchten cur

Kirchen- un^l Ffarrhaidast auch die i» dein Pfarrhezirke }*e-

(/ütrrten, wenn auch nicht wohnitaften Kntholiktjn und die darin be-

güterten und besteuerten juristischen Personen herangezogea werdea

s. m. im Archiv 1885 Bd. 53. S. 1<53 ft*.

Iii. Einen vom Polenclub durch Prälat RucMka m Abgeord-

netenhanse 1889 nnd 1891 gestellten unerledigt gebliebenen Anirag

gkiehm InhaUa nnd dessen Begrflndang theilte dieses Atdkw 1890

Bd. 68. a 286 ff. mit

IV. Von Seiten des Msrr. Episcopaies erfolgte die nachstehende

anf der Biacbofkconferenz zu Wien 1894 beschlossene

Eingabe an das k. k. Ministerium fiir (Julius und Unterricht in Be-

treff der EMeziehung der Forensen und jitrieUschen Beretmen in

die Pflicht der Kirdten dmeurrenä.

(Akten der bitehMl. Confeiciii Ton 18M Nr. XXIX.)

Hohes kais. kOnigl. Ministerinm fSr Cnltns und Unterricht!

Der zu Anfang des Monates April 1894 zu Wien versammelte

Episcopat der diesseitigen Reichshälfte liat den Beschluss gefasst,

dem hoher» k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht seine Wunsche

rücksichtlicli der Modificirung der §§. 35, 3(3 und 37 des Gesetzes

vom 7. Mai 1874, K.-Q.-B1. Nr. 50, zur wohlwollenden Berück-

sichtigung vorzulegen.

Bevor die unterzeichneten Bischöfe ihre Wünsche formuliren,

sei es ihnen gestattet, einen RAckblick auf die Handhabung ob-

eitlrten Oeseties-Stellen tn werfen nnd alsdann die gettbte Praiis in

ihren Folgen mit einigen Worten an streifen.
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Nach der Promulgirung Uea Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-

G.-Bl. Nr. 50, war die Concurreiizpflicht eine Zeitlang conforra der

Legislatur der einzelnen Königreiche und Länder geübt worden, und

auch die diesbezügliche Judicatur des k. k. Verwaltungsgeriehtshofes

— wir verweisen z. B. auf das Erkenniniss vom 24. Januar 1878,

Z. 109 [Archiv LXVL 43] — hat jarislisehe Peraooen für concur-

rCDzpflichtig erklärt.

Nach einiger Zeit trat in der Judicator des k. k. Verwattnngs-

gerichiahofeB ein Omscbwiing ein, so swar dass jnriatiache Peraanen

— wir wollen lediglieh das Brkenniniss Tom 21. Jnni 1888, Z. 1868,

[ArchiT a. a. 0.] nnd vom 80. November 1888, Z. 89, erwftbnen

[ArchiT LXVI. 44] — wiewohl sie im Pfarrsprengel Immobilien

hatten und Steuer zahlten, Ton der Bntrichtiittg des Concorrensbei-

trages vollends freigesfthlt worden sind.

Und nicht nnr jnristtsche Personen, sondern aneh die soge-

nannten Forensen hat der k. k. Verwaltungsgerichtshof wiederholt

— es sei hier lediglich das Erkeiintniss vom 21. September 1877,

Z. 1215, [Archiv LXVI. 44] angeführt — von einer Beisteuer zur

Kirchenconcurrenz für exerat erklärt.

Nach der Ansicht des Episcopates hat diese Praxis eine solche

Wirkung geübt, dass selbst die Aufla.ssung des Patronates, beziehent-

lich die Aufhebung der Patronatslasten , nicht so tiefeinschneidend

gewesen wäre; denn durch die Freihaitnng der juristischen Personen

nnd der Forensen von jedweder Concurrenzpflicht ist von denjenigen,

welche sofolge der heutigen Wirthschaftsrerhftltnisse die Meistbe-

gAterten sind und billiger Weise in erster Linie oontribniren sollten,

die Gononrrenilast abgewftlst nnd solchen angewiesen werden, die

einer Entlastung ganx besonders bedflrfbn.

Die unteneichneten BiscbOfe mflssen es offen beraussagen, das«

diese Praxis flberall ohne Aosnahroe die nachtbeiligste Wirkung

fibte; sie ist aber geradem nnertrlglleh in jenen ffronllndern, wo

Industrie stark betrieben wird, oder aber wo die Admassirung von

Grund und Boden fortwährend zunimmt. Die Unterzeichneten er-

lauben sich, um nur ein markantes Beispiel anzuführen, auf Galizien

hinzuweisen, wo die Anhäufung grosser Gütercomplexe zunimmt und

die Besitzer vielfach auswärts, auch ausserhalb des Landes wohnen,

während in den Parochien die Armen als die Coacurreozpflichtigen

verbleiben.

Aber es kommt auch der Umstand hinzu, dass bei Ankäufen

von Grund und Boden gerade in dem von den unterzeichneten

Biicb^MiBn beispielsbalber angefthrten KronUnde die Katholiken mit
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den Akalholiken deshalb nicht mitconeurriren können , weil Ar die

letiteren in allen Etilen die kircbliohe Concurrenspflicht vollends

entflUli

In andern Gegenden, wie s. B. in Sfld-Tirot, werden die armen

Insassen von der Concorrenxlast deshalb so hart mitgenommen, weil

sie nicht eigenberechtigte Bauern, sondern lediglich Pächter aus-

wärts domicilirender Besitzer sind.

Die unausbleiblichen Folgen einer derartigen Ueberlastung itiani-

festiren sich in der Unzufriedenheit und in bitteren Klagen der armen

Parochianen über unerträgliche Lasten, während die Wohlhabenden

davon nichts verspüren, und insbesondere in dem ärmlic)icn Zustande

der Kirchen, die, falls nicht bald eine Abhilfe gescbaffea wird, viel-

fach dem Verfalle entgegengehen.

Kein Wunder, dass das Bedürfniss nach einer Reform der in

EVage stehenden Legislatar ein lebhaft geffihltes und allgemeines ist!

Und mit Recht. — Der Grossgrnndbesits oder die industriellen

Uotemebmangen, als da sind: Eisenbahnen, Fabriken, Actiengesell-

schatten sahlen nicht selten mehr als die Hälfte von Stenern nnd

nnterhalten snm Betriebe der Oeconomie oder aber der industriellen

Objecie viele, sehr viele Beamten, Bedienstete und nicht selten eine

Qnubl von Arbeitem. Wahrlich, es ist ungerecht nnd unbillig,

dass der zufällige Umstand, weil die Inhaber der oben berührten Ob-

jecte ausserhalb des Pfarrsprengels domiciliren oder aber als juri-

stische Personen gelten, sie von der Concurrenzquote gänzlich befreit.

Nach der Ansicht der unterzeichneten Bischöfe mochten die

§§. 35 und 36 des Gesetzes vom 7. Mai 1874, K.-G.-Bl. Nr. 50,

durch ein doppeltes J^estreben hervorgerufen sein, nämlich um die

interconfessionellen Gesetze vollends durcbzafähren und um aus der

Beallast eine Personallast zu machen.

Die unterzeichneten Bischöfe glauben Aber die erste Absicht

bemerken zu müssen, dass eine vollständige Scheidung der intercon-

fessionellen Besiehungen der Staatsbürger anch auf eine andere Weise

gar wohl in erreichen ist — Rflcksichtlich der Umwandlung der

Beallast in eine Peisonallast bemerken die nnteneichneten Bischöfe,

dass dieses Princip bei Dnrchfahrung der Bestimmungen der 9§« 35

und 36 doch nur unvollstftndig sur Geltung kommt Allerdings wird

die Ffhngemeinde im §. 35 atomisirt und in eine Kopfiahl aufge-

löst, so dass man meinen möchte, es sei bei Vertheilung von Pfarr-

gemeindelasten nur auf einzelne Individuen abgesehen. Allein da

man die Concurrcnzlast nicht gleichmässig nach Köpfen vertheilen

konnte, musste man, um die Concnrreuzquoteo zu bestimmen, als
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Basis abermals deo Sioaergiilden wfthlea, dM beisst, sar RealUst za-

räckkelirea.

Und thatsieliKch hat der k. k. Verwaltangsgerichtahol am
7. October 1892, Z. 8026, so Recht erkannt, daas die AvfttieiliiDg

der Kirchenbauaaslagen aieht nach der Kopfxabi, sondern dem Stener-

gulden der Bingepfarrten zn gesdiehen habe. Wenn nun dieses Prin*

cip rücksichtlich der Eingepfarrten festgehalten wird , so finden die

Unterzeichneten keinen Grund , weshalb man von diesem Principe

nur dann, wenn es sieb um juristische Personen und um die Forensen

liandelt, abgehen sollte.

Es ist zwar richtig, dass die juristischen Personen und die Forensen

für sich die Wohlthaten des Cultus unmittelbar nicht iu Anspruch

nehmen; indess haben sie, wie oben erwfthnt worden ist, viele Ka-

tholiken im Dienste, welche am Qottesdienste theilnehmeo oder pa-

storirt werden müssen, und dies nicht selten in einem grosseren

Masse als die eigentlichen Parochianen. Sie participiren daher mittel-

bar an den Vortheilen der Kirchengenossenschaft, und es wäre nur

billig und gerecht, wenn sie fllr die nicht zn nnterachltienden Wohl-

thaten anch die entsprechenden Opfer bringen wflrden.

Die unterzeichneten BischOfe erlanben sich einen Umstand zn

berühren, der das Unbillige der Entpflichtung juristischer Pevsoneu

and der Forensen Tom Goncnrronzbeitrage so recht iltnstrirt — Es

sind Fälle Torgekommen, wo das starke Anwachsen der Fabriksbe-

Yölkernng die Erweiterung der Kirche zur Folge hatte. Und siehe

da, der abwesende Fabriksbesitzer ist vom Concurrenzbeitrage frei,

während die armen Ortsbewohner, für welche die Kirche vollkommen

genügen würde, contribuiren müssen! Und da in einem solchen Falle

auch das Patronatsdrittel wegfällt, so ist die Last doppelt drückend

!

Aber auch eine Inconsequenz finden die unterzeichneten Bischöfe

in den so oft berührten Paragraphen des Gesetzes vom 7. Mai 1874,

K.-Q.-Bl. Nr. 50. Es hängt doch rein vom Zufalle ab , ob irgend

eine industrielle Unternehmung im Besitze einer physischen oder

moralischen Person sich befindet. Wenn nun im ersten Falle der

Eigentbümer eventuell concurrenzpflichtig ist, warum sollte gerade

im zweiten Falle eine Ausnahme stattfinden?

Die im |. 85 des Gesetzes vom 7. Mai 1874, a-Q.-Bl. Nr. 50,

proclamurte Princip, dass nnr die in einer Gemeinde thatsftchlieh

wohnenden Katholiken zur Pfarrgemeinde gehören, ist an und ffir

sich richtig; indess ist dieser Grundsatz ntdht geeignet als Aus-

gangspunkt zur gerechten Vertheilung der Ooncnrrenzlasten zu

dienen, ebensowenig, wie das in der früheren Legislatur proclamirte
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Princip, dass der Real- Besitz einer Gemeinde, beziehentlich der

Steuer^'iilden als Basis für die Bemessung der Concurreuzlasten zu

gelten habe. Beide Principe starr festgehalten und conseqaent durch-

getöhrt, fuhren ad absurdum.

Nacli dem Dafürhalten der unterzeichneten Bischöfe dürfte der

folgende Grundsatz als unanfechtbar sich prftsentiren: »Alle diejeni-

gen sind fflr KirchenbedArfoiese eoniribotionspflichlig, welche an-

mittelbar oder mittelbar einen Vortheil von der Kirche haben oder

doch SU haben berechtigt sind.c Und daes zu dienen jnrietische

Personen und Forensen gehören, braucht keines weiteren Gommentara.

Was die Akatholiken anbelangt, dieee müssen fftr ihre Person

ron jedweder Beitragspflicht freigehalten werden. Insoferne aber

Akatholiken in einer Gemeinde begütert sind und in ihren Diensten

Katholiken liaben, erscheint es nur gerecht, wenn sie als Begüterte

oder Industrielle, gleichviel ob sie im Orte domiciliren oder nicht,

zu katholischen Kirchenbedürfnissen und zwar in einem mit liück-

sicht auf die Zahl der in ihren Diensten stehenden Katholiken noch

näher zu bestimmenden Verhältnisse den Concurrenzbeitrag entrichten.

Hier mag nur erwähnt werden, dass die soeben entwickelten

Grundsätze dem Geiste und den positiren Normen des Kirchenrechtes

vollends entsprechen.

Dies vorausgeschickt, beehren sich die unterzeichneten Bischöle

ihre Wünsche dahin zu präcisiren , dass es dem hohen k. k. Mini-

sterium f9x OfAtm and Unterricht gefallen möge, oiae Abändernng

der §. 85 , 86 und 87 des Geseties vom 7. Mai 1874, B.-a.-Bl.

Nr. 50, in dem oben angedeuteten Sinne herbeiniflihren und bei

§. 57 desselben Geseties die Binsehrinkung im Eingange des ersten

Alinea an modifidren.

Wfthrend die nnteneichneten Bischöfe die Teitimng mit Be-

ruhigung der hohen k. k. Regierung überlassen
, glauben sie noch

folgende Bemerkungen beifügen zu müssen:

Der ganze Absatz VI. des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl.

Nr. 50, könnte mit seinen drei Paragraphen entfallen, zumal der

Hochwürdigste Episcopat schon im J. 1874 betont bat, dass der §. 37,

bezw. die Durchführung der §§. 35 und 3(5 nach Umständen die Ver-

fassung der Kirche ungemein schädigen könnte, zumal er wahrschein-

lich die Laisirung der Kirche, zunächst der Plarrgemeinde , dann

aber auch die Sftcularisirang des Kircheafermfigena berbeif&hren

konnte.

Sollte aber der erwähnte Abschnitt beibehalten werden rnttnen,

so sind die nnteneichneten Bischöfe der Ansicht, dass das eiate
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Alinea des §. 85 inUot bMbe und das iwdte Alinea lauten konnte:

»Alle einen kirchlichen Gegenstand betreffenden Rechte nnd Verbind-

lichkeiten, welche in den Oesetsen den Gemeinden xogesprochen oder

anferlegt werden
,

gebfihren und obliegen mit der im J. 86 ausge-

sprochenen Einschränkung den Pfarrgeroeinden. Nnv Patronatsrechte

kutanen auch einer Orts^eroeinde als solcher zukommen.«

Der §. 36 hätte zu lauten: »Insoweit für die Bedürfnisse einer

Pfarrgemeinde nicht durch ein eigenes Kirchenvermögen, bezw. durch

die zu Gebote stehenden kirchlichen Mittel vorgesorgt erscheint, ist

zur Bedeckung derselben eine Umlage auszuschreiben. Diese Umlage

ist nach Massgabe der directen Besteuerung auf alle diejenigen auf-

zotheilen, welche im Pfarrsprengel begdtert oder besteuert sind, seien

sie dort wohnhaft oder nicht, also auch auf die sogenannten Porensen,

juristischen Personen und Akatholiken, letztere jedoch nur in einem

mit Rfleksicht auf die Zahl der in ihrem Dienste stehenden Katho-

liken Biber sa bestimmenden Verh&ltniss. — FAr ihre Penon, sowie

fflr die nicht katholischen Familienmitglieder nnd Bediensteten sind

die Akatholiken von der Concnrrenspflicht gftnilich befreit«

Bftcksichtlich des §. 87 des Gesetses vom 7, Mai 1874 , R.-

G.-B1. Nr. 50, bemerken die nnteraeichneten Bischöfe, dass die

Kirchengemeinde seit jeher dnrch den Pfarrer nnd die sogenannten

Kirchenpröpste repr&sentirt wird, nnd dass für den Fall, als eine

Aenderung des bisherigen Organismus nothwendig wäre, dies mit

Rücksicht auf das Wohl der Kirche nur der Episcopat thun könnte,

der selbstverständlich den Wün.schen der k. k. Regierung bereitwil-

ligst entgegenkommen würde.

Zum Schlüsse beehren sich die unterzeichneten Bischöfe nur

noch die Bemerkung zu machen, dass sie die Schwierigkeit, ein Ge-

setz zu schafTeo, das bei der grossen Verschiedenheit der Kronl&nder

nach allen Seiten gerecht nnd billig w&re, vollkommen würdigen und

darum raeinen, dass die detaillirte Durchführung der in der Keichs-

gesetzgebung stipulirten allgemeinen Gmndsatie den Landtagen der

einseinen Kronlftoder flberlassen werden konnte.

Wien, am 10. April 1804.

Fflr den Gesammt*Bpiscopat

Fhms Ceuriinal SMnhom,
Fttrst-Bnbischof von Prag.

V. In der 812. Sitiung des Abg.-Hauses am 31. October 1804

legte daa IfinisteriBm fiBr Cnitna nnd Unterricht folgenden QeseU-

enUtmrf vor:

»§. 1. In die gemäss g. 3(3 des Gesetzes vom 7. Juli 1874,
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H.-G.-Bl. Nr. 50, für Bedärfnisse der Pfarrgemeinde aaszuschreibeade

Umlage sind auch einzubezieheo

:

a) jene Katholiken desselben Eitus, welche, ohne iro Pfarr-

(Seelflorge-) Beiirke zu wohnen, in demselben ein anbewegliches Gut

besitsen,

b) unter derselben Voranasetsnng juristische Personen, Gesell-

schatten und Qenossenschaften, wolern sie nicht satiungsgemta aus-

schliesslich oder Yorwiegend Zwecke einer anderen Confession oder

eines anderen Ritus ?erfolgen.

Sind im Pfarr- (Seelsorge-) BeidTke noch andere Glaubensbe-

kenntnisse oder Ritus vertreten, so sind juristische Personen, Gesell-

schaften und Genossenschaften zu Umlagen für die katholische Pfarr-

gemeinde nur in demjenigen Betrage beizuziehen, welcher dem Ver-

hältnisse der Zahl der im Pfarrbezirke vvoiinliaften Katholiken des

betreifenden Ritus zur Gesammteinwohnerzahl des Ftarr- (SeeUorge-)

Bezirkes entspricht.

Hiebe! sind die jeweils bei der letzten Volkszählung festge-

stellten Zahlen zu Grunde zu legen.

§. 2. Steht einer der im §. 1 behandelten physischen oder jU'

ristischen Personen das Patronat fiber die Kirche oder Pfarre, fdr

welche sie in Anspruch genommen wird, zu und hat sie aus dem
Titel des Patronates einen Beitrag zu leisten, so entAllt fftr sie die

Verpflichtung zur Butrichtung der Pfarrgemeindeumlage fQr den

Fall, dass dieselbe gleich oder geringer ist als der Patronatsheitrag.

Im entgegengesetzten Falle ist ausser dem Patronatsheitrage

nur jener Mehihetrag zu entrichten, um welchen die Umlage den

Patronatsbeitrag übersteigt.

§. 3. Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten , innerhalb

der Grenzen dieses Gesetzes nähere Ausfuhrungsbestimmungen zu

treflfen.

§. 4. Ob und inwiefern Pfarrgemeindemitglieder, welche einer

Filialkirche zugehören, insbesondere dann, wenn bei dieser ein eigener

Seelsorger angestellt ist, von der UmlagepHichL zur Mutterkirche und

Pfarre befreit sind, bestimmt die Landesgesetzgebung.

§. 5, (Jeher Streitigkeiten aus der Anwendung der §§. 1 und 2

dieses Gesetzes entscheiden die Verwaltungsbehörden im ordentlichen

Instanzenauge.

§. 6. Mit der Durchfflhrung dieee.4 Gesetzes sind Mein Mi-

nister fftr Gnitus und Unterricht und Mein Minister des Innern he-

auftragt.€
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VI. Dem Tontehenden GMetnaiwiirfe waren folgende •er-

läuternde Bemerhmgen* beigefügt:

»Der im g. 36 des Geeeiies Tom 7. Mai 1874, R.-G.-BI Nr. 50,

statuirte Qrandsati, dass die Kosten für die BedflrAiiwe der Pfarr-

gemeinde — soweit sie nioiit durch deren eigenes Vermögen oder

dnrch andere tcirchliche Mittel bedeeltt sind — dnrcb Umlagen auf

die Mitglieder der Pfarrgemeinde, das ist im Sinne des ersten Ab-

satzes des unmittelbar vorangehenden §. 35 ;mf die im Pfarrhezirke

wohnhaften Katholiken aufzubringen seien, hat schon unmittelbar bei

der Durchführung des Gesetzes und in verstärktem Masse in dem

nachfolgenden Zeitabschnitte Beschwerden der Betheiligten hervor-

gerufen, welche von Seite des Episcopates, insbesondere in Galizien,

dann durch Resolutionen mehrerer Laadtage (Mähren, Schlesien,

Galizien) lebhafte Unterstützung fanden.

Die Regierung sah sich hiedurch veranlasst, bereits im Jahre

1885 sftromtliche Landeschefs und die OberbehOrden einzuladen, sich

in Betreff der praktischen WirlcnngOD der gedachten Gesetiesbestim-

mung nnd Aber eine etwa animtrebende Befbrm derselben in iosaern.

.

Die hierauf eingegangenen Berichte lauten dnrehgftngig (Iber-

einstimmend in der Anerkennung der (Jnhaltbarkeit des dnrch die

erwähnte Anordnung geschaffenen Rechtssnstandes nnd in der Noth-

wendigkeit seiner Beseitigung. Ans den gleichzeitig vorgelegten

Einzel nach Weisungen hat sich herausgestellt, dass in einer Reihe von

Provinzen ländliche Pfarrbezirke bestehen, in welchen inbesondere

die kirchliche Baulast nur mehr auf einigen wenigen Insassen der

Pfarrgemeinde ruht, welche ihrer Steuerleistung nach dieser Last

schlechterdings nicht gewachsen sind , dass aber fast durchnfüngig

durch den Wegfall des allergrössten Theiles des Grossgruudljesitzes,

dann aber des Besitzes juristischer Personen, speciell jenes grosser

ünternehmuugen die Leistongskraft der Kirchen- und Pfarrgemeinden

sehr wesentlich redncirt erscheint, so dass bei Neu-, Um- und Re-

paratursbauten an kirchlichen Beneficialgeb&ndeo die Beschaffung

der Kosten mit den grOssten Schwierigkeiten nnd nur unter un?er-

hiltnissmisslg hoher Inanspruchnahme der ansftssigen BoTOlkening

möglich war.

Ausserdem ergab sich, dass die Erweiterung, ja selbst der Neu-

bau fon 'Kirchen an nelen Orten gerade durch den Umatand noth*

wendig wurde, dass eben die su Folge der mehrcitirten Gesetzes-

stelle befreiten physischen nnd juristischen Personen zum Betriebe

ihrer grossen Industrie- Etablissements und zur Bewirthschaltung ihrer

ausgedehnten laad- und forstwirthscbaftlicheo Objecte der Mithilfe

Digitized by Google



44 Oetierr, Kirthtn-ConatrrenwnoveUe vom 8h Dee, 1994»

lahlreieher Arbeltskitfle benl^ihigten, welche für ihre Penon su den

Kosten der besfiglichen Bauherstelluogen nicht herangezogeo wer-

den konnten.

Im Yerltnfe der eben besprochenen Erhebungen war die An»

gelegenheit auch Gegenstand parlamentarischer Verhandlungen, ins-

besondere in Folge des im Jahre 1888 vom Abgeordneten Prälaten

P. Rnczka und Genossen gestellten Antrages, welcher eine Ergänzung

der §§. 35 und 36 des citirten Gesetzes in dem Sinne bezweckte,

um die Heranziehung von Forensen und juristischen Personen zu

den Pfarrgemeindelasten gesetzlich zu ermöglichen.

Angesichts der durch eingehende Verharidluii^'»?ii kl irf^estellten

Sachlage konnte die Regierung nicht läui^er zögern, eine Aon-lnrnng

des Gesetzes vom 7. Mai 1874, H.-6.-Bi. Nr. 50, iu der angedeuteten

Richtung verlassungsmässig in Antrag zu bringen.

Vom kirchenrechtlichen Standpunkte besteht in dieser Beziehung

iimsoweniger ein Anstand, als die Heransiehnng der sogenannten

Forensen nicht blos nicht unsnlftiisig, sondern nach wiederholten

Entscheidungen der Oongregatio concilii Tridentini ansdrficklich ge-

billigt ist {HidUer nnd 8(Mie^ Ganones et deereta GonciL Trident.

Leipzig 1853, S. 121, 9).

Dain kommt, dass kraft nnrordenklieber Gewohnheit die Lei-

stungen in Gunsten von Kirchen und Pfarren auch in Oesterreich als

auf Qrnnd und Boden haftende Reallasten aufgefasst wurden, nnd

dass noch die in den Jahren 1863 bis 1860 erla^isenen Landeagesetze

über die Concurrenz zu kirchlichen Bedürfnissen fast durchgängig

— allerdings unter dem Gesichtspunkte der Verpflichtung der poli-

tischen Gemeinde — von derselben Auflassung' beherrscht sind , so

dass die subjectiven Verhältnisse des Grundbesitzers — abgesehen

von der Confession — insbesondere dessen Wohnsitz für die Leist-

ungspilicht belanglos waren.

Hienach kann die Regierung den Bestrebungen, die Pflicht zur

Bedeckung der Pfarrgemeindebedürfnisse auch auf die sogenannten

Forensen, sowie auf die mit der Pfarrgemeinde durch ihren Real-

besiti in Beziehung stehenden juristischen Personen zu erstrecken,

im Grundsätze sich nur einverstanden erklären, zumal auch eine Reihe

ansiindischer Gesetigebnngen, und zwar gerade in jenen Lftndem,

wo eine strenge Scheidung zwischen politischer und Kirehengemeinde

besteht, gteicbartige Bestimmungen enthalten (so Hessen, Bayern

vom Rhein, Frankreich, Belgien, Italien, BIsass-Lothringen, Luxem-

burg, neuestens im badischen Gesetze vom 26. Juli 1888 (»Archiv

für kathol. Kircbeurecht« von Vering, 69. Bd., S. 269 ff.).
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Anlangend die Heraoiiehniig ?on jurisUscben Personen muss

dem Umstände Rechnung getragen werden , dass eine Reihe dersel-

ben nach ihren Satzungen specieU confesaionelle Zwecke ?erfolgen

(wie I. B. jfidische CalUugemeiBden, Stiftnngeii fttr nicht katboliflche

Cnltossweeke) und daher ohne Verletaniig des Geistes des interoon*

fessionellen Gesetaes sa katholischen Cultosbedarftüssen nicht als bei-

tragspflichtig erklärt werden kOnnen. Bs kann aber anch nicht ausser

Acht gelassen werden, dass es nnbillig wäre, juristische Personen der

Omlagepflicbt nach Ifassnahme der Tom Realbesitie in der Pfarre

gezahlten directen Stenern zu unterwerfen, indem die ausschliess-

liche Heranziehung derselben für eine Confession, wo deren mehrere

vertreten sind, nicht gerechtfertigt werden kann. Bei der Schwierig-

keit der Ermittlung eines anderen Massstabes erübrigt zur Bestim-

mung des Antheiles der Concurrenz in solchen Fällen nur die Zu-

grnn'lelegung des V'erhältnisses der Seeleuanzahl der einzelnen ver-

tretenen Religionsbekenntnisse und Riten, und zwar — um Special-

aäblungen zu vermeiden ~ unter Benützung des Resultates der dem
Goncurrenzialle letztvorangegangenen Volksx&hlung.

Berücksichtigung erfordern auch jene Forensen und juristischen

Personen, welche zugleich Patrone der betreffenden Kirchen und

Pfarren sind , da sie als solche bereits einen erbeblichen Theil der

bezflglieheu Kosten regelmässig zu tragen haben.

Nor, wenn dieselben ananabmsweise ans dem Titel des Pa-

tronates gar nicht oder in einem geringeren Maase beitragen, als bei

Anwendaog des forliegend proponirten Qesetzes, wird die letztere im
• vollen Umfange eintntreten haben.

Die naheliegende Frage, ob die Beitragsptiicbt der mehrer-

wähnten, im Gesetzentwurfe behandelten physischen und juristischen

Personen nicht nach Massgabe ihrer gesamnUeti directen Besteuerung

zu statuiren wäre
,
glaubt die Regierung aus dem Gruude verneinen

zu sollen, weil die Ausführung dieses Uedankens mit allzuvielen

Complicationen verknüpft wäre.

Insbesondere wäre es sehr schwierig, in Ansehung der Erwerb-

und Einkommensteuer von Unternehmungen, deren Betrieb sich auf

mehrere Pfarrbezirke erstreckt (Haupt- und Zweigniederlassungen,

Bisenbahnen etc.) einen gerechten Vertheilungsschlüssel zu finden.

Die Brgäasnng des oft citirten §. 36 bietet auch geeigneten

Anlass, einem anderen ans betheiligten Kreisen laut gewordenen

Wunsche Bechnnng sn tragen.

Von den gegenständlichen Landesgsseteen hat nur jenes fär

GOrz nnd Gradisea vom 29. November 1868, L.-G.-B1. Nr. 2 ez
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1864, im §. 16 die Interessenten an dem Bestände von FilialkircheUf

und 7.war dann von der Concurrenz zu den Auslagen der Mutter-

kirche freigelassen, wenn die FUialkirche eine eigene Coratie bildet.

<

Die anderen Landesgesetie erklArten diese Concurrenz ohne

Unteracbeidiuig als Regel, nur mit dem Vorbehalte der Befreiimg

Im Wege einee besonderen üebereinkomroens. Gegenwärtig ist auch

bezflgltch dieser Frage der §. 36 des Geseties Tom 7. Mal 1874

massgebend, da zweifellos auch die sogenannten Filialisten zu den

Mitgliedern der Pfarrgemeinde gehören und der Paragraph keinerlei

Elnsehrinknng macht.

Nun Iftsst sich aber nicht in Abrede stellen, dass, zumal in

dem Falle, als bei der Pilialkirche ein eigener, sei es auch hier-

archisch vom Pfarrer bei der Mutterkirche abiiängiger Gei^tliclie

bestellt ist, insbesondere dann, wenn demselben die Vollziehunj,' aller

kirchlichen Functionen für den engeren Kreis der Filialisten über-

tragen ist, Billigkeitsgründe dagegen sprechen, die letzteren in Be-

treff der Concurrenz auf gleichem Fusse mit den unmittelbar der

Matterkirche zugewiesenen Parochianen zu behandelu. Dies gilt noch

insbesondere von jenen Ländern , wo die Pfarreintheilung sehr aus-

gedehnte Pfarrbezirke geschafifen bat, so dass die Filialisten fast

niemals oder, doch nur ausnahmsweise die Mutterkirche besuchen

können«

Wesentlich aus diesen Gründen bat insbesondere der galizische

Landtag schon im Jahre 1884 einen auf die Befreiung der Filialisten

unter der forgedaehten Voraussetzung absielenden Gesetzentwurf

Totirt, und nachdem demselben wegen des Widerstreltes mit dem

Relcbsgeaetse ?om 7. Mal 1874 die allerhöchste Sanction versagt

worden war, im Jahre 1893 eine Resolution beschlossen, es mögen

im geeigneten Wege solche Aendemngen des Reichsgesetzes vom

7. Mai 1874 durchgeführt werden, welche es ermöglichen wurden,

iine Aenderung des Landesgesetzes vom 15. August 18G6 in der

Richtung vorzunehmen, dass die Filialisten von der Concun euzpüicht

zu den Auslagen für die Pfarrkirche befreit werden.

Bei der Verschiedenheit der einschlägigen Verhältnisse in den

einzelnen Ländern empfiehlt es sich, die n&here Regelung der Be-

siehungen der Filialisten zur Mutterkirche, speciell die Bestimmung,

ob gänzliche oder nur theilweise Befreiung einzutreten habe, der

Festsetzung durch Landesgesetz anheimsnstellen.

Schliesslich kann eine Bestimmung nicht entbehrt werden,

welche die Competenz in Bezug auf Streitigkeiten aus der Anwendung

der ?orgeschlagenen Gesetzesbestimmungen normirt, weil die §§. 55
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and 56 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 nur Leistungen aus dem all-

gemeinen Gründe der Zagehörigkeit za einer kircblieben Oemeinde

den VervtltangsbeliOrden sar Enisebeidang flberweleen, ea daher

mindestens sweifelbaft erscheinen I^Onnte, ob Forensen and Jnristische

Personen nnter diese Competensbestimmnng fallen, das Wesen des

Verhältnisses nnd der rein OlTentlieh rechtliche Charakter der neuen

Norm aber offenbar die Competens der politischen Behörden be-

grändet erseheinen lassende

VII. Nach dem Fiegierungsentwurfe sollten auch die Forensen

concnrrenzpflichtig stiin. Die Majorität des Verwaltungsausschusses

beschloss aber, dass künftighin überhaupt alle directen Steuerträger

zur Concurrenz herangezogen wt.^rden sollten. Demgemäss wurde von

dem Referenten, Abg. Dr. Victor v. Fuchs, ein neuer P^ntwurf in

10 ParafTaplien ausgearbeitet, der mit unwesentlichen Aenderungen

auch vom Verwaltungsausschusse und dann auch mit einer kleinen

stilistischen Aenderung im §. 2 nnd mit etwas rerftnderter Fassung

des §. 3 fom Abgeordnetenhanse angenommen nnd nach erfolgter

Zastimmnng des Herrenhauses dann sam Oesetz erhoben wurde.

Der VmpdhmjfiaHSKkHU hatte nnter dem 12. December 18M die

Vorlage des erweiterten QesetsTorschlages mit folgendem BerMU
eingeleitet:

•Durch die von der k. k. Regierung dem hohen Hanse snr

Berathnng Torgelegte Geeetiesnofelle soll der §. 80 des Reiobsge-

selies vom 7. Mai 1874, R.*G.-Bi. Nr. 50, ergänit nnd ansgistaltet

werden. Dieser Paragraph lantet:

»§. 36. Insoweit für die Bedürfnisse einer Ffarrgemeinde nicht

durch ein eigenes Vermögen derselben oder durch andere zu Gebote

stehende kirchliche Mittel vorgesorgt erscheint, ist zur Bedeckung

derselben eine Umlage auf die Mitglieder der Pfarrgemeiude auszu-

schreiben.«

Mit dieser gesetzlichen Bestimmung, womit die Concurrenz-

pflicht der Mitglieder der Pfarrgemeinde normirt wird, stehen die

einschlägigen Bestimmungen der in den einzelnen Königreichen nnd

Ländern geltenden (aus frflherer Zeit datirenden) Goacurrenzvor-

Schriften nicht im Einklänge. Die bezfiglichen Concurrenzvorschriften

fttr die einielnen Königreiche nnd Linder datiren snm Theile sehr

wdt snrflck, und swar tbeils ans dem ?erflo6Benen, theils ans dem

Anfhnge dieses Jahrhundorts (in Böhmen, NiederOsterreich , Ober-

taterreich, Tirol, Bukowina, Dalmatien und Triest), snm Theile aus

den Seehxiger Jahren (in Galliien, QOn und Qradiska, Istrien,

Kftmten, Kmin, Mfthren, Schlesien, Steiermark und Vorarlberg).
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Alle diese Hofdecrete und Landesgesetze, welche vor dem Ins-

lebentreten des Keichsgesetzes vom 7. Mai 1874, R.-0.-B1. Nr. 50,

bereits zur Geltung gelangt waren, basiren auf dem Grundsätze, dass

die Concurrenzpflicht auf den Mitgliedern der politischen Qemeinde

laste, QDd daher die Mitglieder der politischen Gemeinde sar Con-

cnrreni heraniniiehen seien.

Der §. 35 dee Beiehsgemties vom 7. Mai 1874, R.-G.-B1.

Nr. 50, braehie diese (nnndsftteliehe Beetlmmiing Inaoferne in Falle,

ab an Stelle der Mitglieder der poliiiicheu (Gemeinde nnnmehr die

Mitglieder der Pfarrgemeinde traten. Der eben citirte |. 35 lantet

nimlieh: »Die Geaammtheit der in einem Pfarrbesirke wohnhaften

Katholiken desselben Bitns bildet eine Pfiurrgemeinde. Alle einen

kirchlichen Gegenstand betreffenden Rechte und Verbindlichkeiten,

welche in den Gesetzen den Gemeinden zugesprochen oder auferlegt

werden, gebühren und obliegen den Ffarrgemeinden. Nur Patronats-

rechte können auch einer Ortsgemeinde als socher zukommen.«

Der Dissens zwischen den §§. S5 und 36 des (Keichs-) Gesetzes

vom 7. Mai 1874, K.-G.-Bl. Nr. 50, einerseits, und den in den ein-

zelnen Königreichen und Ländern geltenden Concurrenzvorschriften

anderseits, besteht jedoch nicht nur darin, dass an Stelle der Mit-

glieder der politischen Gemeinde nunmehr die Mitglieder der Pfarr-

gemeinde concurrenzpflichtig wurden, sondern auch noch darin, dass

ant Qrnnd der in einzelnen Königreichen und Ländern geltenden

Goncnrreninormalien die Stenertrftger der |Mdiiiaehen Gemeinde nach

Masagabe der Bestimmungen des V. HauptstfiekeB der in den ein-

seinen Lindem geltenden Qemeindeordnnngen, somit naeh Massgabe

des in der betreffenden politischen Gemeinde befindlichen Steuer-

objectes aar Conearrens herangesogen wnrden, und swar ohne Rflek-

sicht, ob die Bigenthflmer desselben in der betreffenden Gemeinde

ihren Wohneits hatten oder nicht, während nach den principielien

Bestimmungen der §§. 35 und 36 des (Reichs- )Ge8etzes v. 7. Mai

1874, K.-G.-Bl. Nr. 50, nur die in der betreffenden Pfarrgemeinde

wohnhaften Katholiken concurrenzpflichtig sind.

Bei dem Umstände, als seit der Wirksamkeit des Ueichsgosetzes

vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, die Concurrenzpflicht nicht meiir

auf der Orts-, sondern auf der Pfarrgemeinde lastet, bei dem IJm-

staude ferner, als nach diesem Gesetze in erster Linie der Wohnsits

in der Pfarrgemeinde das massgebende Kriterium ffir die Concurrenz-

pflicht iat, ist der Kreis der Concurrenzpflichtigen kleiner geworden,

indem namentlich diejenigen Steuerträger, die in der Pfarrgemeinde

ein Steuerobject besitien, |edoeh nicht daselbst ihren Wohnsits haben

Digitized by Google



Oei^EtUw. von Vr, V, v, Futha beir, Kirdieneoneurren». 49

(die sogenannten Forensen) zur Concnrrenzleistang nicht mehr heran-

gezogen werden kOnnen. Dieser Zustand hat in den einzelnen Län-

dern , in welchen nach Massgabe der Landesgesetse die Goncurrenz-

pilicht anf der AngehOrigkeit zur Ortsgenieiade oder auf dem Be-

sitie eines Stenerobjectes in der Ortsgemeinde basirta, vielfisch An-

lass zu B^agen nnd Beschwerden gegeben. Solchen Klagen wurde

znletzi im Schosse des Budgetansschnsses in diesem Jahre (April

1894) von verschiedenen Seiten Ausdruck gegeben und an die Gultos-

verwaltung die dringende Aufforderung gerichtet, eine Aendernng

des §. 36 des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-G.-B1. Nr. 50, in Er-

wägung zu ziehen. Ebenso liat dieses hohe Haus in der 280. Sitzung

am 25. April 1894 dieser Session eine Resolution beschlossen, wo-

nach die Regierung aufgefordert wurde, eine Aendernng des Gesetzes

vom 7. Mai 1874 in der Richtung in Erwägung zu ziehen, dass auch

die sogenannten »Porensenc zur Concurrenz herangezogen werden.

In Geraässheit dieser .Aufforderung hat die k. k. Regierunf^ die

eingangs erwähnte Novelle (Beiluge Nr. 991 der stonographisclien

Protocolle der XI. Session) diesem hohen Hause unterbreitet, welche

eine Aendernng nnd Ausgestaltung des §. 86 des Gesetxes v. 7. Mai

1874 beiweckt.

Uebergehend anf die einzelnen Bestimmungen der Novelle, sollten

nach §. 1 derselben erstens auch jene Katholiken desselben Ritus,

welche zwar im Pfarr- (Seelsorge-) Sprengel nicht wohnen, jedoch

in demselben ein »unbewegliches Qut< besitzen; zweitens, juristische

Personen, Gesellschaften nnd Genossenschaften, woforne dieselben

nicht satzungs- oder statutenmässig ausschliesslich oder vorwiegend

Zwecke einer anderen Confession oder eines anderen Ritu^i verfolgen,

zur Concurrenz heranzuziehen sein.

Was die Heranziehung derjenigen Katlioliken, welclie im Pfarr-

(Seelsorge-) Bezirke nicht wohnhaft sind, sowie die Heranziehung

der juristischen Personen, Gesellschaften und Genossenschaiten an-

belangt, so sollten dieselben nur insoweit concurrenzpllichtig sein,

als sie in dem Pfarr- (Seelsorge-) Bezirke ein unbewegliches Gut,

ein Reale besitzen. Durch diese Norm w&ron die Bestimmungen der

in einzeloen Kronländern geltenden Concurrenznormalien nicht vol-

lends resuscitirt worden, nach welchen auch die iti der Gemeinde

nicht wohnhaften Besitzer von »Gewerbsunternehmnngen« concurrenz*

pflichtig waren. Die k. k. Regierung hat erklärt, dass nicht prin-

cipielle GrAnde die Regierung veranlasst h&tten, von der Heran*

Ziehung der Brwerbsteuerpflichtigen zur Concurrenz abzusehen und

blce den Realbesitz zur Grundlage der Umlageptlicht zu macheq.

AnhlT Ar Klnhwratbt. LZXIV. 4
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Massgebend sei vielmehr die Rücksicht auf die vielfachen ^esetzes-

technischen Schwierigkeiten gewesen, hauptsächlich aber der Um»

stand, dass die bevorstehende Steuerreform in dieser Beziehong eine

darohgreifende Bedeutung haben dürfte, and daher ein auf der heu-

tigen Steuergesetigebnng bMirtes Geseti nach kaner Zeit wieder

einer Umwandlang antenogen werden mflsste.

Im Schone des Aiuseliiisses machte eich jedoch eine enteehio-

dene Gegenetrdmang gegen dieae Anaehaaang der Kegiarang geltend

und ging dahin, auch die Erwerb- and Binkommensteaerpflichtigen

rar Concarreni heransniiehen. Der AneschaBs hat demnach mit

einer allerdings nnr achwachen Majorität (mit aehn gegen nenn Stirn»

men) den Beschlass gefasst, s&mmtliche directen Steoerträger, also

auch die Träger der Erwerb- and Einkommensteuer zur Concurreoz

heranzuziehen.

Id Folge dieses Beschlusses musäte der §. 1 der Regierungs-

vorlage vollkommen umgearbeitet und aus finanztechnischen Gründen

in mehrere Paragraphen zerlegt werden. Der §. 1 der Regierungs-

vorlage fand somit infolge des ebenerwähnten Beschlusses des Ver-

waltungsausschusses eine sinn- und sacbgemässe Ausgestaltung in

fünf Paragraphen, welche onter Zuziehung eines Beirathes aus dem

k. k. Finanzministerium formulirt und stilisirt Warden. Die k. k,

Regierung hat aich mit diesen neuen Beetimmungen einverstanden

erklart

Was den §. 2 der RegiernngaTorlage, beiw. den §. 6 dea neuen

Bntwurfea anbelangt, so soll den Patronatsinhabern, welche dermalen

oftmala in doppelter Richtung, und iwar als Steuerträger und in

ihrer Stellung als Patrone sur Goncurrens herangezogen werden

können, in der Weiae eine Brleichterung gewährt werden, daas der

Patronatsbeitrag in die Pforrgemeindeumlage einzarechnen nnd eine

Umlage nur dann und insoweit zu entrichten sein wird, als dieselbe

den Patronatsbeitrag fibersteigen wird.

Der Aussciiuss glaubte in Erwägung, dass die Patronatslasten

meistens nicht unbedeutende sind und vielfach nur schwer getragen

werden, dem Antrage der k. k. Regierung beipflichten zu sollen,

und empfiehlt daher die unveränderte Annahme dieser Bestimmung.

Ebenso glaubt der Ausschuss die Annahme des §. 7 des neuen Ent-

wurfes (§. 3 der Regierungsvorlage), wonach es der Landeageaetz-

gebung vorbehalten bleiben soll, innerhalb der Grenzen dieses G<h

seties nähere Ausfährungsbestimmungen im Wege eines Landea-

gaaetiea lu treffen, empfehlen zu sollen.

Waa achlieaalich den §. 8 (§. 4 der Begierungavorlage) anba-
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langt, 80 hat der Beferent and mit demselben die Minortftt des Auih

sehaases die Ansebaunng Tertreten, denselben einer Aenderung zu

nnteniehen.

Nach dem Vorschlage der 1c. k. Regierang soll nämlich die

Frage, ob und inwieferne Pfarrgeraeindemitgieder, welche einer

Filialkirche zugehöreii, insbesondere dann, wenn bei dieser ein eigener

Seelsorger angestellt ist, von der üralagepflicht zur Mutterkirclie und

Pfarre befreit werden können, der Landesgesetzgebung überwiesen

werden. Nach kirchlichem Gewohnheitsrechte sind jedoch die Filia-

listen zur Beitragsleistung für die Bedürfnisse der Mutterkirche und

Pfarre verpflichtet. Bei diesem Umstände ging es daher nicht an,

entgegen den diesbezüglichen gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen,

dieselben su durchbrechen and der Landesgesetsgebung das Recht

einzuräumen, zu bestimmen, oh die Filialisten zur Beitragsieistong

fflr die BedArfnisse der Matterkirebe aod Pfarre herangesogeu wer-

den dürfen oder nicht» beiw. dieselben ?on der Beitragsleistang ganx

loainifthlen seien oder nicht.

Die Majorität des Ansschasses vertrat jedoch die Aoschanang,

dass es znlässig sei, der Landesgesetzgebung das Recht einzaräamen,

zu hestimmen, oh eine derartige Befireiang, resp. Loszählnng ?on der

diesbezüglichen ümlagepflicht eintreten k5nne oder nicht, and hat

demnach der Ausschuss den §. 8. in der von der Regierung vorge-

schlagenen Fassung angenommen.

Graf Zedtwite. Dr. V. v. Fuchs, Referent.

VIII. Im Nachfolgenden der Text des im Reichsges.-Bl. 1895

IV. Stück unter Nr. 7 publicirten Gesetzes vom 31. Dec. 1894, womit

ergänzende Bestimmungen zum §. 36 des Gesetzes vom 7. Mai 1874

(H.-G.-Bl. Nr. 50), betreffend die Bedeckung der Bedurfnisse katho-

lischer Pfarrgemeinden erlassen werden.«

Mit Zostimmnng der beiden Häaser Meines Beicbsrathes finde

Ich anzuordnen, wie folgt:

§. 1. Zar Leistung der gemäss §. 86 des Geseties vom 7. Mai

1874 (R.*Q.-Bl. Nr. 50) fär Bedfirfbisse der Pfarr- (Seelsorge.) Ge-

meinde ansznschreibenden Umlage sind aoch heraazazieheo

:

a) die im Pfiarr- (Seehwrge-) Bezirke nicht wohnhaften Katholiken

desselben Ritas;

b) die nicht satznngsgemäss aasschliesslich oder ?orwiegend Zwecke

einer anderen Confession oder eines anderen Ritos Terfolgen len

juristischen Personen , Gesellschaften und Genossenschaften,

büide unter der Voraussetzung, dass sio mit ein<;r Grund- oder Ge-

bäudesteuer von im Ffarr- (SeeUorge-) Bezirke gelegenen Realitäten

4*
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in Vorachreibong stehen oder im Pfarr- (Seelsorge-) Bezirke die Be-

triebsstfttte oder GescWtsleitang einer UnternehmuDg oder Beicliäf-

tignng haben, wofAr ihnen eine Erwerbe oder Binkommensteaer in

einer Steuergemeinde Torgeschriehen ist, denn Gebiet gans oder zam

Theile in den Pfarrberirk fUlt

§. 2. Den Manstab fttr die Heranziehung der im §. 1 bezeich-

neten Umlagepfiiehiigen bildet bei der Grnnd- und Gebändesteuer

die Staatesteoer von den im Pfarr- (Seelsorge-) Bezirke gelegenen

üealitÄten, bei zeitlich steuerfreien Gebäuden die nichtzahlbare

Hauszins- und Hausclassensteuer.

Hinsichtlich der Erwerb- und Einkommensteuer ist in der

Regel der ganze in der im §. 1 bezeichneten Steuergemeinde vor-

geschriebene Steuerbetrag des Umlagepflichtis^en samrot ausserordent-

lichem Zuschlage der Massstab für die Umla^'o.

Bei juristischen Personen, Qesellscharten und Genossenschaften

hat jedoch nur jener Tbeil der in den vorateheaden beiden Absätzen

bezeichneten Stenern in Anschlag zu kommen, welcher dem Verh&lt-

niese der katholischen Bevölkerung des betreflTenden Ritus, dessen

Beddrfnisae durch die Umlage gedeckt werden sollen, in der Steuer*

gemeinde zur Gesammtbeyülkerung derselben entspricht.

§. 8. Hat eine nach Massgabe der vorgeschriebenen Brwerb-

oder Binkomroensteuer umlagepflichtige, physische oder juristische

Person, Gesellschaft oder Genossenschaft in mehreren Pfarr- (Seel-

sorge-) Bezirken, die im Gebiete einer Steuergemeinde liegen, Be-

triebsstitten oder Geschiftsleitungen, so ist' als Umlagebasis auf die

betreffenden Pfarr- (Seelsorge-) Bezirke, bezw. die in die Steuerge-

meinde fallenden Theile derselben die Erwerb- und Kinkommen-

steuer« bezw. die nach § 2 ermittelte Quote derselben nach dem

Verhältnisse der Zahl «ler katholischen Bewohner jenes Hitus, dessen

Bedürfnisse durch die Umlage gedeckt weiden sollen, aulzutheilen.

§. 4. Die Bevölkerungsziffern zur Feststell nn<^ der Umlagebasis

sind auf Grund der jeweils bei der letzten Voikszählang ermittelten

Zahlen zu berechnen.

§. 5. Für die Berechnung der Umlagen am Wohnsitze eines

Umlagepflichtigen dürfen jene Steuerheträge. welche im Sinne dieses

Gesetzes in anderen Pfarr- (Seelsorge-) Bezirken der Umlage zur

Basis zu dienen haben, nicht mehr in Ansehlag kommen.

§. 6. Hat eine der im §. 1 bezeichneten physischen oder juri-

stischen Personen aus dem Titel des Patronates einen Beitrag ftlr

Pfarrooncurrenzzirecke zu leisten, so entflUt (Hat sie die Verpflichtung

zur Leistung der nach Hassgabe der Torstehenden Bestimmungen zu
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bemessenden Umlag», wenn letztere gleleh oder geringer alt der Pa-

tronatsbeitrag ist bt aber die Unlage grösser als der Patronats-

beiirag, so ist ausser dem Patronatsbeitrage nnr jener Mehrbetrag m
entrichten, nro welchen die Umlage den Patronatsbeltrag flbersteigt.

§. 7. Der Landesgesetzgebung bleibt es vorbehalten, innerhalb

der (irenzeu dieses Gesetzes nähere Ausführaugsbestimmungen zu

ireß'eu.

§. 8. Der Landesgesetzgebuug bleibt es vorbehalten , festzu-

setzen, oh uiitl inwiefern Pfarrgemeinde-Mitgliedern, welche einer

Filialkirche zugehören, insbesondere dann, wenn bei dieser ein eigener

Seelsorger auge^itellt ist, eine Befreiuug von der Umlagepflichfc zar

Mutterkirche und Pfarre zu gew&bren sein wird.

§. 9. Ueber Streitigkeiten aas der Anwendung dieses Gesetzes

entscheiden die Verwaltungsbehörden im ordentlichen Instanseniuge.

§. 10. Mit der Darchftthrung dieses Oesetses sind Mein Mi-

nister für Caltns und Unterricht nnd Mein Minister des Innern be-

aaftragt.

Wien, den 31. Dec. 1894. Franß Josq^ m. p.

Wmämh^raU m. p. Bacqwkm m. p.

Madeyski ui. p.
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IV.

Das Icndetfttrstlidie Patronat im Kronlande Salziwrg.

Von Dr. Balthoiar Kaltner^ DooMtpUoilir in BalilMirf.

Kaum irgend anderswo hat in diesem Jahrhunderte das sog.

landesfürstliche Patronat an so eigenthflnilich gestalteten nod ver-

worrenen Verhältnissen geführt, wie in jenem Tbeile des alten Erz-

bisthnmes nnd Enstiftes Sabburg, welcher heutzutage das öster-

reiehische Kronland Salzburg bildet Wiederholte Versuche und ernste

Anstrengungeu , diese wirren Zustande zu ordnen, haben bis zur

Stunde zu keinem befriedipenden Ergebnisse geführt und zwar be-

sonders aus dem Grunde, weil man sich bis auf die neueste Zeit so-

wohl über die diesbezüglichen Rechtsverhältnisse im alten Erzstift,

als auch über die seitherige Entwicklung dieser Frage nicht recht

klar zu werden vermochte. In der folgenden Abhandlung soll nun

tlieses Patronatsverhältniss noch einmal nicht so sehr einer histori-

schen Darstellung als vielmehr juridischen Prüfung unterzogen wer-

den und hiedurch ein Scherflein zu einer beide Theile befriedigenden

Beilegung dieser Angelegenheit beigetragen werden. Wenden wir uns

daher zunächst den hier in Frage Itommenden Verbftltnissen im alten

Ersstifte an ^).

I.

Wie auf den anderen kirchenrechtlichen Gebieten so war ganz

der Natur der Sache entsprechend im alten Erzatifte Salzburg auch

auf jenem des Patronates durchaus das canonische Recht massgebend.

Nirgends findet sich ein Ansatz eines von demselben abweichenden

Specialrechtes, einer das ins commune derogirenden Gewohnheit oder

einer demselben fremdartigen Doctrin. Die Salzburger Canonisten,

wie z. B. Ludwig Engel in seinem »CoUegiom universi jurisc (Salz-

burg 1717), Benedict Schmier im »Liber tertius decretalium Gre-

gorii P. IX. < (1722), Roberl König in »Principia juris canonici«

(Salzburg 1725) und Pkuidus BSkhn im »Gommentarius in Jus

canonicum noiversnm« (Salzburg 1788) bringen zu den 'pteln V
und XXXVIII des dritten Decretalenbuches fiber die libera oollatio

1) Wir branchen wohl nicht za bemerken, dtsi diese Abhandleag keiafln

officiSson Chankter and Ar jeden Sftti denelben nor der Verfaeeer ehini-

itehen hat.
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und das Patronatireehi nar die gewöbnliobe Doetrio, and duwlbe
vA bei StkarwmU »Dispatatlo jaridica de jore {»atrooatus« (Sals-

bnig 1615) and Gregor ZaMwem: »Principia jarie eoeMaattd ani-

venaliB et partiealaris Oermanlaet (Salxbarg 1768) der Fall. Ganz

aaf demselben Boden stehen aach die Salzburger Diöcesan- und

Metropolitan-Syuodeu , welche gleich obigen Rechtagelehrten gar

keinen Unterschied raachen, ob der Bischof, welcher die collatio

libera oder necessaria vornimmt, gegenüber der zu verleihenden

Pfründe nur Ordinarius oder auch Reichsfürst ist. Bei all diesen

Decretalisten und Synoden findet sicli keine Anwandlung, vielleicht

mit Bezug auf das Tridentinum (S. XXV c. IX) und unter Wür-

digung, dass der Erzbischof aach Landesförst war, etwa eine Art

»landesfürstlichen € Patronates zu construiren. Das lag eben noch

nicht im Geiste der Zeit, hier brannte noch keine Frage and des-

halb bebandelte man auch das Patronat mit lakoniseher KflnEe>).

Bedenklicher war echon das Zeitalter des Bnbischofes Hierony-

mos von Gclloredo, als .Fhmjr Th. von Klemmayem 1784 in Sali-

barg seine »Nachrichten vom Znstande der Gegenden und Stadt

Juvaviac publicirte. Aber trotz seiner febronianischeu Anwandlungen

nimmt auch Kleinmayern ganz den oben gezeichneten Standpunkt

ein: »Was die Pfarreyen und beneficia curata betrifft,! schreibt er

S. 281 , »verleihen sie (die Erzbischöfe) her und her vi et authori-

tate ordiiiaiia.« Gerade diese bischöfliche Collation war es, die er

ungeschmälert wissen wollte: »Die Erzbischöfe waren von jeher,c

sclireibt er S. 279 als Vertheidiger der ursprünglichen bischöflichen

Hechte, »die ordentlichen Verleiher der Beneficien. Die Päpste sahen

und rühmten sie davor. Dies hinderte aber die rOmiscbe Curie nicht,

dieses Becht . . . tftglich su unterbrechen oder gar zu vereiteln, bald

mit Beservationen , Gratien and Bispectatiren, bald mit Unionen,

Ineorporationenc n. s. w.*). Gerade am letiteras su hindern, konnte

man bei einem geistlichen BeichsfUrsten an ein »landesArstUehest

Patronat zu denken Veranlassnng haben, denn die bairischen Herzoge

hatten, wie ^ekumtffam a. a. 0. S. 9M)B berichtet, es Terstanden

1) Fhr. iktiham: »OomOI» SaliibargemU profiadalla el diowinaa.c

Aqg. Vhid«L 1788.

2) y«qf1. »Berieht d« LaadctaimehiifiM das flenofthnmes Salsbeif

«

Nr. 94 ez 1884k 8. 2.

8) Praciser der bereits citirte fHacidus Bokhn : »Conferre benefida pot*

rant . . . episoopi intn sau dioecesm, tibi fandatMO habent in jare utentionem

circa omnia beneficia, nisi appareat qilod iiot fei romaiio poDkifloi reiaffvalft rel

jure paironatas affecta.« S. 57.
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»per praescriptiosem« sich in den Bentz der menses papalee^) sn

setzen, auf diese Art einen Patronatus regius zu fiben and so bei

der Besetzung einer Reihe von Salzbnrger Pfarren zu Ungnnsten

Korns eine Ingerenz zu nehmen. Bei der zunehmenden Abneiguug

gegen die päpstlichen Reservationen lag imn der Qedanlre sehr nahe,

auf ähnliche Weise auch fnr den tLandcsffirstenc von Salzbarg einen

Patronatus regius zu scliartV'u ; aber weder bei Kleinmayern noch

bei jemand anderem tauchte diese Idee auf — ein völlig sicherer

Beweis, dass niemand der Ansicht war, »boi den nicht incurporirten

Pfarren vereinige der Erzbischof in seiner Persoo das Patronat and

die Collatiou.«

Nachdem Kleinmayern (a. a. 0. S. 323) die grossartige Li-

beralität gerühmt, welche die Salzburger Erzbischöfe au«'h ausser-

halb des Stiftslandes entfalteten, fahrt er fort: >Man wird aber auch

wirklich in dem eigenen Salzburgischen Landesgebiet beinahe kein

Klostw oder andere milde öffentliche Stiftung und Institut in der

Stadt und auf dem Lande ausfindig maehen, gegen welche die Brs-

bischftfe nicht ihre wohlthltlgen Hände ausgestrecket und durch

Qflter und GapitaUen oder jährliche Natural und andere Reichnisse

einen Zuwachs Tersohaffet und sollen aufgeholfen haben.c Sie traten

somit als Fundatoren auf und leisteten oft und ofb eine dos, eine

aedificatio oder einen fundns, welche an sich zur Erwerbung des

Patronates vollständig zugereicht hätten. In jenen Fällen, bei wel-

chen die betreffenden Capitalien nicht öffentlichen Geldern , sondern

dem Privatbesitze der Erzbischöfe entnommen wurden, wäre recht-

lich auch der Gründung eines Familienpatronates gar nichts im

Wege gestanden. Wie streng kirchenrechtlich aber hier die Erz-

bischöfe vorgingen und wie gut sie die juristische Tragweite des

Satzes wfirdigten , dass nicht die Salzburger Landesfursten Erz-

bischöfe, sondern umgekehrt die Erzbischöfe Landesfursten geworden

sind zeigt nicht nur der Umstand , dass sie die Beneficien , deren

Fnndatoren sie waren, nur mit Oollatio libera und tauthoritate or-

dinaria« ?ergabeii, sondern auch und ganz besonders die Art, wie

sie die Fälle der Altematire regelten. Als Fflrsterzbischof Johann

Bmeat Graf tou Thun das Benefidum Sancü Bmesti in der Drei-

faltigkeitskirebe zu Salzburg fundirte, gab er der Brectionsurkunde

1) Yergl. HinseMuB: Kirchenrecht» Bd. IIL 8. 180 Ann. 1.

2) »Die deutschen Bischöfe sind deswcpen Fürsten , weil sie Bischöfe

sind, und nicht Bischöfe weil sie Fürsten sind. Das Vorzütjlichere ist also dM
Frstere, weil es zugleich die Ursache von leUterein uL* balib. »Cronsistorial-

Kelation« vom 2i. Febr. 1797.
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vom 14. Februar 1702 folgeoden Tenor: »Priroo: die altematWa

jaris res^^ecUve eonferendi et patronatns aof dasselbige ist Uns und

Unseren Herren sneeessoribus am Ersstift, dann der Graf Thnn'scben

Familia . . . aaf ewig znstAndig.c Streng ist hier das jus eonferendi

und das jus patronatus auseinander gehalten und trespectirt.c der

eine Tlieil erhalt die coilatio libera, der andere das jus praesentandi

;

seinen Nacliiolgern im bischöflichen Amte ein Patronat in der

eigenen Diöcese zu vindiciren, kommt einem Johann Ernest nicht in

den Sinn, selbst hier nicht, wo eine Alternative mit einem Patronats-

herrn eintrat. Ganz ähnlich wie hier lautet 1696 die Urkunde heim

Ernst Tbun'scheu Beneßcium in Kirchenthal und unter Erzbiscbof

Franz Anton von Harrach 1713 die Clausel der Alternative in

Schermberg, wo die libera coilatio aosdracl^lich >Sr. Hochfürstlichen

Gnaden als loci ordinario elementissimo« »igfesehrieben ist').

Indessen der Beriebt des Salsburger Landesansscbnsses vom

29. Augast 1884 Z. 94, welcher ganz eorreet den alten EnbischOfen

die coilatio libera vindicirt, findet es begründet, dass twar nicbt

den Canonisten, gleichwohl aber den »weltlichen Schriftstellern,

Historikern und Staatsmännern« und vorab Kleinmayern es auf-

fallen musste, dass sich die freie Verleihung der Erzbischöfe auf

das eigene Stiftsland und auf die Diöcesantheile in Tirol wesent-

lich beschränkte, in anderen Theilen der Erzdiöcese aber, wie

in Baiern, Oesterreich, Steiermark und Kärnten ein ausgedehntes

Laienpatronat platzgreifen konnte. ludessen wenn man bedenkt,

dass die Beschränkung der libera coilatio durch die necessaria

nach canoniscben Grundsätzen überhaupt nicht die Regel, sondern

die Ausnahme zu bilden hat; dass es ferner schon in Anbetracht

der Geldmittel, welche bei den Stiftungen der ErzbischOfe ge-

wöhnlich zur Verwendung kamen, sehr gerecht nnd natariich war.

1) Gewin Tottaad Johann Etnnt intsr »imMnoiflras« Usr aleauuid

anderen als jene, ton denen er bei Ertheilung der Weihe zu den Ordinanden

«prach : >Promittls mihi et sncceBsoribua meis obetlientiam ?« Dcmnngcachtet

bmnspracht heatzatage die k k. Regierung die Präsentationsalternative mit

der Familie Thun, obtchon es sich hier sogar um den ausgesprochenen Stif-

tangswillen handelt

!

2) Aaf Grund eines Vergleiches swischen Ferdinand (IL) nnd Erzbischof

Mtreiis Siifeicai, abgeteUosaen im April 1618, kam euie Altafnattre bei der

PIhrre POls in Steiermark metiBde. Die ersbisehMUebe Terldhinigsformel

lautete seither: »caius (paroehiae) provlHo et omnimoda coilatio pro hac

vice ad Nos dicti loci Ordinarinm, alias Tero de iure praesentandi idoneam

persoimm ad sereuisflimam Domnm Aastriacam . • . • alternia Tidba» spectare

dignoscitor.« Acta im Salsb. Cons.-Archiv.
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im Stittslande die meisten Fandaüonen zu errichten, und dasn eine

stattliche Zahl Yon Seeleorgen ent nach 1730 errichtet wurde, um
im Stiftslande aas Öffentlichen Interessen die Hftresie an bekftmpfen,

so kann man sich fiber diese Brscbeinung unmöglich wundem. Pinz-

gau kam erst 1228 an das Brzstiit, nachdem die zahlreichen Pa-

trennte dortselbst — wie es scheint mit einziger Aosnahme jenes

der Walchen in Piesendorf — unterdrückt und die Incorfwrationen

an (las im Jahre 1215 gegründete Bisthum Chiemsee durchgeführt

waren. Bei Lungau und Pongaii und dem sog. Flacligau ist die

ursprüngliche Entwicklung der autTiillig wonigen Mutterpfarreri und

deren Verhältniss besonders zum Üomcapitel wohl zu erwägen und

ebenso auch das Sclücksal des alten Salzburger Adels, sowie die Ent-

stehung und ursprüngliche Ausstattung des Erzstiftes. Was den

»Tiroler Antheil« anbelangt, so gehörten Windisch-Matrei, wo das

Patronat strittig war, Lengberg, Zell am Ziller und Uopfgarten zum

Krzsiift, andere Theile zum Stifte Begenshurg') und zur Grafschaft

Falkenstein und erst später zu Baiem — Landshut und Oesterreich.

Auch sind hier die Grenzen des Bisthums Chiemsee zu beachten.

Ganz den Thatsachen entsprechend antwortete daher das f. e.

Ckmsistorium in Salzburg dd. 6. April 1825 Z. 767 auf eine seitens

des Kreisamtes Salzburg dd. 24. April 1825 vorgebrachte Anfrage

der k. bairischen Begierung des Isarkreises dd. Mfinchen 5. April

1825: »Solange zu Salzburg die Landeshoheit mit der bischoflichen

Würde vereinigt gewesen ist, war man hier immer des Dafürhaltens,

dass die Fürsterzbischöfe von Salzbnrg alle geistlichen Pfründen jure

ordinario verliehen haben, weil von doni (Jegentheile, dass sie näm-

lich einige Beneficien ausdrücklich jure patronatus verliehen (sie!)

hätten, kein Factum bekannt ist. bestand also nnd bestellt noch

die Rechtsvermuthung, dass die vormaligen Fürsterzl)ischöte vou Salz-

burg alle Pfründen, ausser jenen, worüber geistliche Corporationen

und Private das Patronats- (PrAsentations-) UecUt ausübten, jure or-

dinario verliehen haben ').«

1) Vom heutifftn Tiroler Antheile gehörte auch ein Theil nach Kreising.

2) Am 3. Februar 1620 vergab Erxbischof Paris Lodrou die Ciriacuspfarre

IM Werfen aitlekt colktle Uber». Der »«citeriiehe Tbelt de« OoeietM bratete:

»VMNit« eedwia paroduAli 8. dritei in Warfen nortnmm coUationit et dioe-

oaiia per oUtam Oupari Owinnen, altimi et immedisti eintden poemieriii

Ne ob diartarnam proprii noerdotis ae pastoris carentiam damnani aliqnod in

spiritaalibas Tel teroporalibns patiatar, tibi praefato Joanni Schwaiger, tainqnam

habili et idonco , pro cura aniniaram gerenda reperto, dictani ecclesiani S. Ci-

riaci in Werfen eic vacanteni, cura oninibus jaribas suis et pertinentiis, autho-

ritate nostra ordiuaria cooferimas tei^ue de eadem p«r Yeaerabile Coasistoriom

Digitized by Google



Dat UmdetfML Patranat im KranEande Sahburg, 59

n.

Die ganze Eütwicklung , welche wir bisher in's Äuge gefasst

haben, ist also nur eine Betliätigung des Grundsatzes: wenn der

Bischof in seiner Eigenschaft als Ordinarius innerhalb seiner Diöcese

als Fundator im Sinne der dos, aediticatio, fundus auftritt, so er-

wirbt er kein Patronat *) ; er vergibt demnach die betreffenden

Pfründen mittelst collatio libera, nicht aber mit necessaria. — Der

Umstand, dass mit der bischöflichen Gewalt die Landeshoheit ver-

bunden wurde, kann hieran weder für die Vergangenheit etwas ändern

noch ffir die Zukunft eine nene Rechtslage schaffen , denn da durch

die accessorische Vereinigung der Landeshoheit mit der schon be-

stehenden bischöflichen Wfirde, Bischof nnd FArst verfassnngsmftssig

und stftodig ein nnd dieselbe Person ist, so kann es in normaler

Weise nicht geschehen, dass letzterer dem ersteren, also jemand sich

selbst, den Competenten prftsentirt, wie es anch logisch nicht denk-

bar ist, dass die collatio libera zugleich necessaria sei. Vergaben

somit die Fürsten -Brzbischöfe die Pfründen mit collatio libera,

so folgt notliwendig, dass dieselben gegenüber den Kirchen nicht

die Pflitliten hatten, welche die collatiü necessaria auferlegt, d. h. sie

hatten keineswegs die Baulast im Smne des Patronates zu tragen,

weil ihnen dasselbe nicht zustand.

nostrum emissa primitas tidei professione. solitoque praestito fidelitatii et

obedientiae jarameoto per praesetites providcmus et investirous.«

Ddo. Salzbarg 26. Januar 1615 verlieh Erzbischof Marcus Sitticus die

Pbrre U. L. Fr. in Gastein mittelst collatio necessaria. Der meritorische Theil

d« Deent« tonteto: »Qaooiftm parochiali« eoclesia BeaUe Mariae Virghiia in

VaUe Oaiteia oostiae dloMerii ftdisborgeotia per Ubenun et apontaneam n-
•igaatiooem Stephani Specken ^aadem ollimi et iimnediati poesenorit legHfaDe

aeare ceperit : Nos eidem ecclesiae , ne damnnm aliqaod in •piritualibns Tel

temporalibns patiatnr, da alio legitimo ae vigili paatore providere Tolentea,

praefatam eccleslam sie Tacanteni ad praesentationem Venerabilis CapitoH nostri

Metropolitani Salisburgensis dilecto nobis in Christo Georgio Funck, Presbytero

Aagastanae dioecesis, anctoritate nostra ordinaria, omnibus melioribns
,
modo,

aia, inre, caasa et forma quibus validios poasamas et debemas, conferimus,

ipsumque per dileetam noUt in Cbikto et fideleio Bapeftam Bottmamn aa. th.

Dooterem, eonailaThini ae refbrendariam nostnun, emiiaa primitua fidei profaa-

aione aottkeqve honMglo de eadem proTidennia et inTeslinraa« ete. Hitle Fatia

Lodron die Anaehaaung gehabt, dass Pfarrep wie Werfen nnter seinem Pa-

tronate »tehen, so wäre ein Passas wie etwa »ecclesiam enina inia patronatn«

ad nos spectare dignoscantur« sii her nicht ausgeblieben

!

1) Diese Idee liegt schon der ersten Synode von Orange 441 zu Grunde,

c. 1 C. 16 qu. 5. Hin.xhiua (K.-B. III. 6) bebt diesen Becbtsbestaud in der

Definition dea Patronates kräftig herror.
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Die ßaupflicht betreifend bestand im alten Erzstifte das cano-

nische Gesetz. Dies entsprach der Natur der Sache und der Stellung,

welche damals die kirchliche Gesetzgebung im aligemeineo und in

den geistlichen Gebieten insbesondere einnahm. Die Salzburger Oa-

nonisten behandeln daher, wie wir bereits erwfthnt haben, den

Titel y und XXXVIII des III. Decretalenbnches ganz in diesem

Sinne. Hiemit stimmt auch fiberein das II. Capitel der XXXV. Con-

stitntio der berühmten Salzburger Provincialsynode vom Jahre 1561>,

welches die Vorschriften des Goncils von Trient (De reform. Ss. XXI
c. 7) publicirt und folgendermassen lautet: »Si quae in nostra Pro-

vincia reperiantur coUapsae Parochiales Ecclesiue, Piirochus actualiter

habentes sub se, illas volumus (cujus curam habebunt Ordinarii) ex

fructibus et proventibus quibuscunque, ad easdem Ecclesias quomodo-

cunque pertinentibus , refici et instnurari. Qui si sufficientes non

fuerint, omnes Patron], et alii, qui fructus quoscunque ex dictis Ec-

clesiis provenientes percipiunt; aut in illorum defectu Parochiaoi

Omnibus remedits opportun is ad praedicta cogantur, quacunque ap-

pellatione, exemptione, contradictione remota. Quodsi nimia egestate

omnes laborent, Bpiscopi illarum Parochialium Eeclesiarum Ordinarii,

suo auxilio, et subsidio eisdem instaurandis non deemnt Ecclesiis:

qnamvis certi snmns, paucas per nostram provinciam esse Farochias,

qnibos etiam ad sarta tecta conservanda, non adsint sufficientes red-

ditns.c {DMam: Cone. Salisb., Augsburg 1788 S. 475).

Eine stricte Pflicht, die kirchliche IJaulast mitzutragen, wird

iii diesem Decrete, bezw. dem zweiten Theile desselben den Or-

dinarkn — es handelt sich um die Bischöfe der Salzburger Kirchen-

prooim^ gleichmütig ob sie Landeshoheit besasseu oder nicht — keines-

wegs auferlegt. Dieses Decret ist nämlich meritorisch nur die Publi»

cirung des Tridentiuums, welches so wenig wie das ius canonicum

Oberhaupt eine solche Pflicht ketmt. Als daher italienische Pfarrer

den Bischöfen als freien Verleihern der Beneficien eine solche Ver-

pflichtung aufbfirden wollten, wies Benedict XIV, (Prosper Lam-

bertini) sie unter Hinweis auf die allgemeine Doctriu und mit feiner

Ironie zorecht*). Dasselbe Bewusstsein trugen aber laut eines im

Salzburger Consistorialarchive erliegenden Notenwechsels trotz obigen

Decretes auch die Bischöfe der Salzburger Kirchenprofinz u sich

und äusserten es krftftig, als Kaiser Franz IL das Ansinnen stellte,

dieselben sollten zum Bau der ihrer freien Verleihung unterstehen-

1) »Libros do hia rebus agentes percurrere poflient, lingaa non Sinemi

iiaqne Coptiss ted Ittloa cooscriptos.« Imtit 100, ed. IngolstAdtU 1751 064.
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den, aber in den kaiserlichen Erblanden gelegenen Kirchen Umlagen

in der Höhe dee bei anderen Kirchen statthabenden kaiserlichen Pa-

tronatsbeitrages leisten I In der That redet das citirte Pro-

vincialconcil aach nur von dem Falle: »qnodsi niroia egestate omnes

laborent« und nur mit dem kategorischen Wnnsche »non deemnti«

also, dass, wie der Bericht des Salzbnrger Landesanssehosses Nr. 94

ex 1884 diese Stelle wiedergibt, tdie Bischöfe im Falle der Noth za

Hilfe kommen sollten.« Es kann somit aus obigem Decrete weiler

für die Ordinarien noch für die früheren und jetzigen Landesfürsten

irgend welche kirchliche Banpflicht abgeleitet werden nnd mit Recht

wurde auf S. 233 des IX. Bandes dieses »Archives« geäugt: »Ob-

gleich aber die (Salzburger) Landesfürsten als solche, wie überall,

wo das canonische Hecht mit seiner freien Kirchenverwaltung Platz

hatte, zu Bauconcurrenzbeiträgen nicht verhalten waren, so leisteten

sie doch, und das darf als aUgeineine Observanz angenommen wor-

den, ans der eigenen Privatcasse oder ans den landesherrlichen Ke-

venaen namhafte Beiträge, wenn sie nicht selbst, was keine seltene

Brseheinnng war, als Fandatoren anftraten*).«

Gewiss ohne auf das, was wir soeben erörtert haben, anzn-

zuspieleOf sagt SehoMm' (»Patronat,c Wien 1893, S. 90): »In Salz-

burg gilt (rücksichtlich der Banpflicht) das canonische Recht mit

gewohnheitsrechtlicher Weiterbildung.c Was unter dieser »Weiter-

bildungc zunächst gemeint ist , deutet der Motivenbericht zu §. 50

des Gesetzes vom 7. Mai 1874 R.-G.-Bl. Nr. 50 an, wo es heisst:

>In einzelnen Ländern, insbesondere in Böhmen ist . . die üebung,

dass das Vermögen aller unter demselben Patronate stehenden

Kirchen nicht nur cnmulativ verwaltet, sondern auch rechtlich als

Ein Vermögen angesehen wird. Aehnliobe Verhältnisse bestehen in

Salzburg. In Folge dessen werden in beiden Ländern . . bei Bau-

herstellungen an einzelnen Patronatskirchen alle Kosten aus dem eben

erwähnten Gesammtvermögen bestritten ... Die Staatsverwaltung

hat auch die Yorbezeichnete Uehong niemals gebilligt.« Wie weit

die hier sehr inadaeqoat angezogenen Yerhftltnlsse schon Tor der

Sfteularisation des Brzstiftes sich entwickelt haben, geht schon einiger-

1) »Daertfcom G6li">i Prindpiic und dua dSe »ConsiBtorial-BeUtioD«; das

Schreiben an den Brixener Ordinarius und Entwurf einet »Schieiheiis an
Franz II.« (Salzbarger Cuns.-Ärchiv).

2) »Es geschieht zwar (im Trid.) von dem Bischöfe gar keine Meldung
indessen weis man mehrere Beyspicle, wo (die Bischöfe) nicht zwar aus Schiildif»^-

keit, sondern aus freywilligen Antrieb reichlich dasa bejateaerten,« tagt die

Relation von 1797.
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massen aus einer Stelle von Kleinmayems »Juvaviac (S. 321) her-

vor, welche also lautet: > Haben gleich die Erzbischöfe solche Fun-

dationen nicht durcbgeheads aas ihrer Chatoulle bestritten, sondern

warn Tiieil auf Anweisongen an eine fQrw&hreiid jährliche Abgabe

von der BnsÜfl. Kammer, Theils auf Beytrftge anderer müden Orte

nnd Kirchen gegritaidet, ee gereichet ihnen doch zu wahren Rnhm,

dass sie echon lingstens naeh dem Geist der ersten Christen, nnd

der ursprttnglidien Eigenschaft der Ktrchengflter*), eine Art geeell-

schaftlichen Bandes nnd Gemeinschaft zwischen den in ihren Lande

hefindKchen Kirchen, Braderschaften nnd anderen frommen Stiftongen

eingeführt haben. Diese Quelle machte, dass kein nothwendig oder

mehr nützliches Oebäode, und Stiftung erliegen darf, sondern ihre

Hilfe von andern, die einen Ueberschuss zeigen, oder dessen mindere

bedärffen, erwarten kann.«

Da man sich nun 1884 hohen Ortes auf diese Verhältnisse mit

dem Bemerken berufen hat, dass solche Aushilfen zuerst zwischen

den Kirchen desselben Decanates zu leisten waren , und die Werke

Durlingera hiefür als Zeugen anrief, so wollen wir an der Hand

eben dieser Werke') den Sachverhalt nntersuchcn, die rechtliche

Grundlage desselben prüfen, nm sn sehen, welche juristische Con*

Sequenzen sich hierans ergeben.

Bs kam thatsiehlieh nnd wiederholt vor, dass beim Baue, der

Wiederheistellong und Bestanration von Kirchen die Mittel und

Factoren nicht zureichten, welche nach dem geltenden canonischen

Gesetze zur Wendung solcher BaufUle berufen waren. In solcher

Zwangslage gestatteten nun die FArsterzbischOfe, dass das Vermögen

anderer Kirchen, einzelner Bruderschaften, geistlicher und toeUUcher

Fonde and zwar gewöhnlich ohne Anspruch auf Heimzahlung aus-

nahmsweise herangezogen wurde. Die ersten von Dürlinger erwähnten

Fälle dieses Vorgehens kommen im sechszehuten Jahrhunderte vor;

die Unterstützung, welche 1501 Siezenheim vom Frauenstilte Nonn-

berg erhielt war allerdings von einer Gegenleistung bedingt, der Bei-

trag aber, welcher 1507 für Hofgastein gegeben wurde, floss olino

die Bedingung einer Bückvergutung von der Bergwerkskasse und dem

1) KUininaifem tehiieb e. 1784!

8) Bi komnoB in BatiMht: »Hfitoiiteh-itatitliiehit flaadbiuh der En*
didceta Balsbarg. L Band. Salsbnig, Dnrle, 1862 and U. Bd., L Beft »Von
Pinzgaa ge«chichtHcho Uebersichten, Orte iirul Kircheninatrikel.« Salzbarg,

SelbstTerlag, 1866. > Historisch-statistisches Handbacb von Pongau.« Salzburg,

Pustet, 1867. Dürlinger war nicht nur selbst ein gewissenhafter Forscher, son-

dern hatte auch eingebende Detaiiarbeiten der einzelneu Pfarrämter zur Ver-

fOgung.
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sog. Bradergeld. Auch das siebzehnte Jahrhundert weist nur drei

Fälle aus, bei welchen Kircbengelder in Frage kommen, nämlich

Hallwtng 1686 and Golling 1659 ond 1693; bei letzterer Kirche

»hite aber das einemal anch die »Pllegkasse,« das anderemal das

»Salzreftisionsgeldt roii Die Beürftge für Untemberg 1680, St. Mi-

chael 1677, Hflttaehlag 1679, Obertram 1620, Obertanern 1620,

Badgastein 1689 flössen ans der »Pfleg-,c »Amt8*c und ans der

»Handels-tKasse, ans >Landesmitteln,€ ans dem Vermögen des Bn-
bischofes nnd des Domcapitels. Hieraos folgt, dass bis zum acht-

zehnten Jahrhundert von einer »Observanz« so gut wie gar nichts

vorkommt. Auch von 1700-1730, also bis zur Emigrationszeit sind

nur zwei Fälle zu constatiren, nämlich Flachau 1721, dessen Kirche

zunächst des Gewerkes wegen erbaut wurde zulast der Handelskasse,

und Neumarkt 1725, wo die Mutterkirche Kestendorf und auch Henn-

dorf aushalf. Erst mit den Aufregungen des vordringenden Pro-

testantismus, und der Emigration steigern sich diese Aushilfen, alte

Kirchen sollten restanrirt und vergrdssert, neue Seelsorgsstationen

gegründet werden , um so einem neuen Abfalle vorzubeugen. Es

kommen daher im achtiehnten Jahrhunderte achtundzwanzig F&Ue

vor, bei deM ftbrigens sechsmal geistliche Fonde wie der fimigranten-

nnd MissiMisfond, der Domschats and das Domcapitel, in swei Fällen

die Handelskasse nad einmal die Hofkammer geiahlt, besw. mitge-

xahlt haben. Dass die Fonde gerade des Decanates herangezogen

wurden, kommt fast nur in Pinzgau, n&mlich im Decanate Saal-

felden vor, dessen Kirchen mit Ansnahme Piesendorfs, dem Bistbam

Chiemsee oder wie St. Martin mit Unken dem Stifte St. Zeno in-

corporirt waren*)! Sonst erscheinen die > Kirchen des Pfarrbezirkes,€

»des canonischen Verbandes,€ der •Naclibarschaftt oder des »Gaues«

(Commissariat Tamsweg) oder »verschiedene Kirclien« als beitragende

Subjecte. Alles ist ohne System und trägt keineswegs den Cha-

rakter eines in gewissen Fällen obligirenden. »Gewohnheitsrechtes.«

Wurde doch ganz dasselbe Verfahren zur Gründung des Collegiat-

stiftes Seekirchen eingeschlagen! Vielfach sind die Beiträge im streng-

sten Sinne Almosen^ wie denn 1656 Markt-Werfen und 1768

St. Colomann »offene Briefe« d. b. die öffentliche Erlaubniss zum

Sammeln nnd Betteln erhielten! Nar einmal — 17811 — wurde

systematisch vorgegangen, indem Farstersbisehof Hieronymus aar

Wiederherstellnng der Kirche in Badstadt alle salxbargischen Kir-

1) Saalfelden selbst war 1299—1642 dem Biathutn Chiemsee incorporirt.

Iii letzterem Jahre wurde die Pfarre BrixeQ Chiemsee einverleibt, Saalfelden

dagegen dem Sahbarger PriwtwNiniiMra.
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chenfonde zwang, ?oo jedem seit acht Jahren »erhaustenc Gulden—
vier Kreazer beizutrag^en. Ein »Gewohnheitsrecht« der SoUdaritftt

der Salzbarger Kirchen kann jedoch dieser eine Fall um so weniger

statniren, als wir bereits 1790 und 1793 wieder das bisherige Vor-

gehen finden. Wie wenig in diesen Fftllen von einer principiellen

Ordnung der Banlast die Bede sein kann, beweist 1788 Tamsweg,

wo sieh die mit 2084 Onlden beantragte Bestanration der Pfarr-

iLirehe als vnansföhrbar erwies, ein Nenban mit einem Kostenanf-

wa&de von 10,770 Gnlden aber rem f. e. Consistorinm in Salsbnrg

mit der significanten Bemerkung znrQckgewiesen warde: »das Pro-

ject lasse sich der verzeichneten Baukosten halber in seine Wirkung

nicht bringen. c Aber die Noth brach Eisen, die Lunganer Fonde

leisteten Beiträge und die Kirche wurde gebaut! Aeluilich ging es

mitunter auch in Tirol, wovon das Kirchlein auf der Hohen Siilve

erzählen könnte! Das bisher geschilderte Vorgelien ist numlicli kein

eigentliches Salzburger Specificum sondern eine Ersclieinung, welche

mehr oder weniger auch anderwärts vorkommt Es ist daher noth-

wendig die Grundlage derselben zu prfifen.

Wenn, wie wir gesehen haben, aus mehreren weltlichen Gassen

und Fonden Beiträge zu Eirchenbauten bewilligt wurden, so ist das

Becht, so an ?erfiigen, offenbar beim Fflrstensbiscbofe als Trftger der

Landeshoheit an suchen. Sollte hieraas eine Banpflieht erwachsen

sein, so ginge sie auf die Nachfolger in der Landeshoheit über.

Was nun die oben erwähnten Leistungen aas kirchlichen Fonden

anbelangt, so entsprechen dieselben als Ordnung, als »gesetzliche

ObserTanat die Baalast solidarisch sn tragen keineswegs dem cano-

nischen Rechte und es geht nicht an, etwa die Kirchen des Firz-

stiftes oder eines Decanates q. dgl. zu »concretiren,« als im ( aiioni-

schen Verbände stehend zu betrachten oder auch nur mit dem Mo-

livenberi< Ii te zu §. 50 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 li.-Q.-Hl.

1) »Handelte es sich um einen notliwendigen Kirchenbau, bo wurde zu-

erst das entbehrliche Kirchenvermögea hergenommen; hatte die alte Kirche

niehta entbehrliehet, fo kamen der Matterkirche die reichem FitUtfen m
Hälfe s aneh die Brudtrschaften waren in dergleichen VmetSaden eine ausgie-

bige AuhlÜfimQelle; die Gemeinde ttbemahm dabei die Hmad- ond Fahreehiehten

;

und wo diese Halfsmittel nicht hinlangten, wnrdc das flbrige durch fteywillige

Beiträge der reichem Nachbarn, der Ortsgeistlichkeit und durch answärtige

Gutthäter ergänxet. Auf diese Weise stiegen in Tjrol prächtige Gotteshäuser

empor, € sagt der Bericht des Bischofs Carl Franz Graf von Lodron von Iii ixen

ddo. 19. October 1795, als man ihm bei dt u Kirchen liberae coUationis Pa-

tronatslasten hinaufdisputiren wollte. Insofern Kirchen in der Diücese Brixen

L t Fatronatet find, wird das PatroBatedrittel geuhlt.
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Nr. 50 so behaopten, dass die VerwenduDg des Verml^geiis der mit

der baafUligen Kirche im canonischen Verbände stehenden Filialen

snlftssig wäre. Als demnach die k. 1r. Regierang dem Tiroler

Landtage 1862 (Z. 52652 M.) einen Gesetsentwnrf betreffend die

kirchliche Banlast vorlegte nnd in §. 2 desselben das »freie Ein-

kommen des betreffonden Ootteshanses und der mit demselben im

canoniscben Verbände stehenden Kirchetic zur Wendung der Bau-

f&lle heranzog, bemerkte das f. b. Or<linariat Brixen ddo. IG. April

1862 Z. 483 ganz zutreffend : »Die Bezoichnung von »im canoni-

schen Verbände stehen<len Kirchenc ist l)egreiflich nicht auszmlphiien

auf die von den alten Pfarren dismembrirten Curatieii oder Vicariate.

Es durfte aber selbst aus der canonischen üuterortlnuii^^ der eigent-

lichen Filialliirchen unter die Mutterkirche keinerlei Beitragspflicht

der ersteren an die letztere gefolgert werden können. Das Kirche»'

gesetz wahrt auch der FiUalkirche den Charakter sdhstständiger

Slißungm und kennt keinen solchen canonischen Verband von Kir-

chen, wornach das Vermögen der einen zu Gunsten der andern ipso

jnre hergenommen werden dürfte. Eine derartige Verordnung kann

einzig ans den Dispositionsbefugnissen, welche dem Kirchenobero

aber die einaelnen Idrchlichen VermOgenskörper sustehen, hergeleitet

werden. Diesem Dispositionsrechte zufolge darf der Bischof tn em-

Mdnm FäÜem die Bentenftberschflsse einer reicheren Kirche einer

irmeren zuwenden, nicht aber auch das StarorovermOgen zu diesem

Zwecke in Ansprach nebmen.c Ganz ähnlich äusserte sieb ddo. 7. Mai

1862 aucli das f. e. Ordinariat Salzl)urg ^).

Worin somit die rechtliche Gru?idlage zu suchen ist, auf wel-

cher die Leistungen beruhen , welche reichere Kirchen bedrängten

armen Kirchen gegenüber gewähren mussten, kann sonach nicht

zweifelhaft sein. Mag auch das hier in Fraij^o kommende, in soinem

Umfange übrigens controvertirte bischöfliche Dispositionsrecht oft

weitherzig geübt worden sein, ja ein Erzbischof Hieronymus sich

eTentnell zu noch mehr berechtigt gefühlt haben, es blieb und war

ein Vorgehen Ton Fall zu Fall, aus dem ein Rechtsverhftltniss etwa

1) Auf di«Mm Standpunkte fteht henisatage aaeh AI. 2 dei §. 50 ei

7* Mai 1874. Dasa die Bischöfe nicht ipso jare, sondern ex faeoltate concessa

weitere Rechte haben, ist bekannt ; es ist aber auch za bedenken, warum hier

eine »Concessiont platzgreifen mnss, welche öbenlics in der Regel nur auf zehn

Jahre gewährt wird. Da-ss man »ich zur Zeit der Febronianischen Kirchen-

recbts-Theorie Qber solche canonistische Sciiraiikeu vielfach liinwegsetzte, ist

ebenio bekannt, wie dass ein solcher Abusus keine »gesetiliche OlMervani« be*

grüoflMi konnte.

AnUv fir KlnhanNeht LZZIV. S
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im Sinne eines Concorrenzgesetzes unmöglich geschaffen werden kann.

Es beruhte anf dem bischöflichen Dispositionsrechte, sohnf kein

solidarisches Verhftltniss der Kirchen bei Tragnng der Banlasi and

entsprach ebenso den Verhftltnissen eines Brastiftea wie dem Caput 2

der Gonstitutlo XXXV der Provinzialsynode von 1569: »Episcopi .

.

suo auxilio et subsidio eisdem (ecclesiis) instaurandis non deeronit

DemgemSss dftrfte es auch klar uud einlenditeRd sein, dass aus

diesen Verhältnissen für niemanden eine kirchliche Baupflicht abge-

leitet werden kann, weder für die Nachfolger der alten Erzbischöfe

in ihrer geistlichen noch auch in ihrer weltlichen Würde und ebenso

auch nicht fiir die Kirchen untereinander ! So wenig man für welt-

liche Fonde, welche einstens für kirchliche Baiifalie herangezogen

wurden, gegenwärtig eine ßauptiicht statuiren kann, so wenig geht

das in betreff ihnen fremder Kirchen auch bei geistlichen Fonden an.

So ist es im allgemeinen, Specialtifcel bei einzelnen Fonden kommen

hier nicht in Betracht

m.

Die Sftcularisatioii des Brsstiftes Salzburg ist seit dem 11. Fe-

bruar 1808 eine ?ollzogene Thatsaebe, an der hier einzig und allein

die Folgen zu untersuchen sind, welche dieselbe bezflglich der Ver-

leihung der geistlichen Pfrfinden und der Tragung der kirchlichen

Baulast rechtlich nach sich ziehen sollte und In Wirklichkeit nach

sich gezogen hat Den Ausgangspunkt für diese Untersuchung bildet

offenbar die bisherige Rechtsentwicklung, welche wir soeben darge-

stellt haben und die sich in folgenden Punkten resumiren lässt:

1. Bis zur Säcularisation besetzten die Erzbischöfe die Bene-

ficien für gewöhnlich durch collatio libera

;

2. War zwischen dem Erzbischof und einem Privatpatron eiue

Alternative vorhanden, so geschah die Vergebung das eine Mal mit

collatio libera, das andere Mal auf Grand einer Frfteentation mit

collatio necessaria;

8. Lag ein Privatpatronat vor, so wurde das Beneficium durch

collatio necessaria dem präsentirten Bewerber verliehen;

4. Dasselbe war bei einer Incorporation der FalP);

5. Die Baulast betreffend galt in all diesen F&llen das ca-

nonische Recht. Es pflegten jedoch die ErzbischOfe besonders seit

1) Es braucht wohl nicht bemerkt zu werden , dass hier nnr Incorpora-

tionen an weltgeistliche Stifter gemeint sind, da sonst blos eine »institutio

authorizabilist platzgreifen kann. Anders stellt sich die Sache nach der Sä-

calarisation solcher Stifter, weil man dieselben wie Patronate behandelte.
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der »Emigration« (1731) Irahafs KirchenbaalicbkeiteD von dem DIspo-

dtionsrechte, das ihnen Aber geistliebe und weltliebe Fonde znstand,

einen ziemlich ausgiebigen Gebraach m machen, ohne dass deshalb

diesen Fonden eine solidarische Haftung für die Kirchen liberae col-

lationis et incorporationis aufgeladen wurde. Es fiel niemanden ein

2n behaupten, dass durch dieses Vorgehen ein Fond durch eine Haft-

pflicht onerirt worden sei.

Es war nun der Säcularisation wegen nicht der geringste

rechtliche Grund vorhanden in den Fällen 1, 2 und 3 eine Aender-

ung eintreten zu lassen, sell)st dann nicht, wenn man bei 2 eine Al-

ternative zwischen einem persönlichen Fatronat des Krzhi.scliotes und

jenem eines Privaten irrigerweise annehmen wollte'). Eine Schwie-

rigkeit konnte höchstens die Incorporation bieten , zumal wenn sie

an Stifter ausserhalb Salzburgs und Oesterreichs wie an das Bisthuro

Chiemsee und an St Zeoo bei Reichenhall geschehen war. Vor allen

wären hier die Incorporationstitel und die Art derselben , ob plena

oder minus plena zu untersuchen gewesen. So ziemlich im Einklang

mit der herrschenden Doctrin bestimmte, freilich, wie es in jener

Zeit schon gebräuchlich war, die Incorporation mit dem Patronat

confundirend das »an sftmmtliche Länderstellen« ddo. 17. October,

speciell fAr »Oesterreich o. d. Bnns« (mit Salzburg) ddo. 10. No-

vember 1822 publicirte Hofkanzleidecret'): »Hinsichtlich des Pa-

tronatsrechtes auf, ?on aufgehobenen Stiften herrflhrende Pfarren,

ist der Grundsatz aufgestellt worden: dass nur jene Ptarren, zu wel-

ciien den aufgehobenen Stiftern dan Patronatsrecht jure dominii zu-

stand, auch dermal noch als den von letzteren herrührenden Herr-

schaften anklebend anzusehen seyen ; dass al)er von jenen Pfarren,

welche diesen Stiftern als solchen incorporirt und also eigentliche

Stiftspfarren waren, das Patronats- Recht (!) dem Fonde, von welchem

das ganze Vermögen des Stiftes eingezogen wurde, in concreto zu-

stehe« . . .

»Um übrigens bei solchen Entscheidungen mit möglichster

Sicherheit und Consequenz vorzugehen , sind jederzeit die Acten der

Errichtung der vormaligen Stiftspfarre und ihrer Debertragnng an

das bestandene Stift der genannten Prufüng zu unterziehen, um

1) RidU€r: Eirehenreeht 8. Aufl. baarbeitet von B. W. Dove und
W. KeW, Ldiptig 1886. S. 692». — Das Decret der k. k. Central-Organisirungs-

Hüfcomroission vom 27. DMember 1814 Z. 4411/298 TerordnAt den Fortbattuid

der FriTAtpatroDate.

2) Pol. Ges.-Sammlg. Bd. 50. S. 656. — Sammig. d. pol. Ges. u, Verord.

für Oberösterr. uud Sahb. 1819—1843, Bd. 4. S. 399.

6*
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daraus die Ueberzeagnog za Bchdpfen, ob das SÜft als Herrsohafta-

fiigenthflmer oder als moralischer Körper das Paironat (1) ansgeAbt

habe ^).€ So lautete der Erlass, indessen Ar das alte Erzstift Salz-

burg sollte diese Angelegeubeit eine ganz andere Wendung nehmen.

Infolge der Vorg&Dge in der zweiten Hftlfte des achtzehnten

Jahrhunderts bildete sich nämlich in Oesterreich eine sehr ausge-

sprochene Neigung für das sogenannte landesflirstliehe Patronat,

ohne dass man sich über die Gattungen und rechtliche Grundlage

desselben zunächst vollkommen klar wurde. Erweiterung der Staats-

competenz war die treibende Feder. Bereits am 29. Juli 1791 er-

schien ein Hofdeeret: »Wenn der Stifter das Präsentationsrecht ni<'ht

an Jemanden bestimmt überträgt, so steht solches dem Landesfürsten

zu.€ Aus Mangel kirchenrechtlicher Durchbildung werden bald die

termini technici: »präsentiren,« »verleihen,« »vergeben,« »Patronat,«

»Incorporation ,« tPrftsentationsreeht« verwechselt und die freie

bischötlichc Collation wird wie eine Art patronatus ecclesiasticus tractirt,

dem landesfürstlichen Patronat zur Seite gestellt und von den

Bischofen als freien Verleihern das Patronatsdrittel verlangt'). Da

Salzburg DiOcesanantheile in Tirol besitzt, erhielt der Brzbischof

ddo. Innsbruck 7. Homung 1797 folgendes Gnbernialdeeret: »Über

den vorgekommen Anstand, ob die Tiroler Bischöfe bey Seelsorgen

ihres Sprengeis, wozu sie das jus liberae coUationis besitzen, die

Patronatslasten zu flbernehmen und also gleich den Patronen zu

Kirchen- Widums- und Schulgehftuden zu konkarriren haben, ist

von Seiner Majestät die höchste Entschliessung (ddo. 19. Jänner

1797) herabgelaugt.« Es wird sodann unter andern bestimmt: »Soll

1) Die Boetrin anUngsnd vergl. Sehuite^ »Syitem,« 1856, IL 704. —
RMUer a. a. 0.: fSimehiuB: »Dm landeshenriiehe Pakranateraeht,« Berlin

1856, 8. 41: VeHng: »Archive 7. 215; 9.299; und betreffend den Artikel von

Hinachius in »Doves Zeitschrift für Kirchenrecht« 2. 412 »Archive 9. 171;

Vti in;/: »Lehrbuch des Kirchenrechtes« 3. Aafl, §. 89. VI. S. 177 f., woselbst

auch die Literatur atij^egeben ist, und Qam»; »Qeecbichte der Kirche Cbriiti

im 19. Jaiirhuuderte. (18r»4) L 366.

2) »Kä iät eine der österreichischen Gesetzgebung eigeuthümlicbe An-

eicht, dass jede Kirche und Pfründe einen Patnen baben mBsee, nnd dan dort,

wo nicht dM Patronatereeht einee anderen nachgewiesen wird, eel6e« dem
Bischöfe obliege« . . . ^ »Dae freie Collationsrecht schUeett keine jener Lasten

in sich, welche die österreichische Gesetzgebung mit dem Patronate verbindet.c

So der Verfasser einer Artikelserie auf S. 14 des »Salzburger Kirchenblatt,«

Jahrgang' L'^')2. Wir können uns mit allen Behauptungen desselben nicht ein-

verstiuiden erklären. Die Artikel finden sich S. 12, 137, 219, 300 und 315. —
Interessant ist das Expo.se des Ordinariates Brizen ddo. 19. Oct 1795. (Ab-

schrift im Cons.-Archiv za Salzburg).
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da, wo die Kirchen tu ihren, nnd den dazu gehörigen Gebftnden und

Schulen hinlftngliches Vermögen besitzen, dem Bischof das KcUations-

Reeht belassen, bey allen übrigen aber, wo ein solches Vermögen

mangelt, und wo er die Patronatslasten nicht tragen will , von ihm

auch dem Kollationsrecht (sie 1) entsaget . . . werden.c »Sollen die

sogenannten Parochi habitnales als wirkliche Patronen angesehen,

mithin zur Tragunff der Patronatslasten (sie!) verhalten, im widri-

gen aber ihres dieslailigen beneficii verlustigot werden« ! ! Ganz

richtig bemerkt hiezu die Salzburger Consistorial-Relation vom

24. Februar 1797: »Die landesherrliche Entschliessung . . beziclt,

wenn man sie näher zergliedert, nichts gcrinijores als die Ordinariate

zur Entsagung auf ihr freyes Collationsreclit gleichsam und indirecte

zu zwingen und die Verleihung (sie!) aUer geisÜichen Ffründen

iiacft und nach an sich bu stehen.^

Es kam die Sftcalarisation des Erzstiftes und der Reichsdepu-

tationshauptschluss Yoro 25. Februar 1803. »Als die Sftcularisation

im Anfonge dieses Jahrhunderts die Kirchenverfassung zerstörte,

nahmen die Staatsregiemngen die Besetzungsrechte der aufgehobenen

Stifter und Klöster, und selbst die bischöflichen Verleihnngsrechte in

Anspruch, von denen man annahm, dass sie ?on den Bischöfen als

Landesherm besessen worden mm% In diesem Verfahren, zu

dessen Bechtfertigung die eitrsTagante Theorie von einem landes-

herrlichen Patronate erfunden wurde, lag aber ohne Zweifel eine

Verletzung der Kirche, welche nur (?) dadurch zu vermeiden gewesen

wäre, dass man in Beziehung auf die bischöflichen Collationsrecbte

sich erinnert hätte, dass dem Ordinarius für die freie Verleihung

der Beneficien seiner Diöcese eine schlechterdings nicht in Abrede

zu stellende Vermuthuug zur Seite steht.«

Diese Entwicklung, dieses landesherrliche Patronat, welches

seine Berechtigung in der Landeshoheit als solcher sucht, muss man

vor Augen haben, um die Tragweite und den Sinn des Erlasses zu

begreifen und zu würdigen, welcher zunächst durch die Vacatur der

Pforre Tittmoning veranlasst wurde und lautet, wie folgt:

1) Richter a. a. 0. 8. 692. Genauer Hinachiuji a. a. 0. b. 177: »Man

askiD thiib Mf Onmd der laadeehohait, theils aof Grand der Sneectsion in

die Besettangmehte der s&calariairten geittUchen Fttnten ein solches Recht

auf die Beneiden in den nea erworbeneo Territorien , ja auch in ihren bis-

herigen LSndern in Anspruch, zum TH'mI in dem Umfange, dass die freie Col«

lation des geistlichen Oberen für eine besonders zu beweisende Ausnahme er-

klärt wurde.c Daselbst sind auch die betreffenden Artikel den Keichtl»'initation.s-

hanptachlusses (§§. 'M, 3.5, :i6, (il) abgedruckt. Vgl. Vo iwf: KAI. Autl. §. 89. VI.

Lämmer: »Inätitationea« (1886) §. 173. — ÜcUuUe: »System« (1856) IL 704.
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»Praesidialschreiben der kaiserl. und kOnigl. Hofkanzley. An
den Herrn Landescoramissair in Salzburg Grafen ron Biesingen.

Ddo. 15. September 1806. Seine Majest&t haben zu entachliessen

gernht, dass die Sttftsdecbantey und Pfarre zu Tittmoning bis zur

nftebstbevorstehenden Regalirung des salzburgischen Dilksesan-, Sft-

cular- und Regularklerns unbesetzt zu bleiben . . . hat.

Was (las Patronats- und Verleiliuri^srecht bey Wiederbesetzung

erledigter Ptrümlcn aiii)elan^'t, haben, da das Erzbisthiim Salzburg,'

nunmehr in keiner andern Ei^^enscliatt als in jener eines säi ularisirteii

Erzbisthuni betrachtet wenlon kann, alle vormals von dem Erzbischole

und Metropolitaiikai>itel in Salzburg vergebenen Pfründen ohne Aus-

nahme nunmehr dem allerhöchsten laudestürstlichen Palronats-

und Ernennungsrecbte zu unterstehen und es werden bei deren Be-

setzung, wenn einmal die dortländigen geistlichen Angelegenheiten

ihre Regulirung erhalten*), die für die k. k. Staaten allgemein er-

lassenen OoncursTorschriften Platz zu greifen haben. Auch befehlen

Seine Hajestftt in dieser Absicht, dass ?on nun an auch in Salzburg

die fttr die fibrigen k. k. Provinzen Torgeschriebene Coocursprfifung

eingeffihrt werde *).«

Znnftchst darf uns die sehr wenig fachmännische Ausdrucks-

weise dieses Hofkanzleidecretes nach all dem, was wir bereits oben

gesehen haben, nicht überraschen^). Es handelt sich hier oienbar

nicht um ein landesfnrstliches »Patronats- und Verleihtmgs-t oder

Patronats- und Erncnuuii(js-\iw\\i,< sondern wie das Ministerium

Thun^) und die k. k. Landesrei,Mernng Salzburg tjanz richtig in-

terpretirt hat, um das landesfür^tliche Patronats- und Präsentations-

1) Laut gewordener Zweifel wegen bestimmte das Hofdecret von» 8. Oc-

tober 1807 noch ausdrucklich : »Diejenigen Vicariate, zu welcbeu der FQrsierz-

biiehof oder du Tonnalige Domeapitel das Yarleihiingsrecht aoaübte, Bind dem

landetfttntlicheii PatronalsTechte orbehalteD.c Knndgemaoht ddo. Salsbnrg

6. NoTember 1807. — Wir kommen danof inrück.

2) »Diese Regulirung ist nun mit dem 1. Januar d. J. erfolgt,« sagt die

»Allgemeine Verordnung der k. k. Laadee-Begierang« ddo. Salsbarg 29. Mai

1807; recapitnlirt ddo. 5. Sopt. l-^If).

3) Autorisirto Abschritt im Salzburgcr Consiatorialarchiv. Vgl. Bericht

des Laudesausscbussos Salzburg Nr. 94 ci lüSA. Nach der Wiedergewinnung

Salzbaigs wurde 1816 diese allerhaehste Entschliessnng abermals publidrt

durch Decret der k, k. CenM-Orgaoieirttnga-Hofbommiasion Tom 4. Hin 1817

Z. 2509/458.

4) Ein Hegiernngserlasä d«1u. Salzburg 7. Janaar 1808 Z 203/28 redet

99gßkT von *Denefirin{en landesherrlicher oder jtrivatae CoUationis.«

5) Erl. ddo. Wien r,. Febr. 18.57 Z. 1957,(515.

6) Landtagsbericht vom 19. Juni 1883, §. 761.
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Kechi. Feroer ist der Passus »von dem Enbiscbofe nnd Metropolitau-

capitel in Salxbarg vergebeDen Pfrfiiident dabin zn versieben, dass

es sieb um jene niederen Beneficien bandelt, welcbe der »Erzbiscbofc

ebne Prftsentation seitens einer phjsiscben oder juridiscben Person

eonferirie, oder für welebe das Domcapitel , sei es anf Grund des

Patronates oder der Incorporation präsctUirtc Das Wort tver-

j^ebenec in dem Sinne zu fassen, »welche der Erzbiscliof mit col-

latio liliera oder necessaria verlieh,« geht nicht an, weil sich bei

dieser Auffassung das Hereinziehen des »Metropolitancapitels« nicht

erklären lässt und im »Erzbischof« der x-Landesfürst« nicht in Er-

wä^'ung käme, der doch bei dem daniali^,'en Zeitgeiste, zumal in

Patronatssachen woaigsteos in iinea obliqua ia obigem Decrete mit-

gedacht wurde.

Also nach dieser Seite bietet die Erklärung des Sinnes keine

wesentliche Schwierigkeit. Es roass jedoch die belangreiche Frage

aufgeworfen werden, anf welchen Grund hin denn der Kaiser die

Ansflbung des buidesfBrstlichen Patronates im alten Erzstifte bean-

spruchte? Anf diese Frage wird nur eine doppelte Antwort mög-

lich sein: Entweder leitete der Kaiser diese Befugniss ans der

1) AU* dia9e Pfiumn, nüt Ananahme Siesenbdmi, waren nnter Vorbehalt

des Präsentatioiiareehtes bereite tscoiporirt und hatten Pfiwrer, nicht mehr
Pfarrricare. Andere waren nicht dem Oapitel, sondern der Propstei oder De-

chantoi desselben incorporirt, waranf man hier gar nicht dachte. Bei den sofj.

»Vioariatcn,« einem spccifisch Salzburgischen Kechtsinstitute , konnte man von

einer Präsentation noch kaum reden, da diese Vicare bis zum Jahre 1808 ad

uutom amovibel waren. Vergl. »Geschichte der Dotation des Doracapitels zu

Salibofgc Ton Weihbiaehof Hofmann. M. 8* des ConsistoriakrehiTes ra Sali-

bnrg ex 1S27. »Sonderabdroek ans den lüttheilnngen der Salibniiger Landes-

1rande,c IX. Bd. 186d. — Die InamoTibilitlt der »Ticarec bembt anf dem Hof-

kanzleidecret vom 1. October 1807, welches mit dem Regicrangserlasse vom
15. October 1824 Z. 21523 neaerdings eingeschärft wurde. Bei manchem Vica-

riate war das Domcapitel »Fundator,« ob man deshalb aber von der Erwerbung

des Patronatsrechtes im strengen Sinne des Wortes sprechen kann, ist tniii-

destens zweifelhaft, denn mehrere Goos istorialdecrete sprechen diesen Yicariaten

die Eigenschaft von Beneflden ab« Die Amoyibilitat ihrer Inhaber war ein Be-

weis fOr diese Beortbeilang, welche selbst in dem Berichte des Gonsistorinms

vom 8. April 1811 an die damalige kOnigUeh b^risdie Begtemng ihren Ans*

drack findet. Ja trots obiger Decrete der Ssterreichischen Verwaltung zögerte

man in Wien seihet 1819 noch mit der Systemisirnng dieser Vicariate, »weil

nicht vorliegt, wer, wenn diese Stationen zu Pfarren erhoben oder auch nur

mit Investitur verschen würden, das Patronat über dieselben mit den an-

klthendtn Ij(%sttn zu übernehmen hütd.* (Mittheilung der o. e. Regierung

in Liuz, 23. October 1819). Erst die Durchführung des sog. Coogruagesetzes

Tom 19. April 1885 sehof hier definitiTe Ordnung.
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Souverainität , aus der Landesherrlichkeit ab , da die damals

herrBchende Doctrin das Paironat als einen Ansflnas der Landes-

hoheit bezeichnete . . oder der Kaiser betrachtete sich als 8ac-

cessor in die Patronatsreohte der FärsterzbischOfe nnd des Dom-

capitels. Bin dritter Fall ist hier Tolll[ommen ausgeschlossen , wie

denn auch die seit 1806 verlaufenen Jahrzehnte nur obige beide

Fälle in Discnssion gezogen haben. Im ersteren Falle begann für

Salzburg ein neues, streng nach Osterreichischen Gesetzen zu regn-

lireudes Patronat ; im letzteren Falle aber wurde ein schon be-

stehendes »Patronat« auf den Successor des ehemaligen Trägers des-

selben übertragen und der Inhalt des »Patronates« ist nach altera

»salzburger Mass,« also nach dem canonischen Gesetz zu bestimmen.

Um zu einem Ergebnisse zu gelangen
,

prüfen wir nun zunächst

den zweiten Fall, die hier zur AnweuduDg gebrachte Patronats-

Successionstheorie.

Dieselbe ist unseres Wisseos ei professo und mit dem Ver-

suche eines Beweises zum ersten Male aufgestellt worden in

dem Hofkanzleidecrete vom 4. November 1846 Z. 33566/3704, das

mit Erlass ddo. InnsbmclL 12. No?ember 1846 dem Consistorium in

Salzburg mitgetheilt wurde und folgendermassen lautet: tNach In-

halt des Berichtes vom 21. März d. J. Z. 6019 wird ?om Salzburger

f. e. Consistorium und vom Guberniumc (zu Innsbruch) »zwar zuge-

geben, dass die Pfrfinde Hinterthierseet (bei Kufetein im Salzburger

Diöcesantheile) »Yom Bischöfe in Freysing und später vom RrzbiscbofiB

in Salzbarg, unter dessen Jurisdiction sie in Folge der Regulirung

der Diöcesan grenzen gekoinmen, jure episcopali frei verliehen wor-

den, es wir.l aber dessen ungeachtet der gesetzliche Patronatsbeitrag

aus dem Camerulfonde in Anspruch genommen, weil mit dem Central-

Organisirungs-Holcommissionsilecrete vom 4. xMarz 1817 Z. 2509*)

ausgesprochen worden ist, «lass alle vormals vom Krzbischofe und vom

Metropolitani a{»itel in Salzburg vergebenen Pfründen ohne Ausnahme

dem landestürstlichen Patronats- und Ernennungsrechte unterstehen,

und das Consistorium sowohl als das Gubernium in dieser Verord-

nung den Grund der Einstellung der freien Verleihung und der

Entstehung des landesßrMchen Batrwates der Pfründe tu Hinter'

ikiersee erblieken.

Allein der obcitirte Erlass kann nicht den Sinn haben, den

das Consistorium und die Landesstelle ihm beilegen .... erstens,

1) Hinsvhius K.-K. a. n. 0.

2) Dasselbe liegt iui balzburgor Cous.-Archiv nur dem weseutlichcu nach

in Abiehrifl for.
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W0U derselb« keine eelbetitladige nnd primitive Anordonng, sondero

DwO eine Anwendung der sUerhOcheten Entselilieesangen vom

15. SepterolMr 1806 nnd 2. Jnly 1807 ist, welche eine Folgfe der

Sicnlarieation des Brsbisthnmes sind nnd nnr m der RidUung der

staatsrechtlichen Smcession in die Rechte des Erehisehofe» und des

Metropolitancapitels (!) als Landesfürsten verstanden (werden) und

giltig sein können, und dann, weil die Erwerbungsarten des Patronats

überhaupt bekannt und beschränkt sind, zu derselben aber die ein-

fache von jedem kanonischen Titel entblösste unmittelbare Willeos-

Äusserung des Landesfürsten nicht gerechnet werden kann ').c

So richtig der letzte Theü dieser Ausfülirung ex 1846 ist, so

gewiss ist er anch als Biegese sn einem Hofkanzleidecrete von 1806

ein wahrer Anachronisroos, den wir hier, wo es sich um eine Last

des Umde^^OrsOiekeH Pateonates handelte, nicht allzu ernst za

nehmen hahen. Das sieht jedermann ein, der von der Theorie des

landesfltrstlichen Patronates nnd der Sftcnlarisationen etwas stndirt

hat. Wir beschäftigen uns also nnr mit ersterem Gründe, mit der

Sncceesionstheorie.

Das angezogene Decret vom 15. September 1806 bestimmte,

das8 die bereits seit zwei Jahren unbesetzte Pfarre und Stiftsdechantei

Tittmouing »bis zur bevorstehenden Keguliruug des salzburgischen

Diöcesan- und Hegulurklerus unbesetzt bleiben« müsse. Bereits am

27. September desselben Jahres wurde jedoch die lan<lesfürstliche

Präsentation vollzogen, wogegen am 14. November das Consistorium

Einwendung erhob'). Dasselbe gescliah ddo. 6. October und 19. De-

cember 1806 in Betreff der Pfarre Strassgaug. Da Tittmoniog im

Erastifte lag, interessirt uns hier nur der letztere Fall.

Die Decanalpfarre Strassgang, südwestlich von Oraz gelegen,

geborte seit der Convention vom Jahre 1786 sor DiOcese Seckau und

stand unbestritten unter dem »Patronate,c dem Besetxnngsrechte des

Fürstersbischofes von Salsbnrg. Schon vor der Sftcnlarisation des

Erxstiftes entstand jedoch der Zweifel, ob der Rrzbischof bisher das

Besetsnngsrecht »jure episcopali« oder »jure privatomm« ansgefibt

1) wie natürlich auch dieses HofdecreL

8) Wir abargeben die weitere nur Thiertee betreflimde Anefahnuig. Sie

gipfelt darin, dMi Tbiereee uuio 1806 und 1807 aieht n JeoeB Biatbameni

gehörte, deren Patronat obige Decrete baanepmchen. Es gehörte zani Bisthom

aber nicht zam Stiftslande Freising. In aneerem Artikel berQhrt nns ja Ober-

haapt nicht ilcr Casi]s Thiersee. sondern nor die nUgeneine jnritlieche Seite

der daran .sicli knüpfcmicii CoutroTerse.

3) Bericht des Salxburgcr Landesanssehosses g. 2
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habe ^). Im Mftnt 1806, da Strossgang raoant war und besetit wer-

den sollte, verlangte nun Brzbisehof Hieronymus (ddo. Wien 22. Mftn)

Anskonfl darfiber, ob »ein jeweiliger Erzbischof das Patronatsrecbt

Aber die erwfthnte Pfarre Strassgang sowohl als jene zu Waldersdorf

und Pischelsdorf, welche im gleichen Verhftltnisse stehen, als Be-

sitzer der Herrschaft Landsberg oder als Ordinarius oder aus sonst

welch' andern Kechtstitel ausgeübt habe t Strassgang war nftmlicb

ein Lehen von Landsberg, letzteres abor erzstiftliches Territorium.

Hieronymus glaubt« das volle Vergebungsrecht für sich zu retten,

wenn er beweisen könne, seine Vorgänger liätten dieses »Patronats-

recbt« als Oniiuarii also jure episcopali ausgeübt. Auch in welt-

lichen Kreisen Wiens neigte man dieser Ansiebt zu, deim noch am
6. September 1806 verlangte die k. k. Hofcommission die Zusendung

»aller sich dort (Salzburg) vorfindigen Akten.« Laut »Kotulus acto-

rum« wurden dieselben, acht an der Zahl, »vom geistlichen Admini-

strationsrat he < in Salzburg der »k. k. provisorischeu landesfürstlichen

Kammer« behufs Uebersendung nach Wien zugestellt. Da traf aber

aus Wien ddo. 10. October das Rescript ein , ^daas hey den nun

veränderten ümUmden es in dieser Anffdegenkeü van aü

fernerer ünterswhnng ahenkommen habe md iZaÄer die mi^snii

6, St^piember abgeforderten AmkünfU mekt meftr neüwendig seyen.«

Es war eben am 15. September 1806 der bekannte Erlass er-

schienen, welcher »olZe« vormals von den KrzbischOfeu vergebenen

PfrQnden dem landesffirstlichen Patronate unterwarf und hiedurch

war die Prüfung des Titels, unter welchem dieses geschah, über-

flüssig geworden! Die drei Pf.irreien Strassgang, Waldersdorf und

Pichelsdorf erscbeinen daher gegenwärtig im Seckauer Schematismus

als laiidesrürstlieb.'ii Patronates. Uereits an) 2. Juli 1807 eröffnete

dersellie oberste Kaii/.ler AI. Ugarte, der den Erlass vom 15. Sep-

tember 1800 jmblifirt hatte und die Intentionen der höchsten Kreise

sehr gut kennen musste, mit Rücksicht auf die erwähnten Gegen-

vorsteltuugen des Salzburger Consistoriums folgendes: »Die Gegen-

vorstellungen des erzbischötiicben Oonsistorii in Ansehung des Ver-

leihungsrechtes der Pfarreien, das vorhin dem Fursterzbischofe zu-

stand, 6nden nicht statt, sondern es hat in Ansehung dieser von

dem Ffirsterzbischofe und dem Consistorium angesprochenen Ans-

flbung des vorhinntgen Patronatsrechtes, mter welchem TUd es im-

mer sein mag*), bei den diesfälligen allerhöchsten EntSchliessungen,

1) Salzburger Consistorialrelation vom 24. October 17S7.

2) I^ns >Patroiint< auf (iruiid des »las episcopale,« also der coUatio libera

liiuthet uus heute freilich souderbar aa!
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kraft welchen dUe vormals von dem Ersbischofe und von dem He-

tropolitancapitel vergebenen PfrQnden ohne Ausnahme nunmehr dem

allerhöchsften landesfftretlieben Patronats- und Ernennungsrechie su

unterstehen haben, sein unabänderliches Verbleiben und diese An-

ordnuni^en erstrecken sich auch auf alle diejenifjen Pfründen, welche

bfsber von den Ordinariaten Chiemsee, Brixen , Passau und Berch-

tolsgaden iu den k. k. Staaten verliehen worden sijid.«

Nacli all dem, was wir hier ani^eführt, dürften wir nun wohl

n\\\\<r fraf,'eii: Wer hat den Erlass vom 15. September 1800 richti»,'

ihterpretiit , die Hofkanzleidecretc von 1807 und 1817 oder jenes

von 1846? Wir wollen jedoch die Unmöglichkeit der »staatsrecht-

lichen Snecession« noch ijenauer nachweisen. Das Hofdecret vom

4. November 1840 zieht u&mlich aus der s( hon mitgetheilten Dar-

legung nachstehende Folgerung: »Hieraus folgt, dass unter den im

Erlasse vom 4. März 1817 gedachten PfrOnden nur solche ver^

standen werden können, hinsichtlich welcher dem Erzbischofe von

Salzburg nicht etwa die freie Verleihung jure episcopali, sondern ein

förmliches Patronatsrecht ans canonischem Titel*) und in der Eigen*

Schaft als Landesffirsten zugestanden hatte (!) , denn nur bei diesen

ist die in den allerhöchsten Entsebliessungen vom 16. September 1806

und 2. Juli 1807 ausgesprochene staatsrechtliche Nachfolge durch

die üebernahme des Patronatsrechtes gederikl)ar, während die An-

nahme, dass durch diese a. h. Entschliessungen ein landesfürstliches

Patronat hinsichtlich aller vom Erzbischofe von Salzburg' vergebenen

Pfründen institnirt wordfti sei, olme Unterschied , ob die betrcftende

Pfründe dem Patronatsverbande unterla<,^ oder frey verliehen werden

konnte, den Grundsätzen der österreichischen Verwaltung nicl^t min-

der als den canonischen Vorschriften widerstreitet, nach welcheu das

Patronat auf besonderen Erwerbungstiteln beruhen nuiss.c

Diese Folgeningen machen dem Verfasser alle Ehre, sie sind

logisch und consequent, entsprechen aber den Voraussetzungen nicht,

auf denen sie schliesslich beruhen; denn die Decrete vom l&. Sep-

tember 1806 und 2. Juli 1807 reden von »allen Pfrfinden,c »ohne

Ausnahme,c »unter welchem Titel es immer sein mag«; sie reden

auch vom Metropolitancapitel, das nicht »Landesffirst« war, von Bis-

thümern, die keine LcmäeehöheU haUen, wie Chiemsee. Zu all dem

haben wir durgelegt, dass auch der Ffirsterzbischof in seinem Stifts-

1) Ein >Ordinariat« der Propstel Berehtoligailcn kennen wir nicht. Die

ratio legis and der scitheri^'e Besetsaogtmodui Bchliewt Meh die Fr^ing'-

•chen Pfarreien (z. B. Hinterihicnee) ein.

2) In der eigenen Diücesel
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lande kein Patronat ausübte, kein landesfürstliches Patroiiat kannte,

sondern jure ordinario (episcopali) mit libera collatio die (nicht in-

eorporirten nnd unter keinem Patronate stehenden) Pfründen vergab.

Seltwt die Pfrflnden, die ehemals dem Stifte St Zeno, der Dom>

propstet nnd der Domdechantei inoorporirt waren, wurden bei der

Durchffihrnng obiger Deerete in den Jahren 1806 und 1824 laut

Answeises nicht anders wie die ftbrigen Pfarren behandelt Die Hof-

deerete von 1806 nnd 1807 sind daher wirklich nichts anders als

die »fnstitnirung des landesförstlichen Patronates c

Eine solche »Institairung« entsprach, wie wir schon früher an-

gedeutet haben, ganz nnd gar den daiDaliiren »Grundsätzen dur

österreichischen Verwaltuog.« Ein schlagender Beweis hiefür sind die

»Passauer Pfarren.

c

Nachdem Kaiser Josef II. die Osterreichischen Gebietstheile

von der Diöcese Passau getrennt und im Vertrage vom 4. Juli 1784

das Passaner Domcapitel zur Anerkennung der Di5cese Linz bewogen

hatte, wurden mit Hofkanzleidecret vom 13. Juni 1788 der Linzer

Regierung die Grundsfttze bekannt gegeben, nach welchen mit den

ehemals Passauer'schen Pfarren su verfahren sei. Demnach wurde

das Patronatsrecht dem Bischof und Domcapitel nur fiber jene Pfor-

ren zugestanden, die sie »jure laicali,c »iure privatomm« innegehabt

hatten. »Alle jene Pfarren und Kuratien aber, so von einem je-

weiligen Herrn Fürst-Bischof su Passau, als vorigen Diöcesano ent-

weder in jedem Erlediguugsfalle pro libera collcUione oder auch mit

seiner Majestät als herrschendem Landeslürsten alternative vergeben

und besetzt worden, sind führohin für landesfürsÜiche Fatronats-

Pfründen anzusehen.« Get^'en diese Verfüt,nin|f können Gründe vor-

gebracht werden , welclie >aber weder aus dem bereits abi,'etretenon

iure dioecesano et ordinariatus, nocli aus einer Incorporation und am

wenigsten von dem blossen Besitz oder der bisher gestatteten Nach-

sicht abgeleitet sein müssen, indem nach dem geschlossenen letzten

Vertrag sowohl, als nach dem in den k. k. Staaten allgemein ein-

geführten System die ersibenannte Tituli keine fernere Wirkung

haben können^)««

Bei diesem »eingeffihrten System,« also bei diesen »Grund-

sätzen der Österreichischen Verwaltung,« welche »die Instituimng des

landesfftrstlichen Patronates« an Steile der collatio libera und Incor-

poration hier offen in sieh schliessen, blieb es auch nach der Sfti'Q-

larisation des Stiftes Passau noch Jahrzehnte hindurch; zählt doch

1) Saldi. Cm-Areliiv.
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das Decret der o. e. Regierung ddo. 14. Mai 1841 Z. 12698 nicht

weniger als 54 Pfarren mit der BestiroinQng aaf: Diese »geistlichen

Pfirfioden im Lande ob der Bnas, welche frfiher entweder ansscblies-

send liberae coUationis des jeweiligen Ffirstbischofes so Passao, oder

altematif landesf&rstUch und liberae coUationis waren, oder anf

welche das Domcapitel xa Paasan als solches das jus praesentandi

hatte, sind nnn TormOge a. h. Bntschliessung vom 15. October 1839,

Hofkanzlei- Decret vom 21. October 1889 Z. 33326 hinsichtlich des

Pcitionates vollkoiiiiiieii laiideslürstlich zu behandeln und das Aerar

hat die Patronatskosten zu tragen. € Dass gemäss »den oanonischen

Vorschriften, nach welchen das Patronut auf besonderen Erwerbungs-

titeln beruhen muss,< die libera collatio vom Bischof in Passau auf

jenen in Linz hätte übergehen sollen, ist selbstverständlich; in dem
Umstände aber, dass dieses nicht geschah, liegt der klare Beweis,

wie man in jener Zeit das landesfürstliche Patrunat »instituirte.«

Gerade von diesem Staadpunkte aus verlangte man ja auch vom
Consistorium in Salzburg im Jahre 1808 ein Verzeicbniss aller

PfrOnden, welche bisher als Beneficia liberae coUationis betrachtet

und nnn dem landesiflrstlichen Patronate und Bmennnngsrechte unter-

stellt worden >).

Salzburg hatte infolge der Sftcnhirisation aufgehört, nicht nnr

ein Stiftsland, sondern überhaupt ein »Land« an sein, es bildete neben

den Hausruck-, Traun-, Mfihi- und Innkreis, in welchen obige

Passauer Pfarren belegen waren, den Salzachkreis; »es konnte

nunmehr in keiner andern Weise als in jener eines säcularisirten

(Erz-) Bisthums betrachtet werden *)< wie Brixen und Trient; was

von den Pfarren des nicht landesherrlichen Chiemsee gilt, das gilt

nun auch von den Salzburger Pfarren'); »es greifen die für die k.

k. Staaten allgemein erlassenen Concurrenzvorschriften platz.c »die

für die übrigen Provinzen vorgeschriebene Concurspiüfung wird ein-

geführt^)«; genauer bezeichnet ist, wie bei den »Passauer Pfarren«

Oberösterreichs, so auch bei den Salxburger Pfründen das Cameral-

ftrar Patron >).

Wir dflrfen nnn wohl ruhig fragen : »Kann »die staatsrecht-

liche Snccession in die Rechte des Ersbischofes und des Hetropolitan-

capitels als Landesf&rsten« die Basis des Salzburger Patronates sein,

da der Erzbiscbof dieses Patronat, das Capitel die Landeshoheit nie

1) Bericht des Salsbarger LandetaiUMhntMt Nr. 94 ei 1884, S. 8.

2) Deerot toid 15. Sept. 1800. — 8) Deeret vom 8. Juli 1807. — 4) Beeret

fon 15. Sept. 1806. — 5) Hofkaaileldeeret vom 12. Aug. 1828 Z. 24092.
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besass? Kann die Nachfolge in die Landeshoheit an sich die Grund-

lage des >landesfürstlichen Patronates« sein, da die Fürsterzbischöfe

die Pfründen nicht als Fursien, gondern als Bischöfe besetzten, und

da mit dem Bistbam Chiemsee, das keine Landeshoheit hatte, ein

identisches Verfahren eingeschlagen wurde? Wir können daher als

Erklftning der hier vorliegenden Tbatsachen nnd nach allen Be-

weisen, die wir angeffihrt haben, nur sagen: Der Kaiser ?on Oester-

reich snccedirte den Salzbarger Fdraterzbischöfen in der Landeshoheit,

tmä führte auf Qrmd der LanäeshoheU und den Ansekauungen der

damaligen Zeit entsprechend am IS. 8tptemher 1806 das ta/ndes-

herrliche Patronat ein, das früher in SaUhurg einfach nicht vor»

Händen war. Das lundesfürstliche Patronat in Salzburg ist somit

mit dem landesfürstlichen Patronate der übrigen Provinzen Oester-

reichs seinem Inhalte nach identisch^).

IV.

Ist das in Salzburg bestehende landesfürstlicbe Patronat , wie

wir nachgewiesen haben, nicht ein Patronat, welches die ehemaligen

Frzbischöfe als Fürsten ausgeübt haben und das mit den ihm an-

haftenden EigenUiumlichkeiten auf den neuen Landesfürsten über-

gegangen w&re, sondern einfachhin das landesfürstlicbH Patronat im

Sinne der Osterreichisclien Gesetze und Directiven, so folgt mit Noth-

wendigkeit, dass die Bechte nnd Pflichten dieses Patronates anch in

Satebnrg nach eben diesen Oesetzen und DirectiTcn *) zu bestimmen

sind, welche Bechte ohne Pflichten nicht kennen. Das bezieht sich

auch auf die Baalast, sei dieselbe unter dem Walten der collatio

libera wie immer beschaffen gewesen« Denn ffir eine Kirche, die

ehemals Hberae oollationis war, nnnmehr aber eine patronata ist,

ranss diese Last nach dem Patronatsrechte bestimmt werden. Da

nun im Kronlande Salzburg gegenwärtig ein landesfürstliclier Pu-

tronatsbeitrag bei kirchlichen Bauten versagt wird, fühlen wir uns

veranlasst, speciell auch auf diesen Punkt einzugehen, und deuselben

einer prüfenden Auseinandersetzung zu unterziehen.

Obschon bereits in der a. h. Entschliessung vom 15. September

1806 »die vollständige liegulirung der geistlichen Angelegenlieiten«

in Aussicht gestellt wurde, trat eine solche, was die Baulast betrifft,

1) Dieses Krgcbaiss stimmt übereia mit jenem des Berichtes des L.-Aa8-

sehasses Nr. 94 ex 1884 §. 9, Nr. V.

2) Vgl. hierüber : Be riebt des Sakb. L.-AiiMchiisae8 Nr. 94 ei 1884 8.8

Nr. 2. — Sehoekherr: »Kirehenpatroiiat uid Kirehenconeorreni.€ Wien 1892.

8. 48ft
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snnftehst schoo der kriegerischen Ereignisse wegen nicht ein. Salz-

barg kam infolge des Wiener Priedena 1809 an Frankreich and

durch den Frankfurter Vertrag 1810 an Baiem, dessen Begiemng

nnr das durch Frivatstiftnngen entstandene Vermögen den einseinen

Seelsorgsstationen belless, das flbrige inr Errichtnng einer Central-

stiftnngscasse verwendete und consolidirte Bezirks-Stiftongs-Admini-

stratoren errichtete, die sich gegenseitig aossohelfen hatten and so

die Verwaltung des gesamroten KirchenvermOgens den Hftnden der

Geistlichen entzog Dieses Concretalverfahren war fnr Oesterreich,

in dessen Staatsverbaud Salzburg 1816 wiederum ('intriit, bedeutungs-

los und ohne Rechtsfolgen. Die Bezirksadministraturen wurden auf-

gehoben , das Kircheuvermögen wieder ausgefolgt und die für Alt-

österreich geltende Verwaltungsform des iStiftungsvermögens 1821

auch im »Salzachkreis« durchgeführt*). Dass auch in Salzburg dem

landesfürstlichen Pationate »Lasten ankleben,« wusste man sehr

wohl*), wie denn auch die Abgänge des KirchenVermögens auslands-

los ans dem Cameralfonde bestritten Warden^). Andererseits warde

aber anch jetzt für Salzburg keine eigene Bestimmung getroffen,

womit die kirchliche Baulast geregelt worden wftre, eine Erscheinung,

welche keineswegs anffallend ist* Denn die hier citirte sogenannte

»Vogtei-lnstmetionc vom Jahre 1821 ist doch nnr eine Ausdehnung

der Osterreichischen KirchenvermOgens-FertralfeMi^directifen; eine

eigentliehe gesetzliche Norm über die kirchliche Baupfiicht nnd

speciell Aber die diesbezfiglichen Verpflichtangen des Patrons be-

stand ja damals auch in Altösterreich nicht. Der Brlass der »Vogtey-

Instmetionc konnte um so weniger eine dringende Veranlassung zn

einem legislativen, die Baulast betreifenden Acte sein, als Salzburg

nuiiiuehr kein Land, sondern nur ein »Kreis« war, für den man da-

mals ein speciallandesfürstliches Patronatsrecht zu schaffen nicht

intendirte. Indessen soweit es einer Verwaltuugsmassregel zustand,

wurden auch anlässlich der Vogtei- Instruction die betreftenden ein-

zelnen Momente der österreichischen Directiven, wie der Religions-

fond, die Grundherrschaft (Dominus), der Patron und die Pfarrkinder

1) Yergl. »Archiv« Bd. 9. S. 2;^ IT., worauf wir fUr diesen Thoil aoserer

Abhandlongen em fttr allemal Terweiseo.

2) »Sammliiiig der vom 1 e. Coiulstofiani erianeneii VerordnaogeD« I. Bd.

(Selsborg, Dqjle, 1840) S. 201 (§. 1 und S).

3) Reg.-Erliai ddo. Lins, 28. Oetober 1819.

4) »Archive a. a. 0.

5) Da 68 hier nicht unsere Aufgabe sein kann, dieso innerösterrcichischen

Verhältnisse Torzuführen, so verweisen wir auf die Ausführungen Schuckherr^s

a. a. 0. and speciell S. 48—53.
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(Pfarrgemeinden) hervorgehoben. Als Aufgabe des Religionsfondes

bezeichnet §. 5 derselben unter andern die »Erhaltung der zu gering

oder ganz andotirten, unter keinem Privatpatronate stehenden Kirchen

and anderen geistlichen Gebäuden« und fährt dann fort: »Im Herzog-

thume Salzburg hat bisher kein Religionsfond in diesem Sinne be-

standen^), und derjenige, der bey dem k. k. Eameraliahlamte ver*

waltet wnrde^ bestand bloea ans Verlagen dee k. k. Kameral-AerarB*).

Brat seit Anfldsang der Knltns-Administration hat dieser Fond einige,

aber nichtbedentende Zoflflsse erhatten.€ g. 41 verbietet , dass aus

einer Kirehenkasse and noch Tielweniger aas dem Ueberschoss einer

Stiftang oder Kirahe einer anderen Kirche oder Stiftang eine Unter-

stfttzong ohne Bewilligung der Landesstelle gegeben werde. Im Noth-

falle sind »znr Erhöhung der Bedecknng (der Bauaaslagen) die er-

forderlichen Massregeln zu treffen.«

Wie über viele andere Bestimmungen dieser Instruction iiatte

man nun auch über den Charakter dieser »erforderlichen Massregeln«

Zweifel und le^te daher folgende Fragen vor: a) Bei welchen Ge-

bäuden hat der Nutzniesser die Uiiterhaltun«,^ ex propriis zu be-

streiten? b) Welche Bauten und welche Reparaturen an Kirchen,

Pfarrböfen, Messner- und Schulhäusern liegen dem Stiftungs-Fond

ob? c) Bei welchen Gebäuden und in wie fem sind der Patron, die

Grandherrn und die Gemeinden in Concurrenz zu ziehen?

Das Kreisamts-Circolare vom 10. Mai 1822 Z. (3689 antwortete

hieraaf: »Hiortlber eniseboidet die Observans and die bestehenden

theils proTisoriscbsn , theils definitiren besonderen Verordnongen

ohnedies, and dfirfte diesfalls kein allgenioinor Zweifel bestehen *).c

1) Noch heutzutage kann man in Blättern sonderbare Bemerkungen über

den SaUbarger Religionsfond lesen, welcher 1890 — 9,636 fl. Actiren and

845,680 fl. PasiiTea aoswiei! Dats Mineneit kein Reli^onsfond gebildet, son-

dern aliei ad M»riam ineaaierirt ward«, bleibt Uebei venehwieg«n, oiid die

Sdiolden dee Fondes an den Staat wachsen

!

2) Daher hatte »die Abfuhr der Intercalar-Uebcrschusse de« Salzbnrger-

Kreises« auch an diesen Fond zn geschehen. ErUn der Limtr Beg. dda 8i. Min
1828. »Sarandung von Verordnongen« L 300.

3) Nach dieser und mancher ähnlicher Antwort nimmt es sich wohl

etwas drollig aas, wenn am Beginne des Circalarea gesagt wird: >Maii hat

jene Fragen, welche einer Beantwortung werth sind, gesammelt, und gibt

htonit Mimtlieh and allgefflein die AntwcM In dieier Hoinang, ee werde end-

lieh dnhhi kemnea, da« aneh dietlnndf detjenige in Oidnnag gebmeht werde,

waa Tielleieht vea atlea aadem einem Bsterr. Ltndbenmten nm wenigsten Mflhe

and Sorge verursacht, und man werde sich nicht genStUgt sehen, gegen snnm-

selige Unterbehörden schärfer einzuschreiten , als wozu man sich bey dem Be-

nehmen mancher Vogtejr, welche Unbebälflicbkeit and Qblea Willen verratb,

schon bewogen linden kdnnte.c
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«Auf den Vonehlag, das Verbot, ohne eiogeholte Bewilligung Ireine

yoraehoMleisiung von einer Stiftung tu einer andern sn machen,

dahin ku moderiren, »das» die nntemi Jahre gegebenen VorsohOsse

am Schiasse des Rechnungsjahres mögliehst restitoirt, diejenigen

aber, welche dort nicht restituirt werden könnten, zur Bewilligung

vorgetragen würden c
, erfol-^te die Antwort: »Hierbey ist sich, wie

überall, nur an ilie allgemeine Nonn zu halten, welche für Alt-

Oesterreich lünyat System^ nun auch für Salzburg geset^lirJi isi^).*

Solche Antworten sind um so auffälliger, als ein anderes Kreis-

amts-Circulare vom 10. Mai 1822 Z. 6477/61 einen Modus für gegen-

seitige Aushilfen feststellt und also concludirt: »Als Resultat ergibt

sieh dann, ob und an welche Stiftung noch ferner etwas abgegeben

werden soll (!) und kaun, oder ob und von welcher Stiftung zur

weiteren Bedeckung etwas in Anspruch genommen wird, oder ob in

Ermanglung alles dessen Dmitm, Mrm md Qemmndm Aushülfe

zu leisten hätten, oh diese HAlfe ständig oder nur momentan seyn

soll *).c Das stimmt nun so siemlich mit der »unterm 15. April 1817

Z. 6594 bekannt gemachten h. Hofkanzley-Verordnung vom 6. März

1817 Z. 4747*)« fiherein, wonach die »Reparationen« der Vogtei-

gebäude dem Pfarrer oder dem Kirchenvermögen oder dem Patron

zulast fallen*). Es lässt sich aber auch der innere Widerspruch dieser

Verordnungen nicht verkennen, welche den moderueu »discretionären

Gewaltenc nur all zu sehr gleichen.

Indessen sollte der Mangel fester wirklich klarer Bestimmuntfen

schon 1823 sehr fühlbar werden, denn anlässlich der Reparatur eines

durch den Blitz beschädigten Kirchthurmes erklärt die k. k. üof-

kanzlei^): »Bei Herstellung des Tburmes niuss sich an die be-

stehenden Vorschriften gehalten werden. Nach dem allgemeinen in

Salzburg angewendeten Kirchenrecbte sind diese Kosten durch die

Concurrenz des Vermögens der Kirche, inwieferne es entbehrlich ist,

des Fatnms und der Oemeinden, ohne dw dermalen aber den

Patron und die Gemeinden treffenden Quotienten eine gesetzliche Be*

Stimmung ezistirte, zu bestreiten, wobei es keinem Anstand unter*

liegt, dass dem Patron durch V&nMsse von andern unter dem-

1) »Sammlaog Ton Verordnangenc 1. S. 322, 328.

8) Bbendaielbat I. 8. 808.

8) BbendsMlbit IL 857; leptibUdrt mit ContiitoTialkQndmBebaiig vom
17. September 1834 Z. 2769.

4) »Archiv« IX. 234.

5) Das Deciei ?om 12. Augut 1823 Z. 24999 abgedruckt im »Anhivc
a. a. 0. 235.

Archiv fttr KirobMimht LXXIV. 6

Digitized by Google



82 KMmt^ Da$ UmdetfMI. Painmai im JCrontande Sobdurgr.

selben Patronate stehenden Kirchen, inwiefern sie davon lar Be-

deckung ihrer Carrenterfordernisse entbehren können, Schonung zu-

geßihri verde ... 0a das Vermdgen dea KralHalhiiiiM Salaborg ad

erariam und nicht an den Beligionsfond einbeiogen werden ist,

(wftie) ein das Ertbisthnm« (?, den Salsacbknis?) »treffender Plh

tronatsbeitrag nicht ans dem Beligionsfende hertnnehoien.€ Ana

dieaem Deerete gehen feigende Punkte klar her?er: 1. Bei kireh*

lieben BanfUlen erfolgt die Deckung durch die Goncnrrena des

KIrehenTermOgens, des Patrons nnd der Gemeinden ; 2. Der »Qnotientc

der Leistungen ist bei den letztern zwei Factoren nicht ausgeroittelt;

3. Dem Cameralfonde, welchem diese Leistung obliegt, kann »Scho-

nung zugeführt werden durch Vorschüsse*, seitens reicher, unter

demselben Patronate stehender Kirchen ^).

Viel weiter wie obiges Decret vom Jahre 1823 ging das Hof*

kanzleidecret vom 29. April 1827 Z. 11,532, nach welchem yAm^
hülfm ohne ErsaUf* also »reelle Unteratütaangen« geleistet werden

hömim nnd awar 1. nur »aasnabmswdaeic 2. wenn der Patron nnd

3. das f. e. Ordinariat die Znstimnrang geben. Ea mflsae aber das

eigene Binkommeo der Kirche dnreh gesetiliche Mittel Tcrmehrt

werden, weil der Pfarrpatfon erst dann in Beitrftgen in Anspruch

genommen werden kann, wenn obige (!) Mittel mit keinem hin-

reichenden Brfolge angewendet weiden kOnnen.« Dass mit diesem

Deerete einerseits die Baupflicht des Patrons ausgesprochen, anderer^

seits jeder noch so weitwendigen Interpretation des Umfanges der-

selben Thür und Thor geöffnet wurde, liegt auf der Hand.

In Betreff der Abfassung der Baupräliminarien erliess die Ke»

gierung ddo. 4. Juni 1828 Z. 15792 eine ausfuhrliche Verordnung,

welche hervorhebt, dass »sowohl das Kameralärar als die (anderen)

politischen Fonds entweder in der Eigenschaft als unmittelbare Eigen-

thflmer der einer Baufübrung unterliegenden Geb&ude oder in der

Bigenschaft als Patronatsbaaauslagen lu beotreiten in dem Falle

8ind.c Demnach hat das Banpiiliminaie dea »Kameralfottdes der

1) Als »uiter deuMlbeii PMmiate stehende Kirehenc Mheiut bhui 182S

jene bezeichnet zu haben, welche unter der gleichen weltlieben Vogtei standen.

Das Hofdecret rom 14. Decerober 18S7 Z. 27.863 sagt, >die verroOglichen Kir-

chen haben ihre ärmeren Filialen oder diese ihre Mutterkirchen und selbst

auch andere unter demselben Patronate stehende Kirchen sa unterstützen.«

Wieder einen Schritt weiter gebt die Hofcanzleiverordnnng vom 14. Febr. 1847

Z. 3815, nach walehar die demselben Patrone antentehenden Kirchen, »wenn
$U Quieh nUhi mun nämiUhm VogMbeairke gtMrig oder samt (I)

eawmUeh verbimden find,« diese üatonMtiiing la leisten haben.
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neuen Provinztheile , die dem Kanieralärare obliegenden Patronats-

banteii dos Salzburgerkrtises,« jenes des Religionsfondes »die Pa-

tronat8})auten des Religionsfonds im Salzbnrger Kreise in sich auf-

znnehmen.c »Hiebei i.^t namentlich bei Patronatsbauten das Augen-

merk darauf zu richten , dass der Patron riclitig angegeben, und

nicht z. B. unter den Patronatsbaufnhrungen des Kameralärars solche

aufgeführt werden, welche dem Religionsfonde als Patron obliegen

Bei dieser Stufe der Entwicklung blieb auch das Hofkanzlei-

deeret Tom 14. Februar 1847 Z. 3815*) stehen und erklärte nur,

dass die Vorschflsse, welche wir bereits erwähnt haben, unverzins-

lieh 10 geben seien.

üm das Princip, dessen snceessive Entwicklung wir hier skiz-

sirt haben, Tollständig klar und bedingungslos hinzustellen, betonte

der Cottusmlnisterialerlass vom 25. Sei>tember 1851 Z. 3119, »dass

das Pinanzroinisterinm sich znr Bedeckung der Eirchenbedürtnisse

und des Aufwandes bei Pfarrhofbauten in Salzburg durch Patronats-

beiträge aus dem Cameralärar so lange nicht bestimml findeu könne,

1) »SuDinliuig TOD YerordnimgeBc HL 84, 88. Wie hier das Quantom
der PatronatsleUiung abermals nnbesümint bleibt, so war mit den Dominien- und

Gemeinden-Beiirfigen selbst im Jahre 1839 noch keine Ordnung geschaffen!

Vcrgl. Hofkanzleidecret ddo. 2. October 18:J9. »Sammlnnf^« III. 219. Was die

Pflicht des Patrons anlangend die »Einrichtung der Kirchen« betrifft, be-

stimmt die allerh. Entsch. vom 30. Juli 1842, dass >sicb nach demjenigen,

was dieser Uebung entspricht, benommen werde.« »Sammlung« IV. 96.

8) Dae Domeapitel liatte diesmal aoeh geltend gemaeht, dass et sich nm
«ine Pfurre handle, welehe bis 1806 dem Gapitel incoiporirt war. Daraof wurde

etwas erregt geantwertet, man babe nicht einmal nachgewiesen, dass das Tor-

malige Bomcapllel sir ünterst&tzang der sn Jener Pfarre gehörigen Filialen (1)

rerpflichtet gewesen sei oder für jene von jeher dürftige Pfarre ans einem Ter-

bindlichen Titel etwas geleistet habe. Dass also mit der Einziehung der Rechte

und Genüsse des Domcapitels eine Verbindlichkeit zu solchen Aushilf8leistungcn(!)

an das Cameralärar übergegangen sei, könne am so weniger zugegeben werden,

M«hd«B die dmeh jene iManerinuig tttr da» Aerar erlangten Yortheile ehne-

diae dveh die dem Staatssehatee obliegende Erhaltnng (1) des nnnmebrigen

DomeapÜsIi in äalilmrg anfgewogen warden. — Die swftlf Domcapitnlare in

Salzburg beziehen derzeit an Grehalt zusammen 24,000 Gulden C. M. ; das ehe-

roalige Capitel hatte jährliche Bruttoeinkünfte 104,633 fl, -16 kr. R. W., oder

Netto 72,571 tl. 44 kr. R. W. und die incamerirten 15 Canonicalhöfe, .3 Be-

amtenhäuser, das Capitelhaus, Getroidekaaten , Nebengebäude, die 6 Beamten«

bäuser, 4 Uaierhöfe und 8 Verwaltungen und dann die Forste waren und sind

doch aoch etwas werth 1 »Die PatiooalsTerbindlichkeitsn, solange das ehemalige

Doncapitel bestand, Warden nach dem gemeinen Kirehenreehte bemessen,« sagt der

mhige, wohlbewanderte Hofinann a. a. 0. S. 144. Da aar Zdt der Siealari-

sation nur mehr die Pfarre Sieienheiro dem Capitel als solchem incorporirt war,

gehen wir anf diesen Fall nicht weiter ein. Vgl. »Archir« Bd. 9. S. 287.

6»
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als hiezo die Mittel in den Uebereehfieeen anderer «mfer dem lanto-

fürsüiehen Patronate stehenden Kirchen und StiftungMrper geboten

sind.« Hierait ist Idar ang*»f,^eben , was man sich bei »unter dem-

selben Patronate stehenden Kirchen« zu denken habe; es ist darauf

wenigstens angespielt, dass aucli das Bruderschaftsvermögen kOnne

herangezogen werden, dessen Verwendung nach dem Hofkanzleidecrete

vom 3. Januar 1820 Z. 323 »zur Unterstützung fremder Kirchen der

Natur der Sache nach an die Zustimmung der Bruderschaftsvor-

stehung geknüpft ist.« Dagegen aber ist nicht deatlich gesagt,

wann obige »Mittel nicht mehr gebotene seien, ob n&mlich dann,

wenn die »Ueberschässe« das za einer Banwendung erforderliche

Kapital nicht mehr erschwingen Icönnen oder erst in dem Moment,

wo sie eine hiesa contrabirte Schuld nicht mehr reninsen nnd

amortisiren können ^).

Der Orondsats: Die liirchlichen Fonde tmgtn in dem Kron-

iande Salsburg solidarisch die kirehliohe Banlast nnd erst bei deren

firschOpfiing erfolgt ein Patronatsbeitrag seitens des Cameral-

ftrars'), welcher mit 1851 rollends snr Oeltang kam, bedarf fftr

seine Existenzberechtigung doch anch eines Nachweises. Diese Mo-

tivirung findet bereits dus Hofkunzleidecret vom 14. Februar 1847

in der »von allen früheren Regierungen Salzburgs anerkannten und

sowohl in den von der Hofkanzlei erlassenen Anordnungen und ein-

zelnen Entscheidungen, als auch von der Hofkammer stets als Ent-

scheidungsnorm festgehaltenen gesetzliclien üebung*).« Statt der

hier nachgewiesenen stetigen Entwicklung seit 1823 wird also ein

herkömmlicher wweränderier StaUts angenommen und irrigerweise

bis in die Regierung der ErMÖiscköfe, wdeke liberi ecücUares und

niehl landesfürstliche Patrone waren, eurückverlegt!

Aber gesetzt auch den Fall, die regierenden BnbiscbOfe wären

letzteres gewesen, der Znstand von damals nnd jotst wäre demnnge-

achtet ein sehr verschiedener. Die früheren BrabisehAf» hatten ein

sehr bedeutendes ESnkommen^}, traten daher als grossmflthige Fnn»

1) Laut Ausweis vom 31. December 1893 hat der Selibaif« Aithiil d«r

Endiöcese eine Bnuschuld von 40,059 fl. 50 kr.

2) Wir Mheu hier von den »ehr wenigen nicht landeefarstliehen Bene-

ficien ab.

3) Waren die Enbiachöfe wirfclioh landeeföntliehe Patrone obM alle Fi-

tronatapflicht» dann ist aneh nicht «tnioaeiiM, waram heata dar laaAcsflistUdM

Patron «iaen Beitiag fftr den Fbtt sa laiaten die Flicht habe, ala aU aaiae FSp

tronatakiichen inaolTent eindl

4) Als behafs Aoweienog der MiMn Gehalie fftr den Erzbigehof und daa

Domeapitel die ftegierang Aoeweiae flbar dia aheoBaUgao dieabasagUehaa Ba«
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dliorao and Wohlthftter der Kirchen aof; in kleineram Masse thai

dieses aach das Domeapitel. Das alles niiiss deneit entbUen. Znm
Kirehenbao wurden anoh weltliehe Fonde, namentlich an Orten mit

IfOlltanbetrieben heraogeiogen, was nnn ebenfalls nicht mehr zn-

trifft; die Geistlichkeit war im Genüsse des Zehentsund konnte da-

her besonders bei Banfftllen an den PfrQndengebänden mehr heran-

gezogen werden; well das eanonisehe Recht seitens des brachinro

saecnlare recipirt war, ersetzte es vollständig ein Kirchenbauconcur-

renzgesetz und konnte gegebenen Falles tirgirt werden y eine Wuhl-

that, welche auch den Privatpatronen zuj^ute kam, jetzt aber auch

diesen entzogen ist; der öeldwerth war ein vollständig anderer, denn

bei sehr bedeutenden Landkirchen, wie z. B. Tamsweg urul Hopf-

garten weisen die Baurechnungen nur 10— 12,000 Gulden aus^).

Für all diese Verluste bietet sich nun derzeit kein Ersatz: »die ge-

setzliche Uebnng« ist sich also auch in thesi keineswegs gleichge«

blieben

!

Der hier geschilderte Thatbestand, gemäss welchem im Kron-

lande Salzborg der Patronatsbeitrag seit 1823 resp. 1827 mehr

und mehr verweigert warde, mnss jedermann nnd inmal jedem Salz-

barger am so befremdender, ja am so peinlicher vorkommen, als

dieses Vorgehen ganz vereinzelt dasteht and mit den analogen Rechts-

verhältnissen Vings am Salzburg im schreienden Widerspruche steht 1

Bs wurde bereits hervorgehoben, dass oAfie üfiierswshimg des

TiieU^ tomU He Fsf^eftiN^ gegehah, die sog. Salzbarger Pfarren in

Steiermark dem landesfurstlichen Patronate unterworfen wurden;

dasselbe geschah wenigstens im allgemeinen mit den sog. Salzburger

Pfarren in Kärnten mit den Passauer Pfarren in Oberösterreich

— und für all diese wurde bei dem Fatronatsbeitrage kein Anstand

erhoben')! Die Pfarren des aufgehobenen Bisthams Chiemsee, inso-

vcnaen verlangte, verfasste Weihbiachof Hofmann das schon erwähnto MS.;

in betreflf der Erzbischdfe aber wurde nur bemerkt, die hohe Regierung werde

selbst nicht daran zweifeln, dass diese Revenuen mindestens 200,000 Gulden

betragen bab«n I Vergl. S. 83, Anm. 2.

1) Hentsatag« kommen Kirehenbaoten auch der in Salsbnrg bestehenden

BAHoidiuugen wegen eehr theaer n eteben. AnUgen mit sog. »offenen Dach-

stahlen,« welche derseit in Dentsehland so h&nfig vorkommen, sind fkst un-

möglich gemacht. Ein sehr bedeatender Thcil der schon erwähnten BauscimM

per 40,590 fl. 50 kr. kommt von dem hiedurch fennUssten Umbao der Kirche

zn Bamingstein.

2) Laut Tabellen von 1787 sieben in Ober- uml fünf in ünterkärntm.

3) Vgl. Fassauer Pfarren betreffend das cit. o. o. Reg.-Dec. vom 14. Mai

1841 SS. 18086.
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weit äie überhaupt aut österreichischem ßoüen liegen, vertheileu sich

aut Tirol und Salzburg und das Deeret vom 2. Juli 1807 bestimmt

ihre Rechtsverhältnisse in gleicher Weise. Für die Chiemseeer Pfiirreo

in Tirol wird das Patronatsdrittel geleistet, für jene in Pinzgan nicht,

denn letztere liegen im unglücklichen Salzburg 1 Die Pfarren von

Si. Zeno liegen theils in Tirol, theile in Salzburg nnd dieser Um-

stand wirkt bestimmend aof den Patronatabeitrag 1 Anitalich der

Sftcularisation verlor das Ersstift die Pfleggerichte Kropfsberg (Zell

am Ziller), Itter (Hopfgarten), Windiscbmatrei und Lengberg*) und

wurden diese Landstriche zu Tirol geschlagen. Daher erhalten die

betreffenden landesf&rstlicben Pfarren das Patronatsdrittel — wiren

sie bei Salzburg geblieben, wdrde es ihnen verweigert worden sein!

Ti ient und Brixen waren auch Stiftslande mit analogen Verbältnissen

wie Salzburg, aber die Tiieorie, welche man auf letzteres anwendete,

wurde bei denselben nicht in Anwondunp^ gebracht! Dass dieses aus-

nalinisweise Verfahren für das ganze Kronland, das immerhin zu den

activen Provinzen des Ueiclies zählt, wenigstens indirect einen Schaden

und eine unverdiente Zurücksetzung bedeutet, ist um so selbstverständ-

licher, als überdies auch die Steuer des Salzburgers in jene Cameral-

ärariscbe Kasse fliesst, aus welcher für andere Länder wenigstens

theilweise nnd indirect die Patronatsbeiträge fliessen und es viele

Millionen waren , die durch die Säcularisation des Erzstiftes dem
Staatsschatze in den Schoss fielen. Wie man all diese Erscheinungen

mit der Justitia distributiva in Einklang bringen will, ist uns im

allgemeinen und nach dem, was wir unter l, II und III er<)rtert

haben, vollständig unerfindlich!

V.

Die bisher angeführten Momente sind unseres Erachtens derart,

dass kein gerecht und billig denkender Mensch an die Haltbarkeit

dieses Zustandes glauben kann. An die Noth wendigkeit einer Aen-

d^^ruiiL,' dachte denn auch das k. k, Ministerium für Cultns, wenn es

in seinem Erlasse vom 25. September 1851 Z. 3119 nur »eine ein-

seitige Abänderung dieser bisher aufrecht erhaltenen (sie!) Bestim-

mungen vor der allgemeinen R»^«r«^lnnp^ der PatronatsverluUtnisse

nicht für angezeigt« hält. Wir meinen jedoch, dass es sich hier um
eine Patronatspflicht, also um eine Rechtssache handle, deren

Schlichtung nicht davon abhänc^en soll, ob sie der eine, in vortheil-

hafter Lage sich befindende Theil für »angezeigte findet oder nicht

1) »jQTaTi»,€ 8. 430-488.
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TbtMehlioh bot sieh auch bald «ine Oeleganheit lor »allgemeinoo

Regelnngc and als diMelbe apnrloa an Salsbnrg Torftbergogangen

war, wurde doch wieder ein »einaeiiigesc nroTtsoriam aeeeptlrt.

Die Artikel XTI nnd XXV des am 25. September 1855 rati-

ficirten Concordates hätten für eine Regelung der Patronatsverhält-

nis3e im allgemeinen und in Salzburg insbesondere Veranlassung ge-

nug gegeben. Nach ersterem Artikel wäre zu entscheiden gewesen,

ob denn im Kronlarule Salzburg wohl ein landesfürstliches Patronat

bestehe, und dies um so mehr, als letzterer Artikel wohl von einem

Patronats- und Präsentationsrechte auf Grund der Religions- und der

Stadienfonde aber nicht und zwar wie man schon aus Artikel 31

scbliessen muss, absichtlich nicht von einem cameraUbrariscbeD Pa-

tronate redet und »es keinem Zweifel unterliegt, dass ?on dieser Zeit

angefangen das landesfarstliche Patronat im Herzogthume Salzburg

ebenfalls nur anf die erwfthnten FftUedes Concordates sich besieht*).«

Indessen die In diesen Artikeln gmndgelsgte aUgemsine Begelang

des landesflIntUchen Patronates nnterblleb, wohl aber kam es sa

einer einseitigen profisorischen Vsreinbamng für das Herzogtham

Saliburg. Der Aosgangspankt hiefBr war aber keineswegs Artikel 25

des Gonoordatss, sondern rielmehr Artikel 31 desselben oder genaaer

die Dnrebfthrnng der Verwaltung des Kirchengatee, wie sie 1856

vom österreichischen Episcopate beschlossen worden war. Das Pa-

tronatsverhältniss, wie es sich in Salzburg entwickelt hatte, konnte

dabei nur Schwierigkeiten in den Weg legen und da die Patronats-

pÜichten, zu denen der Staat sich in Salzburg noch gehalten glaubte,

so ziemlich illusorisch waren, erklärte Erzbischof Maximilian Joset

von Tarndczy am 21. November 1859, er wolle »unter VorhehaU

der seiMTMciHgen Wiederaufnahme der diese Anstände angehenden

Fragen dermalen weder auf das Recht der freien bischöflichen Ver-

leihung der Pfründen des landesfurstlichen Patronates, noch auf die

Uebernahme der dem Kirchenpatrone geseUdich obliegenden Leisi-

nngen Ton Seite der kaiserlichen Begieraog einen Ansprach machen.«

Die »Vorschrifteo Aber die Verwaltung des Vermögens einielner

1) IiMdaMiiaiehuibefieht a. a. 0. 8. 8L — KalMr Fiaiis L ensflMid es

am Abende eeioei Lebens sehr wohl« wie tief leiae BestinmaiigeD in dM kiroh-

Udie GeUet dnsefaBltten and sehnt« rieh neeh einem Concordate , am diese

Schritte zu saniren. Aaf dem Todbette noeh schrieb er dieabexQglich an den

Fürsten Metternich, tseinen besten Freund € : »Ich lege meine Rahe im Grabe

in Ihre Hände«! Gama: »Geschichte der Kirche Christi im neanaehnten Jahr-

handert.« III. 369. — Gewiss hat sich auch PVanz I. eine solche Uebereinkanft

nicht ohne Tiel&Mh dcrogireade WirkuBgen vorstellen kdniieii.
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Kirchen und Pfründen, dann der sn Gunsten derselben gemachten

Stiftungen in der Erzdiöceae Salzborg mit Ausnahme des Dü^cesan-

Antbeiles in Tirol konnten nan endgütig ferfosit and auch

poblieirt werden, nachdem das k. k. Hinisteriom fflr Caltas am
8w Janaar 1860 Z. 11 erklftrt hatte, »dass nichts mehr im Wege
stehe, dass die ?on Sr. FürsteribischOflichen Gnaden beantragten Vor-

Schriften eingeführt werden und solange in Wirksamkeit bleiben,

als fttr den Staatsschats ans dem Titel des Palronates die Ver-

pflichtung zur Gewährung von Unterstützungen nicht eintritt. t Das

Recht, »ihre Angelegenheiten selbstänilij,^ zu oi<iiieii und zu ver-

waltende welches schon vor dem Concordate §. *J des Patentes vom

4. März 1849 garantirt hatte, war hier um so theurer erkauft, als

nun der landesfürstliche Patron selbst dann von jeder Leiätuog frei

war, wenn die anderen Mittel versagten

Es schien jedoch , dass diese Mittel nicht versagen würden.

Man war nftmlicb im Begriffe »zur Uoterstfttsnng bei fianOllea

armer Kirchen im Lande Salabnrg eine Kirchenban-Umlagskasse,

nud awar ans firirten jährlichen Beitragen ans den RentenQber-

schfissen anderer Gultntfonde zn gründen und zwar sollten biem

jene Verm9gensk5rper der Kirchen, Kapellen, Bruderschaften (I) und

des BeneficialstiftungSTermögens herangezogen werden, deren jähr-

liche Ueber8chösie 50 f). erreichen. Es ist klar, dass hier zur Bnt>

lastonrir des Patrons Verniögensmassen herangezogen wurden, die mit

dem landesfürstlichen Patronate ganz ausser Verbindung standen,

wie z. B. der »Liebfniuenstadtpfarrfondc in Salzburg! Aus den Sta-

tuten i^eht weiter hervor, dass die »Bauumlagskasset zur Anschaf-

fung von Paramentpn und vielen Kircheneinrichtungsstückeu keine

Beiträge gibt, obgleich in anderen Kronländern der landeslürstliche

Patron nach Herkommen für solche Gegenstände Zahlungen leistet

1) Ocdrackt bei Dujle, Salzburg 1860.

2) Die canoniiftische Seite dieser Vereiiibaning , also die Stichhältigkeit

derselben wollen wir hier nicht outersachen. Vgl. r. Sch€rct\ »Kircbanrechfc«

Bd. I. S. 153 Änm. 3.

3) Vgl. >Archiv Bd. 16. S. 266, wo auch die Statuten dieser Cuse ab-

g«drackl ifaid.

4) Bröftnuigen der k. k. Horksnilei ddo. 1& Juli 1849 Z. 88,790 nnd

39. Aagnat 1942 Z. 81,884. — Soaderinr graag «t^i der Contiitoriftlerhus von
27. April 1861 : »Schon yiS,hnndtifr erzhUrhfiflichtu Snhhurtfer liryierumi,

sowie anch währoml 'lor vnn ,1er österreichischen Staats Verwaltung,' freübten

Titel (y) wurde riuksichtlich der Ib'rbeischalTuMff der erforderlichen Mittel zur

Bestreitung der Auslagen bei Kirchen- und Pfarrhofgebäuden nicht (?) nach

dem dortnialü« (damals) »in Kraft stehoiideu gomeinon Kirchenrecht vorge«
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Diese BiBBchrinkiiiig'iiiiinte femtoki weiden, denn die jüirlii^en

Binl[(lnfte der Umlagskesee wurden nnr nnf 11,000, ja eigenfUek

nur auf 9000 (I. präliminiri nnd man gab sich der Hefiiong hin,

diese Summe werde derart genügen , dass man nie mehr werde an

»VerselnnsleietnDgeD« seine Zoflnoht nehmen mflssen, deren Rftok-

zablnng illnsoriBch ist, noch auch reichere Fonde mit weiteren Be-

trägen werde heranzuziehen genöthigt sein. Indessen diese beiden

Zusicherungen Iconnten ura so weniger vollständig durchgeführt wer-

den , als die Bauumlagskasse bereits am 10. Januar 1869 Passiven

im Betrage von 62,481 fl. 07 kr. auswies! Der vom mfthrisch-

böhmischen Heligiousfonfle gef^el)ene unverzinsliche Vorschuss von

50,000 fl. konnte erst 1891 vollständig zurückbezahlt werden ; das

Jahr 1892 weist jedoch ein Deficit von 41,981 fl. 80 kr. auf. Das

alles erklärt sich leicht, wenn man bedenkt, dass infolge vieler Un-

glAcksfUlle die kirchlichen Bananslagcn im kleinen Kronlande Sala^

hnrg blos in den 24 Jahren fon 1860 bis 1883 eine Summe von

007,283 11. 88 Icr. betrugen oder mit Berechnung der LeiaUmgen

der Gemeinden per 88,796 fl. 57 kr. sogar 946,038 fl. 80 Inr., wo-

bei noch die Bauaualagen der den Stiften incorporirten Kirchen und

joner der Stadt Satiburg nicht inbegriffen sind >). Nach diesen Zif-

fern kann man zwar nicht berechnen, wdit aber ahnen, was den
Knmlande und dessen Kirchen dadurch entgangen ist, dass die

kndesfürst Iiche Patronatslast nicht so geleistet worden ist, wie in

anderen Kronländern ! Dieser Schlaff musste um so schmerzlicher

empfunden werden, je furchtbarer für die Brzdiöcese die finanziellen

Folgen der Säcularisation waren ! Das waren jetzt die Ergebnisse der

»gesetzlichen Ohservanz,€ welche vom canonischen Rechte nie als

solche, sondern eher als eine Art Communismus wird bezeichnet

werden können. Bitter enttäuscht und schmerzhewegt schrieb daher

E^rsterzbischof Cardinal von Tarnöczy an den Ministerpräsidenten

von ßeust ddo. 15. August 1868: »In Folge dessen sah und sieht

sich die DiOcese jeder anderweitigen Beihilfe bar nnd auf die spär-

lichen eigenen Krftfte angewiesen, die ^ insoweit noch solche bei

einzelnen Stifkungsfonden entbehrlich sind — sur Bestreitung der

dringlichsten Baulichkeiten hei den so vielen nnvermSgnnden Kirchen

gBagfB» MNidsni vermSglieheren nichenbodaa. jdkMh gani willktollch OK
UoteistateaBgen in diäter Beiiekmg ui Antpnwh gmommw nnd diews lelstore

war allmilig€ (wann denn?) »eine f^esetzlich anerkannte Observanz geworden.«

Wir haben ganz andere Resultate gefunden, nämlich GeldbewilligmgflD Ton

Fall zu Fall au» geistlichen utnl wtHlirhen Kassen.

1) Vergl. S. 17—20 des UodoMiiwchimberiobiM Mr. 4 ei 1885.
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90 Kalintr, Da$ UmdufBrwH, PMnmmt im KronUmde MwhMrg»

nur dorcb comnianistisohe HinUnsetiong des BigaotbiuiisrechteB her-

heigezogen werden können.«

Indeaeen «Is am Beginne der flechsiger Jahre die k. k. Re-

gienuig den Landtogen KtrehenbaneonciirrenigeeetMBtwArfe verlegte,

wurde anch Ar das Kronhind Salxbnrg ein solcher Bniwarf auege«-

arbeitetk welcher in Grräsen und Gauen, selbst besfiglich der Pbrr-

gemeliidflii, den gleichen Inhalt nnd dieselbe Form mit jenem der

anderen Knmlinder hatte *) , in einigen Paragraphen jedoch einen

Unterschied ?on grOsster Tragweite enthalt

Während nämlich in andern Ländern znr Deekong der Ban-

kosten nur düs freie Einkommen der Kirchen und das freieigene

Stammkapital verwendet und nur (1 neurat-) Filialkirchen belastet

werden können, redet der Entwurf für Salzburg von ,den mit dem

betreffenden Gotteshause im canonischen Verbände stehenden Kirchen«

ohne den Umfang dieses erfahrungsgemäss vielgedeuteton Ausdruckes

zu umschreiben. Während sonst der betreffende Paragraph lautet:

»Znr ß({streiiang der durch die voranstehenden Bestimmangen nicht

bedeckten Auslagen ist zunächst der Patron in Anspruch zu nehmen.

Derselbe hat, insofeme nicht besondere privatreclitliche Titel etwas

anderes beetimmen, den dritten Theil *) dee Aufwandes auf sich su

nehmen, welcher nach Abing der in den §§. 1—7 bestimmten Be-

trage übrig bleibt,« sagt der Entwurf (Ar Salsbnrg in §. 8: »ITo

md mwiifem der Plairm huker beHra^gp/Ucktig war, wird seine

gesetiliche Leistung, abgesehen ron einem besonderen privalrecht-

lichen Titel darin bestehen, dass er den dritten Theil des Gesammt-

aufwände« auf sieh nehme, welcher nach Abschlag der Beitrage ans

dem Kirchenvermögen und Pfründeneinkommen zu bestreiten bleibte

»Da dieses Gesetz die Interessen der Kirche zunächst berährt.c

bestimmte das k. k. Staatsministerium ddo. 30. Januar 1862 Z. 526,

dass hierüber die Wohlmeinung des försterzbischöflichen Ordinariates

und zwar insbesondere auch darüber eingeholt werde, »ob dem Pa-

tron überhaupt ein im Gesetze bestimmter, aliquoter, und welcher

aliquote Theil der Kirchen- und Pfarrbaukosten auferlegt werden

solle ?«

Dieser Entwurf bedeutete sweifelsolme ein Entgegenkommen

des Staatsministerinms und einen ernsten Versuch, den verworrenen

nnd bestenihlls nur provisorisch beigelegten Bechtsverhiltnissen der

1) Vergl. Srhtirkherr: »Kirchenpatronat,« S. 103 ff. und dieses »Archiv«

Bd. IX. 221, 231; XII. 303. 315, 455, m-, XIII. 157, 160, 163; XVL 112, lU,

964, 278; XIX. 260, 281, 429. LXXI (1894), 465.

2) Geriagei« knMm htkmt mir QaUiteo, Knin und KifBt«.
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kifehtiehen Baupflteht «ndlieh eiM Me Buif tn geben. Mlkh
f. 8 bot grone Sebwierigkeiten , er bedeutete die Mnitive Ab*

ecbitteloBg der laadeeflMliebee Patronatipflicbteii mit Beibebaltiuig

der Patronatveebte, er lenebftrfte die Leiten, welche §. 11 des Pfwrr-

aogeb9rigeB (Piurrgemeinden) nuh Musgabe der direeten Stener

auferlegte. Dieeer §. 8 wftre somit auch im Landtage nie ange-

geoomineD worden. Aber es hätte ja unterhandelt werden können,

das Begleitscijreiben der Regierung forderte hierzu deutlich auf, die

Gründe, welche für eine solche abträgliche Sonderstellung Salzburgs

etwa vorgebracht werden konnten, waren doch leicht zu entkräften!

Um so unbegreiflicher ist daher die damalige vollständig ablehnende

Haltung des fürsterzbischöflichen Consistoriums. Freilich die neuen

Verordnuügeü für die kirchliche Verwaltung der geistlichen Fonde

waren sozusagen erst erlassen und acbieneo vielleicht wieder in Frage

gestellt, die Kirchenbau-Urolagskasse schien sich zu bewfthren, denn

aie wies 1861 einen Activrest von 1244 fl. QP/t kr. aus und die

QesetiesTorlage selbst bot, zamal in §. 8 nnd 1 1, grosse Schwierig-

keiten, aber es mnaa doeb sehr flberrascben, daea in dem, die Or-

dinariatfloote vom 15. Juni 1802 Z. 506 begleitenden »Bntwarfe«

geradeso gesagt wnrde: »In aofeme das entbebrliebe freie Binkom-

men des betraffenden Qotteebansee und der mit deoMolben im cano-

nueben Verbände stehenden FQial- nnd Nebenkirehen desaelben 8ee1*

eorgabeiirkes zor Beatreitang der kiroblieben Banlaal tbeilweiee oder

gänzlich unzulänglich waren, haben nach der im Lande Salzburg ge<

setzlich (?) bestehenden Observanz (!) die übrigen Kirchen- und Stif-

tungsfonde, jedoch nach Massgabe ihrer erzielten jährlichen Renten-

Überschüsse hiebei zu coucurriren.« Welche Misere wäre den Kirchen

Salzburgs erspart geblieben, wenn damals wie für andere so auch

für dieses Kronlaud ein annehmbares Kirchenbauconcurrenzgesetz zu-

stande gekommen wäre. Allein die Gelegenheit hiezu ging fruchtlos

vorüber; bereits am 9. December 1862 Z. 6782/1 erlärte das k. k.

Staatsminiaterinm , »dass es in Anbetracht der bierlandes bestehen*

den bereite geregelten Verhältnisse von der Binbringnng eines Kirchen-

baneoncnrreDi-Oeeetaentwnrfes als Begiemngsvorlage bei dem Sabb-

biiger Landtage sein Abkommen in finden bat«

VI.

Mit den bisher geschilderten Salsbnrger Patronataverbftltnissen,

snmal mit der »gesetzlichen Obserranz« bei der solidarischen Tragnng

der Banlast und dem anlässlich der Verwaltung des KirchenTor^

mdgens zwischen dem k. k. Staatsministerium und dem F&rstert-
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Kaltner^ Hai UmdetfOrtMU Patranai im KrmUanäe fSalaburg»

bitobofo Mttlmtliaii JoMf btf anf weitorat gitobloMOiimi Gompfoinisie

steht dM Oeseti Tom 7. Mal 1874 B.*G.B1. Nr. 50, welcbM keiii

PatroDat aaf GinDd der bloMeo Landeshoheit kennt, in Widerspruch

und ist daher als das joristische Ende dieses Ccmpromisses so he-

seichnen. Das VIL and VIIL Hanptstftck dssselben: »In Ansehung

des kirehlichsD Vermögensrechtes und der Staatsaufsicht Uber die kirch*

liehe Yerwaltnngc lautet für alle Kronländer gleidi, anf ihr» Pa»

ragraphe wird sich ständig berufen, die im §. 52 in Aussicht ge-

stellten » Verordnangen« können jeden Taftes beliebig ersciieinen;

das Aufhören einer »kircblichen Anstalt, welche selbständig Ver-

mögen besessen hat,€ würde auch in Salzburg den Anfall dieses Ver-

mögens an den Ueligionsfond bedingen (§. 53), ohne denselben zu

beschweren und die solidarische Baulast der restirenden Vermögens-

körper mittragen zu lassen. §§. 51, 52 und 60 stehen mit dem be-

reits citirten Ministerialerlass vom 8. Januar 1860 Z. 11 (Erlass

der k. k. Landesregierung Salzburg ddo. 18. Januar 1860 Z. 532)

bezw. mit den hiedurch anerkannten »Vorschriftenc der kirchlichen

Vermögensverwaltung in Salzburg in direetom Widerspruch ! Wenn
sodann nach §. 50 »wechselseitige Unterstfltznngen zwischen Kirchen

derselben Didcess« nur taus besonders rficksichtswArdigen Grfinden«

und nur aosnahiiMweise zugelassen werden können, so ist das ein

weiterer Widerspruch, den der MotiTenbericht dieses Paragrapbes

mit folgenden Worten hervorhebt: Es »werden in Salzburg bei Ban-

herstellangen an einzehien Oompatronatskirclien alle Kosten ans

dem eben erwähnten Qesammtvermögen bestritten, wahrend hiefftr

nach dem Oesetze nur das Vermögen der bauhedürftigen und der

mit itir im canonischen Verbände stehenden Filialkirchen . , . aut-

zukomraen hat. Die Staatsverwaltung hat auch die vorbezeichnete

Uebung niemals gebilligt (?), vielmehr wiederholt erklärt, dass eine

derartige Beiziehung des Vermögens unabhängiger Patronatskirchen

stets nur als ein der bedürftigen Kirche gegebenes Darleheti er-

scheine'), und dass eben deshalb diese Beiziehung nicht als Er-

füllung einer gesetaliehen Verpflichtung anzusehen sei, sondern ledig*

lieh dem freien Ermessen der kirchlichen Verwaltung überlassen wer*

den mfisse (1). Dimr SkmdpmUU wird m §, 60 f€$tg9kaUen,€ In

1) stricte gcnoiTiTncn wäre eine Compatronatskirche diejenige, welche

nnter einem Compatronate ttebt, M welclMr somit mehrer« Patione «oUdarisch

das Fatronat innehaben.

2) Der Erlass dos k. k. Minist.Tiains ffir Cultus ddo. U. Aupnst 1887

Z. 15,684 betont dies neuordings ohne irgend welche Ausnahme zu machen.

»AreUrc Bd. 6S. 8. 4S7.
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SUibarg jedoch beatobt aiieh jotifc, »Ibo nacli Sanetioiiiniiig dtewa
* Geseties, noch «ine aoKdarische, tsabndiAi« H«ftiiiig^ welche fiber-

dies in betreff der Verwaltung des KirehenfermOgens mit (.41
obigen Geeeties niebt Toreinbart werden kann ^).

Wir haben in dieier Abbandlnng bereite erwftbnt, data dnreh

die Praiis, wie bienoland die kirchliche Baolait xa .fragen ist,

den Kirchen nicht nur der Patronatsbeitrag, sondern anch die recht-

liche Mittragungsptlicht der Pfarrgemeinden, (der »capientes emoln-

inenta spiritiialiac) entzogen wurde und man betrachtet diesen Um-
stand als eines der Haupthindernisse für das endliche Zustandekom-

men eines Kirchenbauconcurrenzgesetzes im Kionlande Salzburg. In-

dessen, wenn man die §§. 85—37 des 1874ger Maigesetzes beherzigt,

müssen die Gemeinden ein solches Concurrenzgesetz geradezu als eine

Erleicbterung begrüssen, denn nach §. 36 ist »insoweit für die Be-

dfirfniase einer Pfarrgemeinde nicht durch ein eigenes Vermögen der*

selben oder durch andere zu Qebote stehende kirchliche Mittel vor-

geoorgt erscheint, snr Bedeckung derselben eine Umlage anf die

Mitglieder der Pfttrrgemeinde anenuchieiban.« Zn obigen »n Gebote

stehenden Blitteinc ifthlt in anderen Eronländern aaeh das Patronate-

dritteh Wird eomit in Salsbnrg auch §• 36 dieses Qeseties dareh-

geffthrt — and Gesets ist er anch in Sabbnrg, — so hat einfiieh

der Staat die Patronatsrechte and die PfiurrgeroenideB haben die Pa-

tronatspflicht — nnd swar anch iene Gemeinden, deren Eirchen Bei-

trftge in die »Baonmlagskasset zu zahlen haben, nm im Unglücks-

falle selbst zu wenig zu haben und bei der Pfarrgemeinde seinerzeit

anklopfen zu müssen ! Einmal werden die Gemeinden Salzburgs diese

Zurücksetzung gegen andere Kronländer fühlen und empfinden, heute

aber sind wir nicht so weit, denn die Pfarrgemeinden tragen de facto

diese Last noch nicht, da auch nach 1874 die frühere »gesetzliche

Observanz« in contumaciam legis fortdauert. Es war somit, da einzig

und allein die Salzburger gegenwärtig vom §. 36 nicht berührt wer^

den, eine vollendete Ironie des Schicksals, dass der Salzburger Ueicbs-

rathsabgeordnete Dr. Victor f. Fachs — Gevatter der am 31. Dec
1894 erlassenen GesetzeenoTelle znm S. 36 werden mosste

!

In dem von nns wiederholt angezogenen Bericht des SaUbargor

Landeeanssohassea Nr. 94 ei 1884 heiast es S. 3 wie folgt: »Dnreh

dan Gesets vom 7. Mai 1874 wnrde eine Begelaag der Verbaltniese

nicht geschafen, da der §. 4 dieses GesetM . . swar alle nicht anter

1) DasB bei der solidarischen Haftung der kirchlichen Ponde nnd der be-

reits bestehenden Schuldenlast auch §. 3. lit. e des Geseties vom 19. April 1885

B-Q.-Bl..^r. 47 Schwierigkeiten bereitet, Ut kUr.
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KaHmer, Da$ fandetfBnÜ» Bairamat im KromUmäe Sahbmrg,

«iiM Priffttpalrantto stokeiMlM kiidiKeheii Aamier und PfkindM,

welehe gini oder vm grihwwtn Theila tu dem SUtteehatM, d«in

Kaligioiitfeode oder ftoderen (MBmtlielieii Mitteln dolirt werdea, dem
Priientotioiisfeehte der StaategewaU onlerworfeo hat, dabei al>er nicht

rar im §. 32 die Pitreniteferbiltaiiie ansdriicklich einer beeonderen

Regelung Terbehalten, sondern aasserdern noch ganz anentschieden

gelassen hat, ob solche Pfründen und Beneficien im Herzogthume

Salzburg*), welche, ohne ihre Dotation bisher aus einem staatlichen

Ponde erhalten zu haben, dem landesfürstlichen Ernennnn^- nnd

Patronatsrechte stets unterstellt wurden, weiterhin als benertcia liberae

collationis zu gelten oder auch fernerhin dem landesMrstiichen Pa-

tronatsrechte zu unterstehen haben.c

So richtig an sich diese Bemerkungen sind, so darf doch wie-

derum nicht vergesseo werden, dnss eben das Oesetz Tom 7. Mai

1874 selbst, wie wir gesehen haben, das in Salzburg seit dem

8. Januar 1860 bestehende Provisorium darohbrochen hat and daee

die hier in Frage kommende Patronatsleistnng loniehtt nicht mit

dem §. 82, tondern §. 84 nuammenhlUigi Da bei Banftllen an

landeefüntlichen Palronatskirehen die Beitragsleistangen der kirch-

lichen Fonde nie beetritten wurden nnd gleich Jenen der Pfiirrge*

meinden direh §. 86 die Durehffthmngs-Minieterialferordnnng ?om

81. Deeember 1877 R.-G.-B. Nr 5 und §. 40 normirt Bind, die

Pflichten dee Patrons aber nach §. 34 der instanzmässigen Bnt-

scheidang unterliegen, so bedarf es zur Lösung der Patronatsfrage

in Salzburg an und für sich nicht nothwendig neuer gesetzlicher Be-

stimmungen im Sinne von §. 32. Solche landesgesetzliche Bestim-

mungen können nützlich und wünschenswerth sein, nothwendig sind

sie nicht. Es ist jedoch nicht billig und gerecht, durch das Gesetz

vom 7. Mai 1874 selbst den bisher proviijorisch bestehenden Zustand

za durchbrechen und den onorosen Theil eines für die Kirche so ab-

träglichen Gesetzes durchzuführen, die wenigen günstigen Partien

desselben aber, wie es scheint, f&r immer und hier eigentlich gegen

die Voraussetznngen des Gesetzes an vertagen

!

In der Sitzung des Salzburger Landtages vom 8. JonI 1888

stellten Dr. Victor t. Puchs nnd Genossen an die k. k. Landss-

rsgiemng folgende Interpellation: »Von welchen gesetilichen Normen
nnd Gmndsitsen lisst sich die h. k, k. Regierung leiten, bei Bo-

setinng von geistliehen Pfründen ... die Becbte eines Patrones sich

tu findiciren und geltend in machen, ohne die gesetstichen Vecblnd-

llehkelten efaies Petronss so erAllen P«

l) Dies« Fnge miiM auch für andere Kroaläader aufgeworfen werden 1
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Da» lanäesfürttL Paironai im Kronlande Sai%burg. 95

Von Seite der k. k. Begitrang wurde dieee InlerpellitioD md
19. Jani 1883 i»it Folgendem beantwortet: >lo den Anstifte Sali-

borg Warden zufolge bew&brter Geschiehtsquellen die meisten Kirchen

nnd Pfarren von den Salzburgischen Bischöfen und Erzbischöfen ge-

gründet und dotirt. Auch die ursprünglich von Anderen errichteten

Kirchen gingen schon im Mittelalter mit wenigen Ausnahmen in die

volle Gewalt und Verfügung der Erzbischöfe über, oder wurden geist-

lichen Corporationen, wie dem Domcapitel, dem Bistbum Chiemsee oder

geistlichen Stiften incorporirt. Bei den nicht incorporirten Pfarren

vereinigte der firzbischof in seiner Person das Patronat und die Col-

lation (!).€

»Was die Auslagen (Ar die Klrehen* nnd Pfrandengebiode» dia

ftat ansnahmsloB der Kirche gehörten, betrifft , so bestand nach

DOrlinger schon in der Perlode ?on 1620 bis 1750 der Qmodsats,

dass die Kirchen desselben Deeanates einander in Nöthen beixastehen

haben. Äneb an PriesterpArflnden nnd Schalen mnssten sie mehr

nnd mehr stftndige Beihilfe übemehmeo. Dteeer nrsprüngUoh nnr auf

das Decanat beschränlcte Qnindsatz der wechselseitigen Hilfeleistung

scheint (!) im Laufe der Zeit auf grössere Kreise und zuletzt auf

das ganze Erzstift ausgedehnt worden zu sein.c

Nachdem sodann die Interpellationsbeantwortung die von uns

Sttb 11 erwähnten Erlässe vom 15. September 180(5 bis 1816 theiU

weise angeldhrt hat, fährt dieselbe also weiter: »Was die Ker-

pfiidUunffen des Landesfürsten als Patron (!) betrifft, waren dieselben

schon nach dem Angefahrten in Salzburg satt jeher andere» als in

den flbrigen PTorlnsen Dies findet seine Bestitignng (I) in dem
Hofkanileidecrete vom 28. Deoember 1887 Z. 58102. liit demselben

wnrde die obderennsische Begiemng in Lina angewiesen, das im

Heraogthnm Salabnrg bestehende geiMk^ Verfahren anfirecht an

erhalten, womach der allerhöchste Patron bloa dann znr Bestreitung

der Bankosten f&r geistliehe Vogte igebftnde in Anspruch zn nehmen

sei, wenn iu diesem Herzogthume keine andere unter demselben Pa-

tronate stehende geistliche Stiftung die nothwendige Aushilfe mit

oder ohne Rückerstattung zu leisten im Stande ist. Offenbar er-

scheint damit der schon unter erzbiscböflicher Regierung beobachtete

1) 1750-1803? Vergl. 8. 68.

2) Man vergL jedoch was wir Qber Oberösterreich
, Steiermark, Kiroten

aud Tirol gesagt haben und erinnere sich, dana die Erzhischöfe im ErzstifU

nicht Patron waren! Wie es in deo erstea Jahren nach 1816 war, haben
wir gleichfalls erwähnt
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M KaUmer, Dmt iamde&f^tiL P^irammi im KromHamde Sahburg,

Grundsatz der weebselseitigen Hilfeleistung stauntlioiier Kirchen eines

beetimmten Sprengeis (?) festgehalten i).t

Naebdem ferner diese Antwort den Hin.-Erl ?oni 7. Uecember

1859 Z. 1501 0. U. M., womit anf das Angebot des Plirstenbiscbofes

Maximilian Josef eingegangen wnrde, citirt hat, concladirt sie also:

»Diese der Kirche eine weittragende Autonomie gewährende Ver-

waltungsnorm hat laut ausdrücklicher Bestimmung nur insolange in

Anwendung zu bleiben, als der bisher in Salzburg beol»ii('htete Vor-

gang, wornach zur Bestreitung der wie immer Numeii habenden Er-

fordernisse der Kirchen des laudesfurstlichen Patronates von Seite

dieses Patronates Beiträge weder geleistet noch in Anspruch genom-

men wurden, beibehalten wird.«

»Anf diesen gesetslichen Nonnen nnd Grandsfttaen beruht im

Hersogtbnme Salsbnrg die exceptioneUe Stellung des Allerhdcbsten

Landesfftrsteo als Petrons in l^zng anf die Besetxung der geist-

liehen Pfrftnden einerseits nnd anderseits anf die Beitragsleistnng

aar Brbanung, Erbaltang nnd Wiederherstellong von Kirchen, Pfarr-

bofen nnd dasn gebdrigen OMuden. An diesen Nonnen mnsste nnd

rooss die Regierung uro so mehr festhalten, als laut §. 32 des Ge-

setzes vom 7. Mai 1874 bis zur Regelung der Patronatsverhältnisse

die bisherigen Vorschriften bestehen zu bleiben haben.

c

Auf den ersten Blick ist klar, dass mit dem Sätzchen: »Der

Erzbischof vereinigte in seiner Person das Patronat nnd die Col-

lation,« die ganze Interpellations- Beantwortung steht und ßtUt. Jede

CoUation anf Grund des Patronates ist collatio necessaria — die Bra-

bisehOfo aber eonferirten — schon laut Verleihnngsdocnmenten —
mittelst collatio libera; sie waren also nicht Patron, hatten somit

aneh die Patronatslasten nicht an tragen; das Patronat des Landes-

fllrsten datirt erst vom 15. September 1806, somit anch dessen

Lasten. Nicht §. 82 des 1874ger Gesetzes kommt somit in frage,

sondern §. 34; nnd wtrde es sieb nro §. 32 bandeln, so roflsste nicht

weiter gewartet werden, denn das 1874ger Gesetz selbst hat einfach,

wie wir schon erwähnt haben, die bisherigen Salzburger Verhältnisse

durchbrochen und der Schaden, den die Salzburger Kirchenfonde in-

folge einer irrigen Rechtsconstruction gehabt haben, ist schon riesen-

gross! Der ganze Tausch: freie Verwaltung gegen Verzicht auf das

Patronatsdrittei — war eines grossen Staates nicht wfirdig; glaubt

1) Wir verweilen abermals auf die g&m rerschiedene Grandlag^e frag-

licher Leistangen , den Unterschied der bischönichen und iaudesfürstlicben

Macht, des Patronatea and der freien Verleihung.
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Dom landeafünU. PtUronat im Knmlutidt SMbury. 97

der Staat diese »^atonomiec gewfthreo za könneo % eo rnoes er sie

ans Mheien BAcksicliien, all es diese QeldanterstQttangen sind, ge-

wfthrsDl

Obige InterpellationsbeaDtwortnng warde dem »Landesaus-

schusset zur Berichterstattung für die uächate Session zugewiesen,

welcher denn auch den von uns wiederholt citirten »Berichte Nr. 94

ex 1884 erstattete, der in dem Satze gipfelt: »die Fürsterzbisthöfe

waren nicht Patrone, sondern liberi collatores *).c Der Landesaus-

achuss übergab ddo. 1. October 1884 diesen Bericht dem hohen

Landtage mit der Bemerkung: Die Hegelung dieser Patronatspflicliten

»ist etil hochwichtiges Interesse des Landes Salzburg, welches wegen

Nichterfällung der landesfürstlichen Patronatspflichten jährlich eine

bedeutende Einbusse erleidet, und der für den Hypothekarcredit so

Dothwendigen kirehlichen Kapitalien xu einem 4proo. oder doch ge*

ringerem als 5proe. Zinsfnss trots hochaehtbarer Bereitwilligkeit der

KircbeoTerwaltang nach einem Erlasse des hoben k. k. Ministeriams

für OqUos and Unterriebt vom 80. Juni 1884 Z. 10,992, nnd »in-

solange« nicht erlangen kann, als die durch deo geringeren Zinsen-

beang verminderten Einnahmen sieh nicht mehr als genfigend dar-

stellen würden, um den auf den kirchlichen Kapitalien lastenden

Verpflichtungen vollständig zu genügen ^). Nun tritt aber diese Unzu-

länglichkeit der Einkünfte der kirchlichen Kapitalien schon deshalb

ein, weil in Salzburg ungeachtet der Inanspruchnahme und Aus-

übung der landesfurstlicheu Patronatsrechte dennoch die landesfürst-

lichen Patronatspflichten in der Kegel nicht erfüllt werden, sondern

bisher nur in wenigen Ausnahmsfällen erfüllt wurden.«

»Da das Land Salzburg trotz der Ungunst seiner wirthschaft-

licben Verhältnisse und trotz der bei seinem Uebergang an Oester-

reich erlittenen schweren Verluste so matiche Fonde hinsichtlich der

BeitrAge des landesfftrstUchen Kirchenpatrones im Vergleich an an-

deren Lindem Oesterreichs bisher so ungflnstig behandelt wurde,

1) »Es kana nicht Sache des Verwaltungs-Aosschasses sein, heute schon

tn ontersachen . ob die erwühnte. der salzbargischcn Kirche gewährto »weit-

tragende Aatonomie« mehr im Interesse dieser als des Staates gelegen sei,«

sagt der Bericht des V.-Ausschusses 154 ei 1883.

2) Wir dürfen hier wohl erwähnen, dasa diese tüchtige umfangreiche

Arbrit Tom damaligen Laadwbaaptmtnne, nanmehrigen Oborkiidcigeriehts-

priaideatea Orabn Carl fon Ghoriiiaky in Wien stammt

8) Im Tiioler BiAeeaanuitbell« war der Zinsftus niedriger! Non bat die

NeCh Eisen gebrochen und die Procente sind auch in Salibiurg gesunken —
wShrend die Ausgaben steigen! Die »weittragende Autonomie« crßhrt übri-

gens schon durch obige ZinsfossTonebrift eine eigenthQmliche Beleachtimg.
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ohne tos ffir dieae achmersKoha Ünglelehhait irfsend ein Rechts-

grond bettoht» w« wolle der hohe Landtag den Laadesaaeschasa be-

aoftragaD, »ein Geaets aaazoarbeiten, wodurch die Patronaftapfliebten

hinaiehtlieh der Tragung der Banlaaten goregelt werden.« Indessen

eine aotehe OeaetieaTorlage kam niehl inatande. Der Landeaaua-

sehnss wandte sich nftmlich an die Lande8vertretun<ren jener Kron-

länder, welche eigene Kirchenbau-Concurrenzgesetze besitzen, und an

das fürsterzbischöfliche Consistorium in Salzburg. Von ersterer Seite

wurde vielfach über die Tragweite der §§. 35 und 36 des Gesetzes

vom 7. Mai 1874 Klage geführt, welche letzteres zur Erklärung be-

stimmten, auf dem Wege der Laiidt^sgesetzgebnug Abhilfe zu schaffen,

sei wolil wünschenswerth, aber dermalen nicht an der Zeit. »Das

f. e. Consistorium ist denn auch keineswegs Vau eine Beiseitesetzung

der eingeleiteten Action, wohl aber dafür eingenommen, die Landos-

geaetzgebung bis zu einem günstigen Zeitpunkte za rerschieben,

deaaen Bintritt allerdinga nnr einer Aendemng der belogenen Reichsp

geaetigebang nachfolgen kannte 0*«

Wir haben bereita in dieaem Anfaatse daranf hingewiesen, dass,

um den Kirchen des Herzogtbums Salzburg Gerechtigkeit widerfahren

zu lassen, ein neues Gesetz nicht absolut nothwendig ist, seit der

Novelle vom 31. December 1894 R.-G.-Bl. Nr. 7 existiron aber auch

die Hindernisse nicht mehr, welche raau damals den §. 35 und 36

des Maigesetzes von 1874 entnommen hat. Der Weg zur Uut-

machung eines grossen Unrechtes steht somit auch nach dieser Seite

oflfen ! Aber auch für die Zukunft, an welche man nur mit Bangen

denken kann, sollte vorgesorgt werden. In Salzburg sind z. B. viele

groaae Landkirchen, deren s. g. Scheingewölbo in den Dachstuhl

hinauf ragen. Es sind breit angelegte Utilitätsbauten mit ziemlich

niedrigen Wftoden und Thflrmen. Gerade bei solchen Kirchen kostet

im Falle eines UnglAckea die »Wiederherstellnngc in Hinbliek auf

§. 51 al. 3 der dtirten Bauordnung enorme Sommen. Nun aber

wird man, falls ein solches Unglück eintriiR, erst darfiber streiten

mflssen, wer denn aller seit dem 31. December 1894 (resp. 7. Mai

1874) gesetiUch inr Deckung dieaer Kosten verpflichtet ist, da die

Kirchen bei ihrem gesehwftehten Vermögensstande Äusserst selten

sich selbst helfen können. Dazu kommt, dass die Pfarrgemeinden

wenig wohlhabend, oft sogar arm sind, du.ss das Patronatsdrittel in

Salzburg nicht gezahlt wird und die »Bauumlagskassec tietverschuldet

1) Yergl Bericht des LaQdes-AaMcbiiMM Nr. 4 ex 1885. S. 3 and

Beilmgen.
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ist! Wirken nicht all diese Factoren zasammen, sind deren einzelne

Pflichten nicht khur ans^sprocben, ao ist nicht einzusehen, wie ein

Banfall Ton 50—70 Tausend Golden gewendet werden soll!

Die Verweigerung des Österreichischen PatrouaUdrittels ist für

die Kirchen und in Hinblick auf §. 3ü des Gesetzes vom 7. Mai

1874 auch für die Pfarrgemeinden Salzburgs eine harte und um so

härtere Massregel, als das Fundament, womit sie gestützt wird,

wankt und geradezu hinfällig ist. Zu untersuchen, ol> dies»^r Miss-

stand etwa bei Aufrechterüaltung der bestehenden Praxis durcli eine

fon Zeit zu Zeit zu vereinbarende Pauschalirung des Patronatsbei-

träges und Abfuhr desselben an die bestehende > Bauumlagskasse«

oder darch ein zu schaffendes Coucurrenzgesetz leichter, gerechter

and einfacher beseitigt werden könne, ist nicht Aufgabe dieser Ab-

handlung; aber die Qrfinde, welche wir erörtert haben, die zu-

nehmende Hilflosigkeit der Kirchen bei Wendung der Banf&Ue und

die immer wiederkehrenden Schwierigkeiten bei der Errichtung und

Innofation Ton Pfarren, beweisen deutlich, dass der gegenwärtige

Zustand unhaltbar ist, dass es so nicht bleiben kann I

In Nr. 269 des Wiener »Vaterlandc vom 1. October 1804

lasen wir, dass »der Staate zum Baue einer Pfarrkirche in Ottakring-

Wien 15,300 fi. beitrage} und es ist dieses in Niederösterreich, das

doch einen anständi^^en Keligionsfond hat, nicht der einzige Fall. So

sehr wir nun solche Gaben, weil sie die Werthschätzung der Re-

ligion von Seite des Gebers bezeugen und hohen Werth für die arme

fimpfftngerin haben, begrüssen, schätzen und vergönnen, müssen wir

dennoch auf Ornnd dieser Ausführungen laut und offen betonen,

dass kein Loaid in Oesterreich auf eine solche UntersHiiMung he-

recktigierm Änsfirueh kai, wie das tkemalige^ einst so ffermö^iehe

ErssUß SfMmyt in dessen Hauptstadt gegenwärtig fttr die grOsste

PCarrgemeittde der ErzdiOcese eine entsprechende Pfhrrkirche gebaut

wird, welche leider als neue Buine unausgebaut stehen zu bleiben

droht!

7*
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V.

IMar die PrivatreoMsWiigkoH der Ordenegeistlielieii und die

Zulassung derselben zur Eintragung in das Genossenschafts-

register

braclite die AUg. österr. Gerichtszeitung 1894 Nr. 18 einen vor-

trefflichen Artikel von Lanflgericlitsrath Emmanuel Seydel in

St. Pölten. Im Folgenden reproduciren wir den Hauptinhalt:

Nach dem Ges. vom 9. April 1873 R.-G.-Bl. Nr. 70 über Er-

werbs- uod Wirthscbaftsgenossenschaften und der Durchtührungs-

verordnung ?om 14. Mai 1873 R.-G.-BI. Nr. 71 liegt den Handela-

gerichten die genaue Prüfung der anlässlich der Eintragung in das

OenoBaenscbaftsregister vorgele^n Stataten ob, damit dieselben in

«neu weaentlicben Paaktea mit den Bestimmangen des Qeietias im

Einklang «teben. Namentlicb sind, aacb mit Rficlnicbt anf §. 2

dea kaiserl. Patentes vom 9. Anglist 1854 B.-Q.-B1. Nr. 208 die

Handelsgeriebte verpflichtet and berechtigt, bei der Anmeldnng von

MUgKedem des Verstandes sMusr CfsMSsmsehaßen, wem der

Mangd der Eigetiibereehtigung eines Varskmdsmiisßiedes eweifeUes

erhettt von Amtswegen daraaf Rficksicht la nehmen and demnach

nicht eigenberechtigten Personen die Eintragung als Mitglieder des

zur gesetzlichen Vertretung der Genossenschaft berufenen Vorstandes

zu verweigern. Im Falle Nothleidens der Genossenschaft sollen zwar

alle Genossenschaften zur Deckung der Verbindlichkeiten nach Mass-

gabe ihrer statuarisch eingegangenen Verpflichtung in Anspruch ge-

nommen werden, aber das Gesetz verpflichtet die Handelsgerichte

doch nicht, ein Verzeichniss der Mitglieder einer Genossenschaft und

den Nachweis der nach §. 865 des b. G.-B. erforderlichen person-

lichen Fähigkeit zur Eingebang eines Vertrages Aberhanpt zu fordern.

Besflglich des Vorstandes von Genossenschaften, namentlich von sol-

chen nach dem Systeme Meiffeisen entstand nan aber die Präge,

ob OrdensgeisÜkike mar Bkdragmig in das Oenossensehaßsregisler

als VorsiandsmUsiUeder von ErwerhS' wnd Wtrthsehafhgenassen-

sckaflen gngdassen toerden können? Es kommt hier vor Allem auf

die tdlgsmems prwUreeMkke HMmg der OrdensgeisUieken im

Staate nach dem geltenden Hechte an.

Das a. b. G.-B. spricht sich hierflber nicht in allen Pankten
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[oder richtiger gengt: nicht in jeder einielnen Beuehnng tnidrAck-

lidi] mit der wfineehenswertben Kkrheit «u. Ei normirt iwar

einige ausdrflckliche Bescbrftnknngen der Bechteffthigkeit der Ordens-

geiftlichen : im §. 85 ihre UnAhigkeit einen gültigen Bbe?ertr8g so

sehlie^sen, im §. 102 (281) dnss ihnen in der Begel keine Vormund-

Schaft und Cnratel aufgetragen werden soll, in §. 578 dass sie ansser

in gewissen ausdrücklich bestimmten Ausnahmen nicht befugt sind,

zu testiren, in §. 591 dass sie ausser bei den in §. 597 ange-

fülirten begünstijien letzten Anordnungen nicht Zeuge bei letzten

Anordnungen sein können. Im §. 538 des a. b. G.-B. wird aber

ausdrücklich bestimmt, dass Jemand der dem Recht Vermögen zu

erwerhcn überhaupt entsagt hat, iladurch des Erbrechts verlustig ge-

worden ist, was doch nur auf die Ablegung des feierlichen Gelübdes

der Armuth beim definitiven Eintritt in einen eigentlichen Orden be-

zogen werden kann. Im §. 539 wird beigefügt: inwiefern geistliche

Gemeinden oder deren Glieder erbfähig sind, bestimmen die politi-

schen Vorschriften. Im §. 865 wird bei der Angabe ron Personen,

die tur Abschliessung fon Vertrügen unf&hig seien, von den Ordens-

personen nichts gesagt. In Folge dessen machte sich in der Praiis

eine auch in der Bntsch. des ob. Q.-H. vom 1. Oet 1879 (Q.-U. 7590)

tum Ausdrucke gebrachte Ansicht dahin geltend, »dass kein Geseti

bestehe, welches einem das Qelttbde der Armuth leistenden Ordens-

professen das Becht entzieht, unter Lebenden In Betreff der in seinem

Besitze befindlichen Sachen Verträge abzuschliessen oder Sachen zu

erwerben. € Man stützt sich bei dieser Meinung darauf, »dass das

a. b. G.-B., welchem zunächst für die die PrivatrechtsfUhigkeit aller

Staatsbürger und demnach auch der Ordenspersonen massgebend sei,

keine ausdrückliche Bestimmung enthalte [? ! cf. mit §. 538], welche

Ordenspersonen zu Verträgen, insbesondere zu vermögensrechtlichen

Erwerbungen und üebertragungen , sowie zur Eingehung von Ver-

pflichtungen unter Lebenden unfähig erkläre, was auch aus den Be-

stimmungen des §. 355 [wornach »Jedermann, den die Gesetze nicht

ansdhicklich aasnehmen, befugt ist, das Bigenthumsrsoht durch sich

selbst oder durch einen andefm in seinem Namen zu erwerben«]

und den [erwähnten] §. 866 erhelle; dass weiters die BecbtsOlhig-

keit der Person als Begel gelte, somit deren Einschränkung als Aus-

nahoM, welche daher ausdräcklich angeordnet sein mflsss, streng aus-

zulegen sei und nicht ausgedehnt werden dflrfe.«

Die meisten Gommentatoren des a. b. G.-B. schweigen Aber die

Vertragsfähigkeit der Ordenspersonen. Nor Kraim-Pfaff »System des

österr. allg. Privatrechtsc (I. Gruudrisä S. 68, 74) hebt ausdruck-
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lieh b«r?or, daas feierliche OrdensgelAhde die Ffthigkeit zu späterem

VermOgenserwerbe anfheben und den regelmftssigen Verloei der Er-

werb-, Erb- und Verpfliehtnogsffthigkeit nach neb ziehen, wfthrend

Bllinger nnd Stnbenranch nur bei Beepreehnng des §. 856 Ordens*

geistliGhe als eigenthnroserwerbennfthig bexeichnen.

Die Reclitsanscliauung, dass Ordensgeistlichen diesolbe Privat-

rechtsfahigkeit zustehe, wie jedem anderen vollberechtigten Staats-

bürger kanu jedoch bei einer gründlichen sachgem&ssen Prüfung

nieht för zutreffend erachtet werden.

Denn wenn anch der Absatz VII. de« Kandmachnngspatenies

snm a. b. G.-B. vom 1. Jnni 1811 J. G. 8. Nr. 946 den Grundsatz

ausspricht, dass die Vorschriften dieses Gesetzbuches allgemein ver-

bindlich seien, so verordnet doch Absatz VIII. desselben, dass »die

über politische Gegenstände kund gemachten, die Privatrechte be-

schränkenden oder näher bestimmenden Verordnungen, obschon in

diesem Oesetzbuche sich darauf nicht ausdrücklich bezogen würde,

in ihrer Kraft bleiben.* Da aber weder das Kiindmachungspatent,

noch das a. b. G.-B. diese Verordnungeu näher bezeichnet, so er-

übrigt nur die Untersuchung, ob und inwiefern im Zeitpunkte des

Eintrittes der Wirksamkeit dieses Gesetzes politische Vorschriften

bestanden haben, bestimmt, Beschränkntige» ewäÜMr Frivairechte

für OrdmagmMeke «w staiuiren. Hiebel mnss aber, wie amk der

oberste Oerieht^of in seiner Entscheidung vom 31. März 1887.

J.-M -y.-BL Nr. 252 (Arelnv LVUL 326 ff., cf. ebendas. LXI1. 321 ff.)

anerkannt hat, der ganze Coroplex von rOmisch-canonischen nnd Öster-

reichischen Hechten und Gesetzen berficksichtigt werden, welohe durch

die sog. Amortisationsgesetse ihren Abschluss gefunden haben, weil

dieselben alle unter die politischen und die Privatrechte beachrftnken-

deu und näher bestimmenden Verordnungen fallen, welche nach Art.

VIII des Kunilnjachungäpatentes und den 539 und 701 des a. b.

G.-B. in Kraft verblieben sind.

Im justmianischm Beehte finden wir bereits die Unterscheidung

zwischen der vermögensfakigen FereihiUMeü des Ordens selbst nnd

der persönUehen Vermögensunßhtgkeit des Mönches, welcher durch

das feierliehe Gelübde der Armuth absolut besitz- und erwerbsnnffthig

wurde, ausser im Namen seines Ordens, demnach auch unffthig wurde,

im eigenen Namen einen Vertrag zu sehliessen ; der ganze Besitz

des in den Orden Eintretenden geht an das Kloster über; das Ver-

mögen aber, welches einem Mönche nach Ablegung der Gelübde an-

fiel, Qel ihm nicht persönlicli zu, sonderu seinem Kloster (Ilellmannt
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Das gemeine Erbrecht des Religiösen, 1874; Bärenreither, Ueber das

Vermögensrecht der j>äp8tUchen Orden und ihrer Mitglieder, 1882).

Auch das canonische Recht nahm die Unterscheidung zwischen

der Vermögensffthigkeii des Ordens und der VermOgensunföhigkeit

dee Ordensmitgliedes anf {Bannrmiker a. a. 0.), echloss sieh beifig-

Iteh der vermögensrechtlichen Wirkung des feierlichen Qelfibdea der

Armnth dem rOroisch-justinianischen Rechte an, ging jedoch inso-

fern weiter, als es auch ?ermOgensunfähige Orden, so Bettelorden

anerkennt, deren Mitglieder selbst fttr den Orden, weil derselbe kein

Subject von Vermögensrechten ist, weder unter Lebenden, noch durch

firbgang etwas erwerben können.

Nach den Bestimmungen des Concils von Trient ist keiner

Ordensperson gestattet, unbewegliche oder bewegliche Güter, in wel-

cher Art immer solche von ihr erworben sein sollten, wie eigene zu

besitzen oJpr zu behalten, sondern es seien dieselben dem Ordens-

obern zu übergeben und der Gemeinde einzuverleiben.

Nach dem deutschen gemeinen und nach dem Statutarrechte der

österr. Erhlande entsagt der Mönch durch die Ablegung des feier-

lichen Ordensgelubdes der Welt und tritt ein Erlöschen seiner Pri-

vatreehtsf&higkeit ein. Dorch die sog. ÄmortisatiaiuffeseUe der

theresianischen und josefinischen Zeit worden dem VermOgenserwerbe

durch die sog. todte Hand gewisse Schranken gesetst, aber die

AmorÜsationsgesetse berflhrten nur die geistlichen Orden selbst,

nicht die yermOgensrechtliche Stellung ihrer Mitglieder, [und die

Amortisationsgesetze selbst wurden auch auf Qmnd des Concordates,

durch kais. Patent vom 5. Nov. 1855 R.-G.-B1. Nr. 195 aufgehoben],

die canonischen Bestimmungen über die Wirkung des feierlichen Ge-

lübdes der Armut!) auf die Vermögens- , Erwerbs- und Handlungs-

unfähigkeit der Ordenspersonen wurden durch die Amortisationsge-

setze nicht berührt; die vermögensrechtliche Nicht-Persönlichkeit der

Ordenspersonen erhellt klar aus dem ünterthänigsten Vortrage zu der

Verordnung vom 11. Nov. 1786^ in welchem betont wird, »dass

säcularisirte Ordenspersonen nicht mehr civiliter mortui seien und

in Folge dessen wieder in die üeihe jener Personen treten, die bei

einem Erbanfalle in Frage kommen.

c

Auch im Hofdecrete vom 23. März 1809 J. G. S. 887 wird

ausgesprochen, dass die begOnstigten Orden infolge der erhaltenen

Befreiung tou den Amortisationsgesetzen swar emmbifMg geworden

sind, dass aber der Uebergang eines Pflichttheils oder einer Intestat-

erbschaft, die eraem Professen anfallen würden, auf den Orden

keinenfdls stattfinde,« vielmehr sollen solche Anordnungen jm
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Gunsten der des Erwerbes unfähigen Professen noch ferner un-

gültig und wirkun<(slos sein,« und in dem Unferthänigsten Vortrage

der Hofcommission wird der Satz : iQuidquid adquirit monachus,

adquirit mooasterioc nur auf dasjenige anwendbar erklärt, was der

Mönch durch seine Hand- und Kunstarbeiten wirklich erwirbt, da

er im üdtrigen bürgerlich todt sei.

Hieraas ergibt sich ohne Zweifel der Schlass, dass «or dem
Erscheinen des a. b. G.-B. ?OTn Staate jene MUgfieder geMkher
Orden, welche das feierliehe Qdäbde der AmnUh abgelegt haben,

80 lange sie im Verbände ihres Ordens Terblieben, als persönlich

erwerhemfahig angesehen werden, und dass das SeterrmhMie Recht

bezSglich der Wirkung des Gelübdes der Armuth auf die persönliche

Brwersflihigkeit der Ordensgeistliehen sich dem rOmisch-canonischen

Rechte angeschlossen hat, jedoch mit der Modification, dass der

ÜL'l)ergang eines der Ordensperson nach Ablegung der feierlichen

Gelübde angefallenen V'erinögens an das Kloster nicht stattfand; es

ergibt sich hieraus ubt^r der weitere unanfechtbare Schluss, dass vom

Standpunkte des damals geltenden Rechtes aus Ordonsgeistliche keine

gültigen Verträge eingehen und keine vermögensrechtliche Ver-

ptlichtung fibernchmen konnten, da Derjenige, weicher überhaupt

persönlich unf&hig ist, ein Vermögen zu erwerben, ein Vermögena-

object, welches er zu erwerben gesetzlich nicht vermag, an eine

andere Person flbertragcn o<ler sich vermögensrechtlich verpflichten

kann.

Bs erfibrigt jedoch noch die Untersuchung, ob damals inner-

halb des Rahmens des Osterr. Rechtes nicht etwa anderweitige ge-

setzliche Bestimmungen exlstirten, welche in gewissen Fällen selbst

einem Ordensgeistliehen trotz seines feierlichen Qolftbdes der Armuth,

eine vermögensrechtliche Stellung im Staate, also ein Privilegium

favorabile einräumten.

In diesem Punkte genossen die Mitglieder des deutschen Or-

dens und des Malteser- oder Johanniter-Ordens, welche l)ei<lc theils

aus Kittern, theils aus Priestern bestehen, trotz Ablegung der feier-

lichen Gelübde, von jelu r eine gewisse Ausnalnnestellunt::, welche in

den zwischen diesen Orden und den österr. Länderstellen vereinbarten

Jnrisdictionsnormeu vom 4. resp. 12. Aug. 1791 und vom 29. Juli

1768 ihren Ausdruck find, dass die Mitglieder derselben durch

Handlongen unter Lebenden und durch Erbschaften frei, eigenes

Vermögen erwerben und auch mit Genehmigung des Ordens selbst

letztwillige Anordnungen treffen konnten ; die diMbezdglichen Rechte

der diesen beiden Orden angehörigen Briester haben jedoch im Laufe
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dietes Jahrkanderts, wie spftier naebgewiesen werden wird, eine totale

Aeademng dahin erfahren, daas diese Priester die feierlichen Ordent-

gelAbde in ihrer Tollen Strenge eininhalten haben, wodnrch ihre

PriTatrechtsf&higkeit die gleiche Einschränkung erfahren hat, wie

die der Mitglieder aller übrigen Orden mit feierlichen Gelübden.

Bezüglich der Privatreclitsfäiiigkeit der Mitglieder aller übrigen

Orden mit feierlichen Gelübden, einschliesslich des nur aus Priestern

bestehenden Ritterordens der Kreuzherrn mit dem rothen Stern, für

welche keine Ausuahmebestimmnngen bestehen (l)oUiner^ Die Rechte

geiatlicher Personen) kommen fünf Verordnungen in Betracht:

1. Das Hofdecret vom 9. Nov. 1781 (Sammlung der Gesetze

.Kaiser Joseph IL Bd. 2), wornach »jeder Ordensgeistliche, der mit

Dispensation seinen vorigen Orden verlässt und in den Welipriester-

9kmd eintritt, ist von der Zeit eeiaes Ordenianstriites und respective

Annehninng des Weltpriesterstandee alter Brbsehaften Aberhaapt,

wie auch anderer Acqnisitionen per donationes ete. lUiig und theil-

baflig, Jedoch hat ein solcher säetMmrkr Priester keine Befhg-

niss, jenes xarfickBurerlangen, was bis sn seinem Anstritte den Abri*

gen welUiehen Intestaterben wirklieh sagefaHeo sein wird.«

2. Des MM wm 30. Aug. 1782 J. G. S. 72, wornach »die

nach Aufhebnng der Klöster in den Weltpriesterstand übergetretenen

Geistlichen . . . von dem Tage «ler ihnen bekannt i^emachten Auf-

hebung an, durch Erbschaft und auf jede andere gesetzmässige Weise

zu erwerben und Eigenthum an sich zu bringen und durch letiiten

Willen nach Wohlgefallen zu schalten berechtigt sind.t

3. Die Hofverordnung vom 21, April 1786 J. G. S. 542,

wornach »die künftig als Pfarrer oder Localcapläne angestellten

Manche von jenen Orden, die keine stabilitatem loci [wie die Bene-

dictiner und regulirten Chorherrn sie haben] oder die besonders ab-

getheilte Stifter haben, als Dominikaner, Frantiiikaner etc. sollen

kAnftig Aber ihr ans den ffingAngen einer solchen IfHMe erspartes

nnd erworbenes VerniAgen eine letttwOlige Dispositioa su errichten

ebenfUls befhgt sein; wenn aber ein solcher Pfarrer oder Local-

eaplan ab intestato verstdrbe, dann soll dessen hinterlassenes sAmmtp

liches Vermögen nach der schon in Ansehung der Weltpriester vorge-

schriebenen Snccessionsordnnng in drei Theile, nAmlich Ar die Annen,

für des Verstorbenen Verwandte and die Rhrche seines znletst ver-

sehenen beneficii vertheilet werden.c

4. Das Hofdecret vom 6. Nov. 1786 J. G. S. 593, wonach

»</leit!hwie sclion durch Patent vorn MO. August 1782 verordnet ist,

dass die nach aufgehobenem Orden in den Weltpriesteratand über-
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geMmm OeMk^ ... der aaf^«hobeneii Klöster durch letiten

Willen nach Wohlgefallen zn schalten befagt seien« ... als wird

weiters befohlen, dass falls sie keine letitwillige Anordnung errichtet

bitteo ... die gesetzliche Erbfolge Platz greifen soll.c

5. Das Hcfdeera vom 22, Dec. 1788 J. G. S. 939, welches

v«3rfagt: »Da bereits die Anordnung vom 6. Nov. 178G (?) besteht,

vermöge welcher den als Pfarrer oder Localcupläne angestellten

Mönchen zu testiren erlaubt ist, so wird aus gleichem Beweg-

grunde erklärt, dass auch jene Mönche, dir atisser den Klöstern als

Capläne, Cooperatoren u. dgl. in der wirklichen Serlsonjc amjestcUi

sind, hierunter begrift'en, mithin sowohl in Ansehung der Fähigkeit,

ein weltliches Haben und Vermögen zu erwerben , als auch darüber

rechtmässig durch letzten Willen zu disponiren belugt seien und auf

diese Art mit den als Pfarrer und Localcapl&ne ani^iestottfeM Mönchen

in Allem ein gleiches Becht haben.€

Alts diesen fftnf vorangefBhrten gesetzliehen Bestimmungen er-

gibt sich , dass die mU dendbm dm am dem Ordm mU IHspm-

9aHon in den WeUpriesierskmd über^eMenen säaüaritirteH Ordeiw-

ffeisäieheH^ die eweUe und vierU den nach AufMvng der Klöster

in den Wdipriesterstand überffeireknen OrdenegdaÜiehen^ die drOte

und fünfte aber den tu der wifMieken Sedsorge angestellten München

die Erwerhs' und Beerhungsfähigkeit ausdrücklich zuerkennt, daher

a contrario hieraus '1er unbestreitbare Schlu'j.s gezo«rtMi werden muss,

dass den im Verbände ihrer Klöster verbleibenden Ordensgeistlicfien

und Mönchen derlei Vermögensrechte nicht zustehen.

Es haben aber auf Grund der cit. Hofverordnung vom 21. April

1786 J. (i. S. 542 und des Hofdecrets vom 22. Dec. 1788 J. G. S.

939, wie VoUiner a. a. 0 ausführt und die Entscheidung des ob.

G.-Hofs vom 31. Mära 1887 M. V. Bl Nr. 252 [Archiv LXIl,

S. 321] ausgesprochen hat, nur die auf Säadarpfründen angestellten,

nicht aher auch die auf einer einem Kloster incorporirfen Pfarre

in der Seelsorge verwendeten Ordensffeisikehen das Privileg der Er-

werbsf&higkeit. Die letzteren verbleiben in voller Unterordnung

unter ihren Ordensobern, Oberhaupt in vollem Verbände mit ihrem

Orden, der sie unterhält nnd können daher nicht fAr sich, sondern

auch in dieser Stellung nur für ihren Orden erwerben. Bei der

ineorporirten Pfarrei itt der Klostervorstaod selbst der eigentliche

Pfarrer und der zur Verwaltung der Seelsorge abgeordnete Ordens-

geistliche nur der Pfarrverweser.

Die Verwemlnng von OrdensgfMstHchen in der Säculnrseelsorge

und in Folge dessen die denselben ertheilten Privilegien der Erwerbs-
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Ahigkeil waren darch den in der zweiten Hftlfle dee vorigen Jahr-

hnoderU flhlt»r gewordenen Mangel an Sicnlargeisilicben veran-

lasst. Aus diesem Gründe hatten die Hofentsehliessnng v. 22, Jnli

1788 (Handbneh der Gesetze Kaiser Joseph II. Bd. 2. S. 382) and

die Hofentschliesanng v. 12. Sept. 1783 (ebda. S. 387) ausdrücklich

die Zulassung von Ordensgeisilichen zur Anstellung als Pfarrer und

Localcapläne angeordnet. Als aber der Säcnlarklenis wieder mehr

Nachwuchs erhalten hatte, auch die Or<Jensoberen über die schädigende

Wirkung der Entziehung ihrer tüchtigsten Kräfte zu klagen began-

nen, wurde durch Hofdecret vom 6. Mai 1799 (Polit. Ges.-Sammlung

Bd. 17. S. 7) bestimmt, dass Ordensgeistliche in der Seelsorge nur

zeitlich zur unentbehrlichsten Aushilfe zu gebrauchen seien; durch

Hofdecret vom 20. Janaar 1802 (ebds. S. 6) verordnet, dass Kloster-

ffeisUitke von nun an auf keine Säcularpfründen mehr heßrdert

uferden därfmt. In demselben Sinne lauten die Vorschriften dee anf

Grand kaiseri. Handbillets vom 25. Mta 1802 erlassenen Decrets

der vereinigten Hofkanilei vom 2. April 1802 (ebds. 8. 52, 76), ab-

gedmckt auch in der Abbandig. v. Seydel Allgem. österr. Oer.-Ztg.

1804 Nr. 10 8. 154) nnd das Decret der vereinigten Hofkanzlei vom

15. Oct 1803 (Polit. Ge8.-Sammlang Bd. 20. S. 108, Seijdel a. a. 0.).

Zufol^^e der vorstehend aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen

waren im Zeitpunkte des Eintrittes der Wirksamkeit des a. b. O.-B.

unier den OrdemffeisÜichen — ausser den, wie schon erwähnt, von

jeher bevorrechteten Mitgliedern des deutschen Ordens und des Mal-

teser- oder Johanniter- Ordens fiachsiehende privüe^irte Kategorien

MU utUerscJiciden

:

I. Ordeusgeistliche, denen mit Bewilligung des h. Stuhles resp.

des beireffenden Ordinarius gestattet worden war, aus dem Ordens-

haoae Rbr immer zu treten und ausserhalb des Klosters in der Welt

in saecnlo zn leben, welehes Indult Säcukuritation genannt wird.

II. OrdensgeistUche, welebe infolge der durch das Holdecret

vom 12. Jannar 1782 (Gesetze Kaiser Joseph II. Bd. 2. S. 264)

erfalgien AußAmg ihres Klosters m den Wd^priesUrsiatid ii6er-

getreten waren,

III. Ordensgeistliche, welche mit Bewilligung der ^trcAew-

ebem vor dem Märe 1802 in der Säadarseelsorge angestM
waren nnd nach Briass des kaissri. Handbillets vom 25. Mftrs 1802

sich den Zurücktritt in ihre Klöster oder Stifter nicht ausdrücklieh

vorbehalten, sondern erklärt hatten, sich lebenshuuj der Seelorge m
widmen. Rcchberger, Handbuch des österr. Kircheur. S. 62. (Doi-

Uner a. a. 0. S. 69).
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Diese unter I, II and III aufgeführtea Begularen genossen aut

Grund der cit. Erlasse und Verordnungen die gleiche vermögmS'

reehUi^ SteUmg im Siaak, wie der Säetdarlderu», Alle übrigen

Ordeospersonen aber, welche das feierliche Gelübde der Arniuth ab-

gelegt haben, ohne Uoterachied, waren beim Eintritte der Wirksam*

kelt des a. b. O.-B. nach dem geltenden Rechte erwerfr-, er6-, ver-

eHmngS' wnd vetpfiiMmgsunfähig,

Dass der Skuit an seiner Auffassung der vermOgensrechtltchen

Stellung der Regutaren auch nach Griass des a. b. 0.- B. eine Aen-

dernng nicht eintreten liess, erhellt ans den nachstehenden seitlter

erlassenen, auf der (rlciclifn (iiuiullage beruhenden Verordnungen:

i. Hofkanzlvidccret vom 22. Januar 1818 J. Ii. S. 1408, nach

welchem »Se. Maj. in Ansehung der Glieder des jmesterlichen Mal-

ieserordensconvetits zu Prag, sie mögen sich in diesem befinden

oder auf den Pfarren des Malteserordens angestellt sein, anzuord-

nen geruht haben, dass diese Priester bei ihren Ordnusgelübden zu

verhleiben haben^ die neu Aufgenommenen an deren Ablegung wieder

ingelassen werden dürfen , und dass es von der ihnen früher zugc^

ttandenen Freiheit nach Gutdünke» im teeHren^ . . . wieder aibm-

kommen habe, sofort dieselben in Ansehung ihres Nachlasses an die

Gesetze des Ordens wie vorhin gebunden seien.€

II mfkandeideerä vom 7. JnU 18J9r {Frans L politische

Gesetze Bd. 55. S. 125), womaeh »9. Um die Beobachtung des Qe-

iQbdes der Armnth wieder herzustellen, die Ordinariate Aber

BinTernehmen der Ordensvorsteher alles auf den Fuss zurackffthren

sollen, wie es den Statuten eines jeden Ordens angemessen ist. Alles

soll von dem Orden jedem Bruder veral)reicht werden. Kein in der

Communität lebender Ordensgeistlicher soll ein Separatvermögen be-

sitzen, wovon nur diejenigen eine Ausnahme machen, welche ent-

fernt von ihrem Kloster oder Stifte als öffevüiche Professoren oder

sonst in einer öffentlichen Anstalt sicfi befinden. Damit aber der

Trieb, nach eigenem Vermögen zu streben^ nicht rege werde, so

sollen die Ordensoberon auch ffir die Bedürfnisse der Brftder gehörig

sorgen. Ebenso ist daraut an sehen, dass diejenigen, welche auf

SUfls' oder Klosterpforren exjßonirt werden ^ den geherigon fwidue

ineiruebu torfinden**

IJL Eofdeerä vom 98. Deeember 1836^ snfolge AUerh. Bnt-

schliessnng vom 24. Dec 1885 J. G. S. III, welches verordnet:

»Dm allfälligen Zweifeln fiber die Anwendbarkeit der §§. 573 n. 538

des a. b. G.-B. anf die Testirungs- und Verftnsseningsbefugniss der

Mitglieder aufgehobener Kloster an begegnen« ist flir nothwendig be-
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ftioden worden, zq ericliren, dan tob dem Augenblicke der Bekannt-

machnng dieser Erklärung an die Gesetze, welche die Befugnisse

der Exrcligiosen y welche die Auflösung ihrer Gelübde erhalten

haben, oder durch Aufhebung ihres Ordens, Stiftes oder Klosters

aus ihrem Stand getreten sind , in der Verfügung über ihr wie im-

mer erworbenes Vermögen unter Lebenden oder durch letztwilligi!

AnorJnun^^en auf was immer für eine Art beschränken, namentlich

die zwei Patente vom 20. Juni 1774 und vom 30. August 1782

J. G. S. 72 aufgehoben wurden und dass daher die Befugaisse der-

selben in Rücksicht der Verfügung Aber ihr Vermögen nnter Lehen»

den oder durch letetwiUige Anordnungen lediglich nach den allge-

meinen Bestimmnngen des a. b. U.-B. zo beortheilen rind.c

IV. BUetU vom J98. Juni 1810 J. 0. S. 451, welches rücksieht-

lich des deaiechen Ritterordens bestimmt: »10. Die Ordensritter und

Brietter werden nach ihren OrdensgelAbden ab Rdiffheen angesehen.

Sie bleiben jedoch im Oennsse ihres Vermögens und können auch

nach dem Eintritte in den Orden darch Handlungen anter Lebenden

sowohl als durch Erbschaften nicht nnr frei eigenes Vermögen, son-

dern auch Lehen und Fideicommisse, soweit es der Inhalt der Fidei-

commiss-Inatitute gestattet, erwerben. Sie haben zwar freie Macht,

durch Handlungen unter Lebenden über ihr Eigenthum zu verfügen,

doch niiKH.s bei Sdienkungen, welche den Betrag von 300 Ducaten

übersteigen, hiezu früher die Einwilligung des Hoch- und Deutsch-

meisters eingeholt werden. € »12. Letzte Willenserklärungen und

Schenkungen von Todeswegen der Mitglieder des deutschen Kitter-

ordens sind null und nichtig, wenn nicht der Hoch- und Deutsch-

meister entweder die besondere Genehmigung hiezu ertheilt oder

dem Ordensmitgliede im Allgemeinen das Recht zar Brrichtang eines

letzten Willens eingeräumt hat.«

F. Verordnnng des Staatsministeriums im BlnTemehmen mit

dem Joatisministerinm Tom 81. Dec. 1860 R.-G.-B1. Nr. 4 ex 1867,

welches in theilweiser A.bänderang dee vorstehenden k. Fifttentes

yerordnet:

»Der deutsehe Bitter&rden hat heseklossent für die dem Orden

angekörigen oder demselben beitretenden Priester Oonrente tn er-

richten, deren Glieder verpflichtet sein werden, die feierlichen Or-

densgelübde in ihrer vollen Strenge nach Massgabe der ihnen vor-

gezeichneteu Statuten zu beobachten. Hiernach wird in Folge a. h.

Ermächtigung vom 10. Dec. 1866 verordnet, dass auf jene Priester

des deutschen Ritterorflens , welche Glieder der erwähnten Convente

sind und darin die feierlichen Ordensgelübde ablegen oder erneuern,
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hinsiebtlich der Ervmhmg von Vennögm und der Verfügung mit

demselben die BestimmQngen des Patentes vom 28. Jani 1840 keine

Anwendung haben, sondern für solche Priester in den erwähnten Be-

ziehungen die über die Vermögensrechte von Ordmspersonen mit

feierlichen Gelübden bestehenden allgemeinen Verschroten als masS"
gebend anzusehen sind.

Das8 die kathol. Kirche auf dem gleichen Standpunkte steht,

brauchen wir kaum so erwähnen. Wir beben jedoch die Kundgebung
Leo Xlll. in in seinem Schreiben vonn SO. Dec 1888 fiber die Be-

form der Benedictinerklöster hervor, worin es insbesondere heisst:

»Da nichts die Verpflichtung Jntr Armuth tnchr schädigt, als die

Möglichkeit ein privates Vermögen zu besitzen, ist es erforderlich^

eifrig darüber zu wachen , dass dieser arge Flecken die Aufenthalte

der Mönche nicht beschmutze.«

Somit haben wir rücksichtlich der Frivatrechtsfähigkeit der

Ordensperaonen mit feierlkkm Oelübden nachgewiesen , was nach-

dem seit dem Bestände des Hofdecrets vom 6. Mai 1790 und des

Hofkanzleidecretes vom 2. April 1802 Orden^igeistliche auf Säcnlar-

pfarreien in der wirklichen Seelsorge nicht mehr angestellt werden
dürfen und da von den vor dieser Zeit, also vor mehr als 90 Jahren
angestellt gewesenen sowie von den nach Aufhebung ihrer Klöster in

den VVeltpriesterstand übergetretenen Ordensgei.stiichen gewiss keiner

mehr am Leben ist, — het^etUage dh veruwgenHTOA hihch privilegirte

OrdensgeisUiche nur mehr 1) die durch Säcularisation im engeren Sinne

in den W^UipneäersUmä Uebertretenden, sowie 2) die entfernt von
ihrem SJMer oäer Süfte eis ^enüieke Pimfeaeorm oder atmet in

einer öffentlichen Anstalt Angestellten, welchen beiden Gattungen
de lege lata die gleiche Privatrecht.sfahi*,'keit wie den Weltpriestern

zuerkannt werden muss, endlich 8) die dem deutschen Orden und den

Johannitern oder Malteserorden angehörigen Ritter, welche die be-

reits erörterten Vorrechte geniessen, in Betracht kommen können;

aüt anderen durch das JeierlicJie Gelübde der Armuth verpflichteten

Ordenspersonen, ohne Unterschied ^ ob sie von ihren Ordensoberen

mit Zustimmung der Ordinarien in der Seelsorge auf ihrem Kloster

incorporirten Pfarreien oder ob sie von den Ordinarien mit Zustim-
mung der Ordensoberen aushilfsweise in der Seelsorge verwendet
werden, oder ob sie in ihrem Ordenshause selbst leben, oder ob in-

nerhalb oder ausserhalb desselben im Namen und im Auftrage ihres

Oberen die Wirthschaftsgeschäfte ilires Ordens besorgen, erscheinen

vom Standpunkte des Gesetzes aus, auch derzeit als persönlich er-

werb'^ erb-, vererbungs- und verpflichtungsunfähig; sie können dem-
nach wegen ihrer gesetslichen UnAhigkeft, eine persönliche oder ?er-

mögensrechtliche Verpflichtung einsugehen, niekt Mitglieder einer

Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschafl im Sinne des Gesetzes vom
9. April 1873 R.-G.-Bl. Nr. 70 sein und somit auch nicht als Mit-
glieder des Vorstandes einer solchen Genossenschaft in das Genossen-

schaftsregister eingetragen werden. Die Eintragung solcher Ordens-

geistlichen in das Genossenschaftsregister mtiss demgemäss seitens der

Handelsgerichte als gesetzlich unzulässig verweigert werden.
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VI.

Verbandlttiigen des Merr. Episcopates mit dem k. k. Mini-

sterium für C. und U. bezüglich der Bestimmungen Uber die

Erlangung des theol. Doctorates.

Der VerordmitifT des k. k. flsterr. Min. f. C. n. ö. vom 16. Jan.

1894, wodurch neue lie.stimmungen bezüglich der HrliMgun*; des

theolog Doctorates erlassen wurden (abgedruckt im Archiv LXXII.

168 ff.) gingen voraus folgende Akten:

i. Eingabe der Biedwfe an das MnMerkm fOr OuUus und Ümkrr,^

beir, den Regierungsentwurf einer theologischen Ttigcromwrdmmg,

(Akten der biMböfl. Conferens la Wien 1889 Nr. Vi.)

Hochwoblgeborner Herr!

Mit dem geschätzten Schreiben vom 17. Mai 1. J. Z. 98l>4

haben Eure fixcellenz mir einen Entwarf einer neuen theologischen

Rigorownordnnng übersendet und mich ersucht, Aber denselben mich

vertraulich zu ftussern, und haben später dem ?on mir aosgesprochenen

Wunsche zugestimmt, dass dieser Gegenstand der Berathung der

nftchsten bischöflichen Versammlung Torbehalten werde.

Die bischdfilehe Versammlung ?om November l. J. hat nun

znnftchst im Anschlüsse an die diesbezfiglichen Qmndsätze und Be-

schlüsse, wie sie in dem Schreiben der bischöflichen Versammlung

vom J. 1840 an das hohe k. k. Ministerium des Innern unter dem

15. Juni desselben Jahres niitgetheilt worden sind, beschlossen« die

Erwerbung des theologischen Doctorates an den österreichischen

Universitäten auch bei der gegenwärtigen Gestaltutig derselben wei-

terhin zu gestatten, ist darum auf eine Begutachtung des ihr vor-

gelegten Entwurfes einer neuen theologischen Rigorosenordnnng ein-

gegangen, hat jedoch mehrfache Abänderungen und Zusätze als

wünschenswerth erkannt, und ich beehre mich als Vorsitzender der

bischoflichen Versammlung dieselben sammt BegrQndung in der An*

läge Eurer Bioellenz zu unterbreiten.

Genehmigen u. s. w.

Prag, deu 8. December 1889.

Dranß Car<Und Schimborn*
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einer VerordnnDg des llinietarioms für

Cnltns and Unterricht, darcb welche Iflr

die theolegiseben Facnltiten der Uni*

fenititen Wien, Prag, Graz, Innsbrack,

Krakau, Lemberg und die Ir. Ir. theologi^

9chen Facoltäten Olmütz und Salzburg

bezüglich der Erlangung des theologi-

schen Doctorates neue Bestimmungen er-

lassen werden.

Auf Grund der mit AUerhöchter Efit-

schliessnng vom ertheilten Er-

mftchtigUDg erlasse ich für die oben ge-

nannten katholisch-theologiechen FacuU

täten bezüglich der Erlangung des theo-

logiachen Doetorates an den theologischen

Pacnlt&ten die nachfolgenden Bestim-

nnngen.

§. 1.

Znr Erlangung des katholisch-theo-

logischen Doctorates ist die Ablegung

von vier strengen Prüfungen (Bigorosen)

erforderlich.

Die Zulassung zu denselben ist von

dem Nachweise abhängig, dass der Can-

didat die theologischen Studien als or-

dentlicher Hörer an einer theologischen

Ficaltftt ednongsmissig abeolvirt

habe.

GMididaten, welche die theologische»

Studien an einer gesetimftssig organitirten

DiAceean* oder Kloeteranstalt ab8ol?irt

haben, Irönnen an einer Universüftt oder

theologischen Facultät nach vorläufiger

Immatriculation zu den strengen Prüf-

ungen und zur Erlangung des Doctor-

grades zugelassen werden , wenn sie in

das Stadium der Theologie auf Grund-

und von seinem Diöoesan*

biachof die Znetimmung
inr Ablegnng derselben er-

halten
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Ü

läge eines staatsgiltigen Maturitätszeug-

nisses aufgenommen worden sind.

Wenn ein Candidat an einer theo-

logischen Facaltftt bereits immatriculirt

war, so ist eine neoerliehe Immatricnia-

tion an jener üniversitftt oder Faeultftt,

an welcher er seine strengen PrAfungen

absnlegen beabsichtigt, nicht mehr er-

forderlich.

Die Yier Rigorosen umfassen folgende

Prfifnngsgegenstände

:

T. Das gesammte Bibelstudium

alten und neuen Bundes mit den semi-

tischen Dialekten.

Zur Ablegung dieses Rigorosums ist

erforderlich, dass der Candidat die Vor-

lesungen über die semitischen Dialekte,

sowie fiber die höhere Exegese des alten

und neuen Testamentes, ond swar wenig-

stens durch je ein Semester mit Erfolg

besucht habe.

Von dem Besuche dieser

letxtgenannten

Vorlesungen kann

nur in besonders röclcsichtswfirdigen Fällen

der Ünterrichtsminister nach Einver-

nehmung des betrefl'eii<len Professoren-

Collegiums eine Ausnahme gestatten.

Auch in diesem Falle hat sich jedoch

der Candidat über die aus der höheren

Exegese mit Erfolg abgelegte Prafang

auszuweisen.

Beantragte Aendorungen.

AraUv Ar KtNlwnrMht. LXZIV.

(hat zu eutfallen)

(hat SQ enlfhlleii)

jedoch

gestatten. Doch hat der

Candidat auch in diesem

Falle über die aus den se-

mitischen Dialekten und

der höheren Exegese vor

den betreffenden Fach Pro-

fessoren einer theologischen

Facultfit mit Erfolg abge-

legte FrAfung sich ansiu-

welsen.

8
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Beantragte Aenderungen.

II. Die

FkndamentaUhearie und

DogmoHk»

in. KireheiigesdiMkU nnd Jßrdbai-

reefd.

IV. Die Moral- und PastoraKheologie.

Eine Theilun^ des Prüfungsactes ist

bei keinem Eigorosum gestattet.

Die Tier Rigorosen 1[Cnnen in be-

liebiger Reihenfolge, doch mfiesen sie

Bftmintlich an derselben Fkeultät abge-

legt werden.

Ausnahmsweise kann die Fortsetzung

der Rigorosen an einer anderen Facultät,

als an der sie begonnen wurden, durch

den ünterrichtsminister nach Einver-

nehmung der hetreffenden Professoren»

CoUegien gestattet werden.

Für die Zöglinge des höiieren Prie-

dterbildungsinstitutes von St. Augustin

in Wien bleiben jedoch die diesbezüg-

lich bestehenden Vorschriften (Studien-

hofcommlssions-Decret Tom 24. April

1830, Z. 2132, Hinisterial-Brlass vom

12. Mai 1854, Z. 7214) in Geltung, wo-

nach sie die an einer anderen Hochschale

begonnenen Prüfungen zur Erlangung des

Doctorates der Theologie an der Wiener

Hochschnle fortsetzen dürfen.

§. 4.

Denjenigen Candidaten der Theologie,

die sich durch guten Stndienfortgang be-

sonders herrorthun, kann das Professoren-

GoUeginm die Erlauhniss aar Ablegung

des eines

Rigorosnms

aus dem Biebelstudium (hat tu «otfUlen)

im vierten Jahrgange der theologischen

Studien ertheilen.
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Beantragte Aenderungen.

Den Zöglingen des Fazmaneams in

Wien bleibt die Ablegung des Rigorosoms

aos dem ßibelstudium im 4. Jahrgänge

dee ibeologisGben Stadiams wie bbiher

gestattetw

§. 6.

Der Zutritt zu den UigorostMi steht

nach Massgabe des Raumes üUen Pro-

fessoren, Doctoren und Doctoranden der

Theologie frei und kann vom Präses des

Rigorosums auch anderen Personen ge-

stattet werden, deren Anwesenheit er als

erspriesslich erachtet.

Jedes Bigorosum dauert zwei Stunden.

§. 6.

Zwischen je zwei Rigorosen hat ein

Zeitraum von mindestens drei Monaten

zu Tersireichen.

Wurde jedoeh der Can-

didat beim ?orhergebenden

Rifforosnm einstimmig ap-

probirt, so kann ihm der

Decan fSr das nftcbste Ri-

gorosnm anch einen kflrze-

§. 7. ren Termin gewfthten.

Der Professoren- Decan führt in der

Prüfuiigscoramission den Vorsitz. Im Ver-

hinderungsfalle wird er von dem Prodecan,

und wenn auch dieser verhindert ist, von

dem rangsältesten Professor vertreten.

Die Präfuogscomroission besteht für

jedes Rigorosum ausser dem Vorsitzenden

aus den betreifenden Fachprofessoren and

zwei Prnfungscommissären als Examina-

toren. Letztere werden in Qemftssheit des

Ifmisterialerlasses vom 80. Juni 1850,

B.-G.-BU Nr. 819, von den betreffenden

DiOeesaabisehefen, in deren DiOcese die

. üniTersItftt oder Faeultftt sich befindet,
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Beantragte Aanderangan.

aas den Professoren oder Doctoren der

Theologie

im Ein?eniehmen mit dem Unterrichts- nach ßinvernehmungdestheo-

ministeriam logischen Professoren - Col-

legioms

bestellt

Iii Ermangelung eines ordentlichen

Professors für ein Prflfnngsfach oder

hei Verhinderung desselben ist der

ausserordentliche Professor dieses

Faches, und heim Abgant^e eines sol-

chen der mit der Supplirung heaut-

tragte Doeent, wenn er Doctor der

Theologie ist, oder ein Professor des

nächstverwandtea Faches vom Pr&ses

beizQzieheo.

§. 8.

Wird die Zahl von vier Examina-

toren dareh die im §. 7. berufenen

Vertreter der PrüfungsfUcher nicht er-

schöpft, so ist diesdlie aus der Reihe

der ordentlichen Professoren zu er-

gänzen.

Der Prises hat immer das Becht,

aber nnrdann die Pflicht zu examiniren,

wenn er Pachprofeesor eines Prflftings-

gegenstandes ist.

§. 10.

Jedes Mitglied der Prü«

fangscoromission hat dem Bi-

gorosnm vom Anfange bis zum

Ende beianwohnen. Der Ab-

stimmung und Schlossfessang

geht eine Besprechnng Aber

das Ergebniss der PrOfnng

forans.

Die AbstimmnngJedes Mit-

gliedes erfolgt an! Gmnd des
.
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7

BMiilragte Aendeningen.

Gesammtergebnisses der Prü-

fung mit dem Calcul »aus-

gezeichnet,« »gonüt^eiid« oder

»ungenügend.« DerGesararat-

calcul wird nach der Stintiraen-

melirheit geschöpft, im Falle

etwaiger Stimmengleichheit

(§. 9) nach den ungünstigerdn

Stimmen.

8. 10. 8. n.

Sftmmtlicbe Rigorosen sind in la-

teiniaehor Sprache abzulegen.
, und ist von dieser Bestim-

mung nur bei der Pastoral-

Theologie eine Abweichung

zulässig, wenn dieser Gegen-

stand an der betreifenden Fa*

cultat iu einer Volkssprache

vorgetragen wird und der

Candidat das Ersuchen stelit,

die Prüfung io der Vortrage-

sprache ablegen m dürfen.

§• §. 12.

Wird ein Candidat bei einem Ki-

gorosura reprobirt, so hat ihm die Pru-

fungscororoission den Termin zur Wie-

derholang dieser Prüfung auf nicht

weniger als drei Monate za bestimmen.

Wird er hierbei abermale reprobirt, so

ist nnr noch eine Wiederholnng des

Rigoroeams, n. xw. nicht vor Ablauf

eines Jahres zulftssig. Bei nochmaliger

(dritter) Reprobation ist der Candidat

von der Erlangung des theologiMchen

Doctorgrades an einer Universität oder

theologischen Facultät der im Reichs-

rathe vertretenen

Königreiche und
Länder, wie auch von der Nostrifica-

tion eines im Aaslande erworbenen
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Doctordiplomes ffir immer aasge-

schlossen.

§. 12.

Für jedes Rigorosum hat der Can-

didat eine Taxe von

40 Ii.

SU entrichten.

Der Vorsitiende erhält hiervon

6 fl.,

jedes Mitglied der Ck»mmi88ion je

5 fl.

Weiters sind hieven 8 fl, an den

Eanzleifond absafflhren. Der Best aller

Rigorosentazbesflge wird nnter sammt-

Hche ordentliche Professoren der Facultftt,

die als EzaminatoreQ thätig sind, ver>

tbeilt.

Der Vorsitzende erhält, wenn er zu-

gleich Fachexaminator ist, auch die für

einen solclieo entfallende Taxe.

Bei jeder Wiederholung eines liigo-

rosums erhält jedes betheiligte Mitglied

der Früfangscommission die Hftlfte des

oben aiifr<^gebenen Taxbetrages.

Der Betrag fQr den Kansleifond ent-

AUt bei Wiederholungen.

§. 18.

Die Einzeltaxbezüge haben die Natur

von Prasensgeidern und können daher

auch nur fflr wirkliche Functionen in

Anspruch genommen werden.

Ist ein Commissionsmitglied aus was

immer ffir einem Grunde am letzteren

verhindert, so hat der Decan nach §. 7.

ffir einen Ersatzmann su sorgen, dem

der entfallende Antheil an der Taxe zu-

kommt.

§. U.

Nach Ablegong der vier Higorosen

Beantragte Aamtonrngan.

§. 13.

30 fl.

5 fl.,

4 fl.
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hat der Candidat eine grossere ge-

schriebene AhhandluQg (Dissertation)

vorzulegen. Das Thema, welches ans

einem der dem Bereiche der theologi-

schen Ftecnitftt angehOrigen Fftcher sn

nehmen ist, bestimmt der Decan im Bin*

vernehmen mit dem Professor, aus dessen

Fache das Thema «gewählt wird. Nach

Apiirol)atioii der Disaertation erfolgt die

AblcL'un^' des

tridcntinischen

Glaubensbekenntnisses vor dorn Diücesan-

hisciiof oder in Wien und Prag vor dem
Kanzler.

Beutrafti Atndeniiigen.

§. 15.

Die Promotion erfolgt unter dem Vor»

sitze des Hectors und des Decans des Pro-

fessoren-Collegiums, dann in Wien und

Prag auch des Kanzlers der theologischen

Facnltftt^ durch einen ordentlichen Pro-

fessor (pertomnm) io Form der herkömm-

lichen Sponsionen.

Wenn der Bector nicht Icatholisch ist,

so hat die Iratholisch-theologische Pro-

motion durch den Prorector, beziehungs-

weise durch den Decan der Facultät

des Rectors

oder einen gesetzlichen Vertreter dieses De-

cans zu geschehen und diese Functionäro

haben dann auch die Diplome zu unter-

schreiben.

tridentinisch-vaticaniächen

, und hat sich der Candidat

Ober den Vollzug derselben

beim Decan des Professoren-

Oollegioms auszuweisen.

Auch hat der Candidat den

Nachweis beizubringen,

dass ihm sein DiOcesan-

bischof die Ertaubniss er-

theilt hat, den Doctorgrad

anzunehmen.

8. 16.

, aus welcher der Rector

liervorgegangen ist.
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An den theologischen Facnitäten in

Olmfitz und Sahbarg erfolgt die Pro-

motion unter dem Vorsitze des Oecans

im Beisein des Prodecans dorch einen

ordentlichen Professor (per tarnom).

§. 16.

Die Promotionstaxe beträgt an allen

theologischen Facultäten CO fl.

Hievon beziehen der Bector 15 fl.,

der Kanzler,

der Decan nnd der Promotor je 5 fl.;

an den theologischen F^nltAten Olmfitz

nnd Salzbnrg beziehen der Decan 15 fl.,

der Prodecan nnd Promotor je 5 fl.

Ferner sind von dieser Taxe 5 fl. an den

Kanzlcifond abzuffihren, ans welchem die

an den verschiedenen Universitäten bis-

her bestehenden Zahlungen für die An-

fertigung des Diplomes und die bisherigen

Bezüge des Kanzleipersonales und der

Dienerschaft zu bestreiten sind, mit Aus-

nahme solcher Bezüge, welche für spe-

cielle Functionen bei nunmehr entfallen-

den Feierlichkeiten des Promotionsactes

in Ansatz kamen.

Der Rest aller Promotionstaxbezfige

wird anter sftmmtliche ordentliche Pro-

fessoren der Ftenltät, die zugleich Exa-

minatoren sind, zn gleichen Theilen ver-

theilt.

§. 17.

An jenen UniTersitäten , an welchen

bisher feierliche Promotionsformen üblich

waren, bleibt es dem Candidaten freige-

stellt, statt der einfachen, diese feier-

lichere Promotioiisform gegen die hiefür

üblichen Entrichtungen für sich in An-

spruch zu nehmen. Doch kommt der im

vorhergehenden Paragraphen bestimmte

Taxbetrag auch in diesem Falle zu der

Beantragtt AenderangM.

g. 17.

(hat Sil «otfilleii)

§. 18.
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dort aDgeordoeten Verwendang in Ver-

iheilang.

§. 18.

Btantragte Atnderungan.

§. 10.

Diese Rigorosen-Ordnuug tritt mit

Beginn des Studienjahres 18 . . in Kraft.

Jene Candidaten, welche sich bis da-

hin den Rigorosen nach den bisher be-

standenen Vorschriften bereits ganz oder

theilweise unterzogen haben , sind auch

fernerhin aach diesen Vorschriften zu be-

handeln.

Die hier geforderte Zustimmung des DiOcesanbiscbofs wird in

mehreren Diöceseu thatsächlich angesucht;

sie entspricht auch den Bestinomungen über Zulassung zu

anderen Prüfungen, z, B. zur Pfarrconcnrsprfifang, znr Prüfung für

Beligionslehrerstellen an Mittelschulen n. a.;

sie vertritt die in dem Znsatz tn §. 14. getroffene Bestimmung,

womach die Annahme des Doctorgrades von der Erlanbniss des Did-

cesanbischofe abhängig gemacht wird, in jenen Fftllen, wo die Ab-

legang ?on wenigstens zwei Rigorosen ein Requisit ist für die Be*

Werbung um gewisse kirchliche Stellen.

Die im Absatz 2 gestellte Forderung erschwert es, ja macht

es selbst den begabtesten und fleissigsten Studirenden der Theologie

an den Diöcesan- und Klosterlehranstalten nahezu unmöglich, den

theologischen Doctorgrad zu erwerben, weil sie in der Regel nicht

in der Lage sind, ein ganzes Jahr auf eigene Kosten an einer theo-

logischen Facult&t zuzubringen; sie ist aber auch nicht unbedingt

nothwendig, weil höhere Exegese auch an den meisten Diöcesan*

nnd Klosterlehranstalten forgetragen wird, und weil der Gandidat

die hierüber nnd über die semitischen Dialekte erwünschten An-

weisungen und Behelfe von dem betreffenden Facultätsprofessor sich

erbitten und verpflichtet werden kann, die in diesen Gegenständen

erworbenen Kenntnisse in einer Vorprüfung nachzuweisen, deren Kr-

folg für seine Zulassung zum Bibelrigorosum entscheidend sein soll.

Dem Beschlasse der bischöflichen Versammlung vom Jahre

der beantragten Aendenmgen.

Zn §. 1, Absatz 2.

Zu §. 2, I. Absatz 3.
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1849: »Das Stadium der semitischen Sprachen und der höheren

Bzegeae ist für alle erforderlich, welebe die theologische Doctors-

wflrde IQ erlangen wfln8cheQ,€ wird auch bei der beantragten Aen-

demng htnlftnglich Bechnnng getragen, und wftren die ans der Nichi-

annabroe derselben erwachsenden Kachtheile jedenfalls grosser als

die Vortheile, welche ans der betreffenden Bestimmnng des Ent-

wurfes erhofft werden.

Zu §. 2, II.

Die kurze Bezeichnung »Dogmatikc stammt aus einer Zeit, wo

man mit diesem Ausdrucke die sogenannte allgemeine und specielle

Dogmatik zusammenfasste , während später für erstore die Bezeich-

nung »Fundamentaltheologiec in Uebung kam, und der Ausdruck

»Dogmatikc auf letztere eingeschränkt wurde.

Zn §. 4, Absatz 1.

Da nach §. 3, Absatz 1, die vier Rigorosen in beliehiger

Reihenfolge abgelegt werden können, so liegt auch kein Grund vor,

die in diesem Absatz dem Professoren-CoUegium zugestandene Voll-

macht aui ein bestimmtes Rigorosum einzuschränken.

Zn §. 6.

Der schon an nnd Ar sich empfehlenswerthe neue Absats

findet sich auch in §. 6 der Rigorosenordnung Hlr die rechts- und

staatswissenschaftliche Facultät (V. iil. 1872, Nr. 31) und in §. 6

der Rigorosenordnung lür die Czernowitzer griechisch-orientalisch-

theologische Facultät (V. Bl. 1879, Nr. 35).

Zn §. 7, Absatz 2.

Dass die Bestimmnng des Entwurfes: »im EinTsmehmen mit

dem ünterrichtsministeriumc in dem Ministerialerlasse vom 30. Juni

1850 R. O. Bl. Nr. 310 keinen Anhaltspunkt findet, hat eine gegen-

theilige Praxis gezeigt. Dagegen ist es billig, dass der betreffende

Bischof, bevor er die bischöflichen Examinatoren ernennt, mit dem

theologischen Professoren-Collegium das Einvernehmen pflege.

Zu S. 9 nnd 10.

Es ist ein wirkliches Bedfirfhiss, dass der beantragte nene

Paragraph, der übrigens anch iu den Rigorosenordnnngen ffir die

feehts- nnd staatswissenschaftltche Facnltät (?. Bl. 1872, Nr. 31)

als §. 12, far die philosophische Fscnltät (ebendort) als §. 7 nnd

für die Czernowitzer griechisch-orientalisch-thpologische Facultät

(V. Bl. 1879, Nr. 35) als §. 12 vorkommt, etwa zwischen die Pa-

ragraphe 9 und 10 eingeschoben wurde.
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Zu §. 10.

Auf Qrund der Bestimmung der bischötlichen Versammlung

vom Jahre 1849:

»Das Latein ist die ordentliche Sprache der theologisclien Lehr-

vorträge. In wie weit die Anwendung der Landessprachen nothwendig

sei, um den Seelsorger zu seinem heiligen Berufe zu befähigen, bleibt

der Vereiubarang zwischeo den Bischöfen derselben Kircbenprovinz

überlassen c

hat sich an den meisten theologischen Lehranstalten und Fa-

cultäten der Usus ausgebildet, dass die Pastoraltheologie in der be-

treffenden Volkssprache vorgetragen wird, and sind dämm in Prag

aneh swei Professoren ffir diesen Gegenstand bestelli Dies hatte zur

Folge, dass auch das Rigorosnm ans der Pastoraltheologie in der flb-

lichea Vortragssprache abgelegt wird. Da kein gewichtiger Qrand

der Beibehaltung dieser Oebung entgegensteht, ist dieselhe auch in

die RigOTOsenordnung aufeunehmen.

Zu §. 11.

Die im Entwürfe fehlenden Worte : »Königreiche und« darften

nur aus Versehen ausgelassen worden sein.

Zu §. 12 und 16.

Die Rigorosurataxe dürfte bisher an den meisten theologischen

Facultftten 20 fl. betragen haben, w&hrend die Promotionstaxe 100 fl.,

bezw. 5 uod 20 Ducaten betrug. Da nun letztere anf 60 fl. herab-

gemindert wird, so kann erstere ohne Erhöhung der Gesammtsumme
der Doctoratstazen immerhin auf 80 fl. erhöht werden, wie dieselbe

an der Czernowitier theologischen Facultftt (§. 4 der dortigen Bi-

gorosenordnung) auch whrklich mit 80 fl. bestimmt ist Dement-

sprechend fallen auch die Theilbeträge geringer ans.

Zu §. U.

Dem Decrete der hL Concils-Gongregation vom 20, Januar

1877 entspricht die Bezeichnung: tridenttnisch-vaticanisch.

Nach dem Wortlaute des betreffenden Beschlusses der bischöf-

lichen Versammlung vom Jahre 1849 behalten sich die Bischöfe das

Recht vor, bei der Promotion von dem zu Gradoirenden die Ab-
legung des Glaubensbekenntnisses zu verlangen. Wird nun nach

dem Entwürfe die Ablegung des Glaubensbekenntnisses von dem

Promotionsacte getrennt, so ergibt sich die Forderung eines Nach-

weises über den Vollzug derselben.

Da ferner der Titel eines Doctors der Theologie ein kirchlicher
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Titel ist, kirchliche Vitel aber ohne Vorwisseii and Erlaubniss des

eigeoen Diltoesanbischofs, ausser wenn sie ?oni Hl. Yater ertheilt

werden, nicht angenommen werden sollem so wkltxi sich damit der

diesbezügliche Zosais.

Zu §. 15.

Die l^leine stilistische Aenderang erklärt sich vou selbst.

Zu §. 16, AbsaU 2.

Die Belehnung des Kanslers mit Promotionstaien wird als der

kirchlichen Stellung desselben unwürdig angesehen.

Zar Eioleitungsformel der Verordnung.

Ohne einen bestimmten Antrag sn stellen, kann die bischöf*

liehe Versammlung nicht arohin anf die Formel hinsudeuten, mit

welcher die Rigorosenordnung der Ciernowitaer griechisch-orientalisch-

theologischen Fkcnltät seinerzeit eingeleitet worden ist und welche

also lautet:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit allerhöchster

Bntschliessunt,' vom .... die nachsteheude liigorosenorduung ....

zu geiiebniigeu garubt.

2. Sehreibm 8r, ExeeOenM des Barm JltUMers F^eikerm Oaiutaeh

an 8e, Emmens CaräineU SMnbam in Betreff der van der hisMf-

Uehen Versammlung vom Jahre 1869 eu dem Regierungsentwurf

einer neuen theologischen Rigorosenordnung unter dem 8. December

1889 beantragten Aenderungen.

(Au den Akten der bischöfl. Conferenz zu Wien 1889 Nr. II.)

2246

Hoch würdigster Herr Cardinal- Fürsterzbischof I

Mit dem hochgeschätzten Schreiben vom 8. December 1889

war es Eurer Eminenz gefällig, mehrfache Abänderungen und Zu-

sätze, welche die hochwftrdigsten Herren Bischöfe za dem übermit-

telten Entwürfe einer neuen theologischen Bigorosenordnnng als

wflnschenswerth bezeichnet haben, anher bekanntsogeben.

Diese Mittheilnng gab mhr Anlass, den Entwurf einer neuer-

lichen PrflAing zu unterziehen, als deren Ergebniss sich das bei-

liegende Elaborat darstellt Ans demselben wollen Enre Eminenz

hochgefälligst ersehen , dass den Wfinschen des hochwärdigsten

Episcopates in thunlicbster Weise Rechnung getragen worden ist.

Nehstdem wurden auch noch andere Wünsche und Anträge in Be-

tracht gezogen, welche aulässlich der Mittheiluog des ersten Eut-
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Warfes an die Herren DiOcesanbischöfe , in deren Sprengein eine

theologische Facalt&t sich befindet, sowie an die theologischen Fa-

coltftten gestellt worden sind.

Indem ich nnn den beiliegenden Entwarf einer Bigoroeenord*

nang Barer Broineni and der bochwfirdigsten Herren Biscbdfe er-

lencbteter Beartbeilnng anheimgebe, erlaube ich mir in Kftne anf

die vorgenommenen Abftndemngen and ihre Begrfindang htninweisen.

ad §. 1. Was den von den hocbwflrdigsten Herron Bischöfen

gewünschten Zusatz hinsichtlich der Znstiromang des betreffenden

niOcesanbischofes zur Ablegung der Rigorosen betrifft, so bleibt es

jedem Diöcesanbischofe uiihenonimeii, in geeigneter Weise seine Diö-

cesangeistlichkeit anzuweisen, dass sie vor Ablegnng der theologischen

Rigorosen die Zustimmung des Ordinarius einzuholen haben, während

eine diosfällige Bestimmung in einer staatlicherseits erlassenen all-

gemeinen Norm nicht am Platze wäre. Dasselbe gilt auch in gleicher

Weise für die einzuholende Erlaubniss zur Annahme des Doctortitels,

wobei aach noch in Betracht kommen dürfte, dass die theologischen

Facultaten in Oesterreich von dem päpstlichen Stahle die Vollmacht

haben, den theologischen Doctorgräd za ertheilen.

Was die blegnng des ersten Rigoroeams hn vierten Jahrgange

der theologischen Stadien betrifft, hatte das Hofkanileidecret vom

7. Jannar 1809, Z. 891, diese den (Kandidaten, welche neb dnrch

einen aosgezeichnet gaten Fortgang empfehlen, gestattet. Allein

schon der Ministerialerlass vam 20. December 1858, Z. 13100, be>

roericte: »dass Stndirende, welche die rogelmftssigen Facoltfttsstadien

noch nicht beendet und daher manche Partien des Oesamrotstodiums

noch gar nicht kennen gelernt haben, zu den Doctorats- Prüfungen

zugelassen werden, widerspricht an sich der Natur des Doctorates,

insofern dasselbe, wie es namentlich in der Theologie der Fall ist,

nur die Bedeutung einer wissenschaftlichen Auszeichnung, und zwar

der höchsten academischen Würde hat.t Es haben sich daher auch

einige theologischen Professoren- Collegien dahin ausgesprochen, dass

der Candidat analog dt>r Rigorosenordnung der rechts- und Staats*

wissenschaftlichen Facultftt vom 15. April 1852, R. G. Bl. 57, seine

theologischen Studien vorschriftsmässig absolvirt haben roass. Wenn
ich mich daher schon wegen einer gleichmftssigeron Annfthernng an die

übrigen Faealtftten und einer gleichen gesetilichen Bestimmang der

Universitäten des Auslandes bestimmt finde, die Ablegang der Eigoroeen

von den absolvirten theologischen Stadien abhängig la machen, so soll

doch disses Zagestindniss den Zöglingen des Pasmanenms in Wien

auch fernerhin anfrecht erhaltea bleiben, weil dasselbe anf einer

Digitized by Google



126 Sehr, (L ömL C-if. 19, Febr, 2891 betr, Neuordn, d. ih€oU Rigoroum,

Allerhöchsten Entschliessung vom 27. October 1815 beruht, und eine

St'hmälerung desselben eventuell die Aaflösong dieses wichtigeo In-

stitutes nach sich ziehen könnte.

Dero §. 2 warde hiaaicbtlich des Rigorosams «u dem Bibel-

Studium tbeilweise eine neue Fassang gegeben, and swar io der

Weise, dass die semitischen Dialecte ans den PrftfüDgsgegenstftndeii

(Ar dieses Bigorosam aosgeechleden Warden. Sowohl der hocbwftrdigste

Herr Bnbischof nnd Metropolit Dr. Sembratowlcs, ab aoeh die tbeo-

logiscbe Faoaltät in Lemberg haben den Wonach geftaasert, dass aar

Brleichterong des schwierigen Bigorosnms ans dem Bibelstndinm die

semitischen Dialecte getrennt nnd die Prflfnng ans denselben ta einer

Vorprfifung umgestaltet werde. Der Qmnd dieser Tbeilung liegt einer-

seits in der Menge der Gegenstände, welche diesem Rigorosum bis-

her zugewiesen war und oftmals nicht gestattet, wegen Fragen mehr

philologischer Natur die anderen wichtigeren biblischen Lehrzweige

genauer zu erproben, andererseits in der Erfahrung, indem der bis-

herige Vorgang viele Candidaten von der Erwerbung des Doctor-

grades abgeschreckt hat. Ungeachtet dieser Ausscheidung geschieht

der systematischen Vollständigkeit und weiteren Fortentwicklung der

theologischen Wissenschaften kein Eintrag, da der Nachweis über

das philologische Studium der semitischen Dialecte zur Genüge auf

dem Wege einer Semestrai- oder Vorprfifang wird geliefert werden

][Onnen. Anch lisst sich wohl kanm leagoen, dass nach dorn boatigoa

Stande der theologischen Wissenschaft , namentlich dnreh den Aal-

schwang der Assyriologie nnd Aegyptologie das Stndinm der semi-

tischen Dialecte bei weitem nicht mehr jene Tragwette besltat, wie

ehedem. Dadurch, dass die Theologie-Stndirenden sich dieser Prüfung

ans den semitischen Dialecten während Ihrer Stndientelt oder efontaell

vor Ablegung des Rigorosnms unterziehen, ist es einem anch in der

Seelsorge angestellten talentvollen Priester leicht ermöglicht, das

Rigorosum ans dem Bibelstuilium abzulegen. Uebrigens bilden weder

an den theologischen Facultäten Deutschlands, noch an den römi-

schen Collegien die semitischen Dialecte einen Prüfangsgegenstand

beim Rigorosum.

Der beantragte Zusatz zu §. 5 wurde aufgenommen.

Desgleichen stimme ich dem Antrage bei, dass in §. 6 die Be-

stellung der bischöflichen Prüfungscommissäre von den Diöcesan*

bischofen nach Binvemehmen des theologischen Professoron-OoUegiams

in geschehen habe.

Zu dem aas dor jaridiachen and mediciniachon Bigoroeenord-

nnng anfgenommenen nenen §• 9 behalte ich mir die Bestimmnng
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des Calcüls vor, da ich mit Rücksicht auf die grosse Verschieden*

heit, die an den einzeloeo theologischen Facult&ten hierüber za

hemcheo scheint, vorerst von diesen einen Bericht mir werde er-

statten iMsen.

In §. 10 warde die Bestimmnng binsichtlicli der Ablogung der

Prüfung ans der Pastoraltheologie in der flblichen Vortragsspraclie

aufgenommen.

In §. 12 wurde die beantragte Herabsetzung der Taxe für ein

theologischea Kigorosam angeuommen und die^ibe aaf 36 fl. an-

gesetzt.

Nach dem früheren Bntwarfe hatte der Oandidat nach abge-

legten vier Rigorosen eine Dissertation vorsulegen. Wie aus den

Berichten der einzelnen theologischen Facnltäten erhellt, wnrde schon

seit längerer Zeit an den meisten derselben von einer Dissertation

Umgang genommen, und einige derselben sprechen sieh gegen die

Wiedereinführung derselben aus. Angesichts dessen würde ich die

Vorlage einer Dissertation nnr für den Fall in die Rigorosenordnnn^

aufnehmen, wenn die liochwürdigsten Herren Bischöfe besonderes

Gewicht darauf legen würden.

In der hoclij^escliätzten Zuschrift wird die Belehnung des

Kanzlers mit Promotionstaxen als der kirchlichen Stellung desselben

unwürdig bezeichnet. Hiezu habe ich blos zu bemerken, dass, was

wenigstens die Wiener theologische Facultät betrifft, dem Kanzler

seit dem Bestände dieser Würde die Promotionstaxe verabfolgt wurde,

ohne dass je dagegen eine fiinspraehe erhoben worden wAre. Ich

nehme Anstand, dem Kanzler, welcher bei der Promotion zu er-

scheinen hat , die ihm auf Qrnnd der bisherigen Bestimmungen zu-

kommende Taxe abzasprechen, nnd glaube es jedem Kanzler fiber-

lassen zu sollen, ob er auf diese Gebühr Verzicht leisten will.

Sciiliesslieh stelle ich das ergebene Ansuchen, Eure Eminenz

wollen über den beiliegenden abgeänderten Entwurf sammt Be-

gründung,' den hocii würdigsten Herren Bischöfen entsprechende Mit-

theilung machen und deren Wohlmeinung hierüber mir ehethunlichst

hochgefälligst übersenden.

Ich habe die fihre mit ausgezeichnetster Hochachtung zu ver-

harren

Euer Boinenz

Wien, am 19. Pebmar 1891. ergebenster

Gcadsch m. p.
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Entwurf.

Verordnang des Ministerioou für Galtas and Unterricht

vom Z ,

durch welche für die theologischen Facultäten der k. k. Universitäten

Wien, Frasf, Oraz, Innsbruck, Krakau, Lemberg und die k. k. theo-

logischen B'acultäteu Olmütz und Salzburg bezüglich der Erlangung

des theologischen Doctorates neue Bestimmungen erlassen werden.

Anf Qrand der mit AUerhOohtter Bntechliessnttg Tom

eriheilten Brmftchtigang erlasse ich fOr die obgenannten katholisch-

theologischen Facaltaten besflglich der Erlangung des theologischen

Doctorates an den theologischen Facnltftten die nachfolgenden Be-

stimmungen.

§. 1. Zur Erlanjfung des katholisch-theologischen Doctorates

ist die Ablegung von vier strengen Prüfungen (Rigorosen) erforderlich.

Die Zulassung zu den Kigorosen ist von dem Nachweise ab-

hängig, dass der Candidat die theologischen Studien als ordentlicher

Hörer an einer theologischen Facultät ordnungsgemäss absolvirt hat

und den Vorschriften des §. 2 dieser Verordnung nachgekommen ist.

Nur den Zöglingen des Pazmaneums in Wien bleibt die Ablegung

des Rigorosums aus dem Bibelstudium im vierten Jahrgange des

theologischen Studiums wie bisher gestattet.

Candidaten, welche die theologischen Studien an einer gesetz-

mftssig organisirten Diöoesan- oder Klosterlehranstalt absol?irt haben,

können an einer Unifersitftt oder theologischen Facnlt&t nach Tor-

Iftofiger Immatricnlation sn den strengen Prfifhngen und »ir Er-

langung des Doctorgrades angelassen werden, wenn sie in das Studium

der Theologie auf Grundlage eines staatsgiltigen Maturitätszeugnisses

aufgenommen worden sind.

Wenn ein Candidat an einer theologischen Fftcultftt bereits Im-

roatriculirt war, so ist eine neuerliche Immatricnlation an jener Uni-

versität oder Facultät, an welcher er seine Kigorosen abzulegen be-

absichtigt, nicht mehr erforderlich.

§. 2. Die vier Rij^orosen umfassen folgende Prfifungsgegenstände:

1. Das gesammte Bibelstudium des Alten und Neuen Testamentes.

Um zu diesem Rigorosum zugelassen zu werden, muss der Can-

didat die Vorlesungen über die semitischen Dialecte, nftmlich Syrisch,

Chaldäisch und Arabisch, so wie über die höhere Exegese des Alten

und Neuen Testamentes wenigstens durch je Bin Semester mit gutem

Erfolge besucht haben.

7on dem Besuche der eben genannten YorlMungsii kann in
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rfieksiehtswürdigen F&llen der Ünterrichtsminiftter nach E!n?ernehm*

ang des theologischen Professoren-Collegiums eine Ansnahme ge-

statten ; in dieeem Falle jedoch hat der Candidat an der theologi-

schen Pacnltät, an welcher er seine Bigorosen ablegen will, sich einer

Prfifhng ans den semitischen Dialecten, beziehungsweise ans der

höheren Eiegese des Alten und Neuen Testaiueutes zu unterziehen.

2. Generelle und specielle Dogmatik.

3. Kirchengeschichte und Kircheurecht.

4. Moral- und Pastoraltheologie.

§. 8. Die vier Kigorosen können in beliebiger Reihenfolge, doch

mdssen sie sämmtlich an derselben Facultftt abgelegt werden.

Ausnahmsweise kann die Fortsetzung der Rigorosen an einer

anderen Facultät, als an der sie begonnen wurden, durch den Unter-

richtsminister nach Einvernehmen der betretfendeu Professoren-Col-

legien gestattet werden.

Für die Zöglinge des höheren Priesterbildungsinstitutes zu

St. Augustin in Wien i)leiben jedoch die diesbezüglich bestehenden

besonderen Vorschriften in Geltung, wornach sie die an einer

anderen theologischen Facultät begonnenen Prüfungen zur Erlangung

des Doctorates der Theologie an der Wiener Universität fortsetzen

dürfen.

§. 4. Der Zutritt zu den Rigorosen steht nach Massgabe des

Raumes allen Professoren, Doctoren und Doctoranden der Theologie

frei und kann vom Präses des Rigorosums auch anderen Personen

gestattet werden.

Jedes Rigorosum dauert zwei Stunden.

§. 5. Zwischen je zwei Rigorosen hat ein Zeitraum von min-

destens drei Monaten zu verstreichen. Hat jedoch der Candidat ein

Rigorosum mit sehr gutem Erfolge abgelegt, so kann ihm der Decan

für das nächste Rigorosum auch einen kürzeren Termin gewähren.

§. 6. Der Decan des Professoren-Collegiums fährt in der Prfl-

f^nga-Commission den Vorsitz. Im Verhinderungsfalle wird er von

dem Prodecan, und wenn auch dieser verhindert ist, von dem rangs-

ftltesten Professor vertreten.

Die Prfifungs-Gommission besteht ffir jedes Rigorosum ausser

dem Vorsitzenden aus den betreffenden Ftehprofessoren und zwei

Prfifongs-Commissären als Examinatoren. Letztere werden in Oe-

mässheit des Ministerial-Erlasses vom 30. Juni 1850, R.-G.-Bl.

Nr. 319, von den betreffenden Diöcesanhisch5feii , in deren Diöcesen

die Universität oder Facultät sich befindet, aus den Professoren oder

AKhiv für KirclMureeiit. LlLXiV. 9
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Doctoren der Theologie nach Einvernehmnog dos theologischen Pro-

feasoren-GoHegiams bestellt.

In Ennangelung eines ordentlichen Professors für ein Prflfnngs-

fach oder bei Verhinderong desselben ist der ordentliche Professor

dieses Faches, und beim Abgange eines solchen der mit der 8up-

plirnng beauftragte Docent, wenn er Doctor der Theologie ist, oder

ein Professor des nächstverwandten Faches vom Präses bei'zuziehen.

§. 7. Wird die Zahl von vi^r Exarainatoren durch die im §. G

berufenen Vertreter der Prüfungsfächer nicht erscliöpft, so ist die-

selbe aus der Reihe der ordentlichen Professoren zu ergänzen.

§. 8. Der Präses hat immer das Recht, aber nur daiiii <iie

Pflicht zu examiniren , wenn er Fachprofessor eines Prüfungsgegen-

standes ist. Im letzteren Falle bat die Prüfungs-Commission nebst

dem präsidirenden Decan nur aus drei Mitgliedern zu bestehen.

g. 9. Jedes Mitglied der Prüfungs-Commission hat dem ßigo-

rosnm fom Anfange bis znm Ende beizuwohnen. Der Abstimmnng

nod Schlnssfassnng geht eine Besprechung Aber das Brgebniss der

Prfifnng Torans.

Die Abstimmung jedes Mitgliedes erfolgt auf Grund des Qe-

sammtergebnisses der Prüfung. Der Gesammtcalcfil wird nach der

Stimmenmehrheit geschöpft, im Falle etwaiger Stimmengleichheit

(§. 8) nach den ungfinstigen Stimmen.

§. 10. Sämmtliche Rigorosen sind in der lateinischen Sprache

abzulegen. Von dieser Bestimmung ist nur bei der Pastoraltheologie

eine Abweichung zulässig, wenn dieser Gegenstand an der betreffen-

den Facultät in einer anderen Sprache vorgetragen wird und der

Caudidat das Ersuchen stellt, die Prüfung in der Vortragssprache

ablegen zu dürieu.

§. 11. Wird ein Caudidat bei einem Rigorosum reprobirt, so

hat ihm die Prüfungs-Commission den Termin zur Wiederholung

dieser Prüfung auf nicht weniger als drei Monate zu bestimmen.

Wird er hierbei abermals reprobirt, so ist nur noch eine Wieder-

holung des Bigorosums, u. sw. nicht for Ablauf eines Jahres za*

Iftssig. Bei nochmaliger (dritter) Repiobation ist der Caudidat ?on

der Erlangung des theologischen Doctorgrades an einer Universittt

oder theologischen Facult&t der im Beichsrathe vertretenen König-

reiche und Lftnder, wie auch von der Nostrification eines im Aus-

lände erworbenen Doctordiplomes für immer ausgeschlossen.

§. 12. Für jedes Rigorosum hat der Candidat eine Taxe von

36 tl. und im Falle der Wiederholung desselben die Hällte zu ent-

richten.
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Der Voraitzende erhftlt hmon 6 fl., jedes Mitglied der Com-
mission je 5 fl. Weiters sind, wo ein Kanzleifond bestellt, hioTon

2 fl. an denselben abiafllhren. Der Rest aller RigorosentaibezOge

wird unter sSmmtliche ordentliche Professoren der Facultät, die als

Examinatoren tliätig sind, vertheilt.

Der Vorsitzende erhält, wenn er zugleich Fachexaminator ist,

auch die für einen solchen entfallende Taxe.

Bei jeder Wiederholun;,' Ivii^'oro.sunis eriiiilt jedes hetlieiligte

Mitgiii d der Prüfungs-Commission die Hälfte des eben angegebenen

Taxbetrages.

Der Hetraj^ für den Kanzleifond entfällt hei Wiederholungen.

§. 13. Die £iuzeltaxbezuge haben die Natur von Präsenzgeldern

und können daher auch nur für wirkliche Functionen in Anspruch

genommen werden.

§. 14 Nach Ablegung der vier Rigorosen erfolgt die Ablegung

des tridentiniscb-vaticanischen Qlanbensbekenntnisses vor dem Did-

cesanbischofe oder in Wien und Prag vor dem Kanzler der theologi-

sehen Facultftt, und hat sich der Candidat Aber den Vollzug der-

selben beim Decan des Profe8soren*Gollegiums auszuweisen.

§. 15. Die Promotion erfolgt unter dem Vorsitze des Rectors

und des Decanes des E^rofessoren-OoUegiuras, dann in Wien und Prag

auch des Kanzlers der theolv3gischen FacultiU, durch einen ordent-

lichen Professor (per turnum) in Form der herkömmlichen Spousiunen.

Wenn der Hector nicht katholisch ist, so hat die Promotion

dun-li d»?n Prorector, bezw. durch den Decan der Facultät, aus wel-

cher der Hector hervorge^^an^jen ist, oder den gesetzlichen Vertreter

dieses Decanes zu geschehen, und diese Fuuctiouäre haben dann auch

die Diplome zu unterschreiben.

An den theologischen Fakultäten Olmütz und Salzburg erfolgt

die Promotion unter dem Vorsitze des Decanes im Beisein des Pro-

deeans dureh einen ordentlichen Professor (per turnum).

§. 16. Die Promotionstaxe betr&gt an allen theologischen Fa-

cultateu 60 fl.

Hievon beziehen der Etector 15 fl., der Kanzler, der Decan und

der Promotor je 5 fl.; an den theologischen Facultftten in Olmfitz

und Salzburg beziehen der Decan 15 fl., der Prodecan und Promotor

je 5 fl. Ferner sind von dieser Taxe 5 fl. dort, wo ein Kanzleifond

besteht, an diesen abzufüliren, aus welchem die an den verschiedenen

öniversitäten bisher bestehenden Zahlungen für die Anfertigung des

Diploms und die l)isherigen Bezüge des Kanzieipersonales und der

Dienerschaft zu bestreiten sind, mit Ausnahme solclier Bezüge, welche

9*
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fiSr specielle Fanctionen bei nonmehr «ntfallenden Feierliohkeiien des

Promotionsactes in Ansatz kamen.

Der Rest aller Ptomotionstaxbezuge wird unter sämmtlicbe
ordentliche Professoren, die zugleich Ezaminatoren sind, zn gleichen

Thailen vortheilt.

§. 17. An jenen Universitäten, an welchen bisher feierliche

Promotionsfornien ülilich waren, hlciltt es dem Cundidaten freige-

stellt, statt der einfachen diese feierliche Promotionsform ^egen die

hiefür üblichen Entrichtungen für sich in Anspruch zu nehmen;
doch kommt der im vorhergehenden Paragraphe bestimmte Taxbe-
trag nach in diesem Falle zn der dort angeoraneten Verwendung in

Vertheilnng.

g. 18. Diese Bigorosenordnung tritt mit Beginn des Stadien-

jahree in Kraft.

Jene Gandidaten, welche sich bis dahin den Rigorosen nach
den bisher bestandenen Vorschriften bereits ganz oder theilweise

unterzogen haben, sind anch fernerbin nach diesen Vorschrifken za
behandeln.

3. Antwort auf das Schreiben Sr. ExceUenz des Herrn Ministers

Freiherrn Gautsch vom 11). Februar 1801 (Doc. II),

(Akten der bischöil. Confereni 1891 Nr. 4).

Eue fizcellenz!

In Erwiderung des bochgeschfttzten Schreibens ?om 19. Febrnar

1. J. Z. 2246 ex 1889 beehre ich mich Barer Excellenz die Mittheilnng

zu machen, dass das bischöfliche Görnitz gegen die neue Fassnntr des

Entwurfes einer theologischen Rigorosenordnung nicht nur Nichts zu

bemerken findet, sondern sich auch für das freundliche Eingehen auf

die diesbezüglichen Anträi^e der bischöflichen Versammlung vom Jahre

1889 zu besonderem Danke verpflichtet fühlt.

Was die Vorlage einer Dissertation nach abgelegten vier Ri-

gDrosen betrifft, ist es der ausdrückliche Wunsch des bischöflichen

omitäs, es mochte dieselbe aneh fernerhin aufrecht erhalten werden,

weil der Gandidat dnrch diese Anfordernng ?eranlas8t wird, über die

auf das ihm gegebene Thema Bezug habende Literatur sich zu

Orientiren und seine schriftstellerische Anlage zu versuchen, wodurch

nicht selten der Qrnnd zu seiner sp&teren literarischen Tb&tigkeit

gelegt worden ist.

Schliesslich erlaube ich mir zu bemerken, dass das bischöfliche

Comite der vollen IJeherzeufjung ist, die hiemit erstattete Wohl-
raeinung über den neiieti Entwurf einer theologischen Rigorosenord-

nuug werde ungetheilte Zustimmung des gesammten österreichischen

Episcopates finden.

Prag, den 24. März 1891.

Brom Cairdiml SMt^om.
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VII.

Eingabe der österr. Bischöfe vom 27. Februar 1885 und

aaterr. Gesetz vom 1. Mai 1888

bär. die DotoHatt der Tkedlogieprofeseoren an den Diöeeaaiil^'

aittetaUetL

1. Emgabe an die hehe Begierung, betreffend die BotaUon der

FriesterSeminarien und die OMUe der Frafeseoren an den ikeO'

logischen Diöeesan'LikraneiaUen,

(Akten der biscliöfl. Conferenz von 1889 Nr. VI S. 31 f.).

Hohes k. k. Ministerium für Coltos und Unterricht!

Die hochaebttingivoU nnteneichneton Bischftfe d«r im Beiebs-

rathe Tertreteneo Königreiche und Lftnder erlaaben sich ein hohes

k. k, Ministerinm för Cnltns nnd Unterricht auf mehrere Gegen-

stände anftnerhsam zn machen , welche ihnen in Bezug anf die Er^

eiekmg und wisaeneekt^Uiehe Ausbildung der Candidaien des Brie'

sterskmdes ?on hoher Wichtigkeit zn sdn seheinen.

Im Laufe der letzten Jahre ist von Seite der k. k. Behörden

eine Reihe von Verordnungen erlassen worden, die den Zweck haben,

bei der Verwaltung von Priesierseminarien den Kosimaufwand zu

vermindern. Diese Verordnungen sind so verschiedener Natur, dass

es nicht möglich erscheint, dieselben in einer Gesaramteingabe ein-

zeln anzuführen. Indem die ergebenst Gefertigten es sich vorbe-

halten, an ein hohes k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht

in gesonderten Schreiben das Ansuchen zu stellen, ihnen jene Er-

leichterungen gewähren zu wollen , deren sie auf dem bezeichneten

Gebiete ihrer oberhirilichen Tbfttigkeit dringend bedürfen, erlauben

sie sich auf einzelne ?on vielen ans ihnen schwer empftindene ü^bd-

stände besonders hinzuweisen.

Der den einzelnen Seminarien angewiesene sogenannte Namerus

fizns von Ainmnen entspricht bei dem dermalen immer noch anhal-

tenden Priestermangel in fielen DiOcesen keineswegs dem Bedarfe.

Sowohl die too Seite der k. k. Regierung den Priesterseminarien zu-

gewiesenen Kopfdotatiotten, als auch die für die sogenannten Regic-

auslagen bestinnnten Beträge sind vielfach viel zu niedrig bemessen,

80 dass sich die Seminarverwaltungen in eine wahre Nothlage versetzt

sehen; es kömmt nicht selten vor, dass dieselben gezwangen sind,
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die Alomaen, znm grOssten Schaden der DieeipliD, im Verlaufe des

Schuljahres sweirnal in deren Heimath zn senden, um einen Beirag

znrflcklegen zn kOnnen, welcher es allein möglich macht, die laufen-

den Ansingen zn bestreiten.

Die nnterzeichneten Bischöfe können nicht nmhin, hier auch

die Bitte nm eine ErhiSkung der DolaUon für die an dm theologi'

sehen Lehranstalten angestellten Professoren auszusprechen. Eine

Bitte, welche bereits mehrmals einem hohen k. k. Ministerium für

Cultus und Unterricht vorgelegt worden ist, ohne bisher Berück*

sichtigling gefunden zu liabeii.

Die durch hohen Ministeriulerlass vom 15. September 1851

(Zahl 9037, R.-G.-Bl. Nr. 215) festgesetzte IJesoMung der Profes-

soren der Theologie an den Diooesanlehranstalten ist eine auftallend

geringe zu uennen und entspricht weder der hohen Aufgabe, den

Diöcesanklerus gründlich heranzubilden, noch auch der Lebenstellung

der genannten Professoren, welche mindestens jener von Professoren

an Mittelschulen entsprechen sollte. Ver dem Jahre 1851 wurden die

Professoren an den theologischen Lehranstalten jenen an den Mittel-

schnlen angestellten gleichgehalten. Die Gehalte der Letzteren sind

seit jener Zeit wiederholt erhöht. Dies geschah dnrch das Qesetx

vom 15. April 1873 (R.-Q.-B1. Nr. 48) in der Art, dass zn dem

Gehalte eines definitiv angestellten Lehrers pr. 1000 fl. , auch noch

eine Aetivit&tszniage von jährlich 200—250 fl. und der Anspruch

auf fünf Quinquennal-Zulagen von je 200 fl. hinzugekommen sind,

so (iuss ein Professor, welcher an einer Mittelschule angestellt ist,

nach einer 25jälirigen Lehrthätigkeit einen Gehalt von 2200 fl. be-

zieht, während ein Theolo£:,neprof»^ss(tr, wi-nn man von einer prekären

Dezennalznlage absieht, trotz der geänderten Zeitverhältnisse und der

erhöhten Preise aller Lebensmittel, trotz der Nothwendigkeit, sich

neuerschienene Werke seines Berufes anzuschaffen , sich mit dem

kargen Gehalte von 84u fl. begnügen muss, einem Gehalte, welcher

ihn nahezu in die unterste (XI.) Rangclasse der Staatsbeamten ver-

setzt und ihn folglich bezuglich seines Gehaltes den Assistenten,

Kanzellisten, Steneramtsadjuncten n. s. w. an die Seite stellt. Ja

seihst einzelne Leiter der Volksschulen geniessen eine höhere Be-

soldung als Männer, welche eine höhere, zwölfjährige Studienlauf-

hahn zurücklegen, sich einer strengen Concursprfifung und vielfach

den zur Erlangung des Doctorgrades erforderlichen Higorosen unter-

ziehen mussten, um dann einem so schweren und verantwortungs-

vollen Berufe zu folgen. Wenn aber die Lage der an den Diöcesan-

austalleu angestellten Professoren während ihrer ÄäivUät eiue
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drückende ist, so gestaltet sie sich zu einer wahrhaft beklageos-

wertben, wenn sie genöthigt sind, in Folge von Krankheit oder hohem
Alter am eioen Ruheg^udt aozasacheo. Nach einer dreiwigjäbrigen

IMenstieii erbftU ein MiMstMprüfusor eine Pension von 2000 fl.;

ein iVo/essor der Theologie hat nach ebenaolanger Dienataeit im

gflnatigsten Falle die Aoasicht, jährlieh 525 fl. an erhalten. Nicht

aelten kömmt es daher vor, dass die oft genannten Professoren zum
Nachtbeile der DiOcesanlebraustalten ron ihrem Amte zorficktreten

und sich am irgend ein Beneficium bewerben, welches ihnen ein

sorgenfreies Alter zusichert. Es erscheint daher als ein dringendes

Hedürfniss, dass die Gehalte utid Pensionen dieser Kategorie von

l'rofessoren erliölit wer'len.

Indem die getertigten Bischöfe ein hohes k. k. Ministerium

für Cultus und Unten icht nachdrücklichst ersuchen, das Nöthige vor-

anlassen zu wollen, damit den geschilderten Uebelst&udeo abgeholfen

werde, verharren sie in tiefster Ehrfurcht u. s. w.

Wien, am 27. Febraar 1885.

4^. Gesetz vom 1. Mai 1889, hetr. die Bezüge und Petisionshchand-

liui'j des si/s(emisirte)i Lc/irpersonales an den röniiseh-katholischm

und (jriechisch-kaÜiolischen theologischen Diöcesanlehransialten und

den theologischen Cenlndlehranstalten eu Göre tmd Zaira»

(ReiehagM.-Bl. 1889, XXTUL StSok Nr. 68).

Mit Zustimmung beider Hftnser des Beichsrathes finde Ich

anzuordnen, wie folgt:

§. 1. Der Jahresgehalt der Professoren, welche an den römisch-

katholischen und grif^chiscli-katholischen theologischen Diöcesanlnhr-

anstalten und den tlieologischen Centrailehranstalten iu Görz und

Zara eine mit staatlicher Zustimmung systemisirte Stelle innehaben,

wird mit 1000 Gulden ö. VV. festgesetzt.

Ausserdem gebührt jedem Professor dieser Lehranstalten eine

Activitiltszulatro jährlicher 200 Gulden ö. W. , welche jedoch, wenn

der betreffende Professor in dem Genüsse eines Natnralqnartieres

steht, nnr mit der Hälfte zu erfolgen ist.

§. 2. Der im §. 1. festgesetzte Oehalt eines Professors wird

nach je Anf Jahren, die dieser sei es ?or, sei es nach Wirksamkeit

dieses Qesetzes als Professor an den erw&bnten theologischen Lehr*

anstalten znrfickgelegt hat, bis einschliesslich znm ffinfündzwanzig-

sten Jahre dieser Dienstleistang nm je 200 Golden 0. W. erhöht.

§. 8. Die im §. 1. erwähnten Professoren, welche aber die im

Einvernehmen mit der staatlichen CaltosbehOrde zu treffende Yer-
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fdgung des Bischofs, jedoch nicht infolge DieasteseutBagung, oder

infolge Entziehung der Sendung zum Lehramte aus demselbeii ans-

gcheiden ond zu einer Verwendung in der Seelsorge oder dnero an-

deren kircbliehen Amte unAhig erecheinen, sind nach Masegabe der

Länge ihrer anrechenbaren Dienstzeit mit einem Rnhegennsse in

betheilen.

Die Ruhegeoflsse sind nach einer anrechenbaren Dienstseit vom

vollstreckten 10. bis 15. Jahre mit Vsi ^om Tollstreckten 15. bis

20. Jahre mit */st vom vollstreckten 20. bis 25. Jahre mit ^/g, vom

vollstreckten 25. his 30. Jahre mit ^/h, vom vollstreckten 30. bis

35. Jalire mit ^/g , vom vollstreckten 35. bis 40. Jalire mit Vs

zur Bemessunj,^ des liuhegenusses anrechenbaren Bezüge, nämlich des

Jahresgehaltes und der Quinquennalzulagen , nach vierzigjähriger

Dienstzeit aber in der vollen Hölie dieser Bezüge zu bemessen.

Diejenigen Professoren, welche eine anrechenbare Dienstzeit

von zehn Jahren noch nicht vollstreckt haben und zu jeder ander-

weitigen kirchlichen Verwendung unfähig erscheinenf sind rücksicht-

lich ihres Kuhegenusses selbständigen Seelsorgern im Sinne des §. 6

des Gesetzes vom 19. April 1885 (R.-G.-B1. Nr. 47) and des

Schemas II zu diesem Gesetze gleichzuhalten.

Vor dem Antritte einer systemisirten Lehrstelle an einer dieser

theologischen Lehranstalten in der Seelsorge oder einem anderen

kirchlichen Amte zugebrachte Dienstjahre werden bei Bemessong des

Rnbegennsses eines systemisirten Professors dieser Lehranstalten in

der Weise in Anschlag gebracht, dass vier in der Seelsorge ange-

brachte Dienstjahre als drei Lehramtsdienstjahre angenommen werden.

Tritt ein rrofessor dieser Lehranstalten in die Seelsorge über,

so verliert er zwar jeden Anspruch auf einen Ruliegenuss im Sinne

der vorstehenden Bestimmungen, es sind aber bei Bemessung seines

Ruhegehaltes nach §. 6 des Gesetzes vom 19. April 1885 (R.-G.-Bl.

Nr. 47), bezw. dem Schema II zu diesem Gesetze, je drei der im

Lehramte zugebrachten Dienstjahre als vier Seelsorgedienstjahre in

Anschlag zu bringen.

Erlangt ein im Ruhestande befindlicher Professor ein dotirtes

kirchliches Amt, so erlischt sein Anspruch auf den Euhegehalt.

§. 4. Die Regulirung der Gebühren fflr Supplinmgen an diesen

theologischen Lehranstalten hat im Verordnnngswege so erfolgen.

§. 5. Für den aus gegenwftrtigem Gesetze entstehenden Anf*

wand haben zunftchst die fttr einzelne dieser theologischen Lehr-

anstalten bestehenden Fonde and sonstige faiezo gewidmete kirch-

liche Mittel anfznkommen.
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Der hiedarch niciit bedeekte Best dieses Aufwandes fiUlt dem

Keligionsfonde sar Lasi.

§. 6. Dieses Gesets bat mit 1. October 1889 in Wirksamkeit

IQ treten.

Mit diesem Zeitpunkte sind die gesammten dermaligen Bexflge

an Gehalten, Personal- und Tbeuemngsznlagen u. s. w. unterschieds-

los einzustellen.

§. 7. Mit dem Vollzuge dieses G»'8etzes sind Mein Minister

für Cultus uuU Unterricht und Mein Finanzmiaister beauftragt

Wien, am 1. Mai 1889.

Frana Joseph m. p.

Taaff'e m. p. Dumjewski tn. p.

OauM^ m. p.
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VIII.

Instnictio S. Congr. Fid. Propag. Praepos. super missae

iteratione.

1. Facultas itcrandi inissam, (|uaiu tril)uere solet S. Sedfs

Onlinariis Missionum
,
quam facultatem commuaicare {»ossiint suis

missiouariis , non pauca excitavit dubia ab iisdem buic S. Con^re-

gatioui proposita. Horum dubiorura ratio petitur ex ipso clausularura

rigore quae iussu Alexandri VII. adiectae fuerunt articulo formula-

rufu, qui de hac facultate agit. Qaare opportunum visum est coU

ligere per praesentem Instruciionem principia et regulas communiores,

quae in huius facultatis Hau prae oculis sunt habendae.

2. Quisque oosdt, regalam generalem esse, inxta vigentero

Bccleriae diaeiplmam , faa esse aaoerdoii s. saerificium offerre seroel

in die. Sic LinocenHm IlL*): »Sespondemiu, quod ezcepto die

Nativitatiä Dominica« nwt causa neemUaHs smdeat^ safficit sacer-

doli semel in die anam missam aolammodo celebrare.

3. In caau ergo necessitatis permittitur sacerdoti missae iteratio

eodem die. Id tarnen debet intelligi, nt ex ipsis formulae verbis

dignoscitur, de venia celebrandi duas tantum niissas, quam vis graves

concurri'ient causae quae inaiorem numerum celebrare suailtMout.

Postulavit olira Praefectus Missionis Capucciiiorum Tuneti , an uno

eodemque die, si oeccssitas uri,'erüt, plures quam duas missas ce-

lebrare posset, propterea quod omnes eius missionarii in carcercs

coniecti erant? Atque S. Congregatio generalis fidei propagatiduf

praeposita die 7. Augusti 1684 respondit: non posse vigoie tacuU

tatum celebrare ultra duas missas. Qaod jampridem respousum

fnerat in generali Congregatione habita coram Sumroo Pontifice die

17. Februarii 1648: uamque exposito ubusu qui invaluerat inter

sacerdoteü captiviiate deteutos in Algeria celebrandi ires missas

»Sanctissimns . . jassit per dictam praefectam (Algeriae) praecipt

nomine Sanctitatis Snae sacerdotibns . . qaod cum Sedes Apostolica

in facaltatibus missionarioram potestatem seu licentiam concesserit

celebrandi bis in die, ubi necessiias id exegerit, ne deincep« nltra

duas missas celebrentt Idem ftiit repetitum anno 1818 et 1820

Praefecto Toueti.

1) Cap. ContiulaUli de celebrat. missaruin.
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4. Necessitas ergo estt UDiGUS tiialas ex qao facultas sacer-

dotibas fit daas dioendi musas. Expedit cam VerricelU aminad-

vertere, qnod »haec neceBsitas noD ent desomenda ex parte inopiae

flacerdotam , aed ex parte necessitatia apiritaalia popali et raritate

8aGerdotom.c Hoc principio posito facile est qoesdam nogativaa re-

golaa emere de usa faeultatom, de qaibns agitur.

5. I. Non potest iterari inissa diebu.s festis suppressis, qiiibus

populus niissain aiidire non teiietur, qu»'ma:Jniodum monuit S. Con-

gr<'i,Mtio iuino IS i? Iiis verhis : »Ile inatiire perpensa ex ipsius

formulae verl)is satis clare patuit, non posse facultates ad abrogatas

testivitates extendi. Cum enim in memorata formula declaretur,

facultatem valere si uecessitas urgeat, aequitur ex eo unice titulo,

quod d'm illi festi olim faeriut, non posse missam bis ab eodem

aacerdote celebrarL«

6. II. Pariter iaterdicta est missae iteratio in eomm com-

modnm, qni yellent praecepto audiendi missani satisfacere in ania

priratis eapellis. Enarraverat anno 1842 Vicarina Apostoliena Lim-

bnrgenais, conaaetodinem in sno Yicariatu tnolitam permittendi

missae iterationem in castris roagnstoram , cum autem non pntaret

his in adiunctis eam necessitatem esse, quae a formulis cxipitnr,

petiit, tum ratione consuetudinis , tum moralis utilitutis quae inde

proveniebat, ut sibi auitoritas fieret id permittendi. At S. Congre-

gatio Inquisitionis iudicavit : Juxta fxpoüita non expedir»'. Cum
autem subiunxisset Vicarius Apostolicus, aliquos sacerdotes ex prae-

habita facultate ab ejus praedecessore iteratam missam prosequi,

eadt-m S. Congregatio decrevit, facultatem esse revocandam, quatenus

Vicarius Apostoiicos Limbargensis id fieri posse existimet.

7. Ilf. Ex hninsmodi resointionibns infertar, oonanetodinem

non esse titnlnni snfBeientem , ut idem sacerdos offerre bis poesit

nno eodemqne die S. Sacriftcium. Qnod etiam consonat enra eo qnod

docnit Benedictns XIV. in Const DedaranU Nobis data die 16. Martii

1746 ad episcopum Oseensem hii verbia: »Solnm inqnirinins, ntrnm

ea oonsnetndo rationem praescriptionis sibi ant praesumptionis eom-

paravit et utrumque falsum et alienum iudicaiuus.c Et ad prae-

öcriptioii'Mn quod attinet scripsit: >Si enim iuxta civiles leges sanctae

res praesoribi non possunt, ab.sonum undiqtie est asserere, luisse per

praencriptionem aliqui'l obtentum vel as(iuisituni
,

<juo 1 adversetur

sanctionibus universaübus Ecclesiae, quarum observantiam S. Con-

cilium Tridentiimiu iu Mixtum celebratioae sacerdotibufl oinnibus

1) De Apost Misiion. Tit. IV. qu. 98 dob. 18 n. 201.
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praecipitc Ad praesumptionem autetn quod attinet sabianxit: »Sed

oeteris praetermissis subdirnas haec iotelligi posse de iis privilegiis

quae impetrari potuisseDt a Sede Apostolica, ai qaia «a postalaoei,

non ?ero de ils, qaae eam postahuitar negari omnino oonnieveniot,

ae praesmnptio plas habeat roboris et momenti quam verita8.c Inde

est qnod 8. CoDgragatio, cum noverit aliqao in loco inoUtam esse

eonsnetadinem iterandi inissam sine necessitate nen omisit ejusmodi

reprobare eonsnetadinem tanqnam abnsum, zelnm episoopornm exci-

tans ad eam eliminandam.

8, IV. Etiani presbyterorum paupertas non iustificat niissae

iterationera , ut cum Vft-ricelli iudicatuin est. Quidam Hil)erniae

arcliiepiscopus anno 1688 petiit: »An ex sola paupertatis causa pos-

senl Reguläres duas tnissas diebus festis colebrare id facientos iii

privatis domibas, quaTii(]uam omnes paroeciae et conventus proprias

ecclesias et capellas haberent?« S. Coiigregationis responsnro ne-

gativum fnifc. Cum autem relatum e^set particulari Congregationi

Fidei Propagandae habitae tum die 7. Martii 1743 tarn die 28. Julii

1750, einsmedi abnsnm in Hibernia adhno Yigere, qnod mnlti sa-

cerdotes ntebantar faenltate iterandi missam non alia de causa qnam

nt pingniores eleeroosynas perciperent alqne inde ooromodius se

snstentarent, Emi Patres decreTemnt: >Qra?iter moneantur saeer-

dotes, ne faeoltate celebrandi bis in die abntantnr, nt Stipendium

largins et pinguius babeant« Bt a BenßtMo XIV,*) appellatnr

abusns intolerabilis concessio alicui Racerdoti facta iterandi missam

eum in tinem, ut duplici eleemosyna decentius se susteutaret. Solum

ut aliquein raorem gereret pauperibus lieligiosus eius regni, (jui coii-

questi fiierant de simili prohibitione facta in Synodo proviiaiali

Tuamensi ob damnum inde proveniens sublata sibi eleemosyna quam

missae occasione percipere solebant ad ecclesiae ianuas, cum ipsi

viderent ex tidelium oblationibus, S. Congregatio voluit, ut mone-

rentur episcopi, ut »in impertienda de auctoritate Apostolica sacer-

doiibtts lioentia celebrandi diebus festis de praecepto duas missas ob

causas necessitatis ab Apostolicis Constitutionibns approbatns ratio-

nem babeant sacerdotam regolarinm ac praesertim illonim qni in

panperibus ooenobiis moram trabnntc Cetemm cum declaraTorit

8. Congregatio Concilii »ex praxi generali presbyteris non concedi

eteemosynam recipere pro secnnda missa, etiamsi de Ulis agatnr,

qui parochiali mnnere instrncti ideo Stipendium pro prima missa

1) Loc. dt
2) CoDit Apotioiieum mtuMeHum 80. IIa! 1769 fi. 11.
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mqaeant obtinere, qnod eam pro popalo applicare taneantnr, »at

notificatam est per litteras circulares 8. Con^regatioiiis Fidei Pro-

pagaadae praepositae die 15. Octobris 1863 Ordinariis mianonam,

dabiam omne ac qoilibet obtenius iterandi miwain iiitnito stipendn

Roblatoa est. Habita tarnen ratione circnrnstanUaram quarundain

mlssionom, SSmaa Pater dignatas est anctontatem facere, ut oonstat

ex dictis Litteris circiilaribns , eorum Ordinariis ad permittendQin,

»ut justa et ^iiivi causa intercedente sacerdotes sibi suhditi etiam

pro secunda inissa in eadera die celebranda Stipendium praecipere

possint ac valeant.«

9. V. Deniqae interdicta est sacerdoti missae iteratio, si alter

baberi possit sacerdos
, quo satisfiat popnli necessitati , ceu expresse

docet Benedictas XIV. in citata Constitutione Deelarasii Nobis,

Atqae inde est, ut, priasqaam adinittatar missae iteratio, videndnm

Sit, an aliqnod medium inre constitutum snppetat ad proaptoiendnm

spirituali popoli necessitati: atque in primis tenetnr ipse parocbns

ad dandnm Stipendium alteri sacerdoti ; posita antem ejus impotentia

tenetur populus, et deniqne, si neque populus ob suam paupertatem

cogi possit, Ordinarius snpplere teneretur^).

10. Hactenus de casibus, in quibus prohibita e^t missae iteratio.

Ad casus quod attinet, in quibus ad itoraticiam niissam necessitas

concurrit, hi sunt expositi in Const. Declarasti fwbis. Hac in Con-

stitutione consideratur in primis, iuxta unanimom Theologorum con-

sensum permitti iteratio ii^^m missae sacerdoti, >qui duas parochias

obtineat Tel doos populos adeo seiunctos ut alter ipsoruro parocho

celebranti per dies festos adesse nullo modo possit ob locornm ma-
ximam distantiam.c Atque hic est primns et commnnior casus, alter

qui ibidem recensetnr est, »quando una tantnm sit ecclesia in qua

missa celebretur et ad quam insimul nniversus populus conrenire

non poteatc

11. In bis casibus iterari missa potest etiam ab iis qui facal-

täte non sunt donati per ibrmulas, quae oonoedi solent per 8. Oon-

gregationem fidei Propaganda praepositani , cum id concedat ipsum

commune ius, Semper tarnen dependenter ab Ordinario, ad quem

pertinet tum de vera necessitate tum de possibilitate canonica re-

raedia applicandi ferre sententiam (§. 9). Revera eiusmo^Ii mediis

iudicatis Benedictus XIV. subiungit: »Quae huc usque dicta sunt,

canonicis etiam generalibus sanctionibus innituntur.« Quin imo con-

1) Baieti. XI V. 1. c Yotam Card. Zelada Theuar. resolut, tom. 37 in

Dartbiuen. 26. Aag. 1768.
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cora est Theologorom opinio, qnemadniodum et ipse Benedictas XIV.

animadrertit, in easa anias parochi cam daabos paroeeiis »paroeham

nedum posse, sed plane teneri bis eodem die roissam celebrare >).c

Ex qoibnfl facile coneeqnitnr, articolam Formnlarum, com sit facol-

tativos, protendi ad alioa quoqoe casos necessitatis in common! iure

non oonsideratis; secos enim inotilis ille arttcolos evaderet , aaltem

pro iis locis, in qoibus paroeciae sont eanonice erectae , ipso inre

Gommoni pro bis paroeeiis disponente. Quod consonat cum eo quod

docet Benedictus XIV. in opere De Sacros. Missac Sucrißrio ^ in

quo postquam asseruisset, »oasurii qni revera ooiitin^nt, omiw esse,

cum parochus «Inas habet parocliias« et c. Iiis verbis prosequitur:

»Neque tarnen qiiidquain praeiudicatuiu voliimus de aliis casibus,

qui accidutit in missionibus, quibus consultum est concedendo mis-

sionariis facultatem plures celebraudi missas eodem die; itemque de

aliis eaäibus, in quibus ?el ob locorum distantiam vel ob paucitatem

sacerdotom aot haereticoram aut infidelium persecntionem, ne iideles

roissa careant, opus est a sacerdoiibos plores missas celebrari.c ßt

de hninsmodi qoidem eanüis qoae locom in missionibos habent, pro

qnibos missionom Soperioribas dator facoltas, loqoebator anno 1832

S. Congregatio de Propaganda Fide, cam ad qnendam missionarium

PhilippopoHtannm, qni non iterabat missas, qoamvis variis ohristiani*

tatibns praesideret, opportanom praebait monitom. Ininncta sctlicet

tili roissae iteratione etiam ex mandato generalis Coiigregationis

adiun^ebatnr: *S\ autem quaeras, cur facaltati iterandi missam iu

formula Indult! adiciantur iilae rigoris olausiilae, invenies in ipsa

formula responsum: sed cum generalibus toiminis contineatur, com-

prehendere quoque alles casus, de qnibus agitur, quemadinoduni esset

uecessitas adniinistrandi infirinis Viaticum in ntraque paroeeia, et in

huiasmodi aliis casibus locum habere debere praescriptas cautelas.«

12. Atque in huiusmodi scilicet casibos minns frequentibus in

nsa etoB facoltatis identidem haerere visi sont episcopi et missionarii,

de causaruro praesertim soffieientia dnbitantes, qoae reqoirerentor

ioxta clausulas facaltati adiectas. At vero tot tamqoe ?arii sont

casas, qo! de hac materia in missionibos poesont contingere, ut

praevideri facile haod possint mnltoqoe minos rednci ad determinatas

regulas; de iisdem enim indictom ?ariari potest ioxta dispares lo-

ooroni, teroporom personarumque concorrentes circomstantias. Haec

est ratio, cur dubioruui particularium lesolutio, quae hac de re sunt

1) De Syo. dloeoet. lib. VI. cap. 8. n. 2.

2) Lib. n. cap. 5. n. 4.
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proposito, pleranqne remisaa est pradenti Superiorl musioiiis ar-

bitrio.

13. Ac primo quidem saepias regoU postolata est de nntnero

fidelivm, qai esset satis, at inissa itemri posset. In Coiistit. AposUh

IiCNm mmsUrnm edita pro Anglia dicitiir eiusmodi faeultatem posse

adhiberi, >cam eornin nomerus qui diebus festins tenentur sacris

assistere, talem eibibeat necessitatem , ut nisi alicui sacerdoti daas

mlssas eodem die celebrandi potestas concedatur, Ecciesiae roandato

plures non satisfacerent.t Ejusmodi tarnen generalis norma duhium

omne non aufert <!e numero iteratioiii necessario. Mem dici potest

de quodam m^i^ativo response S. Inqnisitionis anno 1G88 dato mis-

sionariis Capuccinis in GriUM'ia. Hi qiiaesiverant : »Utrum niissionarius

sacerdos solus in loco de((»^ns duas niisnas di(d)ns Doniinicis et festivis

pro 15 seu 20 persoiiis, quae leLjitime impeditae primae missae adesse

non valuerunt, celebrare possint?€ et Suprenaa S. Inquisitio die

28. Janiiarii pinsdem anni decrevit: Non licere. Quod si numerus

20 (idelium baud uatis existimatur ut missa iteretur, ulteriusquaeri

potest, qninam sit minimns numerus qui sufficiat.

14. Sed cirea ejusmodi dubium, quemadiDodum circa ea qnae

distantiam respiciunt^ S. Congregatio in more habuit resolvenda haec

esse prudenti ordinarioram missionum arbitrio, a qnibiis fbcultas de-

pendet; ipsi enim in locis, in qaibus degunt recte aestimare possunt

circumstaatias in siiigulis casibus concnrrentes. Et sane usqne ab

anno 1688 Praefectns niissionis Tunetis in Manretania generatim

postnlabat, nt declararetar
, qualts esse numerus fideliam deberet,

qui missa privarentur, ut missa iterari posset, et S. Congregatio

Fidei Propagandae die 16. Novembris respondit: Kelinquatur chari-

tati et conscientiae P. Praefecti. Similiter episcopus S. Ludovici in

statibus Americae Foederatis anno 1828, exposito suo aliorumque

episcoporum tiinore propriam conscientiam gravandi ob formularura

Causulas, quaesivit: ütruni quoties trigiiita aut quiuquaginta fideles

periculo exponuntur missam de praecepto non audire, bis celebrare

valeant.« At iussu Leonis XII. litteris datis 13. Martii rescriptum

est: »Omnem te anxietatem animi deponere debere, et quin com-

movearis verbomm rigore, Se (Sanctitatem Suam) conscientiae ac

prudentiae tnae oommittere, ut iudices, quibus in casibus ratione

habita adiunctorum dioecesis tuae, grares adesse causae censendae

sint, focultatem, de qua sermo est, sacerdotibus impertiendi. übi

vero bas causas graves secundum conscientiam pmdentiamque tuam

arbttralus iVieris, Sanctitas Sna posse te absqne ulla dubitatione ea

facnltate uti benigne declarafitc
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15. Siroilis qaoqae responsio data est anno 1851 Vicario Lim«

bnrgensi qai dabium super distantia sie proposaerat: »In hac regione

ex antiqoB consuetudine binandi Ucentia aliqaando ooneeditur ob ne-

CMsiiatem moralem, licet parochia vicinior non distet ultra apatinm

mediae leoeae; qaaeritnr, noro recte?« S. Congresfatto Ittteris diei

31. Jnlii respondit: »Praemisso, epiecoporam esM mnneris pro viri*

bns curare, nt hae nti focaltate non ait opos ad enoearrendom fideliuro

neceantatibas, praxis generalie servanda in singnlis easibna aarignari

non potest. Quapropter in eaaibas nt supra particularibna, defieiente

presbyteroraro copia aliisqne omnibos circumstantüs matnre perpensis,

prudenti iudicio Superioris definiendum, utrum eo in casu concurrant

gravia rerum adiuncta, quae tradunt doctores necessitatis casum ef-

ficere (uti propositus videtur) in quo dispensationi a praecepto uni-

versali de non iteraiido sacrilicio ab eoiiem presbytero eodenique die

locus (lat et binandi facultati tribuendae, qua parce oninino illum

uti debere ex Apostolici ipsius Indulti verbis apprime perspicitur.c

Atqne haec inatructio iiadem verbis missa fuit episcopo Treviren^i

anno 1853, cuias nomine varia dubia de missae iteratione proposita

fnerant. Bescriptum enim ei fuit die 28. Septembris, quod ejus

quaeeltia oonaideratis »ceneuit S. Gongregatio dandnm esse instruelio-

nem, quam . . . Vicarius Limburgensis obtinnit enb die 81. Jnlii

anno 1851.

16. Geternm inter varia responsa, quae dimetiendam iudido

Superioris remittnnt causaruui graritateni, nonnuUae peculiarem tuen-

ttonem merentur. EjuamodI sunt illae, quae, dum sequuntur con»

suetara regulam remittendi Superioris iudicio caosarom aestimatio-

nem, indicant simul aliquo modo genus seu necessitatis ^^radum,

quem iteratio missae postulat, atque identidem aliqiiateiius temper.int

formi'linem atque leniunt nimiam animi auxietatem
,
quam episcopis

et missionariis illae clausulae creaverant, quibus haec facultas in

Formulis coercetur. Unura ex eiusmodi responsis datum est anno

1848 ad episcopum in Statibus Americae Foederatis; datis enim lit-

teris die 9. Mai sie est rescriptum: »Venio ad postulatum tuum circa

raodam interpretaodi necessitatem, quae requiritur ad licitum usum

facttltatis bis in die missam celebrandi . . • Noverit ergo Amplitado

Tna, necessitatem huinsmodi, de qua sermo est, veram quidero, sed

moralem intelligi, non autem absolutain, de qua proinde diiudicare in

singnlis cadbns pendet a prudenti indido, inspecti drcnmstantita. Gaveas

ergo oportet bae in re ab anxietate nlroia in dliudicaado, ne fkrustra

oonoessa ant pene in nullo casu ad actum rodncenda facultas prae-

dlcta videatur.c Kotatu dignior est declaratio, quae missa est anno
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1828 ad qoendam Praefectam Apostolicam in Antillifi Americae. Omn
enim ille haiul ßderet posso se tranquille uti facultate, de qua agi-

tor, ob ^aves conditiones, qnibus constringitur, imploraverat »am-

l»lii>rem (acultatHm a Sede Apostolica copiam fafientli presbyteris . .

ut dielms doininicis et festis de praeeepto inissam bis celebrare pos-

sint, cum id postulet necesüitas aiit spiritnalis fidelium utilitas.

Facta huius rei relatione S. PontiHci die Iii. Aprilis hoc modo re-

sponsotn est: »Talifl eiUtimatio est virtutis et prudentiae taae, vX

SSmns D. N. iosBerit onnem deponere te debere anxietitem animi,

et si existimaverit neceflsarinm esse vel fidelibus vehementer tttile^

ui sacerdotes bU missain eodem festo die celebreni, ferborom, qoibas

Reseriptom coDtineri videtur, rigore eommoveri te non debere. Pro-

dentiae itaqae et conscientlae D. T. oommittit de neceasitate isto et

eauaaram gravitate iudieare atqoe in üs reram adiunolis faeoltatem

per memoratom Reaoriptnm copiam faciendi saeerdotibiis, ot miasam

bis celebrent, te habere, Sanetiias Saa benigne declaravit.«

17. Badem regnla commitiendi arbitrio vel charitati Superiorura

missionom appHcatiouem generaliuni prinripiorum practicis casibus

servata quoque est, quando in ipsi.i, prout exponebantur , non ap-

pareret ea causaruni vis et gravitas (saltein si hac causae conside-

rarentur in se et in abstracto), quam hujus iuciiltatis clausulae

exigunt ;
qiiod quidem confirmat in caiisid cousiderandis, qnae usum

facultulis sua<lednl, m.ii^niain rationeni iiabendam esse omnium con-

ditionuiu statusque ßdeliuin. Hujus rei argumento est responsio a

S. C. data anno 1688 Vice-Praefecto Mimionis Tripolitauae. Hic

ab elausalas ineertod quaesierat, »cainam numero serfumm aut übe:

rornm poseet praecise celebrare rnissam secondam, coro interdnro

daretnr casus , nt in balneo extra Tripolitn praesentes sacrificio non

essent plores qaam 10 ant 15 servi . . et an in presbjterorum ca-

rentia pro illis solis posset celebrari secunda missa diebns fe8ti8.c

Jamvero qnin obstaret resolntio eodem anno data a. S. Congrega-

tione Tnqaisitionis pro simili casn, nt notatnm est snperins §. 13,

S. Congregatio Pidei Propagandae praeposito die 5. Oetobris re-

spondit: >Relinqii:itiir charitati et conscientiae P. Vice-Praefecti.€

Neque minuu esse debet, si baec S. (Jongregatio benigniori ititerpre-

tationi indulsit, a^^ebatur enim de servis, qui ob ipsorum conditionera

peculiarem iiidult^entiam merebaiitnr, cum uuicuni fortasse solatium

eis esset SS. Missae Sacrificium. Aliud eiusraodi benignitatis ar-

gumentum, ratione circumstantiarum habita, anno 1860 suppeditavit

S. Inquisitio. Namque licet die 20. Junii responderet Vicario Apo-

stolico cuiusdam regni Sinis adiacentis »desiderium neopbjrtorum bis

ralüv Hr KirclMiirMlit. LJULIV. 10
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ani ter in anno SSmaln Eoehiristiain samere Tolentfam |wr st non

«ne orgeDtissiaiain cattsam in caso de qao agitar« id est iterandi

miasam Jnxta focaltatem, attanen sobionrit: »sed, pensatis omnibaa

loeoram et perMnaratn dreametafitili, relinquendiiin arbitrio K. P. D.

Vicarii Aposiolici.« Ex quibas eruitur, eas causas, quae per se atque

proinde multis in locis graves non sunt, graves evadere poütie in aliis

locis oh circurostantiaSf quae casum coiiconiitentur.

18. Haec sunt principia, quae prae oculis sunt habita quoad

facultatem missani iterandi, quaeqne profecto in eiusdem facultatis

exercitio missionum ordinarios tranquillos reddere poteruot. Quamvis

aotem sapienti ordinarloninn misslonom arbitrio hac in re deferri

soleat, attamen ex bacteniu dictis apparet, qnanta cautela ipsi uti

debeant, cttm aemper eorom conscieatia onerata maneat in legitimo

hiyaamodi eitraordiiiariae faealtati« exerdtio. Nihilominufl repetere

bic tatabit, qnod 8. Congregatio a. 1882 ad eplaeopam Nioopolitanam

in Bolgariae reseripsit« Caaaalas in Fonnolis adbibitas intelligendfa

band ene in extremo rigore, babito prae ocuUs prindpio, Sedem

Apestolieam dietan fbcaltatem oonoedere in bonam spiritaale ftdeliam,

deeiderio, at omnes praeeeptam eocMasticaiD adimplere fMsile poa*

sint.«

19. Superest nunc de ritu dicere seu de modo quo iterari raissa

possit. (Remittit ad Bened. XIV. De Miss, sacrif. lib. III. cap. 5.

Q. 4. S. Congr. Kit. Decr. L6. Sept. 1815 io Ebusit. lostruct

8. Congreg. Bit. 12. Sept. 1857).

Ex Secretario 8. Congreg. Fidei Propagandae praepositae die

84. Maü 1870.
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IX.

Kleine Nadiriekten.

1. Erbunfähigkeit der Ordensmitglieder in Ungarn. Die Or-

denamitglieder sind nach den angarischen Gesetzen (Ges.-Art. 71

vom J. 1715) nicht erbberechtigt, jedoch können die Mitglieder der

begüterten, li. Ii. der eigenthomaßhigen Orden auf den zehnten Theil

ihres AatheiU aas den Ahnengfitera (bona avitica) des Erblasse»

Ansprach machen Kor darf dieser sehnte Theil nie 5000 Fl.

fiherschreiten. Die bona avitica spielten im altongarischen Bechte

im Gegensatxe in den erworbenen Ofttern eine grosse Bolle ^ indem

die Dispositionsfthigkeit bezfiglich derselben sehr hesehrftnkt war,

wfthrend hiegegen der Besitzer und Bigenthflmer Aber die erworbenen

Qfiter das freie Verfiiguiigsrecht hatte. Der cit. Oes.-Art. v. J. 1795

bestimmte nun gegenüber der früheren, dem canonischen Rechte ent-

sprechenden Gepflogenlieit, der gemäss das Erbtheil dem Kloster

zugewandt wurde, bezüglich der bona avitica jene Einschränkung;

von den «rworbenen Gütern sollten die Mitglieder der eigenthums-

fähigen Orden ab intestato nichts erhalten , sondern nur etwa ex

libera dispositione parentum. Joh. Sühayda meint in seinem Werke

»A magyar polgäri anyagi magänjog rendszerec (Das System des

ungarischen bürgerlichen materiellen Priratrechtes , Budapest 1874)

pag. 468, dass gegenwärtig die bona avitica durch die ererbten, also

?ftterlichen und mütterlichen Stammgüter repräsentirt werden und

stützt diese Meinung auf den §. 14 der Jadex-Cnrial-Gonferens vom

J. 1868, die für das neuere nngarische Privatreeht massgebend ist. —
Die saeidarüirtm Ordenspriester sind in Ungarn erbberechtigt

Das preuss. Abgeordn.-Haus verhandelte in seiner 67. Sitzung

vom 18. Mai 1895 über den Antrag des Frhrn. v. Heereman und Ge-

nossen auf Annaluiie eines Ges.-Entwurfs betr. die Wiederherstellung

der Art. 15, 16 und 18 der Verf.-Ürk. vom 31. Jan. 1851. Der

Antrag wurde abgeleJmt. Für denselben stiiiiinten nur das Centrum

und die Polen, sowie der conservative Abg. Knoch. Alle anderen

Parteien stimmten ge:)chlossen dagegen , nachdem sie durch ihre

FAhrer Imrze ßrklftrun^'en gegen den Antrag abgegeben und eine

weitere Discussion abgelehnt hatten.

10»
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X.

Literatur.

1. Die Entstehung des Kirchenstaates von Dr. Gustav Schnürer

^

Prof. a, d. Univ. Fre^urg (Schweiz). Zweite Vereinsschrtß

der Görresgesdlschafl für 1894. 116 S. 8\ Köln, Bachem,

1894. (Mk. 1. 80).

Constantin beschenkte die römische Kirche mit Grundbesitz,

und wahrdcheinlicb kamen durch ihn die Päpste in den Besitz des

Lateran palastes, was wohl den historischen Kern für die beicannte

Legende bildet, welebe za der Entstehung jener falsclieu constitutio

ConflUntiana führte, wornach der Papst auch die Torritorialboheit

Aber Bom und Umgegend erhalten habe. Dem Beispiele Oonstantins

folgend sehenkten aacb römische Adelsfamilien der Kirche einen

Qrandbesita, in welchem noch die Namen alter, berflbroter römischer

Geschlechter fortlebten, nachdem diese selbst Iftngst aasgestorben

waieiL 8o erhielt die römische Kirche namentlich in Italien einen

reichen, ausgedehnten Patrimonialbesitz. Schon dadnrch wurde der

Einfluss der Päpste, bevor sie noch Landesherrn wurden, ausser-

ordentlich gross. Dazu hätte Professor Schnurer nicht blos nebenbei

erwähnen, sondern geradezu betonen sollen, wie sehr der Einfluss

der Päpste durch ihre Stellung als Patriarch des Occidents und als

Oberhaupt der ganzen Kirche verstärkt wurde. Da die Güter der

rOnaischen Kirche meistens auf längere Zeit (ür einen geringen Zins

znr Eraphjteuse verlieben wurden, kamen dadurch weite Kreise io

Abhängigkeit von der römischen Kirche. Den Bedrückungen der

Kirchenbauem darch die römischen Beamten traten die Päpste wie-

derholt entgegen, so nameDtlicb Oelasias (492 —496). Die Sinnahmen

der kirchlichen Oflter Torwandten die Pftpste im weitesten Umfange,

Insbesondere rielfach so charitativen Zwecken, sowie tor Abwehr

ftnsserer Feinde, namentlich aacb, nm die Stadt Tor den Longobarden

SQ bewahren« So wrnrde der Plipet der Hanptrertreter der politischen

Interessen der Halbinsel, nmsomehr als, seit Gonstantinopel die kaiser-

liche Residenzstadt geworden war, der polltische Scbwerpnnki des

Reiches im Osten ruhte. Dieses Alles schildert der Verfasser sehr

schön im Einzelnen. Justinian gestand dem Papste und den Bischöfen

sogar ein politisches Aufsichtsrecht zu. Da die Griechen nie ge-

nügend Truppen hatten, um die Lougobardeu in Schach zu halten,
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bildetefi die Pftpsto wit der Mitte dee «iebenteo Jahrtinnderts ani

den Eingeborenen der Bevölkeraag Miliien. I>ieie Mittlen erlangten

bei der Papetwahl, wie bei der Bischofswahl in den anderen Stldten

Italiens, eine gewichtige Stimme, nnd wiederholt traten sie anch mit

Erfolg als Sehntswehr der Pftpste gegen Gewaltmassregeln ein, deren

Rieh verschiedene griechische Kaiser, indem sie vergeblich die An-

erkennung häretischer I^ehren von den Päpsten erlangen wollten,

schuldig maclil>-ii und wodurch sie zugleich die kathol. Bevölkerung

in Italien von sich abwendig und dem Papste zugeneigt machten.

Die Päpste betrachteten sich jedoch fortwährend noch als ünter-

thanen des griechischen Kaisers, traten für die Anfrechthaltung der

Herrschaft derselben ein und erwirkten wiederholt durch persönliche

Intervention von den longobardischen Königen Rückgabe von diesen

eroberten Städte und Gebiete. Vergeblich hatte Gregor III. 7:h9 die

HüUe Karl Martells gegen den so hart dem rOnischen Dakat zu-

setienden LongobardenkOnig Luitpraad erbeten. Stephan II. riet

gegen den Rom hart bedrftngenden LongobardenkOnig Aiatolf, nach-

dem er diesem wiederholt und persönlich ohne Brfolg Vorstellnngen

gemacht hatte, die Hfllfe Pippins an, den er selbst im -Fraiikenreiehe

ansuchte, nnd dieser ?erpflichtet anch dem Fapete durch deasen Bni-

scheidung, dass der Haosmeier als Inhaber der kdnigl. Macht anch

als eigentlicher König im fränkischen Keiche anzusehen sei, ge-

währte Hülfe durch zwei Kriet^s/.üge gegeu Aistulf und übertrug die

Herrschaft über das von ihm von den Longobarden gerettete Venetien

and Istrien sowie Rom und über einen Theil des von ihm aus der

Herrschaft der Longobarden eroberten Kxarchats und die Pentapolis,

nicht an den darum ansuchenden griechischen Kaiser, dessen Re-

gierung aus den letzteren Gebiet-en von den Longobardeu verdrängt

war and im römischen Dukat factisch auch schon aufgehört hatte,

sondern an den Papst and so entstand <ler Kirchenstaat and die Be-

freiung des Papstes von dem Gänflass einer anderen Staatsgewalt.

Pippin hielt auch treu xu den folgenden Pftpsten nnd ihm war die

Sicherang und Brweiternng des Kirchenstaates ans frdheren griechi-

schen, dann nnter longobardischer Herrschaft gestandenen Gebieten

20 verdanken, die der Longobardenkünig Desiderins abtrat. Dieser

König erfflllte sp&ter, nachdem er Schwiegervater Karlmanns ge-

worden war, seine weiteren Versprechen an den Papst nicht und trat

als Feind des jungen Kirchenstaates auf, eroberte anch wieder mehrere

päpstliche Gebiete. Papst Hadrian wandte sich nun an Karl den

Grossen, der nach Karlmanns Tode von den Franken als alleiniger

König anerkapnt war. Karl eroberte den grössten Theil des Longo-
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bardenreiches und nannte sich nun selbst auch König der Longobarden,

wiederholte schriftlich und feierlich am Osterfeste 774 zu Rom die

von seinem Vater im J. 754 in einer von ihm mitunterscliriel)enen

Url(ttnde gemaehten Verspreehongeii und gebraucht jetzt seit dem

16. Juli 774 den sngleksh mit seinem Vater und Broder 754 tu

St Denis von Papst Stephan IL erhaltenen Titel eines Ptitrieius ron

Rom« indem er diesen l^tel jetit dahin deutete, berechtigt in sein,

Aber jene Oebiete iro verffigen, welche snletst dem Biarchen von

Uavenna, dem Patricius unterstanden hatten. Auch das 774 be-

stätigte Schenknngsfersprechen fasste Karl anders anf als der Papst.

Hadrian fasste es dahin auf, duss Karl ihm alle diejenigen Gebiete

zur unabhängigen weltlichen Herrschaft ül)ergeben werde, welche in

der Urkunde von Quiersy genannt waren, soweit er sie bereits er-

obert hatte, während Karl als Voraussetzung für die Erfüllung des

Versprechens die noch nicht erfolgte völlige Zerstörung des Longo-

bardenreiches betrachtete, liei <Iem Besuche Karls in Horn, Ostern

781, kam ein Vergleich mit Hadrian zu Stande. Karl garantirte

hier urkundlich die weltliche Herrschaft des Papstes über ein ge-

wisses Qebiet, dessen Umfang sich nicht in allen Einzelnbeiten mehr

feststellen Iftsst, von der Qesammterfailung des Vertrags von Quieny

wurde abgesehen. Ihren Abschluss fand die Entwicklung der

pftpstlich karolinglschen Beziehungen am Weihnaehtsfest des J. 800,

als Karl aus der Hand Leo's die Kaiserkrone empfing und die

römische Kirche unter endgiltiger Abwendung vom griechischen

Osten mit der auf germanisch-romanischem Boden erwachsenen

^aateaordnung einen neuen Bund einging, der ffir die Entwiokelung

einer einheitlichen Civilisation im westlicbea Europa von grösster

Bedeutung wurde.

Die an Detail ungemein reichhaltige Schrift, au^ welcher wir

den vorstehenden Ideengang hervorheben, ist sehr schön geschrieben

und wird jeden gebildeten Leser interessireo.

J9. Dr. Ferd. Eme. Die rusrim^aehimaiisdte KMte, ikniAhn
und ikr OvU. Qrtu 1894.

Eine in verschiedenen Kritiken gelobte Schrift.

3. Frankfurter zeitgemässe Broschüren , N. F. herausg. ron Dr.

J. M. Rak'h. Bd. 15. Heft 8: Die Leichcnverhrcfwung. Prü-

fung der Gründe dafür und dagegen. Frankfurt a. M. 1694.

S. 217'-42.

4. Der oi^oeMmke 8tM md Born. Eme üiOersuekmig vher die

reehüiehe Naiur der Verbindung des Frimmdes der 8ede$
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Romam. Von Dr. Jos. Hollweck am hischöfi. Lyeeum mu Eich-

stäU. Maina, Fram Kirchheim, 1895, VII u. 195 S. 8^,

Der Verf. ?ertheidigt mit groasem Aufwände ton Gelehrsan*

keit die Theeis, die Verbindiing des pApsitiehea Primatei mit der

sedee Bomana sei iuris difioi.

5. Die Canones der orthodox-orientalischen Kirche mit Erläuter-

ungen von Nikodemus Mila^, Bischof von DalmcUien (in

Zara). I. Bd. Netisats
,

Verlag von A. Pajevics. 1895. X,

645 S. 8^. — Vom Verfasser gewidmet der theologischen

Academie zu St. Petersburg aus Erkenntlichkeit für dessen Er-

nennung zum Ehren-MOgliede dieser Academie.

Der Inhalt diesee» in serbischer Sprache verfassten, die abend-

ländischen Porachnngen genau berncksichtigenden Werkes bilden

1) die Widmung, 2) die Vorrede, 3) eine Abhandlung Aber die

Guionee der orth.*or. Kirche im Allgemeinen, 4) die Canones der

Apostel und der allgemeinen Conellien mit Briftatorangen nnd 5) ein

Namen- and Sachregistor.

6. Prof. Dr. v. Funk. Das achte Buch der aposiol. Constitutionen

whd die verwandten Schriften (Histor. Jahrb. der Görresgescll-

schaß). Bd. XVL Heß 1. München, Herder ä; Comp., 1895,

S. 1—36.

Funk vertheidigt gegenüber Achelis (Zeitschr. f. Kirchengesch.

XV. 1894. S. 1—43) seine frühere Meinung (vgl. Archiv 71. S. 368),

dass die sog. Constitutioues per Hippolytum (wo in einem Theile Hip-

polyt als Redactor bezeichnet wird), ferner die Canones Hippolyts

und die sog. Aegyptische Kirchenordnung nicht dem Achten Buche

der apostol. Constitutionen ?orausgehen, Vorlagen zu demselben, son-

dern vielmehr demselben nachfolgen, Anszfigo ans ihm sind.

7. ¥Mte8 fHTM mdmasHei umMmi — ed. Fküipp Sdmeider

s. s. theol. Dr., prof. iur. ecd. RaHshanae, Neo Eboraiei et

Cinännati. Frid. Pustet 1895. VI et 130 pp. 8«. (Mk. 1. 60).

Eine recht zweckmässige Sammlung, worin man die Decreta

Concil. Vaticani, den Syllabus, die Constit. .\postol. Sedis über die

censurae latae senteutiae, die facultates quinquennales, die (acultates

a. s. Poeniteut. pro fore iaterno Episcopis solitae, mehrere wichtige

neuere Decreta der röm. Congregationen bezüglich der Ehedispensen

und der Ordensgelübde und schliesslich die Instr. der Propag. von

1877 betr. die Bhedispensen abgedruckt und zahlreiche längere oder

kfirsere Anmerkungen am Fusse der Seiten beigefflgt sind. Bin Sach-

register erleichtert den Qebranch.
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8, Kirche und Kirchenrecht. Eine Kritik moderner theologischer

und juristischer Ansichten von LmUoijf Bendix, MainM^ F^ans
Kirckhdtn, 1895. (Mk. 2. 40).

Das dem Andenken an den sei. Domdeean Heinrich gewidmete

Werk des jnngen Mainzer Prof. des Kireheor. wendet «ich gegen die

von einigen Neueren, namentlich Proteetanten gel&ngnete Brietenz

eines eigentlichen Kirchenreeto, legt ausfübrlieh philosophisch-

historisch und dogmatisch den Begriff der Kirche als einer vollkom-

menen Qesellschafk dar, deren Wesen keineswegs einen Widersprach

mit dem Wesen des Bechtes enthalte, ftihrt den Charakter des Kirchen-

rechtfl als eines wirklichen Rechtes aus und zeigt auch, dass die

Kirciie, um den veränderten Verhältnissen der Neuzeit Kechnung zu

trajjen, keiner neuen Organisation beiiürfe. Vering.

U. Der Eid in den Jicichsprocessordminyen. Gutachten, erstattet

vom Landgcrichtsratlt Dr. Brandt zu Hanau, Mitglied des

Ausschusses der hess. Gesammtsymde. Kasset, Max Brunne'

mann, 1895. 40 S. 8^ (80 Pf).

Das vorliegende Gutachtei» wurtle auf Beschluss der hessischen

Qesammtsynode vom 25. October 1892 ausgearbeitet und derselben

vom Verf. am 28. November 1894 in den wesentlichen Thoilnn vor-

getrngon. Ba behandelt nach kurzer Einleitung über die Aufgaben

der Oeeetzgebung: Wesen, Form und Voraussetzungen des Eides.

Zunftchst das bfirgerliche und das religiöse Blement im Bide

wOrdigend entkrftftet der Verf. die gegen denselben vorgebrachten

Bedenken und beweist die Unentbehrlichkeit des Eides ffir die Bechts-

ordnung.

Bezüglich dee Wortlautes der Eidesformel wird mit Recht an

der ausdrücklichen Nennung Qottes festgehalten, ohne welche der

Kid /U leerem Formalismus herabsinken wurde. Was die symbolische

Haii ilung bei der Eidesleistung betrifft, so schlägt der Verf. vor,

die altherkömmliche Sitte wiederherzustellen, dass die Frau beim

Schwur die Hand auf's Her/, !e{?t. Dies entspreche allein der rich-

tigen Deutung der Symbolspra« lie. Au-^sertlem botont er, da die

Protpssordnungen blos das Erheben licr rechten »Hand« vorschreiben,

es müsse dem Richter jedenfalls unbenommen bleiben, in seine Eides-

crinnerung den Hinweis aufzunehmen, dass der Christ mit erhobenen

Schwurfingern schwöre. Die Berechtigung dieser letzteren Forderung

Iftsst sich nicht in Abrede stellen. Der für die Frau beantragten

besonderen symbolischen Bideshandlung kommt aber doch wohl nicht

jene ausschliessliche Berechtigung zu, die ihr der Verf. beirotsst

In Uebereinstimmnug mit dem dem Reichstag rorliegenden
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Entwürfe eines Geseties betreffeDd Abänderungen nnd firgftDZun^en

des Gerichtsverfassnnjifsgesetxes and der Strafproeeflsordnung tritt

das Gntacbten dafftr ein, dass der Zeuge Aberfaaapt, auch im Oivil-

process, erst nacb gemachter Aassage schwirre nnd dass im Straf-

verfahren die Beeidigung des Zeugen gleich bei der ersten gericht-

lichen Vemehmnng erfolge. Bei noehmaliger Binfemebmnng in der-

selben Streitsache, aneh in höherer Instanz, solle an die Stelle einer

nnr die Vorstellnng Ton der Kraft des Eides herabdrfickenden noch*

maligen Beeidigang die Berafang auf den bereits geleisteten Eid

trt^ten.

Dagegen lehnt der Verf. die Bestimmung' des genannten Ent-

wurfes, wonach der Richter im Strafverfahren eine Mehrzahl von

Zeuijen ^gleichzeitig soll beeiden dürfen, ab. Kr beantragt weiters,

in die Civ.-Pr.-O. aufzunehmen: zu §. 140 einen Absatz 2: »Die

Abnahme eines nach den Vorschriften des zehnten Theiles angeord-

neten nnd aller von einer Partei zn leistenden Eide ist in der Regel

aaf einen weiteren Terrain zu vertagen« ; zu §. 442 den Zusatz, dass

dem Parteieid einschliesslich seiner Nebenformen eine seelsorgerliche

Belehmng des Schwnrpflichtigen Aber die Heiligkeit des Bides Yor-

aaszngehen habe, sofern sie nach richterlichem Ermessen sachent-

sprechend sei.

Besonders eropfohlen wird die Bestimmung des §. 50s cit.

Entw., dass behufe Verhinderung eines Meineides die Beeidigung

des Zeugen unterbleiben dürfe, «renn dessen Aussage sich nach richter-

licher Ueberzeugung als offenbar unglaubwürdig darstellt.

Vorstehenden bezfloflich der Voraussetzungen des Eides ge-

machten Vorschlägen des Verfassers kann man wohl insgesammt zu-

stimmen. Eine dem gerichtlichen Eide vorausgehende seelsorgerliche

Eidesbelehrung würde gewiss manchem Meineide vorbeugen , sollte

jedoch nicht vom Ermessen des Richters abhäncrpn. Im Grossherzog-

thum Baden bestand bis in die neuere Zeit diese Eidcsbelehrung.

Die in der heutigen Theorie und Praxis herrschende Meinunu,

dass auch über blosse Absichten, lie der Schwörende bei einer Hand-

lung gehabt habe, and über die Kenntniss von Absichten eines An-

deren Parteieide normirt werden kennen, wird mit Becht blos unter

der Voranssetmng anerkannt, dass dabei die Controle der stthjecti?en

Wahrhaftigkeit des Eides nicht ansgeschlossen ist.

Hinsichtlich der Frage, ob nicht anstatt des jetzigen Partei-

eides nach dem Vorbilde des englischen Processes die eidliche Einver-

nehmung der Parteien eingeführt werden solle, kommen anch wir

mit dem Verf. aus praktischen Gründen zu einem negativen Resultat

Digitized by Google



154 LUeratmr: Arndt, De UM» proMibM».

Um vielfach offenbarem Missbraurhe des Eides und unnöthifjer

(^pwisseiisbelastun^ zu bec:egiien wir'l endlich beantragt, dass bei

Streitsachen im Werthe von luclit mehr als 50 Mk. der Richter

unter Berücksichtigung der Verhältnisse der Partei die Eides-

zmchiebuog fär unzulässig erkiftren bezw. die Beeidigung von Zeugen
ond Sachfentftndigen anterbleiben k9nne, ferner dass der allgemeine

Offeubarangeeid bei Forderungen Ton nicht mehr als 50 Mk. vom
Gläubiger nur dann beantragt werden därfe, wenn er den Verdacht

glaubhaft macht, dass dor Schuldner der Pi&ndung naterworfeDe

Vermögensobjecte verbeiniliche.

Der in früheren Particiilarrecbton schon zum Ausdruck gekom-
mene Gedanke, für die Zeugen- und Sachverständigeneide auch im
Strafprocess Beschränkungen eintreten zu lassen, wird Angesichts der

hier iMrflhrten hohen Interessen mit Recht zurückgewiesen.

Die Ergebnisse seiner üntersnchnngen hat der Verf. am Schlüsse

(S. 86 f.) in zehn Thesen zusammengezogen, welchen als Ausführung]:

(S. 37—40) die betreftVn lcn Paragraphen der Civ.-Proc.-Ordn. und
Str.-Proc.-Ordn. in ihrer gegenwärtigen und der beantragten neuen
Fassung angeschlossen sind. Diese zehn Sätze hat die hessische Ge-
samnitsynode , wie der Verf. im Vorworte hervorhebt, »den Aus-

führungen des Gutachtens nicht überall allseitig zustimmend« zum
Beschlüsse erhoben. Das Gutachten soll dem Reichstag mit der Bitte

um Berücksichtigung hei bevorstehender Aenderung der beiden Pro-

cessordnnngen unterbreitet werden.

Dr. Friedr. Vering jun.

10, De libris prohihitis commentarii, auctore Äug. Arndt S. J,
Bcrolinensi , ss. canonum in collegio ma.vimo Cracoviensi pro^

fessore. Cum pcrmi.^sioue superiornm cccjis. Eatisbonae, Neo^
Eboraci et Cincinnati. Sumptibus et tyyis Fried. Fustet, 1895,

rill u. 316 pp. d\ (3 M.).
Das Werk ist dem Brzb. Dr. Gearf Gididfca von Goloexa au*

geeignet. Vorarbeiten zum zweiten Theile desselben veröffentlichte

der Verf. bereits in diesem Archiv LXX. 3—66. Das jetzt vor-

liegende, mit gründlicher Gelehrsamkeit und in gutem Latein jre-

schriebene Work enthält im ersten Theil eine geschichtliche Ent-

wickelung des kirchlichen Bficherverbote.s bis zum Concil von Trient

(p. 1—84); der zweite weit umfanefreicher»' Theil gibt eine erschöpfende

Darstellung der jetzigen kirchlichen Uestiromungen. Ueber die

Geschichte des kirchlichen Bftcherverbotes hatte im vorigen Jahr-
hundert der Jesuit Zaccaria geschrieben. Prof. Arndt hat auch in

dieser Richtung neues Vortreffliches geleistet, sein Hauptverdienst

ist aber die Darstellung des derzeitigen Rechtes, für welches er die

verschiedenen römischen Entscheidun^fen vollständig berücksichtigt

hat Davon, dass, wie verschiedene deutsche Canonisten behaupten,
das Recht des Index in Deutschland gewohnheitsrechtlich abrogirt

oder gemildert sei, will er nichts wissen. Da aber eine Revision des

Index mit Rücksicht auf die heutigen Verhältnisse gewiss Noth thut,

ist die nach der Pariser Correspondance Catholiqne vom Bnde des

vorigen Jahres im Mainzer Katholik 1895 M&riheft S. 193—213
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Ton N. Patdua gebrachte Mittbeilan? gewiss bemerkenswerth , dass

man in Rom seit einiger Zeit mit einer gründlichen Revision des

Index der verbotenen Bücher beschäftigt sei. Paubis gibt im Ka-

tholik a. a. 0. zugleicli eine rait erläuternden Bemerkungen ver-

sehene Aufzählung der deutschen kath. Schriftsteller des 16. Jahr-

hunderts, die bei einer Revision aus dem Index gestrichen werden

könnten.

Xt Die 8irü»iifmrgeir DiÖmansffnoden, van Prff. Dr. Max SdraM.
Fräburg i. Br., Herder, 1894. XII u. 168 S. 8^. (M. 2. 60).

Diese Pablication bildet das 1. Heft des II. Bdes. der von

den Professoren Ehrhardt zu Würzburg und Ettg. Müller zu Strass-

burg herausgegebenen »Strassburger Theologische Studien. c Der erste

und Haupttheil der vorzüglichen Schrift erläutert die Decrete der

Strassburger Diöcesansynoden bis zum 14. Jahrhundert. Der zweite

Theil behandelt die Quellen und gibt die Texte der Strassburger

Diöcesanstatnten.

Oas^kihie der Piepste M dem Aiuffafiffe dee MiUdaUers, MU
Benutzung des päpeÜichen Geheimarchivs und vieler anderer

Archive bearbeitet von Dr. Ludwig Pastorj ord. Prof. der Ge-

schichte an der Universität Iiinshruclx. Zweiter Band. Zweite

vielfach umgearbeitete u. verbesserte Auflage. Freiburg^ Herder^

1894. LIII H. 795 S. gr. 8». {Mk. 10).

Von dem reichhaltigen gelehrten Werke wurde schon nach

5 Jahren aiieh eine 2. Aafl. des II. Bdes. nothwendig, weleher die

Geechiehte der Pftoete im Zeilalter der Renaiesance ?on der Thron-
besteigung Pias II. Ms sam Tode Sixtus IV. ausführlich darstellt.

Das der Darstellung vorausgeschickte Register der benutzten Hand-
schriften und Literatur ist sehr umfassend. Das Werk hat durch-

gehends grosse Anerkennung gefunden. Gegen die kritischen Be-

merkungen, welche gegen diesen 2. Bd. der Prager (ieschichts- Pro-

fessor Dr. A. ßachniann vorbrachte, richtet sich eine eingehende

Widerlegung Pastors in den Histor. Jahrb. der GOrresgesellschaft

Bd. 16. Heft 2. Mfinchen 1895. S. 455-471.
IS* Die päpeUkhen Katuhiardnimgen von 1290—1500. Oesamr

melt und hermegegfhen von Dr. Michael Tangl , Privatdocent

an der UniversUät Wien. Jntubruek, Wafftier, 1894. LXXXl
u. 461 S. fio.

Die werthvolle Publication Tatigls enthält über das päpstliche

Kanzleiwesen des Mittelalters wesentlich Neues. Das alte Kanzlei

-

buch der römischen Kirche, der über diurnus, war bis in die Zeiten

Gregors VIL in Gebrauch geweeen. Bin neaes Formelbneh, das

seinen Drspmng in der Camera apostolica bat, entwickelte sich erst

anderthalb Jahrhunderte später nnd ist uns für das 13. Jhdt. nur in

zwei Abschriften erhalten, einer um 1280 und einer 1380 im Auf-

trage Urbans VIII. vom päpstlichen Scriptor und Abbreviator nietri« h

von Nieheim besorgten. Beide Copien sind unvollständig, ergänzen

sich zum Theil gegenseitig und werden ausserdem ergänzt durch em
dem 2. Bde. der Papierregister Clemens VI. beigebundenes Formel-

bach. Erst für das 15. Jabrhaadert besitzen wir das neue Kanslei-
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buch im Original. Unter Johann XXII. hörte das Kanzleibuch auf,

einheitlich zu sein. Es zweijrten sich zunächst die Regulae Cancel-

laviae und wenig später auch das Taxbuch ab. Nachdenn diesen beid«»n

Gel»ieten bereits eine selhstständige Bearbeitiiiij^ zu Theil wurde, hat

Tangl seine Forschungen dem wichtigsten Theile des Kanzleibuchs,

dem Liber Coustitationnro Ganeallaria« zugewandt , der die allge*

meinen normativen Verfflgungen enthielt. Unter Voranschicknng einer

eingehend orientirenden historischen Einleitung bietet er eine Samm-
lung der von Päpsten luifl Vicekanzlern erlassenen Verordnungen, die

in den Aintsbüchern fl«;r päpstlichen Kanzlei gebucht sind und zwar

von Cölestin III. bis zum Tode Alexander VI. (1191-1503). Aus
dem in dem Kanzleiburhe Knthaltenon theilt Tangl jedoch nur das

Bedeutsame mit, andererstits aber ergänzt er, da der liber Caocel-

lariae nicht ausschliesslich zur Eintragung der Kanzleiordnungen ge-

dient hat, seine Mittbeilungen aus dem über Censunm, dem älteren

Genossen des liber Cancellariae, ans Verfügungen, die in Form der

Einzelscheda oder des Entwurfes eine selhstständige von der Fassung

des Kanileibnchs mehrfach abweichende Verbreitung gefunden hatten,

ferner aus dem Statntenbuche des von Eugen TV. errichteten päpst-

lichen Scriptoren-Collegs, aus den als Codex authenticus zur Ein-

tragung curialer Verfügung dienenden Kegistern. Den Anfang <ler

publicirten Acten bildet das unter dem Namen Provinciale bekannte

Verzeicbniss der Bisthämer, ein für die apostolische Kanxlei wie fSr

die apostolische Kammer wichtiges Nachschlagebueh , in welchem
namentlich die Summen beigefügt waren, welche von dem jeweils

Krovidirten Prälaten als servitium commune zu entrichten waren,

darauf folgen die direct auf das päpstliche Kanzleiweaen bezüg-

lichen Jnraraenta, Ci)nstitutiones, Formulae und Reformationes aus

dem 13. bis 15. Jhdt. einschliesslich. Ein Namenregister, Wort- und

Sachregister und Verzeicbniss der Formelanfange erleichtern den Ge-

brauch der reichhaltigen Sammlung. Dankenswerthe Nachträge zu

dem Provinciale, nftmlich die in den päpstlichen Registerbftnden der

einschlftgischen Zeit vorkommenden, snm Theil vorftbergehend ge-

wesenen Abweichungen bezüglich der Bisthftmer und Provinzein-

theilungen und einige Berichtigungen zn den von Tangl gebrachten

Erklärungen einzelner Bisthumer in dem erwähnten Namenregister,

das Tangl beifügte, erhielten wir durch eine Abhandlung von

P. Konrad Euhel im Histor. Jahrb. ü. (jörresgesellsch. 1895 Bd. 16.

Heft 2 S. 320—3:i5.

14. Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutsch'

kmd. Von Dr, Pcad MnsehiitSt crd. Prof, der Retkie. BeHm,
GuUeniag, 1895. Bd. V, AMh. 2. Xllu, 8, 493-978, Ux. 8.

Wir wollen für heute nur wiederholt unserer Freude darüber

Ausdruck geben, dass das grosse gelehrte Werk so rüstig vorwärts

schreitet. Die vorliegende II. Ahthlg. des 5. Bandes behandelt das

kirchl. Strafreeht vom 15. .Ihrhdt. bis zur Jetztzeit, die kirchlichen

Strafen und Strafvergehen, erörtert auch eine Reihe bisher in den

Darstellungen des kircbl. Strafrechts nicht, sondern nur bei Dar-

stellung des weltlichen Strafrechta in Betracht gezogene Fragen be-
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treffend die Strafbemessutig, Znrechniing, Yolleudung und Versuch,
Tlieilrmhme an dem Verbrechen, Concurrenz solcher u. s. w. Erst

im folgenden Halbbande wird das kirchl. Strafrecht seinen Abschluss
finden. Einzelnes zu besprechen aus dem reichen Inhalt, hoffen wir
später Zeit und Gelegenheit /u linden. Vering.

15, Die moderne Literatur iti ihren Beeiehumjen zu (tlduhr und
Sitte. Randglossen zur Umsturzvorlage. Von Dr. II, liodi/,

Pfarrer zu Oestrich a. Rh. Maim^ Franz Kirchheim, 1895,
XII u. 96 8, 8^. (1 Mk.).

Die geistvolle und vielseitige Schrift enthält zwar nichts eigent-

lich Kircbenrechtliches , möge aber wegen ihres theilweiee ver-

wandten Inhalii erw&hnt werden. Der Verf. bezeichnet in der Vor-
rede als seine Aufgaho die Presscorruption zu schildern und za zeigen,

dass Liberalismus und Socialisinus sich zu einander verhalten, wie
Vater und Sohn oder wie Lehrer und Schüler.

16, Die österreichische Volksschule. Beurtheilt nach dem Geiste der
afprohirten und an den k. k. Lehrer- und Lehrerinneniildungs-

anstaJien, allijrmrinen Volks- und Bürgerschulen, Forthddungs-
schulen und Kindergärten eingeführten Lehr- wid Lesehücher.

Unter Mitwirkung mehrerer Fachmänner herausg. von Justus
Venu. FreihHrg «. Br., Herder, 1895. XU u. 192 S. 8^.

Es werden da die einzelnen Lehr- und Unterrichtsbücher der

Reihe nach besproohen und hervorgehoben, was darin an anchriat-

iicben, iclanbenslosen and theila an materialbtiachen, darwinlstiacben,

haidnischea and rein protestantischen Anffassangen enthalten ist.

17, Das Ehereehi mit Attssehlvss des ehdieken VermöffeHsreektes

nach dem Code Napoleon und dem badischen Landrechi, Ein
Lehr- und Handbuch von Dr. iur. Caesar Barazelti, a. o. Prof.

SU Heidelberg. Hannover, Helwing, 1805. XV u. 779 S. gr. 8^.

Die Darstellung des Verf. ist fasslich und übersichtlich. In

den Anmerkungen findet man ausser Literaturangaben auch den

Hinweis auf bestellende Controversen. Die Verschiedenheit der kirch-

lichen Bestimmungen vom französ. und vom bad. Eherechte sind da-

bei auch bisweilen berührt. Die einschlägige deutsche Keich.sge-

setzgebnng iat natfirlicb mit berücksichtigt. Ein Sachregister ist

beigegeben. Dr. Eoberi Scheidemantel,

18, Des Adv, Dr,Ciaranfi »Consultore giuridicot^ 1894,

(jahd. 8 FlarenM, via Ängwüara 6, Areh, f. K-B. 71 8. 362)

bespricht p. 207 u. 220 die BtOrenatsfreOii^ des Patriarchensities

Venedig (Areh. f. K.-R. 72 8. 508 A. 1), welche die ersten 50 Beehts-
anwälte gebAhrenfrei durch alle Rechtszüge vertreten wollen, die

Katholikenkongresse im Sept. 1894 zu Fiesole sowie Pavia (p. 240 und
245) und die gesetzliche Neuregelung der Wahlen (p. 121, 177 und
213), welche trotz vielfacher Zurücksetzung Mind»>rbemittelter schon
bei den allernächsten Gemeinderathswählen nicht nur auf dem Laude,

sondern wie jüngst in Mailand, in anderen Hauptstädten zur be-

tiflehtlichea Verstärkwig der Katholiken fuhren wird uud uach »dem-
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nftchfliigert (Arch. f. K.-K. 69 S. 160) Aufhebung des WabUerbots
bei den Parlamejüs^Men zum gleichen Ergebnisse führen müsste,

die — wie von Oesterreich und Deutschland — grundsätzlich auch vom
Kassationshofe zu Paris (betreffs der Verlassenscbaft Du Plessis kürz-

lici), p. 123) als fortdauernd anerkannte volle SkuUshoheit (Arch. f.

K.-K. 68 S. 189 IL 64 8. 280) des Faiikani, welche selbst lUlien sich

nie getraute, prcMseh iqieiidwie zu verletieD, welche aber die äur
Zeit noch der Kirche femdUehe Parlamentsmehrbeit (und in Folge

dessen auch die Recbtsprechnng !)
^erne darch eine jederzeit frei

zuriickHMare Duldung, wie das üarantiegesetz ersetzen, das ist

von der Gnade des ital. Staates abhängig raachen raöciite, den ital.

Missionsverein (p. 171 und Arch f. K.-R, 64 S. 231), welcher in

der ital. Kothmeer-Kolonie vorerst nur eine Kirche*) (zu Asinara am
Sitze der Uegierung, aber noch keine selbst in der wichtigen Hafen-

stadt Massaua I) baaen konnte, die Zulassung weltlicher Fahnen und
Abzeichen (p. 176) in Kirchen, Juden- Bhen in Nordafrika (p. 153
— 16-), die Wirkungslosigkeit (MwiäwfwcÄ^r Ehescheidungen (Arch. f.

K.-H. 68 S. 199 u. 73 S. 413) gegenüber üal Staatsangehörigen (p. 264),

den Schutz religiösen Vermögens durch die Bildung bürgerlich-recht-

licher Vereine (p. 225), Verwaltungserlasse betreffs der Erhaltung, den

Kirchen gehörender Kunst- und geschichtlicher Gegenstände p. 247,

wornach ferner (p. 175) dem Plarrer die Stelle des Gemeindelehrers

übertragen werden kann (Arch. f. K.-R. 72 S. 501), endlich Staats-

raths- und OifiekUmttelmäungen Ober zwangsweise Zusammen-
legung (Arch. f. K.-R. 64 S. 385) yon WohlthätigkeiissHßmgm

p. 165, 211, 213, 225, 238 u. 242, über, auch ohne Polizei- A nzeige

p. 173 in der Kirche beim Gottesdieste zulässige />«t«w-Vorträgp

gegen Wucher, Verschwendnuf^, Sonntagsentheiligung u. s. w. , über

das Eit^enthum der Kirchen an ihren Zugangsstrassen p. 257, Nicht-

verurtheilung zum Schadensersatz eines wegen Nichterfüllung der

ehelichen Pflicht Getrennten p. 259 u. s. w. In einstweiliger Er-

manglung ausreichender Gemeinde- oder Staatsbeihülfen werden auch

die »UelMrschflsse« der BrudenekafUn (p. 240) zur Unterstützung

Arle iisunfähig er herangezogen (Arch. f. K.-R. 62 S. 155,

64 S. 383 u. 70 S. 472). Wie der Pfarrer Namens des Gottes-

hauses (p. 210, 238, 241 u. 243), so erhebt der Bischof Namens
seiner Seminarien (c. 18 Sess. XXIII de ref., p. 133) die Klagen vor

Geriebt. App. Genua erachtete 10 IV 1894 p. 144 eine, einem iVt-

1) Wenn die KirchUchg(uinnUü eich den Ordnungayartrien hitieu

auehlieiMn ditarffni, sohitItB «e Radikalen kann bei den jüngsten Piir^

Uracntswählen in Mailand (I, III, IV u. VI), Rom (I u. V). Piacenza, Castel-

nuoTo, Creroona, Portomaggiore, Langhirano, Soresina, Caatiglione, Cagli, Pano,

Urbino, Novara, 8. Arcangelu di Romapna, Faenza, Lugo, Nuoro, Saaaari,

Ärezzo, Bibbiena, Cortona, Foligno, Rieti, Temi, Piediinonte d'Alife, TreTiglio,

Corteolona, Paria, Sondrio, Corato, Minervino, Molfetta. CaatrogioTanni.

Qroeaeto, 8. Daniele and Mirano, noch die Sociniiaten in Salerno, Badrio,

iMola, inmn^la. Borgo S. Donnino, Onaatnlla, Reggio E., Peeearolo, Goniaga,

Gataaia II, Cesena, Rimini, Palernu) IV. M;irsala und Mallan t V tjesiogt.

2) FQr die ital. Kapuzinrr, welche auch im Tigre an die Stelle der

frans. Lazariaten traten und die Feklgeistliehea Ar das Kolonialheer stilleB»
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mten (gehörende Kirche, trotzdem hierin herkömmlich öffentl, GoUm-
dienst ^'ehalten wird, nicht als ^öffenUieht im Sinne des Cod. dv. 556,
Arch. r. K.-R. 73 S. 408. Aus einem Vertrage, welcher wegen
mangelnder S^aa^sgeneliinif^untr nichtig ist, kann die 5flfentl. Anstalt

oder Gemeinde keinerlei Verptlichluii;^ überkommen, p. 140 . . . Ge-
meindliche Reichnisse (ür Fastenprediger, Fnilimesser n. s. w. (p. 151,

210, 241, 247) können von der Kirche in 30 Jahren (Arch. f. K.-K.

73 S. 409, finUch. des Beichsgerichiea in CiTils. II 895 n. XXU
886, vergl. IV 289) »eneeeen« werden, aber auch wieder (p. 238)
erloschen, wenn sie 30 Jahre lang nicht mehr angefordert werden.
Durch den Stiftungsbrief können (p. 195) während der PhrAnden-
erledigiHii? die Einkünfte keinem Laien zugewiesen werden. Kass.

Horn erklärte 9 V 1894 (p. 201) die Besitz- un<l Erwerbsunfähigkeit

der Minoriten und Fran/.iskiiner gemäss des Tritlentiner Kirehenraths

c. 6 Sess. VI auf Tereiarier nicht für anwendbar, da sie »nicht alle

3 Qelabde feierlieh ablegen, c Kaes. Rom sehfttate 29 III 1894 p. 194
eine Pfarrei (bei Venedig) Im Besitze des Zehnten gegenöber deu
Pflichtigen, welcher hätte beweisen sollen, dass der Zehnt ibtrdUtdber

Natur sei (Arcli. f. K.-K 59 S. 126); »wenn man eine Sache auf
»verschiedene Titel hin besitzen kann, so muss der Richter den-
»jenigon Besitztitel verniuthen, welciier das meiste Uecht ^jewährt;

»gemäss Cod. civ. C87 hätte also der PflicM'uje den sakramentalen
»Charakter der auf dem Pfarrsprengel vom Plarrer seit unvordenk-

»licher Zeit erhobeneu Zehnten darthun müssen.c Mit besoaderer

liQeksicht aaf den Stiftangebrief des ^ermanfieii-Grafen Roger 1093
für das Bisthnro CHrqmUi (Archirio storieo siciliano 1898 p. 80—185),
die Constitutio des Kaisers Friedrich II. 1231 -ie decimis, B. Felice's

»decime della diocesi di GirKcnti« 1893, SalvioWs »Decime« (im
Digesto ital. Vol. IX 1 D, ünione tipot^r. ed. Turin 1893), Foro
ital. 1888 p. 829, Gircolo (jiundico XX 81, 1891 p. 103, 1893
p. 33—71, »Congresso dei sindaci« 1892, bei Carioi in üirgenti,

Adv. Agozzino's »decime dorainicalic (1884, Girgeuti), Adv. Cataro's

preataiieni (1892, Palermo), Ad?. Salfo's »Legittimitä delle decimec

(1892, Palermo) nnd insbca. die Gegenschriften Ton Ciotti-Grasso,

Folci, Riggio und Piccone bekämpft wissenschaftlichst soeben in der
Riv di dir. eccl® IV (68 p.) vergl. II p. 412, — auch im Sonder-
abdrucke »Decime regier bei Tipografia edit. romana 1894 — üniv.-

Prof. Scaduio in Neapel die Urtbeile des Kassationshofs Palermo
20 u. 30 XII 1892, wornach die Zehnten als decime dominicali nicht

abgeschafft sind. Italien hat zuviele Ctm^kassationshöfe, so dass von

einer einheitlichen Rechtsprechung nur in denjenigen Recbtsgebieten

die Rede sein kann, welche aasschliesaUch dem Kaesationaliofe in

Rom fiberwiesen sind; leider gehört hiesn nicht das Zehnt-Oeseti
23 VII 1887. Es bewendet also bei der letztinstanzlichen Bnt-
scheidnng Palermo'sl Die Trennung der Gewalten* steht dem von
Gallo in der Abg.-Kammer 16 III 1894 eingebrachten Gesetzent-
wurfe, wornach ohne Weiteres, vorbehaltlich unzureiche^ider Ab-
findung nur (Art. 3, p. 67) der derzeitigen Pffmdeninhaber, alle im
Besitze des Staates, des Kultusfonds, der Plrüudeu uud kirchlicher
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Angtelteo (nicht aber aach Dritter !) befiadUclMB Zehoten, gleidifiel

ob grundherrlichen oder sakramentalen Ursprungs aufgehoben werden

sollen , ebenso entgegen , als der Bekämpfung der Staatsrathsent-

scheidung zu Gunsten der franz. Südbahn durch die franz. Deputirten-

kamtiu r vom 14. Januar 1895, wiewohl Irrthümer in der einen oder

audeiea Kotscheidung, namentlich iu Folge liaynal's aurüchigeo uo-

datirton Vertrags, vorgekommen aein mögen. Die AtrdUtdM» An-
stalten haben anf Zehnt- nnd andere, dnreh reckUibräftige Urtheile

ihnen angesprochenen Reehte ebenso unanfechtbare Ansprüche, als

Privaten ond Gemeinden^ wenn dereinst Italien Staatsüberschüsse

hiefür verfügbar haben sollte, so wäre allerdings zu wünschen, dass

hieraus allen Zehnt- und sonstigen Healptlichtigen Erleichterungen

behuts allmaliger Ablösung der Grundlasten, wie 1848 in Deutsch-

land, gewährt würden. Der landwirthschaftlichen Bevölkerung kann

auch Italien nur so und durch staatlich unterstützten allmäligeu Er-

werb der Latifundien, nicht aber dadurch anfheifen, dass das Paria-

• ment grossmfitht|r anf die ihm mchi gehörenden Hechte der Kirche
iin l der Stiftungen verzichtet. — Des Üniv.-Prof. A. Corsi (Arch. f.

K.-R. 57 S. 204) zu Pisa »ArbUrati intenwunonali* (1894, Spörri

Pisa, 310 p., 6 L.) — Zuständigkeit, Bildung und Verfahren völker-

rechtlicher Schiedsgerichte mit Kücksicht inshes. aut (Jontuzzi, Kouard

de Card, Calvo und das Institut d. droit internat. — behandeln p. 4.j

die päpstliche Vermittlung 1885 betr. der Karolinen-Iuseln. — Zu
erw&hnen bleiben schliesslich noch des Knltnsfondrinspektor 0. Finesehi

.
»Chnffnie parrüdMU (April 1894, Rom tipogr. dei Tribnnali), ein

l>ei Barhera in Ploreur. (5 L.) erschienener Ooiiceecel^ welcher nicht

so vollständig als Saredo's gleichnamige Sammlung (bei Un. tipogr.-ed.

Turin, 1887/91, 1956 p. 4 Vol. 9 L.) die staatskirchenrechtlichen

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen wiedergibt und erläutert,

und (vergl. Scaduto's »Guarentigie P.« 2 Auti. p. 628, Un. tipogr.-ed.

Turin) C. Cadornd's »Religione, diritto, liberta« (18 L., 2 Vol., Mai-

land) über die jetzige und künftige Rechtslage der Ueligions-Verbände

nnd -Behörden. Im 9. Hefte des Pilangieri 1894 (Arch. f. K.-R. 73
S. 349) und im 8onderabdmcl[e (37 S., bei Vallardi, Mailand) han-

delt Pr(»f. Ruffini P. von der Geschichte des Eherechts unter Bezug
namentlich auf Brandüeone (D. Z. f. K.-R. IV S. 854, vergl. III

S. 372), Salvioli (im Arch. giuridico 1894 p. 173—197), FraH's
^Costumanze nuziali bolognesi* (1894, Bergamo), Staglieno's t Donna
nell' antica societä genovese (1879, Genua) u. s. w., auch ManentVs
»Inapponibilita delle condizioni . . . al matrimomo (1889, Siena);

letistere Schrift sei leider der gediegenen »canonisUsehen Studie«

(1892, Wien) des Prof. Hnssarek 7. Heinlein (»Die bedingte Bhe-
8chlie!»snng«) entgangen. Den bürgerlichen Rheberedungen (p. 29)
aus drin 14. Jahrhunderte Hessen sich uuch Bd. III S. 91 u. IB8
des Ruppoltstein'schen Ürk.-Bncbes (Ceatral-Bl. f. H.-W. XI S. od)

anreihtm.

Sitrassbnrg. F, Oeigd,
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XL

Die Ufiterdrflokimg des Jesuitenordens in Schlesien unter

Friedricii d. Gr.

Der Uebergang der Qflter auf den Staat and das darauf be-

raheode Patroaatreclit des Staatea.

Eine Obeemns für eine der drei Gattnngen kirchlicher Qe-

bftade gfilt nicht unbedingt für die beiden anderen.

B«ehtsfall, mitgetheilt voo Bechtsanwalt und Coosütoruürath Dr. FeL Pomch
in Breslaa.

Bin mehrere Jahre awiechen der liatholieohen Localie-Oemeinde

Sehmellwits ond den PrensneeheD FIscaa ichwebender Procese gab

den sehr arbeitsreichen Anlass, das Material fiber die Unterdrflclcung

des Jesuitenordens in Schlesien unter Friedrich dem Groasen in that-

sachlicher und rechtlicher Beäehnng genau su sichten.

Das Ist Ar weitere Kreise ?on Werth und Innn erheblich wer-

den fSr andere Pfarrgemeinden, welche in Schlesien anf den Trüm-

mern des Jesuitenordens im vorigen Jalirhundert errichtet worden

oder bestehen geblieben sind.

Deshalb wird diese Processgeschicbte von Schmellwitz hier ein-

gehend wiedergegeben.

In Schmellwitz bei Schweidnitz bestand kein Pfarrhans, viel-

mehr wohnte der Pfarrer in einem Gebäude des P^igonthümers von

Rittergut Schmellwitz. In neuerer Zeit wollte der Dominialbesitzer

diese Wohnung aber nicht weiter gewähren. Er klagte deshalb gegen

den Fiakoj als Patron der Pfarrkirche zu Schmellwitz ond gegen die

dortige kathol. Pfarrgemeinde und erstritt gegen beide mne rechts-

kräftige Entscheidung:

ansuerkennen, dass Elftger als Bigenthfimer des Bitterguts

Schmellwiti nkhi rerpflichtet Ist, dem kath. Pfarrer zu Schmell-

witz auf dem Bittergut daseibat Wohnung zu gewähren.

Hierdurch wurde der Bau eines Pfarrbauses notbwendig. Es

entstand Streit fiber die Vertheilang der hierzu erforderlichen Kosten.

Durch Resolut vom 15. März 1890 hat die Königl. Regierung,

Abtheilnng für Kirchen- und Schulwesen, zu Breslau, die durch den

Neubau eines Pfarrhauses entstehenden haaren Kosten zu Vs

Königlichen Fiskus als dem Kirchenpatrou, zu Eiogeplarrten

aufgelegt.

Arohiv fOr KirohMireobt. LXXIV. 11
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Gegen diesen Beschlass bat die Pfangemeinde den Eechtoweg

bestritten, nnd klagend beantragt:

den Beklagten Fiskus kostenpflichtig za venirtheilen, alle durch

den Nenbau eines katholischen Ffanr'Btablissements zn Sehmell-

wlti entstehenden baaren Kosten <Mm in tragen und anm-

erkennen« dass die BIngepfarrten nicht Yorpflichtet sind, ein

Drittel derselben beiratragen.

Znr Begrfindung dieses Antrages hat Klftgerln Folgendes an-

getlihrt:

Bis zum Jahre 1773 lag das Patronat Aber die Schmellwitser

Kirche dem Jesuitenorden ob und ging nach der in diesem Jahre

erfolgten Aufhebung dieses Ordens auf den preussischen Fiskus über.

Dem Jesuitenorden sollen nun die Patronatslasten ohne Con-

currenz der Eingepfarrten obgelegen haben und in diesem Umfange

auch auf den Fiskus als Nachfolger des Jesuitenordens übergegangen

sein, denn in gleicher rechtlicher Lage, wie Klägerin befinde sich die

ihr benachbarte Kirchengemeinde Bdgendorf, welche in eiuem von

ihr gegen den Fiskus als Patron angestrengten Proeess ein obsieg-

liches Urtheil des Königlichen Oberlandesgerichts zu ßreslan vom

16. Mftre 1835/12. October 1836 dahin erstritten hat, daee

»Eiskns als Patron der Kirche sn BOgendorf schnldig alle nnd

Jede Ban- nnd Reparatarkoeten an der katholischen Kirche nnd

an den Pfarr-Widmnthsgebivden zu BOgendorf, insoweit dazu

das Vermögen der Kirche zu BOgendorf nicht hinreicht, allein

sn tragen nnd die Klftgerln ?on der Verpflichtung zu Qeld-

beitrftgen zu kfinftigen Kirch- und Widemnthsbanten und Be-

paraturen in Bögendorf freizusprechen.<

Dieses Erkeuntniss stützt sich

1) auf den Etat der General-Schulen- Administration d.d. Bres-

lau, den 8. März 1777, in welchem diese Behörde als Vertreterin

des Fiskus als Patron, bemerkt, dass

»Bauten und grosse Reparaturen vor alle Kirchen, .... die

Bögendorfer Widemutb und das Collegiengeb&ude von hieraus

bestritten werden.«

und 2) auf die Verfugung derselben Beliörde TOm 18. Mftra 1777,

wonach

»die Bögendorfer Pfarr-Widemutb an Parochus auf immer fiber-

lassen werde und die vorkommenden Bau* und ünglflcksftlle

ans der General-Schulen-Administrationskasse so lange, als die

Kirche mit keinem eigenen Fond dazu versehen sei , jederzeit

besorgt and Yergfitet werden,«
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wQfriD ein Anorkeimtiiüs des Fiskus, dass er als Patron sar Tragoag

der baaren Bau- and Beparatnrkosten. Terpflichtet sei, geftinden

ward^. DenieDbq[»rechend habe Fiskos als Patron unstreitig in drei

raien im Jabre 1811, 1833 and 1854 bei der Scbmellwitier Kirche

entstandene Bankosten allein beiahlt.

Es soll dies aber auch wiederholentlieh bei anderen Gelegen-

heiten der Fall gewesen sein.

So habe Fiskus nach einer unter dem 11. December 1779 an

den Stadtpfarrer von Schweidnitz wegen Reparatur des durch Sturm

an der Schmellwitzer Kirche verursachten Schadens gerichtete An-

frage: ob und inwiefern die Parochianen zu dieser Reparatur beizu-

steuern verpflichtet seien» unter dem 5. Januar 1780 dem Pfarrer

mitgetheilt, dass die Rasse der General- Schulen-Administration an-

gewiesen worden sei, 23 Tbir. 20 Sgr. auf den Anschlag za lahlien,

nnd dass der Eioreichung der Rechnnngs-Bel&ge an die Kasse ent-

gegengesehen werde. Ferner habe nnter dem 17. Ittnt 1782 die

Ueneral-Schnlen-Adniinistration Berieht Aber einen Scholban erfordert

mit dem Beifftgen : »nach dem Berichte des Sehnlenamtes trflgen die

drei Gemeinden zn Schmellwitz, Elettendorf nnd Stänbchen za

diesem Ban nichts bei, als dass sie die benOthigten Handdienste

unentgeltlich Terrichteten. Es müssten daher die Kosten de jnre

ans dem Kirchen-Äerar gezahlt werden; in Anbetracht dieser

grossen Ausgabe sei die General-Schulen-Administration jedoch

zur Gewährung eines Zuschusses geneigt etc. . . .c

Im Jahre 1830 sei der Königlichen Regierung ein Kosten-

anschlag über Reparaturen bei der Kirche in Schmellwitz überreicht

worden, der am 26. März 1830 an den Schweidnitzer Stadtpfarrer

zur weiteren Veranlassung zurückgelangt sei. Die Kosten für diese

Reparaturen seien vom Patron allein bestritten worden. Unstreitig

ist nun Fiskus, nachdem im Jahre 1839 die Königliche Regierung

angeordnet hatte, dass von den Gemeinden Schmellwitz, KlettendorC

nnd Stäubchen tOr Reparaturen, die im Jahre 1833 am Schmell-

witzer Kirehthnrm ansgeführt worden seien, ^/i der Kosten etnzn*

ziehen sei, anf den Widerspruch der Gemeinde mit seiner dieserbalb

erhobenen Klage durch ürtheil des Königlichen Kreis-Jnstizrathes

zu Schweidnitz Tom 15. August 1846 und des Königlichen Ober^

landesgerichts zu Breslau vom 5. December 1846 kostenpflichtig ab-

gewiesen worden, indem beide Inatanzen die Eingepfarrten fiär tir-

haricdmässig frei erklärten.

Ferner behauptet Kläger, dass, als unter dem 24. Juli 1835 die

Königliche Regierung ein Schema versandt habe, durch welches die

11*
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Beitragspflicht des Fiskas zq Baaten eq kirehliehen, goiBtlichen und

ScholgeÜhiden (aaeh Organisten-Wohnangeii) geregelt werden sollte,

der damalige Stadtp&rrer erwiedert habe^

beifiglieh Scbmellwits habe Fiskus als Erbe des Jesnitenordens,

alle Baukosten aBein va tragen.

Aneb soU Fiskus scbon im Jabre 1805 die Bankosten ebne

Coneurreni der Eingepfarrten getragen haben.

Die Verpflichtung des Fiskus zur alleinigen Tragung der Bau-

kosten ergebe sich aber auch aus dem ürbariura von Schmellwitz

d.d. 27. Nov. 178(5/2. Mai 1788, worin bestimmt sei, dass die Ge-

meinde beim Kirchhof-, Schiil> inid Kircheubau und Reparaturen zu

Schmellwitz nebst den übrigen eingepfarrten Gemeinden lediglich die

Handarbeit unentgeltlich verrichte. Zwar habe Klägerin allerdings

seit dem Jahre 1868 in einigen Fällen zu den Kirchenbaukosten

beigetragen; es sollen diese ZabiuDgen aber lediglich auf Grund

eines Irrthoms erfolgt sein, herrorgernfen durcb eine fiilsche Hecbts-

belehrang, die sie abgehalten habe, wegen ihrer Heranziebnng au

den Baukosten in Höhe von einem Drittel den Klageweg in be-

scbreiten. Uebrigens habe das JesniteneoUeginm das Eiroben?erw

mOgen von Schweidnits, und in Folge der Verbindung der Kirohen

an Scbmellwits und Mörsdorf mit der sn Sehweidniti splier aneb

das dieser beiden Orte, allein verwaltet, der Fiskus daanlbe aber

ohne Verreebnung und ohne Zuziehung von KirebeuTorstebem mit

dem Vermögen der Jesuiten ftbemommen und allein weiter verwaUet

Es lasse sich daher, bevor nicht der Fiskus über die Uebernahme

und weitere Verwaltung des Vermögens Rechnung lege, gar nicht

beurtheilen, ob nicht das Kirchenvermögen in specie von Schmell-

witz, wenn es von dem der Jesuiten geschieden worden wäre, grösser

sein würde, als es jetzt ist, und darum im Staude wäre, die Kosten

des Pfarrbaues zu tragen.

Der Beklagte hat hiergegen beantragt: die Klägerin mit ihrer

Klage abzuweisen, und ihr die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

FjT bestreitet, dass er das Patronat im Umfange der von dem
Jesuitenorden angeblich geleisteten Verpflichtungen überkommen habe.

Er sei vielmehr als Patron nur gemäss §. 15 des Scbulreglements

für die üniversitftt Breslau und die damit verbundenen Gjmnasien,

d.d. Gharlottenburg, den 25. Juli 1800, welches bestimme, dass

»in Absiebt der kdnfligen Kireben- und Pfanrbauten es nach

den im Laadrecbte deshalb bestimmten Principiisc

an kalten sei, verpflichtet.

In den von der Klägerin überreichten Erkenntnissen des KOnig-

Digitized by Google



Ü€b€rg. d. JttuUatffüUr auf den Situii u, daramf h99Mgh Futr^JLf 1^

liehen Oberlandesgeriehts m Bnelao in Sachen der Gemeinde B9gen-

dorf c/a. Fisenni sei Fiecne nieht als Rechtsnachfolger des Ordens,

sondern aof Qmnd des speciellen Rechtstitels des Anerkenntnissee

remrtheilt worden. Dieses angebliche Anerkenntniss sei aber schon

darmn nnerheblich, weil ein solches weder als mm Zwecke der An-

erkennung von Rechten oder Rechtsverhältnissen, noch anch als dem
Berechtigten gegenüber abgegeben auzusehen sein würde, dasselbe

aui^h mangels eines zu Grunde liegenden Rechtstitels, einen selbst-

ständigen V^erpflichtunjTSgrund nicht darstellen könne.

üebrigens könnte ein Verpfliclituni^sjrrund zur Tragung der ge-

summten kirclilichen Baukosten in Schnipllwit/. aus dem Inhalte de»

Bögendorf betreffenden Erkenntnisses nicht geiolgert werden.

Das Schmellwitzer Urbarium sei erst nach dem Verkaufe des

Gutes Schmellwitz bestätigt worden und in demselben sei überdies

Yon den bei den Bauten zu zahlenden Baarkoeten nicht die Rede.

Indem Beklagter die Biistens und Richtigkeit simmtlicher von der

Klägerin angezogenen Schriflstftcke bis an deren Vorlegung bestreitet»

gibt er zwar so, in den Fällen der Jahre 1811, 1833 und 1854 die

gesammten Baukoeten getragen zn haben, behauptet aber, dass das

im Jahre 1846 ergangene Brkenniniss sich nicht auf die Baupflicht

in abstracto, sondern nur auf den Speeialfall bezogen habe , sowie,

dass er zum Bau des Schul- und Rusterhanses niemals die ge-

sammten Kosten geleistet habe. Schon im Jahre 1809 seien Ton

Seiten des Dominium die Kosten für den im Jahre 1805 vollendeten

Ken- oder Umbau dieses Hauses zu Vs vom Palron, su Vs *^on den

Parochianen erfordert worden, eine Forderung deren Bezahlung aller-

dings später, auf Grund ministerieller Entscheidung, seitens des

Fiskus abgelehnt worden sei. Auch nach dem ministeriell bestätigten

Resolut vom 17. August 1865 seien als Antheil an den Kosten des

Neubaues des Schul- und Küsterhanses '/j dem Fiskus und Vs den

Eingepfarrten auferlegt worden. Nach diesem Verbältniss seien auch

im Jahre 1867/68 und seit jener Zeit ununterbrochen und ausnahms-

los 1^ auf die Gegenwart in allen Bauflllleu der kirchlichen Ge-

bftude die Kosten rertheilt worden.

Danach aber sei die angebliehe, yon der Klägerin behauptete

Obserranz jedenfalls seit dem Jahre 1865 ausser Anwendung ge»

kommen und habe dadurch zu wirken aufgebort. Brentuell beruft

sich Beklagter auf Grund der von ihm angefährten Einzelfälle auf

eine zu seitien Gunsten sprechende Observanz und hält den angeb-

lichen Irrthum der Klägerin bei Zahlung der von ihr in diesen

Fällen geforderten Beiträge für unerheblich.
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Klägerin hat bezüglich dieser Fälle behauptet, sie stellten

EiDielsahlungen anf zwei gritasere Bauten dar, redncirten sich also

auf zwei Fälle.

Im Uebrigen hat sie die Behauptungen des Beklagten be-

etritten, welcher eelnerBeita die Anfahrungen der Klägerin bestritt

L Das EOnigl. Landgericht zu Breslau hat unter dem 26. Mai

1891 die Klage kostenpflichtig abgewiesen. Bs fährt aus:

»Dass der beklagte Fiskus Patron der Schmellwitz'er Kirche

sei, ist unter den Parteien unstreitig. AU solchem liegt Ibra die

Pflicht ob, Kosten zum Bau nnd zur üuterhaUung der Kirchen-

^^ebäude zu zahlen. Die Höhe dieser Kosten, d. h. die Quote, welche

dem Patron zu leisten obliegt, bestimmt sich nach Verträgen, rechts-

kräftigen Erkenntnissen, ununterbrochener Gewohnheiten, oder be-

sonderen Provinzialgesetzen (§. 710 II. 11 A. L. R.).

Insoweit aber, als es an dergl. besonderen Bestimmungen er-

mangelt, finden die Vorschriften des AUgemeineo Landrechts An-

wendung §. 711 1. c.

Danach aber müssen die Kosten zum Baue und zur Unter*

haltnng der Kirchengebäude hauptsächlich aus dem Kircheufermögen

genommen werden. — §. 712 1. c.

Ffir den Fall aber, dass dieses »zur Bestreitung der Kosten

ganz oder zum Theil nicht hinreichend ist,« soll

»der Ausfall von dem Patron und den Eingepfaurrten gemein-

schaftlich getragen werden,«

und zwar bei Landkirchen nach Massgabe des §. 731 a. a. 0.,

d. h. dttgestilt:

»dass der Patron '/3, die Eingepfarrten aber Vs zu entrichten

haben.« — §. 720 1. c.

Dieselben Grundsätze greifen bei Pfarrgebäuden Platz. •

—

§. 788—790 1. c.

Die Beitragspfliclit des Patrons hängt also zunächst von dem

Vorhandensein besonderer Rechtsnormen ab, denen das Allgemeine

Landrecht gesetzliche Kraft beigelegt hat, und es muss demnach ge-

prüft werden, ob solche in der That existiren oder nicht. Zunächst

ist in dieser Beziehung unzweifelhaft, dass besondere, diese Rechts-

materie regelnde ProTinzialgesetze nicht existiren, dass also auf die

Vorschriften des AUgem. Landrechts zurfiekzugreifen isi (§. 1 Eint.

Art I und VII PubL Pat. zum Allgemeinen Landrechte).

Diese statuiren nun zunftchst Vertrftge, rechtskrftftige Erkennt-

nisse nnd ununterbrochene Gewohnheiten als die zuerst in Betracht

kommenden Bechtsnormen. Den Nachweis der Existenz derartiger
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Rechtsnormen hat aber derjenige za ffihren, welcher ihr Vorhanden-

win behaaptet aod auf dieses Vortaandenssta seltt TsnneiiitUches

Bflcht sifltst

Die Klftgerin, welche verlangt, dass Beklagter die Kosten des

Neabanes eines Pfarretablissements za Sehmellwits allein trage, hat

nnn snr Begrflndung dieses Yerlangeos behauptet , es sei in einem

ganz gleichen Fall ein ürtheil des Oberlandesgeriehts bq Breslau

om 16. M&rz 1835/13. Oct. 1836 ergangen, worin Beklagter ver-

urtheilt worden 8ei, als Patron der Kirche zu Bögendorf alle Bau-

und Keparaturkosten an der katholischen Kirche und den Pfarr-

widnmthsc^ebriuden zu Bögendorf allein zu tragen. Ein solches Er-

kenntniss ist unstreitig ergangen, es kann jedoch durch dasselbe für

die Verpflichtung des Beklagtou, in gleicher Weise bei den Schmell-

witzer Kirchen- und Pfarrbauten zu coucurriren, nichts bewiesen

werden.

Denn damals war die Kirchengemeinde Biendorf Klägerin

und das Brkenntniss entschied nur über die Rechtsyerhftltnisse der

Kirchengemeinde Bögendorf und des Patrons dieser Gemeinde. Bs

liegt also weder Identität der Personen noch der Sache ?or und es

kann daher ans diesem ürtheil nichts zu Ungunsten des Beklagten

als Patron der SehmdlmUger Kirche hergeleitet werden.

Bbensoweuig aber kann die prfttendirte Verpflichtung des Be-

klagten als Patron der Schmellwitser Kirche aus dem Inhalt der In

dem gedachten Brkenntniss erwähnten Urkunden gefolgert werden.

Der Etat vom 8. März 1877 euthält uuter dem Titel »Ein-

nahme A Ic die Worte:

»Bau- und Unglücksfalle werden von hier aus vergütete

und, unter dem Titel »Ausgabe B« den Vermerk:

»zu Bauten und grossen Keparaturou nichts, da selbige vor

»alle Kirchen, ... die Bögendorfer Widemuth und das Col-

»legiengebäude von hier aus bestritten werden.c

Abgesehen aber davon, dass sich die betreffenden Passns augen-

scheinlich nur auf die Bögendorfer Kirchengemeinde beziehen, so

kann in denselben ein Anerkenntniss besflglich der Kirchengemeinde

Sehmellwits nicht geftmden werden. Vielmehr ttsst der Wortlaut

die Deutung in, dass in den Btat der SchnleuTcrwaltQng der be-

treffende Passus aufgenommen worden ist« weil der Fiskus gegen die

Gemeinde eine Liberalitftt Aben wollte, wie dies auch uniweifelhaft

nach Inhalt der Verfügung derselben Behörde Tom 17. Märs 1782

der Fall war, wo sich dieselbe in Anbetracht der grossen Ausgabe

zur Qew&hruDg eines Zuschusses geneigt erklärt.
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Anlangend die Verfügung vom 18. März 1777, nach welcher

die vorkommenden Bau- und Unglücksfalle aus der General-Schulen-

Administrationskaase so lange , als die Kirche mit keinem eigenen

Fonde dazu versehen ist, jederzeit besorgt und vergütigt werden, so

iii aach hier zu berncksichtigea, dass sowohl das citirte Erkenntniss,

als auch die in demselben angezogenen Urkunden sich lediglich auf

das Recbtsverbftltniss der Gemeinde Bögendorfzum Fiskus beziehea,

und mit keinem Worte der Gemeinde Sehmellwits Erw&hnttng thun.

Konnte man aber ancb in der That in diesen Aenasemngen

des Fiskus ein Anerkenntnias finden, so wäre dies immerbin ebne

Bedeutung, da ein Anerkenntnits nicbt ebne Weiteree als constita-

tifer Bechteakt wirken kann und vorliegend nicbta angeffibrt ist,

was demselben eine solebe Wirkung beilegen könnte.

Nicht minder unerheblich erscheint das gegen den Fiskus er-

gangene Erkenntniss vom 15. Aug. 1846/5. Dec. 1846, wonach Fiskus

mit einer wegen eines Beitrages von 4 Thlr. 15 Sgr. gegen die

Kirchengeraeinde gerichteten Klage abgewiesen worden ist. Denn

dies ist geschehen, weil, wie Kläger selbst angibt, die Eingepfarrten

»für urbarialraässig frei« erklärt worden sind. Augenscheinlich hat

mit dieser Entscheidung nicht die Pflicht des Fiskus zur alleinigen

Tragung der Kircbenbaulast geregelt werden sollen, sondern es ist

lediglicb für den eoncreten Fall Bestimmung getroffen worden und

noch dazu aus einem reobtlicb unhaltbaren Grunde. Denn Urbarien

sind Urkunden fiber das wecbseiseitige giMtmikik-bäuerliehe Ver-

hftltniss dnes bestimmten Orts. Sie sind lediglieh ein Localstatnt

aar Begeinng der Pflicbten der bftaerlichen Grundbesitzer gegen die

Gntsherrsebaft (§. 137. IT. 7 L. R.) und bewMsen nicbts ffir das Bei-

tragsTerbUtniss zwiaeben Patron nnd Bingepfarrten. Dass aber in

einem Ürbarium dieses VerbKltoiss unter Zustimm ut^^^ aller Be-

theiligten geregelt worden, ist gar nicht behauptet und deshalb er-

scheint es auch nicht beweisend und darum als unerheblich, wenn

wirklich in dem Schmellwitzer ürbarium de 1786 bestimmt worden

sein sollte, dass die Gemeinde bei Schmellwitzer Kirchenbauten nur

die Handdienste zu leisten haben.

Ganz indifferent ist die von der Klägerin behauptete Antwort

des Schweidnitzer Stadtpfarrers, dass, die Schmellwitzer Bauten au-

langend, Fiskus die Baukosten allein zu tragen habe.

Denn diese einseitig aasgesprochene Ansicht kann dem Beobt

des Fiskus in keiner Weise prftjudiciren.

Aberancb auf die von ibr bebanptete Observanz kann sich Klägerin

nicht bemfen, wenngleich die Möglichkeit des Bestehens einer solchen
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nickt amgescbloBBen kt, da, wenn auch nach §§. 8 nnd 4 der BIb-

leitnng zoni Allgemeinen Landreehi in Verbindung mit §. VII des

Pnblications-Patents ?om 5. Febmar 1794 naeb BinAbmng des All-

gemeinen Landreehts eine den Bertimmnngen desselben m^egeth

fUkende Becbtsgewobnbeit sieb nicht mebr ausbilden kann«, doch

durch die SpecialTorscbrifk in §. 710. II. 11 Allg. Landreehts der

Observanz eine allgemeine Geltung also selbst da «^pestanden wer-

den ist, wo sie etwas nicht blos praeter legem/ sondern eonira legem

festgesetzt hat. (Entsch. des. Ober-Trib. Bd. 43. S. 14).

Eine solche Observanz ist in diesem Fall Quelle des objeotiveu

Hechts und zwar selbst dann , wenn sie sich erst nach Emanation

des Landrechts gebildet bat. (Aoroerk. 198 zu §. 710. II. 11 bei

Uehbein und Keinccke).

Die Existenz einer solchen, die Beitragsfreiheit der Einge-

pfarrten feststellenden Observanz kann aber im vorliegenden Falle

nicht für erwiesen oder durch das ron der Klftgerin beigebrachte

Beweisroaterial erweisbar erachtet werden.

Denn die Observanz besieht in einer fortdauernden gleichmfts-

sigen Uebung einer bestimmten Bechtsnonn auf Orund der üeber-

seugung der üebenden, dass das, was sie üben, das fl&r das gegebene

Verhftitaiss nothwendige Becht ist, und xwar innerhalb einer cor-

porattven Qemeinschalt. Bine solche Fortdauer, wie sie sur Bildung

des Gewohnheitsrechtes erforderlich ist, kann Klägerin nicht nach-

weisen. Denn der Werth des Urbarii fär den Torliegenden Fall ist

schon oben erörtert.

Es soll nur darauf hingewiesen werdon, dass nach dem von der

Klägerin selbst angegebenen Inhalt des Urbarii, durch dasselbe Be-

stimmungen über das Verhältniss der Herrschaft w>d der Gemcindm,
' nicht auch des Patrons und der Eingeptarrton getroffen werden. Und

was die Schulenadministration nach der Behauptung der Klägerin

gethan haben soll, beschränkt sich auf Bemerkungen zu den Kirchen-

rechnungen, Anfragen, wie es sich mit der Kirchenbaulast und Bei-

tragspflicht der Eingepfarrten verhalte, und Berichte der Pfarrer, aus

denen ffir eine wirkliche Verpflichtung des Patrons nichts folgt.

Nur die thatsftchlich nach der kiftgerischen Behauptung seitens

des Beklagten geleisteten Volliahinngen konnten nach dieser Bichtnng

hin in's Gewicht fallen. In dieser Bestehnng sind aber nur drei Fille

als feststehend ansusehen, in welchen Fiskus freiwillig geiahlt haben

soll, nftrolich im Jahre 1811, 1838 und 1854. Nimmt man aber den

bestrittenen Fall ans dem Jahre 1805 hinzu, so würden diese Fftlle

insgesammt noch nicht eine fortdauernde gleichmässige , auf der
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üabeneQgoQg der Uebenden benihenda Uebnng dsrUmo; vielmebr

ergeben die TerschiedeDen Anfragen and der ümrtaad, diss Piskos

in einem Mle eogtr den Beebtiweg beschritten bat, da« die von

ihm geleisteten Volliablangeii nicht ans der Uebeneugung in Folge

einer snbjectifes Recht darstetlenden Norm geleistet worden sind.

Daxti kommt, daas anstreiti^ seit 1868 die Kläp^erin die nach Land-

recht ilir obliegenden Beitrapfsquoten unweif^ftriich gezahlt hat, und

wenn sie dies auclj in Folge eines durch ihren Kechtsbeistand her-

vorgerufenen Irrthums über die ihr zustehenden Befugnisse gethan

haben will, so erhellt daraus doch, dass ihr die für Bildung piner

Observanz erforderliche Rechtsüberzeugunj^ gefehlt hat, und dass von

einer fortgesetzten Debang gegenwärtig nicht mehr die Hede sein kann.

Waren also, mangels besonderer Uechtstitel lur das von der

Kl&gerin prfttendirte Recht, die oben allegirten Vorschriften des Land-

rechts anznwenden, so erscheint das Verlangen der Kl&gerin, dasa

Beklagter die Kesten des Banes der Kirchen- nnd PfarrgebAnde an

Schmellwits allein trage, nicht gerechtfertigt nnd es folgt daraus

die Abweisung der dieeerhalb angestellten Klage.«

IL Gegen diese Entscheidung legte Klftgerin Berufung ein.

Bs wnrde anch Beweisaufnahme fiber Tcrschiedene ihrer Behan|itnngen

beschlossen. Es wfirde zu weit filhren, das gesammte da losammen-

getragene thatsäch liehe Material hier wiederzugeben. Aber es ist

nicht ohne Werth, wenigstens einen Theil desselben und einige daran

geknüpften Bemerkungen weiteren Kreisen zugänglich zu macheu:

A. Aus einem Aufsatz von Wilh. Sohr in dem Neuen Lausitzi-

schen Magazin Bd. 41. Jahrj^ang 1864 S. 19 sequ. »über die Unter-

druckung des Jesuitenordens in Schlesien« nahm Klftgerin Bezug auf

folgende Stellen:

a) Nach der Cabinetsordre vom 7. Februar 1776 (S. 39) hatte

die Uebernahme des JesuitenYormOgens durch den Staat »nicht zum
Endzweck, um die Jesuiten zu augmentiren, denn deren Anzahl muss

so bleiben, wie sie gegenwärtig ist. Vielmehr soll Alles, was durch

ordentliche Wirthschaft mehr herauskommt, avf die SMUmsiaUm
verwendet und diese immer mehr in Aufnahme dadurch gebracht

und verbesssrt werden.€

b) In der Ministsrialverfugung vom 8. Februar 1876 heisst es

sub 6 (S. 40):

»Da aber der Orden nnd alle gesellschaftliche Verbindungen

desselben aufgehoben, mithin unter ihnen kein Ordensoberer mehr

vorhanden, denen singuli qua membra zu gehorchen und von ihrem

Thun uud Lassen ftecbenscbaft zu geben schuldig, so ist es wider-
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Bpreebend, ihnen qua singnlis on4 nunmehrigen Prmdpentmm
Administration und Disposition der Oflter and des Vermdgeas der

SoeiäM, die niM meHr subsUfH auf dem bisherigen Fasse sa lassen;

sondern die Tondationsrnftssige Dt^MuiU&n and Admintstiation' dieser

Gfiter nnd Vermögens fälU nunmehr dem Landesherm anhekk and'

dahin ilelt aach die Ton 8r. Majestät anbefohlene* Recherche des

Vermögenszustandes der Jesaiten und die Formirung »zweckmässiger

Etats ab« und weiter gab (S. 42) der Minister der Kriegs- und üo-

niänenkammern zu Breslau und Glogau auf: »von jedem dieser Guter

nach deren Kammerprincipiis conipetente Wirthschaftsetats zu ent-

werfen, auch (lieso Güter sofort namens Sr. Königliclien Majestät in

Administration setzen zu iasseu.c Daruber sollte dann dem Minister

sofort berichtet werden.

c) In der staatskirchlichen CSommission ?om 11./ 12. Mära l776

iß, 48) kam man u. A. überein :

»Den Ktrehen der Jesaiten verbleibt ebenfalU ihr eigen-

thömliehes Vermögen, so wie die ihnen sagehOrigen Fandationen,

Pfarrwidemnthen und andere geistliche Einkünfte nnd wird dieses

Vermögen sa deren Unterhalt benntst«« Da, wo damit die Kirchen

nicht nnterhalten nnd deren ferneres Bestehen bei dem Bedflrfnisse

der am Orte forhandenen Kathdikea nicht omgangen werden kann,

werden aas dem Je$aiten?ermögen »raässige ZosobOsse in den Kir-

chennothdarftenc gewährt.

d) S. 49 stellt Sohr fest: »Der Minister v. Hoyni, welcher die

öconomischen Angelegenheiten des aufgehobenen Ordens leitete.«

e) In der Cabinetsordre vom 29. August 1777 an den Minister

V. Hoyra heisst es: >. . Da ich Euch und dem Etatsministre v. Carmer

en Commnn die Direction der Administration dieser Güter aufge-

tragen habe.«

Uebrigeos sagt auch Witte (Friedrich der Grosse und die Je-

suiten. Bremen, Müller, 1892. S, 101): »Nur das Vermögen der Ge-

sellschaft ging fortan in die Häude des Staates Aber, der ihre Mit-

glieder sa besolden nnd ihre Outer zn verwalten ftbernahm.c

Ans diesen Anfflhmngen geht herror, dass die Masse des Je-

soiten7erm5gen8, insoweit nicht selbststftndige Rechtssnbjede mit

kleinem YermOgenskreis gebildet besw. anerkannt worden sind, wie

die Pfarrkirchen, anf den Staat flberging, der sie dareh die Kömg-
Uehe Qeneralscholadministration yerwalten liess. Dass die Erträge

ffir ganz bestimmte Zwecke dienten, ändert daran nichts.

Mit dem 1. Juni 1787 gingen die bisherigen Geschäfte der

General-Schuleu-Admiuistratioo zu Ende und aui die Königlichen
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Kriegs- und DomäneDkamiiiern über, wie die Verfdgnng der General-

Schalen-Administration vom 3. April 1787 ergibt. (Akta des katho-

lischen Pfarramts sn SeliweidBits belreffond »Beparatnren auf Uoch-

Dang der Qsneral-Sehalen-Adroinisiratlonskasssc Seet VIII. Nr. 1

Cap. b).

Dieser üebergang ist weder bei Witte noch bei 8obr erwfthati

aber geeignet, eine Modification der Anmerkung 1 anf S. 105 von

Witte herbeixnflihren. Die Angaben von Preoss und Jörgen, B. Meyer,

welche Witte citirt und bemängelt, werden dadurch offenbar in der

Hauptsache bestätigt.

Dass der Jesuitenorden Patron von Schmellwitz war, ist un-

streitig auch von eleu Processbevollmächtigten des beklagten Fiskus

in der Processsache Bögendorf wider Fiscus, in der Klagebeant-

woriung d. d. Breslau 3. December 1832 (Bl. 31) ausdrücklich an-

erkannt :

»es sei in der Wahrheit begründet, dass der ehemalige Jesuiten-

orden im Besitze des Dorfes Bögendort und der Patronatsrechte

gewesen und mit Auflösung desselben der Staat in alle Rechte

desselben getreten sei, dass denelbe der damaligen General-

Scbnlen-Administration alle kireblichen Yerwaltungsrecbte Ober*

tragen habe, und dass in deren Stelle demnächst die hiesige

Königlicbe Regierung geirsten sei.c

Mit der gesammten Vermögensmasse der Jesuiten fiberkam der

Staat auch die darauf ruhenden Patronate. Dass als die Kriegs-

und Domftnenkammer das Gnt Schmellwitz an den Grafen Sehlab-

rendorf verkaufte, das Patronat auf den Käufer nicht mitüberging,

ist nichts Auffallendes, sondern sogar als Regel angeordnet worden,

indem die Königliche Cabinetsordre vom 9. Januar 1812 (Gesetz-S.

S. 3) bestimmte, xlass bei Veräusserungen der eingezogenen geist-

lichen <lriter Patronatsrechte nicht mit verkauft, sondern dem Staate

vorbehalten werden.t

B. Aus dem Urkundenwerk von Ldttitann: Preussen und die

katholische Kirche seit 1640. Bd. 5. Leipzig hei Hiriel 1885. kom-

men zur Sache folgende Urkunden in Betracht:

1. Die Königliche Instruction lur Administration derer Jesoiten-

gAter in Schlesien vom 19. Mai 1776 Kr. 19» S. 127 sequ. mit den

Worten beginnend:

»Nichdem S. K, Hajestifc von Preussen etc. resolvirt haben,

das sftmmtliche Vermögen, welches der Jesuitenorden in Schlesien

besitst, . . . unter Höchstderoselben Autorität in eine besondere Ad*

ministration sn nehmen, die davon lallenden Revenäs hiogegeo so*
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wohl nur UnlMrlialtang derer bisherigen Bfitglieder des Ordens tk
ueh ni Fortsettaog derer Sehalen ?erwenden la lasseOf so haben

AUerhOehstdieselben Ar nOihig befunden, deshtlb nncbstehende In«>

stmetion entwerfen sn lassen • . .

»§. 6. Ton der Binnabme nnd Aasgabe mnss die Administration

richtige Reebnongen führen nnd solche alle Jahre bei der Breslau'*

sehen Kriegs- und Dornftnenkammer aar Rerision and Decbarge ein-

senden. Fährang derer Kassen mass in eben der Art geschehen,

als solches bei Sr. K. Majestät Kassen verordnet ist . . .

§. 7. Die Administration stehet ratione ihrer Verrichtungen

lediglich unter der Kriegs- und Domänenkammer zu Uresluu und

deren Cbefpräsidenten , sowie auch letzterer die Subjekte za solcher

za ernennen hat.

§. 9. Die zam Unterhalt der Qeistlichen im Etat bestimmten

Gelder müssen denen Oberen eines jeden Hanses alle Quartale prompt

snr weiteren Distribution bezahlt werden, c

2. In dem Gabinetsbefehl an die Oberamtsregierungen za Bres-

lau nnd Glogau Yom 19. Mai 1776 Nr. 182 8. 126 wird das nach

1. ResoMrte mitgethellt und belgefllgt:

»ünd Ist der Wille, dass diese Oftter fon Jetet an gleich deio

DomAnen-Gfltem sollen bewirtsohaftet and geaohtet und wie you

diessn im Bossort-Beglement rom 1. August 1750 Teroidnet wor-

den, behandoll werden.«

8. In dem Sehreiben des Etatsminister t;. Canner ?om 12. No-

vember 1776 an den Weibbischof Strachwüs (Nr. 220 S. 171)

beisst es:

>Der vormalige Orden war notorischer Weise Patronus und

Collator der Fredigerstellen bei sämmtlichen zu ihm gehörigen

Kirchen. Sowie es bei Aufhebung des Ordens unstreitig von

Sr. K. M. höchstem Befund dependirte, dies Patronatsrecht zu

vindiciren, so wird wohl Niemand zweifeln können, dass es

Höchstdemeelben aach ingestanden habe, solches dem Institut

za lassen . . .<

Das Prftsentationsrecbt wnrde auegeflbt von der OeM^Jornuma*

wm (Cabinetsberehl Yom 27. JuU 1777 Nr. 286 & 220) »in eben

den Masse wie hiebofor der Jesuiterorden,c dooh befhhl der König,

»dass sie in solchen keine jungen Leute, dagegen lauter alte Pro-

Ihssores nehmen sollen. Wonach sich also bemelte Kriegs- und Do-

minen-Kammer in den forkommenden FUlen auf du genaueste tu

achten hiermit aasdrflcklicb angewiesen wird.c

Die Schul-Gonmission besteht »unter dem Vorsitz eiues von
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höchstgedachter Sr. Majdst&t zu bestellenden Chefs and Curatoris

ier hiesigen Univereität, aus dem direetore aeholaram, dem Reetore

ood Kaasler der UnifersItAi, den Deeanie und Seineribas der beiden

FBcnlitftten nnd ans dem praefecto scholammc (KOnigl. Instruction

Ar die Priester des KKniglicben Sehalen-Institnte in Schlesien ?om

26. Angost 1776 Nr. 208 S. 157).

8. Der Scbriftweehsel iwischen dem Cabinet nnd dem Etats-

mister Hoym (Nr. 291 8. 228—22G) beginnend mit dem Cabinete-

befehl d.d. Breslau 28. August 1777:

»Was Ich aber hierselbst vou Euch zu erhalten verlange, ist

ein Aufsatz von der Jesuiter Revenus, woraus, wie damit gewirth-

schaftet worden, Ich ersehen könne. Bekomme ich diesen morgen

nicht, so werden wir darüber Unfreunde werden.

t

4. Der Cabinetsbefehl an den Etatsmioiater Cbntier d. d. Pots-

dam 8. October 1777 (Nr. 305 S. 234):

»Es ist mir mit Eurem Bericht vom 4. dieses die verlangte

nibore Naehwoisnng Aber die Angelegenheiten des ehemaligen Je-

sniterordens oder nunmehrigen Schuleninstitnts Zogelrommen, und

habe ich Buch aur Antwort:darauf ertbeilen wollen, dass iob nun-

mebro anch, wenn Ihr Buch Ton allen grftndlich tnformirt habt, den

geforderten ansfahrlicben Beriebt Ton d« Verwaltung der Qflter nnd

des slmmtliehen fUnrigen Vermögens der Jesuiten fon Buch und

von meinem Btats^Ministor ?. Hoym zugleich baldmöglichst erwarte.«

Bin ibnlicher Cabinetsbefehl an den Btatsmlnistor Oarmer

d. d. Potsdam 9. Nofember 1777 (Nr. 315 S. 229), in dem es zum

Schluss heisst:

»Und habe ich bereits Meinem Etats-Mini??ter v. Hoym aufge-

geben, diese Rechnung an die Ober-Rechnungskamraer zu Berlin zur

Revision einzusenden und zugleich die von Euch darüber formirte

Monita nebst deren Beantwortung mit beizufügen, damit die Rech-

nung in Berlin mit aller Genauigkeit recherchirt werden kann.c

6. Die KönigL Instruction fär den bisherigen Präsidenten der

Clevischen Regierung Freiherrn v. Dankdmann als nunraettrigen

Etats- und Ja8tiz-.Minister in Schlesien d. d. 24. M&ra 1780 (Nr. 458

8. 8dl) sob 4—6, worin demsdbea o« A. sur Pticbt gemacht wird,

dass »Oomplette und accurate Btats formirt, solche genau und ge-

witteahaA beobachtet, richtige Rechnungen geführt und dieselben

lur Ober-Reefannngskammer gehörig eingeschickt, die Brinnerungen

dieser letiteren genau befolgt, die Befenfts des Vermögens prompt

nnd sorgfältig eingegangen, in den Ausgaben die möglichste Menage

beobachtet, auch die Kassen sorgfältig und prompt revidirt und also
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darehgehends Ordnang, Aeeantflise and Sptnamkeii beotMchtet

w«rde.€

7. Cabioetssebreiben an den Jwnilenpater BmnaiA Brmlta

28. Angnst 1788 (Nr. 737 S. 571):

»leb babe bier ibre (der Admimatration) Reebnongen Ton der

VerwaHong der Qfiter nnd Gelder derer Jeaaiten naebgeeeben und

bin gar nicht safrieden von der Wirthschaft der bisherigen Admini-

stration; deshalben habe ich resolvirt, das alles auf einen anderen

Fuss zu setzen f damit mehr Ordnung und Menage dabei ist. Ich

werde also statt der Admiuistration einen besonderen Director über

die Sache ernennen . . Was hiernächst die Rechnungen betriftt, so

müssen solche alle Jahr prompt abgelegt und von der Ober-Rech-

Dungskammer zu Breslau abgenommen werden Dabei aber

glaube ich, dass die Sebalden, welche auf die Kirchen nnd Seminare

baften, wohl weiden mfiasen fär beständig so bleiben, und zwar am
80 mebr weilen, wenn auch die Kirchen die Gelder wieder kriegen,

80 winen aie hiernäcbst doeb niebt, wie sie solche wieder unter*

biingeo sollen. Bs ist also sam Besten, wenn die Gelder waX die

Klieben so steben blelbeii.«

8. Oabinets-Instraetlon fSr den Ton 8r. K. If. aar Administra-

tion des Vermögens der Jesuiten in Seblesien allerbOebst angenom-

mene Director EOkoing rem la September 1783 (Nr. 741 8. 578)

nnd der dazu gehörige Cabinetsbefehl an den Minister Dankdmann
vom selben Tage (Nr. 742 S. 576), sowie das Oabinetschreiben an

UeUwing vom 26. October 1783 (Nr. 756 S. 586).

9. Cabinetsbefehl an den Director llellwing zu Breslau vom

18. Februar 1784 (Nr. 789 S. 605) auf dessen Bericht »betreffend

den angefertigten neuen Etat pro 1783/84 über das sämmtliche K«r-

mögen der jeUigen Schidenadministratumsgüter.*

10. Cabinetsbefehl an den Minister Dankelmann v. 24./25. August

1784 (Nr. 807 S. 620) über »die AbschlQsse der General-Admim''

siratianS'-Kasse der ehemaligen Jestätengüter pro 1883/4.C

11. Cabinetsbefehl an »die Commission des katholischen Schulen-

Instituts in Seblesien. Breslan 27. Aognst 1785 (Nr. 861 S. 666),

welcber deren Antrag ablebnt, dass alle liegende Qtiter desselben

ferkaufet nnd die bisberige OAteradministration anfgeboben werden

mOcbte.€

G. Bs gebOrt xwar nicbt in diesen Process, mag aber aar Vor-

olhttndigung des ganien Materials mitgetbeilt weiden, dass diese

ganze Behandlung der schlesischen Jesuiten nnd des Jesaiteo?er«>

mögens ihren Abschluss faud iu dem u. A. in Zbms Neoer Edicten*

Digitized by Google



176 P&ndk,IHeütiierib^d,JeMUmin^i,8da4$,umLFr^

Sammlung Bd. 7. 1800—1801 , S. 90 sequ. mitgeth eilten Neum
Sehnd^BegUmmU für die Universität Breslau und die damit ver»

hmimimOpmiaaim d.d. OkarkUeiUmrg M$. JuU JBOO. la dem-

selben heifltk es eingange;

»Wir haben eeii dem An&nge Unserer Regierung Unsere ganx

besondre Anfmerksamkeit dahin gerichtet, dass die Jagend durch

einen zweckmissigen and den Bedftrbiiseen eines jeden Standes

angemessenen Schalanterrieht tn gehorsamen Unterthanen nnd gnten

Staatsbürgern gebildet werde. Dieser Zweck winl jedoch nur zum

Theil ei reicht, wenn man seine Sorgfalt nur auf die höheren Schalen

und auf die sog. gelehrten Wissenschaften und Kenntnisse beschränkt.

Ft^r den geineinen Landmann und Handwerker in den Städten, welche

beide Klassen die bei Weitem grössere Zahl unserer Unterthanen

ausmachen, ist es hinlänglich, wenn sie richtige Begriffe von ilirer

Keligiou und von ihren Pflichten als Unterthanen und als Menschen

erhalten, und wenn sie die bei ihrem Gewerbe vorkommende und

demselben oft uachtbeilige Vorurtheile ablegen lernen. Höhere Kennt-

nisse können ihnen eher scbädlicli werden, indem sie ihren Verstand

mit Begriffen Aberladen^ die sie nach ihrer Lage doch nicht in ihrem

ganien Umfange sn fassen im Stande sind, indem sie durch die

dunkle Vorstellung einer hohem Cultar vön dem Stande und denen

Beschiftigangen^ sn denen sie in der bflrgerliehea Gesellschaft be-

stimmt sind, SU geringe Begriflh erhalten. Vorzüglich Ist der Unter-

richt des rOm. kath. Theils Unsereir Unterthanen bisher nicht so ein-

gerichtet gewesen, wie Unsere landesfiterliche Gesinnung gewünscht

hätte. Wir verkennen zwar nicht den Fleiss und den Eifer, den die

Priester des Schuleninstituts dem Unterrichte der Jugend auf der

Breslauer Universität und in ihren Gymnasiis gewidmet haben; allein

wir vermissen darin die genaue Grenzlinie zwischen den eigentlichen

Burger- und den gelehrten Schulen in der Art, dass der Knabe, der

sich dem Studium nicht widmen will oder kann, nur genau den

Unterricht erhalte, der seinem künftigen Stande angemessen ist. Ferner

lag auch ein Fehler darin, dass dieses Institut eine eigene Corpora*

tion bildete, nnd in dieser Eigenschaft besondre Rechte und Ver-

fossuogen hatte. Hierdurch wurden die Fortschritte mit den Be-

griffen des Zeitalters und manche gute Einrichtung erschwert und

das gehörige Ineinandergreifen aller BAder eines allgemeinen Schnl-

planes ferhindert Wir sind nicht gemeint, den einzelnen Mitgliedern

des Instituts ihre personlichen Bechte und Bmolumente su enttiehen:

Wir haben uns daher entschlossen, ihre Lage sn Torbessern ; aUsNi

Itr» hukerige iMtUiOa-Verbmärnig rnut äa» MUi^imAmm des bis»
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heriffen OeaamnUvermögem außaren mu Icissen, sind Wir, nach dem
Beispiele aller Souveräns ?on Europa, nach Aufhebung des Jesuiter-

Ordens berechtigt. Jedoch erklären Wir hiermit ausdräcklieb, dan
das Bänmäkke baare imd m CapUaUm besi^hends Vermögen dee

Iimtiiiiia imf emjfe Zeiten mm Hhmtdk^haikelMm Sehktieekem

SMfmide gewümei, die von den geiaUiehen SüAeni bewiUigie Bei-

Mga ganx alleia dan verwendei werden, dgl. daaa fon den Gol-

legien- and Seminarien Qeliiaden ao fiel Oelaaa, ala xom Onter-

ridit nnd Wohnongder Lehrer erforderlieh, daxn beatimnit bleiben eoll.

Die aus Rrsparungen der etatsmässigen Verpflegongflgelder ge-

samnielte General- und Special- Deposita sollen zur Hauptkasse ge-

logen und gleichfalls zu jenem Behufe gebraucht werden.

c

Aas diesen Betrachtungen bestimmt der König als Gesetz T—a.

»§. 1. Wir heben hiermit die bisherige Verbindung des Kgl.

Schuleninstituts insofern auf, daae denen Mitglieder nicht mehr eine

prifUegirte geistliche Corporation ansmaehen, sondern als besoldete

Diener dea Staate ihre Lehratellen, doeh mit Beibebaltang aller per-

afinliehen Bmolamente unter der Anfirieht der nfther m hestimnen*

den Schnldireetlon «od naeh deren Vorachriflen verwalten.«

g. 2. Die bisher etatam&saig jährlich an Prifai-Kirehen nnd

Fnndationen verausgabten 4397 Rthlr. 19 gr. 9Vi pfg- aus dem all-

gemeinen Schulfonds, so wie auch die an die bisherige Instituts-

Kirchen bezalilten 1500 Rthlr. 12 gr. sollen fortwährend entrichtet

und die zu den Serainariis bestimten Functionen fortwährend zu

diesem Zweck verwendet werden.

§. 15. Da Uns nach den §. 2 bestimmten Grundsätzen das

Pa^rono^- Recht der dem erloschenen Jesniterorden und letzlich ,dem

Schulinstitnte gehörigen theils Parochial- theils anderer Kirchen

mteUhet» ao sollen zu solchen Parochis und Predigern Torsfiglich

Professoren geistliehen Standes, wenn sie dämm anhalten, gewfthU

werden. In Absicht der künftigen Kirchen- nnd Pfarrbauten aber

ist es nach den im lAndreehte deshalb beatimmten Prindpiis an

halten.«

D. Ueber das Aktenmaterial, welches die KOnigl. Regierung

filier die Aufhebung des Jesuitenordens besitzt und dem Berufungs-

gericht zugeben liess, gibt ihr nachstehendes Schreiben Aufschluss:

Begierang Brealan. ^rss^ den SO, August 1S9J9,

In der Processsache derhathdiachen Kirchengemeinde snSchmell-

wita, Kraia SohwMmU, gegen de« KtoigUcben Fiskns (ü. 586/91)

aberasMdeii wir unter Bezugnahme anf das gefällige Schreibeii rom
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23. Mai er. efgabeasi folgende ans von dem hiatigen Königlicben

Staats-Archiv zugegangenen Akten.

a) betreffend die in Vorsehlag gekommene Expnision der Je-

sniter ans Sohssimi iagl. die ex posi im Jahre 1873 (1770) erfolgte

Aofhebnng dieses Ordens

M. a XIII. 44. Vol. I. — bis 15. Februar 1776 - 416 pag.

, U. vom 16. Febr. bis April 1776— 255 pag.

„ III. vom May bis Jnli 1776 — 409 pag.

„ 17. Tom Aag. 1776 bis April 1777— 509 pag.

b) betreffend die anter der Regierung Papst Clemens XIV. er-

folgte Aufhebung des Jesuitenordens — M.R. XIII. 44b 1 _ 107 Seiten.

c) generalia von der bei Aufhel)Ung des Jesuitenordens in

Schlesien 1776 erfolgte Einrichtung der General-Schulen-Administra-

tion, derselben Instruction und Einriclitaug überhaupt M. R. XIII.

44b 2 — 173 Seiten.

d) generalia von der bei Aufhebung des Jesuitenordens in

Schlesien erfolgten Kinricbtung der Qeneral-Scbulen-Adrainistration,

derselben Instruction nnd Einrichtung überhaupt, auch der Aafsicht

der Königlichen Kammer über dieselbe M. R. Xlll. 44b 3.

Vol. I. 1776 1788 — 255 Seiten

, IL 1809 — 10 Folien.

e) betrelTend den anno 1787 erfolgten Verkanf der Bijesniten-

Oater auf Brbzinsen M. B. XIIL 45b

Vol. I. 1786 bis NoTomber 1787 - 188 F^l.

n II. Deoember 1787 — December 1788 — 192 Fol.

„ III. Janaar 1789—1800 ~ 123 Pol.

f) betreffend die zum Königlichen Schuiinstitut gehörige Pa-

trouat-Kirchen und Schulen M. R. XIII. 46h 224 Fol.

g) betreffend die zum Königlichen Schuleninstitut geliörige

Pfarrkirche zu Schweidnitz 1781-87, M. R. XIII. 46k 72 Fol.

III. Das Königl. Ober-Landesgericht zu Breslau hat unter dem

3. Jan. 1893 das am 26. Mai 1891 verkündete Urtheil des Königlichen

Latidgericbts zu Breslau auf die Berufung der Klägerin abgeändert

und erkannt: >Der Beklagte Fiskus wird ?erurtheilt, alle durch den

Neubau eines katholischen Pfarretablissements an Schmellwitz ent-

stehenden baaren Kosten allein zu tragen und anzoerkennen , dass

die Eäiigepfarrten nicht verpflichtet sind, ein Drittel denelben bei-

sntragen. Die Kosten des Rechtsstreites werden dem Beklagten

aaferlegi.c

Das Berafnngsgerieht hat nimlicb naeb erhobenem Urknndeii*

beweise das Klagefbndament des Vtrtta^ fftr gereebtlbrtigt er-
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achtet Im weaentfiehen Ansehlius an die Qrfinde der in der gleleli*

artigen ProcesBeaehe der Itatholisehen Kirehengemelnde BOgendorf

wider den KOnigliehen Fiakns ergangenen Brkennlniase Tom 10. Min
1835 nnd 27. Oetober 1896 nnd deshalb nnter Abindemng des ange-

fochtenen ürtheih In Gemtaheit des Bernflingsantrages dem Klage-

antrage stattgegeben.

»Der beklagte Fiskns gibt swar in, Patron der katholischen

Kirche in Schmellwits xn sein; jedoch lediglich mit der durch den

§. 731 des Allgemeinen Landrechte Tbl. 11. Tit. 11 gegebenen Be-

schränkung , «eil sein Patronat erst durch das Schnlreglement fom
26. Juli 1800 {Kom, Nene Edicten-Sammlnng Bd. VII. S. 90 ff.)

begründet worden sei, und dieses im §. 15. lediglich die »landrecht-

lichen Principien« der §§. 720 ff. a. a. 0. »in Absicht der könftigen

Kirchen- und Pfarr- Bauten, c nicht auch die Abweichungen des

§. 710. daselbst anerkennen (vergl. Bl. 120, 181). Zutreffend ist

aber bereits in dem II. Erkenntniss in Sachen Bögendorf c/a Fiskus

ausgeführt, dass das Schulreglement nur die damals noch bestehen-

den Irregularitäten in Betreff der jura ecclesiastica externa und ins-

besondere bezüglich der fraglichen Baulast beseitigt und an deren

Stelle die Vorschriüen des Allgemeinen Landrechts, zu denen auch

der g. 710 gehört, gesetit wissen wollte.

Zn den »im Landrechte deshalb bestimmten Principiist gehört

nicht blos die gesetzliche Regel des §. 731, sondern ebensowohl die

im §. 710 an die Spitze dieser Materie gestellte Aufrechterhaltung

der bezüglichen Verträge etc. Danach stellt sich im Zusammen-

hange aufgefasst (vergl. Einleitung zum Allgem. Landrecht §. 46)

die Bestimmung des §. 731. überhaupt nur als eine subsidiäre dar.

Der §. 15. rootivirt ferner die im I. Satze getroffene Bestimmung

bezüglich der Wahl der Geistlichen mit den Worten: »Da Uns nach

den §. 2. bestiromten Qrandsätzen das Patronatsrecht der dem er-

loechenen Jesuitenorden und letstlich dem Sehulinstitnte gehörigen

thells Parochial«' theils anderer Kirchen tnsteht.c Damit ist klar

nnd ansdrdcklich constatlrt nnd anerkannt, dass das Patronatsrecht

des Landesherm deneit bereits bestand. Was die Terweisung auf

|. 2. betrifft: so kann dahingestellt bleiben, ob in dem §. 2. ledig-

lich ein Eintritt des Staates in die Verpflichtungen des Schulen-

Instituts in der bezifferten Höhe und eine Verpflichtung zur Fort-

gewährung der bisherigen Leistungen — wie Beklagter aus-

führt — zu finden ist. Hieraus würde weder zu folgern sein,

dass das Patronat bisher nur in beschränkter Weise bestanden habe

12*
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bazw. ausgeübt worden sei, noch dass dies in Zakanft der Fall sein

"werde bezw. solle.

Hiermit würde def klare Wortlaut im Einklänge des §. 15. in

Widenprneb stehen, namentlich aber die MotiTiroiig der Wahl der

Oeietiichen dnicb das PatcoMitnreeht (so würtlich im Erkenntaies).

Damit ist die Annahme, wonach das Patronat nnr in einer

Beitragspflieht in den in §. 2. besüferien QehHeistangen bestehe,

nicht vereinbar. (MTenbar sollte aber anch im §. 2. nnr eine Qarantie

fttr die Fortentrichtung der bisherigen Leistungen in dem ange-

gebenen Mindestbetrage und fir die fernere Verwendung der sn den

Seminariis bestimmten Pnndationen zn demselben Zwecke ausge-

sprochen werden. Aus der Hinweisung des §. 15. des Reglements

auf den §. 2. ergibt sich andererseits vielmehr, dass die in diesem

angegebenen Ausgaben an Instituts- und Privatkirchen vermöge

einer Patronatsverpflichtung erfolgt waren und vermöge dieser Ver-

pflichtung aufrecht erhalten und gewährleistet wurden. Der vorge-

dachten Beurtheilung der §§. 15 und 2 des Reglements steht auch

der übrige Inhalt desselben nicht im Wege. Insbesondere kann der

Beklagte in dieser Richtung die Einleitung desselben, anf welche er

besonders aufmerksam macht, nicht für seine Auffassung heran*

ziehen. An der angezogenen Stelle (S. 91 bei Korn) ist fon dem
PntronatsferhAltniss keine Rede, noch daraus zn entnehmen, dass ein

solches zur Entstehung kommen oder eine Aenderung erleiden solle.

Wenn es dort heisst, dass das bisherige Schnleninstitut eine eigene

Corporatioo bildete — oder, wie §. 1. besagt (S. 92), eine privilegirte

geisUiehe Corporation — welche Instltutsferbindnng nunmehr auf-

boren sollte: so deutet dies nunmehr darauf bin, dass das König-

liche Schuleninstitut in kirchlicher Beziehung Functionen ausübte,

wie solche mit Ausübung des Patronats verbunden sind. Doch dio

Einleitung des Reglements hat Beklagter wesentlich in anderer

Richtung für sich herangezogen, wovon noch weiterhin die Rede

seiu wird.

Nach dem Vorausgeführten beweist das Schulreglement nicht

gegen, sondern für die derzeitige bezw. bisherige Existenz des landes-

herrlichen Patronats und nicht für, sondern gegen die Ausschliessung

der Verträge Aber die bezügliche Banlast.

In Bezug auf frühere Verträge und durch solche erworbene

Rechte war aber Aberhanpt das Reglement nicht zu Eingriffen in

dieselben befugt

Der Einwand des Beklagten, wonach sein Patronat erst dnzeh

das Schnlreglemeiit begründet worden sei, richtet sich aber haupt*
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sftchlich gegen die diesen YoransgegaDgenen Rechtotitel, ans denen

Kiftgerin eine ertragsroässige Verpfliclitang des Fiskos qna Patrons

hergeleitet wissen will.

In dieser Ricbtong bildet der Einwand nnr einen Tiieil seiner

weitergehenden Ansfuhrungen, welche dahin gehen:

Von dem Jesuitenorden könne er das Patronat nicht überkom-

men haben, da derselbe Patron im Rechtssinne nicht gewesen sei

als Eigenthümer der Kirche und der kirchlichen Ländereien. Eventuell

würde das Patronatsrecht auf die Ankäufer der Schmellwitzer Güter

übergegangen, das Personal- Patronat aber durch den Wegfall des

berechtigten Sabjects, des Ordeos, bezw. des Schnleninstitnts, unter-

gegangen sein.

Von diesem Insiitat^ anf welches das Eigenthnm der Jesuiten-

güter übergegangen sei; während der Staat nur die Verwaltung (Iber-

noiDmen nnd der Qeneral-Schnlen-AdministraÜon Ubertragen — habe

derselbe erst dnrch das Sehnlreglement das Patronat überlconimen.

Der Beklagte gibt demnach zwar in, dass die erwaltong md
Verfügung Aber das Vermögen der Jelniten von staalliehen Behörden

geführt worden und das Sehnleninstitnt an Stelle des Jesnitenordens

getreten ist ; bestreitet aber, dass die QeneraUSehnlen-Administration

Vertreterin des Königlichen Patronatsfiskus war: behauptet vielmehr,

dass sie nur quo ad temporalia Vertreterin des Schuleoiastituts ge-

worden sei.

Demgegenüber behauptet Klägerin, dass die General-Schulen-

Adrainistration als Vertreterin des Schuleninstituts ralione temporalis

alle Rechte desselben in dessen und des Fiscus Namen ausgeübt und

letzteren darin vertreten habe.

Streitig ist demnach die Legitimation der General-Schalen-

Administration als Vertreterin des Patronatsfiscns bezüglich des Etats

fom 8. und der VerMgnng vom 18. M&rc 1777, sowie des Bescheides

vom 6. Jnni desselben Jahres.

Beide Theile haben sich Ar ihre resp. Ansichten and Be-

hauptungen auf Urkunden bezogen.

Beklagter hat die Anthentieitst der bei Lt^maim (Ptrenssen

und die hath. Kirche seit 1640) abgedmekten Urkunden bestritten.

Ohschon solche dem Prooessgericbt nicht zweiMhaft erscheint, ge-

nügt es doch, auf den Inhalt der beiderseits oder von dem Beklagten

allein in Bezug genommenen Urkunden einzugehen, welche letzteren

in den Schriftsätzen des Beklagten überall durch Bezeichnung der

Stellen aus den mittelst Regierangsscbreibeos vom 30. August 1892

eingesandten Akten belegt sind.
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Was nun die Allegate des Schriftsatzes vom 6. September 1892

betrifft: so ist das Citat Blatt 117v, uärolich die im Ministerial-

Brlais rom 9. April 1776 erwfthnto Marginal- Resolution des K6oigs

an und Ittr sieh Ton keinem Belang flir die in Bede stehende Legi-

timatiottsfrage.

Die feraer Blatt llTv angezogene Oabinetsordre v. 15. Januar

1776 enthilt die Anweisung su dem demnlehst ergangenen iftn»-

skrial-Erlass vom 8, Fdtmar ej. (Blatt 118), auf welehen auch die

Klägerin (Blatt 153^) Bezug genommen hat.

Der Erlass wiederholt die in der Cabiuetsordre uiedergelegien

Grundsätze und führt diese weiter aus.

Danach sollen (b) die ehemaligen Ordensmitglieder ferner als

einzelne Weltgeistliche betrachtet werden, (d) ihnen auch alle geist-

lichen Functionen anvertraut werden können, (e) fol. 388t der Akten

B. XIll. II. 44. Bd. I, bei ihren Gütern geschätzt und gehandhabt

werden, (5: fol. 389) eroeriti und fratres aus den Einkünften des

bisherigen Vermögens und der Gäter des erloschenen (?) Ordens ihren

Unterhalt sieben mOssen. F. 891 werden die Steuerrlthe angewiesen,

die vorhandenen Kirchen etc. Fnndationscapitalia etc. m eonsigniren.

Hanptslehlich ist aber folgende Stdle von Interesse: — (foL 889

und verso) 6, «tc »so ist es widersprechend, ihnen qua swipHlM und

nunmehrigen Privatpersonen die Administration und DupmÜan der

Oflter und des Vermögens der Societftt dk nicht mehr $MdiH auf

dem bisherigen Fuss zu lassen, sondern die ftiudationsmässige Dispo-

sition und Administration dieser Güter und Vermögens fällt nunmehr

dem Landesherrn anheim und dahin eielt auch die von Sr. Kgl. Maj.

angefochtene Recherche des Vermögensbestandes der Jesuiten und die

Formirung zweckmässiger Etats ab.c

Unerfindlich ist hiernach , wie Beklagter hieraus eine Bestim-

mung herauslesen kann, dass nur die Verwaltung der Jesuitengöter,

nicht auch das Eigenthum auf den Staat ftbergehen solle.

Aus dem Carmer*schen Erlass an den Minister Hoym vom
17, Februar 1776 ist nur bemerkenswerth der Biugang: »Da nun-

mehr die Schlesiscben Jesuiten quoad temporale unter die immediate

Administration der etc. Kriegs- nnd Domlnen-Kammem versetst

wordene; was an und fflr sich ehensowenig jene Negation beweist.

Ans der femereu beiderseits in Bezug genommenen, fibrigens

bei Kam Bd. 19. 8. 400 ff. pnhlicirten Königlichen /iisfnieMoii fflr

die Priester des Königlichen Schuleninstitnts in Schlesien vom

26. August 1776 (»als ein Anhang zu dem Allerhöchsten Schulen-

Reglement vom 11. December 1744) ergibt sich zunächst (Absatz 2),
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dass die »bekannte päpstliche Bnllit tazwischen pablicirt war; daas

eine bMondere Schulen-ConuBunion geordnet wurde (Abs. 3), die

»von Niemand als SiMHr Majestät abbangenc (4); dass das Institut

die CoMmrhm WwMt eines geistiicben Amtes hekaUm (snb 3 S. 408),

htk Vranslocalionen nnr der Bischof angehärt werden solle (fib 4),

und derselbe sieh aller eigenmiehtigen Verf&gangen and Einmisch-

ungen in die Qeechftfte der Schnlen-Commission ginslieh sn eni»

halten habe. Der Beklagte hebt aber ans der lastrnctlon nnr die

Stelle im II. Absätze (S. 400) hervor, wo bemerkt ist, dass »aaoh

in dieser Rücksichtc — nämlich betreffs der Verwendung zu Schul-

zwecken , namentlich zur Versorgimg und Besoldung der Lehrer,

dem Institut der ungestörte Besiis der dem vormaligen Ordeu zuge-

hörigen Gäter uus allerhöchsten Gnaden conservirt worden.

Im Auschluss hieran bebt er (Blatt 181) aus dem Schul-

reglement vom 26. Juli 1800 die Stelle der Einleitung (Seite 91 bei

Korn) hervor, wo gesagt ist, dass das Institut eine eigene Corporation

bildete und in dieser Eigenschaft besondere Rechte und Verfassungen

hatte, und weiterhin von Aufhebung der bisherigen Institnte-Ver-

bindung nnd des Büteigeathnms des bisherigen GesammtrermOgens

die Bede ist. Anch ans diesen beiden Gitaten kam aber nicht mit

dem Beklagten ein Gegenbeweis gegen den Uebergaqg des Eigm-
ikums der JesaitengAter an den Staat entnommen noch weniger ffir

die Stellung und das Verhiltniss der Qeneral-Schnlen-Administration

dem Staate beiw. dem Sohnleninstitnte gegenüber eine bestimmte

Polgemng gezogen werden. Die hervorgehobene Stelle der Instruction

soll in dem angeordneten Zusammenhange offenbar nicht mehr be-

sagen, als dass der bisherige Verwendungszweck des Schulfonds auf-

recht erhalten worden sei, bezw. werden solle. Deutlicher ist dies

in der Einleitung zum Schulreglement (S. 91) dahin ausgedrückt,

»dass das säramtliche baare und in Kapitalien bestehende Vermögen

des Instituts auf ewige Zeit zum rOmisch-katbolischen, schlsaiscbeA

SAndfonds gewidmet bleiben solle.«

Die Heranziehung dieser Erklärung bei Auslegung jener Stelle

ans der Instmction aber erscheint eine wohlberechtigtef w^q nmn
davon amgeht, dass das Beglemeot, abgesehen von der Anfbehäng

der Instltntsverbindnng, in der Bechtsqnalitftt des Scholfonds nnd

dessen Verwendnngsswecke eine princq^ielle Aenderong nicht her-

beiführte.

Gans, analog ist aber auch in dem Gonfereuzprotoeoll vom
15. «Aim 1776 (snb 2 S. 331 der Akten a XIII. sect. II. 44) ana-

gesprochea, »dass 8e, Maj, das Vermögen des erloscheneo Ordens
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und die Revenues davon lediglich zum Besten der Schalen und zur

Versorgung der dabei zu gebrauchenden Lehrer gewidmet haben.t

Binen weiteren Belag dafür, dass der Staat lediglich die Ver-

waltang der Jesuitengöter übernommen habe, soll nach der Meinung

d« Beklagtea die Instruction für die General-Schulen-Administration

vom 19. Jfat 177$ dmeh ausdritokliehe Hervorhebmig liefeni, dass

ihr mr He VtrwaUmff der den Jesaitso gtMrigm Qfttern Aber*

Ingen werden tolle. Anf die Bessiehnong der Oftter als »den Je-

tollsn geborige aber ist ollenbar kein besonderes Qewiebt m legen

und damit nnr der Ursprang der Otter angedeotet. Denn der neins

societatis war aufgehoben und existirten die Mitglieder des Ordens

nur noch als siognli, Privatpersonen bezw. Weltgeistliche (siehe oben

den Erlass vom 8. Februar 1776). Auch war bereits im Jahre 1774

das Schulinstitut eingerichtet.

Die General-Schulen- Administration war zwar selbstredend nur

eine Verwaltungs-Iustitution : eine Institution, der aber auch — wie

es Beklagter selbst als unbestritten hinstellt — die Disposition der

fraglichen Güter zustand, und diese sowie die AdministratioD wird

bereits in dem Erlasse vom 8. Februar 1776 als nunmehr dem

Ltmdeaherm anheimfallend bezeicbnet. Hienach und nach Inbali

der von der KIftgerin im Sebriftsatie vom 6. Deeember 1898 ange-

logenen Stellen der Insiraetion, auf welebe verwiesen wird — er-

seheint die Anslttbrnng des Bel[|agfeen, wonacb im (Tebrigen, also

abgsMben von der eigentlieben Verwaltnng, die Jesuiten besw. das

Sehnlinstiiat Bigentbfimer der Qflter geblieben seien, offenbar eine

nnbegründeie. Aneb Mer aber isl wiedernm mit Jener Hervorhebung

für die Stellung und das Verhftltniss der Administration gegenüber

dem Staate und dem Schulinstitnte nichts bewiesen.

Die übrigen Citate des Schriftsatzes vom 6. September 1892

betreffen die Cabinetsordre von dem Tage der Instruction (S. 63

derselben kktea), die Erlasse vom 4. Juli (S. 175— 187) und vom

7. dess. (S. 325) und die Conferenz-ProtocoUe vom 4., 15. Juni so-

wie das Gutachten der Administration vom 24. Deeember 1776

(Bd. lY. S. 901—351), aus den Akten pars XIII. Nr. 44b 2 aber

die Ausfertigung der Instruction fQr die Administration vom 19. Mai

1776 (S. 3-6) und die Protocolle vom 4. JuU 1776 (8. 12—17)
and 2. September 1778 nebst Anlagen <8. 81—51). Belagstellen

sind vom BeUagten nieht angegeben. Fftr die in Rede stehende

Bigentbvmsflrage aber isl nnr Folgendes bemerfcenswerih:

In der CbMiefsonfev vom J9. Mm 1776 (Bd. III. S. 64) ist

die Anordnung des f. 1. der lattmelion wiederholt, dass die betrsf-
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fmideD Ottlar gtoicb den DoniDeogfltern beirirUiaelmflei worden

soIImi.

Aus dem Oniackim vm H. Ihemiber 1776 wegen der mit

den Pirochieen Gltti und Schweldnits m treffenden Einriefainngen

betreffend: das temporale der Pfarrtheien (pars XIIL eeet. II. 44

Bd. IV. 8. 801—851) ist sa erwihnen

:

Seite 3(^2: daas das Vermögen der Pfarrtheien mit zur Admini-

stration gehören müsse urasomehr als — die weltlichen Rechte

(sc. des Ordens) — der Gesellschaft unter veränderter Gestalt

und veränderten Gesetzen geblieben, folglich die Pfarrtheien

nach wie vor Theile desjenigen Vermögens, zu dessen Ver-

waltung Sr. Maj. eine Gen.-Administration angeordnet haben.

Seite 310: »In dieser Rücksicht kommen in die zu entwerfenden

Etats — in Einnahme ad a — auch die Interesaen von sämmt-

Iteben Kirchen- Kapitalien und von denenjenigen Fundationen

die zu Banlicbkeiten an die Kirchen . . bestimmt aind.c

»Ad b ist bey der Anagabe za refleetteren.c

Seite 311 : »anf die vorkommenden kleinen Reparatnren In den

Klrehen* nnd Pfiirrtheigebinden.c

Seile 381: Da ihm (dem etc. Strobel) nicht unbekannt sein kann,

daas aAmmtlicbe Commentatorea Ober daa KirchenrermOgen

agiren, indem sie denen Bieehöfen in Kirchen-Rechnnnge-

Sachen — keinen Eingriff gestatten.« —
Aus den übrigen Allegaten ist nichts erhebliches hervorzuheben.

Schliesslich ist aber auf den Kaufvertrag vom 21. April 1788

und dessen Best&tigungs- Klausel vom 21. September 1790 hiuzu-

weisen.

Dieser Klausel zufolge war durch Cabineisordre vom 17. Sep-

tember 1787 zum Besten des schlesischen katholischen Schulen-

instiUUs und der damit verbundenen Universität zu Breslau und

übrigen Gymnasien die Veriossemng sämmtiicher diesen Schul-

anstalten migMrigm sogenannten Gollegien- und Seminarien-Gttter

resolfirt. Dasn gehdrten^die ScbwoldnitMr Colleglen-Gater SebmelU

witf , Mertidorf, Stinbelien nnd Eletlendorf (TorgL Blatt 126 nnd

ferso). Und diese Ofltar wurden duroh die Königliche Kriegs- und

Domlnen^Kammer TermOge der ihr Allerhöchst aufgetragenen Ad«

ministmyoii der sftmmtliehen Gfiter und Yermögens sotbaner Sebul-

anstalten in Vertretung der Geti -Schulen-AdministnUim mit Zu-

ziehung der Oberen des katholischen Schuleninstituts (vergl. Bl. 125^,

127 Satz 1 und §. 1. 184), verkauft und dieser Verkauf demgemäss

bestätigt.
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Hieraiu ergibt iich deottich die Verffigongebefagoiss der Gen.-

Schulen-Administration in dem ton der Klägerin belianpteien Sinne.

Was aber die Patronatsbefognisse des Fiskus aas der Zeit vor

dem Schnireglement betrifft: so gebt das Berufimgagericht innielisi

— mit dem II. Richter im Vorprocess wegen des Wobnungsrechts—
dafon au8| dass eine Verpflichtung, den Geistlichen an der Kirche

so Schmellwits auf dem Gute Wohnung tu geben , wie überhaupt

das Patronat, aaf die Käufer der Güter zu Schmellwitz nicht mit

übergegangen war.

Und zwar ist den dortigen Entscheidungsgründeu insoweit bei-

zupflichten, als mit Bezug auf die §§. H, 9 des Kaufvertrages au- 1

genommen wird, dass die fragliche Last unter die in §. 8. bezeich-

neten nicht zu subsumiren, eventuell nach §. 9. als weggefallen an-

zusehen sei, dass sie auch als eine auf die Käufer übergehende be-

zeichnet sein würde, wenn diese Auflage beabsichtigt gewesen wäre.

Die Nichterwähnung wird dort allerdings nicht blos auf den Mangel

dieser Absicht, sondern darauf zurftckgeführt, dass eine solche Last

beiderseits als bestehend nicht angenommen worden: was nor in

üebereinstlmmung mit der Sachlage während der Jesuitenbesitiieit

gewesen wäre. Dieser leksteren Ansfiührnng kann indess nicht bei-

gepflichtet werden. In Beiag auf jene Sachlage war zwar satreffend

daranf hingewiesen worden, dass der Orden nicht blos fiigenthfimer

des Qntes und des Schlosses, sondern eben auch geistlicher Orden,

der ans sich heraus die Geistlichen stellte, und das Schloss, worin

er diese unterbrachte, ein Kloster geworden war. Hiernach konnte

dort der II. Richter wohl mit Kecht nicht für festgestellt erachten,

dass der Orden unter den vorhandenen Umständen eine solche Last

des Rittergutes als vorhanden angenommen und im Bewusstsein einer

diesfälligen Verpflichtung in seiner civilrecbtlichen Stellung als Guts-

eigenthümer die Wohnung gegeben habe, insofern hat daher auch

die von dem Beklagten aufgestellte Ansicht, wonach der Jesuiten-

orden nicht ala Patron im Bechtssinne anmsehen sei, eine gewisse

Berecbtigvng.

Jene Sichlago gestaltete sich doch aber wesentlich anders, als

der Orden als solcher aufhörte, nnd Fiscus dessen Gflter flbemahm,

die Geistlichen nur noch als Weltpriester betrachtet wurden (siebe

oben den Ministerial-Erlass vom 8. Februar 1776) — das Aufboren

der Jesuiten als einer besonderen Societät ist bereits in der Gabinets*

ordre vom 15. Januar ej. (s. o.) erklärt — , als die Scblesischen Je-

suiten quoad temporale (s. ob. den Erlass vom 17. Febr. ej.) unter

die immediate Administration der Kriegs- und Dooiäaen-Karamer
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?eraeizt wurden, als diese Administration ood ^ nachdem die Bulle

if0geii AufhebuDg des Ordens pablieirt war das Schuleninstitai

eingerichtet wurde. Damit gestaltete sich die Sorge Ar die Kircheo

ond die Geistlichen, insbesondere was Kirchen- nnd Pfarrhaosbanten

ond Beparatnren betrifft, als eine Patronatslast, welche sich selbst-

redend fon den inhaltlich gleichartigen Ptanctionen des Ordens her-

schrieb nnd ?on dem Uebergang seiner Gfiter anf den Fisens her-

leitete, insofern also anch darin einen Rechtstitel fhnd. DafAr

spricht auch die Aensserung der Administration in der Verfügung

vom G. Juni 1777 (Bl. 124) dahingehend, dass nach Seiner Majest&i

Willen alle jura und obligationes des Ordens auf das Sclmlinstilut

und ratione temporalis auf sie selbst transferirt worden.

Es kann aber auch dahin unerörtert bleiben , inwiefern dem

Jesuitenorden bereits eine nnbeschrankte Baulast oblag, für welche

übrigens die oben dargelegte Sachlage in seiner Besitzzeit spricht.

Es kommt hier nur darauf an, die streitige Patrooatseigen-

schafl des Fiskns mit Besng auf diejenigen Rechtstitel , auf welche

Klägerin dessen fertragsmissige Verpflichtung im Sinne des Klage-

antrages basirt, fAr die betreffende Zeit festinstellen. Dass nnn ein

Patronat des Fisens bei Brlass des Sehnlreglements bereits bestand,

ist oben dargethan. Bs ist aber Ton keiner, namentüch nicht von

beklagter Seite behauptet, dass die Fttrsorge des Fiskns besw. der

Administratton flir die Kirchen nnd die Geistlichen qnoad temporale

seit der Oebemahme der Jesuitengüter bis zum Brlass des Sehnl-

reglements ihren Charakter irgend wie verändert hätte. Schon hier-

nach ist die thatsächliche Folgerung keine unberechtigte, dass unter

sich gleichbleibenden Verhältnissen — abgesehen von dem Verkaufe

im Jahre 1788 — jene Patronatseigenschafl von vornherein be-

standen habe. Indess sind auch schon in den oben erwähnten vom

Beklagten in Bezug genommenen Urkunden vielfach Belege dafür

aufzuweisen, dass die Administration in der Zeit ihrer Dotirung

Fanctiooen ausübte, die den Inhalt der Patronatsrechte und Pflichten

ausmachen. Hieran ist besonders reichhaltig die Instruction Tom
19. Ifai 1776. In dieser Besiehnng sei namentlich noch rerwiesen anf

a) §. 7. (F^rs XUI. seet IL Nr. 44 Bd. ni. 8. 50). Danach

ist bei allen Banten nnd Reparaturen Aber 20 Rthfar. nnd Abweichnngen

gegen den Btat bei der Kammer, nnter der die Administration stand

— ananftagen nnd Gonflrmation resp. Approbation su suchen. Zu-

gleich muss sich letstere bei Fundationsgütem darüber mit dem

Bischof concertiren.

b) den von der Klägerin aogezogeueo g. 9.
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So ist ferner in dem Sitzunggprotocolle vom 4. Juni 1776 (wo

es sich um Feststelliug des Generaletato des Schuleninstitots han-

delte) alt prineipinm generale unter anderen in §. 3. erkliri, dass

bei Formining des Etats anf die snr eura animamm erforderlichon

Personen mit refleettrfc werden mflsse.

So wird aneh in den Bescheiden vom 6. Jnni 1777 nnd vom
6. October 1782 die Aufeicht bezw. »Direction nnd Eiecntion« be-

tflglich der milden Stifinngen ansdrflcklieh der Administration be-

ziehungsweise dem Schttlinstitute vorbehalten.

Am eingehendsten sind aber in dieser Richtung der Etat fOfii

8. und die Verfügung vom 18. März 1777, welche überhaupt noch

einer näheren tirörterung bedürfen.

Dass übrigens die Baulast der Jesuiten eine ausschliessliche

gewesen sei: darüber hat die Klägerin nur auf die Cabinetsordre

vom 14. Juli 1700 auf Seite 14 bis 17, 106 des Urbars vom Jahre

1652 Bezug genommen. Die Cabinetsordre in dem angegebenen In-

halt ergibt Nichts für den Umfang der Baulast der Jesuiten. Das

fragliche Urbar ist schon deshalb nicht verwendbar, weil dasselbe

weder auf dem Titelblatt noch am Schlüsse eine Unterschrift auf-

weist, daher nicht einmal die Autorschaft ergibt

Fftr die vertragsmftssige Verpflichtung des Fiskus selbst in

Betreff seiner ausschliesslichen Baulast beruft sich die Ktftgerin tu-

nichst auf das Urbarium vom 27. November 1786, bestätigt den

2. Hai 1788, und zwar anf die §§. 10, 11 des III. Capitels, welches

»TOn der Gemein- Arbeit und Gemein-Anlage handelt. Es lauten:

§. 10. (mit dem Marginale: »Kirchhof-, Schul- und Kirchenbau.c

»Die Gemeinde verrichtet beim Kirchhof-, Schul- und Kirchen-

bau und Reparatur zu Schmellwitz benebst den übrigen eiugepfarrten

Gemeinden die Handarbeit unentgeltlich , bei Reparatur des Schul-

hauses muss sie auch benebst der Gemeinde zu Klettendorl und

Stäubchen die nöthige Materialien anschaffen, wird solches aber von

neuem gebaut, so gibt die Herrschaft die nöthige Materialien nnd

Fuhren, nnd die Gemeinden verrichten die Handarbeit.«

§. 11. (Marginal »Hirten-Haus«):

»Bei Reparatur des Hirtenhauses muss die Gemeinde die nftthige

Materialien anschaffen und die Handarbeit thun, und die Henr-

Schaft Terrichtet die erforderlichen Ftihren. Zur Anschafhmg

der nOthlgen Materialien und Bezahlung der Handwerks^Kosten

trigi die Herrschaft *h und die Gemeinde bei.«

Klägerin folgert nun daraus, dass die Gemeinde im §. 10. nur

sur unentgeltlichen Verrichtung der Handarbeit bei den besagten
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BbqUd nnd Reparaturen verpflichtet werde: dass sie bierzn ein

Mehnree nicbt in leisten habe, also namentlich keine Qeldbeitrftge,

Hiermit ist ancb die Abweienngf des Fiskne als Patronee der katho-

liaeben Kircbe so Sebnellwits mit dem Ansprache inf Bntnttnng

von Vs Beparatnrkosten vom Glocl[enttahle des dortigen Kirob>

thnrms gegen die Eingepfarrten der Gemeinden Klettendorf nnd

Stftnbeben begrfindet in den beigebrachten Erkenntnissen vom

18. August und 5. Dee. 1846, anf welche Klägerin Being nimmt.

Jene Jadieate als solche und deren Gründe nun sind für den gegen-

wftrtigfen Process nicht präjudicirlich. Dort hatte Fiscus in dem

ürbarium, auf das er sich stützte, Verjährung oder sonst einen

Rechtstitel zu der angeblichen Krstattungspflicht der Eingepfarrten

nachzuweisen, und wurde — da ein solcher in dem fraglichen 10.

vermisst wurde — abgewiesen.

Hier hat hingegen die Gemeinde einen B^freiungsgrund he-

sfigUch jener Pflicht zur Tragnng von Vs Baukosten und zwar

allgemein nnd nicht in Bezug auf bestimmte bereits entstandene

Bankosten, ntmontlieh nicht auf die dort in Bede stehenden, nach-

anweisen. Die Entscheidung jenes Processes begrttndet daher offen-

bar nicht res jndicala, fttr den gegenwärtigen. Ffir die Anffiusnng

der Kligerin k(tainte man nan allenfalls eine Onterstdtsnng in dem
Umstände finden, dass der §. 11. in Besag anf das Hirtenhaas der

Gemeinde eine Verpflicbinng in einem Geldbeitrage neben den Na-
toralleistongen auferlegte. Dieser Umstand erschien indess doch

nicbt ausreichend, um den Scbluss auf eine in dem §. 10 beab-

sichtigte gänzliche Befreiung der Gemeinde Yon Geldbeiträgen zu

den hierin behandelten Bauten zu rechtfertigen, also von einer Bei-

tragspflicht, welche ungleich schwerer wiegt, als diejenige bezüglich

des Hirtenhauses. Diese Parallele ist um so weniger berechtigt, als

das Hirtenhaus jedenfalls der politischen Gemeinde angehört, während

die Kirche, der Kirchhof sowie auch das Schulbaus letzteres

wenigstens zugleich als Küsterhaas gedacht, wofür die Zusammen»

stellang mit jenen spricht — der kirchlichen Gemeinde nigehöreo«

Ausserdem bandelt der §. 11. nur von Eteparaturen , der §. 10. da-

gegen auch von Nenbanten, in denen die Herrschaft schon das Ma*

terial nnd die Fuhren liefem muss.

HIemacb ktanen die etwa sonst der kligerischen Verweribung

des Urbars entgegenstehenden Bedenken nner((rtert bleiben.

Dagegen mnsste in dem Etat vom 8. nnd der VerfEigung vom
18. MArz 1777 — welche beide nunmehr in beglaubigter bezw. an-

erkannter Form vorliegen — die von der Klägerin geltend gemachte
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Tertragsinftssige Verpflichtung der General-Schulen-Administration

bMw. des durch dieselbe Tertretenen Fiskos als Patron der klagen-

den Gemeinde gefunden werden.

Der Etat ist als »vor die Parochie und Pfarrkirche an Sehweid-

niti« (Blatt HU) geltend beieiehnet.

Die Verffigang rom 18, Märx 1777 ist »an den Herrn Parochnm

P. Bürgere sn Sehweidniti gerichtet

Diese Verffignng enthftlt nicht Mos eine Briftntomng nnd Recht-

fertigung des Etats, sondern auch eine eingehende Verhandlung mit

dem Adressaten über die Verwaltung des kirchlichen Vermögens mit

Beziehung auf das Kirchen-Aerar, insbesondere über die Grundsätze

nach welchen die Verwaltung bisher gehandhabt worden und künftig

zu handhaben sei. Sie ertheilt dem Pfarrer Anweisungen, erfordert

von ihm Berichte, Es ist darin namentlich (S. 10) eine Ueberweisung

der zu F. der ßtats- Einnahmen ausgeworfenen 100 Rthir. auf dessen

Salftr aafgenommen. So verhalt sich denn die Verfögung als Bei-

gahe inm iStat in der That über die gesammten temporalia aus der

Venraltang der Administration und alle hierauf bezfiglichen Ver-

hftltnisse, welche die hetheiligten Kirchengemeinden interessiren.

Der Etat hat nftmlich — wie der Inhalt desselben nnd der frag-

lichen VerfBgnng sowie die Anüwhrift des Etats ergibt, — die Ein-

nahme nnd Ansgabe bei der Parochie Sehweidniti nnd »denen da-

mit erbnndenen Widmnthen nnd Kirehen m Schmellwlts, Mertadorf

nnd Bögendorf« vm Gegenstande. Die Filialqnalitftt der 8 letiteren

zu Schweidnitz ist übrigens — obschon sich auch in Bezog hieranf

der Beklagte bestreitend verhält und Klägerin die in der Sache

Bögendorf c/a Fiskus hierfür beigebrachten Regierungsrescripte hier

nicht herangezogen hat — im Hinblick auf das im Thatbestande

erwähnte Gutachten der Administration vom 24. December 1776

nicht 7.11 bezweifeln. Dort heisst es unter: II. Wegen Schweidnitz:

»Diese Parochie, zu welcher die Kirchen und Widmuthen zu Schmell-

witz, Mertzdorflf und Bögendorff gehörenc (S. 336 der Akten XIII.

sect II. Nr. 44 B<i. IV). Und S. 804 daselbst sind die 3 letzt-

genannten Widmathen als »unter Schweidnitz« bezeichnet.

Bs genügt aber anch festsostellen , dass sieb der Etat nebst

der Verfttgnng anf die drei letitgenannten Kirchen nnd Widmnthen

roiterstreckt Bei deren ZnsammengehOrigkeit mit Schweidnita sind

daher alle allgemeinen Bemerkungen und Erdrtemngen in dem Etat

und der VerfOgung — worüber aber anch die Fassnng keinen Zweifel

aufkommen Hast — anf s&mmtliche 4 Kirchen besw. Widmnthen in

beziehen und als für särorotliche Gemeinden bestimmt aninashen.
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Ana dem Vornu^Ahrten ergibt Meh bereits mit Bemg auf die

Beklagteraeits erhobenen Einwendangeo einmal, dase der Torliegende

Btat nicht als ein Btat im modernen Sinne, ein blosses internnm der

Verwaltang ansosehen, nicht eine blosse Aufstellung von Posten and

Zahlen ist, nnd dass die mehrgenannte Verfägang sich nicht ledig-

lich als eine firlänternng der Posten nnd Zahlen nnd als Begleit*

sehreiben an den Adressaten zur Kenntnissnahme bezw. Nachachtung

darstellt. Der Etat in Verbindung mit der Verfügung erweist sich

vielmehr als ein Muster und eine für alle Folgezeit bis «u etwaiger

besonderer Abänderung giltige Richtschnur für die gesammte kirch-

liche Vermögensverwaltung und zugleich als das Resultat einer vor-

güngigen Vereinbarung unter sämmtlichen mitwirkenden Factoren

auf Onind von Berichten, Gutachten und Conferenzen. Bei dieser

Auffassung erweist sich aber auch der Einwand des Beklagten als

hinfUliig, welchen er aus der blossen Adressirnng der Verfügung mit

dem Etat an den Pfarrer zu Schweidnitz entnimmt, dass nftrolich die

klagende Kirchengemeinde nicht befngt sei, Rechte darans fflr sich

hennleiten. Denn einmal ist der Inhalt des Etats nnd der ?er«

flignng — wie oben bereits aosgeftthrt — nicht bk>s in den einieN

nen betreffenden Etatspoeten, sondern namentlich in den darin ent-

haltenen allgemeinen Bemerkungen und Erörterungen nicht allein

Ar den Pfarrer und das Kirehen-Aerar, sondern auch Ar die Kirchen-

gemelnden bestimmt.

Dabei konnte und wollte offenbar der Pfarrer als Vertreter des

Kirchen- Aerara auftreten, bezüglich dessen Bestandes unter allen

Umständen die Administration als Vertreterin des Patronatsfiskus

interessirt war. Sofern es sich aber um das Verhältniss des Iietzteren

zur Kirchengemeinde und hierauf bezügliche Gegenstände handelt:

ist die den Etat bogleitende Verfügung als Correspondenz zwischen

beiden Theilen anzusehen , welche der Pfarrer als Mitglied des

Kirchenvorstandet vermittelte; so dass es, insoweit als in dem Btat

oder der Verfflgnng Verbindlichkeiten der Kirchengemeinde gegen-

flber Qbemommen bezw. anerkannt waren, nur deren Acceptatlon be-

durfte, um das beifiglicbe Vertragsrerbältniss xwisehen beiden Theilen

henostellen.

Die Stellen des Etats und der Yerffigung nun, auf welche sich

die Klägerin stützt, sind folgende:

Im Eingange des Etats (Blatt 138t) unter der Rinnahme ad

»A TOn liegenden Gründen nnd Widmuthenc heisst es sub >1, die

Widemuth in Bögendorf ist nach Abzug aller Ausgaben an Steuern

verpachtet und kann auch nicht füglich hdber ausgebracht werden.

133 Bthlr. 8 sgr.c
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Hierunter befindet .stcli nun folgendes:

»P. BL Bad- aod Ungläcksfölle werden von hieraus vergfiligiiC

dfenliar nin la motifireo, dan hiarfftr kein Absng » Anatte ge*

bricht iit

Bei der Ausgabe ferner Blatt liO^ heisst es sub »B. tn Bto

nnd grösseren Reparaturen nichts, da selbige vor alle Kirchen, die

Prftcentorie, die Bögendorffer Widmuth und das Collegien GebüuJen

von hier aus bestritten werden. Zu den vorkommenden kleinen Re-

paraturen auf Berechnung 40 Rthlr.c

In der Verfögung vom 18. März 1777 ist zunäcitst Seite 3, 4
?on DeberlanoQg der BOgendorffer Pfarr-Widmotli an den Parochoe

die Rede, woraaf es weiter heiast:

tand werden die dabei vorkommenden Baue und Unglficksfllle

aus der General-Schulen-Administrations- Kasse , so lange als die

Kirche mit keinem eigenen Fond dazu versehen ist, jederzeit be-

sorget und vergütet werden, wenn Parochua von jedem vorkommen-

den Falle nur zu rechter Zeit Anzeige zu machen und die dabei

zu erläuternden ümst&DÜe immer deutlich aus einander 7.u setzen

bemüht sein wird.t

ferner Seite 15: »Wenn Baue and Reparatorea forl[oaiiiieD,

die aya dem Fond sab B.c (»lo kleinen Beparatarenc : wie tuvor

anfgeliUhrt) nicht beatritten werden kOnnen, so ist dafon jedeamal

nachher an berichten nnd Beacheid m gewftrtigen.« Aaf der folgen*

den Seite heiaat ea: »Sofiel ron der kAnftigeu Anwendung dea Rkata,

der eigentlich ent mit dem 1. Jnni er. aeioen Anfang nehmen kannc$

nnd wird sodann erörtert, wie es bis dahin zu halten. Hierauf

Seite 17 werden 3 Punkte allgemeinen Inhalts, Rechnungsführung,

Anstellungen und Führung der Kirchen- Kasse und Rechnung durch

den Pfarrer Burger ohne Kirchenvorateher und Controle hetreftend

berührt, »die — erst nach Knde des I. Rechnungsjahres zu befolgen

sein werden.c Und im Anschluss an den III. Punkt heisst es S. 22:

»Da ihre General-Kasse jedoch ratume der ihr obliegenden Haupt-

haue und Reparaiurm und wahrscheinlich Öfters zn leistenden Vor-

schüsse mit sothaner Kirch- Kasse immer in genauer Verbindung

stehen wird; So reservirt sich die Qeneral-Schnlen-Administration

hierdurch dennoch die Befugniaa, die Kirehkaaae nnd Rechnung re-

fidireii in teasen etct — Zn der Notii in B. der Anagabe dea Btata

iat aber noch daianf hiniuweiaen, dasa die forher anter A. anfge-

flttirten Poaten lumeiat Sohmellwiti nnd IfertidorlT hntrelfen nnd ao**

dann anb C. an Kirchen Nothdarften 9 Poaten fttr solche Bedarf-
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BltM einnal der Pfarrktrchet (d. i. also die Kirche xa Sehweid-

nitz) ond eodanti »in den Abrigeu 3 Kirchen« aufgefflhrt sind. —
Der Etat schliesst aber mit einer Balancirung der 6^e«amm/- Ein-

nahme und Ausgabe un«l der B^üierkung, dass der IJeberscIuiss von

30 Rthlr. tzur Deckung allor li(3soiideren Unglückslülle, auch andere

AnsfiLlIe nud in der Folge zum eigenen Baufond bestimmt bleibt.«

Bezieht sich nun auch die Einnahme- Post zu A 1 nur auf die

Widmuth Bögendorf: so spricht doch das P. M. darunter ganz all-

gemein von der Vergütung von Bauen und Unglücksfällen »von hier

ans.« Zo B. der Ausgabe ist zwar in der Motivirung dafür, daae

»zu Bau und grösseren Reparaturen« nichts angesetzt wird, nur von

der BOgeodorfer Widmuth die iiede. Dies Iftsst sich aber wohl da-

hin erktiren, daae bei anderen Widmnthen derzeit kein solcher Pali

forlag.

Jedenfalls ist nnr ein Betraf zn VUmm ansgesetit. Ffir die

diesen Betrag Qbersteigenden Bauten und Reparaturen ist denn anch

Seite 15 der Verfügung ein Bericht angeordnet Qani allgemein ge-

halten aber und unzweideutig ist die Brklftning Seite 22 derselben,

dass ihr, — der Administration Haupt- Baue und Haupt-Reparaturen

obliegen, die zugleich einen Rückschluss auf die übrigen derartigen

Notizen gestattet. Dass die ausschliessliche Bestreitung der Bau-

nnd Reparatur- Kosten, der letzteren soweit sie nicht mit den aus-

geworfenen 40 Rthlr. zu decken waren — nur für Bögendorf gelten

sollte, lässt sich demnach unmöglich annehmen. Eine solche Be-

schränkung würde entschieden einen bestimmten Ausdruck erfahren

haben. Dies wäre auch der Fall gewesen bei beabsichtigter Libera-

UtAt, wie sie der erste Richter annimmt, und würde namentlich in

einem Etat» xnmal einem fftr die Felgezeit normgebenden, erkennbar

gemacht worden sein« Ohne bestimmten Anhalt erscheint aber solche

UhetalitAI für die Dauer unwahrscheinlich. Auch spfieht schon die

WartCusnng (»ohliegendenc — »?ergfltigt« — »bestritten«) dagegen

und abhorrirt ron der durch den ersten Richter herangezogenen Ver*

fflgung vom 7. Mftrz 1782, in der sich die Admmistration sehr ge-

neigt erklärt, aus ihrer Kasse einen Zoschuss zu der betreffenden

grossen Ausgabe zu leisten , welche dem Kirchenärar sehr lästig

fallen würde (vergl. Bl. 8 und verso der Klage). Dieses sollte also

trotz der Sufticienz gunstweise entlastet werden. Ebensowenig kann

Beklagter sich mit Erfolg' auf die Stelle im Gutachten vom 24. De-

cember 1776 (das oben iin<{ezogene) berufen : wo es Seite 330 1. c.

ad g. heisst: es werde »zu seiner Zeit näher eruirt werden, ob nicht

parochiani dabey« wegen der Kirch- und Pfiarr-Wobnunga- Bauet)

AnUv flir KifateuMkL UUUV. 13
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»sa eoncarriren haben, indein so diese Yerbindliehkeit sonst bei allen

Hroehieo gewöhnlich ist« Weiterhin wird nftmlich S. 844 snnSchst

der zn den kleinen Reparatnren ausgeworfenen 40 Bthlr. gedaeU

und sodann S. 345 hervorgehoben, dass der >?or die Sehweidnitier-

Parochie entworfene Etat« ansserdem, dass (das heisst obwohl) die

grösseren Baue uml Reparaturen an allen Kirclien, der Praecentorie

und den Collegien und Widmuthsj(ebäuden unserer General-Kasse

noch ohnedies zur Last fallen. Wolil zu beacliten ist mit Bezug aaf

den Etat zu B. der Ausgabe, dass hier von den Widmuthsgebäuden

ohne Beschränkung auf Bögendorf die Kede ist. Im llebrigen han-

delt es sicli um ein Gutachten über den Etats- Entwurf. Von jener

firuirung wegen eines etwaigen Beitrags der Parochianen verlautet

aber weiter nichts. In denn definitiven Etat ist vielmehr die unbe-

dingte Obliegenheit der Administrationslcasse wie solche S. 345 ans

dem Bntwnrfe allegirt, aofgenonnmen. Die firagUche Brinnemng mnss

also wohl bis aar Bestfttignng anfgegeben sein. Der fon dem Be-

klagten ffir seine Anflfassang geltend gemachte Vorbehalt S. 330 des

Qatachtens spricht daher rielmehr gegen dieselbe.

Beortheilt man mm die oben angezogenen Stellen des Etats und

der Verfügung vom Hän 1777 von den Toraus erörterten Qesicht»-

pnnkten über deren Bedentnng aus: so muss man die dort ausge-

sprochene ausschliessliche Obliegenheit der Administration als einer

von ihr als Vertreterin des Patronatsfiskus der klagenden Kirchen-

genieinde vertragsmässig übernommene ansehen , die mit den erken-

nenden Richtern in Sachen Bögendorf c/a Fiskus für materiell wie

formell für begründet zu eraciiteu ist. Die Erklärungen enthalten

auch nicht blos das Anerkenntniss einer bestehendeu Verbindlichkeit,

sondern namentlich auch eine Qegentheils acceptirte Zosicherung,

sind daher auch constitutive Rechtsakte. Uebrigens wflrde es auch

an einem Rechtstitel nicht tehleUf als welcher offenbar beiderseits

die nnbeschrinkte Baulast des Jeanitenordens nnd der Oebergang

aller jara und obllgationes desselben anf das Schalenlnstitnt nnd die

OeneraUSeholen-Administration — wie es in der Verfügung ?om

6. Jant 1777 (Bl. 124) heisst — angesehen wurde und nach dem

oben Ausgefflhrten ansnsehen ist

Eine spätere VTiederanfhebung oder Abänderung des Vertrags

ist nicht einmal behauptet, in der Thatsache der mehrfach seit 1868

erfolgten Zahlung von Beitragsquoten auch selbstredend nicht zu

üuden.

Die Zahlungen mögen wohl in irrtbümlicher AniTassung dea

g. 15* des Schulreglemeats erfolgt sein.
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MM bei dem Vorhandensein der VoranMetanogen der Ob«

serTani becAglich jener Zahlungen wflrde Klftgerin immer auf JeneB

Vertrag als besondere, principale cansa zurückgreifen kOnnen.

Hiernach erschien der Kla^egrund begründet, und bedurfte es

eiuer Erortfrung der weit*^n'n Klagebegründung iiiclit. Da nur die

Befreiung der Klägerin von der landesrechtliclipu Beitragsquote zu

dem fraglichen Bau im Streite ist: so bedurfte es nicht einer Auf-

nahme der Massgahe, dass dl«? unbeschränkte Biinlast des Beklagten

nur soweit eintrete, als das Kirchenvermögen zur Bestreitung der

Baukosten nicht ausreicht.

Dies ist auch von dem Beklagten, welcher jene Aufnahme nicht

einmal reriangt hat, offenbar als selbstverstftndlieh angenommen

wordeiLc

IV. Der beklagte Piakos legte gegen diese Bntscbeidnng die

Uefision ein. Das Beiebsgerieht (IV. CivUsenat) trat anter dem
3. Juli 1803 hinsichtlich der fisealischen Patronatspflicht im Allge*

meinen den Ansf&hmngen der Bemfungsinstanz bei. Bs sagt in

«einen Bntseheidnngsgrfliiden:

»Mit der Parochie Schweidnitz gehörten die nach der Fest-

stellung des Berufungsgerichts in Filialqualität mit ihr verbundenen

Widrauthen und Kirchen zu Schmellwitz, Mertzdorf und Bögendorf

dem Jesuitenorden i)is zu seiner Aufhebung, und der Orden bestritt

die Kosten der dort nothwendig werdenden kirclilichen Bauten aus

seinen xMittelu. In Folge der Aufhebung des Ordens wurde die Ver-

waltung und Verfügung über die Ordensgüter einer Königlichen Be-

hörde übertragen, die seit dem 19. Mai 1776 Qeneralschulen-Ad-

ministration hiess und bis zum Erlass des neuen Schulreglewents

?om 20. Juli 1800 bestand. In diesem vom KOnige erlassenen

Sehttlreglement ist im §. 15. Absatz 2 angeordnet:

»in Ansehung der kOnftigen Kirchen- nnd Pfanrbanten ist es

nach den im Landrecht deshalb bestimmten Principiis su ha]ten.€

Der Beklagte findet hierin eine gesetsliche Regelung der Ban-

laat nach den Vorschriften der §§. 720 nnd 731 Tbl. II. Tit. II

des AUgem. Landrechts, indem er von der Ansicht aasgeht, daas

erst durch das Schulreglement das Patronatsverhftitniss des Fiskns

begründet worden, vorher auch ein üebergang des Patrooats des

Jesuitenordens auf ihn deshalb nicht eingetreten sei, weil ein per-

sönliches Fatronat mit der Aufhebung des Ordens, ein dingliches

Patronat aber mit der im Jaiire 1788 erfolgten staatlichen Veräus-

serung des Gutes Schmellwitz au den Grafen von Scblabreudorff er-

loschen sein wfirde.

13*
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Uhä BeroAingBgerioht ffihri dagegen in Uebereinstinunang mit

iwei in Sachen der Gemeinde BOgendorf wider den Fiskoa am
16. Mftrs 1835 und 27. Oetober 1836 TOn dem damaligen Ober^

lande^gericbie zu Breslau erlassenen Erkenntnissen aus, dass die in

dem Sehulreglement au-sgesprochene Bexugnabme auf die Principlen

des liandrechis nicht allein den Hinwels auf die §§. 720 und 781,

sondern auch den Hinweis auf §. 710. Thl. II. Tit. 11 des Allge-

noeinen Landrechts in sich schliesse , und es sich deshalb zunächst

frage, ol) der KirrheuL^i^n^^indo Schmellwitz jj^e^emiher durch Vertrag,

rechtskräftige Erkenntnisse, ununterl)ro('lieiie (iewohnheiten oder be-

sondere Provinzialgesetze in Ansehung der Haulast eine den Beklagten

bindende Bestimmung getroffen worden sei. Diese Frage bejaht <las

Berufungsgericht, indem es annimmt, dass in dem Etat vom 8. März

1777 in Verbindung mit der deu Pfarrer Burger in Schweidnitz

erlassenen Verfügung der General-Schulen-Administratiou v. 18. M&rs

1777 ein zwischen dem Fiskus und der durch jenen Pfarrer ver-

tretenen Tochtergemeinde su Schweidnitz gültig geschlossener Ver-

trag Aber die dem Fiskus gegen die letztere obliegende Elaulast ent-

halten sei. Bs yerwirft femer den Einwand des Beklagten, dass

ihm in Folge der seit 1868 bis 1880 von der Kirchengemeinde in

Schmellwitz geleisteten Zahlungen der tou ihr eingeforderten Baa-

kostenbeiträge jedenfalls eine seine ?ertragliche Verpflichtung auf-

hebende Observanz zur Seite stehe.

Von den gegen das Berufungsurtheil erhobenen Revisionsan-

grilfen konnten folgende niclit für begründet erachtet werden.

1. Zunächst ist die processuale Rüge betrefteuü deu Mangel

eines eigenen Thatbestandes nicht zutreffend.

2. Der gegen die Auslegung des neuen Schulreglements vom

26. Juli 1800 gerichtete Angriff bezieht sich auf eine nicht revisible

fiechtsnorm. Die (flbrigens zweifellos richtige) Annahme des Be-

rufungsgerichts, dass der Hinweis auf die Principien des Landrechts

kl BetrelF der Fatronatebaulast nicht allein die §§. 720 und 731,

sondern auch den §. 710. Thl. II. Tit. 11 des AUgem. Landreehta

in sich schliesse, ist deshalb unanfechtbar.

8. Die Ton der Befision angeregte Frage, ob auf den Fiskus

mit den Ordensgütern der Jesuiten ein Patronatsreoht des Ordens

ftbergegangen sei , kommt fftr die Entseheidong , ob dem Fiskus der

Kirchengemeinde Schmellwitz gegenüber schon vor dem Erlass des

neuen Schulreglements namentlich schon vor dem Monat März des

Jahres 1777 eine kirchliche Baulast obgelegen habe, nicht nothwendig

in Betracht. Wenn mau mit dem Berufnug-sgerichte iu dem Schul-
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reg^lement die BestAtigong eines bereite bestehenden Psironatetechts

aasi^esproeben findet nnd deshalb den Uebergang eines Bealpatreoats

TOD den Jesuiten auf den Fiskns inm Qrnnde legt, so steht der Zu-

lissigkeit einer solchen Begrfindnng in Beziehung auf die Kirche in

Schmellwitz der Verkauf des Gutes Schmellwitz an den Grafen

von Sclilabremiorff nicht entgegen. Denn nicht das Gut war der

Träger den Patroiiats, sondern die Niederlassung, die der Orden in

Schweitlnitz hatte, und so wenig, wie der Jesuitenorden vor seiner

Aufhebung durch den Verkauf des Gutes Schmellwitz das Patronats-

recht an der zu Schweidnitz gehörenden Tochterkirche in Schmell-

witz verloren haben würde, konnte der Fiskus durch jenen Verkauf

das auf ihn übergegangene Patronatsrecht au der Kirche zu Schmell-

witi verlieren. Will man aber mit Rücksicht darauf, dass der Je-

saitenorden Eigenthflmer der mr Niederlassiuig in Sehweidnits ge-

hörenden Ordenskirchen war, die Möglichkeit eines ihm an letsteren

lostehenden Patronats nicht zngeben, so fUlt darum keineswegs die

Qmndlage ttx eine auf den Beklagten ttbergegangene Banlast hin*

weg. Denn wenn der Fiskns nach der Uebernahme der Ordensgflter

die hierin gehörenden hirdiUd^ OMndB als «olcAe fttr tl&M bis-

herigen kirchlichen Gebranch hesUken Jiess^ so ging auch die bau-

liche Verpflichtung in Botreft' dieser Gebäude auf ihn als nunmehri-

gen Eigeiithümer der Ordensgüter über, wobei freilich nicht ausge-

schlossen blieb, (la^s über den Umfang der Baulast im Einzelfalle

anderweite rechtliche Feststellungen stattfanden.

4. Die von dem Berufungsgerichte getroffene Feststellung,

dass der Fiskus, nicht allein die Verwaltung, sondern auch die Ver-

fügung ober die Ordensgflter und somit das Eigenthum der letzteren

Abemommen habe, und zwar schon vor dem M&rz 1777, lässt sich,

da sie auf Beweiswürdigung beruht und ansreichend begründet ist,

mit Erfolg nicht anfechten. Ebenso wenig ist dies der Ml mit der

?on dem Bernfnngsgerichte ohne Bechtsirrthnm Tertreteoea Auf-

tonng, dass die Qeneral-Schulen-Adroinistration als die Vertreterin

des Fiskus quoad temporalia der Ordensgflter berechtigt gewesen sei,

in Betreff der su kirchlichen Bauten auf OrdensgrundstOcken sn

leistenden Beiträge des fiskus den Umfang der Verpflichtung mit

dem gesetzlichen Vertreter einer Kirchengemeinde ein für allemal

rertraglich te:itzustellen. Audi die Autfassung der Befugnisse der

General-Scliulen-Administration beruht auf Auslegung nicht revisibler

Rechtsnormen.

5. Ein solcher Vertrag ist na<'li der Feststellung des Berufungs-

gerichts durch den Etat vom 8. März 1777 in Verbindung mit der
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VerfSgnng vom 18. Mftra 1777 zwischen der Geoenl-Scbalen-AdmiDi-

stratioD als Vertreterin des Fiskns einerseits und dem Pfiurrer Bnrger

als Vertreter der Mntterktrche tu Schweidnitz nnd der dazu gehören-

den Filialkirchen za Bögendorf, Mertzdorf and Schmellwitz anderer-

seits zum Abschluss gelangt ond dadurch auch der Srche za

Schmellwitz gegenüber von dem Fiskns die ganze Baulast übernom-

TTum. Eine Rechtsnormverletzun^^ lässt sich in dieser eingehend be-

gründeten Feststellung nicht erkennen, sie stützt sich auf Beweis-

würdigung und wendet die gesetzlichen Vorschrifteu , die für die

Prüfung der RechtsguUigkeit des vorliegenden Vertrages entscheidend

sind, richtig an.<

Dagegen erachtete das Heicbsgericht zwei gleichfalls von der

Revision angegriflfene Ansfährnngen des Beraftingsrichters für reclits-

irrthümlich.

»1. Die eine betrifft den Satz, dass dnrch den erwähnten Vei^

trag Ton dem Fiskas die hier fragliche Baalast bezüglich eines Pfarr-

baases in Schmellwitz übernommen worden seL Ein Pfarrhaas war,

wie der Thatbestand ergibt, in der Zeit, als Schmellwitz dem Je-

snitendMen gehürte, dort nicht vorhanden. Der dort an der Pilial»

kirche angestellte Geistliche hatte eine Wohnung in dem Schlosse

za Schmellwitz. Aach nach Anfbebang des Jesaitenordens blieb

dies Wohnongsverhältniss unverändert, die Besitzer des Schlosses

gewährten die Wohnung vergünstigungsweise fort, bis erst im Jahre

18U0 in Folge der von dem Schlossbesitzer versagten Weiterge-

währung das Bedürfniss für einen Pfarrhausbau sich herausstellte.

Kine Baulast bezüglich eines Pfarrhauses in Schmellwitz war daher

weder zur Zeit des Jesuitenordens in Frage gekommen , noch auch

kam sie im Jahre 1777 zur Zeit jenes Vertragsschlusses in Frage.

Da somit aus den Umständen kein Anhalt dafür zu entnehmen ist,

dass die Baulast in Betreff eines Pfarrbaases in Schmellwitz den

G^nstand jenes Vertrages gebildet habe, anch der Wortlaut der

Ton dem Berafangsgerichte angeführten vertraglichen Bestimmungen

nicht für eine solche Annahme spricht, so fehlt dem Bernfongs-

artheile für die Aoslegang des Vertrages in dem ?on ihm ange-

nommenen Sinne die nach §. 259 der Civilproeessordnang gesetzlicb

erforderiiche Begründung.

II. Die andere Hechtsnormverletzang findet sich in der am
Schlüsse des Berufuugsurtbeils vorkommenden Ausführung, die da-

hin geht.

»Eine spätere Wiederaufhebung oder Abänderung des Vertrages

tist nicht einmal behauptet; in der Thatsache der mehrfach
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»seit 1868 erfolgten Zahlung vod Beitragsqooten auch selbst-

>redend nicht zu finden. Die Zahlungen mögen wohl in irr-

»thönalicher Auffassung des §. 15 des Schulreglements erfolgt

»8610. Selbit bei dem Yorhandenseia der Voraussetzungen der

»Obierraoi bMfiglich jener Zahlaagen wflrde Klägerin immer

»auf jenen Vertrag ala beeondere prineipale »canaac znrflck-

»greifen kOnnen.c

In dieser allgemeinen Fassung ist der letste Satz, wie die Re-

vision mit Recht rügt, nicht richtig. Das vertraglich begründete

Recht kann wie durch besonderes Gesetz, so auch durch Observanz

als eine Form des objectiven Kechts aufgehoben werden. Ob aber

im vorlieyfenden Falle diese Wirknnj? etwa deshalb ausgeschlossen

bleibe, weil die der angf^blichen Observanz zum Grunde liegende

Uebung auf Irrthum beruhte oler eine andere als die hier fragliche

Leistung zum Gegenstände hatte, darüber bat das BeruUngsgericbt

eine Feststellung nicht getroffen.

Hiernach rechtfertigt sich die A.nfbebuDg des Berafnngsartheils

und die Znrttokverweisnng der Sache an das BemArngsgerichi an

anderweiter Verhandlung und Bntscbeiduug, damit die Frage, ob die

Baalast des Fiskus betreflk des Pfarrhauses in Schmellwiti yertrag-

Keh begrflndet sei, einer erneuerten Prüfung nuteraogen werde,

und hXh die Bejahung sich ausreichend begründen lassen sollte, in

Betreff der Observanx eine bestimmte Feststellung getfoflTen werde.«

Demgeraäss erkannte das Reichsgericht:

Das Urtheil des ersten Civilsenats des Königlich Preussischen

Oberlandesgerichts zu Breslau vom 2. Januar 189 i wird aufgehoben

and die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das

Rernfangsgericht xurfickverwiesen ; die Entscheidung über die Kosten

der Revisionsinstanx wird dem Endurtbeile vorbehalten.

y. Das Eünigl. Oherlandesgericht I. Civilsenat zu Breslau

hielt durch Erkenntniss vom 2. April 1894 seine frühere Entschei-

dung aufrecht.

Die Entscheiduugsgrüude dieses seiues zweiten Erkenntnisses

lauten

:

»Das dies.seitige Urtheil vom 2. Januar 1893 erachtete den An-

spruch der Klage durch den Etat vom 8. Miirz 1777 (Bl. 232 ff.)

in VerbindnnjT mit der Verfügung vom 18. dess. Mts. (Bl. 186) für

vertraglich begründet und erkannte deshalb dem Klageanträge gemäss.

Die Aufbebung des Urtheils durch das Beichsgerichtsurtheil

vom 3. Juli dess. Js. ist nun lediglich darauf gestfttxt:
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1. dass die vertragliche Bejjründunj? der Baolast des Fiskus 6e-

tr^s des Pfarrhauses in Schmellwitz ^ nach den bezüglich der

Wohnungsverhältnisse des Pfarrers in Schmellwiis bis 1890 oU-

waltendea Umständen sowie nach Inhalt der vom Berafungs-

gericht angezogenen eriraglicbeD BeetiniiDQBgen gemftts §. 269

der Civil- Procees-OrdnoDg nioht gonflgond erschien,

2. dass die für den Bejahungsfall erhebliche Frage anerOrtert ge-

blieben, ob nicht jene Verbindlichkeit des Fiskus durch die nach

seiner Behauptang seit dem Jahre 1868 observanimissig ge-

leisteten Beitragssahlangen der Kllgerin aiifjsehoben sei

In allen ttbrigen Besiehnngen hat das Reichsgericht die An-
wendungen des Beklagten gegen die vertragliche Begründung des

klftgerischen Anspruchs zurückgewiesen und diese für unanfechtbar

erklärt. Soweit nun Beklagter seine früheren Einwendungen ledig-

lich wiederholt hat, irenügt zur Widerlegung die Bezugnahme auf

die Gründe des UithtMls vom 2. Januar 1893, bei denen das Be-

rufungsgericiit verl)leil)t. Neu ist zwar die Bezugnahme des Be-

klagten auf das Urbur von 1652 dafür, dass der Jesuitenorden ledig-

lich als Eigentbümer des Gutes und des Schlosses in Scbmeilnits

den Geistlichen dort untergebracht habe.

Wenn aber hieran die Folgerang geknüpft wird, dass Fiskus

nicht aofolg» einer Baolast als Patron im Rechtssinne die Wohnnng
gew&hrt habe, so ist dies bereits im frAheren Urtheil (S. 27 f.) nnter

Billignng des Reichsgerichts (ad 8 der Qrftnde) tHx nnerheblich erklärt

Das Begiemngs-Resolat vom 3. November 1851 ferner gilt nnr

für den betreflfonden Reparatnrfall nnd für den Dominialherm von

Schmellwitz.

Auch hat es — sofern es diesen auf Grund des Kaufvertrags

von 1788 und der Verjährung belastet — iu der rechtskräftigen

' Entscheidung des Processes Barchewitz c/a Fiscum seine Erledigung

gefunden.

Die Bezugnahme auf den Schlusssatz des Schreibens der Kriegs-

und Domänen-Kammer vom 10. Juli 1789 endlich wird noch weiter-

hin erörtert werden.

Was nun den Revisionsgmnd zu 1. betrifft, so verbleibt das

Berufungsgericht bei der Annahme, dass der Vertrag vom 8./ 18. Märs

1777 sich auf die Baalast des Fiskus in betreff des Pfarrhaases in

Schmellwitz miterstrecke, indem es von nachstehenden Erwigungen

ansgeht.

Nach der Verfügung der General-Schnlen-Administralion vom

6. Juni 1777 — welche also nur wenige Monate nach dem Tertrage
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datirt — and dem auf Königl. Specialbefehl erlastmen Ministerial-

Bescript Tom 6. October 1778 — beide sind in proi. vom 22. No-

vember 1892 BL 161t aoerkannt — sind alle jnra und obligationes

dee Jeenitenordens auf das nnstreitlg an dessen Stelle getretene

Sehnleninstitiit und ratlone temporalis auf die Oeneral-Scbnlen-Ad-

ministratio« als — wie bereits im Ortel vom 2. Januar 1893 ans-

gefAhrt ist — Vertreteria des Fiskns flberge^ngen. Dass aber dieser

Uebergang sieb aoch »af die Rechte und Verpflichtangen gegenöber

den Geistlichen der früheren Ordenskircheo erstreckt hat, ist Seitens

des Fiskus und seiner Vertr(>ter bezw. des Landesherrn in den Ver-

trags- wie auch in anderen vorausgehenden und naclifolgenden Ur-

kunden kundgegeben und anerkannt worden. Insbesondere ist darin

Seitens der General-Schulen-Administration über die Competenzen

der Geistlichen an Salair- und Naturalbezügen, namentlich ül)er die

Pfarr-Widemuth verbaodelt und Festsetzung getroifon, ohne dass

von einer Contribuirung der Parochien die Rede ist.

So wird in der Königl. Instruction zur Administration derer

Jeeniten-Qfiter in Schlesien vom 19. Mai 1776 (vgl. Schriftsatz vom

6. Decerober 1892 El. 170-17lv) f. 9. die prompte Beiablnng

der snm Unterhalt der Geistlichen im EM bestimmten Qelder an-

geordnet Ferner wird in dem (S. 22, 90, 81 des ürtels vom 2. Ja-

nuar 1898 allegirten) Conferenzprotoeolle vom 4. Juni 1776 — wo

es sich um Feststellung dee Oeneral-Etats fir das Scbuleninstitut

bandelt — als principium generale a. er. im §. 3. erkiftrt, dass hei

Formirung des Elatu auf die zur Cura animarum erforderlichen

Personen mitreflectirt werden müsse.

Sodann ist in den Pfarrakten von Schweidnitz cap. 5. sect. VI II*

auf die Zuschriiten Bl. U, 17 vom 25. Februar 1779 und 6. M&rz

1782 zu verweisen.

In der ersteren wird von der General-Schulen-Adrainistration

die Zahlung der Miethe für die gegenwärtige Wohnung der dasigen

Oeistlichen aus der Oen.-AdmiDistrations- Kasse in Aussicht gestellt.

In der anderen, von dem Grafen v. Daiickelraann ausgehenden

wird wegen des Deputat-Holies der dortigen Parochie Bestimmung

getroffen und dessen Btatisimng erwihnt

Von besonderer Bedeutung f&r die Auslegung des Btats vom

8. Hirz 1777 aber ist das Gutachten vom 24. December 1776

(8. 801 ff. der Akten, betreff, die Bxpnision der Jesuiten vol. IV,

pars Xin, seci II ad Nr. 44), insofern als dasselbe die Vorbereitung

und Grundlage der definitiven Etats-Aufstellung bildet. In der-

selben Weise, wie dies bereits im Urtei vom 2. Januar 1893 bezüg-
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lieh des Etats vom Märx 1777 ausgeführt worden ist, umfasst jener

gutachtliche Bericht die gfesammte Verwaltung des Vermögens der

Kirchen und Pfarriheien von Schweidniti nebst den Tochterkirchen,

insbesondere also aucb derjenigen Ton Schmellwiti. Derselbe be-

handelt demgemftss auch die Salarimng der Geistlichen, namentlich

die Widmotben und die Pfarrthei-Gebände. Es bedarf aber hier nnr

der Herrorhebnng dessen, was auf die Mitfibemahme der i^ofrioii-

last im Btat hindeutet and Ar die Auflfassnng der beifigUchen Be-

weisstellen des Etats nnd der Verfügung vom 18. Min 1777 Ton

Interesse ist. Hierbei ist schon jetzt darauf hinzuweisen, dass diese

Beweisstellen grösstentheils fast wörtlich den hezügliohen Bericht

reproduciren. Die Beweisstellen sind bereits auf S. 42—44 a. E.

(von den Worten: »Zu der Notiz zu B.«) aufgeführt, und wird zu-

nächst auf jene Zusammenstellung verwiesen.

Was nun insbesondere den Vermerk zur Einnahme A sub 1,

bezüglich der Widemuth in Bögendorf anlangt, äo findet sich der-

selbe fast wörtlich S. 307 des Gutachtens. Und auch hier ist —
entsprechend dem »P. M. Baue und Unt^'lücksfalle etc.« — obscbon

vorher nur von der Bögendorfer Widemutb die Rede ist, gana

generell angemerkt, »dass die grossen Baue nnd Reparaturen gegen-

theils ei eassa bestritten werden mttssen.€

W^terhin bei der Ausgabe sind 8. 311 »die vorkommenden

kleinen Reparaturen in den Kirchen- und jyoniM-Gebftuden« iv-

sammengefasst^ auf welche bei der Ausgabe reflectirt werden mfisse.

In noch umfassenderer Art ist S. 312 ad b »von den aus dem etats-

mässigen Fond zu kleinen Reparaturen nicht zu besorgenden Haupt-

bauen nnd grossen Reparaturen hei den Kirchen und den Pfarrthey-

Widmuths- und Collegipn-iiebfiudeii« die Rede. Zu bemerken ist,

dass bis S. 313 das Gutachten die Etats für beide Parochieen Glatz

und Scliweiilnitz betrifft.

Auf Seite 330 heisst es dann mit Bezug auf den Etat für

Glatz bei der Auagabe : >ad g wird wegen der Kirch- ufhd Ffarr'

Wohnun0e'}ime im Etat schon zum Theil und auch sonst immer

gehörig gesorget, (also auch hier die Zusammenfassong) auch la

seiner Zeit näher eruirt werden, ob nicht parochiani dabei zu oon-

curriren haben, indem diese Verbindlichkeit sonst bei allen Parochieen

gewöhnlich i8t.c

Diese in Aussicht gestellte Bruirung, deren Resultat nicht be-

kannt ist, steht aber allein nnd kommt im Btat für Scbweidnits

nicht vor.

Im Btat ffir SehwudnÜM nun ist S. 344 der zu den kleinen
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Reparetoreh Mszawdrfenden 40 Hthlr. gedacht — welche dann anch

in BUt (BL 234t} «nb B. ansgeworfen sind. S. 845 aber ist bei

der BemerhuDg, dass der Etat mit einem Deficit abschliesse, einge-

schaltet: »ansserdem, dass die grossen Baue nnd Reparaturen an

allen Kirchen, der Prftcentorie und den Oollegien nnd Widtmähg'

Gebäuden unserer General-Kasse noch ohnedies zur Last fallen.t

Ira Etat ist nun zwar an der entsprechenden Stelle nur von der

Bögendorfer Widmuth die Rede. Hiermit icann aber unmöglich eine

Beschränkung jener Bau- nnd Reparatur- Verbindlichkeit auf Bögen-

dorf im Prinoip beabsichtigt gewesen sein. Denn einmal fehlt es an

einem ersichtlichen inneren oder äusseren Grunde hierzu. Sodann

aber wurde auch eine so erhebliche Aenderung des Btats- Entwurfs

heinenfalls durch eine blosse Einschaltung kenntlich gemacht, viel-

mehr alsdann in der den Etat erläuternden VerfOgung vom 18. liftrz

1777 besonders herTorgehoben nnd begrAndet worden sein.

Die Einschaltung von BOgendorf mochte darin ihren Onrad

haben, dass die dortige Widmuth durch ihre Verpachtung, welche

schon 8. 807 snb 4 des Gutachtens erwähnt ist und dann anch in

der Verfügung vom 18. llärs 1777 S. 8 herrorgehoben wird — eine

Ausnahmestellung einnahm , vermöge deren sie nicht direct von der

General-Schulen- Administration ans bewirtbschaftet nnd verwaltet

wurde. Wenn daher in der Verfügung S. 4 im Anschluss an den

Vermerk von der Verpachtung der Bögendorfer Widmuth von den

dabei vorkommenden Bauen und Unglücksfällen und deren Vergütung

aus der Genoral-Schulen-Adniinistratiorjs-Kasso die Rede ist, so kann

offenbar auch bierin i(eine principielle Beschränkung der Vergütung

auf die Bögendorfer Widmuth gefunden werden. Dagegen spricht

auch die ganz allgemein gebalteue Bemerkung S. 15: »Wenn Baue

und Reparaturen vorkommen, die aus dem Fond sub B. nicht be-

stritten werden kOnnen, so ist davon jedesmal vorher eu berichten

und Bescheid su gewärtigen.«

Bs ist nun aber auch in den Urkunden vom 8. und 18. März

1777 selbst fast auf jeder Seite von den Gompetemen der Geiste

liehen die Bede.

Wenn danach bei den Yerhandlnngen der Gtoneral-Schnleu-

Administration mit dem Pfarrer in Schweidnitz sowie bei der Vor-

bereitung und der Feststellung und der Grläuternng des Etats der

Unterhalt der Geistlichen vorgesehen wurde, zu welchem doch auch

die Wohnung gehört, wenn dabei auch der Pfarrthei-Uebäude (in

specie S. 311 des Gutachtens) und der Widmuthen gedacht wurde,

80 rechtfertigt sich die Annahme, dass die Beschaffung der Wohnung
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der Geistlichen der früheren Ordenskirchen, welche Beschaffung vor-

dem anstreitig ihutsächlich den Jesuiten oblag, von dem Fiskus mit

abemoinmeii worden ist. Nun ist dies geschehen bei Debernahme

der pranzen Baulast eines Patrons in Bezug auf die Kirchen so

Schweidoits und deren Toehterkirehen dem Vertreter dieser Kirchen

gegenflber. Und die ürknnde, in der es gesohehen, ist eine Btits-

anfstellnng Aber die kirchliche VermOgensrerwaltang , welche eich

auch aar die betreflenden Widmathen erstreckte (vgl. die Aafochrifi

de« Btati Bl. 232).

Der Etat enthftit ferner nar Vollansfttze, auch besflglich der

Widmuthen, Stolgebühren und Accidencien. Und weder in dem Etat

noch in der erläuternden Verfügung,' ist von einer Contribuirung der

Parochianen die Hede, obschon auch vorlandrechtlich der Kirchen-

gemeinde die Sorge für den Unterhalt diT <u'istlichcn oblaj?, und

zu derselben der Patron als solcher nicht gehörte (vgl. Entsch. des

Obertribunals Bd. U. S. 471. Strieih. Avch. Bd. 61. S. 140). Nicht

ohne Bedeutung ist ferner der Uechtszustand, unter dessen Eindrucke

die fra;,'lichen Abmachungen erfolgten. Nach canonischem Rechte,

insbesondere dem Tridentinum zufolge, sowie auch nach dem in

Schlesien geltenden sog. Reglement de grayaminibus vom 8. August

1750 Instand in Besag anf die Bau- and Beparatar-Last kein Unter-

schied iwischen Kirchengehftnden einer- and Pfarr-, anch selbei

Schni«Bauten andererseits, mochten anch die Schnlhftoser nicht so-

gleich NIr den Kflster bestimmt sein. Vergl. FHMergt Kirchenrecht

§. 181. a 482—484. Aufl. III.; RidUer-Dove, Kirchenrecht §.319.

S. 1349^58 Aufl. VIIU, dort. Gilate v. MSÜer, Bdicten-Sammlang

S. 184, 135.

Nun hatte aber der Fiskus selbst für die Schule und dereo

Bedienstete die Sorge voll und ganz übernommen.

Dies war ja ein Hauptzweck der Verwendung der Kevenüen der

Jesuiten-Güter, wie u. a. die Instructionen vom 19. Mai und 2(>, August

177() ergeben. Und in der Zuschrift der Gen.-Schulen-Administration

an den Stadtpfarrer zu Schweidnitz vom 9. November 1785 (Bl. 23

der Pfarrakten cap. 5 sect. V11I>) heisst es be/.äglich der »jetzt vor-

seienden« Reparatur der Pfarr- VVidmnthskirche und Schule zu Bögen-

dorf, dass dieselben blos aus der Gen.-Schnlen-Administrations-Kasse

l»eetritteD werden. Der Gleichstellung der Kirchen- und Pfarr-Bauten

ist auch im Schulreglement §. 15. Satz II. Ausdruck gegeben wor-

den. Nnn wurde nach wie vor der Aufhebung des Jesuitenordens

dem Geistlichen zu Schmellwitz Wohnung im dortigen Gute ge-

währt Und als Fiskus dasselbe unter dem 24. April 1788 verkaufte,
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tkat er dies lediglieb unter Zuiiehnag der Oliereo des KtaigHeheo

ScbiileDiiistiiate , dagegen ohne llitwirkong der Kirohengeneinde,

obschon den Kftafern PrIsUtionen an Qeiatliehe nnd Ktrebenbediente,

D. a. ein Zins von den Widronihen anferlegt wurden (§. 8). Bexäg-

lieb aller dem aufgehobenen Jesuitenorden in Anselinng der Güter

auferlegt gewesenen Ktablissements aber wurden die Käufer nebst

deren Succpssoreii für ausser Verbindlichkeit zu deren Fortstellung

erklärt (§. 9). Dessenungeaclitet verblieb der Geistliche im Schlosse

des Gutes ujid bezog ini Jahre 1821 mit Beamten des Gutsherrn

ein im Gutshofe von diesem errichtetes Gebäude. In der Zuschrift

der Kriegs- und Domänen- Kammer an den Stadtpfarrer zu »Schweid-

nitz vom 10. Juli 1789 aber wird ausdrücklich constatirt, »dass bei

dem Verkauf besagter Güter dem Grafen v. Scblabreadorff die freie

Wohnung des Kaplans nicht zur Bedingung gemacht nnd in den

Uebergabe-Al[ten der Hans-Kapelie gar niebi gedacht worden.c

Weiterbin beisst es:

»Was al)er das Jus patronatus unl)t!lanf[et, so ist solches dem

etc. Grafen von Schlabrendorff nicht mitverkauft worden, sondern die

Sclimellwitzer Parochie bleibt in Ansehung desselben in ihrer bis-

herigen Verfassung.!

Hieran ansebliessend wird nun swar noch bemerkt: Der Stadt-

pfarrer werde bei seiner Hinkunft nach Schmellwita immer Unter-

kommen finden, und wenn der Besitser Gottesdienst halten lassen

wolle, so werde er auch f&r die Wohnung des Kaplans sorgen. Und
Beklagter folgert hieraus, dass der Kriegs- und Domftoen-Kammer
der Gedanke einer Verpflichtung des Fiskus zu einem eigenen Pfarr-

hausliau damals sehr fern gelegen habe. Indess bei der nur gunst-

weisen Gewährung der Wohnung des Geistlichen auf dem Gute

konnte dies Verhältniss jederzeit aufhören, und es lässt sich nicht

annehmen, dass die Organe des Fiskus sich dieser naheliegenden

Eventualität nicht bewusst gewesen wären. Wenn übrigens in jener

Zuschrift vom 10. Juli 1789 dem Pfarrer der Mutterkirche von

Schmellwitz auf dessen Anfrage eine »Kesolutionc über die Wohn-

ungsangelegenheit des dortigen Kaplans ertheilt wird, so erhellt

hieraus, dass die Kriegs- nnd Dom&nen-Kammer, auf welche seit

1. Juni 1787 die Geschäfte der Gen.-SGhulen-Administration ftber-

gegangen waren (rergl. Schriflsats ?om 14. November 1892 Bl. 155v),

sich zur Erledigung der Angelegenheit berufen flüblte.

Und zwar fühlte sie sich — wie der Schlussabsatz andeutet —
gerade vermöge dea dem Fiskus bei dem Verkante der Güter ver*
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blieben«!! Pftkooatsreehiee data berafeo, als dessen A.iuflim sie da-

mit die DieposiUen über jene Angelegenheit anerkannte.

Sie disponirte aber darfiber — was neeh so beaebten ist —
darehaos selbstftndig in Form einer Besolntion an( Anfrage dee

Stadtpfarrers. Von einer Mitwirkung der Paroobianen ist ancb bier

keine Rede. Ebensowenig ist davon die Uede bei den vielfachen

Verhandlungen der fiscalischen Vertreter mit dem Qotshemi in

Schmellwitz, welche schliesslich in der Entscheidung in Sachen

Barchewitz c/a Fiscum zu Ungunsten des letzteren und der raitbe-

klagten Qemeinde ihre Erledigung fanden. Es ist namentlich nicht

ersichtlich noch auch nur behauptet worden, dass Fiskus den Guts-

herrn gegenüber jemals sich darauf berufen hätte, dass die Kirchen-

gemeinde bei der fraglichen Wohnuugsangelegenheit mitinteressirt sei.

Klägerin hat sich aber auch ferner auf die Cabinetsordre vom

14. Juni 1790 sowie auf die Mittheilung der Kriegs- und Domänen*

Kammer an den Stadtpfarrer zu Schweidnita von demselben Tage bo-

rufen. Letitere — bei den Pfarrakten cap. 7 sect. XII* befindlich ~
ist ihrer Echtheit nach ansdrAcklich anerkannt. Die Cabinetsordre

ist ihrem, in den Schriftsätzen der Klftgerin und in dem, dem
SchriftsaUe vom 14. November 1892 BL l&7v-159 abschriftlich

beigefttgten Schreiben vom 3. October 1876 angegebenen Wortlaute

nach beklagterseits namentlich im Termine nicht bestritten worden.

Die Richtigkeit des angegebenen Wortlautes ist übrigens aach bei

einem Einblicic in das vorgelegte erste ürtel in Sachen LJarchewitz c/a

Piscura nicht zu bezweifeln. Im Thatbestande desselben wird nä?n-

lich nicht blos S. 17 der gleiche Wortlaut der Cabinetsordre, son-

dern auch S. 2G jene Kechtsverwahrnng des Rarcliewitz, die Eingabe

vom 3. October 187(>, welche die Cabinetsordre enthält, erwähnt.

Diese Eingabe ist zwar inhultlic h nicht näher ancfegeben , jedoch

unter den S. 27 als anerkannt aufgeführten Urkunden bezeichnet.

In der Mittheilung der Kriegs- und Domänen-Kammer nun ist

von dem schon resolvirten Bau einer Kaplan-Wohnung in SchmelU

wits, in der Gabinelsordre davon die Rede, dass bereits Biss und An-

schlag zu solchem Bau angefertigt werden. Die Zeitumstände er*

lanbten aber dessen Vornahme nicht.

In der Cabinetsordre wird indess die Aosfilbrung bei ruhigen

Zeiten als ganz gewiss in Aussicht gestellt. Mit Etflcksicht hierauf

wird in derselben der 0raf v. Scblabrendorf ersucht, dem Kaplan

noch auf die kurze Zeit den Aufenthalt in seiner bisherigen Wohnnng

zu gestatten. In der Mittheilung wird die Hoffnung ausgesprochen,

dass diesem Ersuchen Folge gegeben werden werde. Der Beklagte
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bettreitit nan iwar die Erhebliehk^t der beiden Belftge» weil ans

deneelben nicbt hervorgehe, dus der Bau der Kaplaa-Wobnang auf

alieiDige Kosten des Fiskas ausgeführt werden solle. KIftgerln hat

deshalb nöthigenfalls diesen Beweis noch durch Vorlegung der be-

zdglichen Resolution angetreten, deren Edition sie vom Beklagten

fordert.

Das Berufungsgericht hält indess diesen Nachweis nicht für

erforderlich. Denn nach der Fa<?sung der beiden Schriftstücke und

dem im Anschluss an die Resolution vom 10. Juli 1789 Ausge-

führten kann nur angenommen werden, dass der tiscalische Beschloee

selbstst&ndig und ohne Mitwirkung der Vertretung der Kirchen-

gemeinde gefasst war und sich äber die gesamroten Bankoeten verhielt»

Dafflr, daea eine Betheilignng der Parochianen an der Koeten-

iragnng snm Ansdmck gekommen oder deren Herantiebong in Aoe-

Biebt genommen worden sei, fehlt es auch an jedem tbatsichlicbea

Anhalt und an irgend einer positiren Behanptnng des Beklagten in

dieser Richtung. In der Zuschrift der Kammer an den Pftirrer ist

deren Gorrespondens mit dem Qntsherrn von Sohmellwiti, auf den

Bericht des Ersteren, einfach nachriehtlich bekannt gemacht.

Der Inhalt des Berichts ist aber nicht ersichtlich , auch lag

keine Veranlassung vor, die Parteien danach zu befragen.

Wenn nun auch Klägerin auf die beiden Urkunden v. 14. Juni

1790 an und dir sich kein Vertragsrecht gegenüber ^dem Beklagten

basiren kann, so ist doch deren Inhalt von Bedeutung für die Aus-

legung der Vertragsurkanden vom M&n 1777 in Besag auf den vor-

liegenden Streitpunkt.

Nach alle dem liegen in dem Inhalt der vertraglichen Bestim-

mungen selbst und der angeiAhrten voraufgehenden und nachfolgenden

Urkundeo sowie in den berrorgehenden Dmstinden ausreichende Uo*

mente Tor, welche in Verbindung miteinander die Ansicht rechtfertigen,

dass die Vertreterin des Fiskus in dem Etat Tom 8« und der Ver^

figang vom 18. Bfftrx 1777 die ganie Baulast nicbt blos in Beiug

auf die kireblicben Gebftude in Scbmellwiti, sondern auch in Betreff

elnee Pfarrhauses daselbst hat fihemebmen wollen und übernommen

bat. Und ee steht dieser Annahme bei Berücksichtigung jener Mo-

mente so wenig der Umstand entgegen, dass die Uebernahme in der

letzteren Richtung nicht expressis verbis erfolgt ist, wie das dortige

Nichtbestehen eines eigenen Pfarrhauses und der Mangel eines Be-

dürfnisses zur Errichtung eines solchen zur Zeit des Vertragsschlusses.

In letzterer Beziehung bedurfte es namentlich keiner weiteren Be-

weiserhebung darüber, dass in Schmellwitz ein Pfarrhot bestandea

Digitized by Gt)



208 A»r«dh, DU ünterdrM. d. JenMettord. <.Mie» tmf. Medr. d. 0r.

hatte, welcher im dreissigjährigen Kriege zerstört wurde. Es ist dies

bereits in der Klage aogeffthrt UDd jeUt wiederholt behauptet, ohne

vom Beklagten bestrilten la werden. Im ersten Urtel in Sachen

BarchewiU c/a Fiscam war aach bereitt im Thatbeetande als an-

fltreitig angefAhrt, dass die katholieehe Parochie, welche das Dorf

Schmellwits bis sam dreissigjfthrigen Kriege bildete, neben der Riroha

ein eigenes Ffiirrhans besesm, beide Qeb&nde im Kriege leretOrt,

die Kirehe jedoch Ton den Jesuiten wieder aufgebant worden. Bs

bedarf daher nicht noch des Hinweises auf du Urbar von 1^2, wo-

nach (S. 15, 16) Schmellwits einen eigeni^n dort wohnhaften Pfarrer

hatte, der Pfarrhof etc. aber eingeäschert worden ist. Ks ist ferner

nicht streitig, dass zur Zeit des Jesuitenordens dieser allein die

Wohnung dem Geistlichen beschafite und zwar im eigenen Oute

bezw. Schlosse. Wenn nun — wie oben nachgewiesen ist — Fiskus

im März 1777 der Kirche zu Schmellwitz gegenüber vertragsmässig

die Sorge für die Wohnung des dortigen Geistlichen ausschliesslich

übernahm, so ging er damit zugleich implicite die Verpflichtung ein,

für den Fall, dass die derzeitige Unterkunft des Geistlichen untbun-

lich wurde — f&r eine anderweite Unterbringung desselben zu sorgen,

also auch — wenn sich nichts anderes darbot — ein Pfarrhaus tn

bauen. Dies gilt namentlich Ton dem forliegenden Mle, dass das

Gut, in welchem der Geistliche nntergebraeht war, in fremde Htade

überging, un^ dabei diesem die Wohnung nicht durch eine beifig-

licbe bindende Verpflichtang des Erwerbers gesichert wurde, dasi

alflo durch eigenes Zntbun des ferpflichteten Fiskus das sur Zelt des

Vertragsschiasses bestandene Wohnungsverhftltniss eine Aenderang

erlitt, welche eine anderweite Unterbringung bezw. die Errichtung

eines Pfarrhauses erheischte. Denn jene vertragliche Verpflichtung

war eine generell auf Gewährung von Wohnung gerichtete und nicht

an dio beim Vei trat(sschluss vorhandene Unterkunft geknüpft, so dass

auch andererseits die Mitcontrahentin sich eine anderweite Unter-

bringung des Geistlichen hätte gefallen lassen müssen , wenn diese

nur eine aogemesseue war. Dieser Tragweite der eingegangenen

Verpflichtung aber roueste sich die vertragschliessende Vertreterin

des Fiskus bewosst sein und mit der Eventualitftt rechnen, dass die

derseitige Unterkunft in Wegfall kommen konnte nnd ein Pfarrhwuk

baa nothwendig werden. Dieser Fall konnte ja schon durch Znfhll

s. B. durch Abbrennen der betroffenden Räume eintreten. Hier ist

aber jene BTentnalitit in Folge des Verkaufs des Gutes ohne Sicher-

stellung der BrflUlang jener Verpflichtn^g und der dadurch herbei-

gefAhrten Bntuohung der nrspräuglichen Wohnung eingetreten. FOr
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di«en allein vorliegenden Fall hatte die erwiesene üebernahme der

Gewfthning Ton Wohnnng nniweifelhaft die erwähnte Tragweite.

Fflr diesen fiUl ist anch eatschieden davon anssngehen, daas

mit der UelMmahme bei gewObnüehen Fähigkeiten ohne Anstrengung

der Anfmerksamkeit jene Tragwelte eingesehen werden konnte and

mnsste.

Dass aber auch die Mitglieder der hier als Gontrahentin anf-

getretenen Gen.-Schulen- Administration sich derselben in der That

bewusst gewesen sind, läsnt sich bei ihrer Stellung ohne Weiteres

voraussagen. Diese Voraussetzung erscheint übenlies durch den

Rückschluss gerechtfertigt, welchen der Inhalt der Cabinetsordre

vom 14. Juni 1790 und dur Zuschrift der Kriegs- und Domänen-

Kammer an den Pfarrer zu Schweidnitz von demselben Tage in dem

oben erörterten Sinne gestattet.

Ueber die Nothwendigkeit der AusfübruDg aber endlich ist im

vorliegenden Falle — wie auch schon der Regiemngsbescblass vom

15. März 1890 (Bl. 35t) besagt - kein Streit.

Es bleibt noch fibrig, anf die Qrände einangehen, welche den

ersten Bichter verhindert haben, die in der Klage prätendirte Ver-

pflichtung des Beklagten anf die beiden ürknnden an stAtaen.

DIsae sollen näoilich nach seiner Annahme sich nnr anf die

Gemeinde Bögendorf besiehen. Diese Annahme wird indes« durch

die hiergegen im ürtel vom 2. Januar 1893 geriditete Ansfflhrung

widerlegt, auf welche verwiesen wird.

In der Aufnahrae der Beweisstellen in dem Etat vom 8. März

1777 sub »Einahrae A und »Ausgabe B.t (erner wird ein Akt

der Liberalität gefunden. Diese Annahme rauss indesa als eine der

Natur eines Etats, welcher zumal hier sogar eine üebersicht über

und eine Richtschnur für die kirchliche Vermögensverwaltung ent-

hält — vollständig fernliegend bezeichnet, deshalb Mangels ander-

weiten Anhalts von der Hand gewiesen werden.

Denn die Eiemplißcirung auf die sub II 2e der Klage (Bl. 8)

angezogene VerfOgimg der Gen.-Schnlen-Administration v. 17. Män
1792 eischeiot nnsutreffend, indem diese ein ansdrttekliches Brbieten

au einem Znschnss an einem Schnlban behufs Bntlastung des Kirchen-

Aerars behält.

Ks kann endlich dahingestellt bleibso, inwiefern bei AuHhssnag

der Aeusserungen des Fiskus vom Gesichtapunkte eines Anerkennt-

nisses Vorrichter mit Recht dasjenige vermisst, was diesem eine

constitutive Bedeutung beilege. Denn es liegt kein blosses Anerkennt-

nisa einer ausschliesslichen Baulast vor. Die Urkunden vom März
robiv für Kiroheurecltt. L.XX1V. 14
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1777 enthalten vielmehr selbst die vertragsmässige üebernahme der

Last. Sie constitairen daher selbstständig eine Verpflichtung, welche

nur historisch aus der Besitzzeit des Jesuitenordens herzuleiten ist.

War demnach das vertragliche Fundament der Klage für durch-

greifend xn erachten, so bedurfte es keines Eingehens auf die flbrigen

Fondaraenie.

Der Beklagte hat sich aber den von der Klftgerin behaupteten

Vollzahlungen ?on Baukosten Seitens des Fiskus und der angeblieh

hierdureh begrftndeten Observans gegenfiber seinerseits auf eine gegen-

theilige Obserranz Termöge späterer Beitragszahlungen der Klftgerin

berufen. Die Nichtberflcksichtiguug dieser Gegen-Obserfanz bildet

den anderen Revisionsgrnnd, welcher zur Aufhebung des ürtels vom

2. Januar 1893 mitgeführt hat. Das Reichsgericht hält nämlich für

den jetzt eintretenden Fall einer vertraglichen Begründung der Pfarr-

baulast des Fiskus eine bestimmte Feststellung in Betreflf der Gegen-

Observanz für erforderlich , weil das vertraglich begründete Recht

durch Observanz aufgehoben werden könne. »Ob aber im vorliegen-

den Falle diese Wirkung etwa deshalb ausgeschlossen bleibe« weil die

der angeblichen Observanz zum Grunde liegende Uebung auf Irr*

thnm beruhte oder eine andere als die hier fragliche Leistung zum

Gegenstände hatte, darüber habe das Berufungsgericht eine Fest-

stellung nicht getro(reD.c

Unter Zugrundelegung dieser rechtlichen Beurtheilung des

Beichsgerichts nun hat das Berufungsgericht den letsterwfthnten

Einwand der Klftgerin gegenflber der vom Beklagten behaupteten

Obserranz fär begründet erachtet Denn die von ihnn in Bezug ge-

nommenen EinzeimUe sub Nr. 1—21 der Klagebeantwortung vom

4. October 1890 (Bl. 23v— 25) betreften sämmtlich nur Bau- und

Reparatur- Arbeiten an und in der Kirche (Nr. 1, 13, 15, 10, 18, 20)

und an bei dem Schul-, Lehrer- und Küsterhause bezw. für dasselbe

(cfr. die übrigen Posten). Nach §. 789 Allgem. Landrechts Tbl. II.

Tit. 11. müssen nun zwar die für Bauten und Reparaturen von

Pfarrgebftuden — abgesehen von den vom Pfarrer zu tragenden —
in Ermangelang von Provinzialgesetzen, gleich den Bau- und üs-

patakirkosten der Kirche selbst und aus dem KirchenvermOgen ge-

nommen, bei dessen ünzulftnglichkeit aber von dem Patrone und den

Bingepfiirrten getragen werden. Auch finden wegen Aufbringung

und Vertheilung der Beitiige dm die QnmdtäiM wie bei Kirekei^

gtbäudm sUtt Und nach g. 87 A. L. R. Tbl. IL Tit 12. mnss,

wo das Schnlhans zugleich die Kflsterwohnnng ist, in der Bogel die

Unterhaltung desselben auf eben die AH, wie bei PfarrbatUen vor-
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gB9iMAm Uiy besorgt werden. Aus diesen Bestimmungen folgt in-

dees in Bezug auf Observanzen nur, dass solche fttr die Bau und

Reparaturen aller drei genannten Arten ?on Qebftuden Geltung ver-

dienen (§. 710 a. a. 0, II. 11). Dagegen ist nicht zw (olgern, dass

die Bauverpflichtungen in Ansehung aller als eine einzige aufzu-

fassen, und dass eine Ohservanz für die eine Gattung unbedingt und

ohne Weiteres auch für die andere gilt, und dass sie für die eine

schliesslich durch Baufälle in Betrefi der anderen begründet werden

können (vergl. Strieih. Arch. Bd. 86. S. 35, 326).

Hier wird aber die Observanz bezüglich der Pfarrbanlast in der

That nur durch ßaufälle in Betreff der Kirche und des Schul- und

Küsterbaases begründet. Die Contribuirnug der Klägerin in diesen

Fftllen aber prftjudicirt niebt ohne Weiteres der Pfarrbanlast. Hier

liegt die Sache wesentlich anders als bei der Begrftndnng der Klage

durch die Vertragsurknndeu. Diese enthalten swar fonngsweise nur

in Besug auf Kirchenbaufillle direete und ansdrfickliche Aeusserungen

wegen ausschliesslicher üebernahme der Baupflieht, wfthrend diese

bezOglich eines derseit nicht ezistirenden Pfarrhauses nur indireet

aus den Vertragsurknnden in Verbindung mit anderen Urkunden und

gewissen Thatuniständen entnommen wird.

Was dagegen die angeblich observanzmässig geleisteten Bei-

tragszahlungen der Klägerin zu Kirchen- und Schul- und Küster-

haus-Bauten und Keparaturen betrifTt, so liegen für eine Interpre-

tation der Zahlungsleistungen im Sinne einer Ausdehnung der da-

durch gebildeten Observanz auf Pfarrbauten keinerlei Anhaltspunkte

Tor. An und für sich aber ist jene Observanz gleichwenig wie ein

etwaiges absolutes Gesetz, welches jene Beitragspflicht einführte, zur

Ausdehnung auf Pfarrbauten geeignet. Auch ist subjectiv jene ob*

serranzmflssige Zahlung der Klftgerin an Kirchen- und Sehnlbanten

sehr wohl Tereinbar mit dem Besitie und der Aofrechterhaltnng

Mnes Vertragsrechts auf Befteinng ?on Pbrrban-Beitrftgen. Jene

nmftssende Interpretation des Vertrages ist daher ohne Einfluss auf

die Auffiissnng der vom Beklagten eingewendeten Obserfans.

Aus Torstehenden Grfinden ronsste wiedemro nach dem Be-

rufungsantrage der Klägerin erkannt werden.

c

VI. Diese Entscheidung wurde unter Zurückweisung der be-

klagtischerseits eingelegten Revision am 19. December 1894 von

dem Reichsgericht IV. Civilsenat aus folgenden Gründen bestätigt:

»Wie das frühere fuhrt auch das gegenwärtige Berufungsurtheil

zunächst folgendes aus

:

Bis zum Srlass des Schulreglements vom 26. Juli 1800 habe
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der Fiskus, der die Ordensgüter der Jesuiten in Schlesien als Eigen*

thum fibernomraen habe, die Verwaltung und Verfügung über diese

Ordensgflter darch die Königliche Qeneral-Schulen-AdroinistratioD

ausgeübt. Letztere Behörde sei deshalb berechtigt gewesen, in Be-

treif der IQ kirchlichen Arbeiten aaf Ordensgnindstflcken vom Fiskoa

zu zahlenden Betrftge den Umfang der Verpflichtung mit dem ge-

setzlichen Vertreter der fraglichen Kirehengemeinde ein fibr allemal

vertraglich festzustellen. Die Wirksamkeit derartiger vertraglichen

Feststellung in Beziehuag auf Kirchen und Pfarrbautea sei in dem
§. 15. des genannten Schnlreglements , der darch den Hinweis auf

die in dem Allgem. Lundrecht dieserhalb bestimmten l*rincipieu

nicht allein aui die §§. 720 und 731, sondern auch auf den §. 710.

Thl. IT. Tit. 11 des Allgem. Landrechts verweise, ausdrücklich an-

erkannt worden. Ein solcher Vertrag sei nun durch den von der

General-Schulen- Administration am 8. März 1777 aufgestellten und

durch Verfügung vom 18. März 1777 dem Pfarrer der Mutterkirche

zu Schweidnitz mitgetheilten Normaletat dahin zum Abschlüsse ge-

kommen, dass der Fiskus der Mutterkirche und den Tochterkirehen

gegenfiber die ganze kirchliche Baulast übernommen habe.

Diese theils auf Auslegung nicht revisibeler BechtsnomMn,

theils auf Beweiswfirdignng beruhende Ausfi^hrung giht zu recht-

lichen Bedenken keinen Anlass, war auch in dem früheren Bevisions-

urtheile nicht beanstandet worden. Die Aufhebung des frttheren

Berufungsurtheils war vielmehr veranlasst durch die unzureichende

Begründung der Annahme, dass einmal die vertragliche Abmachung

auch die Baulast in Betreff eines Pfarrhauses in Schmellwitz zum

Gegeostaudti gehabt habe, und dass ferner die Klägerin der von

dem Beklagten behaupteten abweichenden Observanz gegenüber doch

auf den Vertrag als die besondere principale causa zurückgreifen könne.

Was den erst genannten Aufhebungsgrund angeht, so war in

dem Revisionsurtheile ausgeführt, dass nach dem Thatbestande der

Vorderurtheile in Schmellwitz zu der Zeit, als die dortige Kirche

dem Jesuitenorden gehörte, ein Pfarrhans nicht bestanden, der

dortige Geistliche vielmehr in dem gleichfalls dem Orden gehören-

den Schlosse in Schmellwitz gewohnt und nachher, als das Schleas

im Jahre 1788 von der Königlichen General-Schulen-Administration

mit Allerhöchster Genehmigung an den Grafen von Schlabrendort

frei von jeder Patronatolast verkauft worden sei, in dem Schlosse

seitens der Besitzer des letzteren die Wohnung vergünstigongsweise

weiter gewährt erhalten habe, bis dann im Jahre 1890 die Weiter-

geirähruag dieser Wohnung verweigert worden sei. Mit Rücksicht
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Ulf diewn SacbverhftH worde eine genaaera Angab« d«r Orflnde,

wwhalb sieh die vertragliche Abmaehiing aneb auf den Boa eines

Pihrrhanses in Schmellwitz bezogen habe, Ar erferderlicb erachtet

Das Bemftiogsgericht hat nnn nach Torgängiger Beweisaif-

nahme seine Anffiusnng anfrecht erhalten nnd folgendermassen be-

gründet :

Aus den näher bezeichneten Örknnden gehe hervor, dass die

üebernahrae der Jesuitengüter seitens des Fiskus in der Weise ge-

schehen sei, dass alle jnra und obligationes des Ordens auf den Fiskus

mitühergingen. Zu den mitübernommenen Verpflichtungen seien ins-

besondere die Ansprüche der einzelnen Geistlichen auf Gehalt und

Wohnung gerechnet worden. Als das Schloss in Schmellwitz mit

dem Gute im Jahre 1788 verkauft worden und so die Möglichkeit,

dem Qeistichen fär Schmellwitz die bisher im Schlosse befindliche

Wohnang weiter zu gewähren, in Wegfall gekommen sei, habe des«

halb auch der Piskos allein die Bescbaffnag einer Wohnung in die

Hand genommen nnd ohne Zusiehnng der Parochianen wegen der

vorliufigen Weitergewfthmng der dortigen Wohnung correspondirt.

Und als im Jahre 1790 an dem Bau einer Kapfamwobnung in

SchmellwitB Riss und Anschlag angefertigt worden, der Bau aber

wegen der unruhigen Zelten nnausfflhrfoar erschienen sei, habe wie-

derum die Kriegs- und Domänen-Kammer als Vertreterin des Fiskus

allein ohne Zuziehung der Parochianen dem Stadtpfarrer zu Schweid-

nitz hievon Mittheilung gemacht, und gleichzeitig habe eine besondere

an den Besitzer des Schlosses in Schweidnitz gerichtete Cabinets-

ordre die Ausführung bei ruhigen Zeiten als ganz gewiss in Aus-

sicht gestellt und das Ersuchen ausgesprochen , dem Kaplan noch

auf die kurze Zeit den Aufenthalt in seiner bisherigen Wohnung zu

gestatten. Da hieraus sich ergebe, dass der Fiskus sich seiner Ver-

pflichtung, dem Geistlichen in Schmellwitz eine Wohnung zu be-

schaffen, stels bewusst gewesen sei, so sei davon ansaugeheu, dass

auch in jener aur allgemeinen Begelnng der gegenseitigen Ansprüche

nnd Verbindlichkeiten getroffenen vertraglichen Abmachung vom 8.

nnd 18. M&ra 1777 bereits die Verpflichtung, erforderlichen Mls
eine solche Wohnung an bauen, eingeschlossen sei, wie dieses auch

die Correspondens Aber den Bau der Kaplanwohnang aus dem Jahre

1790 bestätige.

Eine Rechtsnormverletzung lässt sich in dieser auf Beweis-

würdigung gestützten und eingehend begründeten Ausführung nicht

erkennen. Die von der Revision gerügte Verwechselung der Begriffe

»Pfarrbausbaapflicht« und »Verpflichtung zur Gew&braag einer
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Pfarrerwohnnngc fällt dem Benifnngagerichie nicht zur Last. Denn

es bandelt sich im vorliegenden Falle nicht om den Bau eines sol-

chen Pikrrhaiisee, das der Fiscus als Eigenthümer der ans dem Yer«

mdgen des Jesaitenordens auf ihn flbergegangenen Kirche in Schmell*

witz fBr den Pfarrer dieser Kirche als Wohonng bauen lassen solli

das also nicht anders, wie das dortige Kirchengebände, dem Fiskos

nnd nicht der Kirchengemeinde eigenthflmlich gehören soll. Da das

Beddrfhiss einer Pfarrerwohnnng ab nnstreitig festgestellt ist and

andererseits nach der ferneren Feststellung des Berufungsgerichts

dem Fiskus die Befriedigung dieses Bedürfnisses obliegt, da endlich

auch darüber kein Streit besteht, dass die Pfarrerwohnung nicht

anders, als durch einen Neubau zu beschaffen ist, so gibt die Ent-

scheidung des Berufungsgerichts, wenn sie so verstanden wird, wie

sie nach obiger Ausführung verstanden werden muss, zu rechtlichen

Bedenken keinen Anlass.^ Auch die weitere Rüge der Revision, be-

treffend die angebliche Verletzung der Grundsätze von der Baulast,

so wie einen angeblichen processualen Verstoss, ist nicht begründet.

Die Klägerin hatte Beweis dafür angetreten, dass der Fiskus die

Kosten des im Jahre 1790 nicht anfgeffthrten Baues der Kaplan-

wohnnng allein fibemommen gehabt habe. Das Berufnngsgöieht

hat diesen Beweis nicht erhoben, indem es jeden thatsSchlichen An-

halt dafür Termisst,- dass eine Betheiligung der Parochianen an der

Kostentragung znm Ansdmck gekommen oder die Heransiehnng der

letsteren in Aassicht genommen worden sei. Hieraus ergibt sich,

dass seitens des Berufungsgerichts aut Grund thatsächlicher , nach

den vorliegenden Umständen nicht rechtsirrthümlicher Würdigung

des Sachverhalts eine Betheiliguug der Parochianen an jenen Bau-

kosten für ausgeschlossen erachtet und deshalb gegen die Grund-

sätze von der Beweislast nicht Verstössen worden ist. Abgesehen

hiervon würde übrigens der Beklagte in keinem Falle die Nichtbe- -

rücksichtigung eines von der Klägerin ungegebenen Beweismittels als

eine ihn benachtheiligende Verletanng des Verfahrens geltend machen

kennen.

Gibt biemaeh die Begründung des Bemfnngsurtheils dafflr,

dass die Yerpflicbtung des Fiskus sum Bau eines Pfarrhauses in

Sohmellwits Tertraglioh festgestellt worden sei, in rechtlichen Be-

denken keinen Anlass, so bleibt weiter xu prüfen, ob die Behaaptnng

des Beklagten, dass die Tcrtragliche Verpflichtung durch eine nach-

herige abweichende Observam aufgehoben sei, eine genügende Be-

nrtheilnng gefunden habe. Auch diese Frage ist zu bejahen. Das

Berufungsgericht stellt fest, da^s sämiutliche Bauf^Ue, in denen die
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Kirchengemeinde nach Angabe des Beklagten zu den Baukosten bei-

getragen haben soll, aar die Kirche und das Schal- und Küsterhans,

Dicht aber das Pfarrgebftade betreffen und fftr eine amdehnende Aus-

legung dahin, dass hieraas anf eine Betheilignng der Kirchenge-

meinde bei einem Pfarrhansbaa za schliessen sei, keinerlei Anhalti-

pankte gegeben wird, es remeint daher das Beetehen einer in Be-

ziehung aaf den Pbrrhantbin dem rertragUchen Bechte der Klftgerin

eotgegeugesetzten Obserranz. Da weder das frflhere RevisioDsartheil,

noch auch der §. 772. Thl. II. Tit. 11 in Verbindung mit §. 37.

Thl. II. Tit. 12 des Allgemeinen Landrechts die dem Berufungs-

gerichte nach §. 259 der Civilprocessordnung gesetzlich zustehende

freie Beweiswürdigung beschr«1nkeu, so lässt sich aucli diese als das

Ergebniss der freien Beweiswurdigung erscheinende Begründung mit

Erfolg durch die Hevision nicht anfechten. Die Uevisiou musste ?iel-

mehr, da auch im Uebrigen das Berufungsurtbeil auf einer erkenu-

bareo Bechtsnormverletznng nicht beruht, aai Kosten des Berisions-

klftgers snrackgewiesen werdeo.c
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XII.

Scbiitz und Zins.

CINm Benerkniig n Paul FüIM» Rtnde rar 1« Libor CeMamn).

Von Dr. A, Halban-Blumetuloft, Prof. an der k. k. Frani'Josefs-UuiTersitat

ia Cieraowitz.

Als ich, einer Anfforderang der Bedaetiou des »Prieg^d

Polski« gerne folgend, in die Lage kam, die schöne Ausgabe des

Liber Gensunm zu besprechen und die herrorragenden Verdienste

des franiOsischen Diplomatikers Find Fahre an wfirdigen, da habe

ich zugleich zu meiner grossen Uebenraschnng manclies entdeckt,

was eine nähere Erörterung nicht üherHüssig machte.

Paul Fahre gab im J. 1892 eine »Etüde sur le Liber Censuum

de TEglise Romaine«*) hpraus; ich habe im J. 1890 eine, im all-

gemeinen trünstig beurtlieilte Schrift über den päpstlichen Schutz *)

publiiirt; im selben Jahre hat Paul Viollet, anlässlich einer Be-

sprechung des L Heftes des Liber Censuum in der »Revue Critique«

meine Schrift hervorgehoben, ja sogar darauf hingewiesen, dass dem

Heraosgeber des Lib. Censanm der Inhalt derselben nicht ungelegen

kommen dürfte.

Schuti und Zins stehen in nahen Beiiehungen nnd kommen oft

nebeneinander vor; das Schntxprincip aber bedingt durchaus nicht

die Nothwendigkeit irgend einer Zahlung, die auch bei allen ähn-

lichen Gelegenheiten vielmehr die Bedeutung eines Erinnemngs>

Michens hat, welches geeignet ist, die Erkenntniss des infolge des

Schutzes eingetretenen Rechtszustandes zu erleichtern und vor Ver-

gessenheit zu bewahren.

Dies bezieht sich auf alle Kechtsverhältnisse, in denen Schutz

gewährleistet wird und im allgemeinen auf jene Heclitsverhältnisse,

in denen neben materiell abschätzbaren Folgen auch noch andere

eintreten, deren vermögensrechtliche Bedeutung und deren Werth

nicht genau schätzbar, deren Charakter also vorwiegend ideeller

Natur ist, die man aber doch aus socialen, oder politischen und

wirthschaftlichen Qränden nicht gerne vermissen möchte. Wenn

1) Paris, Em. Thorin.

2) Der päpstliche Schafts im ttittelalter von Dr. Alfred Blumenstolu
Inntbrack bei Wagner.
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man also auch schon das NOthige gethan hat, vaa die beiderseitigen

Beehte und Pflichten gehörig festsustellen, so war doch vielfach

hiemit die Bestlnunnng des beiderseitigen Yerhlltaisses nicht er-

schöpft, man hatte das Gefühl, dass das Verhältniss nngenan ausge-

drückt ist, dass zu seiner genauen Kennzeichnung noch etwas uoth-

wendi^ war; so z. B. war es nicht leicht, jene feingedachten Ab-

l>ängi'j:keitsverhältnis.sp , die im wirthschaftlichen Leben des Mittel-

alters eine so grosse Uolle s|>ie!ten, durch die blosse Aufzählung der

gegenseitigen Hechte und Pflichten darzustellen ; denn damit war

blos das /{^c/j^sverhältniss beschrieben, es fehlte aber die Con-

statierung des nicht minder wichtigen socialen Momentes, dessen Be-

deutung man in der Zeit mangelnder (toset/^^ebun^ und fortwährend

im Flusse begriflfener gewohnheitsrechtlicher Entwicklung nicht unter-

schätzte. Auf diesem und ähnlichen Gebieten war die reiche Sym-

bolik des Mittelalters bedentend und auch lebensAhig und es ge-

hört der Recognitionzins ebenfalls zn diesen Erscheinungen.

Was nun speciell den päpstlichen Schutz anbelangt, so habe

ich den in den Schntzbriefen oft erwähnten Zins als einen ge-

wöhnlichen Recognitionszins hnzeichnet; dies geht vor allem aus

dem minimalen Betrage dieses /iiisfs hervor, ferner erhellt es auch

daraus, dass sowohl commendierte, wie auch nichtoommendierte Stifter

Zins zahlten und schliesslich auch aus dem Umstände, dass häufig

die ehedem festgestellte Ziuspfliclit in späteren Urkunden wieder ver-

gessen wird^). Man kann also mit Rucksicht auf die Ergebnisse der

Urkundenforschung den Worten der Petersbausener Chronik »rnona-

steria, quae libera mantnr, annnatim Romae aureum numroum

5 sol. pretiuro babentem persolrere debent« keinen tmbedingten

Glauben schenken, denn auch Petershaosen selbst hatte Schutzbriefe,

in denen fon Zins keine Rede war*); ein feststehender Zinsbetrag

aber eiistierte flberhaopt nicht, rielmehr konnte er grosser oder kleiner

sein, wurde auch häufig gar nicht in Geld gezahlt. So glaubte ich

denn mit Tollem Rechte den Zins als eine nebensächliche Erschei-

nung behandeln zn dflrfen, als ein Symptom, welches durch den Rechts-

inhalt durchaus nicht bedingt ist.

Selbstverständlich bildeten die mit dem Schutze zusammen-

hängenden Ziuszaliluii((('n nur einen Th»'il aller Zinse, die der päpst-

liche Stuhl empfing; der {.fiber Censuum, ilessen Veizeichniss übrigens

lange nicht vollständig ist, fasst also verschiedenartig begründete

Ziospflicbten zusammen, ist aus diesem Grunde hochwichtig und in-

1) L c 80. — 2) 1. 0. 00 Anm. 8. — 3) 1. c 91 Aam. 2.
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tereasant, g«wfthri aber eine rechtehietorbch whr nogeDflgende kW'
beate, weil die einfiSniiige Anfieiehmingsari die mitunter sehr

grossen Unterschiede beifiglicli der Entstehong der Zinspflielit ver-

wischt und Pflichten oflTenbar heterogenen Drspmnge« in ToUkoromen

gleicher Weise neben einander stellt.

Der Lib. Censnnin ist ein neoes, von den alten Registern voll-

kommen absehendes Veneich niss ,
das, wie Fahre richtig bemerkt,

eine ümschmelzung der alten Hegiskr bildet') und einzig und allein

den praktischen Zweck in's Auge fasst*). An und für sich erscheint

es also schon fraglich, ob der Lib. C<»nsuum geeignet ist, den Aus-

gangspmikt einer Untersuchung über die Geschichte des päpstlichen

Zioswesens zu bilden.

Der praktische Anstrich des Lib. Censuum hatte zur nothwen-

digen Folge, dass die Feinheit der einzelnen Rechtsverhältnisse hier

verloren gieng und dass man es nur aut die Zahlungspflicht abge-

sehen hatte ; weder historische noch juristische Begründang wurde

htebei brftcksichtigt und eine solche Berflcksichtigang war auch

nebeDSftchlich, weil ja der Lib. Gensnom nicht über die einielnen,

den Zinsanspmch rechtfertigenden Verhältnisse Aufschlnss sn geben

hatte, sondern die Qrnndlage der Einhebung der verschiedenartig

entstandenen Zinsforderungen bilden sollte.

Es musston somit auch die Recognitionssinse d«i Charakter

einer Einnahmsqnelle erhalten; sie wurden in die Reihe jener ge-

stellt, die keinen speciellen Zweck hatten, sondern in der That eine

gewöhnliche Einnahme bildeten, die also nicht als Accessorium eines

auch ohne Zins denkbaren Kechtsverhältnisses, sondern als juristisch

mit diesem Rechtsverhältnisse verbundene Pflicht aufzufassen waren.

Die Erfahrung lehrt, dass wenn aus irgend welchen Gründen

ein Aufgehen mehrerer, theilweise ähnlicher Institute und Begriffe

in einem einzigen erfolgt, der juristisch und materiell besser prft-

cisierte Begriff hiebei die Oberhand gewinnt; er erweist sich fester

und daher mehr geeignet, die Form der Verschmelsung abzugeben;

ungenügend prftcisierte, theilweise juristiseh schwer lu construirende

Begriffe neigen an und für sich immer zu ehier materiellen und

klaren Form; bei unmittelbarer Berflhrung mit besser piidsierten

Begriffen und Instituten, denen sie, wenn auch nur ganz Ausserlich,

1) 1. e. 2 ine refonte eompUt«.

2) 1. c. 149. II (OeDsini) M, an conpomit ton Um, MMUie prÄ>c-

eq»iioo d'ordre th^oriqae.

8) 1. c. 146 erkennt F. an, dan im Lib. Cent. Zinwahlnngen verachie»

daner Art soaainniengeltMt sind.
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oder bl4» in einer gewiesen Biehfcang fthnlieh sehen, mdssen eie in

den meisten Fftllen unterliegen. Es ist niebt nOthig specielle Bei-

spiele bieffir zn suchen; die Geschichte des Lehnsweeens nnd der

Hörigkeit bietet deren genug ; ein RecbtsTerhftltniss, zn dessen Cha-

ral[teri8tilc anch sociale, wirthschaftliche oder politische Momente ge-

hören, welches also dnrch eine Feststellung gegenseitiger Rechte und

Pflichten noch nicht erschöpfend gekennzeichnet ist, wird immer,

nach Massgabe des gegenseitigen Kräfteverhältnisses in abänderndem

Sinne interpretiert; birgt es eine Abhängigkeit, dann wird der ab-

hängige Theil womöglich trachten, die mangelnde Präcision zu seinen

Gunsten zu verwerthen, wogegen die Bemühungen desjenigen Theiles,

dem die Oberhand gebührt, die vollständige Unterwerfung bezwecken

;

nur ein vollkommenes Gleichgewicht der Kräfte und Interessen kann

eine solche Entwicklung dauernd hindern und eine hybride Form

längere Zeit hindurch erhalten.

Wenn also, wie Fahre richtig ausAhrt, jene Bemühungen,

welche in der Abfassung des Lib. Censunm ihren Abschlnss faiideut

zur Zeit Gregors VIL zum ersten Male auftraten, eo ist es klar,

dass sie es anf das Hervorkehren des pr&eisen, des materiell schftts-

baren Elementes in allen RechtsverhäUuissen abgesehen haben mnssten;

die Kirche musste darnach streben, den oft empfundenen naehtheiligen

Wirkungen unklarer Formulierung zu entrinnen und war sich zur

Zeit Gregors VII. dieser Aufgabe in besonders hohem Grade bewusst.

Aber eben deshalb erwachsen bei Benützung des Lib. Censuura rechts-

historische Schwierigkeiten von grosser Bedeutung.

Vor allem die Gefahr, in den Schutzverhältnissen nur materielle

Hechtsfolgen za erblicken. Dieser Gefahr ist Fahre nicht ausge-

wichen; seine Ansicht, wonach der Lib. Censunm das Verzeichniss

der Zinse und Renten sei, die der Papet zu Ende des XIL Jhdts.

ten sa qualitd de seignew zu empfangen hatte*), dttrite. vielleicht

den Anschauungen der Zeitgenossen entsprechen, ist aber rechts-

historisch nicht richtig, weil thatsftchlich diese Zinse verschiedenen

Ursprunges waren nnd dem Papste nicht nur >en sa qualit^ de

seigneur« gezahlt wurden.

Eine nothwendige Folge dieser Anschauung ist es auch, dass

F. alles, was ich gegen eine Ideiitificirunjj von Schutz und Lehen

vorgebracht habe'), ausser Acht lassend, dem Papstthunie «Ii« feudale

Verfassung aufnöthigt nod sie als die einzig mögliche erklärt^) und

1) 1. c. I. — 2) 1. c. II. — 3) 1. c. 116.

4) 1. c 11: Aa sein da monde feodd, le Saint Siege devait necesMÜrement
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die Worte »Jos et proprietas b. Petri,« deren Bedeutung ich eben-

fallt festsastellen beetrebt war, ebne Weiteres in rein priTatreeht-

lieber Weiee deutet i).

Schon diese Stellung des Verfassers beweist, daaa er, meiner

Anschauung entgegen, dahin neit,'t, den Zins als hochwichtiges Merk-

mal des päpstlichen Schntzverhältnisses anzusehen, dass er in ihm

kein blosses Accessorium erblicken will, sondern ihn vielmehr zum

Mittelpunkte seiner Betrachtungen wählt. Consequenterweise findet

dann auch der Vorwurf, es habe noch Niemand dies Problem an

und (Ar sieb studiert, auf meine Schrift volle Anwendung*).

Der Umstand, dass F. die Ergebnisse meioer Arbeit, auf die

er, wie scbon gesagt, durch eine mich sehr anszeicbnende Bemerkung

FtoM*« aufmerksam gemacht wurde, keiner Berflcksichtigung wflr-

digt und da, wo er von ihnen abweicht, auch nicht einmal zu be-

kämpfen fttr nothwendig erachtet, entbebt auch mich der Verpflichtung,

auf seinen soeben besprochenen Standpunkt bezuglich der Bedeutung

des Scliutiies weiter einzugehen'); nur sehe ich mich Teranlasst zu

bemerken, dass F. bei semer Auseinandersetzung des päpstlichen

Schutzes meine Arbeit vielfach verwerthet, ohne sie im Verlaufe

seiner ^umen Untersuchung auch nur ein einziges Mal zu citieren*),

obwohl die Verwandtschaft beider Schriften so auffällig ist, dass

Prof. Esmein beide im Zusammenhange zu besprechen für gut be-

funden bat und dabei iu der ihm eigenen, rücksichtsvollen Weise die

prendre Vappareiice aztMenre, qui s'impoMit »lors 4 toni lea menbres de la

wwHM ... U est deTenii nne aeigneorie.

1) I. c. V.

3) L e. VI: On troavera, sur plas d'nn poiat, de pr^cleuses indicationa

dans le grand oayrage de ThoBUMain, daiia nne diaaertation dea Antiquitates

de Manitori et dans le reccnt opu.sculc tVon jcune profeaaanr 4 l'UniTewiti de

CracoTio, 8ur la protection apostoliijue au inoyen äge.

Mais persoiine. qiie je s iehe, n'a cncore etudie lo problenie en lui mßnie.

3) Kine,s will ich aber hervorheben: Prof. .1. ICsmrin hat zu Beginn

seiner Uesprechung des F.'dchen . Buches (Nouv. Rev, hist. de dr. fr. et etr.

XVill. 141) in einer mir scheinbar ungünstigen Weise bemerkt, derSlnSt den

ieh eine BebeniidiUehe Bolle oinriaBa, liilde den Haaptgegenstaad der P/aehen

ÜBtenoehang. Ieh glaabe aber hierin keüie abmilige Kritik meinea Stand-

pnaktea aelieo sa mBaaea, naclidem derselbe Gelehrte in der Fortsettang (dar

aelbt 143) sagt : »Le census . . nc paraft joner qu'on rAle, non essenticl, mais

important; il rapelte et älteste, pcriodiquement la proprieto An Saint Si<'ije,«

wodarch er sich meiner Ansicht gewiss mehr nähert als derjenij^en Fahre' s.

4) die oben (Aain. 2) wiadergegebeae Erw&haoag ia der fiinleifcang ge-

nttgt woU nicht.
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Analogieen hervorhob, die m jedenfalls verdient hfttlea, auch tob

Uerm Paal Fahre erwfthDt la werden ^).

So mii88 OB laT^ideirt etwas sonderbar scheinen, dass Herr F.

in einer Weise, als ob noch niemand diese Angelegenheit berührt

hatte, frigt, ob es denn eine Conunendaüon an den pftpstlichen

Stahl gegeben habe') und dann geradezu errathend feststellt, dass,

wenn dies der Fall gewesen , hierin der Ursprung des Zinses sn

suchen sei'), — nachdem ich bereits früher sowohl die Frage ge-

stellt, wie auch ihre Beantwortung versucht habe und zwar mit dem-

selbe a Krfolge.

>FiXarainons par cons^quent la qaestion« meint nun Verfasser

weiter*), als ob bisher niemand daran gedacht hätte und führt die

Schwierigkeiten an, die er zu bewältigen hatte, um an der Hand der

Regesten (genau so wie ich ^)) das nöthige diplomatische Material

zu sammeln und zu sichten; und ganz eigenthümlich ist es, dass

wir beide in dieser Hinsicht ein und dasselbe Bedauern aussprechen,

dass uns nämlich die an den päpstlichen Stuhl gerichteten Bitt*

schreiben der Parteien, die sieh am Sohnti bewerben, nicht zur Ver-

Agang stehen*).

Es folgt nanmehr*) ein Abschnitt Aber die Anfltage dieser

Gonmendation an den Papst and zwar — geaaa wie bei mir —
xnerst Aber den Kteigsschnts, wobei aber die sorgflltige Aosein-

andersetzang des Schatzes and der Immanitftt, wie sie ?on 8idM in

so überzeugender Weise durcbgefflhrt wurde ^), unbeachtet bleibt^;.

Unter fortwährendem Bedauern, dass sich noch niemand mit dieser

Frage eingehender beschäftigt hat^^^^ hebt p. die Decadenz der

königlichen Gewalt unter den letzten Karolingern^') und dem gegeu-

aber die Steigerung der p&pstlichen Gewalt unter NicoUus I. oder

1) Esmein L e. 141 f. »Miit le point oentnl de m« Um^ cPeit VtM»
bittoriqm tfef nUmei que$tUm$t qii*a aipoitet M. Bl.c

2) I c. 31. »Ta-t-il ea recoromandAtion an tombean de S. Pierre?«

3) I. c. >Si pareil fait t*ert prodaift, «• aataii U ToiigiM d« hiea dit

•OS pay^ aa Saint-Siege.<

4) l. c.

5) s. Päpsil. Schutz 41.

6) bei mir 48 f.; bei F. 82: »mais j'ai plaa d*ana Mt ngnMA que

penomie ii*ait eoeora doeai a oet adminble reeoeU (oimliflk dl« B^gcitea) as

eantfapsHia u^aaaniia at a*Mt igoeU auz latlraa aaäsa^aa do Saiai^iiga aal«

laa» qai loi ont 6t6 adre88^e8.c

7) 1. c. 32 ff. — 8) Beitr. x. Diplom. III. 193. — 9) 1. c. 38.

10) 1. c. 36. >Toat eala maritoimii oaa ^oda aanpUta.« Alao aocb Hiekäl

wird Dicht angeführt.

11) s. mein FäpsU. SchaU 34 f.
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Johann VIII. M hervor, woraos sich ergiebt, dass der päpstliche Schutz

sehr erwünscht erscheinen rousste. Darauf und auch auf die Be-

deutung der goisilichen Waffen habe ich*) ausfährlich hingewieseo

und flberhaapt — offenbar infolge oines iQckischen Zufalles — den

ganzen Hergang nnter AnfAhrung derselben Argumente ja sogar in

derselben Reihenfolge, twei Jahre frflher ansffthrllch dargestellt.

Eine Anfflhmng meiner Sehrlft, die offenbar benfttit wurde, wftre

daher nicht su umgehen gewesen.

Die nftheren Modatitftten der Entstehung des päpstl. Sehulses

werden sodann in Uebereinstimmung mit den Ergebnissen meiner

Schrift an einzelneu Beispielen ilar^'estellt. Hiebei gebe ich gerne

zu, d'ass wie Esmein sagt, F. die einzelnen Stadien der Scl»utz-

eutstehung an der Hand mehrerer Urkunden genau und schön be-

schrieben hat, wobei er aber meine Grundidee beibehielt*).

Hinsichtlich der Rechtsfolgen des Schutzes strebt F. eine

grössere Präcision an ; das in den Formeln von Angers und Tours

vorkommende Bodenrecht »salvo jure sancti« stellt er in der von

Fustel de Coulangea^) erörterten Bedeutung als Muster eines boden-

rechtlichen Systems, wie es im Schutz und Zinsrechte seine Ver-

kOrperuBg find, dar. F. war offenbar mit meiner Darstellung un-

zufrieden, gab sieh jedoch nicht erst die Mfihe, dieselbe zu be-

kftmpfen, oder auch nur su erwfthnen und ersetzle sie durch einen

aberraschenden Reichthnm an Definitionen, — einen Reichthum, der

dem Bechtshistoriker arge Verlegenhelten bereitet Denn wenn wir

einmal Ton einer neuen Emphyteusen), dann von einer Grundrente*),

endlich von getheiltem Eigenthum ^) lesen , so gleicht doch ein sol-

eher Reichthum an Definitionen einem vollständigen Mangel der-

selben®); und dabei ist es nicht uninteressant zusehen, dass F. den

theoretischen Unterschied z\visrh(!n Nutzungseigenthuni nnd Niess-

brauch ausser Acht lässt, den Nutzungseigenthümer mit dem üsu-

1) 8. bei mir 37 f. — 2) bei mir 36. — 3) 1. c. 142.

4) 1. c. »mais il irabandonne pas pour cela Tidee developp^e par M. b. etc.«

5) liCa orig. du 8jst. feod. 263 ff.

6) 1. e. 28 »proprio emphytb^olique d*on gtnr« noomn.«
7) L c 115 »eoninM od« nnta fondöre payie par des tenandert &

rApOtn propri^tsire^«

8) 1. c. 115 »c*est a dire qae toates se trooTeat, It-i'fitdQ Sftlnt-SUgft,

im proprietaire, dans la litoation d'asnfruitiera.«

9) Diesen Vorworf hat übrigens Enrnt in 1. c, 142 erhoben : i»Ti'auteur,

on le voit, ronstriiit la protection apostolique exactenient sur le type d une

tenure. // iieat paa tres ftnne . . . tjuant au type particulier de tenure

auquel il la ramhie.*

Digitized by Google



Mer. P. Flabr^B Bh»de nur U lÄber Ceimiiiiii. 228

fmciuar identificiert ^), und ferner auch die wahre Bedeutung d« Be>

cognitionszinses miasversteht >) ; in einer UnterRochung, die eich

epeciell mit Sehoti und Zineferhftltnieeen beeehftitigt, mflaeen eolche

Fehler gant beeonden anffalleo.

Dem gegenflber halte ich meinen Standpunkt, den Prof. Etmem*)
gans richtig als einen »plus reserrdc beaeichnet, aufrecht, nament-

lich da Emein in ganz nnparteiiacher Weise hervorhebt, daea

meiner Ansieht Aber die Art des hier vorliegenden getheilten Eigen-

thnrnes durchaus nicht die gewöhnliche feudistische Bedeutung bei-

zulegen ist.

Die praktische Bedeutung des päpstlichen Schutzes und nament-

lich die darauH erwachsenden Vortheile schildert P. *) in vollster

Uebereinstimmung mit dem, was ich in dem Abschnitte über die

ursprüngliche Bedeutung des Schutzes^) sagte, was auch Esmein

zugiebt^), nur begeht er bei Besprechung der einzelnen Commenda-
tionsfilUe den Fehler, dass er in der Formel, durch welche jede

fremde Einmischung verboten wird, anch den Ausschluss der staat-

lichen Gewalt erblickt Ich habe das Verhältniss des Schutzes wa

den Rechten anderer Personen behandelt*); indem ich darauf Ter-

weise, bemerke ich noch, dase es eich hier offenbar um derartige

Bingriffe der königlichen Gewalt handelte, die auf Qnind des nsnellen

königlichen Verfdgangsreehtes fiber freie Kirehengüter zu fflrehten

waren; gegen p&pstliche GAter waren solche BingriflTe nicht möglich

nnd dies war eben, wie .Ebmelii*) henrorhebt, mit ein Grund der

Verbreitung des päpstlichen Schutzes. So konnte das päpstliche Schnti-

eigenthum als Wohltbat gelten.

Eine Berichtigung meiner Ausführungen ist dagegen in der Be-

merkung zu erblicken, dass schon im X. Jhdt. ohne Commen*
dation Schutz gewährt und Zins empfangen wurde; ich habe dies

irrthümlicb erst für das XI. Jhdt. angenommen Die Unter-

1) 8. oben Anro. 6; sodann sag^ F. Qber den Lib. Cens. : »e^est aassi le

catalogne officiel des unnfruitiers de l'Äpötre, car, dans la pensee dn Cam^rier

l'anique raison de toute inacription au livre eensier reside, au fund, dans le

droil de haute proprUti attriba^ wol SMnt-S%e tur Im terra« frapp^et du cent.«

2) L e. 115 »die le eonddMt toi^oiin comme im tignt de la propriiii

da TApCtra, eomni« ane rtnU foneihre pajte pw des tsoMMisiB k rApÖtos

propri^taire.« Also Reeognitionszins nnd Grundrente sind dasselbe!

!

3) 1. c. 148. — 4) 1. 0. 43 f. and 46. — 5) mein P&pstl. Seh. 78 if.

G) 1. c. 144: >M. F expose ensoite les elfeti de UpfoteetUMi apoetoliqa«

et aur et point il Concorde avec M. B.*

7) 1. c. 47, 56. — 8) l. c. 92. - 9) l. c 144. — 10) Fahre ÖO. — 11) mein

PipaU. äcb. 77.

Digitized by Google



224 HManrBlumemtok, SekuU und Zku,

Scheidung der commeudierten und der nichtconnmendierten Institute

ist durch raeine Arbeit*) festpfestellt worden, was auch Esmcin an-

erkannte'), indem er darauf hinwies, dass F. diesbezüglich meineu

Ausfuhrungen folgt. Die Besprechung der Consequenseo des Schaties

und seioes Verhältnisses zur Exemtion erfolgt in etwas anderer An-

ordnung als bei mir; meritorisch ist aber vollkomniene üeberein-

stinninng in verzeichnen; der Inhalt des Capitels »Libertas«*) b^
F. stimmt mit meiner Ansicht*) flberein. Die Bolle des etwaigen

Qrfinders bei der Gommendation habe ieh ebenfalls bespioohen *),

doch fügt F. hier ein höchst interessantes Detail Aber Salroannen,

die bei diesen Anlassen thfttig sind, hinzu nnd bereichert Ober-

haupt die Darstellung, indem er eine Reihe von praktischen Fällen

in lebensvoller Weise erörtert.

Unklar und nicht erschöpfend erscheinen meine Ausführungen

über die Exemtionen'), die natürlich ausserhalb meines damaligen

Forscliungsgebietes gelegen waren ; deslialb ist es nur zu natürlich,

wenn Esmein^) diesbezüglich Fahre's^) Ansicht der meiuigen ent-

gegenstellt und iiiebei die ineinige verwirft. — Es sei mir daher

gestattet, darauf hinzuweisen, dass icli ja, wenn auch mit weniger

diplomatischer Kritik als F., doch dieselben ältesten Bxenitions-

nrkonden berücksichtigt habe ; sie waren mir also bekannt und ihre

Bedeutung stand ffir mich fest ; aber ich habe dennoch später her-

vorgehoben, dass die Anzahl bischöflicher Rechte veränderlich war,

dass also auch die Anzahl jener Eventnalitäten, in denen eine geisi-

liebe Anstalt vom Bischöfe abhängig sein konnte, verschieden war;

der Begriff einer vollständigen Exemtion war also auch veränderlich.

Die weitere Entwicklung des Schutzes nnd die Veihindung des

Schuttes mit der Exemtion habe ich eingehend behandelt ") ; F.

schliesst sieh fast ausnahmslos meiner Ansicht an ; es überwiegt aber

bei ilim die entschieden unrichtige Tendenz'., alles au( die Zins-

zahlenden zu beschränken ; nun ist aber durchaus nicht anzu-

nehmen, dass etwa zwischen den in Schutz stehendeii Instituten, die

Zins zahlten und solchen, die, obwohl sie in Schutz standen, keinen

Zins zahlten, irgend welche Unterschiede bezüglich der Wirkungen

des Schutzes zu constatiereu wären. Denn selbst weuo man sich.

1) 1. c. 123 ff., 131 f.

2) 1. c. 144 ». . . . il ooDCord« avec M. B. . . . . Lai auasi conataie an
teeoiul tjpe etc.«

3) 74 ff. - 4) 88 f. — 5) 71 f. — ti) 79. — 7) i*6 f. - 8) 145. — 9) 88 f.

n. — 10) p. 30. ~ 11) p. 95. - 12) 125 f.

18) 05 f., 96 »OD pwd de rne Forigine premi^ do mm«; elMno 97 o. 96.
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was reehtsbiatorisch and diplomatiseh gans unrichtig wäre , anf

den Standpunkt der Decretale »Recepirnns litteras« Alexanders III.

stellen wollte, könnte man höchstens zwischen »libertas« und >pro-

tectio«, niemals aber zwischen zinszahlenden und nichtzahlemleu In-

stituten unterscheiden; Zins koninit sowohl da vor, wo von einer

>libertasc , wie auch da, wo von »protectio« die Rede ist; ebenso

aber kann er in dem einen, wie in dem andern Falle fehlen.

Bezuglich der Behandlung der von mir in Cap. F. angeführten

Decretalen , tritt F. meiner Ansicht hei *) und giebt auch ein ganz

richtiges Bild aller Umstände, durch die jene Verqnickang von

Schutz und Exemtion so einer steten Praxis wurde; aber auch hier

tritt der Zins bei ihm so sehr in den Vordergrund, dass die wahre

Bedentnng des Schaties gesebidigt erscheint Im Grossen und

Oanien trifft ancb in ssiner Darstellnng das Meiste ?on dem so,

was ich über die Anstalten, die dem römischen Patrimonienverbande

anheimgefallen sind, gesagt habe').

In einem ansfftbrlieben nnd durchwegs selbständigen Capitel

behandelt F.«) das von mir blos gestreifte*) Verhältniss der dem
Patrimonium S. Petri gehörenden Ländereien; die Patrimonien haben

erst zur Zeit, wo der Schutz seine ursprüngliche Bedeutung verloren

hatte, Schutzbriefe erhalten«); auch F.'') führt erst aus dem letzten

Viertel des XI. Jhdts. solche Urkunden an und bringt richtii^erweise

die ganze diesbezügliche Action des h. Stuhles mit dem Pontiticate

Gregors VII. in Zusammenhang'); dass dies aber auch die Zeit

war, wo der Begriff des persönlichen Schutzes eine bedeutungsvolle

Trübung erfahrt, habe ich nachgewiesen und auch bemerkt»), dass

in diesen Fällen das Schutsverhältniss vielfach den Lehensbegriffen

angepasst erscheint

Ich habe durchaus nicht die Absicht, Fahre's wirkliche Ver-

dienste sa schmälern; sowohl seine Ausgabe des Lib. Censuum, wie

auch manche seiner Bemerkungen Aber den Zins, Terdienen volle

Anerkennung nnd ich glaube ihm diese Anerkennung sowohl in

meiner Besprechung der Ausgabe des Lib. Censuum wie auch in

der vorliegenden Auseinandersetsung nicht vorenthalten zu haben.

Aber ein Vorgehen, welches fremde Resultate anscheinend nicht be-

rücksichtigt, ja geradesu abfertigt, dann aber bentitit, ohne dies

auch nur zu bemerken, musste zu einer Erörterung führen. Es kann

1) . daräb« hei mir 188 IT.

2) s. 103 ff. - 3) 145. — 4) 11 Tj ff. - 5) 116 ff. — 6) 116 ff. — 7) 118.

— K) 125. ~ 9) 157. - 10) Przegbü PoUki 1894.
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Dfttttrlich niemandem einlkllen, Fabre's historischen Sinn nnd
ForschnngsvermOgen in Frage za stellen ; es hatte mich nicht ge-

wundert, wenn er bei selbständiger Urknndenforschnng hinsichtlich

des päpstlichen Schutzes zu andern Resultaten gelangt wäre nnd

dieselben so überKOUgend begrfindet hätte, dass ich mich seiner An-

sicht hätte fügen mössen. Hat er es aber für gut befunden, meine

Resultate zu bestätigen, woriu ich eigentlich eine grosse Anerken-

nung finden darf, dann hätte er nicht sagen dürfen, dass er zuerst

diese Frage untersucht habe und das hartnäckige Verschweigen

meiner Untersuchungen ist schwer zu rechtfertigen.

Wohl sind die französischen Gelehrten bezüglich^ des Citierens

weniger peinlich genau als die deutschen; und der oft überflüssige

Citateoschata mancher deutschen Arbeit ist auch durchaus nicht

angenehm, meistens sogar überflüssig ; zwischen dem Weglassen eines

Gitates aber und der directen Behaaptaug, dass das Vorgetragene

ausaekUeBtiiek auf eigener Forschung beruhe, besteht aber ein grosser

Unterschied, und ich bin fest fibeneugt, dass selbst diejenigen Schrift-

steller, die das masslos häufige Citieren yermeiden, dennoch eine solche

directe Behauptung nicht entschuldigen konnten.

Prof. Emern hat durch seine mehrfach erwähnte Besprechung

meines »Päpstlichen Schützest im Zusammenhange mit Fahre'

s

Schrift, den Ergebnissen meiner Arbeit volle Gerechtigkeit wider-

fahren lassen ; die Frage der Priorität ist übrigens durch das zwei-

jährige Spatium, das zwischen den beiden Abhandlungen liegt, an

und für sich klar; aber dem sonst so unparteiischen Artikel Prof.

Esmein^s ist doch nicht zu entuehmen, in welcher Weise Fahre

meine Arbeit behandelt. Und dass die Hervorhebung dieser Behand-

lung nicht ganz überflüssig ist, dafür spricht s. B. der Umstand,

dass selbst im Liter. Centraiblatte, welches seinerzeit meinen »Päpst-

lichen Schutze freandlich besprach ^), anlässlich einer andern literari-

schen Anzeige*) Fabre's Buch als das einzige (Iber diesen Gegen-

stand angefährt wurde.

1) 1890 S. 1288.

2) 1894 S. 486.
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XIII.

Verhandlungen des österr. Episcopats mit der Regierung

betr. die Congruaregullrung,

und dar gaganwlrtige Stend dietor Fnge.

1. Schreiben an Se. Heiligkeit in Betreff der Eeyiet ungs- Vorlage

eines Congrua-Gesetees.

(Aktm der Conforons der (Meir. BiMhöfe t. J. 1886 Nr. III).

Beatissirae Pater!

Episcopi Aastriaci Imperii occidentalis (seil, exclosa HnDgan»),

hisce diebas Viennae eongregati, ad res ecelesianticas maiimi mo-

meDti deliberandas conyoiieniDi Imprimis agitnr de lege publica

perfldeDda, qnae angroentiini congroae Cleri in cara animamm la-

borantis pro scopo sibi praeflxo babei Haec lex |am per plures

aonos perferactata ac tandem diebns prexime elftpsis in camera De-

piilalonim ad fioem perdneta est. Conelasnm nempe esl in dicta

camera, summam considerabilem annaatim distribnendam esse pro

egentibus sacerdotibus in cura animarum occupatis. Praedicta summa
vi hujus legis congerenda est tum ex bonis ecclesiasticis , tum ex

pecuniis publici aerarii, in quantura scilicet bona ecclesiastica ad

hunc finem non sufficiant. Lex ista provisoria damtaxat est ac di-

citttr, minime vero definitiva.

Ut vero lex sancita a camera Deputatorum vim et efficaciam

obtineat, diel^oa proxime sequentibas camerae Magoatumf ad quam

qnamplures etiam Episcopi et Archiepiscopi pertinent, deliberanda

preponi et denique ab Aagastissimo Imperaiore eonfirmari debet.

Jam fero quamplares Epiecopi de bac re deüberantes, marime

vero qoi jam die 24. bnjos meiins adsidebunt Magnatam comitiis,

band pamm difftcnltatibns et cooscientiae angoribus premimtiur.

EteniiD ex nna parte ioopia Cleri (ex ?arii8 camis ad boe

eoncinrreiitibas profecta) tanta eet, ac praesertim in qnibasdain im-

perii provinciis, ut sublevari omnio debeat, eo qaod portio congrua

nunc ei obveniens longe inferior est tum indigentiis quotidianis, tum

diguitati Status sacerdotalis. Jam per longam annorum Seriem spes

coDgruae augendae tum concepta est a Clericis, tum nutrita per

proraissiones coutiauo repetitas, ita ut sacerdotes sumnio taedio af-

15*
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ficerentur, iino al)alipiiar«>ntur a suis Episcopis, si in bac re spes jam

dilata iterum frustraretiir.

Si Episcopi in cumera Magiiatum votationein suaiii conjungent

cum Magnatihus bene et recte senti^^ntibus, lex procul dubio erit

faTorabilia Clero et conti rnia))itur ab Iroperatore. Quod si vero ßpi-

scopatus noD coosentiet, lex de angmeato oongroae reprobabitiir,

cojag rei deineeps pessimum consequens erit, ut Cleros cansam

frastratae spei in Bpiscopos sit conjectarus.

Ex altera aotem parte dabitatio Rpiseopos sobit, qaae con-

seDsam suum huic legi dandam dissaadeat Ratio haeBitandi est,

quod lex saepe dicta, a caroera Depntatonim concinnata, ex parte

superstmcta est fhndamento legum, quae sub 7. Maji a. 1874

prodierunt, quu«'(|ue a Pio IX. 8. m. dictae sunt »leges aboniinaliiles,€

tum quütl iiaec lex ipsa, quae modo concinnanda est, iionnulla con-

tineat, quae gubernio civili nimiam vim et potestatem attribuunt

rirca dispositionem quoad res et lioiia eci le.siastica. Vhi siquidem

a^'itur de anniia summa pecuniae congerenda, in quantum iiaee

summa, seu ipsius pars contribuenda est ex bonis ad ecclesiam per-

tinentibus, Episcopis quidem non omnis influxus (cooperatio) deoega-

tur, sed potestati civili partes longe potiores attribuuntur. Episcopi,

dum partes suas interponuut ad baue legem stabiliendam, timeDi,

De iodirecte saltem leges gubernii probare ?ideaniar.

In iiis angnstiis positi Episeopi congregati, ad pedes Sanctitatts

Vestrae provolnti per me hnmiliter petunt, at Sanctitas Yeatra,

praedietis dififiooltatibns non obstantibas, eooperationem ipsorom ad

baue legem sandendam benigne indalgere dignetar.

Lex rogata ex nna parte dilationem non adroittit, quia comi-

tiorum sessiones mox ad fiuem perducentur, ex altera parte provisoria

tantum est a<: Episcopatus, post novas tum iuter se, turn cura Apo-

stolica Sede faciendas deliberationes
,
quantum poterit, adlaborabit,

ut lex suo tempore detniitive facienda legibus et decretis ecclesiasticis

omni meliori modo respondeat.

Denique si Sanctitate Vestra consentiente lex praefata sancita

fnerit, tantum abest, ut oflensionem catbolicorum incurrat, ut potius

omnes vebenienter exoptent, inopiae Cleri levamen aliqnando adfern.

Bogo denique, nt quamprinmiD fieri poterit, responsnro per

telegramma adferatar.

Pro quo Dens erit meroes magoa nimis.

BenedictioDein Apostolicani pro Bpiscopis congregatis entxe eflla-

gitans, cum oacnlo sacrataram manaam persoYero.

VieDDae, die 20. Febrnarii 1885.

Digitized by Google



Kirchlich-pulit. Akten über die Conyrua in Oesterreich (1885), 229

2, AnUwort 8r. Heiligkeit auf das tfcrsieheiide SehrmbtH,

(Akieo der österr. Bischofsconfereuz t. J. 1885 Nr. V).

Telegnunma.

MONSIONOR NÜNZIO AP08T0LIC0

Vienna.

Roma 25. Febbraio 1885.

Gomonichi al Gafdioale AreiTe80o?o di Praga: Santo Fftdre

permette, che i Veseovi nella Camera dei Signori concomno all' ap-

provazione della legge provisoria suU' aumento della Congrua pro-

messa dal (jovenio sul pubblico erario; facendo opportune riserve di-

reite a niostrare, che ooii ciö iion si intende accetare supremazia

dello Stato sul patrimooio ecclesiastico, iie il diritto, che il governo

si ario^^a sul fundo di Religioae, ne la equitä e legitimiU del coa-

triboto ecclesiastico.

L, Cardinak Jacobini.

3, Eingabe an die hohe Regierntuf, die Deßcientengebühr des SeeU

SOrgC'Klerus von dem ::ufülli<jen Vorhandensein anderer SubsisteM'

mittel un(ibhüngi(j zn stellen.

(Akieo der Confenns der deterr. BiMhftfe v. J. 1885 Nr. IX).

Hohes 1r. k. Ministeriam ffir Cültns tind ünterriGht!

Zu wiederholten Malen haben die Bischöfe Oesterreichs in

Eingaben an die hohe Regierung sich äber die dringende Noth-

wendigkeit der Verbesserung des Loses der D^icientenpriester aoa-

gesprochen und um Abhilfe gebeten.

Die dermalon znr Berathung rersammelten Bischdfe Teracbliesaen

rieh nicht einer dankenden Wfirdignng der im Laufe der beiden jfing-

sten Decennien von Seite des hohen k. k. HinisteriuroB den Landet-

stellen ertheilten diesbezflglichen Ennftchtigungen, kraft welcher die

Landesstellen in die Lage gesetzt wurden, je nach BeschalFenheit der

Unistittde entweder im eigenen Wirkungskreise oder durch Antrag-

stellung an das hohe k. k. Ministeriam eine Erhöhung der Deficienten*

gebühr über die noriualmässige Ziffer von Fall zu Fall herbeizu-

führen.

Doch bei Ausführung dieser wohlwollenden Intentionen des

hohen k. k. Ministeriums traten abermal nicht selten grosse Härten

und sehr enjplindliche Helästiffungen ein. Dieselben hatten ihren

Qrund darin, dass im Hinblicke auf ältere Hofkanzleidecrete (Z. 1036

vom 26. December 1788 unter Punkt 5, — Z. 24209 vom 17. iiep-
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tember 1835, — 23241 vom 25. October 1838) durch die politi-

Bcheii Behörden erster lastanz im gemeindeäratlicben oder im son-

stigen Wege firhebongen Aber den Umstand eingeleitet wurden: ob

dem dienstnntanglich gewordenen Priester nicht etwa aHd0rwmiigc

SiMsimmHiUd su Gebote stehen? wodurch faetisch an dem Omnd-
satz festgehalten wurde, dass einem dienstuntanglich gewordenen

Seelsorgepriester selbst im Falle des nachgewioseaen Vorhandenseins

aller sonstigen Bedingongen dennoch der Anspruch auf die Deflcienten-

gebühr ganz oder theilweise abzuerkennen sei, wenn und insolange

ihm zufällig aus anderen Quellen Subsistenzmittel zu Gebote stehen,

durch deren Ertrag die Deficientengebühr ganz oder theilweise ge-

deckt wäre.

Die Torsammelten Bischöfe erblicken in einem solchen Vor-

gange eine um so mehr drückende und belästigende Härte, als er-

fahmngsgemäss die in den Deficieutenstand tretenden Priester fast

regehnMg entweder nur ein nicht beträchtliches Vermögen beeitsen

oder wohl gar sieh in geradezu ddrftigen Verhältnissen befinden.

Die BisehOfb ffihlen sich darum im Interesse des ihnen unter-

stehenden Seelsorge-Klerus verpflichtet, das dringendste Ansuchen

zu stellen , dass von solchen Erbebungen über das etwaige Vorhan-

densein anderweitiger, aus was immer für Quellen stammenden Sub-

sistenzmittel schon dermalen durchaus Umgang genommen werden

wolle, und zwar ganz unabhängig von dem Zeitpunkte, zu welchem

etwa der vom Abgeordnetenhause angenommene und dermalen dem

Herrenhause zur Berathung vorliegende Gesetzentwurf, welcher wie

Aber die sonstigen Dotationsverhältnisse der katholischen Seelsorge-

geistlicbkeit so auch über die Regelung ihrer Ruhegehalte provi-

sorische Bestimmungen enthält, in Wirksamkeit zu treten haben wird.

In jfingster Zeit neuerdings rorgekoromene behördliche Br-

hehungen über die VermOgensrerhftltniSBe deftcienter Priester lassen

es als eine fortan hOehst dringliche Massregel erscheinen, dass der

Wiederkehr ihnlicher Vorgänge durch eine ausdrflckliche Weisung

des hohen k. k. Ministeriums vorgebeugt werden möge, durch welche

die auf jene älteren Hofkanzlei-Decrete basirende Vorschrift derarti-

ger Erhebungen als nicht weiter in Geltung stehend erklärt und ein

Zunickgreifen auf die diesbezüglichen älteren Normen für immer

ausgeschlossen werde.

Wien, am 3. März 1885.
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4. Das Ges. vom 19, April 1885 (Il.-G.-Bl. Nr. 47) betr. die

Dotation der kath. Seehor^ecreistlichkeit ist im Än^w LIV. 147 ff.

abgedrackt und ebendas. S. 429 die DarchffihrangB?erordnuDg Tom
2. Jali 1885 (a-G.-BK Nr. 99) su jenem Geeetie.

5. Die erste Eingabe der österr. Biscbofsconferenz d. d. 9. Sept.

1885 an das k. k. Min. f. C. u. U. behufs Modificirung einif^er Be-

stimmungen der Durchführungsverordnung vom 2. Juli 1885 zum

Gongruagesetze vom 19. April 1885 (Akten der österr. Biscbo&con-

ferens ron 1885 Nr. II) 6odet man im Arehip LVII. 423 ff.

6. Die Antwort Sr. Eicellenz des Herrn Min. v. Eybesfdd

vom 30. Sept 1885 Z. 1003 C. u. ü. M. auf die Eingabe des Episc.

vom 9. Sept. 1885 (Akten der österr. Biscbofsconferenz von 1885

Nr. III) findet man im Archiv LVII. 449 ff. Weggeblieben war

aber dort die folgende Note, die in den Akten der bischöflichen

Conferenz mit abgedruckt ist und nach den Worten > Bedacht zu

nehmen c in dem Schreiben des Cult-Mio. {Archiv LVII. S. 443)

am Fasse der Seite beigefügt ist:

Das im Frflhjahr 1885 von der bisohöfl. Conferenz gewählte

bischOfl. Görnitz hat am 8. Oct. d. J. unter Mitwirkung einiger

NachbarbischOfe, die mit der DarehffihrangSTerordnnng vom 2. Jali

1885 znm Congniagesetze vom 19. April 1885 and zwar mit §. 8.

1. f. angeordnete FausMUrung der MlgddArm eingehend berathen

nnd hiebe! folgende BereehnnngBmodalitftten als empfehlenswerth an-

erkannt :

1. Unter siolpßichtigen Akten sind ledii^lich die kirclilichen

Eheaufgehote
y

Trauungen und Leichenbegängnisse mit Ausschluss

aller anderen geistlichen Functionen zu verstehen. Das Gesetz vom

7. Mai 1874 (R.-G.-Bl. Nr. 50), wodurch Bestimmungen zur Re-

gelunsf der äusseren Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche er-

lassen werden, unterscheidet im §. 23. genau »Stolgebührenc und

»pfarrftmtliche Aosfertigungenc und zählt unter dem Namen der

ersteren nnr die oberwähnten Akte auf. Die s. Z. als Regierungs-

vorlage im Abgeordnetenhanse eingebrachte »Verordnung des Mi-

niste» Ar Gnltns nnd Unterricht nnd des Finanzministeis, womit

die Hohe der ans dem ReligioDsfonde gewfthrten Dotation der katho-

lischen SeelsorgegeistHchkeit bestimmt nnd da^ Verfahren znr Gol-

tendmachnng des Dotationsanspruches geregelt wird^c f&hrt zwar im

§. 5 al. 2 unter den einxnbekennenden Einnahmen anch die Bnt^

lohnung für geistliche Fonctionen auf, mit der in Parenthese beige-

fügteu Bezeichnung. »Stoltaxen, Scbreibgebabreu,c aber der Bericht
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des Conj^nia- Ausschusses über die Rej^nerungsvorlage eines Gesetzes,

betreffend die Dotation der katholischen Seelsorgegeistlichkeit aus

dem UeligioDsfonde p. 14 sagt ausdrücklich, er habe bei den in die

Ausgaben nach seinem Entwürfe eingestellten Kaoaleiauslagen von

solcheo Auslagen abgesehen, für welche Gebühren eingehoben wer-

den, Mumdl auch bisher keine Einreekmmg der Schreihgebühren in

die Amol» sMtfindtL Es können somit diese Schreibgeoubren

aneb in dem zum Qesetz erbobenen Congrna-Ausacbiiss-Eniwarf

des Gongraageseties unter den Stolagebfibron nicbl mttveratanden

werden.

2. Die Gebühren für die obbenannten stolpflichtigen Akte sind

nach den , in den für die einzelnen Kronländer bestehenden Stol-

patenten aufgeführten Standes- und Conductsciassen atizusetzen und

haben sich nur dort, wo besondere mit der Regierung vereinbarte

abweichende Stolordnungen bestehen, nach letzteren zu richten.

3. Die in das Binbekenntniss einstweilen einzustellende secbs-

jährige Darcbscbnittssiffer der wirkli^ eingebracbten StolgebAbren,

absfiglich des Betrages von 80 fl. 0. W., ist nnr nach der Summe
der in den letzten 6 Jabren 1879—1884 nach dem Stolpatentansats

filr die respectiven Akte entfallenden und factisch eingebrachten Ge>

bflhren zu berechnen und von der sechsjährigen Dorchschnittsziffer

SO fl. in Abzug zu bringen.

Wien, m 8. October 1885.

7. Die Verordnung vom 30. Sept. 1885, wodurch die Dureh-

ffihrungsverordnung zum Congruagesetze theilweise modilicirt wurde,

findet naan im Archiv LV. 186 f.

8. Die zweite Eingabe des Episc. vom 20. Janoar 1886 an das

k. k. Min. f. G. u. U. behnfs tfodificiroog einiger Bestimmungen der

Durchfabrungsverordnung vom 2. Juli 1885 zum Congruagesetze vom
19. April 1885 ist im Archiv LVII. 445 AT. abgedruckt. (Akten der

bischöfl. Conferenz 1886 Nr. VI). Eine darauf erfolgte Antwort des

Min. V. Gmäsch vom 29. Jan. 1890 wiril wegen ihres vertraulichen

Charakters dem Wunsche des Min. entsprechend nicht veröffentlicht.

Im Archiv LV. 457 und LVII. 465 sind einige kürzere Cult.-Miu.-

Entscheid. betr. Congruasachen von J. 1885 und 1886 mitgetheilt

und wiederum Erlasse des C.-Min. von 1886 und Erklärungen im

Abg.-Hause vom 12. Mai 1887 im Archiv LIX. III ff.
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9. Eingabe (des ösierr, Episcopats) an das k, k. Ministerium für

OißUus imd ünterridU bäref, die in Folge Anweismig der neuen

Congrua hie und da vargdbommene Vermehrung der sog, BHigions-

fomdsmessen.

(Akten der biscböfl. Conferenz 1886 Nr. VJU).

Hohes k. k. Minisierium ftir Coltas and Doterricht!

Im Namen der Bischöfe der diesspitigen Keichshftlfte wendet

sich der ergebeiist Gefertigte mit nachstehendem Anliegen an das

hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

EJs ist in Folge Anweisung der neuen Congrua bereits wieder-

holt vorgekommen, dass zugleich damit aucli eine Anweisung, re-

spective Vermehrung der sogenannten Heligionsfonds- oder Dotations-

messen erfolgte.

Dieser Vorgang jedoch widerspricht geradezu der Tendenz des

Gesetzes ?om 19. April 1885 (B.-G.-BI. Nr. 47)» welche lediglich

darin bestehtt die ohnebin so kdmmerliche Lage des Seelsorgeklems

aafanbessern, nicht aber aelben gleichseitig mit erhöhten Lasten an

beschweren.

Thatsftchlich enthält das ernfthnte Gesetz nicht den mindesten

Anhaltspunkt sn dem besprochenen Vorgänge, und ronsste daher die

erweiterte Anwendung gewisser frflherer Verordnungen den Seel-

sorgeklerus um so schmerzlicher berfihren, je weniger demselben

eine Berufung auf solche vorbestandene Anordnungen zugestanden

wird, die in seinem Interesse gelegen wären, die aber leider im

neuen Congrua-Gesetze nicht zum Ausdruck gelangten.

Es wäre nicht schwer, dem hohen k. k. Ministerium aus seinen

eigenen Enunciationen nachzuweisen , dass nach hochdessen Ansicht

in den ersten und ursprünglichen Pfarrregulirungsnormen eine An-

deutung darüber sich nicht vorfindet, dass die aus dem Keligions-

fonde dotirten Seelsorger mit der Persolvirung von derlei Messen

sollen belastet werden, ausser es wurden ihnen auch die entsprechen-

den Kapitalien zur UeübendtH Fundirung der Dotation ausgefolgt.

Es ist auch bekannt, wie sich gelegentlich einer gegen Bnde der

40ger Jahre gepflogoDen EinTernehmung sftmmtliche Lftnderstellen

ans Grttnden der Gerechtigkdt und Billigkeit fflr die Nichteinrech-

nung der Stiftungsmessen fiberhanpt aussprachen. Wenn nun trotz-

dem die Einrechnung der gewöhnlichen Stiftungsgebühren in die

Congrua auch in das neue Oesetz wieder aufgenommen wurde, so

sollte der Seelsorgeklerus aber doch hinsichtlich der unentgeltlich

zu persoivirenden Beligionsfouds-Stiftungsmessen nicht mit ver-
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niehrter Last bedacht und so noch im erhöheten Masse am die Bei-

hilfe des t&glichen Messstipendiums gebracht werdea.

Es wird sich bei dem raehrgedachten Vorgänge unter anderem

berufen auf das Hofkanzleidecret vom 2. April 1802 an sämmtliche

L&DdorateUeti. Allein es braucht kaum erwfthnt zu werden, dass dieses

Decret nnd das nunmehrige Gongrua-Gesetz in gar keinem Znsam-

menhange nnd dass damit nnr eine Verfügung gegenfiber der

früheren Congrua gegeben ward — der ausdrficklichen Versicherung

dieses Decretes gemftss wollte damit nur das bezweckt werden, data

nicht die »Seelsorger mit unentgeltlichen Religionsfondsmessen so

sehr fiberladenc werden. Sollte nun damit gerade das gerechtfertigt

werden können, was damals hintangehalten werden wollte? In Wirk-

lichkeit fand die jetzige Cont,n naerhöhuntr statt, um dem Klerus

gegenuher der, aurh nach detn betietTend»'n Motivenbericht nm mehr

als das vierfache gestiegenen Theuerung doch in etwas zu Hüte zu

kommen, was aber frrossentheils vereitelt würde, wenn zugleich da-

mit auch schon wieder eine Erhöhung der Lasten stattfände.

CoDsequent durchgeführt würde die Berufung auf obiges Hof-

kanzleidecret auch zu ganz und gar unhaltbaren Zuständen führen.

Nimmt man z. B. einen Pfarrer mit einer Congrua von 1200 fl. an,

der ffir 200 Stiftmessen 400 fl. nnd aus dem Religionsfonde 800 fl.

bezOge, so mfisste derselbe nach der jetzt hie und da beliebten Auf*

Fassung obigen Decretes nebst den 200 fassionsroftssigen Stiftmessen

auch noch 240 Religionsfondsmessen, also im Ganzen 440 Messen

persohiren. ünd wo blieben dann noch die circa 87 Parochialmessen?

Und was erst bei Torkomroender Krankheit f Sollte der Priester nebet-

dem, dass er für die Keligionsfondsmessen kein Stipendium bekommt,

und dass er wegen Krankheit auch das Manualstipendium verliert,

für die Persolvirung der Religionsfondsmessen noch aus Eigenem

zahlen? Daraus allein ist schon ersichtlich, dass der von ein oder

anderer Landesstelle aufgestellte Grnndsatz: erhöhete Congrua-ZifTer,

also auch erhöhete Religionsfondsmessen-Zahl, ein unrichtiger ist.

Er ist auch ein anbilliger, denn früher blieb auch dem höchsten

Congrua- Ansatz gegenüber noch immer mehr als ein halbes Jahr

fär Manualmessen frei, w&hrend nun bei einseitiger Anwendung

obigen Hotkanzleidecretes sogar das ganze Jahr tou Religionsfonds-

messen allein In Anspruch genommen werden konnte.

Bs ist aber auch nicht ersichtlich , warum der auf die JBK

kShmig der fVflhereu Congrua fallende Betrag mit Religions-

fondsmessen belegt werden soll Diese Messen ruhen bekanntlich

auf dem zum RsMgionifoBde eingezogenen Vermögeo, und waren
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nach Masagabe des Bezag^es aus diesem Vermögen zu persolvireo.

NttD hiesB 68 schon seit Jahren und noch beim Bestände der früheren

GoDiproa, dass das Religionsfonds-Ertrftgniss nicht mehr aasreiche.

Wenn aber das, so mnss auch angenommen werden, dass, wie kein

anTerwendetes Religionsfonds-Ertr&gniss übrig geblieben war, ebenso

aoch keine an! diesem Brtrflgniss mhenden Messen mehr übrig

waren, sondern dass zugleich mit dem Brtrftgniss anch diese alle

waren aofgetbeilt worden. Der Staatszuschnss hinwiederum ist aber

mit Messen nicht belastet. Aus dem Umstände also, dass die Mes-

senzahl die gleiche geblieben ist, wie zuvor, und dass wegen er-

höhter Congrua nicht auch eine erhöhte Bedeckung dieser Messen

aus dem Religionsfonde hinausgegeben wurde, cri^äbt sich mit Noth-

wendigkeit der Schluss, dass es weder nothweudig noch gerecht-

fertigt wäre, über das bisher bestandene Auftheilungsmass hinaus-

zugehen, und auch jenen Theil der neuen Congrua mit solchen

Messen zu belasten, der lediglich eine SrbOhnng der früheren Con-

grua bildet.

Dabei kann noch ein Umstand nicht unerwühnt bleiben. Be-

kanntlich haben einige Länder fast gar keinen Beligionsfond , also

auch keine Beligionsfondsmessen. Demgemüss werden diese anch

bei erhöhter Congrua ron solchen Messen firei bleiben, während

namentlich die L&nder mit activen Fonds dafür, dass ihr Fondsfiber-

schuss eventuell ohnehin anderswo zur Yerwendung kommt, nur noch

mit erhöhten Lasten bedacht werden sollen.

Es ergeht namens des Episcopates demnach das höfliche

Ersuchen, das hohe k. k. Cultus- und Unterrichts- Ministerium wolle

die k. k. Landesbehördeu dahin instruiren, dass die Auftheilung der

Beligionsfondsmessen auch künftighin nur nach Massgabe der, vor

dem Gesetze vom 19. April v. J. (R.-O.-Bl. Nr. 47) für die ein-

zelnen Seelsorgestellen systemisirten Congrua, und — gemilss Punkt 7

des Einschreitens des Episcopates ddto. 20. Januar d. J. — auch

da nur insoweit zu erfolgen habe, als dadurch die Normal- Zahl von

200 Messen nicht überschritten wird. Dagegen soll die Aufbesserung

und Erhöhung der früheren Congrua auf das jetsige Ausmass mit

Beligionsfondsmessen nicht belastet werden.

Ueber die diesfUlige hochdortige Verfügung erbittet sich der

ergebenst Gefertigte behufs Inkenntnisssetsung der übrigen Mit-

glieder des Episcopates die gef&llige Mittheilnng.

Wien, am 20. November 1886.

OSUsiin Joseph Cardinal GanglbaueTf

Fürst- Erzbiscbof.
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10. Eingabe (des österr. Episeopais) an das Mini^, für Otdt* md
Unterr, tu Beireff einer »«nen DurchfUhrmggveroränung Mum Ge-

sägt mm 7. Mm 1874» R.-G.-B, Nr, 51, hdr, die Rdigionsfimds-

skuer,

(In der PortMfcmnf d«r dem ProtoeoUe der bieehlML 7emmiDlii]ig t. J. 1889

sngeeebloeeeneii DocnneiiteneMDiiilQng Nr. VI).

Hohes k. k. MlnisteHnm f^x Ciiltm und ünterricht!

Im Hinblick auf den Ablauf der (Tiltii{keit3dauer der Verord-

nunp^ vom 21. Au^u.st 1881 R.-O.-Bl. Nr. 112 und die dadurch be-

dingte Nothwendi;,H<eit, eine noup nnrchfüluunt(sv«»rordnunj^ zum rrf-

setze vom 7. Mai 1874, K.-G.-Bl. Xr. 51, betreffend die Keligious-

fondssteuer, zu erlassen, wnrdpn Aber hochdortige Anordnung die

Ordinariate im Wege der Landesregierungen eingeladen, sich in Ge-

m&sshcit der §§. 4 und 6 des citirten Gesetzes im Gegenstände sa

äussern.

Insbesondere sollten sich dieselben Aber die Pmge aassprechen,

ob die Competensen der ihrer Oategorie nach anter das Gesetz vom
19. April 1885, R.-G.-B1. Kr. 47 fallenden geistlichen Personen den

in diesem Gesetz norroirten Gongmen gleichznstellen, beziehungsweise,

ob die in diesem Gesetze für die Berechnnng des PfHinden- Reinein-

kommens aufgestellten Grundsätze auch auf die Rrmittlung des Rein-

einkommens zum Zwecke der lieligionsfondssteuerbemessung auszu-

dehnen wären.

An Stelle von Rinzelantworlen crachteton es dio Bischöfe für

angemessen, sich hierühfr in n;i('litol'4*Mider gtjinoifischaftlichcr Ein-

gabe an das hoho k. k. Miuisterium iiix Cultus und Unterricht zu

erklären.

Bevor sie jedoch in die Behandlung der erwähnten Fragen ein-

gehen können , müssen sie in Erfüllung einer heiligen Pflicht und

zur Aulrechthaltung des kirchlichen Uechtsstandpunktes vor allem

die Verwahrung erneuem, welche die österreichischen Brzbisch9fe

und Bischöfe nach dem Vorgange des Oberhauptes der katholischen

Kirche bereits in ihrer Erklärung vom 20. Sfftrz 1874 wie bezfig-

lich einiger anderer Gegenstände, so insbesondere auch gegen die

dermalige Eeligionsfondsstener eingelegt haben.

1. Was die Frage anbelangt, in welchem Verhältnisse die

künftige Competenz und die dermalige Con^n tia zu einander stehen

sollen, müssen sicli die Bischöfe entschieden gei;en eine Gleich-

stellung derselben erklären und verlangen, »lass die Competenz jeden-

falls höher sei, als die Congrua. Letztere stellt eben, ungeachtet ihrer

Erhöhung durch das Gesetz vom 19. April 1885, K.-G.-Bi. Nr. 47,
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aoch dermal irar das Biisteoi-MiDiinam dar, und man darf sagen,

dass sie demselben vielfach nicht einmal gerocht wird.

Zum Erweise dessen genflgt es sich aaf den Hotifen-Bericht

za dem el>en citirten Gesetze zu berafen, welcher selbst zugibt,

»dass in den mehr als 90 Jahren, in welchen das (vorbestandene)

Congrua-Ausmass sie)) gleich geblieben ist, die Preise der Lebens-

bedürfnisse auf das Vierfache gestiegen sind nnd die öffentlichen

Abgaben — von denen wenigstens die mdirecten aucli auf den

CoDgrneii histen — sich in ein«;ni nocli weit liöheren Verhilltnisse

gesteigert haben Nun bewegte sich die fnlliere Congiua für Pfarrer,

die Pfarren von der injieren Stadt Wien mit eini^erechnet, /.wischen

den Ziffern von 300— 1500 fl. CM., oder mit .\usschluss von Wien

und ganz Niederösterreich, zwi.schen 300—600 fi. CM.; für Local-

curaten zwischen 200—350 fl. CM ; für Uilfspriester zwischen IbO

bis 350 fl. CM. Dagegen bewegt sich die neue Gongrua für Pfarrer

zwischen 500—1800 fl. ö. \V., resp. mit Ausschluss von Wien, zwi-

schen 500—1200 fl. ö. W; für Capläne zwischen 300-500 fl.; iftr

Ezpositen zwischen 400—000 fl. Dieselbe erreicht daher gegen-

über der mindestens nra das Vierfache gestiegenen Theaerung regel-

mftssig nicht einmal das Doppelte der nrsprflnglichen Congrua mid

kann daher füglich nicht als genügende Deckung des Ezistenz-Mi-

nimnms gelten.

Dabei kann man nicht umhin, vorübergehend auf die Anomalie

I)inzuwei8en, dass /.. B. bei Beamten ein Einkommen von GOO fl. CM.

von der ordentlichen directen Einkommensteuer, wie das nur recht

und billig, frei ist, während bei Gleichstellung der Congrua- und

Com petenz- Ziffer viel niedrigere Einkommens- Beträge der Seelsorge-

priester sogar einer Extrasteuer unterliegen würden.

Das Ungenügende des in den jetzigen Congrua-Ziffern ent-

haltenen Existenz-Minimums springt noch mehr in die Augen, wenn

man bedenkt, da.?s man nicht umhin konnte (conf. Uofdecret Yom

5. October 1792), bereits im Jahre 1792, also kaum 10 Jahre nach

Gründung des Religionsfondes nnd Binffihmng der neuen Gongrua,

die Nothwendigkeit einer abermaligen Verbesserung der Lage der

Seelsorger anzuerkennen, und (bei den sogenannten neuen Pfarren)

eine Brhühung you 400 fl. auf 500 fl. GM. in*s Auge zu fassen.

Die Regierung selbst erklftrt femer im vorcitirten Moti?en-

Bericht, dass sie sich bei der nenen Gongrua-Regnlirung nur »auf

der äussersten Linie des Unentbehrlichen und Unerlässlichen« halten

konnte. Der Grund dafür war >die besonders ungünstige Finanz-

lage, c »Aua diesem Gruude wurden die ursprünglich vou deu Landes-
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behOrden und den Ordinariaten beantragtea und selbst die von der

Regierung zuerst ia's Auge gefassten Ziffern wiederholt reducirt, bis

endlich eine Grenze erreicht schien, die wohl als das nicht weiter

herabsetsbare Minimam einer Aafbetnemng gelten konnte.c Deshalb

stand die Kegierang aneh nicht an, in erkl&ren, dass einer der

Qrfinde, wamm ?orlftnfig nnr eine profisorische Congma-Aofbessemng

beantragt ward, darin lag, dass sich die Begiemng der Erwartung

hingab , es werde nach Ablauf des PMvisorinms »eine ausgiebigere

Erhöhung möglich sein.€

Wenngleich sich die Torstebende Erklärung auf die Congrua-

An8ätze der Regierumjsvorlage beziebt, und diese sodann theilweise

erhöht wurden, so ist doch aucb dadurcb dem wirklichen Bedürf-

nisse nicht ausreichend Rechnung getragen. Der Ausschussbericbt

selbst, welcher die betreffenden Aenderungen an der Regierungsvor-

lage bespricht, erklärt, dass dadurcli trotz allem eine »vollständig

befriedigende« Erhöhung der Dotation, weil aus Hucksichten für die

Staatsfinanzen unmöglich, nicht bewirkt ward. Die Herrenhaus-

Comroission aber, welche bereits den erhöhten Ansätzen gegenüber

stand, konnte nicht umhin , dieselben einstimmig als solche ansner*

kennen, »wie sie nach den heutigen Lsbensbedüifaisisn , geseliweige

denn nach den Ansprüchen eines standesmSssigen Unterhaltes, knapper

nicht a«|geaMssen werden kOnnen,c

In der That stehen die Bezüge des Klerus troti der einge-

tretenen Erhöhung derselben noch immer in einem sehr ungünstigen

Verhftltnisse zu den Bezügen der öffentlichen Functionftre, die, wie

der citirte Äusschussbericht bemerkt, »seit dem Jahre 1870 überall

nicht nur bezüglich des Miuiraalgehaltes, sondern überdies durch das

Zugeständniss von Quinquennal- und Activitätszulagen bedeutend er-

höhte wurden, während sich der Seelsorgeklerus trotz noch so langer

und angestrengter Activität lediglich mit dem Minimalgehalt be-

gnügen muss. Und leider ist aucb dermal wahr und macht sich

immer mehr geltend, was seinerzeit ebenfalls der Ausschussbericht

in Betreff der von der Regierung damals beabsichtigten Fatirungs-

Torschriften erwähnte, dass nftmlich die Wohlthat, welche dem

fi3enis mit den erhöhten Gongruaansfttien zugedacht werden wollte,

durch die zur Zeit geltenden Ftasionsnormen und deren Austrug
zu einem namhaften Tbeile wieder absorbirt wird.

Nachdem also die Unsulftnglichkeit der jetzigen Congrua durch

die Regierung und die gesetzgebenden Factoren selbst anerkannt

und ausser allen Zweifel gestellt ist, kann wohl unmöglich die

Gleichstellung derselben und der künftigen Competenz verlangt wer-
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den; Tielmehr mflssten die BiecbOfe gegebenen Falls mit aller Bnt-

achiedenbeit dagegen proteatiren. Das nrosomehr, als dareh die Be-

anspruchung einer böberen Competenz niebt ancb ?erlangt wird,

dass dieselbe, wo sie nIebt vorbanden ist, dnrcb Staatsmittel berge-

stellt werde, sondern lediglicb, dass den verbftltnissmftasig wenigen»

besser situirten PfHiadnem ibre Dotation ntcbt auf das nnzuläng-

liehe Mass des jetzigen Existenzminimums herabgedräckt und ent-

zogen werde. Den jetzt um so Vieles gebesserten Finanzen ent-

spräche wohl eine ausgiebigere Erhöhung der Congrua-Ansätze,

keineswegs aber Competenz-Ziffern so ungenügend , wie eben die

Congrua- Ausätze selbst sind. Angesichts endlich »der grossen Ver-

wüstung, welche — um die Worte des Motiven-Berichtes zum Con-

grua-Oesetze zu gebrauchen — das Finanzpatent ?om Jahre 1811

in dem Fondshesitze anstelltec ; weiters »angesichts der Tbatsacbe,

dass ja sowohl die Einziehung der Kirchengüter, als die bei diesem

Geschäfte and bei der weiteren Abwicklang desselben notorisch statt-

gefiindene Verscbleaderang nnd Werthverringernng des Kircbengates

eben aaeb nar einseitig von Staatswegen ausgegangen, besw. Ter-

achaldet worden sind,€ wie der Commtssions-Bericbt des Herren-

hanses xam Congroa-Gesetz ohne Umschweife eingesteht; angesicbta

aller dieser Umstände Ist es gewiss nar recht and billig, dass nicht

neaerdings kirchKches Eigenthum and kirchliche Personen tür die

staatlichen Ver.schuldungen büssen, d. h. sich eine Steuerauflage ge-

fallen lassen müssen, bei welcher einerseits der Vermögensstamm

selbst in Frage kommt, anderseits der standesmässige Unterhalt

ausser Berücksichtigung bleibt.

2. Wenn sodann um die Höhe der künftigen Competenz-Ziffern

gefragt wird, so glauben die Bischöfe folgende Anträge stellen zu

sollen

:

a) Bei den unter das Congrua-Qesetz fallenden Seelsorgegeist»

liehen möge die Competenz das Doppelte der im eitirten Gesetze

festgestellten Congnien betragen.

Zar Begrdndang dessen genflgt es aof das savor ftber das Yer>

bältniss zwischen Competens nnd Gongroa im allgemeinen Gesagte

hinzaweisen nnd in bemerken, dan aach bei der nrsprflngliehen

Beligionsfonds- oder gsistlieben AnsbilMeaer die nämUcfae Pro-

p<Mrtlon obwaltete; indem diese Steuer nur fon tolehen Beneficiaten

entrichtet werden sollte, die nach der Fassion vom Jahre 1782 Aber

600 fl., also über da^ Doppelte der damaligen Congrua per 300 fl.

for die zu dieser Steuer verptiichteten »altenc Pfründen, dotirt waren.

Dabei waren die Fatirungs-Vorschriltea anno 1782 für die FfrQnder
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ganz ohue Vergleich gunstiger, als die jetzt bestehenden, sowohl was

die einzabekennenden Gegenstände und das Mass des EiDkoromeiis,

als auch die Ausgaben und passirbaren Lasten anbelangt.

Es ist ferner eine offenkundige Thatsache, dass die Ooogroan

der Seelsorger in den meisten Ländern des deutschen Beiches bei

weitem höhere sind, als in Oesterreich. Wenn nun geltend gemacht

wird, dass daran bei uns eben die nngflnstigere ftnansielle Lage die

Sehnld trftgt, so soll aber darch Ansnahmsstenern wenigstens dort

die standesmftssige Eiistenz nicht zerstört werden, wo durch Stiftungen

und fromme Spenden eine solche ermöglicht ward. Ohnehin erhoben

anch die ?on den Gefertigten beantragten Oompetenz- Ansätze («las

Doppelte der Congnia) nicht, den Ansprüchen zu entsprechen, welche

von allen Seiten im die Priester erhöhen werden , und Alle zu he-

friedigen, »welche — wie eine ministerielle Kede anlässlich des Re-

ligionsfondssteuer-Gesetzes in der Sitzung des Ah;4eordnetenhauseu

vom lö. März 1874 ausführte — vertrauensvoll nicht blos geistliche,

sondern auch leihliche Nahrung von ihren Hirten erwarten.«

h) Bei den Dom- und Collegiatcapiteln, und den ausser Ca-

pitelsverband stehenden Dignitftren (z. B. infulirten Pröpsten) mOge

die bisherige Competenz um die Hälfte erhöht werden.

e) Eben dasselbe, oder doch wenigstens eine Erhöhung der bis*

herigen Ziffer um ein Drittel wird besOglioh der Competenx der Erz-

bischOfe nnd Bischöfe beantragt, wobei Oberdies auf die Gardinftle

noch besondere Bficksicht zu nehmen wftre.

Wenn schon bezüglich der Seelsorgepriester auf die mannig»

fachen Ansprache hingewiesen werden musste, die an sie gestellt

werden, so gilt das in ungleich höherem Masse hinsichtlich der kirch-

lichen Würdenträger, von welchen unter Punkt b) und c) die Kede.

Je höher die kirchliclie Stellung, desto mannigfaltigeres und aus-

giebigeres Wohlthun nach allen Seiten hegehit man, und zwar als

durch diese Stellung gewissermassen geboten und ohne erst zu fragen,

ob die zur Verfügung stehenden Mittel zur Befriedigung aller der

Ansprüche, die erhoben werden, auch ausreichen. Nicht hlos drückende

Armnlh sucht da Unterstützung, sondern auch sogenannte gemein*

nützigf", oft sehr weitausreichende oder den kirchlichen Interessen

fernliegende Zwecke aller Art; nicht blos kirchliche Personen, An-

stalten und Belange, sondern auch weltliche und milit&risehe; nicht

blos die kirchliche Charitas, sondern auch die verschiedensten soge-

nannten humanitftren Veranstaltungen; nicht blos das alltftgliehe

Leben, sondern anch die höheren Bestrebungen in Kunst und Wis-

seosehaft o. s. f. Je ausgebreiteter die DiOoese, je grosser die Stadt,
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desto vielseitiger and unabweisbarer auch alle die verschiedensten

Anforderuugen ; doppelt und dreifach aber iu gemischtsprachigen

Ländern , um nichts zu sagen von der rait dem Titel wacliseuden

»Standessteuer, c die sich in allen Beziehungen geltend macht.

Die Stellung der Domherren wird ferner naineutlich dort eine

sehr precäre, wo sie keine eigenen Wohnungen haben, sondern in

Mietbe wohnen müssen, und so kann es geschehen und geschieht

thatsftchlich oft, dass sie viel schlechter stehen, aU irgend ein

Pfarrer. Mit den theologischen Universitäts- Professoren lässt sich

ein Vergleich in Absiebt auf Qehalt und Einkommen ohnebin in

den allerwenigsten Fällen anstellen; seit der dankenswerthen Er-

höhung der Professorenbetäge an den theologischen DiOoesanlehr-

anstalten vielfoeh auch nicht mehr mit diesen; und doch stehen

nach der kirchlichen Bangordnnng die Domherren fiber den Theologie-

Professoren und unmittelbar nach den Bischöfen. Eine Erhöhung

nicht nur der Competenz-, sondern schon auch der Congrua-Ziffer

für Domherren ist daher dringend nothwendig.

Was aber die Bischöfe anbelangt, so können sie schon bei

üeberuahme des Bisthums in die peinlichste Verlegenheit gerathen.

Kaum einer von ihnen ist ja, sei es von Haus aus, sei es infolge

der zuvor innegehabten Stellungen in der glücklichen Lage, die

grossen mit dem Antritte verbundenen Dienstes- und Kepräsentations-

Auslagen, sowie die gerade bei solcher Gelegenheit sich doppelt zahl-

reich herandrängenden Ansprüche verschiedenster Art aus Eigenem

bestreiten und befriedigen zu können. Es müssen daher Darlehen

aufgenommen werden, oft viel grossere, als die ganze Jahres-Gom-

petens, namentlich aber bei solchen Bisthfimern, bei denen keinerlei

StellnngsinTentar besteht.

Wo femer die Dotation, wie bei den älteren Bisthfimern, in

mehr minder ausgedehnter, oft vielleicht sehr zerstreuter Wirthsehaft

bestellt, kann diese zum Theil eben letzteren ümstandes wegen, zum

Theil wegen Abganges frei verfügbarer, unverzinslicher Betriebs-

kapitalien niemals mit jener Nachhaltigkeit betrieben wurden, die

erforderlich wäre, um das Erträgniss — man will nicht sagen, zu

dem von der Regierung angenommenen Massstabe, sondern selbst

auf jene Höhe zu bringen, die sich etwa sonst erreichen lässt. Ein

reiner Grundertrag mit 5®/o von dem mit dem lOSfachen Betrag

der Steuer angenommenen Grundwerthe, wie die Steuervorschriften

solches wollen, lässt sich nämlich im Durchschnitte überhaupt nicht

erzielen. Dazu kommt dann bei grösserem Besitz auch noch die

Nothwendigkeit eigener Wirthschaftsorgane und Yerwaltungsbeamten,
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durch deren Gehalte, Pensionen u. s. f. neuerdings das Erträgniss

uro ein Bedeutendes verkürzt wird, nameDtlich, wonn, wie bei Forst«

wirtbscbaftsbeamteo, auch noch auf gewisRo f^^esetzliche Qualificatiooen

geseben werden moss, in Anbetracht welcher eben auch grossere Qe-

halte-Ansprtlcbe erhoben werden.

Was sieh bei solchem Besits hftnfig sehr ffihlbar macht, das

sind eine ganze Reihe schwerer Lasten, denen man sich in keiner

Weise entliehen kann, denen aber wie bei der Bestimmung des Ver-

mOgenswerthes, so anch bei der Berechnong des Einkommens nor in

oft die behördliche Anerkennung Tersagt wird. »Das sind persön-

liche oder lediglich anf dem Einkommen haftende Lasten,« lieisst es

gewöhnlich mehr spitzfindig als wahr. Mag es immerhin nur eine

persönliche Last sein, z. B. Kanzleidiener und sonstige Bedienstete

zu erhalten, denen aber wegen eingetretener Lei8tungsunrähi(,'iveit

vielleicht schon unter dem Vor- Vorgänger das Gnadenbrod zuge-

wiesen ward, so muss es aber immerhin als unbillig und unrecht

beseichnet werden, wenn a. B. gestiftete Leistungen zur Anschaffung

von Eirchenerfordernissen , wenn Dotationsbeitrftge für Pfarren nnd

Klöster, wenn die Erhaltung Öffentlicher Brücken und Wege, wenn

Patronatslasten und Verpflichtungen ffir Erhaltung der Ordinariats-

Kanslel, wenn die Unmöglichkeit, Gmndstficke an benfltzen, weil

das Frachtgennssrecht davon längst von Anderen erhalten wurde,

nicht als thatsftchliche Werthmindernngen der bischoflichen liensa

anerkannt und daher bei Bemessung des GebAhren-Aequivalentes und

der Religionsfondsstener nicht in Abzug gebracht werden wollen.

Solche und ähnliche Härten bei Ausführung des Religionsfondssteuer-

Gesetzes kommen nur zu häufig vor und rechtfertigen mit das Ver-

langen nach Erhöhung der Competenz.

Sehr unangenehm geltend macht sich ferner die Bewerthung

der öffentlichen Papiere , wenn sie über Pari stehen , wie dermal

z. B. die Gold- oder die 5<*/otige österreichische Papier-Rente. Es

betrifft das nicht blos die Bisthüraer, sondern alle Pfründen und

Klöster. Eine Bewerthung über Pari ist allenfalls für die Börse am
Platze, und wenn die Effecten alle Augenblicke frei zum Verkaufe

gebracht werden kOnnen. Wo sie aber festbehalten werden mfissen,

wie das kirchliche StammvermOgen, und wo der eben gflnstige Augen-

blick zum Verkaufe Iftngst ?erstrichen ist, beror, nach endlichem

Erhalt der Verkaufsbewilligung und nach durchgefitihrter Devinculir-

ung, die Waare allenfalls auf den Markt gebracht werden kann, dort

ist eine Bewerthung über Pari hinaus nicht gerechtfertigt. Es liegt

anch eine Art Widerspruch darin, wenn einerseits bei Erhöhung des
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Kapitals-Wertbes der Zinsbetrag doch der alte bleibt, der Zinsfoss

also eigentlich geringer geworden ist, anderseits aber darch das Qe-

bübren-AeqaiTalent die Beligionsfondsstener, ja bei letzterer viel-

leicbt sogar der Prooentsats, wächst. Anch dieser missliohe Um-
stand , der namentlieb dort, wo ein grosser Tbeil der Dotation ans

solcben Effecten fliesst, sehr beschwerend eintritt, verdient daher

alle BerficksicbtiguDg bei Feetstellung der Gompetenz.

Hiebe! mnss noch erwähnt werden , dass schon bei der geist-

lichen Ausbilfssteuer, an deren Stelle die Religionsfondssteuer ge-

treten ist, den Erzbischöfen ein Reinoinkommeu, jetzt Corapetenz

genannt, von 18.000 fl. CM. = 18.900 fl. ö. W., den Bischöfen

aber von 12.000 fl. CM. = 12.600 fl. ö. VV. gesichert war, und

dass sie nur von dem übrigen Einkommen eine Ausbilfssteuer ä

7*/j®/o zu entrichten hatten. Wenn man nun die heutige Theuerung

vergleicht mit der vor 100 Jahren und die jetzigen Fassionsnormen

mit den damaligen, und wenn man bedenkt, dass nan die Steuer

vom gesammten Vermögen, damals aber nnr vom Einkommen, und

zwar nnr von dessen Oeberschnsse bemessen ward, und dass über-

dies der jetzige Procentsats für gewöhnlich ein höherer wird , weil

es sich eben um das Vermögen, und nicht um dessen Frflichte han-

delt: so mnss man gewiss zugeben, dass die jetzige Gompetenz der

BrzbischOfe and DischOfe zn der früheren in keinem Verhältnisse

steht, und dass daher das oben gestellte Begehren vollkommen be-

gründet ist

d) Bei Ordeusstiften und regulären Comniuiiitäten beiderlei Ge-

schlechts möge die Gompetenz der Vorstände um die Hälfte, bei den

übrigen Mitgliedern aber um die ganze Ziffer der bisherigen Gom-

petenz erhöht, und wo neben Ordenspriestern auch Laienbrüder

existiren , für letztere die bisherige Gompetenz der Novizen ausge-

setzt werden.

Statt weiterer BegrQndung dessen glaubt man sich lediglich

auf das bisher Gesagte l)erufen zu kOnnen. Die Bemerkungen wegen

der schon früher um so viel gestiegenen Theuerung; wegen der un-

zureichenden Gongma, von welcher sich aber manche Ansfttze für

Ordensmitglieder nicht wesentlich unterscheiden; wegen der nun um
so vieles ungünstigeren FiMsions-Vorschriften , als wie sie bei der

ersten BinfÜhrung der sogenannten Beligionsfondsbeiträge im vorigen

Jahrhunderte bestanden ; wegen der durch das Finanz-Patent vom

Jahre 1811 angerichteten Verwüstung und wegen des unersetzbaren

Schadens, welchen die Einziehung der Kirchengüter auch manchem

der jetzt noch bestehenden Stifte und Klöster zugefügt hat; wegen

16*
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der mannigfachsten Ansprüche an j^eistliche Personen
; wegen der

viel schwierigeren und kostspieligeren Oeconomieführang bei ausge-

dehnterem, vielleicht auch weit zerstreuten Besitze
;
wegen der vielen

Lasten, die gewöhnlich auf solchem Besitze haften, denen aber die

behördliche Anerkennung versagt wird ; wegen übennftssiger Be-

werthang effentlicher Papiere: alle diese Bemerknngen finden ja

auch anf Stifte nnd EUtoter Anwendung.

Dazn kommt, dass diese ihren Nachwuchs nicht bloe erhalten,

sondern anch heransiefaen nnd ansbilden mfissen, und dass wfthrend

dieser Periode das Stift oder Kloster von den BetrefTenden nicht nnr

nichts empfangt, weil sie ja demselben nichts verdienen können,

sondern dass es die schwersten Ausgaben für sie tragen rauss, zu

deren Bestreitung aber die ausL>^eworfene Cumpetenz in keinem Ver-

hältnisse steht. Aehnliches trifft bezüglich der kranken und arbeits-

unfähigen Mitglieder zu.

Bemerkt muss noch werden, dass, wenn den Stiften und Klöstern

nicht entsprechende Betriebskapitalien belassen werden, sondern zur

Zahlung der Beligionsfondssteaer zu verwenden sind, ihre Wirth-

schaft nicht nnr nicht prosperiren kann, sondern naturnothwendig

immer mehr zurückgehen muss, so dass es sich infolge dessen iftr

manche geistliche Genossensehaft nur allsubald um Sein oder Nicht-

sein handeln dürfte.

8. Besaglich der Grundsfttie, nach denen bei Berechnung der

Einnahmen und Ausgaben und Behandlung der diesbezfiglichen Eva-

sionen vorangehen wäre, wird im Anschlüsse an die bisherige Ver-

ordnung Tom 21. August 1881, B.-G.-B1. Nr. 112, Nachstehendes

bemerkt.

Zu §. 4. Alin.

Es möge die Vorlage- Frist für die Einbekenntnisse von 6 Wochen

auf 2 Monate vom Tage der Zustellung des Zahlungsauftrages an

erstreckt werden, mit dem Beisatze, dass Gesuche um Verlängerung

dieser Frist 14 Tage vor Ablauf derselben vorgelegt werden können.

Es empfiehlt sich dieses schon an und für sich, aber auch der

Gleichartigkeit wegen mit dem §. 2 der Durchführungs-Verordnung

zum Gongrua-Gesetze ddto. 20. Januar 1800, R.-G.-B1. Nr. 7.

Zu g, 6.

Hiebei wftre der Gedanke zum Ausdrucke zu bringen, dass bei

Beurtheilnng des Anspruches auf gftnzliche oder theilweise Befreiung

von der Religionsfondssteuer nnr das aus der Innehabung des Beae-

ficiums (der Pfrdnde) fliessende Einkommen in Betracht zu kom-

men h&tte.
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Das fordert die ganze Tendenz des Gesetzes, welches nicht eine

Besteuerung des Personaleinkoni mens ohne Bücksicht auf dessen

Frovenienss^ sondern nur des Pfründenbesitzes, einschliesslich der

etwa bei der Pfründe genossenen Stiftungen, beabsichtigt; das geht

aus dem Inhalte des §. 2. ebendaselbst hervor, welcher in Alin. 2

ausdrücklich bestimmt, daas Vermögensbestandtheile oder Bezüge^

welche dem Gebühren-Äequivaiente nicbt uaterliegeo, auch bei Be-

messung des Religionsfondsbeitrages ausser Anschlag lo bleiben haben.

Wenn ferner der §. 4 des Gesetzes von dem Betrage spricht,

welcher von dem Keligtonsfondsbeitrage /reiznlaaeen ist, so kann er

conseqoentermassen dabei nur solche Besflge im Ange haben, welche

mittelbar oder anmittelbar dem Beligionsfondsbeitrage nnterliegen.

Die gesetzlich dem Beligionsfondsbeitrage nicht unterliegenden Be-

züge, und dahin gehören in erster Linie die Stolarbesfige, können

darum auch anr Entrichtung des Religionsfondebeitrages nicht heran-

gezogen werden, oder man hat neben der Religionsfondssteuer tbat-

sächlich auch eine Personaleinkommensteuer, so sehr sich auch der

Motiven-Bericht zu §. 2 des Gesetzes dagegen, als gegen »die Ge-

fahr einer ungerechten Doppelbesteuerung« wehren mag.

Conform der vorstehenden Auffassung bestimmt denn auch

§. 5. Alin. 2 des Gesetzes, dass den Mitgliedern geistlicher Cor-

porationen allerdings auch anderweitiges Einkommen einzurechnen

sei, allein er bezeichnet dieses Einkommen ausdrücklich als Pfründen^

einkomtnen. Nun aber erklärt §. 19 des Finanz-Ministerial-Erlasses

ddto. 25. Mai 1890 , R.-G.-Bl. Nr. 101 , in üebereinstimmang mit

früheren diesbezfiglichen Erklftrungen, dass Stolageb&hren nicht dem

Gebühren- AequiTalente unterliegen, da He «UHd am dem Vermigen

des Ben^yms (der Pfründe) fiieseen, ünd darum bleiben dem

nftmlichen Erlasse (§. 19) zufolge die Stolagebflhren auch bei Be-

rechnung des Pfrfindeneinkommens ausser Ansatz, wenn es sich um
die Fragee der persönlichen Befreiung von der Entrichtung des Ge-

bühren- Aequivalentes handelt. Wenn nun aber den Mitgliedern geist-

licher Corporationen gesetzlich nur ein alHälliges J/rü/kieneinkora-

men in die nach ihrem kirchlichen Stande ihnen gebührende Com-

petenz einbezogen werden darf, so ist nicht abzusehen, wie die Ein-

rechnung anderweitiger Bezüge, der Stola und ähnlicher, in dieselbe

gesetzlich gerechtfertigt werden kann, mag es sich dann um die

Competenz von Corporations-AngehOrigen oder von einzelnstehenden

Pfründnern handeln.

Thatsftchlicb kann es infolge der bisher geübten Praxis vor-

kommen, dass, wo die Steuerschuldigkeit mit der SteuermOgliehkeit
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coUidirt, das Eiakommen aas dem Stolara, und ebenso am Stiftongeo,

weil ja vielleicht dadarcb allein erst die LeistangsAhlgkeit herge-

stellt wird, ganz in den Stenersftekel fliesst, und dass, wie sich ein

Ordinariat drastisch swar, aber wahr ansdrfickt, der PfirOndeninbaber,

der weder verkaufen noch fortwandern kann, endlich >ein leibeigener

Frohnarbeiterc des Religionsfondes wird!

Nachdem die Keligionsfoudssteuer auf der Grundlage des Ge-

bühren-Aequivalentes aufgebaut ist, ist es daher nur recht und billig,

dass, wie bei letzterem, so auch bei jener bei Berechnung des Ein-

kommens ausser Ansatz bleibe, was der Steuerbemessang nicht unter-

liegt, vor allem also sämmtliche Gegenleistungen für persönliche Be-

mühungen , wie die Stola und Aehnliches. Das Gesete widerspricht

dieser Forderung nicht, nnd kann ihr daher im Venirdmmgmege

entsprochen werden.

Demgemftss wftren im (. 5. Alin. 3 der Verordnung aoszn-

lassen die »Entlohnnngen für geistliche Panctionen.c

In dem nftmlichen Alinea wftre am Sehlnsse sa den Worten:

»dann ans Stiflnngent noch hinansufügen : »nach Massgabe des

Congruagesetzes (§. 8, 1. g.) ?om 19. April 1885, B.-G.-BI Nr. 47,«

damit der Ginrecbnung der nicht einrechenbaren Stiftungen rorge-

beugt werde.

Eine andere zum §. 5. gehörige Bemerkung folgt unten, nach

jener zum §. 8.

<Zu §. 6. wird rücksichtlich der Bewerthung der Naturalein-

künfle nach dem ersten Satze folgende Textirung beantragt: >Na-

turaleinkünfte sind nach den Marktpreisen des Domicils, resp. wenn

daselbst Marktpreise nicht bestehen, nach den ?om Gemeindofor-

steber des Domicils verfassten Werthanschlägen einzustellen.«

Hienach blieben ausser Betracht die Marktpreise des innerhalb

eines Umkreises von 2 Meilen nftchstgelegenen Marktortes, nnd das

mit Tollero Bechte. Dabei kommen ja die Bringnngskosten vom
Domicil bis an den Marktort nicht zur Geltang, nnd wird daher die

'

Bewerthang nach den Preisen eines entfernteren Marktorles immer

forhftltnissmfisslg sn hoch sein.

Weiters entfiele die Bestäti<,niiig der vom Gemeindevorsteher

verfassten Werthansfttze durch die Bezirkshauptmaanschaft. Die An-

gaben der Gemeindevorsteher ohne weitere behördliche Bestätigung

bilden sonst die Grundlage zu viel einschneidenderen Massregeln im

Staate, so dass die bisher verlangte Bestätigung im Gegenstande

füglich unterbleiben darf. Audi ist im Verhältniss zur Sache doch

zu viel verlangt, wenn zu der Beschwerlichkeit der Beschaffung ge-
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meindeftmilicher Frelseertiflcate — in gromeD Gemeinden kann dAid*

lieb der Sitz des Gemeindeamtes oft stnndenweit vom Domicil des

F^tentea entfernt nnd aueh ausser aller Po8t?erbindung gelegen

sein — anch noch die Beschwerliclikeit hinzugefügt wird, dieselben

durch die Bezirkshaoptmannschaft bestitigen zn lassen, die Tiel-

leicht auch eine Tagreise weit entfernt ist.

Was den §. 7. anbelangt, 30 ist nur Eine Stimme, dass das

Reineinkommen aus Grundstücken mit 5<^/o des bei Bemessung des

Gebühren-Aequivalentes angenommenen Grund werthes viel zu hoch

sei, wenn die Bewerthaog mit dem lOSfacbeo Betrag der Qrand-

stener ohne Nachlass geschieht. Es erwachsen daraus den Steuer-

pflichtigen Nachtbeile in doppelter Bichtung, wie aas nachfolgender

GegendbersteUnng ersichtlich.

Angenommen einen Eatastrabreinertrag von 100 fl. and eine

Grondstener tod 22.7 fl., betragt nach der 108fhehen Steuer der

GmndWerth 2451 fl. 60 kr. und der 5procentigo Qrnndertrsg 122 fl.

58 kr. Dagegen ist es nach 50 des Gebührengesetzes, und im

Grunde des Finanz-Ministerialerlasses ddto. 25. Jan. 1884, K.-G.-Bl.

Nr. 18, statthaft, nur das 70fache der Grundsteuer ohne Nachlass

als Grundwerth anzunehmen.

Das ergibt bei obiger AnDahroe einen Grundwertb von 1589 fl.,

also weniger um 862 fl. 60 kr. Die flbermftssig hohe Bewerthang

hat nun aber zur Folge einerseits eine fiel höhere Steuerbemessung,

anderseits wegen der gleiohmässig höheren Grundertragssiffer eine

fiel geringere Hoffnung auf gänzliche oder theilweise Befreiung ?on

der Beligionsfondsstener.

Mit Kücksicht hierauf stellen die Bischöfe daher den dringend-

sten Antrag, es möchte §. 7. der in Rede stehenden Verordnung

durch §.3, 1, a) des Ck)ngrua-Gesetze8 ersetzt werden.

Aus Ähnlichen Gründen wird zu f. B. der Verordnung bean-

tragt, an dessen Stelle den §.3, 1, b) des Congrua-Gesetzes treten

zu lassen. Damit ist auf die ein&chste und klarste Weise darge-

than, was zu fatiren ist, und kommt dadurch allein Recht und Bil-

ligkeit zur Geltung, welche verlangen, dass nur dort ein Geb&ude-

ertrag verrechnet werde, wo er thatsflchlicb auch erzielt wird, nftm-

licb bei den vermietbeten Gebäuden, mögen sie dann der Hauszins-

oder Hausclassenstener unterliegen.

Im Einklänge damit wäre darum auch beim vorausgegangenen

§. 5. bei Alinea 3 zu sagen: »Der Reinertrag . . . von vermietheien

Qebäudeu,€ infolge dessen die folgenden Funkte a) und b), in denen
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angegeben wird, wann der Wobnangsnutzen nicht zu fatireo ist, ganz

entfallen könnten.

2km §. 9. Punkt 1 wird beantragt, daes derselbe conform dem

Gongma^Gesetze (§. 3, 2. a) und der daza gehörigen Durchfuhrungs-

Terordnnog (§. 4, II. a) durch den Zusatz vervollständiget werde:

>iind sonstige (Iftr Öffentliche Zwecke auf Grand eines Qeseties in

leistende BeitT&ge.c

Bei Punkt 3 w&ren wohl anch etwaige Ausgaben filr Kamin-

fegerbestallnng, sowie anssergewohnliche Auslagen, a. B. für Sicher-

stellung des Wasserbedarfes (Congrua-Qesetz §. 8, 2. e), Alin. 2)

mid für Erhaltung ron Wasserleitungen in erwähnen.

im Punkt 4 wären nach den Bischöfen auch noch die Ordens-

provinciale anzuführen, zu deren Obliegenheiten gleichfalls die Vbi-

tation der unterstehenden Klöster gehört.

Auch wird in tbeilweiser Abweichung von der Verordnung de«

h. Ministeriums für Cultus und Unterricht ddto. 10. November 1881,

Z. 16.760, bezüglich der Visitationsauslagen der Decane in Galizien

ein Pauschalbetrag von 140 Ii., in Dalmatien, Triest, Qörz und Istrlen

von 120 fl., für alle übrigen mit Ausnahme von Niederösterreich,

wo 200 fl. anrechenbar sind» ein Betrag von 150 fl. in Antrag ge-

bracht. Es sind das die HOchstbeträge, wie sie für die betreffenden

Lftnder in der Verordnung ddto. 19. Juni 1886, R.-G.-B1. Nr. 107,

festgesetzt sind, und ist es nur billig, dass deren Anrechnung in den

zu Zwecken der Religionsfondssteuer dienenden Fassionen nicht be-

anständet werde, nachdem sie ohnehin nur su Lasten des Loeal-Ein-

kommens fallen.

Wie für die Decane, so empflehlt sich aber anch hinsichtlich

der bischöflichen Visitationen die Festsetzung eines Panschalbetrages,

etwa in drei Abstufungen: für kleine, mittlere und grosse Diöcesen,

sowohl in Rücksicht auf deren territoriale Ausdehnung , wie auf die

Anzahl der Seelsorgestationen. Es wäre nur billig, für erstere etwa

einen Betrag von 700 fl., für die folt^^enden von 1000 fl. und für die

letzten von 1500 fl. in den Fassionen gutzulassen, indem der Bischof

eben nicht allein, sondern mit Räcksicht auf die dabei vorgeschrie-

benen Functionen mit mehr minder zahlreicher Begleitung, vielleicht

einem Convisitator, reisen, nicht selten, s. B. wenn er in die Ge-

birge geht, seinen eigenen Wagen lassen und dafür fremde auf-

nehmen, oder die nOthigen Utensilien samrot dem Gepftcke sogar

durch Trftger befllrdem lassen muss, wfthrend er selbst stundenweit

zu Fuss zu gehen hat Dazu fehlt es dabei nicht an manch dringen-

der Gelegenheit, mehr minder ausgiebige Unterstützungen su geben,
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um nichts zu sagen von bedeutenden anderweitigen Auslagen, welche

die Stellang bedingt. Die Passining der biechoflichen Visitations-

aaelagen ist in der betreffenden Verordnung zwar ansgesprochen,

die Ziifer dafilr ist jedoch lant Minigterial-Kriassea ddto. 10. Ko-

ember 1881, Z. 16.760 G. n. U.» Torkommenden Falls erst der Ent-

Schliessung des Herrn Ministers ffir Coltns und Unterricht mbe-
halten, Non ist es doch fftr den Bischof eine peinliche Sache, wenn

er derlei Auslagen, wie der citirte MinisteriaUßrlass wenig röck-

sichtsvoll verlangt, erst noch weitläufig begründen und einem sozu-

sagen coramisirenden Gutachten des Landeschefs unterwerfen muss,

um endlich erst von höchster Regierungsstelle aus zu erfahren, wie

viel er von seinem Eigenen für den bewussten Zweck in Anrech-

nung bringen darf. Es wird daher nochmals beantragt, ar» Stelle

dieser umst&udlichen Procedur ohneweiiers Fauscbal-Zifferu treten

zu lassen.

Bei Punkt 5 wären wohl auch die pfarrlichen Eanzleianslagen

fftr Matrikelfnhrang (Congrna-Gesetz §. 3, 2. b) zu erwähnen, und

wäre die Verordnung ddto. 8. December 1885, R.-G.-B1. Nr. 170,

auch hiebei in Anwendung zu bringen.

ZmnJ, 10.

Es muss als eine harte Massregel bezeichnet werden, wenn die

Abrechnung eines Pauschal-Betrages fQr die ordentliche Instand-

haltnng von pfarrlichen Qebänden verweigert wird. In dieser Be-

ziehung ist Alin, 1 dieses Parai^raphen recht unklar gefasst, iudeiu

aus dem »insoweit« nicht ersichtlich ist, ob damit gesagt werden

will, dass eine Abrechnung von Sarta-tecta-Auslagen nur dort statt-

haft ist, wo dies auch bisher schon der Fall war, oder nur in dem

MassCf wie bisher. Die Berücksichtigungswürdigkeit solcher Aus-

lagen überhaupt ist wohl durch das folgende Alinea und durch den

Umstand anerkannt, dass nach dem Gongraa-Gesetz (§. 3, 1. b) der

Zinsertrag aus vermietheten Gebäuden nur nach Abschlag d«T ge-

setzlichen Quote der Erhaltungs- und Amortisationskosten in Ein-

nahme zu verrechnen ist. Es gibt aber keinen wirklich ausschlag-

gebenden Grand, warum diese Berflcksiohtigung nur vermietheten,

und nicht auch solchen pfarrpftfindlichen Gebftnden zutheil werden

sollte^ von welchen ein Ertrag nicht zu fatiren war.

Deshalb wird der Antrag gestellt, es möge AUn, 1 md 2
dieses Paragraphen etwa in folgendes zusaroroengezogen werden:

»Wie beim Zinsertrag aus vermietheten Gebäuden (§. 8), ist die

Abrechnung eines Betrages für die ordentliche Instandhaltung von

Gebäuden (sog. sarta tecta §. 9), und zwar nach dem Durchschnitte
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der letzten sechs Jahre, auch rücksichtlich jener Gebäude zulässig',

von welchen io Gemässbeit dieser Verordnung ein >Ertrag nicht zu

fatiren war.c

Zu Älin. 3, welches von grösseren Bauherstellungen spricht,

wird bemerkt, es entstehe aus diesem Anlasse nicht selten die Noth-

wendigkeit der Aufnahme eines grösseren Baucapitals, welches dann

in Jahresraten samrot Zinsen abzuzahlen kommt. In einem solchen

Falle pflegen über ?orgftngige kircbliehe and staatliche Genehmigung

Bogenannte Baabriefe ausgefertigt zu werden. Zar Hintanhaltong

von allen Anständen wfirde es sich empfehlen, bei diesem Alinea

aasdrflcklich an bemerken, dass aacb die j&hrlichen Amortisations-

quoten solcher Baoschnlden sammt Zinsen in Ausgabe verrechnet

werden dflrfen.

So hart die folgenden Bestimronngen dieses Paragraphen sind

und so sehr geeignet, eine geordnete Wirthschaftsfnhrung zu er-

schweren oder zu Ijehindern; sowenig sich dieselben auch mit Art. 15

des Staaisgrundgeselzes vom 21. Dec. 1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, ver-

einigen lassen , so wollen die Bischöfe es dennoch unterlassen , bei

dieser Gelegenheit sich weiters darüber auszusprechen. Nur die Be-

seitigung des letzten Alineas glauben sie noch verlangen zu sollen.

Jeder Hausherr weiss, dass der bei Bemessung der Hausziossteuer

gutgelassene Pauschal -Betrag für Qebftudeerhaltung ein so unge-

nügender ist, dass damit das Auslangen nicht gefunden werden kann,

ßs bedarf daher >tnm Zwecke der Feststellang des anrechenbaren

Bauanfwandesc wahrlich nicht erst noch eines Nachweises an die

LandesbehOrde(!), »in welchem Massec dieser Paaschal-Betrag för

den erwähnten Zweck »thatsächlich in Ansprach genommen wurde.«

In der Beibehaltong dieses Alinea mfisste geradezu eine Kränkung

der kirchlichen Personen erbHckt werden.

Zh §. 12. wird folgende Fassung beantragt: >Die Inhaber

solcher kirchlicher Pfründen, bei denen die Zahl der gestifteten

Messen 200 im Jahre übersteigt, sind berechtigt, für die übrige

Zahl (las aus dem Durchschiiittserträgniss der sümmtlichen , nach

Massgabe des §. 5, resp. des Gesetztes vom 19. April 1885, R.-G.-

Bl. Nr. 47, anrechenbaren Stiftungen sich ergebende Messstipendium

als Ausgabe, und zwar auch dann zu verrechnen, wenn bei der

Pfründe Hilfspriester bestehen.«

Statt weitläufigerer Motivirung berufen sich die Geferti<;ten

auf ihre diesbezflglichen Vorschläge im Punkt 7 ihrer gemeinschaft-

lichen Eingabe vom 20. Januar 1886; ferner auf die Yersicherung

der Yertranlichen Mittheilnng Seiner Ezcellenz des Herrn Hinisters
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für GnKas und ünierriebt an Seine Eninens den Herrn Cardinal-

Fflnt-Brzbieehot Ton Prag ddto. 29. Jannar 1890, worin bemerkt

wird, dasa die Gnindsätie, welche diesfalls der Jndieatnr des hohen

k. k. Ministeriums Ar Caltas und Unterrieht »eonstant m Grunde

gelegt werden, in keinem wesentlichen Punkte von den oberwfthnten

Vorschlägen abweichen«; endlich auf das Gesetz vom 10. December

1887, R.-G.-Bl. Nr. 142, in welchem provisorische Bestimmungen

über die Dotation der griechiscli-orientalischen Seelsorgegeistlichkeit

Dalmatiens erlassen werden, und worin im §. 3, 2. d) ganz der

nämliche Grundsatz zur Geltung kommt, wie er oben fär 1^ der

Verordnung beantragt wird.

Für den Fall, als auf die von den Bischöfen oben bei §. 5.

beffirwortete Nichteinrechnung der »Entlohnungen für geistliche

Functionen« nicht eingegangen würde, mfissten dieselben das Ver-

langen stellen, dass Ton der Stola^ sei es gleich hei den Einnahmen,

sei es in besonderer Durehfflhrung bei den Ausgaben, ein Betrag

Ton 80 fl. in Abrechnung gebracht werde.

In letsterem Falle dflrfte sich ein diesbesfiglicher Zusats sum

§. 12. empfehlen.

In sachlicher Beiiehnng darf man lediglich auf die Motive hin-

weisen, welche f&r die gleiche Bestimmung im Congraa-Geestie (§. 3,

1. f) ausschlaggebend waren.

Im §. 14. dürften den Vorschriften, nach denen bisher der

Anspruch auf die persönliche Befreiung von Entrichtung des Ge-

bühren-Äequivalentes ermittelt worden ist, die Vorschriften zu sub-

stituiren sein, nach denen eine allfäUige Coogrua-£rg&nzung test-

gestellt wird.

Zu §. 17. wird der Wunsch ausgesprochen, es möchten die

sogenannten Competenzen in ähnlicher Weise, wie dies im Schema 1.

zum Congma-Gesets der Fall ist, snsammengestellt und sur Eennt-

niss gebracht werden.

§, 19, wird im Grunde des §. 2. Alin. I des Gesetses noch

ein dritter Punkt, etwa des Inhaltes beantragt: »c) Ueborall, wo ein

Vermögen in Bibliotheken, wissenschaftlichen und Kunstgegenstftnden

zur Einbekennnng gelangte, ein entsprechender, nach sechsjährigem

Durchschnitte sich ergebender Pansehal-Betrag zu deren Erhaltung

nnd Completirung.«

Die Berechtigung dieser Forderung lässt sich gewiss nicht in

Abrede stellen. Der Werth und jiraktische Nutzen einer Bibliothek

insbesondere hängt hauptsiichlicli davon ab, dass sie durcii stetige

Nachschaffangen tbunlich completirt und möglichst auf dem neuesten
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Stande der einzelneD Wissenschaften erhalten wird. Es ist das

namentlich fflr die Stifte und Elteter fon der grösaten Wichtigkeit.

Zu g, 21. wird rflckaichtlich der darin erw&hnten Stolgebflhren

bemerkt, daas dieaelben im Hinblick anf daa im §. 5. Qeaagte anch

hiebei aaasnlaaaen wftren.

Deagleichen eracheint eine Einrechnnng aonatiger mit den im

§. 19. tit. a) nnd b) erwfthnten Beaorgangen verbnudener Einnahmen

nur dann zulässig, wenn dieselben der Communiiät als solcher zu-

ttiessen, nicht aber, wenn sie einzelnen Corporationsgliedern gebühren,

und zwar mit Rücksicht auf §. 5. Alin. 2 des Gesetzes, welches rück-

sichtlich einzelner Corporationsglieder nur voneinrechenbaren Pfründen-

nicht aber sonstigen Einkommen spricht.

Zu §, 25. ersuchen die Bischöfe, es möpe ohneweiters anpfc-

ordnet werden, dass die Beitragspflichtigen , deren Wohnsitz ausser-

halb der Landeshauptstadt sich befindet, die Einzahlungen bei dem

nach ihrem Wohnsitze zaat&ndigen Steoerarote zu leisten haben.

Weitera mOge ?eranlasst werden, daaa die Znatellang der

Zahlnngaanftrflge , wie an die Domcapitel, ao anch an alle übrigen

Parteien im Wege der Ordinariate erfolge; oder daaa, wenn dieaelbe

wie biaher im Wege der politiachen RezirkabehOrde beliebt wird,

daa Ordinariat wm Fiüt m Faü, etwa dnrch Zumittlnng einer Ab*

achrift dea Zahlungaanftrages, von der den Binzeinen rorgeachriebenen

Religionsfondsstener Kenntniss erhalte. Die bisherige Anordnung,

wornach den Ordinariaten ein summarisches Verzeichniss von den in

anderem Wege zu^'estellten Zahlungsaufträgen zukommen soll, hat

sich nämlich nicht hewuhrt, und manche Bischöfe wissen thatsäch-

lich bis zur Stunde nicht, wem alles, für welches Vermögen und mit

welchen Beträgen in ihrer Diöcese bisher die Keligionslondssteuer

vorgeschrieben wurde.

Zu §. 26. wird beantragt, für die darin erwfthnten Anzeigen

über Verftnderungen im Vermögen oder Einkommen die gleichen

Termine anznberanmen, wie sie im §. 10. der jetzigen DnrchfÜhrunga-

verordnung znm Gongrua-Qeaetze bestimmt sind. Dadurch würde

Alin. 1. citirten §. 26. anch im Ginklange atehen mit dem letzten

Alinea dea g. 27.

Nach alledem erlauben aich die Biachüfe nur noch ein paar

Bemerkungen, und zwar znnftchst über die grosse Hftrte der gesetz-

lichen Anordnang, dass die Einzahlungen in Anticipatraten zu er-

folgen haben, da doch die Zinsen aus öffentlichen Obligationen

nachhinein zur Auszahlung gelangen. Dadurch kommt mancher

Beitragspflichtige in die peinlichste Verlegenheit.
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Nicht minder hart ist dana die Beetimmaiig des Gesetses,

womaeh fthnlich wie beim Qebfihren-AeqaiTalent, sofort tod dem,

aaf den festgesetzten Fälligkeitstermin nftchstfolgenden Tage an

Verzugszinsen zn entrichten sind. Bei directen Stenern tritt die

Verpflichtung znr Bezahlung von Verzugszinsen erst 14 Tage nach

den anberaumten EinZahlungsterminen ein ; bei einer so drückenden

Ausnahmssteuer, womit ausser allen den sonstigen Abgaben die

geistlichen Personen noch überdies bedacht sind, wird eine solche

Rücksichtnahme verweigert!

Die Bischöfe wissen wohl, dass sich den eben beklagten und

sonstigen Harten des Gesetzes durch eine blosse Durchführungs-

verordnung nicht durchwegs abhelfen lässt. Immerliin aber mögen

diese Härten, bis es gelingt das Gesetz selbst in einer, die kirch-

liche Freiheit und das kirchliche Hecht achtenden Weise zu um-

stalten, dem hohen k. k. Ministerium fftr Cnltos und Unterricht

desto mehr ein Ornnd sein, bei Dnrchffihrnng und Handhabung der

gesetzlichen Bestimmungen die weitgehendste Rflcksicht walten zu

lassen.

Prag, am 8. Juni 1801.

Im Namen des gesammten Osterteiehischen Episcopates:

Franß Cardinal Schönboni,

Fürst-Erzbischof von Prag.

IL Eingäbe (des äsierr. Episcopais) an das k, k, Mnislenum für

OniUm und Unterriehi in Angdegenkeii des Ckmgrua^OeseUes.

(Akten der biichSfl. Conferent Ton J, 189S Nr. ni).

Hohes k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht!

Die hohe Verordnung ddto. 20. Januar 1890, K.-G.-Bl. Nr. 7,

wodurch neue Bestimmiinfcen zur Durchführung des Gesetzes Tom
19. April 1885, K.-G.-Bl. Nr. 47, betr. die provisorische Aufbesserung

der Dotation der katholischen Seelsorgegeistlichkeit, erlassen wurden,

hat zwar, wie mit Dank anerkannt wird, einige der grftssten Härten

beseitigt, auf welche die Eingaben des Osterreichischen Bpiscopats

ddto. 9. September 1885 und 20. Januar 1886 hingewiesen haben.

Andere, nicht minder wichtige und den Seelsorgeklerns beschwerende

Punkte fanden jedoch auch in der nenen DurchfUhrangs-Vererdnung

keine Berücksichtigung.

Als allgemeiner Grund hiefür wurde geltend gemacht, dass

sonst das Gesetz selbst geändert würde, wozu aber die Executive

nicht berechtigt sei.

Ohne dem hoben k. k. Ministerium UomOglicbes zumutben zu
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wollen , erneuern die Bischöfe ihre Vorstellungen und stellen die

Bitte, Honhdasselbe wolle, sei es inn Verordnungs-, sei es im Gesetz-

gebungswege, je nach Erforderniss der einzelnen, im weitereu Ver-

laufe anzuführenden Punkte, wirksame Abliilfe gegen die noch be-

stehenden Härten des Congraa-Gesetzefl uod seiner Darcbfübruog

schaffen.

1. Die meisten Anstände und die bittersten Enttäuschungen

ergaben .«ich wohl in Folge der Auslegang, welche §. l. Alin. 2

des Gesetzes, fiber die eelbständigen Seelsorger, bisher erfahren hat

Leider Iftesfc der neueste, zor näheren Fixirung dieses Panktes be-

stimmte Oesetientworf aaeh fflr die Znknnft eine Besserang in

dieser Hinsicht nicht erwarten. Es mnss vielmehr gesagt werden,

dass durch die Erhebung dieses Entwurfes sum Qesetxe das Intentum

der ursprünglichen gesetalichen Bestimmung in dieser Eichtung ge-

radeau vereitelt wird.

Dieses Intentum war, dass nicht blcs Priester, die einem

selbstämliyen Bezirke vorstehen, und infolge canonischer Einsetzung

zur selbständigen Ausübung der vollen cura über diesen Bezirk be-

rechtigt und verpflichtet sind: die Pfarrer, eine höhere Dotation er-

halten sollen, sondern in gewissen Fällen auch noch andere Priester.

Diese Fälle nun sind im bisherigen Gesetze nicht taxativ, sondern

nur exemplificativ angeführt, wie aus dem >u. s. w.c hervorgeht

Wie aber das Gesetz ausgelegt wird, ist es kaum möglich, ausser

den ausdrficklich darin genannten Localcaplftnen und Pfarrvicaren

noch eine andere Kategorie von Seelsorgern zu finden, auf welche

dasselbe noch zur Anwendung gebracht werden könnte. Aus dem
beispielsweise Angeffihrten ist soausagen das einsig Zullssige ge-

worden, und wfirde es praktisch nicht mehr viel versehlagen, wenn

nun auch das, freilich wohl auch sum Qesetiestezte gehörig »u. s. w.<

entfiele. Thatsächlich hat es der neue Qesetientwurf beseitigt.

Gegen die von den Bischöfen in ihren beiden Eingaben (Punkt 8,

resp. Punkt 2) geltend gemachte Ansicht wird sich auf die Noth-

wendigkeit berufen, dass der Bezirk, dem Jemand, sei es durch

canonische Einsetzung, sei es infolge Abordnung durch den Diöcesan-

bischof, als Seelsorger vorsteht, eine staatlich genehmigte Seelsorge-

station sei.

Hingegen rauss nun bemerkt werden, dass, wenn unter dieser

staatlichen Genehmigung die Anerkennung der betreffenden Station

als einer sdbstänäigen au verstehen ist, dann überhaupt eine nähere

gesetzliche Bestimmung öber den Umfang des Wortes »selbständig«

von allem Anihng an unnöthig war. Es unterlag ja auch vordem
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keinem Zweifel, dass der definitive Seelsorgevorstand eines selbstän-

digen Seelsorgebezirkes ein selbständiger Seelsorger sei, mochte er

dann wie immer genannt werden, nnd mochte er anf sein Benefieinm

canoniseh investirt sein oder nicht. Daraus selbst also, dass eine

solche Nftherhestimmnng dennoch stattfand, ergibt sich, dass nach

der Intentention des Qesetzes anch andere Priester unter die

selbttAndigen Seelsorger an snbsnmmirtn seien.

In der That ist »selbstftndige Ausübung der Seelsorge, < wovon

das Gesetz spricht, auch dort möglich, wo kein selbständiger SeeU

sorgebezirk ist; und es ist nicht blos denkbar, sondern kommt that-

sächlich vor, dass ein Priester in einem solchen Bezirke die selb-

ständige, von keinem Pfarrer ihm delegirte, sondern unmittelbar vom

Diöcesanbischofe übertragene Seelsorge auszuüben hat , obschon ihm

vielleicht nicht auch die ausser der Seelsorge stehende Vermögens-

Verwaltung der betreifenden Kirche zukommt. Solche und älinliche

Fälle nnn wollten im Gesetze noch fiberdies unter den »selbstftndigenc

Seelsorgern einbegriffen werden.

Wenn dagegen eingewendet wird, die Selbständigkeit des je-

jeweiligen Seelsorgebezirkes sei im Qesetze, irenn auch nicht aus-

drücklich gefordert, so doch vorausgesetzt, so ist das lediglich eine

petitio principii, und wird als bewiesen vorausgesetzt, was erst zu

beweisen ist Nicht über Sifsteminnmg und Dotirang katholischer

Seelsorgestellen, sondern >fiber die Dotation der katholischen Seel-

«or^egeistHchkeit« handelt das Gesetz, wie schon dessen Titel be-

sagt, und bedingt eine Regelung dieser Dotation nicht nothwtMulig

ein Absehen auch auf die juristische Stellung der einzelnen Seel-

sorgebezirke. Das Congrua-Gesetz kennt eben nicht blos selbständige

SeeUoY^ebc^irJce, sondern auch selbständig ausübende Seelsorgeprie^fer.

Sodann verlangt das in Itede stellende Gesetz nicht einen

>selbständigen€ Seelsorgebezirk, sondern eine >bestimmte< kirchliche

Gemeinde, wie es im §. 1. Alin. 2 heisst: Diese »bestimmte« kirch-

liche Genoeinde wird allerdings dort, wo »das Recht und die Pflicht,c

die Seelsorge auszuüben, aus der canonischen EuueUnutg fliesst, noth-

wendig eine selbständige sein. Wer aber »sonstc zur selbständigen

Ausfibung der Seelsorge berechtigt ist, kann dieses Recht anch he-

zQglich einer bestimmten nicht selbständigen Gemeinde haben. Die

beiden Ausdrücke »bestimmte und »selbständig« decken sich ebenso

wenig, wie kirchliche Gemeinde und Pfarrgemeinde. Es gibt voll-

kommen hesfimmU kirchliche Gemeinden, ohne dass sie deswegen

anch BeSbsUlnäiffe Pfarrgemeinden bildeten, wogegen aber die Aus-

übung (1) der S>iel.sorge, wie bezeichnend genug das Gesetz sagt, in
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denselben eine selbständige ist. Gerade deshalb aber, weil es solche

Gemeinden gibt, war es nothwendig, dieselben ansdrflcklicb als

solche sa charakteristren , die Ton der Wohlthat des Geseties ans-

geschlossen seien, wenn sie davon in Wirklichkeit ansgesehlossen

werden wollten.

Wenn aber bemerkt wird, die kirchlichen Gemeinden, Yon

denen das Gesetz spricht, raüssten, wenn aach nicht als selbständige,

80 doch als Sedsorgebeeirke überhaupt auch vora Staate anerkannt

sein, so wird darauf erwidert, dass dies wenigstens thatsächlich der

Fall. Dies l)eweisen die Grundbücher, in welchen die Gotteshäuser

dieser Gemeinden und der sonstige, Cultuszwecken dienende Besitz

in denselben selbständif^ und nicht etwa als Eigenthum der Pfarr-

kirchen, resp. Pfarrpfrüuden erscheinen. Dies beweisen weitois die

Kirchenconcarrenz-Gesetze , hie und da sogar die Bauordnungen.

Ebenso anerkannt ist aber staatlicherseits auch die selbständige

AMsäbmg der Seelsorge in solchen »bestimmten, c wenn auch nicht

selbständigen kirchlichen Gemeinden. Anerkannt mit allen daraus

resnltirenden Folgen wnd BecMen des SffenÜieken und pHmten
Lehens sind ?or allem die vor den Seelsorgern solcher Gemeinden

mich ohne Ddogation abgeschlossenen Ehen ; ja es Ist sogar vorge-

kommen, dass staatlicherseits selbst das Verkfinden solcher Ehen bei

der Pfarrkirche abgeboten wurde. Anerkannt sind ferner die von

solchen Seelsorgern selbständig geführten Matriken, und auf Grund

derselben ausgestellten Scheine zur Evidenzhaltung der Civilstands-

verhältnisse; anerkannt endlich die sonstigen Nachweisungen zu pri-

vatrechtlichen und ötTtiutlicheii Zwecken. Da es sich im Gegenstande

der Frage in den weitaus meisten Fällen um Seelsorgeposten han-

delt, die bereits vor Abschluss des Concordates (Kais. Patent vora

5. November 1855, H.-G.-BI. Nr. 195) bestanden ; und da nach den

vor dieser Zeit bestandenen Normen eine ausdrückliche Erklärung

der Staatsgewalt, wie sie zar Errichtung oder Aenderung der Seel-

sorgesprengel dermal (nach §. 20 des Gesetses vom 7. Mai 1874,

R.-G.-BI Nr. 50) ?erlangt wird, nicht erforderlich war, so kann

ancb nicht geleugnet werden, dass die fragliehen Seelsorgeposten

wenigstens mit thatsächlicher Genehmigung des Staates bestehen,

und dass also von diesem Standpunkte aus ein Anstand gegen die

Anwendung des Congrna-Gesetzes zu Gunsten der betreffenden Seel-

sorger nicht erhoben werden könne.

Die jetzt beliebte, der Auflfassung der Bischöfe widersprechende

Erklärufig der hohen Regierung berührt nameutloh dort sehr bitter,

wo, wie z. B. iu Dalniatien, die uun augestritteuea Statiouen sogar
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bis in die neaeste Zeit (1849) de facto et jure, and swar aaeh dem
Staate gegeofiber, Tollkommen eelbstftndig waren, und wo dann

lediglich ans finanziellen, also siaatlichm Rücksichten eine nominelle

Unterscheidung in Pfarren und Expositnren eingeführt wurde , ohne

das8 aber dabei auch eine jurisdictionelle Abhängigkeit dieser von jenen

platzgegriffen hätte. In einem Lande, wie Dalmatien, bei den so

schwierigen Comraunicationen , selbst zwischen verhältnissmässig

nahen Ortschaften, wo der Verkehr von Insel zu Insel oft durch

Wochen unterbrochen ist, wäre die nun, gleichfalls wieder nur aus

finanziellen Rückaicbten behanptete jariadictionelle Abhängigkeit

aneb ein Unding.

Ebenso ist es ein Unding, s. B. dort eine jorisdictionelle Ab*

bftngigkeit bebaopten an wollen, wo der Seelaorgebezirk eines Expo*

dtna ans Ortecbalten verstkMtner Pfarrbezirke zosamniengesetst ist

Oder Bellte in dieaem Fklle der Seelsorger von allen den Tencbiedeaen

Pfiirrem abhftngig sein?

Die BiaebOfe glauben sieb demnach ToUkommen anf dem Boden

des Congrua-Geaetiea an bewegen, wenn sie ffir Priester, die in sol-

chen bestimmten, wenn auch nicht selbständigen Gemeinden dnrch

Abordnung des Bischofs zur selbständigen Ausübung der Seelsorge

berechtigt sind, nach wie vor die Congrua der selbständigen Seel-

sorger verlangen
,
mögen diese Priester dann Curaten

, ßxpositea,

Local- oder Stationscapläne oder wie immer sonst heissen.

Wenn übrigens der Mangel der staatlichen Anerkennung das

Hinderniss bildet, auf diese Forderung der Bischöfe einzugehen, so

möge die hohe k. k. Begiemng diese Anerkennung eben nachträg-

lich wenigstens anssprecben« Die Bischöfe sind weit entfernt, zu

begehren, dass dies ohneweiters rücksichtlich aller derartigen Sta-

tionen geschehe. Aber es möge stattfinden wenigstens fiberall dort,

wo Beschwerlichkeit der Wege zar Pforrkirche oder oftmalige Unter*

brechnng der Gommanication mit dem Pfarrorte, wo grosse Ent-

femnng, wo das Vorhandensein einer bedeutenden Seelensahl und

vidleicht auch einer Schule und andere solche seinerzeit auch in den

Pfarrerrichtnngsnorroen berficksichtigte Momente die Anstellung eines

eigenen Geistlichen mit dem Rechte zur selbständigen Ausübung der

Seelsorge begründen und nahelegen. Durch solches Vorgehen würden

langwierige Verhandlungen beseitigt, würde der Alles lähmenden

Unsicherheit ein Ende gemacht der Billigkeit entsprochen, und ver-

mieden, dass Priestor an solchen Stationen ob lauter Grüridlickeit

der diesbezüglichen Verhandlungen jahrelang nicht nur der höheren

Dotationsergänzung für selbständige Seelsorger, sondern überhaupt

AmUt lir KirakurMht. LXXIV. 17
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jeder Ergänzung auch nur nach dem Massstabe eines Eipositen ent-

behren müssen, wie das leider vorkommt. Die Bischöfe werden zu

einer solchen Regelung dieser Stationen sehr gerne behilflich sein.

2. Schon in ihrer ersten Eingabe (Punkt 7) haben die Bischöfe

bemerkt, daea die Geltendmachung der Eiohringungskosten von Ka-

pitahinsen oder Renten fast zur Dnmöglichkeit gemacht ist. Die

seitherige Erfabrang hat das nur zu sehr bestätigt und ist eine we-

sentliche BesseniDg in dieser Hinsiebt auch durch die letzte Dnreb-

Ahmngs-Yerordnnng nicht herbeigeffthrt Und doch sind die er-

w&hnten Kosten in gewissen FUlen sehr betrftchtlieh , namentlich

aber dort, wo die Steneramtsbezirke sehr ausgebreitet, die Ent-

femnngen von der Zinsenbebebungsstelle daher so gross (es kommen
solche TOD 80 bis 40 Kilometern vor!), wo die Postferbindnngen

mangelhaft and die Communication überhaupt beschwerlich ist. Noch

schlimmer ist es, wenn die Werthe derartige sind, dass die Zinsen

davon beim Steueramte überhaupt nicht realisirt werden können,

sondern nur allenfalls in der Landeshauptstadt, oder am Sitz eines

bestimmten Geldinstitutes. Viele Kosten kann am Lande auch die

Einbringung der Zinsen von bei Privaten angelegten Kapitalien ver-

ursachen. Die Kosten der Behebung und Eintreibung der Zinsen

erhöben sich aber noch erheblich in den Wintermonaten.

Allen diesen thatsächlicben Momenten gegenflber mfissen sich

die Bischöfe neuerdings die Bitte erlauben, et m(k)hte doch den

Billigkeitsracksiehten, Ton denen ja auch das Gesetz (§. 8, 1. d.

Alln. 2) spricht, ein grosserer Spielraum gegeben werden. Denn wie

dieser Punkt gegenwärtig ?ielfach gehandhabt wird, gewinnt es nach-

gerade den Ansehein, als hfttten die Verordmuiffen das GeseUf anf-

gehoben.

8. Von vielen Seiten wird Klage erhoben, dass auch das Stel-

lungsinventar: sogenannte eiserne Kühe, Höhner, Bienenstücke u. s, w.

bei Berechnung der Einnahmen in Anschlag gebracht werden.

Die Bischöfe können nicht umhin, diese Klagen als berechtigte

anzuerkennen, und darauf hinzuweisen, dass ein diesbezügliches Ein-

kommen unter den im §. 3, 1. des Congrua-Gesetzes taxativ auf-

gezählten Bezögen nicht erwähnt erscheint, und somit auch nicht

als dne zu fatirende Einnahmspost angesehen werden kann.

Demnach wird das Ersuchen gestellt, das hohe k. k. Cultus-

nnd Unterrichtsministerium wolle seinen nach Oalizien hinausge-

gebenen Erlass ?om 6. Februar 1888, Z. 22.748, worin eben das

ansgesprochen und anerkannt ist, allen Länderstellen zur Bichtschnnr

bekanntgeben, insofeme dies nicht etwa schon geschehen ist.
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4. Eine andere, noch häufigere Klage hat die Hewerthung der

Naturalien zum Gegenstände. Während die Minderwerthigkeit der-

selben allüberall bekannt ist, so dass sie bei Ablösungen sogar von

den Verpflichteten, und zwar mit Erfolg, geltend gemacht wird,

supponirt man bei den Pfründen- Ertragsfassionen Prima-Qualität.

Wie ungerecht diese Supposition ist, geht zur Genüge wohl daraus

hervor, dass selbst die Verordnung des Cultus- und Finanz-Mini-

steriums vom 21. Aug. 1881, R.-G.-BI. Nr. 112, zur Durchführung

des Beltgionsfondsrteiier-Geset»», im §. 13. hei Natural-OoUectaren

die Anfirechnang von 10*/« ans dem Titel der Minderwerthigkeit von

derlei Abgaben, nnd aneserdem einen Abzog von 10*/o an Ein*

bringnngskosten gestattete.

Auch entspricht es den thatsächliehen Werthverhftltnissen nicht,

wenn statt der £o0alpreise jtfoHUpreiBe zum Werthmesser genom-

men werden. Nachdem eben nichtJeder Ort Marktort ist, und die

Waare umsoweniger Werth repräsentirt, je grösser mit der Ent-

fernung ihres Erzeugungsortes die Bringungskosten auf den Markt-

ort sind, ist es klar, dass der Preis au letzterem Orte nicht den

Reinwerth der Waare gibt.

In beiden diesen Beziehungen erscheint daher eine Correctur

der bisherigen Anordnungen dringend nothwendig, und wurde es nur

der Gerechtigkeit entsprechen, wenn von dem ermittelten LocaJpreise

mindestens ein 20<'/o Abzug gestattet würde.

Nach Ansicht der Bischöfe scheint eine solche Correctur auch

im blossen Verordnnngswege möglich. Denn indem das Gesetz

(§. 8, 1 d.) Ton einem 10% Abzug ans dem Titel von EnUuringungs^

hasten spricht, verwehrt es dadurch nicht einen Abzug aus dem Titel

der Mkiderwer^iif^tmt. Bs ordnet auch nirgends die Bewerthnng

nach Marktpreisen an. Eventuell erbitten die Bischöfe auch dies-

bezAgltch eine Aenderung im Wege des Gesetzes.

5. Zufolge §. 3, 1. c. des Gesetzes gehört unter die Einnahmen

auch der Ertrag aus nutzbaren Rechten und gewerblichen Betrieben.

Es kommt nun in den Alpenländern hie und da vor, dass in

sehr weit ab- und hoch aut Bergen gelegenen Orten mit dem Pfarr-

liofe die Wirthsgerechtsanie verbunden ist, und dass dieses Hecht,

freilich wohl mit dem grössten Widerwillen, vom Pfarrhof ausgeübt

werden muss. Die grossen Entfernungen und die Beschwerden der

Wege, zumal zur Winterszeit, machen es geradezu nothwendig, dass

fflr allf&llige Bedftrfnisse der Leute, die von weitem herbeikommen,

irgendwie vorgesorgt sei. Der Pfarrhof ist aber oft das einzige

Haus, wo dies möglich. Zudem sind die Leute da gewöhnlich sehr

17*
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arm; leben sozusagen 7on der Hnnd in den Mund, und sind ausser

Stande, sich selbst auf lätigere Zeit mit dem Nötbigen za yersehen,

omsowenlger in der Lage, sich fftr Fremde, wenn anch nor mit dem

Allerbescheidensten anssnrfisten. Bei solcher Sachlage ist die Ans-

fibung der Wirthgerechtsame weit entfernt, ein irgendwie ansgiebiger

Grwerb zu seia, nnd liegt viel mehr, als im Interesse der Ausfiben-

den, im firemden Interesse.

Es wäre daher wohl nur die einfachste Billigkeitsrücksieht anf

die opfervolle La^'e der Priester, die in solchen Verhältnissen leben

müssen, wenn ihnen der allfäilige Ertnif,^ aus solchen mit den

grössten Unannelinilichkeiten verbundenen Gerechtsamen in ihre

Fassionen nicht eingerechnet würde.

6. In ähnlicher Weise könnten die ganz precären Bezüge, wie

z. B. das Jagd- und Fischerei-Erträgniss, ausser Ansatz bleiben,

wenigstens insoweit diese Hechte auch auf dem pfrnndeneigenthüm-

lichen Besitz zur Ansübung kommen, da sie insoferne eigentlich zum

Grundertrag gehören.

Dasselbe gilt racksiebtlich gewisser veralteter Bezflge, als:

Beichtgroseben, Lacticin, Eftsegeid etc., die selten fireiwiUig gezahlt

werden nnd als odios ancb kanm eingefordert werden können, wäh-

rend sie in den Richtigstellungserkenntnissen anf Gmnd von Vor-

fassionen doch noch immer, nnd zwar mit der nrspranglichen vollen

Ziffer, erscheinen.

7. a) Rücksichtlich der Stola wäre vor allem zu wünschen,

dass festgesetzt und bestimmt ausgesprochen werde, was allein dazu

gehört und in den Fassionen zur Aufrechnung zu kommen hat. Denn

es kommt vor, dass von den Behörden alles mögliche dazu einbe-

zogen werden will; etwaige Gaben, für Processionen , für das soge-

nannte, in manchen Gegenden namentlich um Allerseelen gebräuch-

liche Gräbersegnen; für das Felder-, Häuser-, Herdesegnen u. s. w.

Es sind das alles Akte, die vollziehen oder nicht vollziehen zu lassen

vollkommen im freien Belieben des Betreffenden liegt. Die etwaigen

Gaben dafür sind daher reine Aceidentien , nnd gehören in keiner

Weise za den itnifebezflgen.

Wenn in manchen Lftndem (z. B. in Baden) die Stola über-

haupt zn den sufSUigm Einkfinften (Aceidentien) gerechnet nnd da-

her, was wohl das Richtigste, bei den Fassions^nnahmen ganz ausser

Betracht gelassen wird; wenn auch bei uns, wo es sich uro Beur-

theilung der persönlichen Befreiung vom Gebühren- Aequivalente han-

delt, die Stolagebühren, als nicht aus dem Vermögen des Beneficiums

üiesseud 19 der Verordnung vom 25. Mai 1890, R.-G.-Bl. Nr. 101)
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und als nicht aus der Pfrflnde herrfihreod (ebendaselbst) in das Ein-

kommen nicht einbezogen werden: dann entspricht es nmsomehr der

Gerechtigkeit, dass wenigstens Gaben, wie die oben aufgezählten nnd

ähnliche, bei Ermittlung des fessionsmässigen Einkoramens freibleiben.

Die Bischöfe stellen daher das Ersnchen, das hohe k. k. Cnltos-

Ministerium wolle den unterstehenden Behörden bedeuten, dass nur

Gebühren für stolpflicbti^e Akte, i. e. für kirchliche Eheaufu^ebote,

Trauungen und Leichenbegäugoisse, unter der fassionsmässigen Stola

zu ?errechnen kommen.

h) Nach §. 3, 1, f. des Congrua-Gesetzes ist femer von den

ermitteltea Stolagebühren ein Betrag von 30 fl. in Abrechnung zu

bringen. Nun beziehen sehr häufig die Capläne, und nicht der

Pfarrer, die Stola; den Caplftnen aber will jene Abrechnung nicht

angestanden werden.

Nach Ansicht der Bischöfe widerspricht ein solcher Vorgang

dem Congma-Gesetae. Nicht nur, dass dieses an belogener Stelle

keinen Unterschied macht, ob die Stola zum Einkommen des Pfar-

rers oder eines Caplans gehört, beziehen sich nach §. 3. Alin. 2 die

im folgenden detaillirten Grundsätze rielmehr auf oRe Fkssionen,

mögen sie dann die Ermittelung der Congrua-Ergänzung fSr den

Pfarrer oder für den Caplan zum Zwecke haben. Zum üeberfluss

wird im §. 3. Alin. 1 der §. 1. noch ausdrücklich citirt. Letzterer

aber spricht ebenso von den Hilfspriestern, wie von den selbständigen

Seelsorgern. Kein Zweifel daher, dass auch in dem Falle, wenn die

Stola von den Capläoea bezogen wird, 30 fl. in Abrechnung zu

bringen sind.

c) Aber auch die Provisoren vacanter Pfründen sollten berech-

tigt sein, bei der Intercalar- Rechnung einen Stola-Betrag von 30 fl.

jährlich fdr sich in Abrechnung an bringen. £s ergibt sich das

consequen^ aus dem Geiste des Gesetzes, dem es entspricht, dass

eine dem Pfarrer und Gaplane gebührende Begfinstigung dem Pro-

visor nicht abgesprochen werde. »Wenn man (ferner) bedenkt (um
mit den Worten des Ausschussberichtes zum §. 5 des Gesetzes zu

reden), dass die Prörision erledigter Pfkrren in der Regel nur kurze

Zeit währt, und dem Provisor nicht blos die seelsorglichen Functionen,

sondern auch die Verrechnung der gesummten Wirthschaft zu Gun-

sten des Religionsloiides obliegt; da.ss derselbe überdies für <lie,

wenn auch noch so nothdiirftige Einrichtung des Pfarrhauses zu-

meist selbst die Auslagen zu tragen hat, so wird man zugestehen,

dass der vom Ausschuss beantragte (und sodann auch Gesetz ge-

wordene) Betrag der Entlohaung ziemlich knapp zugemessen sei,«
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und oberwähnte Begünstigung thatsächlich verdiene. Demnach geht

das Ersuchen der Bischöfe dabin, dass darauf ia einer Gesetzesnovelle

Bedacht genommen werde.

d) Worüber die Bischöfe sich bereits in ihrer ersten Eingabe

(sub Punkt 8) aussprachen, nämlich über das umständliche der an-

geordneten StoianacbWeisung, das fand leider auch durch die neue

Darchfflhrungs-Verordnung nicht eine wirksame Abhilfe. Als ge-

radezu entwürdigend und den priesierlichen Stand beleidigend mflssen

es aber die Bischöfe bezeichnen, wenn, wie das vorgekommen, irgend

ein Rechnnngadepartement die pfarrlichen , ohnehin schon deoanats-

ftmtlich bestfttigten Stolanachweisnngen erst noch von einem Ge-

meindoTorsteher oder Bürgermeister snperarbitriren oder durch

Gensdarmen darüber Recherchen pflegen Iftsst Hingegen müssen

die Bischöfe im Namen ihres Klerus anf das entschiedenste pro-

testlren. Glauben die Behörden einen Aulass zu Bedenken zn haben,

so wollen sie dies den bischöflichen Ordinariaten mittheilen, und sie

werden auch auf diesem Wege Aufklärung und Aufschluss erlangen;

nicht aber sollen sie den Seelsorger vor seinen eigenen Untergebenen

als minder vertrauenswürdig blosstellen. Ohnehin verlangt auch das

Gesetz diesbezüglich das Kiiivernehmen mit dem Diöcesanbischofe.

Die Bischöfe können den Behörden auch nicht das Kecht zuerkennen,

dass sie gleich selbst und eigenmächtig, nach Art der Steuerver-

schreibungsämter , die einbekannten Ziffern corrigiren und erhöhen,

oder, im Fall einer Discrepanz, die Ziffer eudgiltig festsetzen.

ej Allem dem könnte am besten and wohl dadurch begegnet

werden, dass die Nachweisung des Stolpausehales eine compendiOsere

würde, etwa in der Weise, wie es seinerzeit Ton mehreren Ordina-

riaten in Antrag gebracht wurde; dass nftmlieh auf je 100 Seelen

jährlich 1 fl, Stolaertrag angenommen würde. Diese Berechnnngs-

weise differirt nach den hier gesammelten Erfahrungen in ihren Re-

sultaten nicht wesentlich von den Ergebnissen nach der bisherigen

Berechnungsmethode, und ist ebenso einfach als bestimmt.

Uebrigens gibt es, namentlich iu Dalmatien
,

Gegenden, wo

der Priester gar keine Stola bekommt, als höchstens iu Städten.

Es ist das bei der bekannten Armuth der dortigen Bevölkerung

mehr als begreiflich. Bei solchen Verhältnissen ist es dann aber

auch selbstverständlich, dass eine Aufrechnang der Stola zum Theil

ganz zn entfallen hätte , und da^s anderentheils auch nicht einfach

auf die Zahl der Pfarrangehörigen Rücksicht genommen werden

könnte, um den etwaigen Stolertrag zu ermitteln.

8. Bezüglich der Eanzleiauslagen muss Yor allem bemerkt wer-

Digitized by Google



(hHerr, EpUeopai ofi Ci»li.'Min. 6elr. Congruoffiäett (18lf2), 268

den, dass das Aosmass derselben, wie es in der Minieterial-Verohl*

nang von 8. December 1885, B.-G.-BL Nr. 170, feetgesetit wurde,

ein sn geringes ist. Bs kommt das daher, dass dabei lediglich auf

die Matrikenffthning im strengsten Sinne Bflekdeht genommen wird,

iHlhrend es doch, wie sich die Bischöfe bereits in ihrer ersten Ein-

gabe sah Punkt 9 ansiufUhren erlaubten, noch so viele andere

Agenden gibt, die damit in Verbindnng stehen.

Auch diese Agenden, resp. die Kosten dafür, verdienen Be-

rücksichtigung, und sprechen für eine solche Beräcksichtigung die

nämlichen Gründe, wie sie der Ausschussbericht seinerzeit bezüglich

der eigentlichen Matrikenführung geltend machte. Wenn damals

darauf hingewiesen wurde, dass die Matrikenführung nicht blos kirch-

lichen, sondern auch staatlichen Zwecken gilt und dem Staatsschatse

hiedurch der ganze Aufwand in Ersparung kommt, der sonst auf die

Besorgung der Oivilstandsregister verwendet werden mfisste, so kann

bezfiglich der mit der Matrikenftihrang zusammenhftngenden Agenden

gesagt werden, dass sie fast ausschliesslich nur xu staatlichen Zwecken

dienen. Nachdem die Matrikenfflhrer fttr diese Agenden auch keine

Scbreibgebühren beziehen, so sollten die diesfälligen Kanzleiauslagen

umsomehr vergütet werden.

Allerdings sollte diese Vergütung nicht auf Kosten des Bo-

ligionsfondes, aber auch nicht auf Kosten des KirchenvermOgens ge-

schehen, da, wie auch der obangezogene Ausschossbericht anerkannte,

»die meisten Eanzleiauslagen für solche Zwecke stattfinden, die der

Beligionsfond nicht zu vertreten hat« ; selbstverstftndlich auch nicht

das EirchenvermOgen.

9. Bezüglich der Auslagen für die Führung des Decanatsamtes

(Bezirksvicariates) , worüber sich die Bischöfe gleichfalls in ihrer

ersten Eingabe sab Punkt 9 aasgesprochen haben, muss neuerdings

auf den schon oben, bei der Frage wegen der Selbständigkeit der

Curaten berührten Umstand hingewiesen werden, dass in Dalmatien

die gegenseitige Communication zwischen Pfarre und Pfarre, swi-

Pfarre und Decanat, vielliach eine sehr beschwerliche ist Will da-

her der Dechant ordnungsmftssig und mit Brfolg seines Amtes walten,

so kann er dies nur mit weit grosseren Kosten thnn, als er in der

Fassion einstellen darf. Die Folge davon ist, dass man die Decane

nicht derartig in Anspruch nehmen kann, als das Interesse des geist-

lichen Dienstes es erheischen würde, um ihnen nicht Auslagen auf

Kosten ihrer im Verhältniss zu anderen Ländern ohnehin auch ge-

riugeren Cougrua zu verursachen.
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Die Bitte um Erhöhung der diesfalls passirbaren Ziffer f&r

Dalmatien ist daher nur berechtipft.

10. Die Bischöfe mässen auch auf die BehandluDg des Stif-

toogswesens in den Fassionen neuerdings zurückkommen.

a) Bb w&re gewiss der Gerechtigkeit, weil der Intention der

Stifter, am entsprechendsten, dass, wie oben bezüglich der Stola be>

merkt wurde, ebenso auch die Süftangen alle bm Bereehning

iiusionsiDftsfligen Besflge ansser Betracht blieben. Denn tbataSehlicb

wollen die Stifter dnrch ihre Stiftung so, wie sich, so auch dem
StiflongspersolYenten ein Bene sichern, nie aber dessen Beifige Ter-

kfirzen. So oft aber eine Stiftung in die Passion eingerechnet wird,

hat sie eine thatsftchliche Verkfirzong der Bezäge des Stifttmgs-

persolventen im Gefolge; dadurch nämlich, dass dieser um den ein-

gerechneten Betrag weniger aus dem Religionsfonde bekommt, über-

dies aber vermindert, ist, ein Manualstipendium anzunehmen.

Rücksichtlich der seit dem Jahre 1852 errichteten Stiftungen

vereinigt sich aber mit der jeder Stiftung zugute kommenden In-

tention des Stifters auch noch eine positive und ausdrückliche Be-

stimmung des Gesetzes, welches deren Nicbteinrecbnung Terfagte.

Es ist nun gewiss im höchsten Grade bitter, im Vertrauen auf das

Gesetz die zweckdienlichen Vorkehrangen gegen die Einrechnung

UDterlassen zu haben, und nun für dieses Vertrauen in das Oesets

durch die Einrechnung bestraft sa werden.

Allen Stiftungen, umsomehr aber den seit 1852 errichteten,

gebflhrte daher die Nichteinrechnung , und entsprftche es nur der

Gerechtigkeit, dass man sich bei Neubehandlnng dieses Gegenstandes

im Wege einer Geaetzesnoyelle auf diesen Standpunkt stellte.

Inwiefeme aber selbst die Nichteinrechnung der Stiftungen seit

1852 undurchführbar wäre, ist immerhin die Forderung gerechtfertigt,

o) dass die innerhalb der Normalzahl in die Fassion einzube-

ziehenden Stiftungen nach dem DurchschnütsertTAg der sämmtlichen

bei der betreffenden Kirche bestehenden einrecbenbaren Stiftungen

angesetzt, und

ß) dass gegenüber den innerhalb der Normalzahl eingerech-

neten Stiftungen das diöcesanübliche Currentstipendium in Ausgabe

verrechnet werde. Nur auf diese Weise lässt sich dem bereits oben

erwähnten Missstande begegnen, dass die Stiftungen thatsftchlich

eine BezfigeuTerkOnung, und daher eine arge Stiftungswidrigkeit im
Gefolge haben. Nur auf diese Weise lasst sich auch die zu grosse

üngleichheit, selbst zwischen Pfründen der gleichen Gehaltskategorie

Yorhindern. Nur auf diese Weise lässt sich nach und nach eine Auf*
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bttieniog dar Pfränden dmh LocaleinkfiDfta bewirken, wftbiend sonst

der Stifkingen immer weniger and deren Annahme nnmOglieher wer-

den mflsste. Selbst die TerhUtnissrolssig knne Zeit seit Wirksam^

keit des jetzigen Congma-Qeseties genügte , om den Bischöfen sn

feigen, dass ihre ebengeinsserte Besorgniss gerechtfertigt ist.

Bezüglich der forgeschlagenen Berechnnng der Stiftongeo nach

dem Dnrchschnittsertrage aber berufen sich die BiechOfe auf die

AusfähruDgen ihrer Eingabe cldto. 8. Juni 1891, betreffend eine neue

Durchführungs-VerordQung zum Keligioos-FondsHteuer-Gesetz, im

Abs.: »Zu §. 12.C

'h) Was die sogenannte Normalzahl der zu persolvirenden Stif-

tungsmessen anbelangt, so er^heint dieselbe mit 200 jedenfalls zu

hoch gegriffen, solange nicht gestattet wird, dass dabei auch die

Beligionafondsmessen und die missae pro populo in Betracht kom-

men können.

Ohne bezüglich der ersteren bereits Gesagtes zu wiederholen,

beraft man sich lediglich anf Pnnkt 7 der bischöflichen Eingabe

vom 20. Januar 1886, worin die Berflcksichtigangswflrdigkeit dieses

Begehrens dargethan ist Dieselbe wnrde auch in dem über obige

Eingabe ergangenen Schreiben des Herrn Cnltus-Hinisters ddto.

20. Januar 1890 nicht in Abrede gestellt, sondern wnrde nur be-

merkt, dass das gegenwärtige Gesetz dagegen sei.

Was aber die missas pro populo anbelangt, so wird, wenn die-

selben noch ausserdem zu der Noniialzahl von 200 hinzuzutreten

haben, den betreffenden Priestern allzusehr die Möglichkeit genom-

men, die Bedurfnisse und Wünsche ihrer Parochianen zu befriedigeu,

die in den verychiedenen Anliegen und Kümmernissen des Lebens

die Wohlthat einer hl. Messe geniessen möchten und daher den Seel-

sorger bitten, er möge das bl Messopfer für sie darbringen. Mit

Recht bemerken sie ihm , dass er nicht in erster Linie für den Re-

ligionsfond da sei, am durch Persoivirnng von möglichst vielen Stift-

messen die Beitrüge ans demselben möglichst rerringem zu helfen;

aneh nioht hanptsichlich für die Todten, um fast nur für die an

celebriren, sondern dass er vor allem Seelsorger seiner lebenden

Parocbianen sei und daher nicht derartig mit anderweitigen Messen

überladen sein sollte, am die ihrigen inrflekweisen zn müsseii.

In ihrer Bingabe vom 20. Janaar 1886 Torlangten die Bischöfe,

dass in die Normalzahl auch die in manchen Diöcesen bestehenden

»Obligat-, immatriculirteu oder ähnlich benannten Messen« einbe-

zogen werden. Der Grund, warum im Gesetze die Nichteinrechnung

der eine bestimmte Normalzabl übersteigenden Messen ausgesprochen
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wurde, war nicht die Eigenschaft derselben als iSW/^Mfw^smessen, son-

dern überhaupt als festbestimmter Messen , durch welche dem Seel-

sorger die Möglichkeit, für seine Gläubigen gewisse gottesdienstliche

Handlungen vorzunehmen, auf ein Minimum reducirt, wo nicht gar

ausgeschlossen wird. (Conf. Bericht der Herrenhaus-Commission zu

§. 3, 2. lit. d. des Congraa-Qesetzes) Eben das geschieht aber auch

durch die hier genannten Messen, mag es sich dann am förmlich

o

Messenstiftangen oder um Zuwendungen an die Pfründe oder Kirche

mit einer Auflage (modus) handeln. Ans diesem Gmnde wird das

frühere Verlangen nm Einrechnnng auch dieser Messen in die

Normaliahl wiederholt

c) Es ist vorcrekommen , dass ^nan die Nichteinrechnung der

eine bestimmte Normalzahl überschreitenden Messen wohl den Pfar-

rern, nicht aber auch den Caplänen zugestehen wollt»'. Ein o))er-

flächlicher Blick auf das Gesetz genügt, um zu selien, dass eine

solche Praxis durch dasselbe nicht begründet werden kann, nachdem

die Passionsvorschriften einen Unterschied in dieser Hinsicht nicht

statuiren, die Bestimmung des §. 3, 2, lit. d. des Gesetzes daher

beiden : den Pfarrern und Capl&nen in gleicher Weise zugute kommt

d) Nicht minder unbegründet ist der hie und da wahrgenom-

mene Vorgang, die Stiftungen bei Filialen, wenn dadurch die Normal-

7jM der pfarrlichen Stiftmessen überschritten wird, ohneweiters den

Caplänen aufzubürden, obwohl sie nicht zu den Caplaneien gestiftet

sind. Durch einen solchen Vorgang wird die ebencitirte Gesetzes-

bestimmung einfach umgangen und illusorisch gemacht.

e) Ais eine arge Unbilligkeit mnss es femer bezeichnet wer-

den, wenn auch die Wegentschftdigung für Stiftungen, die bei einer

Filiale verrichtet werden müssen, und nicht blos das Messstipendium

dafür in die Fassion einbezogen wird. Qrüsseren Anstrengungen

und Mühen — man vergegenwftrtige sich nur, wenn solche Messen

z. B. im strengsten Winter und bei tiefem Schnee, so dass man sogar

Vortreter braucht, um zur Filiale gelangen zu künnen, gelesen wer-

den müssen — wird in Folge dessen eine geringere Congrna-Er-

gänzung zutheil! Das Gesetz spricht hei der taxativen Aufzählung

der einzurechnenden Bezüge nur von >f('sssti pendien, nicht aber auch

von solchen ausserordentlichen Entschädigungen ausser und neben

denselben.

Hieher gehört auch die Weigerung, Auslagen für die Torge-

achriebene Assistenz, oder für die Messdiener, wie nicht minder die

der Kirche gebührende Vergütung zu passiren; letzteres namentlich
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dort, wo in den Stiftangs-Urkandeo die Antbeile der einielnen Be-

recbtigten niebt geicbioden angegeben sind.

f) Beiflglieb der Niebteinreehenbarkeit von Stiftungen wird

endUcb nocb die Bitte gestellt, dais dieselbe sugestanden werde,

gleiobTiel, ob sie dnrcb die stifteriscbe Willenserkiftmng, oder dnrcb

die Aoeeptations-Ürknnde oder dnrcb den Stiftsbrief (Confirmations-

ürfcnnde) verlangt wird; ohne Unterschied femer, ob es sieb rnn

einen Pfarrer, Expositus oder Caplan handelt, und ob die Nichtein-

rechnung mit ausdrücklichen Worten oder durch äquivalente Aus-

drücke (z. B. zum leichteren, zum besseren Unterhalte u. dgl.) ver-

langt wird ; ohne Kücksicht endlich darauf, ob die zu verrichtenden

gottesdienstlichen Functionen auf einer förmlichen Stiftung oder auf

einer donatio sub modo basiren.

11. Aus einer Reihe von Diöcesen wird geklagt, dasa, wenn-

gleich nach dem Gesetz »ausnahmsweisec anch die Auslagen für

Wasserbeschaffung Berücksichtigung finden kOnnen, in Wirklichkeit

dieses doch rar ünmi^glickeit gemacht werde. Das Gesets (§. 3, 2,

Ut. e) bestimmt das »aosnahmsweise« näher dnrcb die Beaeicbnnng

der Ausgaben als »aussergewObnlieber.« Als solche müssen aber

wohl die betreffenden Auslagen jederzeit angesehen werden, wenn

das Wasser, wie das namentlich in den Karstgegenden Krains,

Istriens nnd Dalmatiens oder sonst bei hochgelegenen Stationen der

Fall ist, von weiter Entfernung herbeigefQhrt oder zugetragen oder

hergeleitet werden niuss. Es ist ja sonst doch wohl nicht »gewöhn-

lich,« dass man zu 20 Minuten, aber auch mehr als eine Stunde

weit zur nächsten Quelle hat, dass die Wasserleitung über ein

ganzes Tlial geführt, oder dass zur Herbeischaffung des Wassers

sogar ein eigener Zug gehalten werden rauss. In Krain z. B. ist

eine ganze Gegend, die geradezu als das dürre Krain bekannt ist

und viel an solcher Wassercalamität leidet. Wenn nun in solchen

Fällen nichts von diesbesuglicheo Auslagen passirt wird, und zwar

nicht einmal dann, wenn sogar die k. k. Bezirksbehörden, wie in

Galizien, diese Passimng beffirworten, so ist das jedenfalls eine

Härte, die weit über das Qesets hinanvgeht nnd die wohlwollende

Intention der Herrenbaos-Commission, welehe die Auftaahme der be-

treffenden Bestimmung in das Oeseti verlangte, geradeia Bonichte

macht.

12. An der schon im vorigen Pnnkte eitirten Stelle (§. 3, 2,

lit. e, letztes alinea) wird auch bemerkt, dass die Bestimmung, wie

und von welchem Zeitpunkte die Anweisung der zuerkannten Con-

grua Ergänzung zu erfolgen habe, dem Verordnungswege vorbehal-

ten bleibe.
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Diesbezüglich Dnn kommt es leider vor, dass im Falle, als re-

Gurrirt wird, der Recorrent die gtnse Zeit bis zur finderledigaog des

Beenrsee ohne aUe Congma-ErgAnzoDg bleibt. Wie bitter hart das

werden, welche Verlegenheiten, Entbehrungen nnd Verachnldungeu

ee zur Folge haben kann, ist leiebt «nzneehen, namentlich in jenen

F&Uen, wo die Gongroa*Erg&nzuDg den weitaus grosseren Theil der

Dotation ausmacht. Es handelt sich im Recurse vielleicbt um
20—30 fl. Allein weil die Entscheidung darüber noch nicht er-

flossen , niu88 der Betreffende vielleicht auch des Jahresbeznges

mehrerer Gulden entbehren, und das nicht nur eine kurze Zeit, son-

dern selbst etliche Jabre hindurch, durch die so ein Kecurs sich

ziehen kann.

Bei den Coofteiatoren mit ihrem noch geringeren Gehalte köD-

ueo solche Verzögerungen noch Tie! fühlbarer werden.

Ueberhaapt fehlt es, wie vor dem Congrua-Gesetze , so auch

dermal nicht an kleinliuben Bem&nglungen nnd unnOtbigen Er-

schwerungen des Fassionswesens. Dabin gehört es gewiss, wenn bei

Bewerthung Ton Einnahmen ohneweiters auf Vorfassionen zurttckge-

griifen wird, falls es so mehr im Interesse des Beligionsfondes li^
obwohl die jetiige geringere Ziffer ?ollkommen gesetzmissig darge-

than ist. Ausserdem muss es bedauert werden, wenn Lasten, die

nachweislich vielleicht schon in die hundert Jahre ununterbrochen

bestehen und nun einmal, koste es was es wolle, nicht mehr abge-

schüttelt werden können, ledi;,^lich aus dem Grunde unberücksichtiert

bleiben, weil über deren Enlstehnrnj kein documetitarischer Nach-

weis niebr j^eliefert werden kann, als ob die allgemeinen gesetzlichen

Bestimm ungcQ über Verjährung und Ersitzung hiebet nicht Gel-

tung hätten.

13. Die Durchfuhrungs-Verordnung (§. 14, alin. 2) enthält die

Bemerkung, dass es hinsiclitli« h der Verrechnung der Einnahmen

und Ausgaben erledigter Pfründen in den Intercalar-Rechnungen bei

den bisherigen Vorschriften sein Verbleiben habe.

Diese Bestimmung ist, wenigstens was die Bewerthung des

Qrundertrages nach einem anderen, als dem im §. 8. lit a ange*

gebenen Massstabe anbelangt, nicht im Einklänge mit dem Gesetze.

Kach alin. 1 cit. §. der Dnrcbfflhrungs-Verordnung sind die

Provisoren berechtigt, ihren Gehalt aus den PArAnden-Einkflnflen zu

entnehmen. Nun hat das Congrua-Gesetz Anwendung auf alle Ka*

te^orien der Seelsorpe<reistlichen
;

folglich auch auf die Professoren.

Diese können daher nicht gezwungen werden, das Grunderträgniss

sich anders berechnen zu lassen, als uach dcui im Gesetze festge-
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setoUD Ifasse, und erscheint die Verordnangt welche an die Stelle

des Katastral-ErtragM den sogenannten wirklichen setzt, im Wider>

sprach nüt dem Gesetse, abgesehen daron, dass sie eine Menge Ver-

zOgerangen, Schwierigkeiten und nnuGthige Weitwendigkeiten ver-

nrsacht.

Bei dieser Qelegenheit mnss, was die Bewerthang des Qrand-

ertrages in den Pfröndenfassionen anbelangt, noch ganz besonderer

Verhältnisse in Dalmatien gedacht werden. Daselbst besteht uäm-

licb vielfach die sogenannte Colonen- Wirthschaft.

Darnach wird das Grundstück vom Eigenthüraer dem Colonen

zur Bewirthschaftung überlassen gegen dem, dass dieser gehalten

sei , vorn Gesaramterträgnisse dem Eigenthüraer jährlich einen be-

stimmten Theil, z. B. ein Sechstel, ein Fünftel oder ein Viertel ab-

znliefern, während das Uebrige dem Colonen zuföllt. Dafür hat aber

der £igentbümer auch nur den entsprechenden Theil an Stenern and

Aasgaben : ein Sechstel, ein Fünftel a. s. w. an tragen, während der

Rest dem Colonen aar Last fftUt, resp. wenn vom Eigenthflmer ent«

richtet, diesem vom Colonen ersetzt werden mnss.

Dieses Verhältniss grfindet sich daranf, dass der Colone ausser

der Arbeit, welcher der gewöhnliche t&gliche Lohn entspreehen

wftrde, anch noch Kapital einsosetxen hat , das Geld nftmlich , wel*

ches znr Aufbesserung des Qrandstückes aufgewendet wird, wahrend

der Eigenthüraer nur den Qrund hergibt. Auch handelt es sich da-

bei vielfach um förmliche Erbpachtverträge. Ja es kommt sogar

vor, dass der Colone noch einen Subcolouen hat, welcher erst das

Grundstück bebaut und dem Colonen einen Theil des Grundertrages

zu seinem (des Colonen) Nutzen und zur Befriedigung des Eigen-

tbämers abliefert. Solche Erbpachtverträge sind häufig schon bei

der Errichtung der Pfründen und von den Stiftern selbst angeordnet

worden, and finden ihre Anerkennung auch in den Grundbüchern,

in welehen Bintragongen, wie die folgende, nichts nngewöhnlichet

sind: »Der Colone ist berechtigt, das QmadstAck mit Weinrebeo,

Gel. and sonstigen Frnchtb&amen zu bepflansen; fftnf Sechstheile

sämmtlieher Prodncte za beziehen; das eigene Becht an Dritte zu

verftnssern, oder an die Erben za abertragen ; Snbcolonen anfznstellen,

and im Mle der AnflOsung des Colonie*Verhältnisses sich sftmmt-

liche Meliorirungsarbeiten und sonstige Lasten entschädigen za

lassen, c

Demgemäss wird denn auf dieses Verhältniss auch bei Be-

messung der Erbgebnhren, wie auch bei gerichtlichen Grundschätz-

ungen Rücksicht genommen.
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Aus vorstehender Darstellung geht wohl hervor, dass dasselbe

Verhältniss auch bei Adjustirung der Pfündenfassionen föglich nicht

ignorirt werden kann , und dass es sich keineswegs rechtfertigen

lääst, wenn trotzdem die Einrechnung des ganzen Katastral-Rein-

ertragen, allerdings auch der s&mmtlichen Steuern, erfolgt. Der

Thatsächlichkeit entspricht in solchen Fällen einzig und alleiD nar

die Aufrechnung jeoee Theiles, welchen der Eigenthümer vom Co-

loDea beliebt, and iwar mit Bficksicht auf §. 8, 1 a) des Goognia-

Qeseties, nacb dem Sjciattral-Semertrag berecbnet, wobingfegeii

allerdings aneh bei den Qmndstoaern nur der entsprechende Tbeil

in Ao^fabe gestellt werden kann. Denn wie der Pfrflndner, wenn

er das Orandstflck in eigener Bewirthsebaftnng bfttte, dafür nor den

KatastraUReinertrag in Aufrechnung bringen nifisste, also kann er

nicht zu einem andern Bewerthungsmassstabe verhalten werden, weil

das Grundstück in Erbpacht steht.

14. Infolge der höheren Congrua-Ziffern wurden fast durch-

gehends die früheren Beiträge für Haltung eines Versehpferdes oder,

wie in Dalmatien, eines Versehbootes eingestellt, und zwar auch dann,

wenn sie nicht wegen persönlicher, sondern wegen beschwerlicher

loecdm Verhältnisse bewilligt waren. Dadurch erscheinen die Seel-

sorger gerade an den schwierigsten Posten wie bestraft.

Nachdem die Congrna- Erhöhung allgemein erfolgte und daher

schon aoeh ohne solche locale Schwierigkeiten als nothwendig aner-

kannt warde, kann darin wohl ein Qrnnd nicht gelegen sein, dass

man nnn letsteren die entsprechende Berficksichtigang gans versagt.

Es wftre im Qegentheil oonseqnent gewesen, dass, wie die so viel-

fach geänderten Oeld-Verhältnisse zu einer Erhöhung der persön-

lichen Bezüge ftthiien, eine solche Erhöhung auch rficksichtlich der

durch locale Schwierigkeiten begründeten Beiträge stattgefunden

hätte. Mindestens sollten also bei Bestand der früheren localen

Verhältnisse auch die früheren diesbezüglichen Beiträge aufrecht er-

halten bleiben.

15. Manche Pfarren wurden ohne Inanspruchnahme staatlicher

Mittel, aber mit staatlicher Genehmigung, z. B. von den Gemeinden,

errichtet. Nun kommt es öfters vor, dass sie bezüglich der Congrua-

firhöhnng leer ausgehen, obwohl die Errichtenden, die für die frühere

Congrua anfkaroen, sich nicht auch dasn Terpflichteten, für den je-

weiligen gesetslichen Stand der Congrna sn sorgen.

Das Anssehliessen solcher Pfarren von der Wohlthat der Gon-

graa-Brhöhnng lässt sich so wenig rechtfertigen, so wenig eine solche

Hassregel bezüglich der sogenannten 9alten,c ursprünglich auch nicht
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aaf die Mittel des Beligionsfondes liin gestifteten Pfarren gerecht*

fertigt gewesen wftre. Einer solchen Aasschlieesang liegt die gani

irrige Auffassung zugrunde, als Iftgen die Pfarren und deren Er-

richtung in irgend einem pri?aten und nicht Tielmehr im eminent

Öffentlichen Interesse, woAr einzutreten daher gerade der Staat in

allererster Linie berufen ist. Wenn nun Priyate einer wirklichen

Pflicht des Staates, wie diese Pflicht unumwunden im A. H. Cabinets-

schreiben vom 17, Januar 1783 anerkannt wird, zu Hilfe l(ommen,

so soll ihnen staatlicherseits das wohl nicht darait vergolten werden,

dass ihnen für alle Zukunft nicht nur die ursprünglichen Lasten be-

lassen, sondern auch noch höhere aufgebürdet werden.

Selbst in dem Fall, wo bei der Pfarrerrichtung vielleicht die

Verpflichtung übernoromen war, für die jeweilige gesetzliche Congrua

zu sorgen, sollte darauf nicht bestanden werden, wenn die Betreffen-

den eben nicht in der Lage sind, ihrer Verpflichtung uachzukommeD.

Bei den in einemfort steigenden Öffentlichen Lasten darf es wahrlich

nicht Wunder nehmen, wenn, was ursprfinglich möglich war, nun zur

Unmöglichkeit geworden. Andererseits hat der Staat, wie das eigenste

Interesse an einer intensiren Pflege der religiösen Bedflrfnisse, so

auch die erste Pflicht zur Brmöglichung derselben helfend einiu*

treten.

Deshalb sollte das zweite Alin. §. 8 des Gesetzes auf alle

Pfarren, mögen sie wem immer incorporirt sein, ausgedehnt werden

;

desgleichen mag bei ihrer Errichtung die Inanspruchnahme öffent-

licher Mittel ausgeschlossen worden sein oder nicht; so zwar, dass

der Staat eintritt, sobald der frühere Verpflichtete nicht hinreichende

Mittel besitzt, um für das standesmässige Minimaleinkommen der

mit der Seelsorge betrauten Geistlichen aus eigenem zu sorgen.

16. Ueberhaupt sollte aus dem bereits wiederholt angegebenen

Qmnde des öffentlichen staatlichen und socialen Interesses auch die

Creirnng und Systemisirung neuer Seelsorgestellen (Pfarren und

Hilfepriesterstellen) staatlicherseits eher gefördert, als, wie es nun

der Fall ist, fast unmöglich gemacht werden, und es sollten, wenn

der Staat seinerseits das Oenehmigungsrecht bei Errichtung von

Seelsorgestellen beansprucht, anderersifits fflr denselben auch bindende

Normen existiren, nach denen er die Systemisirung derselben nicht

verweigern kann, im Gegentheil verpflichtet ist, für deren Errichtung

eventuell aus eigenem zu sorgen.

Dagegen ninss es in der That einen höchst betrübenden Ein-

druck raachen, wenn man sieht, wie ungeachtet der fortschreitenden

socialen Qefabreo, aus lediglich floauKiellen Hücksichten, bei allen
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Öffentlichen Stellen eher die ftogstliche Sorge verwaltet, in Terbfiten,

dass ja kein Kreiuer einer itaatUch nicht anerkannten und Bjatemi»

Birten Seelsorgestelle snllieBae, und wie infolge deeeen die weitwen-

digsten Nachweisnngeo gefordert, nnd bald da und bald dort aneh

nach bnndertjährigem Bestände die staatliche Anerkennung aberkannt,

ja, ans Ersparongsrücksiehten alleidings, aber anob snm grOasten

Schaden der Seelaorge nnd inm empfindlichsten leiblichen nnd ma-
teriellen Nachtbeile des Seelsorgers, sogar die Zasammenziehong

mehrerer Seelsorgestellea iu eine verlangt wird, wie das z. U. in

Dalmatien geschah.

17. Hiehergehört auch die Wei«^'erun<(
,

Religiösen, weun sie

an Weltpriester-Pfarren exponirt sind, die für letztere bestimmten

Bezüge anzuweisen. Das Gesetz unterscheidet wohl zwischen Säcular-

und Regular-Pfründen, bestimmt aber nirgends, dass die für erstere

bestimmte Dotation nur dann zu erfolgen sei, wenn ein SAcnlar-

Priester den Seelsorgedienst an denselben versieht. Nicht der per^

sOnliche Charakter des Priesters, sondern die Dienststelle^ die er fer-

siebt, entsobeyei die Dotation, die ihm daflir gebflhrt

18. In F&llen Iftngerer Krankheit kann es snr Hintanbaltnng

der Fensionlning erforderlich sein, dass forflbergebend ein Anshilfo-

priester angestellt wird, ohne dass jedoch eine aiystemisirte Stette

für ihn rorbanden wire.

Es ist gewiss nnr recht nnd billig, dass solchen Priestern die

Dotation der gleichstehenden systemisirten Posten gegeben werde,

und nicht blos die von dem jetzigen Congrua-Gesetze für solche

Fälle normirte. Die Bestellung solcher Aushilfspriester liegt ja nur

im Interesse des Religionsfondes selbst.

Bei dieser Gelegenheit erlaubt man sich auch auf jene Priester

aufmerksam zu machen, die im Genüsse eines eigenen Beneficiums

am Sitze des Pfarrers stehend, diesen die volle Aushilfe in der Seel-

sorge leisten, wenngleich sie nicht förmlich seine Gapläne sind. Die

Bischöfe ersuchen, dass solchen Beneficiaten mindestens die dem

betreffenden Orte entsprechende Caplans-Dotation, nnd wenn sie eigenen

Hanshali ffihren mfisssn, Oberdies noch eine angemessene Znlage be-

willigt werde. Diese Bitte ist begrfindet durch den Umfang der

Dienstleistung der genannten Beneficiaten; weiters durch den Um-
stand, dass sie eigenen Hansbalt ffihren mflssen; endlich nnd ins-

besondere dadurch, dass die Nothwendigkeit der Systemisirung einer

eigenen Hilfspriesterstelle entfällt.

19. So wünschenswerth die Aufstellung anderer Pfarr- Katego-

rien, die Erhöhung der Congrua-Zifiern und Kuhege halte, und über-
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hu|»i doe baldig« definiidTe aad günstigere Regelang der Dotations-

Verhftltalflse der katholisehen SeeUorgegeisUicbkeit wftre, so wollen

lieh doeh die Bischöfe dermal enthalten, daraaf nfther einzugehen.

Nor eine Bigenthfimlicbkeit der Dideeee Veglia sei hier er*

wfthnt. Dieselbe fällt anter zwei verschiedene Länder und gehört

zum einen Theile zu Istrien, zum anderen zu Dalmatien, tür welche

beide Länder ira Schema I. verschiedene Con^Tua- Beträge festgestellt

sind. Dieselben bewegen sich für selbständige Seelsorger in Tstrien

zwischen 600 und 1200 fl., in Dalmatien zwischen 500 und 800 fl.,

fftr Hilfapriester dort zwischen 300 und 400 fl. , hier zwischen 300

und 350 fl. Aus dieser Verschiedenheit erwachsen leicht begreif-

licher Weise Schwierigkeiten für die Anstellung und üebersetzung

der Priester. Es ist zu wünschen, dass für die ganze Diöcese Veglia

ohne Rücksicht aaf die rerschiedene politische Zugehörigkeit der-

selben die höheren Congraa-Betrftge Ton Istrien festgestellt werden,

20. Bekanntlich konnte seineneit die Herrenhans-Oomniission

nicht umhin, die jetzigen Oongma-Betrftge als solche zu beliehnen,

»wie sie nach den hentlgen Lebensbedürfnissen, geschweige denn

nach den Ansprüchen eines standesmissigen Unterhaltes, knapper

nicht ausgemessen werden kOnnen.c Nach diesen erscheint es ge-

wiss im höchsten Grade wflnschenswerth , dass Pfründen -Zubesser-

ungen, so lange sie nicht aus Staatsinilteln geschehen können, wenig-

stens in der Weise gefordert werden, dass bei Aufbesserung des Lo-

cal- Einkoramens einer Pfarre der jetzige Religionsfonds-Beitrag der-

selben nicht in gleichem Masse eingezogen wird, sondern unver-

ändert erhalten bleiht. Die hohe Regierung selbst sprach seinerzeit

den Wunsch und die Erwartung aus, es werde einmal »eine aus-

giebigere« ürhOhuDg der Oongrua roOglich sein. MOge denn Hoch-

dieselbe diesem Augenblicke wenigstens durch Stabilisirung der jetzi-

gen Religionsfonds- Beitrüge Torarbeiten and so, wenn auch eine lang-

same 80 doch stetige Änfbessernng der Pfründen ermöglichen.

21. Die darcb das jetsige Goograa-Geeeti beiweckte Wohlthat

wird bekanntlieh nnr Seelsorgern and, wenn es sich wenigstens um
die Congroa der selbstündigen Seelsorger handelt, nor jenen suer-

kannt, die, wie gesagt wird, die Seelsorge im foUen Umfange ausüben.

Nach üeberzeugung der Bischöfe steht letxtere Einschränkung

im Widerspruch mit dem Gesetze, wie schon dessen Titel zeigt.

Als personales Geltungsgebiet wird in demselben die katholische

»Seelsorgegeistlicbkeit« bezeichnet. Nun rangiren gewiss die Seel-

sorger von Kranken- und anderen solchen Anstalten in keine andere

Kategorie von Priestern, als eben nur in die von Seelsorgern.

Arahiv für iürob«arMbL LXXiV. 18
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Das Gesetz spricht ferner nirgends von der vollen Seelsorge,

sondern nur von der selbständigen Ausübung der Seelsorge. Diese

beiden Ansdräßke sind aber nicht gleichwerthig. Es kann die volle

Seelsorge, aber doch nicht selbständig ausgeübt werden, wie z. B.

von den Pfarr-AdmiDistratoren; and umgekehrt kann eine Tbeil-

seelsorge, aber ToUkommen selbitiUidlg, aod swar aach in einer be-

stimmten Gemeinde ausgeübt werden, wie eben von den Seelsorgern

in den Kranken-Anstalten, wenngleich nach der Textimng des §. 1.

in dem mit den Worten: »oder sonst durch den Didcesanbischofc

beginnenden Theile streng genommen eine bestimmte Gemeinde gar

nicht erforderlich Ist (Genf. V. Q. H.-Bntscbeidong ddto. 10. Märe

1887 Z. 712 und 25. April 1888 Z. 1284). Nach Ueberzeugung

der Bischöfe haben daher Seelsorger von Kranken- und anderen öf-

fentlichen, also vom Staate unerkannten Anstalten dieser Art gesetz-

lichen Anspruch auf die Congrua der selbständigen Seelsorger.

22. Noch fühlen sich die Bischöfe verpflichtet , die Aufnaerk-

samkeit der hohen Regierung auf eine ganze Ueihe von anderen

Priestern zu richten, die ebenso, wie die Seelsorger, im kirchlichen

und staatlichen Interesse thätig, auf eine Berücksichtignng nach dem
Congrua- Gesetze dennoch nicht Anspruch erheben können, sei es, daas

sie nicht anmittelbar in der Seelsorge angestellt sind, sei es, dass

ihrer Anstellung die staatliche Aa«rkennnng mangelt. Mindestens

wird vorsnsorgen sein, dass solche Priester bei einer allf&Uigen

Penslonininjg nicht dadurch in schweren Nachtheü Tcnetst werden,

dasi ihre oben benichnete Verwendung bei Berechnung der Dienst

Jahrs unberft^cbtigt bleibt

Solche Priester sind

a) vor allem die im Interesse der Diöcesan Verwaltung in den

bischöflichen Ordinariats- (Consistorial-) und Qeneralvicariats-Kanz-

leien verwendeten, sowie die bischöflichen Secretäre, Hofcapläne und

Ceremoniftre, oder wie immer sie sonst heissen mögen. — Dazu ge-

hören auch die geistlichen Verwalter bischöflicher Mensal- oder son-

stiger kirchlicher Güter.

b) Eine weitere Gruppe bilden die an den bischöflichen Ka-

thedraikirchen angestellten Priester, insofern sie nicht zugleich Seel-

sorger sind, als: Domprediger, Chorvicare, Sacristei- Vorsteher und

Domceremoniftre, Domchor-Directoren, Prftbendftre und Beneficiaten

u, 8. w.

c) Eine dritte Gruppe besteht aus den Vorstehern, Sptritnalen,

Oeconomen (Prorisoren, Procuratoren), Prftfecten und Lehrern an den

bisehöflichen Priester* und Knaben-Seminarien und sonstigen kirch*
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llelwii Bildnngi-, Bniehangs- and Ünterricbts-Anstalten , s. B. an

TanMammen- oder Blinden-Institnten n. s. f. Dabei wird beiQg^*

lieh der Priesteraeminarien bemerkt, dass es neben den Professoren

der tbeologiscben Di<k»8an-Lehran8talten , deren Stellung allerdings

bereits anderweitig geregelt ist, imnerbin aneb noeh andere Lebrer

gibt; z. B. für die Philosophie, für christliche Kanst and Archäo-

logie; ferner eigene Studienpräfecten (Adjuncten) und Repetitoren,

welchen allen die gebührende Rücksichtnahnne auf ihre materielle

Stellung noch immer veraast ist. — Besondere Erwähnung verdienen

auch etwaige Doceiiteii und Adjuncten an den theologischen Facul-

tAten, wie auch von den Bischöfen behufs weiterer Ausbildung an

bOhere wissenschaftliche Institute entsendeten Priester. — Ebenso

gehören bieber die Universitäts-Prediger, insofeme bezftgUcb ihres

Pensionsansprncbes nicbt anderweitig rorgesorgt ist.

Hieber wären aneb zn reebnen die an den Lebr* nnd fir-

siebangsanstalten der ?eracbiedenen Orden und Gongregationen wnrken-

den Säenlar-Priester.

Aber aneb die als Smiiarger bei den FranenkKtotem ange-

stellten Priester (Direetoren, BeiebtTäter, Spiritnale, Gapläne, Hans-

geisülebe etc.) kommen biebei in Betraebt.

d) Die Wobltbat des jetzigen Congraa-Qeseties wnrde ferner

abgesprochen Seelsorgern (Curaten) in Krankenhäusern und Spitälern,

in Verdorgungs- und Waisenhäusern und sonstigen Wohlthätigkeits-

Anstalten. Auch diesen sollte die entsprechende Rücksichtnahme zu-

theil werden, mag es sich dann um öflfentliche oder Privat- (Kloster-)

Wohlthätigkeits- und Kranken-Anstalten handeln. (Vergl. übrigens

das oben sub P. 21 Gesagte).

Desgleichen müssen erwähnt werden die Seelsorger in Straf-

nnd Correetionsbättsern, sowie in den Zwangsarbeits- Anstalten.

In grösseren Städten gibt es ferner öffentliche Kirchen, die

zwar nicbt Pfarrkircben sind, aber doch eigene Qeistliche haben nnd

der Seelsorge dienen. Aneb die an solcben Kirchen in der Kigen-

aebaft eines Kirohendireetors, Beiebtvaten, Predigers oder Operarins

n. dgl. angestellten Priester dftrfen nicbt nnerwftbnt bleiben.

e) Bine eigene Omppe bilden die in mancben Dtöcesen vor-

kommenden Canonici cnrati, die sngleicb mit dem Chor aucb die

Seelsorge verbinden. Letsterer Umstand verlangt wohl, dass sie als

Seelsorger mindestens nicht schlechter stehen, als andere einfaebe

Seelsorgepriester der betrefteuden Diöcese. Ihre Eigenschaft als Ca-

noniker hinwiederum verlangt, dass ihr aus der Seelsorge nnd dem

Canonicate resaltirender Üectanimtgebalt nicbt nur nicht geringer,
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•

sonflern hoher sei, als fler eiues einfachen Seelsorgers, weil sie sonst

als Canonici (liehts bezöj,'en. Es wäre in der That kläglich, wenn

Jemand, der früher vielleicht scijon Pfarrer war, sich dann als Ca-

iionicus nor einem Caplan gleichgestellt sähe, zanial wenn die Er-

nennung zam Canonicat <^ogar Sr. Majestät vorbehalten ist. Die

hohe Regierung dürfte nicht verkennen, dass in solchen Fällen eine

Erhöhung der Dotation, n. iw. in der Totalität, fiber daa Maas der

für einfache Seelsorgeprieater beBtimmten einsatreten hätte» und daaa

sich eine solche Masaregel nicht damit abweisen lasse, dass es sich

hiebe! nm Canoniker handle, während das Congma-Qesetz nar Seel-

sorgern zugute komme.

Ueherhaupt sehen sich die Bi^chMe zn der Bitte gedrängt, die

hohe Begfierung wolle thunlich bald wie für die KathedraU, so auch

für die CoUegiat-Capitel einen Gesetzentwurf, betreffend die Auf-

besserung ihrer Bezüge, einbringen, mögen es dann CoUegiat'Capitel

nut oder ohne Seelsorge sein.

Hiemit wären <lie hauptsächlichsten Kategorien von I^riestern

aufgezählt, rücksichtlicli welcher eine Erweiterung des Congrua-Ge-

setzes, oder die Erlassung eigener gesetzlicher Bestimmungen noth-

wendig erscheint. Rücksichtlicb aller dieser stellt sich die Bestim-

mung unerlässlich dar, dass ihnen bei allfälliger Pensionirnng anch

ihre nicht in der nnmittelbaren, eigentlichen, allgemeinen und Öffent-

lichen Seelsorge sagebrachten Oienstjahre voU and gans in Aaroch-

nang gebracht werden, damit sie * an deren Qaalification nelfiieb

doch bei weitem grössere Ansprüche erhoben werden — beifiglich

ihres Bnhegehaltes nicht den durch das Congruai-Oesetx berAck*

sichtigten Priestern nachstehen. Bei manchen derselben, die ihren

Gehalt schon dermal ans dem Religionsfonde beziehen, wird fiber-

dies eine zeitgemässe Erhöhung desselben, bei anderen mit den Vor-

genannten in gleicher dienstlichen Stellung Befindlichen erst eine

Neubewilligung und Anweisung nothwendig sein.

Die Bestimmung betreffs Einrechnun^ der Dienstjahre ist ins-

besondere auch rücksichtlicli der an öftVintlichen Lehranstalten (Gym-

nasien, Real- und Handelssdmlen, Lehreri)iMungs-An8talten, Volks-

uud Bürgerschulen u. a )
thätigeu Priester für den Fall ihres Ueber-

trittes in die Seelsorge nothwendig und unter anderen schon auch

dadurch begründet , daas nach den österr. kirchen-politischen Vor-

schriften (Hofdecret Tom 7. Janaar 1792) der Tischtitel und das

Recht auf entsprechende Versorgung im Palle der Dienatantaaglich-

keit den in der Seelsorge oder im Lehramte verordneten Geistlichen

in. gang gleiehm Masse zuerkannt ist.
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28. SehUesslich erlauben sieh die BieehMe noch eine, die

formelle Behandlung der Fassionen betreffende Bitte.

Nach §. 7 nnd 8 der DarchfQhrangs-Verordnung ist den Or-

dinariaten jedesmal eine Abschrift der über die Richtigstellung des

Einbekenntnisses von der Lan-lcsregierung, resp. vorn hohen k. k, Mi-

nisterium für Culttis und Unterricht im Recurswege erflossenen Eut-

scheidung zu übermitteln, während das eine Pare des Einbekennt-

nisses selbst bei der Landesregierung zurückzubehalten ist.

Da hiedurcli den Ordinariaten eine Detailübersicht über die

Einnahmen und Ausgaben der Pfründen nicht ermöglicht ist, so

wird am die Verfügung ersucht, dass denselben, wie es frfther wenig-

stens bei manchen Landesregierungen Gebrauch war, sammt den

Bntdcheidangen aoch förmliche lUetifieaiumsaitsweiu zum Amtsg«*

brauche zogemittelt werden; welche Ausweise einerseits die einbe-

kannten Posten, andererseits deren Richtigstellangen sammt knrser

Begrttndnng zu enthalten hfttten.

Wolle es dem hohen k. k. Ministerinm geflUlig sein, den vor*

stehenden Punkten ehemOgliehst, sei es im Verordnung»-, sei es im

Oesetzgebungswege , die dringend erforderliche wohlwollende Rück-

sichtnahme angedeihen zu lassen.

Wien, den 21. April 1892.

Das Präsidium der bischöflichen Versammlung.

ÄrUon CktrdincU Oruscha. Dräns Cardinal Schönborn.

13, Eingabe (des ästerr, Episeopats) an das h, k, Mnuaterium für

OMu und Unierrieht in Bdreff der DnrekfUhnmg des ReUgum-
fondssteuer- Gesetees für das laufende Deeenniim.

(Akten der bischöfl. Confereni 1893 Nr. XI).

Hohes k. k. Ministerium für Cultus nnd Unterricht!

Gelegentlich der Mittheilung der h. Verordnung vom 2t. Jnni

1892, Z. 11244, betreffend die Durchführung des Religionsfonds-

steuer-Gesetzes für das taufende Decennium, wurde auch um die

Aeussemng ersucht, nach welchen Gesichtspunkten eine neue gesetz-

liehe Regelung dieser Steuer zu erfolgen hfttte.

I. Diesbezöglich nnn muss vor allem hervorgehoben werden,

was die Bischöfe schon wiederholt zu bemerken Gelegenheit hatten,

dass sie nämlich den Staat nicht für coinpetent zur Ausschreibung

einer solchen Steuer — aus kirchlicbeiu Vermögen zu kirchlichen

Zwecken — erachten können,

Staatso^rnndgesetzlich, insbesondere aber nach Art. 15 des Ge-

setzes vom 21. December 18ö7 (R.-G.-BL Nr. 142), katm ein Ver-
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fügungsrecht über kirchliches Vermöpfen zu kirchlichen Zwecken,

und damit auch das Recht der Bestimm unt( etwaiger Beiträge aus

diesem Vermögen zu eben diesen Zwecken, nur der Kirche selbst zu-

stehen. Das liegt in der Natur der Sache; das in der ganiea

Tendenz des citirten Gesetzes.

Bei dieser Steuer handelt es sich femor entweder um eine

öffmUUehe Angelegenheit, oder nicht. Wenn ersteren, dann ist nicht

absnaehen, wamm für dieselbe nur das der Kirche eigenthämliche

yormOgen in Contribaiion geietii, und niebt der allgemeiiigeietaliche

Weg aar AnfbringiiDg der erforderliehen Mittel fllr OffentUcbe Be-

dflrfnisee betreten wird. Nach Art 2 dea Staatsgrondgeeetzes aind

ja vor dem Gesetze alle Staatsbürger gleich. — Handelt es sich aber

um keine ülTeatliGhe Angelegenheit, dann kann der Staat nnr umso

weniger conapetent sein, ehie solche Steoer anszoschreiben.

Eine staatliche Ingerenz im Gegenstande kann rechtlich daher

nicht ohne, und noch viel weniger gegen die Kirche, oder, wie es so

gerne heisst, blos nach Einvernehmung der kirchliclien Vertreter

stattfinden; sie könnte rechtlicli nur über vorgüngige Zustimmung

der Kirche platzgreifen. Was immer in anderer Weise erfolgt, wird

stets ein Eingrifl in das kirchliche Vermögens- und Selbstverwal-

tungsrecht sein , und den Charakter der Vergewaltigung an sich

tragen, mag es im übrigen noch so gut gemeint sein.'

Dieser Anschauung Ausdruck zu geben fühlen sich die Bischöfe

vor allen anderweitigen Auseinandersetzungen verpflichtet; weshalb

sie denn anch aasdrücklich ihre bereits nnterm 20. März 1874, and

dann wieder nnterm 8. Juni 1891 gegen dieses Gesetz eingelegte

Verwahrung hiemit ernenem.

Eingehend in die einzelnen Bestimmungen wird an der Hand

nnd nach der Beihenfolge der einschlägigen Ptiragraphe des bisheri-

gen Religionsfondsstener-Gesetses nachstehendes bemerkt

2. Dem §, 1. zufolge erscheint die Religiousfondssteuer als

Leistung von Beiträgen »an den Religionsfond.

c

Dem gegenüber halten die Bischöfe an Am\ Standpunkte fest,

dass es nicht blos einen, sondern mehrere Religionsfonde gibt, wie

dies auch im §. 1 des Gesetzes vom 19. April 1885 (R.-G.-Bl. Nr. 47)

anerkannt ist, und ausser dem Motivenberichte wohl auch in den

§§. 14 und 24 des Beltgionsfondssteuer-Gesetzes einigen Ausdruck

findet.

Die Sache ist bezüglich der reclitlichen Folgen für einzelne

Lflnder doch von grüsserer Wichtigkeit, als dass stillschweigend

darüber hinweggegangen werden künnte.
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8. Tm §, handelt es sieh um den Ifaaittab f5r die Be-

nestang des Beligionefondebeitrages. Ale eoleher kann gerechter

and billiger Weise wohl nicht das dem Qebfihren-AeqiriTaleDte unter-

liegende Vermögen, sondern lediglich der Ertrag ans demselben an-

genommen werden ; aber auch dieser nnr in jener Ziffer, welche sich

nach Berücksichtigung alter mit dem Besitze verbondenen Lasten ond

AuRlagen, und überdies nach Abschlag der Competenz ergibt; wohin-

gegen die Aufrechthaltung des jetzigen Grundsatzes, die Steuer nach

dem Werthe des Vermögens zu bemessen, den stetig fortschreiten-

den Ruin aller Ptränden und Communitäten nach sich ziehen roüsste,

und endlich nichts anderes wäre, als eine langsame VermOgeos-

ConfiscatioD.

Es ist gerade die Erkenntniss der Dnhaltbarkeit des jetxigen

Bemessungsstabes, welche zur Annahme der bekannten Resolution im

Abgeordnetenhause ffthrte. Deshalb ist es auch nicht nothwendig,

sich weiters dtrflber to verbreiten. Stand ja anch die Regiemng

nicht an, im Motivenberlchte sn diesem §. >ro erklären, dass sie

die gegenwärtige Bemessnngsnorm nnr als einen Torflbergehenden

Nothbehelf ansiehtc

Bin Beispiel, welche Widerspruche die Bemessung der Steuer

nach dem Werthe nnd nicht nach dem Ertrage eines VermOgens-

ohjectes im Gefolge hat, führt die im gleichen Gegenstande ge-

schehene Eingabe der Bischöfe vom 8. Juni 1891 sub Punkt 2 c.

an, wo von der Bewerthung der öffentlichen Papiere die Rede ist.

4. Auf Grundlage des nämlichen §. ist in den Werth des Ge-

sammtvermö«j:ens der Communitäten das Vermötjen <ler denselben in-

corporirten Pfründen auch dann einbezogen worden, wenn dasselbe

als Sondervermögen : zu Zwecken der Dotirung der ganz bestimmten

einzelnen Seelsorgepfründe , in individuo feststand und nachgewiesen

ward. Das hatte snr Folge, dass dann die Religionsfondssteuer sol-

cher Communitäten auch dem Procentsatze nach erhöht wurde. Eben-

dieses geschihe, wenn anch nur die Emkmfle derartig incorporirter

Pfrflnden mit den sonstigen Binl^finften der Communität cnmulirt

würden.

üm dem ronnbeugen, wäre daher im Gesetie ausdrflcltlich aus-

xnsprechen, dass das Vermögen und bexiehnngsweise die Einkünfte

aus solchen Pfrflnden nicht mit dem flbrigeu Vermögen
,

resp. den

sonstigen Einkünften der betreflfenden Communitäten commassirt wer-

den dürfen.

Die Berechtiguncf dieser Forderung erhellt aus der Erwägung,

dass das Vermögen solcher Pfründen ein ganz bestimmtes Zweck-
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vermögen ist, in deösen Genuss sclion spiner Widmung nach nicht

die Communität einfachhin, sondern nur Insoferne stehen kann, als

sie auch die Seelsorge an der betreffenden Station versieht. — Eben

dasselbe ergibt sich aus der Erwägung, dass das Vermögen derartig

incorporirier Pfrönden seinem Sonderzwecke in allen Fällen erhalten

bleibeo maas: eia Beweis, dass man es hier nicht mit dem allge-

meinen, der Communit&t als solcher, sondern mit einem speciellen,

iQDSchst der Seelsorge dienenden Vermögen sn tbon hat — Kind-

lich spricht hieflir auch Alin. 2 des 5» nach welchem ein der-

artiges Pftünden-Blnkommen irohl den »einielnen« Corporationtglie-

dorn« nicht aber der Commnnit&t eininreehnen ist

Das besflglich des Pfrflnden-Einhommens Gesagte gilt »neh

bezüglich der stiftungsgemftss ffir die einidne PfHInde bestimmten

und bei derselben genossenen Stiflungsbejfüge, welche gleichfalls von

den Stiftungsbezügen der Communität als solcher auseinander zu

halten sind und mit denselben nicht cumulirt werden können.

5. Im letzten Alinea des cit. §. wird bestimmt, dass der Re-

ligionsfoudsbeitrag auch hinsichtlich solcher Objecte zu entrichten

sei, welche beim Gebühren-Aequivalente lediglich aus dem Grunde

der nicht vollendeten zehnjährigen Besitzdauer ausser Anschlag

bleiben. So berechtigt das auch scheinen mag, so ist es in Wirk-

lichkeit doch nicht begründet. Durch die Vermöge iis- Uebertragungs-

gebühr, welche bei jeder Neuerwerbung eintritt, wird n&mlich das

Srtrftgnias der folgenden Jahre schon Torweggenommen. Es ist da-

her nnr gerecht, dass« solange von einem Objecte das Oebflhren-

Aequiralent nicht an entrichten ist, anch der Beligionsfoadsbeltrag

daron entfalle.

6. Besflgltch der Competsnzsiffor, wovon der §, 4, Alm, 1

handelt, haben sich die BischOle bereits in ihrer Gingabe ?. 8. Juni

1891 snb Pnnkt 1 und 9 ausgesprochen.

Was aber das letzte Alinea dieses §. anbelangt, worin die Be-

rücksichtigung gewisser Auslagen auf kirchliche oder Oultuszwecke,

oder auf Zwecke des Unterrichtes nur bedingungsweise zugestanden

wird, so liegt in den betreffenden Bestimmungen eine vielfache

Kränkung der staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Aechte der

Kirche.

Vor allem wird durch die Bestimmung, dass das auf kirch-

liche oder Cultttsawecke ver\veu<lete Einkommen einer regulären Gom-
mnnit&t nur dann vom Beligioosfonds- Beitrage freizulassen ist, wenn

diese Zwecke bei Brmangelnng einer solchen CommnnitAt aus dem
Religionsfonde bestritten werden mflssten, das Becht der freien Be-
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ligkmiaiNmg verkflnt. Tbataichllch nimmt der Steti dnieli KieM-

berfteksiehtignng der Aulagen für die genannten Zwecke das Beeht

in Ansprach, das Mass der fteligionsAbnng sn bestimmen, nnd

stellt sich dadurch in direeten Gegensats in Art U nnd 15 eb-

citirten Staatsgrundgeseties. Bs Utost sidi das nmso weniger reehi-

ferti|iron, je ausschliesslicher ein solches Besttmrnangsredit gerade

nur der katholischen Kirche gegenüber geltend gemacht werden will,

indem eben nur deren Vermögen einer Sondersteuer unterworfen wird.

Es entsteht weiters die Frage , wann denn eigentlich derlei

Auslagen aus dem Religionsfonde zu bestreiten sind? Soll das nur

d^n und dort geschehen , wo eine sogenannte staatlich anerkannte

Seelsorgegemeinde besteht ? Und wenn ja, wann ist eine selbständige

Seelsorgegemeinde zu organisiren so, dass ihr die staatliche Aner-

kennung nicht versagt werden darf? In welchem Masse endlich bat

der Religionsfond fftr kirchliche nnd Cultuszwecke aufsnkommen?

Das sind alles Fragen, die sich sofort aufdringen, wenn von den

Aaslagen die Rede ist, welche der Beligionsfond bestreiten soll;

Fragen, an deren Beantwortung aber leider aller gesetiliehe Anhalts-

punkt fehlt nnd bei denen man lediglieh dem administrativen Br-

messen anheimgegeben ist. Bs geht eben schon an und für sich

nicht an, es fehlt aber anch alle rechtliche Qrnndlage dasu, die Be-

ligionsflbung und den dadurch bedingten Aafwand in ausschliess-

lichen Connex mit dem Relij(ion8fonde zu bringen , und deren Be-

rechtigung und zulässiges Mass durch das Auslangen des Religions-

fondes bestimmen zu wollen.

Die Unbilligkeit eines solchen Vorgehens springt noch mehr in

die Allgen, wenn man bedenkt, dass die regulären Communitäten

durcli die in Hede stehende Steuer wohl zu drückenden Leistungen

an den Religionsfond herangezogen werden, dagegen im Bedarfsfälle

rucksichtlich der ihnen einverleibten P&rren von der Wohlthat einer

Dotations-Aufbessernng gesetzlich ausgeschlossen sind (conf. §. 8 des

Gesetzes vom 19. April 1886 B.-Q.-Bl. Nr. 47): ein sehreiendes Un^

recht, wie dasselbe grosser wolil kaum gedaeht werden kann, indem

dabei der snr Beschönigung des Beligionsfondssteuer-Oesetiss seiner-

seit angernfene Gnindsats »der Solidarität der kirehlichen VermOgiu*

Inteiessen« nnr allinbald auf Konten der regnliien Commuailiten

vergessen ward.

Ueberhaupt rouss zur Kennzeichnung des schweren Unrechtes,

das im Religionsfondssteuer- Gesetze liegt, hier wenigstens vorüber-

gehend darauf hingewiesen werden, welch grosse Opfer gerade die

regul&ren Cooimunitätca von jeher lör die Seelsorge gebracht haben
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und noch bringen, indem sie es sind, die so viele Seelsorgestationen

MS Eigenem in's Leben riefen, dotirten und erhalten; indem ferner

lie auf eigene Kosten för die Heranbildung der nöthigen Seelsorger

auf jenen Stationen sorgen, nnd im Falle der Dienstuntähigkeit auch

wieder allein sie erhalten; indem sie endlich auch zo den Banlieh-

keiten bei solchen Stationen in bedeotend höherem Masse eoneor-

dren, als dies s. B. Ar Patrone gesetxlicb rorgeschrieben ist. Das

Alles leisten die regnliren Gommunitftten von jeher fBr die allge-

meine nnd Oflbntlielie Sealsorge, nnd dennoch — trifft gerade sie die

ganze Hftrte des Gesetaes, indem sie wohl, nnd swar in hervorragen-

dem Masse, znm Religionsfonde beizutragen haben, dagegen aber

von der Berücksichtigung ihrer Pfründen aus eben diesem Fonde

grundsützlich ausgeschlossen sind, ja, nicht einmal das Recht haben,

selbständig das Mass der Relijjionsöbnngpn in ihren Kirclien, und

den Aufwand dafür aus ihrem eigenen Vermögen, zu l)estimmen!

Zum Schlüsse wird zum vorliegenden Gesetzespunkte noch be-

merkt, dass die Voraussetzung, als ob Auslagen auf kirchliche oder

Onltnszweoke nur regul&re Communit&ten träfen, eine unrichtige ist.

Sie können ebenso andere mr Beligionsfondssteuer Verpflichtete he*

lasten, mag es sich dann nm physische oder moralische Personen

handeln.

7. Was besflglleh der kirchlichen nnd Oultnszweeke gesagt

worden ist, gilt matatls mntandis aneh von den Aaslagen anf Zwecke

des Unlerricbtes. Wenn nach Art. 17 des Staatsgmndgeseties jeder

Staatsbfirger, der seine Befähigung hiesn in gesetslicher Weise nach-

gewiesen hat, bersehtigt ist, Unterrichts- nnd Brsiehnngsaastalten

SU grfindan nnd an solchen Unterricht tn ertheilen; der hftnsliche

Unterricht aber überhaupt einer solchen Beschränkung nicht unter-

liegt: dann ist man gesetzlich eben nicht berechtigt, bei der Steuer-

bemessung nur auf solche Auslagen Rücksicht zu nehmen, die auf

öffentliche und von der Regierung als notkwendig anerkannte Unter-

ricbtszwecke verwendet werden.

Das Unrecht eines solchen Vorganges tritt noch greller dann

hervor, wenn es sich am reguläre Communitäten handelt, deren Or-

denszweck der Dnterricht ist, and die eben als Lehrorden die staat-

liche Niederlassnngsbewillignng erhielten, ohne Rdcksicht darauf, ob

es sich nm ftlTentlichen oder privaten Unterricht handelt. In der

Niehtberflcksiehtignng des Anfwandes fftr Unterriehtsswecke liegt in

solchen Pillen stets eine Verkfirsnng des nicht nnr durch die allge-

meinen Staatsgmndgesetxe gewahrleisteten, sondern auch noch durch

besondere staatliehe Terfügungen anerkannten Beehtea.
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Bei keiner anderen Oattong Ton Stenerpflicbtiigiii, bei keinen

der Sfeeiur nnterliegenden Erwerbe wird ferner die Frage geetellii

ob dieee oder jm bemti- oder gewerbemtoeige Tbätigkeit wohl

auch Offmtlicbe, fon der Begiemng als BOibwendig anerkannte Zwecke

forfolge oder niebt, nm erei wnaeb das der Steuer n nntendebende

KeinertrftgDiss zu ermitteln.

Abgesehen davon, liegt der beliebten ünterscheidong zwischen

öffentlichen und nicht öffentlichen Zwecken im vorliegenden Gegen-

stande die bedauernswerthe Annahme zugrunde, als ob die Befriedi-

gung religiöser Bedürfnisse über das für den Rrligionsfonds-Etat fest-

gesetzte Ausmass, als ob der Privat-Unterricht in kirchlichen Händen

nicht auch im öffentlichen Interesse liege, da doch gerade die Sorge

um staatliches Wohl gegenäber den immer kühner anflretenden social-

derook ratischen Tendenzen, eine möglichst intensive BethäUgang des

religiösen Binflasses anf allen Qebieten des socialen Lebens, zumal

den eben angefübrten, fielmehr fördern, als dnrcb nngerechtleriigte

Stenerfordemngen behindern mfisste.

Die eben besproehene ÄnfRusnng ffthrt auch sn eigenthflmliohen

Anomalien. Darnach sind i. B. Priesterseminarien keine OffientlicheD

Lehranstalten, und ist der an ihnen erthellte Unterricht somit kein

»(((rentlicher,€ als »nothwendigt anerkannter. Infolge desm wird

gewissen Beiträgen zn Priesterseminarsswecken bei Berechnung der

Religionsfonds!«teuer auch die Berücksichtigung verweigert. (Conf.

Entsch. des Verwaltungs-Gerichtshofes vom 13, April 1887, B. XI.

3480). Und flennoch werden die Priester für die nothwetidige^ öffent-

liche Seelsorge an den staatlich anerkannten Stationen, in den Prie-

sterseminarien hi'rangehildet: ui\d dennoch werden diese tnicht öf-

fentlichen, c ihrem Unterrichtszwecke nach »nicht als nothwendig«

anerkannten Anstalten zumeist aus dem Religionsfonde dotirt, dessen

Eäntreten für kirchliche oder Cultnszwecke doch sonst beweist, dass

es sich am eine nothwendige Angelegenheit ron Öffentlichem Interesse

handelt

!

Mit Bflcksieht anf das sn diessm §. Gesagte erscheint es daher

als dnsig richtig, dass tämmUickm Auslagen in Kirchen- nnd

Gnlttts- sowie sn Unterriehtssweeken die entsprechende Rfleksichts-

nahme bei Bemessung des Religiontfondsbeitrages sathell werde, mag
dieselben sonst der Beligionsfond bestreiten ratlssen oder nicht, nnd

mag es sich dann um öffentliche oder nichtöffentliche Unterrichts-

zwecke handeln. Der Staat mag allerdings sagen, dass er einerseits

tür diese Zwecke nur bis zu einer gewissen Grenze und bis zu einem

bestimmten Masse beitragen wolle; aber er hat kein Recht zu ?er-
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lugen, dias lieh aoch die kiiehlicben Reeblanibjecte bei Verfolgung

Jener Zwecke anf Koeten des kireheneigentbflmlichen Vermögens, an

die gleichen Qrensen nnd an das nftmliche Mass halten mflssen ; nnd

er hat kein Recht , ihnen das Uber dieses Mass hinansgehende Su-

perplos abionehmen, um es anderen sninwenden. Thnt er es dennoch,

so stellt er sich damit einfach anf den Boden des Communismns.

8. In Bezug auf 6 des Oesotzes erscheitit es als wunschens-

wertli, (lass die Grundsätze, nach denen ludiufs Bestimmung^ der Com-

petenz der Einnahmen uiul Ausgaben der ^^dstlichen Personen zu

berechnen sind, in das Gesetz selbst auf<,'enomnien werden.

Solche QrnndsAtxe w&ren etwa folgende:

i. Ais Mnnahmen sind uttMurechtien:

a) Der Beinertrag von Gmnd und Boden (ohne Einrechnung

des latidwirthschaftlichen fundns instructus) in jener Höhe, in wel-

cher derselbe von den betreffenden Grnndstflcken zur Bemessung der

Grundsteuer festgestellt erscheint;

b) der Zinsertrag aus vermietheten Gebäuden in seiner wirk-

lichen flöhe nach Abschlag der gesetzlichen Erhaltungsquote und

der etwaigen Amortisationskosten;

c) der Ertrag von Kapitalien (nach Abschlag iler Quiltungs-

Stempel und der Einbringungskostei)) ; ferner von gewerblichen Be-

trieben und nutzbaren Rechten, mit Ausschluss jedoch des Jagd-

nnd Tischerei-Rechtes, das vom Besitzer auf eigenem Gmnd und

Boden ausgeübt wird;

d) die fixen Renten und Dotationen in Geld (beides nach Ab-

schlag der Qnittnngs-Stempel und der Binbringungskosten) ; dann

Dotationen in Geldeswerth (gleichfiills nach Abschlag der Binbrin-

gungskosten) oder Naturalien (letztere nach Local-Durchschnitts-

preisen berechnet, mit 20 Procent Abschlag vom Brutto- Ertrage als

Einbringungskosten)

;

€) das Ertriigniss aller vor Wirksamkeit des Gesetzes vom

7. Mai 1874, U.-G.-B1. Nr. 51, mit einem bestimmten Betrage er-

richteten MesssUpendien (nach Abzug des diik^sanüblichen Stipendien-

betrages und etwaigen Weggeldes), insoferne deren Binrechnung keine

Bestimmung des Stiitsbriefes (stifterische Anordnung, Acceptations-

oder Confirmationa-Urkonde) entgegensteht;

f) die Beiflge aus der sogenannten mensa communis, ?on wel-

cher der Ertrag nach Massgabe der in dieeero Gesetze enthaltenen

Fatirungs-Qmndsfttio festsiistellen. iat
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a) die ?on den eiosobekennenden Einnahmen (X, f) sowohl,

als auch von dem Gesammt-Binkommen in entrichtenden landes-

fdrsUichen Steuern, die [«andes-, Bezirke- nnd Gemeinde-Umlagen

und sonstige fiSr ftlTentliche Zwecke auf Qmnd ^nee Geeetses m
leistenden directen oder indirecten Abgaben and Beiträge, sowie das

Gebühren-Aequivalent

;

h) Leistunf^en an Geld und Geldeswerth ans dem Grunde einer

auf einem Special- oder <lem Gesamrat-Einkommpn pfpsetzlich oder

herkömmlich haftenden Verbindlichkeit (z. B. di^ Erhaltung von

Seelsorgepriestern, die Beistellung eines Versehpferdes, Diöcesan-

Umlagen zu Bau- und anderen Zwecken, Ueberlassang des Nutzungs-

und Fruchtgenuss-Rechiee an Dritte o. s. w.);

e) der Miethzins sammt den darauf entfallenden gesotzlichen

Zuschlftgen : für Amisloealitftteii — fär die standesgemftsse Wohnung
sammt ZugehOr — bei Gommunitäten auch fttr Localitftten sn Onltns-,

Spitals- und Untenriehtsiweeken;

iQ die Kosten für Erhaltung der bischoflichen Oidinariats-

(Coasistorial-), der Kloster- und Stifts-, sowie der pfarrliehen Arots-

kaazleien;

e) die Auslagen aus Anlaes der den Bischöfen, den Prorincial-

obern der Klöster und den Decanen ( Bezirks-Vieären) obliegeudeu

canonischen Visitationen und A rata Verrichtungen

;

f) der Aufwand auf kirchliche oder Cultuszwecke , und zwar

auch iusoferiie es sich um derartige Auslagen aus dem Titel des

Kirchen- oder Pfrüiiden-Patronates oder der Incorporation, oder um
Kirchen lian<lelt, die nicht Pfarrkirche?) sind ; — bei Gommunitäten

auch der Aufwand auf Zwecke der Kraakeupflege ,
resp. des Unter-

richtes (einschliesslich der Heraobildung von liChrkräften , der Bei-

stellung von Lehr- und Lernmitteln u. s. w.), bei gleichseitiger Be-

rficksichtignng der resp. Begiekosten;

g) die Auslagen fflr wissenschaftliche Sammlungen nnd Biblio-

theken der bischoflichen Mensen, der Capitel und Oommnnit&ten, so-

wie auch PtkrrpfrAnden;

k) Ausgaben behols Grundlasten- und Ser?ituten-AblOsung and

Regulirung; ferner behufs Bereinigung des Grundbesitzes, insbeson-

dere des Waldlandes, von fremden Enclaven, sowie behufs Ar-

rondirung der Besitzi^frenzen, insoferne diese Ausgaben nicht aus dem

Stammvermögen bestriLten werden

;

i) Auslagen auf die ordentliche Erhaltung, resp« Erneuerung

des landwirthschaftlicUen und gewerblichen fondas instructus;
'
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j) aasserordeotUche Wirthschafts- und Betriehsauslagen (z. B.

für Vermarkungen und Vermessungen, sowie für WirthschafU- and

BetridbspUUie ; für Cultur- und Meüorirangsarbeiten ,
Weg- und

Strattenanlagen , Dferachatz- und sonstig«^ Wasserbauten; für Ge-

rUhe nnd Manchineu sain Zweck« rfttioneller Sinriehtang iMdwirth-

iehtfkUeber und gewerblieher Betrieb« a. a. dgl. m.)

;

k) Amlagen fttr die ordeotlicbe Inatondbaltang (Mita teeU)

icbt vermielbeter Gebtade, insbesoiidere aneb der WirthacbaftB-

imd Oeeooemie-Gebftode

;

l) grteeere Baoanftlagen flir Brhaltong beitebender, oder Her-

stellung neuer Qeb&ude, einschliesslich der aas dem Titel des Kircheii-

uud Pfründen- Patronates od«r der lucorporatiou renultirenden Bau-

aaslagen ;

m) die Asitecuranz-Auslagen, sowie die etwaigen Kosten für

den Wasserbedarf;

n) die Auslagen für Oeconoraiefübrung, Göt«i- und Patronats-

verwaltung, einschliesslich der Kosten für Bechtsaugelegenbeiteo and

Beebtovertretung

;

o) Pensionen, Gnadengaben und Untentötsangen

;

p) ein dem WirthscbaOsGomplex , reep. den gewerblieben Be-

trieben entsprechender Betrag als »Betriebskapital«

;

q) SSiDsen sammt etwaigen Amortisatlons-Qaeten ron Passir-

kapitalien.

9. In Betreff des Betrages der Beligionsfondsstener, worflber

§, 9. bandelt, wird bemerkt, dass den bisherigen AnsfÜlhmngea

safolge derselbe binfort nicht mehr nach Massgabe des Vermögens,

sondern des nach Berücksichtigung sämmtlicher, mit dem Ver*

mögen verbundenen Lasten und Ausgaben, sowie nach Abschlag der

Competenz restirenden Ertrages aus demselben, zu bestimmeu wäre,

wie bereits oben sub Punkt 3 bemerkt wurde.

Was aber die Art und Weise dieser Bestimmung anbelangt,

so können dabei wohl nicht mehr die exorbitanten bisherigen Pro-

centsät/e zur Anwendung kommen, bei denen es sich — nochmals

sei es gesagt — in nicht wenigen Fällen gendetn am Sein und

Nichtsein, in den Übrigen aber fast dorcbwegs am ein schmersliches

Siecbthum handelt.

In der Tbal wird das Drückende der Beligionsfondsstener-An«

sfttse sar Kridem klar, wenn man dieselben den projeetirten An-

sitien für die in Aussicht genommene Beeoldnngs- nnd Personal-

einkommensteoer gegenflberhftlt, wie dies in nachfolgender Znsam-

msnstellong geschieht.
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Ans dieser Zasamroenstellung ergibt eich, daes der Proceoteatz

fär die Religionsfondssteuer nicht nur viel hoher ist, als der für die

projectirte Besoldungs- utid Personaleinkomraensteuer einzeln geuorn-

meii , sondern auch gegenüber dem Percentsatz der Summa dieser

beiden Steuergattungen. Es kann daher wohl keinem Zweifel unter-

liegen, «lass die lieligioiisfondssteuer, sollte sie nicht, indem sie dem
einen Theil helfen will, den anderen ruinieren , um Vieles herabge-

setzt werden miiss. Die Hischöfe unterlassen es, sich näher hierüber

aaszasprechen, da ihnen das Detail bezüglich der jetzigen Beligions-

fondssteuer leider nicht hinlänglich bekannt gegeben ist ond auch

die Binkororoenstener noch einer Neuregelung harrt.

10. Das letzte Alinea des g. IM, es Uimm in Fallen, in

welchen ein vorflbergehender Nachlass an den landesfürstlieben Stenern

gewfthrt wird, anch ein entsprechender Nachlass des Retigionafonds-

beitrages eintreten. Die Bischöfe glanben, dass dieser Nachlass in

allen solchen Fällen ohneweiters eintreten sstts.

11. Was die Behandlnog der Recnrse anbelangt, so wftren die

diesbezüglichen Anordnungen des §. 17, durch die analogen Bestim-

mungen der Durchführung.sverordnung vom 20. Januar 1890, li.-G.-

Bl. Nr. 7, in sinngemässer Weise zu ersetzeu, sowohl was die In-

gerenz der Ordinariate, als auch die Recnrsfrist betrifft.

12. Bezüglich der Forderung des §. 18. wegen Einzahlung des

Heligionsfondsheitrages in Anticipativraten wird auf die Bemerkung

der bischöflichen Eingabe ddto. 8. Juni 1891 (nach den Ausföhrungen

>au 2&€) hingewiesen.
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13. Desgleichen wird sich hinsichtlich des §. 19. auf die be-

zügliche Bemerkung der eben erwähnten Eingabe (vorletzter Absatz

denelben) berufea; demgennäss möge die Verpflichtung zur Zahlung

von Verzugszinsen höchstens erst 14 Tage nach dem Fälligkeits*

termine eintreten, wie dies bei den sonstigen Steuern der l^^all isfc.

Dabei mflaien aber die Bitehdfe nocb eineo Gegenstand snr

Sprache bringen. Bs geacbieht nftmlieh nicht selten, dase die Be-

measangsftmter infolge irriger Aaüaasang der Steuerrorsehriften flber^

trieben hohe StenorYorschreibnngen nnd Zahlungsaufträge hinans-

geben, denen man sofort, bei sonstigen 5^/o Verzugszinsen fom Päl-

Ugkeitstermine an, eventnell sogar bei Strafe der fiSxeeution, dnrch

Erlegung des vorgeschriebenen Betrages nachkommen muss. Bis

über diesfalls eingelegte lieour^ie an die höheren Instanzen, eventuell

auch an den Verwaltung8-G»^richtshof, die definitive Schlussentscheid-

ung erfolgt, können Jahre v^^rgehen, nnd erleidet der Steuerträger

inzwischen raö^'lieher Weise einen enormen Entgang an Zinsen;

nichts zu reden davon, dass er ob Mangels an Bestriebskapitalien,

die er eben zur Steuerzahlung iiintangeben musste, die Wirthschaft

nicht mit dem erforderlichen Nachdruck betreiben kann und daher

anch in dieser Bichtnng schwer geschädigt wird. Aehnliche üeber-

lahlongsn können anch im Grunde des §. 20 des Ueligionsfonds*

steaer-Qeeetxee vorkommen. Bs ist beispielweise gewiss nicht in

rechtfertigen, wenn Jemand infolge nnrichtiger Bemessung nahe an

40.000 fl. indebite zahlen nnd den damit ?erbnndeiien Zinsenentgang

erleide» mnss. In solchen Fftllen nnn ist es geradesa eine Pflicht

der Gerechtigkeit, dass bei Rückstellung des indebite eingezahlten

Betrages auch der entsprechende 5^/« Zinsenentgang vom Einzahl-

ungstage an rückvergütet werde.

Hiemit wären die hauptsächlichsten Härten angedeutet, an

denen das Religionsfondssteuer-Gesesz leidet, und die zu so vielen

berechtigten Klagen Aulass geben. Freilich bliebe das Gesetz aus

den eingangs angeführten Gründen auch nach Beseitigung dieser

U&rten noch immer ein schwerer Eingriff in die Rechte der Kirche.

Das Richtigste und allseits Entsprechendste ist demnach, eine

Steuer, die so ?iele Anomalien in sich birgt, wie eben die Religions-

fondsstener, ganz sn beseitigen, nnd die Siittel sor zeit> nnd stand^-

gemftssen Sicherstollong der seelsorglichen Thitigkeit— einer Thfttig-

keit, welche dem a^^esieuieii socialen and staatlichen Wohle dient,

wie keine andere — nicht anf dem Wege einer einsmUgen Be-

stenemog sn suchen.

Wien, 3. Februar 1893.
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19. Emgabe (der hUMfl, Confer.) om das k. Miniäerwm für

(Mtn8 umd OtUerri^ bdr, die EmMhui§ dee Kaiaeiralreineriragea

in die hdereakurretkmmg,

(Akten der bischöfl. Conferenz 1894 Nr. XXVII).

Hobe« k. k. Mioisteriam fttr Galtos und ünterrieht!

Da eine Reform der gegenwärtig in Geltung stehenden Normen

über die Verrechnung der Einlcünfte vacanter weltgeistlicher Pfarr-

pfründen geplant wird, beehrt sich der in Wien vom 2. bis 10. April

1. J. versammelte österreichische Episcopat um die allgemeine Be-

seitigung einer der Hauptschwierigkeiten Ein hohes k. k. Mioisteriafn

für Caltus und Unterricht ergebenst zu ersuchen.

Das hohe k. k. Ministerium bat unter anderem hinsicbtlicb

Steiermarks aolAsslicb der Zusammenstellung der auf das Intercalar*

rechnungswesen bezughabenden Vorschriften mit bobem Erlasse fom
13. Jani 1890, Z. 10.002, den bis dorthiii eingehattenen Vorgang,

dass in den Interealarrechnongen der Kaftasiralreinertrag der PfHIn-

dengnmdskflcke eiagesetal wnrde, mit Berofong aal die Qobemial-

erordnnng ?om 2. Jnli 1823, Z. 16.829, als den bestehenden Vor-

eebriften nioht entsprechend beieichnet und gleiehxeitig angeord-

net, dass in Hinkanft das wirkliche Jahresertrftgniss der 0nmd-
stäcke in der Intercalarrechnong einzubekennen ist.

Auf Grund dieser hohen Entscheidung hat die hochlöhliche

k. k. steiermärkische Statthalterei am 21. Juni 1891, Z. 9573, das

Rpgulativ mitgetheilt, nach welchem die Empfänge und die Aus-

gaben in die vorerwähnte Rechnung einzustellen sind. Darin heisst

es nun : »Nach Inhalt der Gubernialverordnung vom 2. Juli 182!^,

Z. 16.829, sind die Graudatücke, eventuell auch der Bezug von Na-

taralcollecturen vom TeroporalienVerwalter im Licitationswege za ?er-

pachten und das Original-Licitationsprotoooll der Intercalarrechniing

beisnsohliessen.«

Gegen diese resosoitirte Verordnimg sprechen die schwerwie-

gendsten Grfinde:

1. Die Vacatar dauert gewöhnlich nur eine knne Zeit, Allt

oft in eine Jahresperiode, in welcher eine Verpachtung gans unmdg*

lieh ist, oder es mangelt flberhanpt an Pachtlustigen. Nun soll der

Provisor die Bewirthschaftung in eigene Regie übernehmen, was aber

für ihn äusserst beschwerlich ist« da ihm die nöthigen Mittel dazu

fehlen.

2. Ein gar schwer zu beseitigendes Hinderniss, den eflfectiven

Grundertrag zu ermitteln, ist der Mangel an gehörigen Verbucbungen

Archiv nir Kirubonreciit. LXXIV. 19
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des Anbaaw und der dabei verweadeten Auslagen, und ebenso der

Mangel an genauen Anfzeichuungen der erzielten Pechsung und der

üiDbringongskosten, Woher soll der Provisor die BeheUe nehmen,

am eine richtige, nicht fingirte Interealarreehonng zu verfassen,

beiw. dieselbe mit der sogenannten Wirthsehaftsrechnnng zu belegen ?

Die Ftthmng genauer Wirthsohaftsrechnnngen ist von den PfrGnden-

Terwaltem bei der Fülle sonstiger Amtspflichten und bei dem noch

immer herrschenden Priestermangel Iranm sn ?erlangen.

3. Insonderheit ist der Umstand zu berficksichtigen , dass die

Parcellen nach den Grundbesitzbögen einzeln anzuführen, die Gat-

tung und das Quantum der Feldfruchte, wie auch die dabei ge-

raachten Unkosten im Detail nachzuweisen sind. Für den Temporalien-

Verwalter ist es nun mit kaum überwindlichen Schwierigkeiten ver-

bunden, zu eruieren, was für Feld fruchte auf den einzelnen, oft weit

umher zerstreut liegenden Parcelieu angebaut sind, und welche Aus-

lagen beim Anbau stattfanden.

4. Im Falle der Veräussemng des Grundertrftgnisses wftre es

anbillig, auch die auf den Vorgänger, zumal aber auf den Nach-

folger entfallende Tangente mitiaTerftassern, da vielleicht den Ge-

nannten der Ertrag in natura wfinsehenswerther ist, sicherlich dem

Nachfolger, der ja davon leben soll.

5. Werden die vielen Missjahre in Bechnnog gezogen , so er-

scheint der Erfolg, welchen die obangeföhrte Gnberoialverordnung

für den Religionsfood etwa erzielen wollte, als sehr problematisch.

Die Bestellung der Feldwirthschaft ist überhaupt mit so vielen Aus-

lagen verbunden, besonders für den die Arbeiten nicht persönlich

Ueberwachenden, dass sogar in besseren Jahren der Effectivertrag

den Katastralertrag kaum erreicht.

Das hohe k. k. Ministerium für Cultus und (Jnterriclit woUo

nun das Vorgebrachte gel^lligst in Erw&gung ziehen und geneigtest

v^rfflgen, dass in den DiOcesen, in denen es bisher der Fall nicht

war, der lUtastralreinertrag von den Gmndstfickeu in der Intercalar-

rechnnng zu fatiren ist, ausgenommen den FMl an8S«rgew6hnlicher

Missernte, samal wenn dieselbe Anlass zur Abschreibung der Grund-

steaer biefesn würde. In dieaem Falle ist das wirkliche Wirthschafla-

ertiigniss an verrechoen.

Wien, am 10. April 1894.

Im Namen des gesammten österreichischen Episropates

FVatus Cardinal SchÖnbom,

FArst-Ersbischof von Prag.
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]4. Die Red. des »Corr.-Bl. für den kathol. Kleruä Oe«t»*rr.* veranlasste

im Herbst 1894, dass vom Klaras eine, dem Verneiimen nach vom Abgeordneten

Prof. Dr. Sr.heichrr verfasate, Cnnqrna- Hetilioii an das Abg.- Haus j^ericbtet

wurde. Der Budget-Ausschuüs (Refer. Dn Vict. v. Fuchsj beantragte, diese Pe-

tition der R^ieraug znr eingehenden Wardigang abratreten. W^en UnniSg»

liühkeit d«r ErflUlnng so groseer Anipillche hat dinelbo ktiae Autklit a«foll«
Erfolg. Die Petition tontet :

Hohes Abgeordneten haus de« r)8terreichischen Reichsratlies

!

Die hochachtungsvoll Gefertigten erlauben sich, an das hohe Abgeord-

netenhaus mit der Bitte heranzutreten, nachfolgende Petition behufs definitiver

Regelung der Congrua einer wohlwollenden Berücksichtigung zu unterziehen.

Die der katholischen Kirche staatsgesetxlich gewahrte Eigenschaft einer

gnaun dffuitlkhon Goipomtion, an dtran Boitand nnd geregelter Thitigkolt

der Staat das alloifiMo Intecesae hat, ergibt, dan lotttorem die nnontbohr-

lichen materidlea Bed&rftÜMe dieser Corporation and ihror Diener nieht gleioh-

gUtig sein können . und es ist weiters eine swingende Conseqnens der histori-

schen Durchbildung dieser Verhältnisse, der geschichtlich erwachsenen Be»

Ziehungen zwischen der Staats- und Kirchengewalt, dass aach die regelmässige

Fürsorge für den Unterhalt der dem Staate irichdifuten Classe von kirchlichen

Organen, der Seelnot <jer, im solbstoigenen Interesse des iStaates gelegen ist.

Die Nothwendigkeit einer defimttven Regelung der Congrua des Curat-

klems tritt so swingeod heran, dass eine Bemfong anf die Finanzlage oder

finpamngon Im Staatshaoshaito foa der llassrsgol der definittven und ciim-

uiehiffen Googmaerhfthong, wenngleich dnreh dicsolbo ein nicht nnhotricht*

liches Mehrerforderniss Uber die Einnahmen ans der Beligionsfondsstener hinans

enusaeht wird, nicht abhalten kann.

Wenn wir katholische Seelsorger eine im Gefolge der kirchenpolitischen

Reform definitiv eintretende Verbesserung unserer äusserst tristen materiellen

Lage erwarten, so halten wir uns hierzu durch die bestimmtesten Zusagen einer

hohen Regierung, ja durcii ausdrückliche gesetzliche Bestimmungen berechtigt.

Seit 80 vielen Jahren werden die nach hohen Procentsätzen bemessenen, in ein-

lelnen FiUen sehr «»iiflndlichcn Roligionsfondsbcitrigo dngehobcn, dorca ge-

setslieh fliirtcr Zweck die Anfbessemng der kirehlichon Dotationen ist Blae

hohe Regierang selbst wies bereits Im Jahre 1885 daranf hin, die Nothlage

des Seelsorgshlerus sei wirklich bis zu einem Ghnsde gestiegen, wo der Staat

schon um seiner selbst willen Hilfe bringen müsse, anter dem Elende so vieler

würdiger .Seelsorger und Religionslehrer leide auch die Autorität nnd das In-

teresse den Staates, das ( 'ongruaausmass wäre von vornherein ungenügend ge-

wesen und sei seither durch die enorme Steigerung der Preise aller Lebens-

bedürfnisse, durch die Erhöhang der Steuern und öffentlichen Abgaben und

durch die AblSsnng fiut aller Natareleink&nfte nodi nm Vieles angenügender

geworden; man kfone annehmen, dass in den mehr als 90 Jahren, in welchen

das Congraaaosmass sieh gleich geblieben sei, die Preise derLebensbedttrflrisse

anf das Vierfache gestiegen seien . un<l die Sffntlichen Abgaben — von denen

wenigstens die indirecten auch auf den Congrnen lasten — sich in einem noch

weit höheren Verhältnisse gesteigert haben.

Diese von der hohen Regierung schon vor einem Decenniuni als desolat

bezeichneten VerhiltniMe haben sieh im Laafe der letzten zehn Jahre für den

19*
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SeeUorgekleroA im proportionirt viel höheren Grade ungrinstiger gestellt.

Baaern and r.ewerbetreibende befinden sich in kaum beschreiblicher Nothlage,

schränken sich also nach jeder Richtung hin ein, die Preise der Lebensmittel

•^höhten sich in bedeutendem Masse, der Werth der Wirthschaftsproducte ist

dagegen auf niederster Stafe angelangt, and die Binnabmeii des Klenif bi Folg«

der trirten wirthMhafUidim YwliiltiiiiM in dner Webe gMaakaa, dAM ohae

UebertraibvDg d« dordi dai proYisoriiche GoigniftfaMCB toib Jaliie 1885

normiiia CongroMiisnMt gegwlber dir fttr die StMlsbaftinteii «qq^eworfenen

(iehalte und entgegen den dem Lehrpersonale gewährten Bezögen nur im Sinne

der Ironie als ein nlandeagemäases bezeichnet werden könnte.

In Anbetracht aller dieser nur in allgemeinen Zögen fiiirten , för den

Seels«)rger folgeschweren Üebelstande. ferner im Vertrauen auf die von Kiner

hohen k. k. Regierung vor einem Decennium abgegebene Erklärung, einer der

GrQnde, wamm Torlaoflg nnr eine provisorische Congraaanfbessemng beantragt

wurde, läge darin, dtts efeli die Begiening der Jfinmrtang hingebe, et weide

iieeh Ablnof dei Prorieoriami eine «aegiebige BrliShnng mOflidi lein, nnd

Rchliceelieb in BOekeieht nnf die j&ngst ron dem deneitigen Herrn Coltnt-

minieter tum Audradce gebrachte Versichernng, er plane eine Aenderung des

ganzen Congmagesetzei und wolle dabei alle bisher vorgebrachten Beschwerden

narh Thnnlichkeit berücksichtigen, unterbreitet der im hohen Grade nothleidende

Curat klcrus (Oesterreichs die ganz ergebene Bitte um Rücksichtnahme auf fol-

gende in das neue definitive Gongraagesetz anfrouehniende Punkte:

1. Die nach Schema 1. im Sinne des §. 1. für die einseinen Königreiche

nnd linder nnf die Dnner dm im Eingange dei Aiükeli L beieiclinelen ZeÜ-

ranmea feetgeetallten Cengmnbetifge find nn 25 hroeent si* erhöhen,

2. Jedem Seelsorgspriester werden vom Tage der Jnriedielion angefimgen

fünf aufeinanderfolgende, in das PensioMtnamaM einreebenbun Qninqnannnl-

aulagen, je eine zu lOO fi., zuerkannt.

Alle ezponirten Seelsorger (capellani ezpositi), welche de facto kirchlicher-

und staatiicherseits als selbständige Seelsorger in Pflicht genommen werden, sollen

auch das Bezugsrecht aaf die Congrua eines selbständigen Seelsorgers geniessen.

Piiülor, wolebe ein beneficinm coratam innehaben, also in der Seelsorge

thitig lind, genieeien nebit ibrtm Snkomnitn ans dem Beneficinm die Congma
eines HiMsprleeters der betreffmden PfiMn.

4. Jedem selbstindigen Seelsorger auf einer Station mit einem systemi-

sirten Hilfspriester wird eine Activitätszulage von 200 fl., welche fQr jeden

weitereu Hilfspriester um 50 fl. zu erhöhen ist, jedem selbständigen Pfarrer auf

einem Seelsorgeposten ohne systemisirten Uüfiiprieeter aber eine ActivitätS"

tnlage ron 150 H. zugesprochen.

5. Nach dem Grundsätze: »In Congruam non sunt imputanda, qoae de-

bentur parooho mÜimn labotit« haben Stolagebührtn völlig amer Au-
aeUag m bleiben.

6. Mit BMmiflfal damnf, dass inMge Ifinitkefialerlnisea ?om 29. De-
cembpr 1851. Z. 169, alle seit 1. Januar 1852 stattgefundenen Znstiffcnngen

keinen Gegenstand der Einnahmembnk in der PlSuifMiion sn bilden hatten,

laut §. 'Ä, 1. lit. g, des provisorischen Congruagesetzes vom Jahre 1885 aber

erst <lit' nach Wirksamkeit dieses Gesetzes eintretenden Zustiftungen vun der

Einrechnuog in das Pfründeneinkommen frei zu bleiben haben und zufolge

letsterer Bestimmung die mit Zustiftungen in itauuiatier Zalil aus der Zeit vor
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dem J»bre 1885 betasteten PMndner ohne Schuld bedeutend im Einkonmcii

fregenflbpr solchen Pfründnern, welche poit 1885 eingetretene Zaatiftunfjen zn

persolvireii iiaben, benacliiheiligt erscheinen, sind aimmtliche StifttingH^ebühren

nach sab 5 citirtem Grundsätze in den Pfarrfassionen nicht zu vereinnahmen.

7. Für jede la persolvirende Religiotufonds- oder mit keinem eigenen

SiipnidHuii gidtekto DotaHmwm99e ditf du ASMmiUklM 8tip«MH««i

Ytmuiiabt wndmk
& MMiinbftipeiidieiibeWige bMbai anner IMumiig.

9. Vfherachüaae «I0 dam localen KirchenTemSgcn können die Conjfrna

nnr dann subsidiarisch erginien, falls nach sehnjährigem Dwehschnitte der

jährliche Ueberschu^s factisch der Höhe des in die PfturrfnilUHi nie Einnahme

au stellenden Betrages raindeatens gleichkommt.

10. Sogenannte in die Congrua eingerechnete *Hnuabeitrfl(j(* o*ler

• Decimationabeträge* sind wie andere staatliche Abgaben einzoheben and

d«iB bfngibciMlitiglm Baeborger beim niliadigVB StMciurt» mMveben.
11. Alf Portio euKHifon bat dio dndi dna deflnitiTo Congmageaeti aU-

tnirte Coqgnn ni goltoa«

18. Dueh die aogainanto »MiteMn« darf die CoqgiM aioht gcoebmilort

woiden.

13. Als Ausgaben sind in die Pfarrfassion anzurechnen : a) Pie v<»ii den

einznbekennendcn Einnahmen sowohl als auch von dem Gesaramteinkomnien zu

oi\trichtenden landesfürstlichen Steuern, die Landes-, Bezirks- und (ieuicinde-

umlagen und sonstige für öffentliche Zwecke auf Grund eines Gesetzes zu

IflUtendoB Baitrage, daa GaibtluiBitalvalaiit aad dia BaUgioaafoadaitaQor;

b) Dia Koatan und Aoalagan Ar BaaehaAmg daa Waaaerbadarlaa.

14. FHT die dam Pfimr obUagaadaa VorriahlaBgiB, dio niebt daa rain

kirchliche, sondern vorwaltend oder ausachliessend das staatUdia Interesse be-

treffen und die z. B. für dio Conscription, für die Asseotimngszwecko etc. sehr

erheblich werden, wird eine Fnnctionszulage gewährt von jährlichen 50 H. Tür

jede b^oelsorgerstation mit einer Seelenzahl bis zu 1000, welehe Anlage sich für

jedes weitere volle Tausend um lo fl. erhöht.

15. Die Auszahlung aller unterm Datum des Anstellangsdecretes ansn-

walaandan Bezüge hat in AfUidpaUvraUn in arfotgOB.

16b Für doppalt gaMafeala Saalaoigadianala bat Vaaaii eiaar ajalomiaiitan

HUlbpnaalanlalla hal dar Ptoar ^eMlsMeften Aaapraah aaf «ina Aefiwmtfr«-

tiun, welche der Hälfte der durch da^ naoe definitive Congraagaaall faatga-

•tallten Congrua des betreffenden Hilfspriesters gleichkommt

17. Ein bei einer Sacularpfarre Hilfsdienste leistender Reguläre hat für

die Zeit dieser Dienstieistaag Anspruch auf die dem betreffsnden Poeten zuge-

sprochene Congrua.

18. Da die MatrikenfBhnmg nicht blos lurchlichen , sondern aneh ataat^

liehaa Zwaekao gilt and dam Staataaehatio hindareh dar gaaia Aufwand in

Eraparnng kommt, dar aonat anf dio Baaoigaag dar dvflataodar^tor Ter-

wondat wardan mtaato, nod in waitarar Bmlgoog, daaa ftr diaaa Matriken-

fuhrung, sowie für die sab Paakt 14 erwähnten Verrichtungen aiiM Amta-

kanzlei zur Verfügung sein muss, gebührt dem amtirenden Seelsorger, Pfarrer

oder Provisor zum Zwecke der Erhaltung, Reinigung, Beheizung u. dgl. des

genannten Localcs ein Jahrespauschale im mindesten Ausmasse von 20 fl., wel-

ches sich bei Pfarren mit bedeutend grosser äeeleniahl entapreahend erhöht.
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19. Die Provisoren erledigter PfrQiidcu erhalten einen beim Autritte der

Kroriinr beim zuitändipen Sfeneramte anzuweisenden Gehalt Ton 35 fl. monat-

lich , ExcurreDdo-ProTisoreu aber im selben Sinne einen Gehalt tuu 50 Ü.

monatlich.

20. Die ProTiaoreu, wie Bxcarrendo'ProTisoren haben die in die Zeit der

Vmhu fklkndM Stiftnngsobliegenheiteii nvr gegen Erhalt cler ToUm Stiftaiigs*

g«blUiimi so iMnolTiren.

21. Fflir Abtamg des MchtaiM|«ralioiiiprolo«QliM ond Legnog der

latevealarredming ift lediglich die letzte, behördlich adjustirte Pfarrfassioii

normgebend, retp. nach dieser Fassion jede einzelne Post einiarichten und Pro-

tocoU wie Rechnung von der competenten Behörde im Zeitraame Ton seob«

Wochen in allen Posten zu erledigen.

22. Provisoren können nach Verhaltniäs der Entfernung ihres innege-

habten Seelsorgepostens vom neuen Bestimmangsorte pro Kilometer eine

UebertUätungtyebt^ beanapnichflo.

SB. All Onmdnte Ar Bemflnoog der dan lelitaiigraattliig gawordenen

Scaliaigani aniiawarfeiidaB Bnhagahalta loU Folgandea geltaa: a) Rio $etb*

$tändiger Seelsorger hat nach vollendeter Wjähritf-frr DiemlMlt Anspruch

auf einen Rahegehalt, welcher dem Getammtbetrage der Congraa seiner letzt-

innegehabten Pfründe und der fünf Quinquennalzulagen entspricht. Kür Be-

messung des Ruhegehaltes einen der zwischen dorn vollendeten ersten und vol-

lendeten 40. Dienstjahre gelegenen Dienstjahres wird normirt, dass nach jedem

vollen Diens^hre der 60^/oige Betrag der dem leiatangsanfäbig gewordenen

SaalMngar ingailaodaBaB Congraa an dm vian^gataa Tbailbetrag der DUbrans

aas dietem 6Q^/oig«ii Beirage ond dem nach ToUeodeten 40. Dientljahre dem
itt daa blaibamdaa Bahwtind trelandan Saelioigar BokammaBdea Bakagehalte

steigt ; I. & : Bin nadi dam Schema I des provisorischen Gesetzes vom Jahre

1885 mit einer Congrua von 700 fl. bedachter Pfarrer soll nach dem Entwürfe

Anspruch auf eine um 250/o erhöhte Congraa, also auf eine Congraa von 875 fl.

haben. Als Rahegehalt soll ihm diese Congrua sarnnit fünf Quinquennahulagcn

a 100 fl., mithin zusammen der Betrag von 1375 fl. nach vollen 40 Dienst-

jahren ankommen. Vor Ablauf des ersten Dieustjabres hat er als Pension OO^/o

Hiaar Congraa, aiia 585 fl. ta boaaopraehoik Dlaiar Betrag badeatet aar eine

IdeabaU, naak waleliar die JlkrUelieD Qnalaa, am welahe lidi eeine Peaaion

aflk Jeden Tellea Jakra eikSH kaiaekaak werden. Dia Diflkrem nimlick iwi-

schen dieser Zahl (hier 525 fl.) and der vollen Pension nach vollen 40 Jahren

(hier 1375 fl.) voa 860 fl. darcb 40 getbaiU, ergibt aU jakrlioba £rk6banga>

Mhl 21 fl. 25 kr.

Tritt nun dieser Pfarrer nach vollen '20 Jahren in den Ruhestand, so

hat er aaf einen Ruhegehalt Ansprach, der einer Zahl gleichkommt, die rcsul-

tirt aoB der 600/oigen Congraa, das ist 525 fl. (+ 20 X 21 fl. 25 kr.), näm- •

Uek «85 fl. + 481 fl.; iaMuanen MO fl.

Aar dioM Weiee enebeint jadee Seelaorgiiiabr in die Paneion eingerecb*

Bat and sagMah aaeb jede Qnlaqaeanalaalaga jabrweiee fkr die Peneloa ba-

rtakaichtigt.

Zugleich wird hierdorch eine ganz gerechte Vertheilong der Peusions-

qaoten im Verkiltniaee lam Congraa- oad Qainqaennalialagen •Anipracke

erreicht.

Dieses Beispiel, respective diese Berechnung, iat aof alle Fälle, sowohl
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io einem und denuelbcn KroBkode, aU Mfih ftof alle F&U« in vendiMaiMO

KronUndera anwendbar;

b) jedem dienatunfähig f^eitordenen HVfuprifHter wird vor Ablauf

des ersten Jahres seiner definitiven Anstellung ein jährlicher Rabegehalt von

400 fi. zagesprochen, welcher Betng sich nach Ablauf jedes Tonan Dienttjalirta

um 2Vs^/o dfea« nnpräogliehaB Bnbefelnltai md Ar Je dn QninqaeuiiniB out

ao II. erbSht

BeeUnfer, aelbekiBdife wie Hilfsprieeter,' welche in Aasfibnng der Seel-

soigediMWIe vennglfickten nnd nicht bloa dienstuntaaglich werden, sondern

auch besondere körperliche, anheilbare Gebrechen davontragen, haben An-

spruch anf einen Bohegebalt, welcher ihnen nach foUendeter 4Qj&briger

Dienatzeit gebührte.

24. Jene Jahre, welche ein Priester als eigens bestellter Katedüt oder

Religionslehrer an was immer für einer Schale , als Anabilfiprieeter an einer

Kirehe oder Pforre, ala Lehrer oder in welelior SteUnng immer an einor An-

etalt Ar Tanlietanme,, Blinde, SMiingo nnd doiylolelion ingebindit liati gelten

ale der Seoleorge geiridmelo nnd Ar Qninqnenninm nnd BBho dee Bnliegelmllee

maaegebende Jahre.

25. Zeitlich dienstanfähig gewordene Caratprieater haben für die Daaer

ihrer Deficienz Anspruch aaf die ihrem letstinnegehabten Diemteapoeten sokom-

menden ständigen Bezüge.

26. Die Rahegehalte der bereits im Defidentenstande befindlichen Seel-

sorgsgeistliehen sind im Sinne dieser Peneionononnen sn erginaen.

57. Die Congruen nnd Bahegehalle eind ane den Beligioosfonds, be^

siebnngewoiao ans der slaafliehen Dotation denelben, nie ana dem Pfrlnden-

einkommen la decken.

58. Active selbständige Öeeltorger und Hilfsprieeter, überhaapt pensions-

fähige Priest'yr, entrichten einen nach Höhe ihrer Congraen und mit Berück-

sichtigung ihres coelibatären Standes zu berechnenden Beitrag an den Pen-

aionsfonds für dienstunfähig gewordene Seelsorger.

Das hohe Haas geruhe die vorstehende Petition in reifliche Erwigong

in lieben nnd die darin auegesproebenen Ktten gnadigat sn orAUen. Don
einmfltbigon Besehlflaeen des hohen Hanses wird aoeh die hohe Regierang die

Znstimmnog nioht rersagen.

15. In der Sitsnng des Abg.*Banses ?om 12. Norembsr 18M ftberreiohto

Abg. Dr. V, Fuchs folgende swei, von Mitgliedern des Clnbe der ConserratiTen

nnd des Polenclabe gefertigte Interpellation an den Herrn IDniiter Ar Gnltns

nnd Unterricht

:

I, Mit dem Gesetze vom 19. April 1885 (Congraageseti) wurden bekannt-

lich nur pruviauriache Bestimmungen über die Dotation der katholischen Seel-

• Sorgegeistlichkeit getroffen. Seit dern neunjährigen Bestände dieses Geeeties

sind bei Anwendang desselben manche Unklarheiten and Harten za Tage gt-

treten, welehe eehr bfiafig ra Beschwerden an den k. k. Yerwaltongsgerishts-

her nnd das k. k. Bsish^geridit Anlam gaben nnd demnaeb Tidssitig dsn

Wunsch nach Aendemog des OssstMS rege maehten. Dernsnlolgs wnrde seitens

des hocbwtirdigsten Bpiseopatee sowie des Klerus zu wiederholtcnmalcn eine

Aenderung und klarere Aasgestaltang einiger Bestimmangen dieses Gesetzes

angeregt und die k. k. Regierung um Vorlage eines nfiuen Gesetzentwurfes er-

sacht. Die Gefertigten erlauben sich demnach an Ew. IDxcellens die Anfrage
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tn richten : Sind Ew. Kxcellenz gewillt, den Entwurf eine« neuen (Jcsct/ca Uber

die Dotation des katholischen Seelsorgeklems dem hohen Hanse zu unterbreiten,

und wann kann die Vorlage desBelben gewärtigt werden?

Iii Itt der 08. SilniDg der ntutm Benü» Tom S. November 1891 bat

dM hohe Haut nachetehende Betolntiott beMliloesen: »Die L k. Begiemiiir wird

anfgefofderl, eihethuiliehet wegen Abinderang des GeielMt Ton 7. Bfti 1874

R.-0.-BI. Nr. 51 den Ssterrddiiechen Kpiscopat einzuTernehmen, und sohin eine

Geeetzcsvorlage einzubringen , womit behufs Bedeckung der Bedürfnisse des

katholischen Knitua die Beiträge zum Religionsfonds von dem Reintinkom-

men der PfrQndeii und regulären Conimanitaten bemessen werden. In Er-

wägung des Umstandes, das« seit dem Beechlasse dieser Besolation ein Zeit-

raum ron mehr als drei Jahren TerBtrichen iit, in weiterer Erwägung, dass

dem bohMi Hanee eise Oeeetsecrorlage im CHime der TennithnteB Beeolntion

bieher iiieht vorgelegt wnrde, erlauben sieb die Oefertigten an Se. BneUeas den

Herrn Minister Ar Cnltos nnd Unterricht die Anfrage xu riditen : In welchem

Stadlnm befindet sich diese Angelegenheit, and ist der Herr Miniater in der

Lage, demnächst die entsprechende Gesetzesvorlage dem hohen Hanse zur Be-

rathang zu unterbreiten, im verneinenden Falle, welche HindemisM stehen der

Einbringung dieser Vorlage entgegen.

/6. Eine förmliche Antwort auf vorstehende Interpellationen erfolgte

nicht. Jedoch bei der Berathung des Cultusbudgets in der Sitzung des Abg.-

Hauses vom 8. Juli 1895 erklärte der Leiter des CuU.-Min. ExceU, Dr. Hitt-

ner: »leb nehme keinen Anstand so erkUren, dam viele dieier Geaetxe [betr. die

etaatliehe Onltoiverwaltnng] namenlUeh diejenigen, welehe die fermOgenereebt-

liehe Stellang des Kieme betreflbn, Mbr refoimbedttrilig aind. Dai hohe Haas

hat in dieser Beziehung dieses selbst anerkannt and die Regienng aufgefordert,

eine zcitgemässe Reform dieser Gesetze in Angriff zn nehmen. Das ist auch

geschehen. Das Cultusministerium hat im Einvernehmen mit dem hoch-

fvürdifjen Epincopat alle dietbetUglnhen Detailfragen durcJibernthrn

und einem (ienetzentwurf festgestellt , welchen einzabringen jedoch leider

finanzielle Schwierigkeiten unmöglich gemacht haben.« [Der seit Februar 18fö

beim Fioaniministerinm beflndliehe, im Cnlt-Hin. gefertigte Ge8.-Bntwarr soll

gatem Temebmen nach einen Mebiaafwaad Ten 800,000 Golden ftr Cöngnia-

iwedie erfordern].
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XIV.

lieber §. 63 des teterr. allg. MIrgeri. Gesetzbuches.

Bin« Replik

von Trof. Dn iloraz Krasnopulaki zu Prag.

I.

tiegeii meineii in diesem Archiv (1895 Bd. 73. S. 451) ft.) ver-

olleiitlichten Autsatz, in dem ich zu beweisen versuchte, dass durch

deu Austritt aus der katholischen Kirche das im §. 63 a. b. G.-B.

iiormirte EbehiDderniss »der höheren Weihen c nicht beseitigt werde,

richtet sich der Aufsatz: »Noch ein Wort über das Ehehioderniis

der hOhereQ Weihen and Ordensgelübde von Fratuf Brentano*

(Allg. Oalerr. Ger.*Ztg. 1895 Nr. 24). Daas ich noch einmal in dieeer

Frage daa Wort ergreife, dazn bewegen mich nicht die gegen meine

AnaAhmngen geltend gemachten Grflnde, aondem lediglich die Art,

wie meine Argumente dargestellt und au widerlegen yerancht werden.

Damit aoU nicht entfernt ein peraOnlicher Vorwurf gegen den Ver-

faaaer der Entgegnung erhoben werden. Gfesteht er doch an einer

8telle selbst, dass ihm »meine Aasfdhning völlig unverständlich

ist« . . Begreiflich, denn für mich ist die vorliegende Frage eine rein

juristische, für deren Beantwortung ausschliesslich juristische Gründe

massgebend sind. Ich unterlas:se es, an fFreiheit, Patriotismus,

culturellen Fortschritt« zu appelliren, zufrieden, wenn competente

Beurtheiler juri^^i^cAer Ausführungen meine Ansicht, wenn auch nicht

Inf »freiheitlich,« so doch fdr richtig erklftren.

Brentano beginnt aeine Entgegnung mit dem Geat&ndnisse, dass

er ZQ hofifeo wagte, die von mir vertretene Meinung sei »endgiltig

entkrftftetc Br vermuthet, daas mein Aufeata mit BAckaicht auf die

Erörterungen in aeinerSchrift: »Meine lotsten Wfinache fftr Oeaterreichc

geachriehen aei. — Worauf Brentano'a Holhiung beruhte, iat mir un-

bel(annt. Mein Anfaati reproducirt nur die ?on mir in meinen Yor-

leaungen aeit dem Jahre 1877 ?ertretene Anaicht. Jede Beiugnahme

auf Br.'a Schrift iat in demaelben vermieden. — Denn, in der Tbat,

sieht man ab von den von Br. citirten, jedem Juristen, der mit der

vorliegenden Frage sich beschäftigt, bekannten Ausfuhrungen Maasseti s

(Unser Eherecht und die Staatsgrundgesetze, Graz 1878, S. 11 ff.)

und dem Urtheile des Prager Landesgerichtes vom 4. November 1876
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(das. S. 17, 18) — so enthält die Schrift Br.'s, so weit sie hier in

Frage kommt, lediglich eine Polemik gegen die Begrändung« welche

die m. E. richtige Ansicht bei Rittner und Laurin gefunden. Als ob

durcb die Widerlegung einer angefochtenen Begründung einer An-

eicht noch diese selbst widerlegt würde ! Als ob juristiscbe Fragen

erledigt werden konnten durch eine Argumentation, die nur su hftnfig

angewendet wird von denjenigen, welche, nneingedenk des Saties oder

uobekannt mit dem Satze: incivile est, nisi tota lege perspecta una

aliqua particula ejus proposita Jus dicere Tel respondere, ESnen

Paragraph aus einem Gesotzbuche herausreissen, ihn, wie irgend ein

Schulbeispiel der Logik behandeln und Rechtsfragen our »vor das

gotteingesetzte und durch menschliche Machtsprüc)»e nicht zu be-

seitigende Tribunal der Logik« zur Entscheidung bringen zu können

meinen; uneingedeuk dessen, dass die Anwendung der Logik auf die

Rechtssätze die genaue Kenntuiss der letzteren voraussetzt, und »dass

der Zweck und nicht die Logik aut dem Gebiete des Rechts zu

herrschen berufen ist!« Dabei widerfahrt es Br., dass er zur Illu-

stration der angeblichen Uuhaltbarkeit der sog. >Rittner'8chen« Ar-

gumentation Beispiele wfthlt, die zwar blenden können, aber den

Fehler haben, dass sie, bewusst oder nnbewnsst, den Tbatbestand

verdunkeln, da sie su dem von Br. so betonten Wortlaute des §. 63

nicht passen. Hätte Br. in dem S. 83 fingirten Bebpiele statt

»Christen« gesagt: »Getaufte« oder »welche die Täufo empfangen

haben« ; so wftre nicht die von ihm angegriffene, sondern seine eigene

Argumentation widerlegt. — Freilich berafb sich Brentano auch auf

das Urtheil »der beiden grössteu Schriftsteller der neueren österr.

Jurisprudenz.« Allein, dass Unpfer die von Br. vertretene Ansicht

»in den Vorträgen an unserer üocb.ichule vor dem zahlreichsten

Hörerkreise Jahr für Jahr darlegte und begründete,« mOchte ich

schon deshalb bezweifeln, weil Unger, so viel ich weiss, wenigstens

in den letzten Jahren seiner Lehrthätigkeit nicht über österr. Ehe-

recht Vorlesungen gehalten, und seit dem Inslebentreten der neueren

Gesetzgebung auf diesem Gebiete kaum in der Lage war »Jahr für

Jahr« seine Ansichten in VaduimgeH darzulegen und zu begründen.

Zweifelles mit Unrecht beruft sich Br. auf Olaser's Kode in

der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 8. Februar 1876. Glaser

sprach nUkt de lege lata, sondern suchte de lege ferenda, in dem

ar sich »auf den Standpunkt des Ausschusses stellte«, »die >Limd-

marke< zu finden für die Bestimmang des Momentes, mit welchem

das fcihehinderuiss des feierlichen Ordensgelübdes erlöschen soll; nftm-

licb: ob mit dem Austritte aus der Kirche oder aus dem Orden.
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GL sprach sich für das erstere aus, weil in der Erffillung der

Formalittten, welche das interconfessioiieUe QeseU f&r den Anstriit

ans der Beligionsgesellsehaft festgeselst hat, »wir Ar den eioieloen

Fäll eine dentUoh beieichnete, a. s. eine staatlich bezeichiietet von

allen kirchlichen Distinctionen sich freihaltende Landmarke* hahen,

wfthrend >die Frage, wann Jemand ans dem Orden ausgetreten ist,

im Augenblicke hei dem momentanen Standpunkte der Gesetsgebnng

staatlich durchaus nicht geklärt ist.c — Dass dasjenige, was Br. be-

hauptet, geltendes Recht in Oesterreich sei, bat Glaser mit keinem

Worte auch nur angedeutet.

II.

Bevor ich auf die Entgegnung Br.'s eingehe, muss ich kurz

den Gang meines Aufsatzes recapitulireu ,
gegen den sie gerichtet

ist. — Ausgehend davon, dass das Josefinische Gesetzbuch, das bis

Knni Beginne der Wirksamkeit des allg. b. G.-B. in Geltung war

und die Grundlage der eherechtlichen Bestimmungen des letsteren

bildet, das hier behandelte Ehehinderniss nicht selbst&ndig normirte,

sondern nach Auhfthlung der Ton ihm aufgestellten Bhehindemisse

im |. 25 ni lediglich bestimmte: »In Ansehen der in der katho-

lischen Kirche mit dem Skmde der Geistlichkeit und den abgelegten

Ordensgelfibden erbundenen Unfähigkeit sur Ehe bleibt das bisher

bestehende unabgeändert« ;
wohingegen das Westgal. Gesetzb. eine

mit der gegenwärtigen Passung des allg. b. G.-B. übereinstimmende

Bestimmung enthält, die im Laufe der Berathung wiederholt abge-

ändert wurde, bis im §. 63 allg. b. G.-B. wieder ausgesprochen

wurde: »Geistliche, welche schon höhere Weihen empfangen, wie

auch Ordenspersonen von beiden Geschlechtern, welche feierliche Ge-

lübde der Ehelosigkeit abgelegt haben, können keine giltigen Ehe-

vertrftge schliessen«; legte ich mir die Frage nach der Bedeutung

und Tragweite, sowie nach dem Grunde dieser Aenderung von Um
mir diese Frage zu beantworten , untenuchte ich, wie natArlich, die

Berathangsprotocolle snm allg. b. G.-B., deren Inhalt ich kun mit»

theilte. Aus der Botstehongsgesebichte des {• 63 allg. b. G.-B.

glaubte ich folgern su dürfen:

1. Das Bhehinderniss »der höheren Weihenc (?gl. die Ueber-

schrift zu §. 08 a. b. G.-B. und das ofBcielle Sachregister zu dem-

selben 8. V. Weihe) — nur damit beschäftige ich mich — ist nach

der, hierin allerdings nicht bindenden, Auffassung der Verf. des

allg. b. G.-B. ein unauflösliches und unbehebbares. Diese , mit der

streitigen Frage nicht zusammenhängende Bemerkung sollte nnr hin-
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weisen auf die Thatsaehe, dass die Verf. des altg. b. Q.-B. über diese«,

80 wie über einzetae andere Ehehinderuisse strenger dachten als das

canonische Hecht.

2. Das Ehehinderniss der höheren Weihen »gründet sich« üher-

luiupt nicht, oder nicht lediglich auf die »geistlichen, sondern auf

die bürgerlichen Gesetze,« ist eiugetäbrt durch die SUuüsgeseUtt

und ist

3. geknüpft an und wird begründet durch den — giltigen —
Empfang der höheren Weihen. »An diese Thatsache,« sagte ich,

»knüpft das allg. b. G«- B. nach der Ansicht und Absicht seiner Ver-

fasser unabbftngtg ?on dem betreffenden Kirchenrecbte die besondere

Kccbtswirknng, dass sie zur Eingehiing einer Ehe nnflLhig maeht

Soll nun, sagte ich, die dnrch die Thatsache des Empfanges

der höheren Weihen begründete Bechtswirknng : Unfthigl»it zur

Bingehnng einer giltigen Ehe wieder beseitigt werden; so mnss ein

neuer Thatbestand rorliegen, an welchen das positive Recht die

Wirkung der Beseitigung der Unfähigkeit, also der Wiedererlangung

der Fähigkeit zur Eingehung einer giltigen Ehe knüpft, d, h. eine

Hechtsnorm, welche besagt, dass an eine bestimmte Thatsache und

an welche die Wiedererlangung dieser Fähigkeit geknüpft sein soll.

Eine solche Hechtsnorm ist weder im allg. b. G.-B. noch in irgend

einer »politischen Verordnung,« in irgend einem Gesetze enthalten.

Zweilellos, so weit die Gesetzgebung bis zum Jahre 1857 bezw. 1868

in Frage kommt. — Und nun untersuchte ich die Frage, ob die

spilere Gesetigebung nftmlich die Staatsgrundgesetze, sowie das Bhe-

gesets Tom Mai 1868, durch welches das IL Hauptstück des

ersten Theüs des allg. h. G.-B. für die Ehen der Katholiken wieder

hergestellt wmde oder das Gesets über die intereonfessionellen Ver-

hftltnisse dar Staatsbürger eine Bestimmung enthalte darüber, tso-

du/nß^ die mit dem Empfange der hüheren Weihen verknüpfte Un-

fähigkeit znr Eingehung einer giltigen Ehe wieder beseitigt werde.

Ich gelangte /cu dem Hesultate, dass der durch das allg. b. G.-B.

geschaffene Hechtszustand, d. h. das Eherecht des allg. b. G.-B. —
soweit die Ehen der Katholiken in Frage kommen, somit auch die

Frage, ob und unter welchen Bedingungen Katholiken eine giltige

Ehe schliessen können — weder durch die Staatsgrundgesetze noch

durch das Gesetz über die intereonfessionellen Verhältnisse berührt

wurde, da das Eherecht des allg. b. Q.-B. und der dazu erlassenen

Verordnungen für die Katholiken so restitnirt wurde, wie es am

1. Januar 1857 bestanden hatte und soweit es nicht durch das

JEkes^KU vom 25. Uai 1868 abgeftndert wnrde.
'

uiyiii^uü üy Google



üeber §. 63 dei OHerr, a. fr. (Replik*. 901

m.
Gegen diese Ausführungen wen<let sich nun Brent^mo. — Er

hegiiiiit spitie Knti^ej^miiig mit der Bemerkung, dass er auf »len

zweiten Theil meinc;r Abhandlung, nämlich auf die Erörterung der

Frage, »ob die spätere Gesetzgebung einen derogirenden Einfluss

auf g. 63 allg. b. G.-B. geliabt habe,c nicht eingehe, »da er dieses

letztere nie behauptet habe, am daraus ein Argument für seine Auf-

fassung zu gemnnen.« Diese Bemerkung ist freilich geeignet, den

wahren Sachverhalt zu verhüllen. Ich begann den zweiten Theil

meiner Ausftthmngen mit der Frage: o6 und weichm Mmftms die

spfttere Gesetzgebung auf die Bestimmung des §. 68 allg. b. O.-B.,

wie sie hier anfgefasst wird — nimlich dass das Bheliinderniss der

höheren Wethen durch den Anstritt ans der katholischen Kirche

nicht erlösche — hatte. — Wenn Brentano sagt , dass er »teMeres

nicht behauptet,! so heisst das: »er habe niekt behauptet, dass die

spätere Gesetzgebung irgend einen Einfluss auf §. 63 allg. b. G.-B.

habe.« Brentano scheint nicht zu bemerken, dass er damit seiner

Beweisführung ihre Grundlage entzieht. Nicht nur Maassen, sowie

das Urtheil des Prager L;\ndesgerichts vom 4. Not. 1876, auf welche

Brentano in seiner Schrilt »Meine letzten Wünschet (S. 17 f., 58 f.)

mit besonderer Emphase — als geradezu unwiderlegbar (vgl. S. 18)

hinweist, argumentiren vom Standpunkte des durch die Staatsgrnndge-

setze und die interconfessionelle Gesetzgebung geschaffenen Rechts-

zostandes, sowie Br. selbst (S. 67, 69, 80) sich ausdrücklich auf diese

Gesetze bemft; sondern Brentano sagt in seiner Entgegnung (S. 108

1. Sp.): »Was aber im besonderen unsern Fall anlangt, so erscheint

es als eine ganz mftssige Frage, ob man im Jahre 1811 nur die

wirklichen Geistlichen höherer Weihen oder auch die gewesenen

Geistlichen höherer Weihen habe einbegreifen wollen, da ja damals

ein legaler Austritt aus dem Christenthum gar nicht möglich war.*

Noch deutlicher heist es S. 199 (Spalte 1): »So lange kein Austritt

aus der Kirche möglich war, war dasselbe (nämlich: »das Ehehinder-

niss der höheren Weihent) schlechterdings nicht zu beheben; anders

dagegen jetzt, wo eitie tolerante Geseißgebung, deti Austritt aus der

Kirche und Christenthum gestaUend, mU diesem Austritte den Cha-

rakter des Christen und nothwendigerweise dann, eventuell zugleich mit

ihm den Charakter als Ordinirten als erloschen betrachtet. c Ich will

vorerst es dahingestellt sein lassen, ob und wieweit die Prämissen

Brentano*s richtig sind: allein sieht denn Brentano nicht, wie sehr

er sich selbst widerspricht? Nach seiner eigenen Behanptong war

das im §. GS normirte Rhehinderniss, so lange kein Austritt aus der
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302 KraMopoMsit Vebtr §, 6$ des OiUrr. a. 6. 0,'B. (Replik).

Kirche möglich war, >schlechterdiiigij nicht zu hehel)en«; nach seiner

Meinung war das der Standpunkt des allg. b. O.-H. ; nach sn'nrr

Meinung gewährt die neuere »tolerante Gesetzgebung,« unter wel>

eher er doch nar die Staatsgrandgesetze und das Gesetz über dio

interconfessiooelleo Verhältnisse versteht und verstehen kann, durch

die rechtlich anerkannte Möglichkeit des Austritts aus der katho-

lischen Kirche und dem Christenthnm dem katholischen Geistlichen,

welcher die höheren Weihen empftuigen, ein Mittel, die Unfthigkeit

tut Eingehang einer giltigen Ehe einseitigt durch temm manifestirten

und realisirten Willen des Austritts ans der kathol. Kirche und dem

Christenthnm, in beeeitigen und dadurch die Fähigkeit zur Eingehung

einer giltigen Ehe wieder zu erlangen — und trotzdem will er nicht

behaupten, dass die spätere Gesetzgebung auf §. G3, wie er sagt,

*derogirend gewirkt«, oder wie ich sagte, und er sagen sollte, »Ein-

fluss habe.« Entweder das Eine oder das Ändere ! Entweder die

spätere Oesetzt,'ebung hat das Mittel, die Möglichkeit, die im §. 03.

normirte Unfähigkeit einseitig, eigenmächtig zu beheben gewahrt;

dann hat sie auf §. 63 Einfluss gehabt. Oder sie hat aul §. 03

bezw. das daselbst normirte Ehehiuderniss keinen Einfluss gehabt,

dann besteht auch heutzutage kein Mittel, einseitig die Unfähigkeit

zu beheben und die Ffthigkeit zur Eingehung einer giltigen Ehe zu

erlangen. Bs sei gestattet, das an einem Beispiele zu illustriren.

Die kais. Verordnung Tom 2. October 18&3 EL-O.-B. Z. 190 stellte

»die vor und bis zum 1. Januar 1848 bestandenen, die Besitzffthig«

keit der Juden beschrftnkenden Vorschriften provisorisch wieder her.«

In Folge dessen war ein Jude zum Erwerbe unbeweglicher Gflter

z. B. in Galisien unfähig. Die Unfähigkeit war fQr den Juden eine

»unbehehbare.« Nun verfügte §. l der kais. Verordn. v. 18. Febr.

I8G0 Nr. 44 »Israeliten, welche Untergyranasien — absolviit haben,

sind — rücksichtlich der Besitzfähigkeit gleici) den christliclien

Unterthanen zu behandeln.« Durch diese Bestimmung wurde dem

Juden möglich gemacht, die Unfähigkeit zum Erwerbe unbeweglicher

Guter einseitig, durch seinen Willen zu beheben, nämlich dadurch,

dass er ein Untergymnasium absolvirte. Kann man da sagen: die

kais. Verordnung vom 18. Februar 1860 habe nicht Einfluss gehabt

auf die kais. Verordnung vom 3. October 1853 bezw. die durch die-

selbe wiederhergestellte »Besitzuntthigkeit« der Juden? Und verhftlt

es sich anders in der uns beschftftigeuden Frage? Muss man nicht

auch sagen: da, nach der Btkawptung Brenta$io*s, die »neuere

tolerantere Gesetzgebungc die legale Möglichkeit zum Austritte aus

der kathol. Kirche und ans dem Ohristenthum und damit die Mog-
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liehkeit lar »Behebmig« dM BhehmdemiasM der höheren Weibeo ge-

wtttirt, M hat sie das in $. 68 allg. b. Q.-B. normirte, firfiher em-

seUig nnbehebbare EhebtademiBB sn einem einseitig behebbaren ge-

roaeht» also Binflnss anf dieses Ehehindemiss gehabt? leb glaube,

Brentano wttrde, wenn er Jwigi wftre, einem HtUoBophen, der diese

Frage verneinen würde, den Vorwurf machen, den er in seinem geist-

vollen Vortrage >Ueber die Znknnft der Philosophie, t S. 70, Regen

Naturforscher wegen Uebergriffs in »geistige Gebiete« erhebt. Oder

ist etwa die Rechtswissenschaft nicht auch ein »geistiges Qebtetc,

in das Nichtjuristen zuweilen Debergriffe machen?

So viel darüber 1

IV.

Was wendet nnn Brentano gegen die von mir vertheidigte

Aoslegang des §. 68 a. b. Q.-B. ein? Vor der Beantwortung dieser

Frage mflssen swei Bemerkungen gemacht werden. Vorerst belehrt

mich Brentano, »dass nieht die voluntas legislatoris, sondern die to-

Inatas Ugii massgebend genannt weiden mnss.« Ich will dagegen

nicht einwenden, dass darflber snb jndice Iis est, dass die Frage,

was gofawrfos legis ist — aach erst der Beantwortung bedarf. Allein,

die Richtigkeit dieses Satzes zugegeben, so ist Niemand weniger

berechtigt, ihn zu betonen, sich auf ibn zu berufen, als Brentano,

der mir nicht genug Vorwürfe machen zu können glaubt, weil ich,

angeblich , »über den Wortlaut des §. 03 allg. b. G.-B. mich hin-

wegsetze« ; als Er., dessen einziges, in den verschiedensten Wendungen

wiederholtes Argument nichts anderes ist als das Wort »Geistliche«

im §. 63 a. b. G.-B., der »klare Wortlaut« des §. 63 a. b. G.-B.

Stebt ihm der Wortlaut des §. 63. so hoch, so rauss ihm auch der

des §• 6 a. b. G.-B. gleich hoch stehen, und hier wird der Interpret

ferwiesen »anf die eigenthflmKche Bedentang der Worte in ihrem Zu-

sannnenhange und die klare Absicht des Geseiggehers.^ —
Brentano wendet sich fsmer gegen die Benfttimig der Protocolle

snr Interpretation des b. 0.-B., behanptet, dass er von der Vorge«

schichte des b. Q.-B. schon Mher Kenntnbs genommen, aber nicht

»im Geringsten einen solchen Bindrnck emj^ngen,« und. macht

gegen mich die Bemerkung: »Man mag daraus ersehen, was fSr

zweifelhafte Wege man wandelt, wenn man unvorsichtig die Mittel

der in Oesterreich nur allzubeliebten Protocollarjurisprudenz an-

wendet.« Ob mich dieser Vorwurf trifft, können natürlich nur die-

jenigen entscheiden, die, um an Brentano's früher erwähnten Vor-

trag (S. 4) anxttkn&pfen, in juristischen Fragen deshalb mit Autorität
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304 KratnopoUki, Ueber §, 63 det öHerr. a. b. G. B, (Replik),

sich KU äussern berufen sind, »weil sie zu ihrem Fache gehören und

mchi diejenigen, welche die Grenzen des Gebietes, auf ileiu sie sich

einen Namen erworben, weit überschreiten.t — Natürlich Icann an

dieser Stelle die Bedeutung der Protocolle für die Interpretation

unseres bürgerl. Gesetzi)uches nicht untersucht und der Streit darüber

auagfetragen werden, ein Streit, der, soweit diese Protocolle in Frage

kommen, viel ilter ist, als man gewöhnlich annimmt. Nur so viel

mag hier bemerkt werden, dass es vor Allem der Kenntniss der

ProtoooUe, ferner aber einer grOnäliehm Kenotntaa des Oesetsbacbes

und eines bedeatendeo jmristMien Wissens und Taktes bedarf, nm
die Bedeutung der Protocolle in jedem etfurebiefi Falle sorgfUtig

würdigen, um Aber diese so strittige Frage flberhaupt ein Urtbeil

abgeben an kOnnen. Wer mit halbem Wissen oder ohne juristische

Vorbildung an sie herantritt, wer die Protocolle nicht einmal kennt,

wird allerdings nicht blos »zweifelhafte Wege wandeln,! sondern

geradezu fehlgehen. Und das zeigt sich mehrfach an Brentano'a

Auaführungen. — Nachdem er die Bedeutungslosigkeit der Protocolle

für die vorliegende Frage constatirt, fährt er fort: »So vermag ich,

da Kr. es leider unterlassen hat, seinen Beweis präciser zu gestalten

und die besonderen Momente, auf welche er Gewicht legt, hervor-

zuheben, nicht einmal mit Sicherheit zu sagen, ob und wie etwa er

dieses oder jenes Vorkommniss im Binseinen ferwertheu zu können

glaubt Ich will mich aber bemAhea, alle nur irgend in Betracht

kommenden Momente genau an erörtem.c Was bedeuten diese Worte?

Br. behauptet, nicht lu wissen, auf welche Momente in den Proto-

collen ich Gewicht lege. Deshalb hebt er einzelne hervor, von denen

er ammmU, dass ich auf sie Gewicht lege, oder wie er meint,

»was mich verfAhrt haben dOrfte* und polemiairt dann gegen die von

ihm als (scheinbar) bedeutend hervorgehobene Momente, und, indem

er die Bedeutungslosigkeit derselben zeigt, glaubt er — mich wider-

legt zu haben, obzwar ich mich auf sie nicht berufen habe. Nicht

genug, daran. Ich werde zeigen, dass er gei^Qu die Protocolle Vor-

würfe erhebt, weil er die Protocolle nicht vollständig kannte, sowie

dass er den in den ProtocoUen gebraucliten Ausdrücken andere sub-

stituirt und die letzteren dann so behandelt, wie wenn sie in den

ProtocoUen stünden, endlich, dass er die technische Bedeutun«:^ ein-

zelner in den ProtocoUen gebrauchten Ausdrücke nicht kennt. Ich

folge der Ordnung seiner Darstellung unter der von ihm gebrattchten

Nnmerimng.

1. Brentano dtirt die von mir ans §. 25. III. Hptst. Jos. G.-B.

gesogene Folgernng, dass darnach tdie Unfähigkeit aar Ehe mit dem

i^iyiii^uO Ly Google



fiÜflNds der Geiilliehkeifec Tarbtuden war, gibt meiiM au» der Fasaang

des §. 6S allg. b. G.*B. fpaiegene CeBseqiwi», daaa derselbe eine

»LeeUtaong des bfirgerL Qeseties von dem kirebUeheB€ herbeifUirte,

XU, — Ahri aber fori: »Aber niebt dieser üntovsehied Isi es, worauf

es ans antrommt, fielmebr bandelt es sieh dämm, ob das Qesets

nun einen in der Art anderen Sinn erhalten habe, daas das Ehe«

hinderniss nun nicht mehr an den Stand der Geistlichen höherer

Weihen geknüpft erscheine. Nun ist es aher unläugi)ar, dass der Wort-

laut noch ganz dasselbe wie früher zu bezeichnen geeignet ist.

Ks liegt also hier gewiss nichts vor, was als Argument für, wohl aber

etwas, was als gewichtiges Argument gegen Kr.'s Auffassung ange-

zogen werden kann.« Da ist es denn vorerst eigenthumlich , dass

Br., der, worauf ich noch aarockkorome, einzig und allein iiiin Wort

im 9. 03. zur Begröndang seiner Ansicht anführt, aal einmal den

Snm des Jos. G.-B. und unseres b. O.-B., obzwar doch der Wort"

UmU dn wesentlich verschiedener ist, gleich behandeln wilL Allein,

nicht genug. Weil der Wortlaat des §. 68 b. O.-R daaselbe, was

$. 25 des Jos. Q.-B. beieiehnet, an beseichnen gmigmi ssf, beseichnet

er auch nothwendig dasselbe und liegt darin ein Argnnent fflr die

Aoffassnng Br.*sl leb weiss nicht, in welcher Wissenschaft so ar-

gumentirt werden darf. — In der Rechtswissenschaft bei der Inter-

pretation des a. b. G.-B. ist ein derartiges Argumentiren gewiss un-

zulässig. Dürfte man Irischweg das Ges. in dem Sinne nehmen,

den der Waiilaut zu bezeichnen geeignet isty so gäbe es nur ein«;

— willkürliche — Wortinterpretation — nicht aber eine begründete

wissenschaftliche Interpretation, die aus mehreren möglichen B»>-

deutungen eines Wortes die geforderte Bedeutung sucht, und wäre

die Vorschrift des §. 6 a« b. 6.-B., welche auch die »klare Absicht

des Gesetzgebers« stets zu ermitteln vorschreibt, Aberflnssig — w&re

jeder, der die Sprache^ in der ein Gesetz erlassen, versteht, auch

zur Interpretation desselben berufen und flthig und h&tte Hir jeden

das Qesets den Sinn, den die Worte in beseichnen ihm geeignet

scheinen. Aber noch mehr! Nach dem Wortlaute des §. 25 III.

Joe. O.-B. ist die UnfiUiigkeit anr Eingehung einer Bbe verbunden

mit dem »Stande der Qeistlichkeit und den abgelegt Ordensge-

Iflbden.« Nach Br.'s Interpretation wurde nach dem Josefinischen

Oesetzbuche, und da nicht einzuseheu ist, warum nicht auch die

Worte »Ordenspersonen, die das feierliche Gelübde der Ehelosigkeit

abgelegt haben«, im §. 63 a. b. G.-B. dasselbe zu bezeichnen ge-

eignet sind, wie die Worte »mit den abgelegten Ordensgelübden« im

Jos. G.-B. auch nach dem allg. b. G.-B. zwar das fihehiodemiss der

Arebiv für Kirobenreebt. LXXIV. 20
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höheren Weihen, an den SUmä^ nftmlieh der Oeistlichkeit, nicht aber

das des feierlichen OrdenageHlbdes an den Ordenaetand geknüpft;

wflrde iwar das entere, nioht aber das letitere dareh den Antritt

au der katholiachen Kirche erlOeehen. 8e ergibe sich au Br.'i

Argumentation, xweifellM lllr du Joe. G.-B., nnd Ton seinem Stand-

punkte au ebense für du a. b. 0.*B. gerade du entgegengesetite

Resultat fon demjenigen, was er behauptet. »Man sieht,« darf anch

ich sagen, »welche zweifelhafte Wege man wandelt, wenn man un-

vorsichtig die Mittel der< allerdings früher »in Oesterreich nur all-

zabeliebten« Wort- und Bucbstabenjurisprudenz »in Anwendung

bringt.«

Unter 2. untersucht Brentano, »was mich durch einen gewissen

Schein verfährt haben dürfte.« Zeiller führt, bei Berathung des

§. 08 a. b. G.-B. ein Gutachten zweier Pfarrer der Wiener griechisch

nnirten und nicht unirten Gemeinden an, »mittelst welcher beide er*

kiftren, dass die Priester ihres Ritus sich swar giltig verehelichen

können, aber so wie sie sich verehelichen, anfhOren IViesler in sein.

Worans also folge, dass die Bhen bei ihnen swar mit dem geist-

lichen Stande nnvereinbar, aber keinuwegs nngOltig seien.€ So die

Aensserung Zeiller's nuh den ProtoeoUen. Da soll nnn nach Br. du
Frotoeoll entweder geradem Palsches nnd ünmOgliches referirt oder

vielleicht der Kfirze halber einer ganz unmöglichen Ausdracksweise

sich bedient haben u. s. w. AU' das verschwindet, wenn man — und

auf diesen Mangel bei Br. habe ich hingewiesen — die ProtocoUe

wirklich kennt, denn S. 95, 105 (Ausg. Ofner I. Band) werden die

Worte »hört auf Geistlicher zu sein« erläutert bezw. ergänzt durch

die Worte »der Geistliche wird seines Amtes entsetzt« — »der

Geistliche — verliert also Amt und Pfründe.< Br. mag darau

entnehmen, dass die Verf. des b. G.-B. denn doch nicht das Dogma
von dem character indelebilis verkannt haben. — Aus den Worten

Zeiller's »mit dem geistlichen 8kmde nnvereinbar« habe M absolnt

keine Oonseqnensen m Qnnsten meiner Meinung gesogen, eher

kennte sie gegm meine Meinung nnd daflir angefllhrt werden , dass

nuh Zeiner's Ansicht in den griechlsehen Kirchen die ünflhigkeit

sur Bhe mit dem geistlichen fltomfo unvereinbar sei. Ich war da-

her nicht in der von Br. erdachten Versuchung, die betrefTende

Stelle des Protocolles zu Gunsten meiner Meinung zu verwerthen.

3. Bei der dritten Lesung des a. b. G.-B. beantragte und setzte

der Staatsrath Pfleger durch die Wiederherstellung des mit §. 6:^

a. b. G.-B. identischen §. 73 I. W. G. G.-B. und bemericte : »wo-

durch also die höheren Weihen sowohl io der katholischen Kirche
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des lateinlaeheD, armeniseheo nod grieeiiiteheii Bita», als in der

grteeh. nicht ODirten Kirebe ab treniMiides Bhehiiideniiss beitehen

weide Q. xw. in dar kathol. Kireiie — selbst naeb den Kiichenge-

setzen, in den swei griech. Kircben bless naeb den bärgerl. Gesetsen.«

Bei einer späteren Gelegenheit (Berathong des §. III a. b. G.-B.)

bemerkte er: »Gleichwie die höhere Weihe ohne Bedenken fQr ein

trennendes Ehehinderniss durch das allg. b. G.-B. erklärt werden

kann« u. s. w. Was sagt nun Br.? »Der Umstand, dass Pfleger

hier kurzweg sagt, die höheren Weihen scheint Kr. so zu deuten,

als wolle er zu erkennen geben, die Thatsache des Empfanges der

Weihen, gleichviel ob der GeweUUe Geistlicher und Christ bleibe oder

nicht, sei das woran das Hinderniss sich knäpfe. Aber ein solcher

Qedanke lag dem Referenten (!) dnrchans fern. Das, worauf es an-

kam, war vielmehr dann zn erinnern, dass nach den gefasdm Pe-

sdUSssen der Bitns nnd das Sebisma keinen Unterschied machen

sollten.« In diesen Bemerknngen ist sanichst die mir nntsrscbobene

mit dem Zwiscbensatie »gleichviel ti. s. w.« ausgesprochene Deutung

dar Worte Pflegor*s mir völlig fremd. Mir fiel nicht ein tu glauben,

dass Pfleger auf die Eventualität, dass der Geistliche anfhOre Geist-

licher und Christ zu sein, hinweisen wollte. Positiv falsch ist die

Bemerkung Brentaao's über dasjenige, worauf »es dem Kefereuten

ankam. c Denn der gefasste Beschluss lautete gerade dem-

jenigen entgegengesetzt , was Br. als solchen anführt. Er lautete

:

KathdiscJie Geistliche der lateinischen Kirche, welche schon höhere

Weihen empfangen u. s. w. Gegen die ^gefassten Beschlüsset kehrte

sich Pfleger's Antrag. Freilich meint Br., »übrigens dürfte der

Ausdruck »Weihet hier nicht im Sinne von Weiheakt »Empfang

der Weihe« (ordinatio), sondern im Sinne von »WeihestaDd,c »Weihe-

charakter« in nehmen sein. Wieder dieselbe firscheinnngl Wo der

Wortlaut nicht passt, wird er einfach nicht beachtet Und wieder

wird die md^fkhe Bedeutung eines Wortes sofort auch als die noth-

wendige erklftrt, ans dem »ddrfte« auf das »ist« geschkMsen und

daraus gefolgert, dass, da der Wmbediarakter durch Austritt aus

der Kirebe verloren geht, so ... hat Brentano seine Bebanptang

bewiesen. Allein vorerst müsste Br. seine Behauptung beweisen,

dass Pdeger mit dem von ihm gebrauchten Ausdruck »höherp

Weihen« (nicht »Weihe,« wie Br. sagt) einen anderen Sinn ver-

bunden habe, als denjenigen, der mit den Worten »höhere Weihen

empfangen haben,« die im a. b. G.-B. stehen, und welche er auch

auf die griechisch nicht unirten Geistlichen ausdehnen wollte, ver-

bunden werden muss. fis geht doch nicht an, diese Worte lu

20
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808 Kratnopoläki, Ueber §» 63 de» 0»Urr. a. b, G.*B. (Replik).

identiflziren mit tWeihestand«, »Weihecharaktttr haben.« Nach aiBar

so willkürlichen Behandlung der Protocolle ist seine Bebanptang, >«r

habe dieses Moment behandelt, wie wenn jedes Wort der Protocolle

mit höchster Zuversicht aufzunehmen wäre,« kaum ernst zu nehmen

aod der Vorwurf der Protocollarjurisprudenz wenig berechtigt.

»Und nun,« fUhrt er fort, »noch eins.« 4. Zum VersUndniss

seiner Ausführung vorerst Folgendes: Ich habe, um för die eigen-

thAmlich strenge BestimmuQg des §. 160 (verb. »aus keiner solchen

Bha aneagt Bind, der die in den §g. 62—64 angeführten Hinder-

nisse entgeganstehen«) die Erklärung anzuführen, bemerkt, dass die

Vaif, dea b. Q.*B. daa Sbahindaroiaa der höheren Waiba« und der

Ordenggelübde ala indiapanaablea, nnbehebbarea betrachteten and mit

den Bbahiodanüia dea »ünchriatentbama und der Bigamie« niaam-

menetellten. Eine weitere Gonaeqneni aua dieser Bemerkung für die

forliegende Frage habe ich nicht geaogen. Was sagt non Br.f Br

wirft die Frage auf, ob bierin etwaa liegt, waa meine Anrieht, »dan,

im Gegensätze zum Worüaute des Gesekes das Hinderniss einfaeh

an die Thatsache des Empfanges der Weihe geknüpft sei , be-

günstigt.« Natürlich beantwortet er die Frage mit »keineswegs« —
als ob ich das Qegentheil behauptet hätte. Und nun fährt er, ich

muss die ganze Stelle hierhersetzen, fort: »Gerade die Zusammen-

stellung mit dem Ehehindernisse des Unchristenthums muss dies für

jeden deutlich ersichtlich machen. Das Hinderniss des Unchristen-

thums besteht ftir den Christen, so lange er Christ iat. In der

Zeit vor 1811 , wo der Austritt ans dem Christenthum unmöglich

war, war also dies Hinderniss schlechthin nicht an beseitigen. Seit-

dem aber dieaer Anatritt sich legal voUaiehen kwBtn^ gilt anerkannter-

maaM daa GegenlheU. Qana daaeelbe wird dann oflbnbar fom Bhe-

binderniase der höheren Weihen geengt werden mOasen.«

Sehen wir annftchat davon ab» daae Br. hier von der Zeit »vor

1811« apricht, wAhrend er anf der vorhergehenden Seite (S. 198 Sp. l)

sagte: »da ja damala, d. i. im Jahre 1811« ein legaler Austritt ans

Kirche und Christenthum gar nicht möglich war. — Allein zum

Mindesten sollte doch Br. die Bedeutung jener Ausdrücke, mit

denen er openrt, verstehen. Tn dem von Br. gebrauchten Sinne,

war das Ghehinderniss des »Unchristenthums« schon »vor 1811«

und »damals« behel)bar. Der Nichtchnst, denn vom Bhehindernisse

des [/iichristenthums ist die Bede, brauchte ja nur zum Christen-

thnm Oberantreten — aber freilich bestand alsdann kein Bhehinder-

niss mehr. Nein, so eine Absurdität darf dea Verf. des b. G.-B.

nnd wohi aacb mir nicht impntirt werden. Wenn bei Berathnng
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des b. Q.-B. (Prot. IL 505) die IVage anfgeworfen wird« »ob auaser

dem physieeheD Diivenii9g[eR am Verstände oder am Körper, der

Bigamie, dem ünchristenthnm and der höheren Weihe nicht alle

übrigen Hindernisse attflöshar seienc — wenn es Prot. 11. S. 512

von den in den §§. 62—64 angeführten Ehelündernissen hiess, dass

sie ^nie gehoben werden könnenc; wenn das a. b. G.-B. §. 84 von

*afiflöslichen* Hindernissen spricht; so verstehen die Verf. des a. b.

G.-B. und versteht das a. b. G.-B. darunter dispensable Ehehinder-

nisse, nnd denken die Verf. und denkt das a. b. 6.-B. an ein Ehe-

hinderniss, das bei Schliessung der Ehe noch besteht, das die trotz-

dem geschlossene Ehe ungiltig macht. Vollzieht der Christ den Aus*

tritt aus der Kirche oder der Nichtchrist den Eintritt in die Kirche

Tor Bingehnng der Ehe, so bestebt das Bhebindemlss des »Un-

cbristeathamsc nicht mehr nnd was nicht mehr besteht, braucht

nicht mehr »behoben« , »geltat« in werden. Br. missrerrtehl also

die Bedentang des Wortes »behebbar« »Itabar« — nnd damit, das

sei hier ein fttr allemal bemerkt, zerfhllen alle seine Aasfllbningen

und Oonclnsionen. — Nach einer solchen Art der Bekämpfung

meiner Ausführungen oder richtiger der mir unterschobenen Ar-

gumente kann ich die Behauptung Br.'s, dass der seiner Auffassung

des §. 63. ungünstige Schein, den die Entstehungsgeschichte des

§ 63. erwecken könnte, für jeden, der seiner Untersuchung aufmerk-

sam gefolt^'t, verschwunden ist, ruhig der Beurtheilun? des Ijesers

überlassen und stimme ich Br. vollkommen hei, dass er »keinen Qmnd
hat, sich darauf etwas za Qnte in thaa,«

So viel über dasjenige, was Br. weniger gegen mich als gegen

die ProtocoUe und deren Benutzung ausführt. Nun stützt aber Br.

seine Ansicht aach durch »Dednollon ind Analogie.« Betrachten

wir zuerst die letatere.

V.

In seinen letzten Wftnaoben für Oesterreich (8. 79 f.) balle er

behauptet nnd wiederholt diese Behauptung neuerlich: »Fttr diejenigen,

die nach analogen Fällen verlangen, in Kürze auch noch Folgendes:

Die Ordensperson mit feierlichen Gelübden unterliegt in Oesterreich

einer Unfreiheit nicht blos bezüglich des Abschlusses einer Ehe, son-

dern auch bezüglich der Fähigkeit Eigenthum zu erwerben und über

ein Vermögen zu disponiren. Es ist nun klar, dass, da auch hier

ausdrückliche Bestimmungen fehlen, ihr Austritt aus der Kirche

entweder beide oder keine der beiden Beschränkumgen aufheben wird.

Was wird denn nun hinsichtlich der BigenthomsverhftltBisse anan-
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nehmen sein? Was nach der Vernunft zu urtheilen ist, ergibt sich

aus unseren fräberen Erörterungen. Die legal aus der Kirche aus-

getretene Ordensperson ist in den Augen des Staates keine Ordens-

person noebr; also gebea die staattieheo Oesetze über Erwerbsun-

fähigkeit yon Ordenspersonen u. s. w. sie nichts mehr an. Doch wir

finden hier auch die juristiichen AMtoritaten einmiUMg und auf**

AMMflMi» dmr FtriktU giMif. So heuwfc ei bei J^oMMla (Das

BigentiioiBsracht 2. Aufl. 1898): »Es iifc wohl fUM jm hegwafOm^

dan OidoDSgiiitliche mit dem gesetilteh TolbogeaeD Austritt ans

der katholischen Kirahe (§. 6 des Ges. t. 85. Xai 1868) die Dispo-

sition 8ber ihr TermOgen nnd die Brwerbsfthigkeit wieder er-

langen . .€ »Bedarf ee hiernach noch einer Brl&uternng , dass be-

zflglich der eherechtlichen Frage mit derselben Zweifellosigkeit im

Sinne der Freiheit entschieden werden rauss?« So weit Brentano.

Ohne gegen die Richtigkeit dieser Behauptungen zu polemisiren,

habe ich (a. a. 0. S. 459, 60) behauptet, dass aus der Behandlung

des Votum paupertatis im österr. R. irgend ein Schluss auf die Be-

handlung des Gelübdes der Ehelosigkeit nicht zulässig ist. Ich wies

darauf bin, dass die österr. Gesetzgebung dem feierlichen Ordens-

gelühdo der Armuth dweh poUt. Qesetae, auf welehe im §. 573.

hingewiesen wird, unter gewissen Toraussetzungen seine Wirksam-

ksit Ahr dss Bsehtsgebiet benommen nnd aneh Ordenspersonen voU-

stindigss Sigenthnm sn erwerben gestattet; dass femer ansdrOcUich

angeordnet ssi, dass »Ordenspersonen and Nonnen^i welche dnreh

Anfbebnng ihres Klosters ans ihrem Stande getreten sind, £igen-

thnm erwerben nnd Aber ihr Bigenthnm — ?eifttgen Irinnen, somit

ien »durch Aufhebung ihres Klosters^t aus ihrem Stande getretenen

>Ordenspersonen und Nonnen,« commercium iuter vivos et mortis causa

gestattet, allein dass mit keinem Worte erwähnt sei, dass dieselben

auch eine giltige Ehe eingehen dürfen. Eis wurde deshalb auch die

Fortdauer des Ehebindernisses des feierlichen Ordensgelubdes für die

Exreligiosen , welche durch Aufhebung ihres Ordens, Stiftes oder

Klosters aus ihrem Stande getreten sind , nicht bezweifelt Was
sagt nun Br. dagegen f »Wenn es auch richtig ist, dass — bo-

sondere Gesetze unter gewissen Umständen einer Ordensperson voll-

ständigen fiigenthnmserwerb gestatten, so ist ee doch ebenso richtig,

dais kein besonderes Qesets dies für den Fall des Austrittes einer

Ordensperson ans der Kireho aasdrficklioh thnt. Und wenn nnn

trotidem anch in diesem Mle der betreffenden PerMn Bigenthnms-

1) Yogi, fshia Mller ad f. 68. 8. S.
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erwerb zugestanden wird, so kann dies also, wie Banda andeutet,

nur aaf Qrund des Ges. Tom 25. Mai 1868 geacbehfln, weil aben

eine ana der Kirche legal ausgeschiedene Ordensperson mit aoleonen

OrdensgeUlbdeii swar selbetrefstindlicb aUeieit als eine Penoii« die

solenne GelAbde abgelegt hat, aber nicbt ebenso mehr als eine Or-

dewgMrsoiiy die solenne QelObde abgelegt bat, aninsehen ist, nnd

dämm die beaehrlnkeode gesetilicbe Beatimmang sie dnrehans ntehts

angeht Ist nan diese Distinetion berschtigt nnd Ton der erwihnten

rechtltehen Conseqoenz, so mnss sie es unzweifelhaft ebenso hinsicht-

lich des Gelübdes der Keuschheit and in Bezug auf die Fähigkeit

der Ehescbliessung sein und Analoges auch für die Geistlichen mit

höheren Weihen gelten.

c

Die Bedeutung, die Br. diesem Argumente beilegt, nötbigt

mich, dabei etwas länger zu verweilen. — Obzwar es kleinlich

scheinen mag, moss ich doch bemerken, dass es sich bei dieser Ar-

gumentation weder um eine »Analogie c ooeb nm einen »analogen

FalU handelt. Die Frage musa ?ielniehr so gestellt werden: Ange-

nommen« ein Qesets bestimmte, oder es ergäbe sieb mit Notbwendig-

keit ans einer gesetsliehen Bsatlmmnng, dass dnreh den Isgalen Ana-

triti ans der Kirebe die Unftbigkeit einer Oidensperson, welche das

feierliobe Gelttbde der Armatb abgelegt bat, snr Erwerfonog fon

Bigentbnm, also der üangel des oommercinm behoben wird; folgt

daraus, dass ancb die Unffthigkeit einer Ordensperson, welche das

feierliche Gelflbde der Ehelosigkeit abgelegt hat, zur Eingehung

einer Ehe , also der Maugel des counubium behoben wird P Diese

Frage — also die Frage uacb der ausdehneuden luterpretation einer

Norm — könnte aber nur unter der doppelten Voiraussetzung auf-

gew<yrfen werden, nämlich

1. wenn so wie §. 63. bezuglich der Unfähigkeit zur p]ingehung

einer Ehe lautet, ein GeseU expressis oder claris ?erbis aussagen

wärde: Ordenspersonen, welche das feierliche Qeläbde der Armatb

abgelegt haben, kOnnen kein Eigenthnm erwerben, und

2. wenn feslatinde, dass Ordenspsnonen, welobe das feierliobe

Gelflbde der Armatb abgelegt haben , nach dem Anstritte ans der

Kirebe Bigentbnm erwerben können. Nnr unter dieser doppelten

VonuMsetiong ist daa, was Br. Analogie, »analogen Fall« nennt,

mOglieb. Denn besteht der erste Becbtssati, o. s. da Br. so grossss

Qewicbt 9mf dm Marm WorOmii du $3€ und anf die Distinetion

swischen »Personen, die solenne Ordensgelübde abgelegt haben« und

>Ordetispersonen y die solenne Ordensgelübde abgelegt haben c
,

legt,

iu dieser Fassung nicht, so kann aus deu Voraussetzungen , unter
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312 MramopoMi, Ueber §, 68 de» öUttr, *u 6. (tUpUk).

welcJien diese Unfähigkeit behoben wird, nicht geschlossen wenit^n,

dass unter den gleichen VoraiMWixnngen auch die Eheunffthigkeit

behohen wird. Besteht der zweite Rechtssate oicht, oder ist er

raindenteDS zweifelhaft, so kann überhunpi oder wenigstens nicht mit

Sieherheit von einer tAnalogie« oder aofdehiieiideii Interpretation

desselben die Rede sein. — Nnn ist innichst beirannt, und wird ?on

Br. Aberseben oder niclit gewnsst, dass ein ansdrlteküeher Beehta-

sats: ^Ordmsperwnm . . . sind nnfthig Eigenthnm an erwerben,«

nicht besteht. Rat doch der ob. G.-H. wiederholt (Sammlg. 31^
IWi nnd 12021) aasgesprochen: »Es besteht kein Gesets, welehes

einem das Gelübde der Armuth leistenden Ordensprofessen, das

Kecht entzieht, unter Lebenden in Betreff der in seinem Besitz be-

findlichen Sachen Verträge abznschliessen oder diese zu verwerthenc

oder »das allg. b. O.-B. enthält keine Bestimmung, wonach Ordens-

personen zu vermögensrechtlichen Dispositionen unter Lebenden im

Allgemeinen als unfähig erklärt werden. c Nun ist es allenlings

nicht £U bezweifeln, dass unser Beeht Ordensgelubde anerkennt,

»deren AUegung nach dem Gesetze den Verlust der freien Ver-

waltung des Vermögens naeh sich zieht« (§. 182. Pat. v. 9. VUI.

185i), dass das allg. b. G.-B. §. 588. als erbwiOhig, weil erwerb-

unAhig erkürt denjenigen, der »dem Seehte, etwas an erwerben,

entsagt« d. h. das ieierlidie Gelflbde der Armnth abgelegt hat

(vergl. Pfaff-Hofm, Commentar II, 22 nnd Enmut I. 8. Ul N. 8)

nnd daas e contrario aas §. 578 nnd direct nnd indirect ans den im

K. M. Pat. aufrecht erhaltenen älteren und aus späteren sog. polit.

Verordnungen mit Noth wendigkeit sich ergibt, dass das feierliche

Ordensgelübde der Armuth die Unfähigkeit zum Erwerb von Eigen-

thum nach sich zieht. Allein ein dies aussprechender Rechtssatz in

der oben angeführten Fassung eiistirt nicht. Allerdings für den In-

halt eines Richtsatzes kommt es nicht darauf an, ob er ausdrück-

lich ausgesprochen ist oder mit Nothwendigkeit aus anderen Kecbts-

sätzen sich ergibt. Allein, wenn ans einer bestimmten Fassung eines

Rechtssaties GoDseqnenzen gesogen, zwischen verschiedenne Fassungen

DistincHanm gemacht werden; so mnss eben die Knstens des Rechts-

saties in dieser bestimmten Fassnng enMesen werden nnd feUon alle

Gottseqnemen nnd Distinctioaen , wenn ein so gefesster Recbtasats

nicht eiistirt Damit k(hinte ich mtch begnügen. — Allein, wie

steht es mit der zweiten Voranssetznng ? Br. bemft sieh Ar seine

Behauptung daranf, »dass die jnristiachen AutoriHten einmftthig und

auf's Entschiedenste der Freiheit günstig sind.c Das ist zum Min-

desten eine Uebertreibuog. Deuu — er vermag doch nur für äich
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Leber §. €3 des öalerr. a. b. U.-B, {RepUkK

Band» so eltiran. Non mag er sagen: »est mihi uons Plato pro

mille aliisc — allein Randa, dessen Oenaaigkeii in Literatarangaben

und im Anführen von Belegen und Autoren ja mustergiltig ist, führt

für seine Ansicht an der betreffenden Stelle keinen einzigen Beleg

an, ja gegen (landa könnte hingewiesen werden auf Singer (Die Be-

hebung etc. S. 161), der das Qegentbeil behauptet. So steht es mit

»den juristischen Autoritäten,! die Br. »einmüthigt der Freiheit

gunstig findet. — Aber nicht genug! Rauda druckt sich vorsichtig

und zweifelnd aus. Er sagt: »Bs ist wohl nicht zu bezweifeln« u. s. w.

So steht 68 mit den juristischen AutonÜton, di« Br. »tofa

sekiedmuht dar Fraihaii gfinaiig findai.

AUam der Ansgaagaponkt Br.*a, daas »dar AaatritI aas dar

KIroba antwadar balda odar kaina dar baldao Baaehrtakiingan anf-

haban wlrd,€ iafc nnriobtig; dann dk diasar Bahaapinag an Gnuida

liegeoda Anaioht, daaa mit dar Basiitigang, mit dar Anlhabang ainaa

RaohiafarUltniMei nothwandig aiieli alle daran geknA|iftan Baobta-

wirkungen erlOaahan müssten, entspricht gar nicht dam geltandan

Recht.

Auf allen Gebieten des Privatrechtes kommen Erscheinungen

vor, die das Gemeinsame haben, dass sie Residua erloschener, fort-

dauernde Wirkungen aufgehobener Rechtsverhältnisse sind. Man
denke z. B. an das Ehehinderniss des Katholizismus; an die fort-

dauernde Haftung der Erben gegen die Erbschaftsgläubiger trotz Ver-

ättssemng der Erbschaft, an den Fortbestand des Pfandrechts lu

Gunsten der Afterpfandgläubiger (§. 455 a. b. G.-B.), an die Fortdauar

dar gaiflaahtan Hypothek an Qanatan daa AftarhypotbakargUabigars

u. a. V. — Mnaa daah Br. aelbat aaarkaiuan, daai nnaer Backt FlUa

kannt, fai danan iwar daa commaralim niabt abar daa connnbiQm

durah aaleba Paraonan, dia Marlleba OrdanagaHbda abgelegt haban,

wiader eriangt wird (vergl. aabon ZriOer I. ad §. 88 a.^ 0.-B)w

ünd daaa anch trotz Anatrittes ans der kathol. Kirche dia üafthig-

keit anr Eingehung einer giltigen Ehe für Geistliche, die höhere

Weihen empfangen, für Ordenspersonen, die das feierliche Ordens-

•gelübde abgelegt haben, fortdauere, erkennen auch jene »juristischen

Autoritäten c , die den aus der Kirche ausgetretenen Ordeuspersonen

die Erwerbfähigkeit zuerkennen, »einmuthige an. — So weiss ich

aus sicherster Quelle, dass Rauda in seinen Vorlesungen die von mir

vertheidigta Ansicht stets vertreten hat, vorzüglich aus den a. a. 0.

S. 464 f. angeführten Gründen. Br. wird doch Banda in aherecht-

lichan Fragan kaina geringera Autorität als in farmOgmicbUicbaD

inerkannan. — So fial Abar Br/a Analogia.
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VI.

Und nan komme ioh endlich n den im fiiagioge seiner Eiit-

gegnimg direei gtgea die «iieli fon mir TerMeBe And^Bg dee

J. 68. geriehletea AmfllhniDgeD. Aich die niibefui|;eute PrAfuig

dereelben wird finden, da« sie eimig nnd allein In den ?enehieden-

sfcen Wendangeo, wie: »Kr. Iii so kfthn, im lehrolbn GegensntM «um
W&riUm§B dee Qesetns sn bebnaptenc ; ffr. eriinbl sldi also das

Wort »Geistlicher« schlechthin zu eliminiren,« Kr. soll ans be-

weisen, dass er den Ausdruck »Qeistlicherc aus dem Texte des (Ge-

setzes zu eliminiren — das Hecht habe« ; »es ist aller Logik zu-

wider, wenn er (d. h. ich) die Ausdrücke: Jedermann, der höhere

Weihen empfangen hat,c und Geistliche, die höhere Weihen em-

pfangen haben, auch för ftqaivaleute Termini zu nehmen versuchte,

lediglich das Eine geltend macht: »Nach dem klaren WorÜanUc

des §. 63. ist der bloss gewesene Geistliche höherer Weihen der ge-

setiHchen Bestimmung nicht subsumirtc — also daigenige, was sr

beieite in ssinen lotsten Wünschen für Oesterreich ana- nnd aage-

ftthrt Nea ist nnr die Bebanptnng: »Die Frage, ob nnr die wirk»

liehen oder noch die ans Kirohe nnd Christsnthnm ansgeferetenen

Geistliehen einnbegieifen seien, konnte also den Vertaem des Qe-

sstabnohes gar nicht in den Sinn kommen.« Aber — wamm Ans^

triti ans Kirche nnd Ghristenthnm? Nach der Ansicht Br.'s mnss ja

der üebertritt eines Geistlichen, der höhere Weihen empfangen, zu

einer christlichen Keligionsgeselischaft , die das Ehehinderniss der

höheren Weihen nicht anerkennt, fär unsere Frage die gleiche Be-

deutung haben, wie der Austritt aus Kirche und Christenthum. Und

die Frage, ob das Ehehinderniss der höheren Weihen in diesem Falle

erlösche, konnte den »Verfassern des Gesetzbuchesc ganz gut in den

Sinn kommen. Denn seit dem Toleranipatent vom 13. Oct. 1781

war der üebertritt ans der katb. Kirche zu einer der tolerirten christ-

lichen Kirchen möglich und wurde durch das Hofdecr. fom 21. Febr.

1783 geregelt, wobei aasdrflcklich erkürt wnrde, dass gegen die

Uehertielenden »das crimen apostasiae nnd die damit ferhnndene

actio fisoalis nicht mehr statthat.« Du HoMecret vom 20. NoW
1791 Z. 1186 bestimmte ansdrficUich: »Die freiwillige üebertietnng

von der kath. Kirche an einer tolerirten Gonlesnon kann nach dem
snrfickgelegten sechswOchentlichen ünterriehte rar Zeit noch ge-

schehen.« Völlig unbeschränkt und frei gegeben oder »nicht zu

verwehren« war, »der Üebertritt von einer zu der anderen der tolerirten

Christi, iieligionen« (Hofd. vom 1. September 1783). Trat nun ein

griechisch nicht unirter Geistlicher, der höhere Weihen. empfangen,
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lur Mgibargiiehen od«r htlfaftiiolMii Kirehe Aber« so koante sofort

dio Fing« Daoh der Miigkeii dofloollMa mr Bbgtlioiiir eioor gttügon

Bko ODtstoheo. Doch, wora dio Frago nioh dongonigoii, wm don

Vorfaitorn dot GoaotilraoliOB in doo Slon kominoa konDto, woiior for-

folgon, da fftr Br. dasjenige, was lie ausgespnK^, koino Bodotttong

hat? — Der Haupteinwurf, ja das Hauptarg^oment Br/s iit, wie ge-

sagt, der Wortlaut des §. 63. uud die entscheidende Frage bleibt,

ob er berechtigt ist, den §. 63. so zu lesen : Personen, welche Geist-

liche sind und höhere Weiiien empfangen haben, können keine giltige

Ehe eingehen, m. a. W. die Unfthigkeit eine giltige Ehe einzu-

gehen, zu knüpfen an das Geistlicher hölierer Weihen sein. Diese

Frage muss ich nun verneinen iiod erlaube mir zur Unterstützaag

und, da Br. meine »Ausfährnng völlig anverst&odlich goblioboM,«

lur Erläuterung der letztern Weniges hinzuzufügen.

Vorsni folgendes; Dobeslriikon nnd »onbesMtlMr« (Br. 8. 191)

isi, dasB na^ Qoistlioho i. w. 8. hOhoro Weihen empfaogen ktaion, da»

somtt Bnbjeet des BmpAuiges der höheren Weihen nur Qsisifieho sein

können. Ks ist somit, wenn iStwas ausgesagt wird von solchen Por-

sonen, die höhere Wethen empfangen haben, foUkommen gleichgiltig,

ob man sagt: Wer höhere Weihen empfangen hat; oder, Oeistlioho,

die höhere Weihen empfangen haben — in beiden Fällen deckt sich

der Umfang des Subjectes. Ferner: wenn das Gesetz die Fähigkeit

einer Person zu einem Rechtsgeschäfte beschränkt, so entsteht die Frage,

von welchem Zeitpunkte beginnt die Beschränkung, mit welchem

Thatbestande ist sie verbunden? So beginnt z. B. die Beschränkung

der Handlungsfähigkeit des Verschwenders mit der gerichtlichen

Prodigalitätserklärung. So begann die Beschränkung des unbefugt

Ansgewanderten mit der Rechtskraft des Erkenntnisses , durch wel-

ches er der unbefugten Answandemng für schuldig erkannt wurde

(Ind. B. N. 46. — Ungor, Gor.-Ztg. 1863 N. 24). In diesen FAUen

ist also dio Beaehrinknng der FAhigkeit der betreffenden Personen

nicht geknüpft an das Verschwender^ oder Ansgewandertsr ssni, soii-

dem an dio ThalMMshe, daas sie als Vorschweiidort als der nabefugten

Answandorung achvldlg rom Qerichte bosw. der iNdii BebMo er-

kUhrt worden — nnd die Besehrftnknng dauert so lange, als die

Caratel nicht behoben (§. 283 a. b. G.-B.) bezw. dauerte für den

der unbefugten Auswanderung schuldig erklärten, bis ihm die Staats-

bfirgerschaft mit Bewilligung Sr. Maj. wieder verlieben wurde (§. 21

Ausw.-Pat.). Sagt daher §. 568: »Ein gerichtlich erklärter Ver-

schwender kann nur über die Hälfte seines Vermögens durch letzten

Willen verlttgenc; so h. das nicht: Wer ein Verschwender itt und
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gerichtlich als solcher erklärt wurde u. s. w. Denn »der Wille des

Verschwendersf mag noch so »gründlich und dauerhalt gebessert 8€in,€

80 ist er doch, so lange er unter Curatel steht, ein gerichtlich er-

klärter Verschweuder und in seiner Haudlungs- und Rechtsfähigkeit

bewbrinkt. — Endlich ist noch zu bemerkeo, dass, wo das Qesets

an irgend einen Thatbestand eine Beechr&nkiing der Reehis- oder

HandlniigeflUiigkeii kiiftpA, das Oeaeti beetinmii, mter wetehen

yomiuietiiiiigen die BewhrlnkQag wieder anfhOrt

Frtgen wir snn, woämh vaA in welehen ZeitpoDkle wird
ein Oeiitticlier nnUhig, eine giltige BIm einsegehen, so kann die

Antwort doeli weht niehi sweiMliafk sein. Denn Ins irnn Zeitpunkt

des Empfanges der höheren Weihen ist er sweifellos snr Eingehung

einer giltigen Ehe fähig — er wird erst unfähig durch den Empfan^^

und vom Zeitpunkte des Empfanges der höheren Weihen. Was ist

also der Thatbestaud, au den der Eintritt, der Beginn der Unfähig-

keit geknüpft wird? Doch, zweifellos: der Empfang der höheren

Weihen. Allerdings wird er dadurch auch »Geistlicher höherer

Weihen. c Aber dieser Status verhält sich zur Ehe- Unfähigkeit,

nicht wie das prius zum posterius, wie Ursache und Wirkung, Qrund

nnd Folge. Beides tritt vielmehr mit dem Empfange der höheren

Weihen ^leielM^ ein — der clericns minoris wird nach Kircfaen-

reeht clericns majoris ordtnis nnd gleichseitig aneh nach dem
Mgerl. Bi&oki— nnabhftngig m dem Kirchenrechte der betreffen-

den GonlMon — snr Bingebnng einer Bhe nnfthig. So dlltfte wohl

Mstehen: Onftbig snr Bingebnng mtd ein QeiskUcher mit dem
Empfange

, begründei wird die Unfthigfceit ämd^ den Empfang der

höheren Weihen. Bin Thatbestand, an welchen die Behebung,

Erlöschung der so begründeten Unfähigkeit zur Eingehung einer

giltigen Ehe geknüpft sei, dessen Eintritt diese Unfähigkeit beheben

soll, ist im a. b. O.-B. im Gegensätze zu den sonstigen Fällen der

in demselben statuirten, normirten Unfähigkeit (§. 60, 64, 283 a. b.

G.-B.) nicht fiormirt. Allein, ist nicht der Fortbestand der Unfähig-

keit bedingt durch die Fortdauer der Qualität Geistlicher höherer

Weihen P Diese Frage bejahen hiesse, im Widersprach »mit aller

Logik,« wie Br. sagt, Ton zwei Wirkungen, die gemeinsame

Ursache haben, die eine snr Wirknng der andern machen nnd weil

sie ^fewAseiVv eingetreten, den Fortbestand der einen bedingt sein

lassen durch den Fortbestand der anderen. Wer den §. 68 a* b. G.*B.

in dem von Br. rertheid igten Sinn auslegt, legt ihm eigentlicfa' nach-

stehende Bedentang bei: »So lange Jemand, der die höheren Weihen

empfangen, GeistUcher ist — kann er keine giltige Bhe eingehen« —
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ntwwMü die Norm Ober die Enittthmg des Bheliiadenunes in

eine Not« Iber die Dmmr deeseKben. Da bedarf es deoa doch aieht

erst dee Beweises, dass damit dem' f. 68 a. b. O.-a eia Sinn bei-

gelegt wird, der weder seinem Wortlaute noeb der »Abei<^t des Ge-

setzgebers« entspricht, ein Sinn, welcher, um mit Br. zn sprechen,

»den Verfassern des Gesetzbuchs nicht in den Sinn kommen konnte.«

Fär diejenigen aber, die doch den Wortlaut des §. 68. als allein

massgebend betrachten wollen, sei es auch gestattet auf »analoge

Fälle« hinzuweisen. — §. 179 a. b. G.-B. bestimmt: »Personen, welche

den ehelosen Stand nicht feierlich angelobt — haben, können an

Kindesstatk annehmen,« also: »Personen, welche den ehelosen Stand

feierlich angelobt haben, kOnnen nicht an Kindesstatt annehmen.«

Hält man sich aa den Worüaut des Qesetzes und die »Distinction«

Br.'s» so Idtene man zu dem Besaltate, dam, in Gonsetteas deewlben,

Persooea, welche den ehelosen Stand feiefHch angelobt haben, aaeh

nach ihrem Aastritte aas der IrathoUsehea Kifeho, awar hekatben,

ebelicbe Kinder bekommen, Eigentham erweiben aad dsiAber verfttgea

— aber selbst nach larflckgelegtem 50l Lsbensjahre niobt adoptirea

konnten. Worin die ratio dieser Beschrtnkang läge, wäre schwer so

sagen. -> Noch mehr! Wie sehr Br. mit sich selbst in Widerspruch

käme, ja seiner Argumentation einen, nach seiner Ansicht, ent-

scheidenden Grund, durch Festhalten am Wortlaute des Gesetzes

entzöge, ergibt sich aus der Fassung des §. 538 a. b. G.-B.: »Hat

Jemand dem Rechte etwas zu erwerben,« überhaupt entsagt — »so

ist f'r dadurch des Erbrechts fiberhaupt verlustig geworden,« d. h.

— wie allgemein, auch von nicbl Osierr. Juristen (vergl. Savifftnß

System VIII, 161; Bar, Theorie des internst. Privatrechts I,

413) anerkannt wird — »hat jemand das feierliche Ordensgelübde

der Armnth abgelegt, so ist er dadorch des Brbrsohts flberimnpt

verlustig geworden.« — Aach §. 182 des Qeeeties Aber das Verf.

ausser Streitsachen knüpft seine Bestimmung ausdrflcklich an das

Ablegen ?ob Ordensgelflbden, spricht von Ordensgelflbden, deren Ab'
legung nach dem 0eselse den Vertast der Men Verwaltung des

Vennögens nach sich ziehi Nach Br.'s Ansicht und Distinction

bliebe also derjenige, der das feierliche Ordensgelübde abgelegt, auch

nach dem Austritte aus der katholischen Kirche erbunfähig — und,

wegen des Qrundes der Erbunßlhigkeit: »Entsagung dem Recht, etwas

zu erwerben,« auch erwerbsunfähig und unfähig sein Vermögen zu

verwalten. Gegen diese Consequenz kann Br. wohl nichts einwenden, da

er ausdrücklich unterscheidet, ob es im QeseUe h. Fersanen — oder

heisst: Ordmupersanmt die u. s. w.
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Wie sagt nun aber Brentano: »Es ist nun klar, das8 — ihr

(der Ordenspersonen) Aaatritt aoi der Kirche entweder beide oder keine

der Beschränkungen aufheben toird*? Da nun nicht anzunehmen

ist, dan Br. dem Wortlauie des §. 63 a. b. G.-B. mehr Bedeutung

beilegMi wird als dem WorOmde des §. 538 ond §. 182 dt ; da,

soiiaoh, naoh dmn WarOmOe &m §. 688. geniftaB Br'i mgaut Di-
ttUMm^ der Aniritt ut der kafcboliscben Kirohe die mit der »Ab*

leguDg« dea feierlkdien Ordei^gelflbdea ferbandeM EnrarbnoAbigkeit

beiw« den Verluafc der freien VeroiiOgentverwaltaBg niebt bebeben wMe

;

ao ergibt alcb eonaeqnent, daaa der Aoatritt aoa der kalboüaebeii Kirch«

die ünffthigkeit zar Eingebung einer giltigen Ehe weder ffir eine

Ordensperson noch nach der von Br. behaupteten Analogie (S. 199,

zweite Spalte seiner Entgegnung) för einen »Oeistlichen mit höheren

Weihen« behebt. — leb glaube nicht, dass ?on dem von Br. ange-

nommenen Standpunkte ans diese Consequenz abgelehnt werden kann,

und meine, dass Br. sich wohl nicht zum Vortheil der von ihm ver-

tretenen Ansicht »auf die analogen F&Ue« berufen hat, wenn er sich

selbst conseqnent und seinen Aaaf&hrungen treu bleiben will. So

scheint es denn doch wohl, dass icb mebr berechtigt bin, mich aof

Dedaction ond Analogie in beraten. — »Uebrigena habe ieh keinen

Onmd diniif,c diaa ich Ar die ?on mir Tirtreiene Ansieht eintrete,

»mir elwaa an Gate an thnn.c ~ Sie kommt anm Aoadnieke in

der U0b»$(Jmft an §. 68 a. b. Q.-B., alao im aUg. dfirysri. 6Mlf-
bueke ielbst, wie ea Br. fordert nnd iat, wenn ieh recht aehe, mit

achliehten Worten, ja sogar, aaweit die BhennttbigUt der Ordena-

personen in Frage kommt, ausdrüddich schon fOB Zeiller ausge-

sprochen ^).

1) Br.*t Batgegaang iat ancb sapanit unter dem Titel : »Noch ein Wort

Ober das EheldadeniiM dar bahana Waihaa aad fatorliaban Qdabdac, Wie«

1895, enchienan. Dar 8ap.-Abdr. kun mir artt wibraad dar Corraetar sn, weaa-

halb aiabt aadi ihn dürl warda.
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XV.

Dacreta eongrogationum Roauuiarum.

1. Decr. s. CoDgr. de Propag. Fide dd. 11. Mart. 1894.

ICftirimoaia inUr catholicos et schiimaticos mixtis matnnooiuaeqaipftrandaaant)

Epiacopos Fori-Waineosis haec dubia propotuit:

I. An matrimonia Cfttholieos iaUr et Sebismatioos, qiiae in

bisca regionibu fbdle avenira poerant, qnoad conditionei eanonicaa

praemitti aolitas aaqniparaada lint matrimamis miiii^ i. e. Oatbo-

lieoB «t baarotiooB (bapfcifatoa) contrabendia.

II. Ütro in rito baptizari et edacart debeaat lilii filiaeque pa-

rentum catholicorum quidem, sed ad diveraos ritus pertinentium,

veluti ad Homanum, RutbeDuraf Armeuum etc.

Bespons. Ad I. Affirmati?e.

Ad II. Filii familias geoeratim loqueado baptizari et educari

debent in ritu patria.

2. B. BoMUwa 0t Unifiinlii Iaqiiriti«di faMtnMtto «9« aMlMtia diMipalo-

ttm catboliMfam NÜfiodi lehltmatitwi» fiuMtioBibvi.

(Gfr. Arekiv LXD. 800.)

Non semel ad banc S. S«dem relatam est in dodduIHs imperii

russiaci provinciis infeliciter accidere, ut pablicoram gfymnasiorum

scholarumque discipoli catholici aliquoties per annum templa acatho-

licorum adire, unacnm discipalis acatboHcis sacris eorum functionibus

interesse, atqae rilibus acatholicis participarBf crucem a ministro

acatbolico porrectam oscalari, gena flectere, panes benedictoa accipere

aliaaqae cereoMNiias peragtre adigantnr. Ex qua re non solura ipsi

adolescentes eoramque parentes in grafe salntis periculam coniiciun-

tnr, sed etiain eapellaai scholarnm, piaeooptoraa leligionis, oonfee*

aariiqve pneronini magaas in angostiaa aftqne diierimina imsidnnt

Qnamobimn iternm iteranqiie a Sede Apoatoliea poitnlatiini est, ut

oonicientiis fldelinni snbTenire atqne drca rationeiB, qua tife lebo-

larae praedieH eoniiiM|iie parentes sIts oonfessarii atqne tnagistri in

difficillimis ilHs adinnctis se gerare debeant, opportunas regnlas con-

stituere ac praeacribere velit. Cui postulationi debitoqne cnatodiendae

fidei satisfacere cupiens, S. 0. Supr. et Uoiv. Inqoiaitioaia aactoritate

ApostoHca decrevit qaae sequantur:

1. Discipaloram praeaentiaro in eipoaitis circumstantiia pro

civili tantum ceremonia haberi non poaae, aed contiaere vetitam om-
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nino oommmiicationeni in mm acatholieoram , atqae ideo proraos

IlliciUm esse.

2. Magistros religionis in praedictis scholis teneri, si a discipulis

eorumve pareutibus interrogentur, eos monere, communicationem de

qua agitur, tolerari non posse divinisque atque ecclesiasticis legibus

contrariam esse.

3. Quod si interrogati semel discipulos raonuerint vel praedii^tae

Gommunicationi licet frustra obstiterint, non teneri protestationes seu

monitioaes iterare, nisi fundata adsit spes, iterationein atilem et ef-

(icaoem fore, a qua etiam tum abstinere possant, com ei proteata-

tione seu mooitione iterata graviora mala timentur.

4. Qood ai magistn religionls a diaetpolia non interrogentnr,

atlentia giaiisBinina ramm eirenmstantlia, romoto msandalo, diasi-

ronlare poaso, ai pnari in bona fide sint In qua tota re magistri

praadicti indicio Episcopi star« poteroni

5. Gonfaaiarii ad qnornm iadidnm linins generis easns In tri-

banali poenitentiae deferri contigerit, tenentur piieros, qui licet non

ignari graviter illicitam esse communicationem in sacris, de qua

agitar, eam nihilominus iraminentium malorum metu admiserint,

similiter parentes, qui iiiii culpae coramittendae auctores fuerint, di-

ligenter instroere, corrigere et exhortari ; nee eos absolvere poterunt.

nisi serio promiserint, se in posterum a vetita communicatione in di-

vinis sive oommittenda sive praeoipienda abatentaros esse. — Qaod

ai tarnen adolescentes yel pareotfli in bona fide sint, poterunt eon-

fessarii, attentis grafiaiiniia rorom circomstantiia, dissimulaia, eoa

in kae bona fide rolinqaen^ at^ne ab eiadem monendis abtiinare.

6u <)aod ai atici^ aMt aü, ni non omnaa diseipaK acholaram

Msrit aeatlioKeoram intaniai, sad pars tanUim a ceteria eleeta oni-

niani nomine adaiatati, deelarat baee 8. Gongregatioi bane aife eleetie-

nem 8i?e InfterveatioiieB ilUeitam esse, posse iamen, ai pueri in bona

fide siat, dissimniari, reroote seandato.

Datum Roraae ex S. Officio die 26. Aprilis 1894. Concordat

cum original i.

J. Mandni 8. it. et U. I. Not.
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XVI.

Literatur.

7. Kirche und Kirchmreclit . Eine Kritik moderner throloffiseher

und juristischer Ansichten. Vm Ludtoig Bendix. Mai-nSt Kirch-

heim, 1895. 190 S, 240 M.
Der Verfasser bezeichnet seine Schrift als eine Studie und als

eineil gewaj^ten V^ersuch , mit welchem er >den neuest»»!) Uesultateu

der rationalistischen Forschungen protestantischer Theologen und der

von ihnen beeinflussten juristischen Wissenschaft mit der Sonde der

auf positivem , katholischem Boden stehenden Kritik nfther treten«

will. Wir können dem Verfasser, der mit diesem Versoeh som ersten

Mal vor die Oeffentiiehkeit triti, nur graioliren, deiw er steigt sieli

auf dieiein schwierigen Gebiete sehr bewandert und der gestellten

Aufgabe gewachsen. Br versteht es, die rationalistischen Theorien

der modernen protestantischen Theologen in Ihrer gansen Seichtig*

keit nnd Haltlosigkeit darsnstellen vnd ebenso die darauf gebauten

llebanptungen moderner Juristen, welche von einem fiilsehen Kirchen*

begrifV ausgehend nothwendig zu einem falschen Kechtsbegriff ge-

langen müssen, zurückzuweisen.

Die rechtsphilosophischen Ausführungen des Verfassers müssen

wir als die gelunt^ensten bezeichnen. Zuerst untersucht er den He-

Gfriff des Hechtes und der Gesellschaft und weist nach, dass es ein

natürliches, göttliches Recht gibt, sowie dass die Gesellschaft eine

von Gott gewollte Institution ist. Rr vertheidigt die These eines

uatflrlichen Kirchenrechtes, sofern eben das natürliche Recht nichts

anderes ist als die lex aeterna nnd die Kirche in ihrer sichtbaren

Krscheinnng an dieser von Qott gewollteii Rechtsordnvng einer Ge-

sellschaft partieipirt. Wenn aneh die Kirche in vorsfiglichem Sinne

«ine unmittelbare, positive Schdpfnng Gottes ist, so nimmt sie doch

an den von Gott In die Natur gelegten allgemeinen Gesstien theil.

Nsmenilich mflssen wir dem Verfasser anstimmen, wenn er den

Charakter der Kirche als einer »vollkommnen Gesellschaft übernatilr-

licher Ordnung« betont und nicht blos die moderne staatsrechtliche

Auffassung der Kirche als Corporation, sondern auch den Begriff der

Kirche als einer (blossen) Heilsanstalt zurückweist oder wenigstens

modificirt. Der Verfasser hat bei seinen Untersuchungen die neueren

rechtsphilosophischen Werke von Meyer und ». HerÜing fleisaig m
Archiv fttr Kirclieiireeht. LXXIV. 21
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Ratbe gezogen uihI ficsonders die herrlichen Encjkliken Leo*» XUI.
ausgiebig rerwerthet.

In den folgenden dogmatisehen AuefAhrangen beweiai B. ans

den Evangelien, den Briefen der Apostel nnd den Schriften der

Vftter, dass die Kirche in Wahrheit eine Yolll^omniene Qeeellaehaft

ist; namentlich weist er die protestantische Hypothese von der »Ur-

kirehe« nnd dem »Urehri8tenthnm,c an deren Stelle sich die katho-

lische Kirche gesetst hahen soll, sowie die Theorie Hamadts von

dem »entliusiasttsehen Christenthumc und jene Sohm's von der Ek-

klesia als »charismatischer Organisation« zurück. Wir können das

Studium der gehaltvollen Schrift den Theologen und besonders auch

Juristen nur empfehlen. Denn wenn unsere Juristen der Kirche und

der freien Entfaltung ihrer Thätigkeit nicht Luft und Licht gönnen,

80 kommt dies vielfach daher, dass sie den ursprünglichsten Begriflf

der Kirche als einer von Gott begründeten Gemeinschaft, ihre ur-

eigensten Rechte niclit kennen. Wie ihnen der Staat der Inbegriff

aller Ueehte ist, so wollen sie auch der Kirche keine Rechte zuge-

stehen, als nnr jene, welche der Staat ihr einrinmt. Die Kirche hat

aher ewige, nnverinaserliche, göttliche Rechte,

Regensbnrg. Lycealprofcssor Dr. Schneider,

St, hm Kerker vor und nadk Gübnstes. Sekatten mul LiM am
dem profanen und UrakUehen OuUur- und RedUsleben ver-

gangener Zeiten, In drei BOehem. Van F. A. Karl Krause,

(Anstaltsgeistlieher am Orosshereogl. Tjafuicsgefätigniss in Frei-

fmrg t. Br.J. Das, Mohr (P, siehech) 1895, X u, SSO S,

(6 Mk.).

Eine Sammlung von Notizen und Bemerkungen über Straf-

und OefJlnf^'nisswesen vergangoner Zeiten. Das zweite Buch derselhen,

der »Kern des ganzen Werkes« wurde bereits 1889 in den Blatt, f.

Oefftngnisskunde nnd im Sonderabdruck veröffentlicht und in diesem

Archiv LXIII. 279 f. gewürdigt. Das erste Buch bringt Notizen aus

Specialforschungen von Fachgelehrten, wie ans Reisebeschreibungen,

ans den Weltgeschichten von Weise und Oneken Aber Rechtsnstinde,

Qerichtsveriiihren und GeAngnIsse bei den vor- und nachchristlichen

GulturvOlkern; das dritte Buch, heinahe die Hftlfte des ganzen Werkes,

beschftfligt sich mit dem kirchlichen Strafverfahren, hauptsächlich

dem des Mittelalters, namentlich dem in den religiösen Men, dem

von den bischöflichen Gerichten gegen Weltgeistliche nnd dem von

dpn kirchlichen Gerichten gegen die Laien. l)»^m Verf. hat es leider

an Zeit gefehlt, den gesammelten Stoft" ausreichend zu verarbeiten,

zu sichten und zu ergänzen; jedoch bat derselbe viele gute Be-
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imsrlcungen und GrOrleruD|^ii zosammengestellt, daneben aber auch

«ehr fiel Schiefes, einer Correctnr Bedfirftiges aufgenommen. Wir

verweisen in dieser Beiiebnng auf die eingehende Besprechung des

Werkes durch P. OUo Ffiäf in den Stimmen ?on Maria Laach

1895 Heft 6. S. 90 ff.

3. Geschichte der Begrütidung des Prager Bisthums. liuimfuni-

tioiisrcde^ gehaHen am 22. Nov. 1892 von Prof. Dr, Joaepk

SchindUr, Rector (Anhang su der Fcstschrißi DU feierliche

Installation des Redors der k. k. deutsch* Universität in Frwj

für da» J. 1694196. S, 19—31).

Eine schöne Schilderung der Qrfindung des Prager Bisthums

durch den H. Bischof Wolfgang Ton Regensbnrg (f 31. Oct. 994).

4. Oesterr. Staatswörterbuch als Handbuch des gesammten österr,

öff. Rechts, furuHsgcg. von Prof. Dr. E. Mischler mui Prof.

Dr. J. Ulbrich, Wien, Holder, 1804—96. Lex.-Oct. (Bd. 1.

== Lief. 1—13, ä Lief. 1 Fl. 20).

In den bislier ersihieneneu Heften dieses unter Mitwirkung

zahlreicher Fachgelehrten crscheineaden Werkes finden sich auch

mehrere Artikel von Prof. Dr. Vering: Ueber Bischöfe, dentschen

Orden, Dispensation, Oriech.>orient. Kirche. Hervorznheben ist auch

der Art Brl>- und If'amilienbegrftbnisse von ^Prof. Dr. Ulhrkh.

5. üeöer RErUai. Akademisehe Festrede wn Wük. Kahl. Frei-

hurg i. Br. und Leipßig 1895. J. C. B. Mohr (P. Siebeck).

31 S. (80 Pf).

Kine anlässlich des Gebnrtsfestes des deutschen Kaisers am
*27. Jan. 1895 gehaltene Festrede von Prof. Kahl zu Bonn. Dip-

selbn <,Ml)t eine historisch literarische Skizze über Parität und liest

. sich recht gut, wenn sie auch selbsUerst&ndücb keine eigentlich

neuen Gesichtspunkte bietet

Dr. Bob. Scheidetnantel.

6. Katendarium manuaU utrineque eeetesiae arienkUis et oceidMr

taUa aeademüs derkarum aceomadatnm AuetiM» atqne emen-

daHue Herum edidit Nieolam NiUea 8. J, s. (hed. et es. eam-
uum Dr. prüf, in wm. OempintU p. o. T. L. Fetta immMia.
T. II. MobUia. Oenipante. Fd. Rauch (K. Püttei) im.
Die erste Auflage dieses vortrefflichen, allseitig beifällig aufge-

nommenen Werkes wurde im Archiv XLIV. 191, XLVII. 170 f. be-

sprochen. Der zweiten verbesserten und vermehrt»'n Auflage sind

fünf empfehlende Rundschreiben röm.-katliol. und orientaL-nnirter

Bischöfe vorgedruckt

21*
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7, Die Strassburger Hefbrmatoren nnd die Gcwiasensfrcihvit. Von

NU. hndm. FreUmrg, Herder, 1895. XIIu. 106 8, (M. 1 80).

Diese inieresBante Schrift bildet den II. Bd. Heft 2. der fen

Ekrkitrd and MUUer hernnagegebenen »Straaebarger Theeldgiechen

Studien.€ Die hentigen protest Schrifteteller than sich meistens

viel sa (lute auf die Ton ihnen behauptete Gemseaensfreiheii, Paulos

ici^t nun auf Qrnnd der Schriften alter protestantischer Theologen,

iiärnlich «les Martin Butzer, Woifg. Capito, Franz Lambert, der

Strassl)urger Prediger in der ersten nnd zweiten Hälfte des 16. Jalir-

liundcrts und der Strassburger Professoren Zanchi und Veruügli,

das3 diese von Gewissensfreiheit durchaus nichts wissen wollten, sie

mit Hega wie ein teuflisches Dogma betrachteten, und namentlich die

Ausrottung des Katbolicismus wie die eines Götzendienstes forderten.

8* W. Helmes zu Münster i. W. *Kreuz und Schwert 1894

(Aich. f. K.-IL 71 S. 361, halbjähr, 90 Pf, portofrei)

berechnet (S. 12 u. 194) die Einnahmen des »il/V-tX-a-Vereins deutsdicr

Katholiken« 181^ sowie aller Zweigvereine (Münster, Osnabrück,

Paderborn, Strassburg, Trier (S. 249 n. s. w.) wie folgt: aus deni

KOnigr. Sachsen 8600 Mk. den Bisthflmem Mainz 1015, Limburg,

14U0, Breslau 1556, Osnabrflck 2000, Ermland 2107, Fulda 2323,

Freiburg 3000, Hildesheim 802D, Trier 6737, Rottenburg 14207,

Faderborn 15268, Münster 20788, Kein 27209 n. s. w. fboas-

Ld/ätringen steuerte dem, durch Herder's »Die kath. Missionen«

(jährl. 4 Ji) vertreteneu > Vereine der Glaubensverbreitung« mit dem

Sitze in Lyon, woraus auch die Diaspora in Europa, Asien und ins-

besondere Amerika unterstützt wird, weit mehr bei, als ersterer Ge-

ijawm/verein aufbrachte. Die Heidenbekehrung macht trotz noch

unzureichender Mittel Fortschritte, wie im franz. (S. 90) und belgi-

schen (112) Congo, auch im portug. (142 u. 322), englischen (20, 80,

273 u. 362) und deutschen Afrika. Ausserhalb des deutschen Inte-

ressenkreises liegen die Missionen der Trappisten (Natal 1895 S. 132),

der Jemikn (bes. am Sambesi) nnd der Kapimner (Gallas o. ital.

Reihmeer-Golonie, bes. Asmara, Göns, ginridioo 1894 p. 172); die

Söhne des hl Herjietu Jem* , welohe ?on Verona ans soeben m
Trient ein Missionshaiis (bes. für Saakim, Keren nnd das, die Mhere
Emin-Pascha-Profinz, Heiitedl^Kamenin (1895 S. 118) (totlich und

nOrdKeh foo Tola, F^anMösisek-WtAel, Darfor, Kordofhn u. Nnbien

umfassende apost. Vikariat des (östl.) Sudan mit einer Missions-

anstalt zu Assuan am Nile errieb toten , schicken von Salzburg aus

Missionäre namentlich auch nach Australien.

Die Weissen Väter (des f Card. Lavigerie) haben zu Marien-
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ibal in Loxemburg und fflr OyniiiasialiOglinge tn Trier (S. 225, 239

u. 265) Scbulen erOffnei; sie besorgen auf deatschem Gebiete die

apoetol. Vikariate 1) Vidaria-See-SSd (Bischof Hirih zu Baknmbi,

-~ aodere Stationen sind Marienberg bei Bokoba, Villa Maria, ßu-

juja, Kiziba - ) , 2) Uf^amjambe (Hanptsilz üshirombo, Msalala n.

Kipalupala bei Tahora) und 3) Tanganjika (Hauptsitz Karema,

Maml)we, üruiiga und Kala) bis zum Nyassasee. (Zufolg^e der all^'.

ev.-luth. Kirclienztg. 1895 S. 178 »hat im Nyassagehiete die Bcrlimr

Mission \ Stationen« ;
da^^egen »dienten die planlosen Unternehm-

ungen der Advcntistcn und anderer amcrik. Sekten nur dazu, in den

Augen kritischer Beurtheiler die Missionssache herabzusetzen«). Die

Missionäre v. hl. Geiste {*schwargen Kä^r«), welche soeben in der

vormaligen Abtei Knechtsieden (Kheinpreussen , 1895 S. HO) eine

Missionsschule und demnftchst eine Zwciganstalt hiefon auf Drei-

Aehren bei Colmar i. E. (Geigel, frans, St.-K.*R. 841) erdflfhen, be-

sitzen (S. 5, 48) blühende Niederlassungen su Bsgonoyo, Lalonga,

Mandern, Mhonda u. Mrogoro, Tnonoguo, Kilema v. Kiboscho,

sämmtlieb sum apostol. Yikariat J^orel-Sansibar deatschen Antlieils

gehörig. In Deutsch-Ost-Afrika haben forner (1895 Sw 53, 62 o.

107) die ßeftedikiiner (aus St. Ottilien in Bayern) eine apost. Prä-

fcktur, welche mit dem Sitze zu Dar-es-Salam sich bis Kiliwa und

bis zum Kovuma erstreckt. Das »Vikariat des oberen Nils« (mit

Uganda u. ünioro) ist aus politischen (iründen den englischen Mis-

sionären des Iii. Joseph von Mill-Hill übertragen worden. Das

»Vikariat Victoria-Sec-Nord« (S. 20, 80, 273 u. 362) umlasst eben-

falls nur englisches Gebiet Die Mission Deutsch-Südwestafrika's ist

den ObkUen fiberlassen worden; von Valkenburg (Holland) aus er-

richteten sie zu Fulda eine Missionsschule; auch besitzen sie die

Niederlassung St. Dlrich bei Saarbarg (Lotbringen, 1895 S. 180).

In Kamerun besitat die Kongregation des ehrw. Palotti (von

Limburg und Ehrenbreltstein ans S. 85, 49, 120, 146, 211, 235 u.

252, 1895 S. 115 u. 150) vier Niederlassungen: Victoria, Edea,

Kribi u. Marien berg, in Togo die »von göttl. Worte« (aus Steyl und

Neisse S. 52, 68, 144, 108, 209. 239, 273, 303, 312 u. 334, 1895

iS. 136) drei Niederlassungen: Lome, Adjido, Togo-Stadt. Zufolge

1895 S. 96 wirken in Kamerun englische Baptisten mit 36 Aussen-

stationen, die Basier evang. Mission mit 50 Aussenstationen, auch

amerikanische Presbyterianor ; iVortj-Kamerun gehört z. Z. noch zum
apost Vikariate des (Ostl.) Sudan.

Strassbnrg i. B. F. Gei^
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9, Concordut uml Reluj'misedicl. Von der juristischm facuKäf

der Universität München gekrönte Preisschrift, Erster TkeU z

Die BdigimuverhäUm$8e der Minderjährigen nach der baffer,

Verf.'Vrhmde, Van Jos. Stan^. MUndien, Theodor Aeker-

mam, 189$. IV u, Ui 8. 8^. (Mk, 4. 80).

INeM preisgekröoie sorgiftUige Untermiehnng befasst sich mit

einem, wie den Lesern des Arehir schon aas diesem bekannt ist, in

neuerer Zeit in vielen Schriften nnd Abhandlungen erörterten Thema,

nftmlich der religiösen Erziehung der Kinder nach bayerischem Rechte

uml beschränkt sich dabei auf eine neue Prüfung der wichtigeren

und namentlich der controversen Bestiraniungen. Im grossen Ganzen

ineiet die Schrift eine gute Erläuterung der nicht gut redigirti-n

einschlägigen Bestimmungen der II. Verfassungsbeilage uml der

übrigen nebst der Literatur in der Einleitung verzeichneten Quellen.

Im I. Abschnitt werden die lieligionsverhältnisse der Kinder, d. h. der

ndnderjährigen Personen dargestellt , deren Eltern verscbiedenoii

Glaubens sind; insbesondere wird hier auch die Pflicht der Eltern

aur religiösen Bniehnng nnd werden die Grensen des elterlichen fir-

ziehnngsiechte gründlich erOrtert. Der H. Abschnitt handelt von

den Rellgtonsverhältnissen der Kinder von Bltem des nftmlichen

Glaubens. Der Verf. vertritt hier die Anschauung, dass die Kinder

aus ungemischter Ehe nach bayer. Verf.-Rechte der Beligion ihrer

Bitern xn folgen haben, ohne dass den Bltem eine andere Bestim*

mang zustehe. Der III. Abschnitt handelt von den Religionsver-

hältnissen Minderjähriger religionsloser Eltern, der IV. Abschnitt

vom Verfahren bei Streitigkeiten über relig. Kindererziehung. Ein

.\nhaiig bringt Staatsrathsprotocolle aus den J. 1813 und 1814 um«!

Auszüge aus dem Gönner'schen und Aretin'schen Entwurf eines

Civilcodex aus dem J. 1811 bezw. 1815/17. Den Schluss der jeden-

falls werlhvollen Darstellung bildet ein alphabetisches Sachregister.

10. Kircf^enrecht und Reichsversichcrungereeht. Von Dr. Ricliard

IFcf{ , Oer.'Assess. und Privatdoc. an der Univ. Königsberg

(im ArMo f. öffentL BeehL X. 3. 8. 860--4J^). Freiburg,

Mohr (Siebeek) 1895.

Als Verf. eines 1894 su Leipsig erschienenen »Lehrbuch des

Reichsversicherungsrechtsc erschien Dr. Wogt besonders bemlbn an

diesen Erörterungen, in deren Eingang er auch der Bncykliken

Leo Xlir. Aber die Arbeiterfrage und diese betreffenden Erlasse

prot. Synoden und Kirchenbehörden gedenkt. Wenn er aber (S. 351 f.)

die Autstellung betr. gesetzlicher Vorschriften Iftdiglich dem Staate,

der Kirche nur die Mittel der inneren Mission zugestehen will, so
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iniiss man diese Behanptang vom Icath. Standpunkte ans gewiss be-

streiten. Allerdings ist die deutsche Gesetigabang Aber die Arbeiter-

versicberang ohne jede Uitwirknng der Kirche unabhingig ?<m re-

ligiösen und kirchlichen Erwftgnngen ergangen. Inwiefern aber den-

noch Kirche nnd Kirehenrecht auch bei der DarchfShmng der Ar**

beiterversiclierong in Betracht kommen, hat der Verf. sehr treffend

und eingeljend dargelegt. Er weist auf die Bedeutung der pfarramt-

lichen Urkunden üher Alter, Eheschliesanng und Tod hin und auf

die gesetzliche Gehühren- und Sterapelfreiheit der Nachweise und zur

Handhabung des Kranken-, ürifulls-, Invaliditäts- und Alterver-

sorgungsgesetzes erforderlichen Urkunden; erfuhrt aus, wie auch die

kirchlichen Feiertage im gesammten Reichsversicherungsrecht bei

Berechnung der Fristen in Frage kommen ; er weist darauf hin, dass

Unterstfitzungen auf Qmnd der Arbeiterversichemngsgesetze nicht als

Armennnterstflixungen aus öffentlichen Mitteln ansusehen seien nnd

darum nicht von kirchlichen Oomeindeämtom aosschliessen, wo sol-

ches für die aus Annenmitteln Unterstfitaten die Landesgesetagebnng

fordert. Ausffibrlicb wird darauf die Versicherungspflicht des Kirchen-

personals erörtert. Das Qesammtergebniss bildet, dass die Kranken- nnd

UnfalUversicherung fflr das Kirchenpersonal iusserst selten begründet

ist, dagegen regelmässig die Invaliditäts- und Altersfersichernng,

wenngleich auch diese, abgesehen von den Geistlichen und deren Ge-

hilfen und Vertretern , nicht für Organisten , Cantoren u. s. w. für

Todtengräher
,

Gral)ptleger
,

Kirchhofsgärtner, Leicheufrauen und

Krankenpfleger, wenn sie als selbständige Gewerbetreibende er-

scheinen, für Krankenpfleger, welche statt des Entgeltes von ihrem

Orden unterhalten werden und für Personen, welche nur gelegent-

lich oder als Nebenbeschäftignng gegen geringes Fintgelt eine sonst

Versöhnungspflichtige Thfttigkeit ausüben. Zum Schlüsse zeigt der

Verf. noch , dass soweit das Kirchenpersonal versicherungspflichtig

ist, auch die weiteren Pflichten PUiis greifen, welche die Arbeiter-

Tersicbemngagesetie den Versicherten auflegt Die vortreffliche

Abhandlung verdiente in SonderabdrOeken auch weiteren, namentlich

kirchlichen Kreisen leichter zugänglich gemacht zu werden.

11. SkuMexiktm kermisg. von der QdfresgesdMuxß ämrek Dr. A,

Brud&r. Heft 35. 96. FreUmrg, Herder, 1895.

Heft 35. enthält ausnahmsweise nichts kirchenrechtlich Be-

inerkenswerthes. — Hpft 36 Sp. 801—960 bringt u. A. einen Ar-

tikel Religion und derpii Beziehungen zum Staate von P. Lingens

S. .T., Heligionsgpselhchnften (protest, , altkiithol. u. gr.-nrient.) von

Veritig, Rpligioiisunterricht von Schöberly Religiansverbrechen von
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(Mber, Renas, auch in kirelienpol. Hinsicht, von FeUchka, Ru-
mämm^ noch ohne Schloat.

19. Wdwer und Wdkl't KMimUxikim, J». Aufl., vtm Frof. Dr.

KMÜm^ FHUmrg, Herder, 1896. Hiß 95-^8. Bd. 9.

1163—17:98.

Auch manche kirchenrochtlicbe Notiz enthalten in Heft 95. die

Artikel über dfe verschiedenen deatschen KOnige and Bischl^fe Otto

(von Weber u. A.), Paderborn (Wurm), Padua (Nelier), Palästina

(v. Riess), Pallium (K. Schrod), Palmatae (Fr. X. Scliraid). Aus

Heft 96. sind hier zu erwähnen die Artt. Papalsystein (Th. Graride-

rath S. J.), Papst (Jos. Blötzer S. J.), Papstbriefe (v. Scherer),

Papstkataloge (v. Funk), Papstwahl (Wurm), Paraguay (Aiitoii

Huonder S. J ), Paris (Neher), Parität (v. Moy), Parker (0. Pfiilf

S. J.). Aus Heft 97. seien hier genannt die Artikel Passau (Weber),

Pastorale (K. Schrod), Pastoraltheologie (PrUner), Pastoren protest

(A. Esser), Patavia (Kaulen), Pantheon (A. Esser), Patriafch (Neber),

Patriciat (Grashof)* Patrologie (Bardenhewer) , Patronatsrecht (Per*

maneder), Paul L—V. (Wnnn), Paalicianer (Fechtrop) , Paulinus t.

Trier (de Lorensi). Arn Heft 98. (Sp. 1730-1920) sind hier an er-

wähnen die Artikel: PAsminy (Zeck), Pegna (v. Scherer), Pelagius I.

und II. (Zeck), Peloking (Wurm), Pelplin (Rosentreter), Perandi

(Jox C. M.), Pereira (Pell S. J.), Persien (Keimling 0. S. B.), Pe-

rugia (Neher), Peter d. Gr. (Neher), Petit-Didier (Kienle 0. S. R.),

h. Petrus (Hoberg u. Funk), Petrus Lombardus (noch ohnp Schluss).

13, Df^uische Zeifschr. für Kirchenrecht
,

heraiutg. von (Ich. Ilofr,

Prof. Dr. Emil Friedberg und Prof. Dr. Emil Sehling. Frei-

hnrg i. Br. , J. C. B. Möhr (Suheck), Bd, 4. Heft t-3.
Bd. 5. Heft 1. 1894—95.

Wir erwähnen hier namentlich aus Rd. 4. Heft 1. S. 121 fl*.

G, V, ßehw, Zur Geschichte der geistlichen Gerichtsharkeit am
Aasgang des Mittelalters, aas Bd. 5. Heft 1. S. 1 ff.: GoeAs, Das

Alter der Kirehweihformeln X>-XXXI. des über diamos; von dem-

selben (S. 80 ff.) Die Bchtheit der flUsehlich als Bp. Widonis ad -

Heripertnm archiepiscopam Mediolanensero bezeichneten Decretalo

Psschalis I. Fralemae mortis c. 1. q. 8. e. 7. Si qnis autem ohjecerit;

Rbendas. S. 60—160: Prof. Dr. Singer, Znr Frage des staatlichen

Oberaufsicbtsrerhtes. Mit besonderer KflckHicbt auf das Verhältnias

des modtTHHu Staat<>s zur kathol. Kirche.
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XVII.

Kaim der Pa|)st seinen Nachfolger bestimmen?

YoD LyoMiprofessor Dr. Jouph HoUweek in EidulStt

Vor einiger Zeit ging durch die öffentlichen BIfttter die Nach-

rieht t Leo XIIL habe den Cardinftlen sein Testament flberreicht

und darin nieht blos wiederholt die Regiemngemaiinien, welche ihn

bei der Behandlung der kirchenpolitiachen Fragen geleitet haben,

dargelegt nnd för die Znknnft empfohlen, sondern aneh Bestim-

mungen Uber die Nachfolge getroffen. Worin diese bestanden, wird

nieht gesagt. Nach den fHiher schon ab nnd zu anftanchenden, an-

geblich ans guter Quelle stammenden Nachrichten könnte mau
schliessen, es handle sich nicht hlos um eine Bestätigung der gel-

tenden Wahlgesetze und eine Mahnung an die Cardinälo, hoi der

Walil alle mtMisrhlichen lificksichten schweitren zu lassen, sondern

um Massregeln exceptioneller Art. Man will wissen, der Papst wolle

seinen Nachfolger selbst bestimmen u. Ä. Es wurden sogar be-

atimmte Namen genannt aus dem Cardinalscollegium. — Man muss

nnd wird derartigen Nachrichten sehr skeptisch gegenüberstehen,

aber sie sind nnd waren doch geeignet die AufmerksamIcHit auf die

seit langem wenig*) beachtete Frage hinzulenken: Kann der

iemm Nad^oiger sdbst hestknmenf

1) Qanz unberührt lassen anter den neueren Canonisten die Frage: De-

voti, Soglia, Eichhorn, Biehier-Dove-Kahl, Walter, Permaneder, Giniel, Schalte,

Santi, de Angelis, Lämmer, Aichner, Thndicham
,

(iross, 0. Mejer, 8cliorer.

f'nt hmnnn, Lehrbach des K.-K.. II. 15, scheint die Designation als zu-

kisäig zu betrachten; ebenso Ilehitr, Kathol. Kirchenrecht, II, 147; Friid-

hf.rtj, Lehrbach des K.-Ii., 138 Anm. 1, verweist blos auf die vergeblichen Ver-

ladie Felix IV. ond Bonifiu IL, den Nachfolger m bestimmeo; neneetens spricht

er nch in der ZdtMhr. f. 1896, 8. 176 fttr die UOgUehkdt der Deeig-

natioB Mt; HergenrOther Ph,, Lehibneh des K.-B., 843, negirt dem Fkpet

das Recht hiezn, ohne eine weitere Begründang zu geben; ebenso Siflurmiyl,

Letirbuch des K.-R., 180; Hinarhiut, System des kath. K.-R., I. 227 und 292

ist mehr geneigt, dem Papst princii)ie11 das Recht zur Designation einzaräomen;

am bestimmtesten thnt dies Turquitü, .Iuris ecclesiastici publici institationes,

Lib. II, cap. 1, n. 5. Am cinj^ehendsten befasst sich mit der Frage hUiUip»,

Kirchcnrecbt, V, 729 ff. Er negirt dein Papst das Recht der Designation;

nnr eine AnempfeUnng des Nachfolgers sei ihm gestattet So nimmt anch an

Verengt Kirchenr. 3. Avil. fi. 126. VL Orandtrath bat nach der prindplell

dogmatischen nnd ea&ooistisehen Seite hin die Finge erSrtert in den Stimmen

Afebk nir Kli«liMirMlit LXXIV. 22
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Fflr den YorCuser dieser Zeilen isfc nicht die jüngst geführte

GontroTerse^) über diesen Gegenstand nftehste Veranlassung, sich da-

mit ta beschäftigen, sondern er begegnete dieser Frage mehrfhch in

der Untersnchnng einer anderen, die sich eben&lls anf die Nachfolge

in der päpstlichen Würde besieht *). Dort iLonnte nnr gelegentlich

die Sache gestreift werden*). Gegenäber den auftanchenden Nach-

richten an8 Rom gewann die Frage ein actuelleres Interesse und

wurde für eine Besprechung schon damals in Aussicht genoninieri.

Nun kommt allerdings auch die schon berührte Controverse, wi^lche

anlässlich einer den Gegenstand vorwiegend nacli der historischen

Seite hin behandelnden Schrift sich entwickelte, als veranlassendes

Moment der Besprechung in Betracht. Nicht als wollte ich mich

in den Streit roiseben ; aber es ist za erwarten, dass der Besprechung

der Frage nun ein entschiedeneres Interesse werde zugewendet werden.

Natürlich müssen nnd werden die über den Gegenstand forliegenden

Änsfühmngen von hüben nnd drüben Berücksichtigung nnd Ver-

werthang finden.

Der Erürtemng schiclce ich eine genane Bestimmnng des Be-

griffes Designation vorans, weil gerade der schwankende Qebranch

dieses Begriffes, bald in engerem, bald in weiterem Sinn, nicht wenig

sur Yerwirrung beigetragen hat

MM Maria Laach, VU, Jahi^ang 1874, 139 ff. Id letxtor Zat bat Holder (Die

Denipiation d«r Nachfolger dnrch die P&pete, FMborg i. d. Sdiw. 1892) die

Frage mehr nach der historisehen Seite hin baaprochen. Das neueste Werk

über die Papstwahl, Lnrina Lector. Le conclnve, Paris 1895, p. 7 nimmt

die Designation als den anfänglichen Besetzungsmodne wie der andern so dea

römischen Bischofssitzes an.

1) Die Kritik, welche Granderath in den Stimmen aas M. Laach, Jahr-

gang 1893, Bd. 45, 81 ff. Sät/mlUler in der Literarischen Rnndschau, Jahr-

gang 1898, Nr. 11 and Andtr« an «einem Boebe ttbten, liat Holder Teranlaast

im ArehiT t KivebeDieebt, Jahrgang 1894, Bd. 72, 409 iT., «Ine Beplik in gebeD,

anf welche Sagmftllw, ebenda Bd. 71, 476, antwiwtete. Nach den daeelbet ge-

machten Andeatnngen scheint Holder die Controyerse weiter führen zu wollen.

2) HoUtceck, Der Apostolische Stuhl und Mom. Eine Untersuchung Ober

die rechtliche Natur der Verbindung des Primates mit der Sedes Roroana.

MAinz 1895. — 3) A. a. 0. S. 117.

4) Holder darf, wie mir scheint, leinen Kritikern nicht fl&chtiges Lesen

vorwerfen. Er gebnueht thatsAehli^ den Begriff Designation fortw&hrend bald

in eDgerem bald in weiterem Sinn und et liest sieh mehrfach nicht featsteUen, ob

er eine der angeführten »Deaignationenc in diesem oder jenen Sinn alt aolche be-

leiehnen will S. 47 d. a. Schrift ist sogar von einer kaiserlichen Designatioa

der Pftpste die Rede. Der Kern der Arbeit sclieint geschrieben worden zu sein,

ohne dass sich dor Vnrfas<*rr fostLr'^-^^elU tiatf»', in welchem Sinn allein die De-

signation für die Üntersucbung uaserei Frage von Bedeutung ist. Gerade die
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/. Begriff der Designation.

Der Begriff * Designationt wird in dreifach yerschiedenem

Umfang gebraucht ^).

Im weitesten Sinn redet man von > Design&tioii«€ wenn Jemand

für ein seinerzeit sich erledigendes Amt mit einer gewissen Sicherheit

in Aussicht genommen werden kano. So wird Jemand als für einen

Posten »designirtc bezeichnet, wenn er gcgcnfiber allen anderen da*

fSr etwa in Betracht kommenden Persönlichkelten als so hervor-

ragend geeignet erscheint, dass man annehmen darf, es würden im

Erledigungsfall die znr Besetzung des Amtes competenten Factoren

in erster Linie anf ihn ihr Augenmerk richten. Es kann eine der-

artige comblnatorische »Design ationc in günstigen Aeosseningen der

BesetzQngsberechtigten eine gewisse Stütze haben; überdies könnon

sich darin auch die Wünsche der Coinmunität ausdrucken, was be-

sonders dann von Bedeutung ist, wenn solche Wünsche bei der Be-

setzung des Amtes beachtet zu werden pflegen.

Im engeren Sinn versteht man unter Designation eine nocli vor

Erledigung des Amtes von sehr einflussreicher Seite gegebene Em-
pfehlung einer Person, so dass im vorhinein angenommen werden

darf, die zur Besetzung rechtlich Befugten würden dadurch wirk-

samst veranlasst, nur die empfohlene Persönlichkeit zu berück-

sichtigen. Diese Art der Designation ist von erhöhter Bedeutang

gegenüber der erstgenannten. Dort handelt es sich am Gombina-

tionen, die an sich keinerlei bestimmenden Klnflnss auf die znr Be-

setzung des Amtes Berechtigten üben : hier wird durch die Bropfehl-

ungen und Wünsche einer einflussreichen Persönlichkeit ein nach Um-
ständen sehr weitgehender moralischer Zwang geübt, der freilich die

Freiheit nicht aufhebt, aber doch deren Gebrauch nach einer beson-

deren Seite hin sehr wirksam bestimmt.

Im engfiten und eigentlichen Sinn versteht man unter Designa-

tion die von competenter Seite aiis>,^uliende, rechtsverbindliche Be-

stimmung einer Person für ein erst später sich erledigendes Amt.

Durch diese Designatioii wird der betretVenden Person ein jus ad rem

eingeräumt und im Falle der Erledigung des Arotes tritt sie sofort

in den wirklichen Besitz ein, d. h. es entsteht für sie nun jus in re.

Uiitersnchung, ob boi den einzelnen Thatsachen die Merkmale der eigentlichen

oder uuoigentlichon Designation vorliegen, wäre für die Entscheidang der Rechts-

frage von besonderem Werthe gewesen.

1) VielfMh wird nur eine iwdftMiie DesigaatioD untenehiedm ; doeh

iMMn tieh n. 8., nicht alle Fillo, in denen tob Detlgnation geeproeheii wird,

damnter fasten; deswegen die im Teit eingtülhrta draifkehe Abtlnfliag.

22*
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Wenn durch diese Designaiion das Amt in aussergewöhnlicher Weise

besetst wird, dann treten eben für diesen FnU die f&r gemhniM lor

Besetsnng Berechtigen gar nicht in Thfttigkeit. Geschieht es gleich-

wohl, 00 hat der Ton ihnen gesetzte Akt lediglich die Bedentang,

dem üebergang des Amtes eine gewisse äossere Förmlichkeit zu

geben, kann aber auch dasn dienen, gegenüber der anssergewOhn-

liclien BesetzuDgsweise die gewöhnliche als solche in Erlnnerong zu

bringen. — Juridische Bedeutung hat allein diese letztere Designa-

tion. Die beiden erstgenaunteu üben keinen oder nur einen morali-

schen Bintluss.

In welchem Sinn sprechen wir von Designation, wenn die Frag«

gestellt wird: Kann der Papst seinen Nachjolger selbst bestimmen?

Oflenbar bat man dabei den Begriff im engsten Sinn zu nehnien,

denn nur so ist die Frage einer canonistiscbeo und historischen

Untersuchung werth. Es steht im vorhinein ausser allem Zweifel,

dass die Desigi\ation im weitesten Sinn, die ja rein combinatorischer

Natnr ist, erlaubt sein mnss. Zudem erscheint hier nicht der Papst

als der Designirende, sondern nnr diejenigen, welche sich mit der

Frage der Nachfolge beschftftigen. Sie hatten nach Lage der Ver-

hältnisse, der herrschenden Stimmungen, etwa anf Qmnd gemachter

besonderer Beobachtungen eine Persönlichkeit ffilr diesen oder jenen

Posten designirt. Wer will derartige Combinationen, die begrifflich

keinerlei Abmachungen der zur Besetzung des Amtes Befugten

voraussetzen, verbieten')? Al)er auch dif zweite Art der Designa-

tioM ist üftenbar erlauht. Sie würde nur dann moralisch verwertiich,

wenn damit Zwecke verbunden würden, welche dem Wohl der Kirche

abträglich wären, wenn also dadurch höchst wahrscheinlich tüchtigere

und geeignetere I'ersönlichkciten bei der Besetzung ausser Acht ge-

netzt oder im vorhinein ausgeschlossen blieben. Natürlicli darf der

Brapfehlende, um seinen Zweck zu erreichen und eine entsprechende

Persönlichkeit durchzusetzen, nicht unerlaubte Mittel gebrauchen,

wie Bestechung der Wähler, Verdächtigung anderer Gandidaten,

Herabminderung ihrer Fähigkeiten und Verdienste u. s. w. Wird

mit der Empfehlung die rechte Intention ?erbunden, ifir das wahre

Wohl der Kirche zu sorgen, werden nur sittlich erlaubte Mittel da-

bei angewendet, dann ist nicht abzusehen, wie hierin etwas rechtlich

1) Abmachoiigen der sor BeMtung des pftfittUohen Stählet nech eeiaer

Brledigang eompetenten Factoren nnter lieh noch za Lebzeiteu des Papstes

worden strenge ?erb«>t*Mi schon von Syminaohus (498—.M I); spater t. Bonifaz III.

(607), Panl IV. (1555-1559). Vergl. cc. 2. 7. D. 79. i'hiUipt, Kirehenrecbt,

V, 738 und 842.
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oder moralisch ünmi^liehes liegen konnte. Iiin Beeht auf den Poeten

hat ja an sich Niemand ; ee darf erentnell nnr Jemanden nicht die

Bewerbung unmöglich gemacht werden. Wird er auch fon den lar

Hesetaung des Amtes Befugten wegen der forliegenden Empfehinng

ausser Acht gelassen , so kann er sich nicht über Rechtsverletzung

beklagen. Man darf sogar noch weiter gehen. Derartige »Designa-

tionen« können im allgemeinen nur empfohlen werden, die richtige

Intention l)eim Hmptehlondi^n und den (Tehrauch erlaubter Mittel

vorausgesetzt. Die amtsführende iVrson iiat ja einerseits besondere

(Gelegenheit, die Anforderungen kennen zu lernen, welche das Amt
au sf'iiien Träger stellt; andererseits kann sie auch die Fähigkeiten

un<] die moralischen Anlagen der Untergebenen vielfach erproben

und dadurch geeignete Personen aussnchen. Bs ist freilich auch

hier ein Irrtlinm nicht ausgeschlossen; aber dieser kann bei keiaefti

Besetxungsmodus vOllig nnmOglich gemacht werden. Das kirchliche

Recht hat darum diese Designation oder besser Gommendation ge-

radezu hegfinstiget ^).

Wenn demnach dies De-signationsrecht des Papstes untersucht

werden will« kann es sich nur um die De8ignation Im engsten und

eigentlichen Sinn handeln. Unsere Frage lautet also in erweiterter

Fassung so

:

Ifut (irr Papst das Recht, unter Suf^pendirutig des Wahlrechtes

der (jirdiniile für diesen hestnnmtcn Fall t ine Perso)i (ds seinen

NaehfoUjer zu be-eiehiirti, so duss dieselbe noeh 2u sei}ten Lehzeiieti

ein jus ad rem erwirbt, das mit detn eiuxjetretenen Tode des Papstes

und der damit geyebenen Erledigung der päpstlichen Würde sofort in

ein jus in re übergeht ?

Die älteren Canonisten befassen sich freilich nicht lange mit

der BegriiYsbestimroung von Designation; aber es ist der Begriff im

Wortlaut ihrer Frage genügend klar festgestellt. Sie fragen in der

Itegel: An pupa possit sibi eligere, instituere, substituere succesaorem?

Auch gebrauchen sie das Snbstantiv substitutio. Der Terminus de>

signatio begegnet rerhftltnissmftssig selten. — Damit ist der Frage-

l) Die Verorünung des Papstes Symm.-ichiis (c. 2. D. 79) macht es lUMh
viclfach«'r Annahme dem Trailer der päpstlichen Würde gewisserroassen sar

l'Hit ht. schon bei Lebzeiten für einen jjooigneten Nachfolger durch hmpft blung
iveni(fi,leii.<) - wenn man das >deceriiere« im weiten Sinne versteht - zu

sorgen. Uinschiu» , Kirchenrecht, I, 227^ allerdings glaubt die Bestim-

mung der lOmiichen Synode vou 462 (c. 5, C. VIU. qu. 1) als Missbilligung

dieser Empfehlaugen ansehen so sollen; ebenso HefeUt Condlieogesdi. II. 569.

Der Teit des Sjoodalbesehlossea fiwsi aber nur die eigentliche Designatien

in*s Auge.
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ponkt, am den es sich in unserer Br6rterung1iandelt, festgestellt.

Dtraus ist nun auch sofort klar, dass es sich hier nicht um eine

Idttairiiehe Frage bandelt. Diese mOsste Unten: Haben die Pftpste

Designationen im strengen and eigentlichen Sinn vorgenommen?

Die Rechtsfrage, die wir stellen, ist wesentlich eaiionistischen, oder

wenn man will, dogmatischen Charakters; denn sowohl Canonisten

als Dogmatiker befassen sich mit dem Inhalt des Primates, nnter-

snchen die darin eingeschlossenen Hechte. Bs wird sich bei der Be-

antwortung der Frage zeigen, dass allerdings die Feststellung histori-

scher Thatsachen für ihre definitive Lösunij von Bedeutung iai, aber

es setzte ein völliges Verkennen des Frai^'epuukteä voraus, wunn man

sie auf historischem Weg beantworton wollte.

Nicht unangebracht dürfte es auch sein, darauf liinzuweisen,

ddss die Frage nicht dahin lautet, ob der Papst das Kei-ht hab<>, das

Wahlrecht der Cardin&le Oberhaupt zu beseitigen und au die Stelle der

Wahl die Designation als gewöhnlichen Resetzun^rsmodus des heiligen

Stuhles zu setzen. Es ist getragt, ob der Papst für einzelne Fälle

das Recht habe, den Nachfolger an designiren. Man kann di« Frage

in jenem Umfang verneinen, in diesem bejahen.

//. Die bisherige canonistische Erörterung,

Es sind anfangs fast ausschliesslich Canonisten, welche an

unserer Controverse sich bethetligton; die Dogmatiker der mittel-

alterlichen Scholastik pflegten die Frage zu umgehen oder höchstens

kurz zu streifen. Bs liegt dies in der Natur der Sache. Mit den

Pbpstwahlen beschftftigten sich ausschliesslich die Canonisten, und

demgemftss waren auch sie es, die ein besonderes Interesse daran

fanden, zu untersuchen , ob noch ein anderer Modus der Besetzung

des apostolischen Stuhles rechtlich möglicli sei. Vom IG. Jahrhundert

ab betheiligen sich jedoch auch die Dogmatiker leldiaft an dieser

Controverse. — Schon Gnitttin (f circa 1150), der Vater ilor kirch-

lichen Jurisprudenz, hat sich in den Noten (dicta), mit welchen er

seine Kechtssammlung begleitet, und durch die er die concordia

canouum berzustelleu sich bemüht, mit unserer Fraise befasst. Die

vorhandenen Kechtsbestimmungen fasst er dahin auf, dass prineipieü

weder für den heiligen Stuhl noch für die anderen Bpiscopalsitze die

Designation aasgeschlossen sei. Zwar sei sie später verboten worden,

aber dieses Verbot habe seinen Qrnnd in dem Missbrauch , welcher

mit der Designation getrieben wurde >).

1) In der D. 70 h;in<lolt (Jratian von der Papstwalil n\u\ führt dort

(can. 10) das Decrel des Papstes Öjrmmacbas an, dein er die Bemerkung voraus*
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Uei der hohen Auctorität Oratiaus ist es immerbin bedeutsam^

dass die Glossatoren des Decreies in viel sch&rferen Ausdrflcken die

Deaignation verirerfen als es der gefeierte Magister thut, ja sie

wollen dieselbe prineipM ablehnen.

Die Glosse zum Papstwahldecret des Symmachns interpretirt

zimiichst »las (l«M'ernpn; nicht im strikten technischen Sinn eines ver-

pflii-htemlen r;t\si't/.<\s, sondürn im weiteren Sinn eines deliherare nnd

hebt im Ansciiiuss daran ausdrücklich hervor, dass es dem Papste

schickt: Electio vero Roniaui Pontificis etiam cum deliberatiKnc i>rapdeces3ori8

ticri flebot d. h niclit blos dio Cardiiiälc , deren Wahlrecht »iiatiaii durch die

cc. l-l) vofjyrj'trair.Mion auctoritatcs siclicr gestellt hat, sind zur Sorge um die

Wiederbesetxuii;,' <i« .s Apustol. Stnbles berafen, sondern aneb der regierende Papst;

aber teine Tbfttigkeit erscheint ihm hier ab eine die Cardln£le nnr onteistfttsende.

In der G. VIII , qn. 1 eonstmift sieh Gratian einen Beehtsfiill Ober die Be-

setzung der bischoflieben Stühle nnd stellt dann im AneeUass an den Casus

die Frage: Hic primo quacritar, an lieeat episcopo succenflorem sibi instituere?

Kr beantwortet zuerst die Frage principiell mit Ja: Quod autem episcopo suc-

ccs.sorem sibi instituere liceat, ex vcrbis Zachariae Tapac conjicitur ((iratian

hat dieselben schon C. VII, qii. 1. c. 17. §. 1. auff^oführt) quibus Maguntino

archicpiscopo pormisit adjutorem sibi statucrc, qui ei dufuucto in plcnitudinem

snccederet potestatis. Item ei Teibie Sjrmmacbi Papae dleentb: »Si traneitns

papae inepinntos erenerit, nt de soi eleetione eneeeeeorii non poesit ante de*

eemere« «pparet, qnod episoopi iiieeeeeores tibi inaHtvare poeennt Item «templo

B. Petri illad idem probatur, qtii sibi B. dementem snccessorem institnlt.

Gratian gibt also an dieacr Stelle dem Dccret des Symmachus eine erweiterte

Bedeutung; er fasst es hier als eigentliche Designation. Für die Designation

de» ('lomenH ilurch Petrus horuft er sich anf einen Brief des Papstes Johann III.

(56«J— 573), der für eine Käisciiung Pseudo- Isidors gehalten wird. Die eigent-

liehe Qaelle fQr diese Nachricht, nämlich den apokryphen Brief des Clemens an

Jakobns, bat erst Paneapalea (im can. 2) dem Decret eingefügt. — Kaeb der

prindpielten Bejahung der Frage führt Oiatian die kireblieben Yeibote (ce. 8.

4. & 7) der Designation anf, bes. den Gbnon der Synode tob Antioehia vom
J. 382 in der ITebersetiung des Dionysius Rxignus; abschliessend bemerkt er

dann unter Anlehnung an eine Stelle des Hieronymus, welche im can. 6 anf-

geführt ist: His omnibus auctoritatibus prohibentur episcopi sucoessores sibi in-

stituere. Sed aliud est de sui Huoeeaaoris eleetione cnni fratribus deliberare et

aliud est ex teptaniento tamquani snae diguitatis haeredem sibi quaerere. lUad

fieri permittitar; hoc autem peniiui» prohibetur. Illad autem B. Petri ab iltis

alet in argumentum aasnmi, qni talce sibi snbetitnant qnalem tibi sncoeesorem

B. Petrus quaesi?it. Veram qnia ofBcinm non vitae sed sangnim (d. b. Ver*

wandten) coepit deferri atqae ad episeopatnm tales qaisqne soeecesores sibi

qnaerere coepÜ, qni Tel odiosi popalis vel a plebe docendi invenirentnr, eacrie

ninoni/ms constitutum est, ne qwisquam sibi sui officü quaerat succeasorem. —
<Jratian hält also das Verbot der Designation für ein kirchliches nicht für ein

göttliches und zwar gerade mit BUcksicbt auf die thateachliohe Besetsang des

hl Stuhlcü.
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unerlaubt sei, seinen Nachfolger zu wählen lu gleicher Weise

werden die Worte Gratians, mit welchen er im C. VIII. q. 1 zu

unserer Frage Stellung nimmt, daliin aufzufassen ^^esuclit, dass eine

Designation des Nachfolgers principiell ausgeschlossen sei. Ks wird

eingangs schon bemerkt, dass Gratian bei der Beantwortung der

Frage vom Qegentheile ausgehe und damit insinuirt, es gescb&he

das nur aus methodischen Gründen, da die Schule es stets so zu

halten pflege; sofort wird das decernere wieder iiu Sinn des deli-

berare erklärt*) und die Eänftthrnng kirchlicher Verbote über De-

1) Olotta ad 6. 10. D. 79, r. Non po«it: Aliud mi de mi •oooenorii

eleetionc cam fratribus deliberare, qaod possct fieri, ut hic pemiktitur, et aliud

est ex testaroento quasi dignitatis fuae hacredcin substituere, quoU ibi penitns

prohibetor, (juia nee Pnpne lo-t (, quia hoc ncc Moyses potuit (can. G, ('. VIII,

qu. 1); nec est trahendom ad coiiseqoentiain factoni Petri Clementein substi-

tuentis sibi Ican. 1, C. VIII, qu. 1) ,
qaia ad ejus umbrani curabantur intirmi.

Die Glosse fust dernoMh die ihr feststehende Aas&baiig der Designation darcb

Petmi alt ein besonderes ehaiismaUiciies PriTilegiam desselben aaf wie die

Wnndergabe, also nieht als eieveitittm poteetaiis primatialis. Nnr der Primat

ging anf die Nadlfolger Petri Ober, nicht die Charismen, welche rein persSn-

liebe Privilegien waren. In der Glosse ad v. Licet wird dann gefragt : .Sed

namquid Papa potcat dare licentiam alii , at eligat sibi saccessorem (c. 17.

C. VII, qu. 1), quaro ergo non potest sibi (sc. succcssoroni) eligero? Die Frage

iik ein Beweis, daas der später von den Vertretern der bejahenden Ansicht oft-

mals gebrauchte Grund, der Papst könne selbst, was er anderen erlaube, schon

tor Zeit der Glossatoren geltend gemacht warde. Anf die gestellte Frage lasst

die Glosse den bertthmten Lehrer Innoeens III., Hngneeio (f 1210 als Bisehof

Ton Fenaia) antworten. Reepoadet Hng. qnod mnlta sunt, qnae aliis indnl-

geuius licite, uobis tarnen talia indalgere non licet. Episcopns euiiu sacpe cnni

aliis dispensat , Privilegium ?el honorem dat aliis. Sed nnmqnid talia poesit

sibi impendere? Non, quia nemo assnmit sibi honorem.

2) Olossa ad C. VIII, qu. 1, casus: ITacc est prima quaestio, qua quae-

ritur, an liceat Episcopo sibi eligere succossorom, et c* rtuin ent, quod non, nisi

per Privilegium hoc habeat. I'rimo auteni {probat Oratianus. (juod sie. oxentj»lo

Moguntiui (Bonifaz hatte von l\ Zacharias die Erlaubnis« erhalten, sich für

Mains einen Haehfolger lo bestellen) et anetoritate Sjrmmaehi a eoniraria

»en»u, et eiemplo Petri; postea probat oontiarinm et in §. »His omnilms

aacteritatibns« dat solntienem.

8) Ibid. gl. ad verb. Qnod antem : Certnm est, qnod non lieet ... nee

obstat c 10. D. 79. ubi innuitur, quod Papae licet sibi institaera snccessorem;

sed dicitnr ibi, quod {wtest cum fratribus ileliherurf de succensore. Die ad-

ditio ad v, Sibi sagt schlechthin : Successorom »ibi instituere nnlli licet : und

an die Intcriiretation des decernere als deliberare wird die Ik'iiierkuiii; Lfefügt,

qnod aliud est, quam sibi successorcni eligere; nam illud (deliberare est lici«

tum . . . istud vero illicitam ; nam deliberare licet cuilibet Praelato de sno

sneeeesors, enm Tidit sibi mortem imminere). Die Glosse ad v. Ant Ugandi

des can. I b. qn. hilt daran fcet, dass Gemens Ton Petrus mm Nachfolger be-
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signation mit der Bemerkung begleitet , Qratian habe nar super-

ficialiter, also anscheinend die Desigoation als zal&Hsig bezeiclmeti

er beweise jeUt das Qegentheil >). Dass die Qloeie das noo licero

im Sinne eines noa posse nimmt, geht dann klar. aus der Sobluss*

bemerknng herfor, welche sie an die resQmirten Worte Gratian an-

schliesst: Die Designation wftre ein Verstoss gegen die kirehliche

Yerfassnng nnd sndero deswegen unmöglich, weil Ar eine Zeit Be-

stimmung getroffen wäre, in welcher der Papst nicht mehr Qesets-

geber sei. Diesen GeüanktMi hat danü später Cajetau zu einem

förmlichen Argument construirt.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die niittelalterliclie Ca-

nonistik duich^'ängisjf in grosser Abhänt^ijjfkeit von der (ilosse blieb

und es darf uns darum k^^inoswegs wundern, wenn wir kaum eine

andere Auffassung als die eben dargestellte in Uer Literatur ver-

treten finden *). Die Glossatoren nnd (Kommentatoren der Decretalen

stiinint worden sei, und dass Linas and Cletas nur Hilfüfuuctioncn während

des Pontiflcates de« Apo8telfttret«n hatten; Clemena habt» jedoch in der Mdnong,
Bbm Ton Petras gegebene Beispiel der Designation werde der Kii«he Terderbllch

sein, die pSpstliehe WSrde sofort niedergelegt und es seien nun nacheinander

Linns und Cletas gewühlt worden, dann erst er selbst wieder. Er sei also

sweiter und vierter Papst,

1) GIo88a ad v. Uiulc: flucnaque probavit Gratianns superficialiter episcopo

licere, sibi clitrore successorom, mnic antein probat contruriiirii In der Schlu8s-

bemerkung (iratiann wird, wie obon hervorgehoben, gesagt, die Verbote der

Designation seien crlaHsen wurden, weil viele Biächufe sich nicht Nachfolger

wählten, die einem Clemens glichen, sondern bei der Wahl Bflckaichten rein

irdischer nnd Terwandtschaftlicher Natnr walten Hessen. Die Glossa ad Beatos

dieses Dietnm Gratiani stellt sieb, oflfonbar weil die AnsfAhrang des Magisters

die Mf^glichkeit einer päpstlichen Designation offen lioss, die Frage: Sed nam*
quid adhuc Papa posset facere sibi snccessorem ? Non, quia hoc esset imniataro

statum ecclesiae et quia statntum facit in id teinpas, in quo noj» est futurns

judex. I>ie fMoase beruft sich hielur auf [)ig. 2. 1, 13: Magistratus autem. vel

is, qui in poteatatc aliqua sit (utputa Proconsul, vel Praetor, vcl alii, qui pro-

Tineias regnnt), jndicaro jubcre eo die, quo privati futuri esseut, nou possunt.

Dass diese Pandelttenstelle in nnserem Fall keine Anwendong finden Iwnn,

werden wir spiter sn erOrtem haben.

2) FeUinua Sandeua (f 1503), den man, wie Schulte. Geschichte der

Qaellen und Literatur des can. R. II, 351, sagt, ein »lebendiges Ropertoriumc

nennen kann, behauptet, dass der Ansicht der (ilosse \{lr folgen. Fufjnanl,

Comni. in IIb. Hecret in cap. Aeccpiinus (X. I. 35) n. 20. In welcher Abhängig-

keit zur Glosse die niittelalterlioben Autoren stamleii. davon bietet ein sprechen-

des Beispiel Joh'innes Cnpiadanus (t li5{)). der in seinem Traktat De
anetoritate Pafme (enthalten in dem Sammelwerk Tractatus universi jaris,

Venetiis 1584, Tom. XIII, p. I, foL 82 ss.) nosere Frage bespricht (K c fol. 34a).

Bs ist nicht Ein Gedanke, Innm Ein Wort tn finden, das Aber die Glosse

hinansginge.
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Gregor IX., des Liber sexias ond der GlemenüneD fanden reichlieh

Qelegenheit sieh Aber ansere Präge aasiosprecbeo, da die aogefAhrteii

drei offieiellen Sanunlaogen je eine wichtige Decretale fiber die Papsi-

wahl enthalten Die Qlom ordinaria spricht sich Mlich nirgend

Aber die Zulissigkeit oder Unsiilft8sigl[eit der Designation ans. Daas

die Schole jedoch bei der Besprechnng dieser Decretalen gelegent-

lich die Frage zu erörtern pflegte, ^'oht schon daraus hervor « das«

die hiiiterlasseneu Werke dur Olossaturcii uiul Coinmentatoreu wenig-

stens in eiuer kurzen Bemerkung ihre Ansicht über die Sache aus-

sprechen

1) Die Üecretalcn enthalten (I, 1, 0) die Constitation Aleruvdn Hl.

Licet de vitanda, in welcher angeordnet wurde, dan« zur gütigen Wahl eine

swcidrittel Majorität der Cardinäle nothwendig wi\ der Liber Sextas anthÜi

(I, 6, S) di« eehSne Constitotioa Gregor X. , die aof dem allgemeiDeii Concil

Ton Lyon (1274) erlaieea wurde; de gibt nanentlieh über den Ort der Pkpet-

wähl and die Einrichtnng dee CooeUTe Bestimmnngen ; dia Clementineti ent-

halten (I, 3, 2) die Decretalo Clemens V , welche einzelne Streitfragen über die

Constitution Gregor' X. aactoritativ entscheidet; hauptsächlich wurde unsere

Frage in den Coniinentaren zum cap. Licet de vitanda erörtert. Anlass zur Er-

örterung bot auch cap. 5 X. I, 35, in welchem Alexander III. in sehr strengen

Worten die Designation verwirft, und derartige successiones dctestabiles et

iniqua als frirol nnd nichtig erklärt. Wie im Text bemerkt, spricht lidi die

Gloaae sa den genannten Capiteln nieht aber unseren Gegenstand ans.

2) So führt FagnaM, 1. e. folgende Antoien ftr die Temeinende An-

steht auf: Qvüdo de Bageio (Arehidiaeonna, f 1318); Johannen Andreä
(fons et tuba juris, t 1348); den Überaus vielseitigen JohanneH de L'ujnimo^

den berühmten Lehrer Zabarellas und Johannis v. Imola (t 1383); Sniiti'mn

liciUimtra (f 1392); Ant. de Butriu (f 1408); Zaharella (häufig citirt aln

CardinaliH, f 1417 in Constanz) ; den genauen Kenner der Glossenlitcratar

Düininicus de Smicto Gtmliiinutt (f c. 1430), Atridnus df. Tudfuchis

(Abbas ^:iculu8,*Panormitanus, t 1453); Joh. IJertachiuua (t 1497); Juhanne*

Ant. dt 8L Qeuryio (Praepositus, f 1509); Sylvester de MerUt (t 1S28);

Femer die Juristen Jason Siagnm (f 1519) nnd Philipp Deiias (t 1535).

Das Nähere &ber diese Autoren bei Schutte, Oesebiehte der Quellen und Li-

teratur des cao. Rechtes, Stuttgart 1875 ff., II. Bd.; Suvh/ny, Geschichte dco

röm. Rechtes im M.-A., Heidelberg 1815 ff., VI, S. 343 ff., 322 ff. Alle dio ge-

nannten Autoren, Dezius anfgenommen. erörtern unsere Frage nicht eigentlich,

sondern sj)rechen lediglich ihre Ansicht kurz hierüber aus. So z. B. ZahareHn
in Caput »Licet de vitandac : Quaero, an po.<sit Papa sibi eligcre successorem?

Dico, i^uod non, at notatur C. VIII, qu. 1, §. »His omnibus.« — Oder Ant.

de BulriOf Comm. in cap. Lieet: Papa potest statnere super modnm eligendi,

snceessorem, noa tarnen potest ellgere ut 0. YJU, qu. 1 §. His onnibos, et neu

quin in talibus nt ardais aon debet statnere abeqne Iktnim eonellio. —
PanormUanuH in cap. Licet: Et tcnetar hoc dictum (glossa ad D. 79) coni-

mnniter per doctores et ratio quia effectus hujusmodi electionis refertur ad

tempoa quo non est futorus Papa. Auch Silvester des Prierio spricht sieb
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Sine eigentliehe BrOrtening der Fhige finden wir hei swei mii-

tolalterlicben Canonisten bei ÄuguiHn von Äneona (f 1828, genannt

Trininplius) und bei dem Cardinal Johannes Torqnmaia (f 1468).

Der Erstere bebandelt sie Eingangs seines ckssischen Werkes fiber

die kirehlicbe Gewalt, nnd man glaubt wahrlich einen Artikel des

hl. Thomas zu lesen, so vorzüglich versteht es Triumphus, die Me-

thoile seinus Meisters zu cu|uren, so reif und so ruh'ii; ist auch die

Discussion. Er führt zuerst die Gründe für die Zulässigkeit der De-

signation auf: 1) Petrus hat seinen Nachfolger designirt ; 2) Der

Papst kann doch selbst, was er anderen erlaubt; nun habe aber

P. Zacharias dem hl. Bonifaz erlaubt, sich einen Nachfolger zu

setzen; 3) Augustin sei ebenfalls noch bei Loh/.piten des Valerius

zum Bischof von Hippo designirt worden; 4) Moses sei ein Typus

des Papstes; nun habe aber Moses noch bei Lebzeiten sich Josua

als Nachfolger gewfthlt — Ehe der Autor diese Argumente ent-

krftftiget, legt er snerst seine Ansicht dar fiber die Frage, ob nach

Petrus jedweder Papst durch Wahl creirt wnrde. Er beantwortet

sie mit Ja und bemerkt, dass dies aus drei Grfinden fiberaus mU-

spreehend sei : Einmal sei das Urtheil eines Einzelnen fehlbarer als

das Hehrerer; Viele sähen mehr als ein Einziger und erkennen

leichter das Innere eines Menschen ; sodann würde durch die De-

signation allniälig eine förmliche Krl)folije in kirchlichen Würden be-

gründet werden, und es kfimcii deni Volk vcrhasste Eletncnte in die

wichtigsten Stellen; drittens sei durch dio Wahl am leichtesten

Garantie t^ew;ihrt liir die l^>füllung der apostolischen Forderung,

dass die kirchlichen Vorsteher ein gutes Zeugniss haben sollen von

Seite der Untergebenen und der Feinde der Kirche — Die Wider-

nur sehr kurz anter Anlehnung an die Glosse Uber den Gegenstand aus;

Samma ßamroaruin, verb. ExcomtnaDicatio. IX, n. 8.

1) Samma de potettate eodeiiastiea, Qo. III, art. 2 in e.: Betpondeo

diocndaoi , qaod Mmptr pott Petniro papa fiilt hidn» per eleelionem ; et hoc

mnltam cooTeoieDter propter tria: Primom prapter Titandam homin«m fidlibile

jadiciam; Mcando propter vitandom posteriomm exemplum. ot teitio propter

habontlnm popnli testimoninin. Nam Christus fuit Denn et homo: idoo in »no

judicio non potuit falli ant fallt're. I<h'o conroniens fuit, (|UO(l post Christi

asccnsionem et post inorteni illins. qui inimediate a Christo clcctus fuit pro-

niutio cajuslibet alterius suuiini i'ontiticis facta fuit per elcctionein, ot ex col-

latieoe et conoordia plorioro talis electio careret errore et roereretar eoecipere

divioam impiiationeni. Nam qnia plaia videiit pInret qvam nnos, eo qood ho-

minee jadieant, qnae forie apparent, aliie patent, eotas autem Deos intaetar

cor; ideo talia eleetio earet errore et meretnr super hoc dinnam inspirationem

ipeo lalvatore diceate: nbi fncrinfc duo vel tret COOgiegati in nomine mco ibi

•um in roedio ipcoram. — Fait secundo hoe eooTcniene ad Titandam pottcri-
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legnng der Gegengründe ist kurz und von besonderem Interesse.

Die DeeignatioD des Clemens durch Petrus gibt Trinmphus sn; sie

sei eben damab nod^ nkikt verboten gewesen; übrigens bfttte Clemens

sie, om nicht ein verderbliehes Beispiel zu geben, nicht angenom-

men. Der Papst Zacharias hatte blos Bonifas die Brlaubniss gegeben,

sieh einen Coadjntor cum jure snccedendi zu ernennen, der dann nach

seinem Tode sieh hfttte um Conflrmation an den heiligen Stuhl

wenden mflssen. Auch Angiistin soi nur Coadjutor gewesen, wie

aus seinen eigenen Worten (can. 7. I). 40) hervorgehe. Moses ferner

habe anf specielles Geheiss des H»*rrn sich einen Nachfolger gewählt,

und zwar habe er hiebe! keinerlei verwandtschaftliche Hücksichteu

walten lassen.

Wenn man die Ausführungen unseres Autors sich näher bo

sieht, so wird man ihn zwar zu den Cegnern der Designation recli>

uen, aber davon, dass dieseltte absolut unmöglich sei, ist bei ihm
«loch nicht die Rede. Die Wahl hält er iOr multnm confeniens;

das Verbot der Designation ist ihm ein foeUh kirekUcheSt an das

der Papst cm sieh nicht gebunden sein kann ; denn gerade Triuniphus

betont in sehr nachdrflcklicher WiMse, dass der Papst snpra jus sei 0«

Jedenfalls ist klar, dass der Auetor die Wahl nicht fQr den durch

Christus selbst festgestellten Besetzungsmodus des apost Stuhles hftli.

Br bitte an dieser Stelle sicheriich mit diesem Grunde nicht znrAck-

gehalten.

Es ist nach diesen Ausfühningi'n nii lit mehr noihwendig, auf

die Krörterung Jorquemada s naher einzugduMi. Kr 8chli«'sst sicli

durchweg Augustiu von Aucoua au, bezeichnet die Dosignation haupt-

oruiu cxetupluin. Nain üi quis digiiitatcs et beneticia ccclcsiastica quasi jure

bseretttarfo poment alfis reliiiguere et pn» Ubito «hi fmidksaie* tpiritVAlia

beseflcia a camalibiia et temporalibiit iioo diatinqaereatar, ot dkitor C VIU,

qn. 1, qnod ab Ulis axemplam beati Pekri tibi •seecssoreni imtitoentit valet

atMinit qni tales nibi subttitaerint, qualem ipse siMeeMorein quaesivit. Vemm,
qaia poKtmoduui officium non vitae sed MDguiid coepit deaervire atqu«" ah

episcnpatn talis quisqnc snccossore» tibi quacrere coepit, qui vel odiosi populi*

vcl a plcbe ibicentli iiivonirctttiir; ideo sacrix canonibns institutum est, iie ali-

qnis in bciieticio oc' lesi;i<Jtioo honorem qaaerat sed solnin eloctione approbetor.

— ifiiio fuit hoc cunveiiiens propter |H)puli testimoniutn bonuin etc.

1) L. c, Qq. 5, Art. 8, in c: Ipse (|>apa) est supru jus et eam jura po-

siliva non liganL Si enim impecmtor non ligatar jure qnia princeps legibes

solatas est; at dieit jarisoonsaltaa in prineipio ff. (Ulpiiin in Dig. 1, 4, 1) nilto

fortiu papa nnllo jure Hgari potest. »cd quod sibi placot, legi« Tigorem haln't.

2) Summa de eccle«ia, lib. II, cap. 51. Auch in der Schrift I>e |>otestate

papac et anrtoritate concilii generalis, tracL 1, c^i. 18 und iract. 2, cap. 15

kommt er auf üicae Materie su sprechen.
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sftehlleh aiw den Ton dieaein angegebenen OpportuBitfttsgrflnden flbr

aasgescbloeeen % führt auadracklich deren Verbot aof die kirchliehen

Canones anrfiek and gibt nur der Deeignatlon des Clement dadurch

1) Sumtna 1. c ^bt Torqneioftda soertt die Grande, warum für das

Priatterthosi des miwii BoadM AbflrhM|it d« tiid«rtr SoMMtiiMMinodvs ga-

wihlt warde. Dsninter alt 7ten einen, der noeere Finge anschneidet. Die

Wahl, ineint er, aei der geeigneUte Sfodne, qoeniain imtioni natnnli eoneennm

videtnr, qoia nollus viiL-tur juste praeesse alicni maltitudini nisi de ejoi

connensn aot snperioris ordinatione aut provisionc . . . Christus aatein ecclesiae

suae iiiiiuediate non proridit nisi de Petro; unde per consequens, qnia non pro-

vidit de persona iioriiinatim successoria Petri, ecclesiae electionein diniisit prout

haberi videtur in c. 11. I). 79, obi Anacletus papa inquit: Electioneni vero suin-

moram pontificam vel sacerdotum sibi dominus reservavit, licet electioucm eorum

bonis aaeerdotiboe et spiiitualibus populis ronceaeiatet Unde de jnre natnrali

et qnari diiine Tidetnr eaae, qnod papa non Ikelat aibi aneoevaomm nee poat

aaortam nee poat reaignationeni qnaado non pneeat. ... Sie etge patet, qnod

tarn jnri ditüio quam natniali eonaennm eaae Tidetor, qnod ei electione nni-

rersalis ecclesiae vel illornm, ad qaornm de consensn universalis ecclesiae trana»

latum est jus eli^'fiidi, fiat papa. Im Folgenden gibt er dann noch die Con-

venienzgriindt' Augustiirs von Anconu und schliesst : Idcirco in .tacria ntnoni'

hus roH.tdfutum tat, ne ({uisquam sui officii quacrat sibi successorein. Abge-

sehen Ton der cormpten Le^eart, in weleher T. den apokryphen Canon Anaclefs

wiedergibt, sieht er daiava offnibar einen viel in weitgehenden Seblnaa, wenn
andeia man den Antor ao vetateben will, wie ihn apSter tiarOoea (Jnria eeoL oniv.

lib. I, cap. 1. n. 44) nnd Ffiifuani (Coninient. 1. c n. 81) interpretirt haben.

Sie haben bohrviiptet. daas T. die Designation als gegen das natürliche und

qnasi-göttliche Recht ver»tosscnd abgowiosen habe. Man kann aber den Auotor

recht f^nt daliin verst<OitMi : Die Wahl ist der i^nturyt mAnatate Modus der

SucccKsion und entspricht zugleich der von Christna gewährten Concession. in

der man aber keineswegs eine auädrUcklicbe Anordnung zu erblicken braucht,

weil dann T. ja von einem reinen jna divinnm reden miaat« und nicht von

dnem jna quaal-divianm. Seine im Anaehlnaa an Trinmphaa gegebene Weiter-

erftrternng Uaat annehmen, daaa er die Deaignation dnrch poaitivea kirchliehea

Verbot ausgeschlossen erachte. — Ein anderer dem Bnde dea 15. Jahrhanderta

angehörender Theologe, GundinalvuH Vifladicyu, spricht sich in seinem dem
Cardinal Hoderiyo horgin (Alexander VI.) gewidmeten Traktate De origine

digaitate et potestate S. R. H. cardinaliuiu, qu. 5, n. 10 auch im verneinenden

Sinn zu unserer Krage aus : Papa non potest post mortem auatn sibi cligere

successorem et per consequens lila vice tollere a cardinalibas faoultatem cligendi,

qoia statam natTersalia eceleaiae immntare non poteat, ueque eleetionew papae,

qnae tanglt nnirermlem eeeleaiam sine juata et notoria causa immntare, et ai

hoe Cueret, non caaet aibi parendnm ; et ideo eine eanaa non pooaet pritare

colleginm cardinalinm facultatem el^endi Romannm Pontificem potestatem in

alios traosfiarendo. Tract. univ. juris, tom. XIII, p. II, fol. 58. Schutte, a. a.

0., II, 406. — Auch die Summa Snmmarum Silvesters de Prierio (f ]->2S). ge-

wöhnlich kunweg als Silvestrina citirt, spricht sieh sub ferbo »Kxcommani-

catio« n. 0 für die negative Ansicht aus.
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eine andere Deutung, dass er sagt, sie k&me einer Wahl durch

KleroB OQd Volk gleich, da Petras in auribns tottos ecelesiae et

ita omDiam coosenra iotonwnieate die Biiisetiiing vornahm.

Von den mittelalterlichen Jurisim seien ebenfiills swei genannt.

Amt de Boesdlia (f 1466) nnierancht in seinem Werke Monarehia,

sive de potestate Pontlfieis maximi Bomanommqne imperatoris, auch

nnsere Frage etwas eingehender, als man es sonst sn finden ge-

wöhnt ist. Nachdem er den Primat festgestellt, frägt er, wer nach

Petnis diesen rriinat führe, zunächst wer jetzt die Person determinire,

auf welche die Würde übergeht. Da Ijenierkt er nun vorab die That-

sache, dass Petrus den Clemens zu seinem Nachfolger designirt habe.

Dieser aber habe resignirt, und dann seien durch Wahl Linus und

Cletus und dann erst wieder Clemens gefolgt. Dieser sei also zweiter

und vierter Pu{>Ht. Daran fügt er nun die Bemerkung, welche uns

seine eigene Auffassung erkennen lässt. Er halte dafür, Clemens habe

nicht ans Demuth, oder der zu befürchtenden schlimmen Folgen

wegen resignirt, sondern weil er du DeeignaUon für tmffuUig kidi;

denn Petras habe eine potestas vicaria von Christas erhalten nnd

diese kOnne nicht in ihrer Totalitat anf einen anderen fibertragen

werden ^). Das ist ein neuer Grand. Zatreffend ist freilich anch er

nicht, denn der Papst hat eine potestas ordinaria nnd sndem handelt

es sich bei der Designation nicht nm einen Delegationsakt.

Philippus Dezius (f 1536)*). Unter den älteren Autoren be-

handelt, wie ich sehe, keiner mit solcher Ausführlichkeit, und mit

solcher juristischer Schärfe die Fra<;e, wie gerade er. Auch er hebt

hervor, dass die Ansicht, der Papst könne den Nachfolger niciit de-

signiren, die durchweg herrschende sei. Nur Petras del Monte

1) L. «. cap. 19: Credo, qnod ideo Clenwi» rennntlavitr el«ctlo fukk

de «0 a solo Petro non talebat Nam ptpa «tt niÜTerMlit Tiearioi Jen Chiiiti.

Sed neariot mm potett iltt, qal eom prufedt Ticariiini alimn nnirenaUter dam.

Et ideo credo, qnod etiam sibi non posset snbstitaere Ticarinm, qui omnein

haberet sieui papalem potestatem ratione praedicta; et ideo bene Clemens re-

nantiavit et voloit. quod per electionem flerct. Venediger Aasgabe von 1487,

fol. 26a. Eingehend leji^t f^r dann die Oründe der cegentlieiligen Meinung dar

(foL 26b) und sucht sie zu lösen. Für seine Ansicht stützt er sich hauptsäch-

Ikh auf die in der Glosse schon angeführte Stelle: Dig. 2, 1, 13; zugleich be-

merici er, daat »omDiani MBetomm fenteatia« gegen das Detlgnatloinreeht des

Fftpttei let

8) Havigny, Getehiolite det rOm. Reehtt im lf.-A., Htidelbeig 1881, VI»

8. 881 ff*. Srhulfr, dench. der Quellen und Literatur des cao. Reehti, Stutt-

gart 1877, II, S. Sf'A. Seine canonistischen Werke stammen wohl aus der Zeit

von 1476—H87, wo er in Piaa vnd Siena canonischea Recht neben dem rOmi*

•eben docirte.
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(BriiiendB f 1457) >) sei der Ansieht, dass es sieh lediglieh um eine

positive kirchliehe Bestimninng handle, welche den Fkpst nicht

binde. Er referirt dann die gebränehliehen GrSnde, mit welchen man
die affirmative sowohl als die negative Meinung stfltite. Jene be-

hauptete, Christus habe den Petrus eingesetzt nnd jede Handlung

Christi sei für uns eine Norm des Handelns; Petras habe den

Clemens ein^jesetzt zum Naclifoli(er ; diese De.sit,niation habe ein

Analogon in Moses, der sich ebeiifiilLs einen Nachlol;,'or setzte; der

Papst habe dem Kr/.bischof von Mainz die Rrlaubniss zur Designation

ffegeben, also müsse er selbst hiezu die Vollmacht haben, weil er,

was er anderen, auch sich selbst erlauben könne; der Papst könne

ein Gesetz machen über die Wahl, also könne er auch selbst die

Wahl, hier die Designation vornehmen. — Dagegen stütze sich die

negative Ansicht darauf, dass die Desif^nation an sich unmöglich sei,

da hier der Papst für eine Zeit Verfügung treffe, in der er nicht

mehr ist; femer sei die Designation gegen die kirchliche Verfassung.

— Man sieht, die negative Ansicht war noch nicht fiber die Glosse

hinausgekommen. Die Argumente der Gegner lOst sie nach Decios so:

Die Einsetzung des Petrus sei von Christus ausgegangen qua Dens

nicht qua homo und sei sowenig wie seine Wunder eine Norm fQr

unser Handeln; Petrus habe zwar Clemens eingesetzt, aber dieser

habe resignirt, wahrscheinlich weil er die Designation für ungültig

hielt; die Erlaabniss, welche dem hl. Bonifaz gegeben wurde, sei

eine Dispens gewesen, weh^he nicht statthabe beim Papst. Kin Ge-

s«'t/ machen über die VVaiil und Wählen seien verschiedene Dingo;

wem das eine zustelle, dem stunde nicht aufli sofort das andere zu.

Dezius gibt dann seine eigene Ansicht und meint, der Papsl

sei zur Designation befugt, wenigstens potestate absoluta d. h. kraft

seiner Gewalt schle<dithifi
,

abgesehen davon, ob die.selhe auch mit

Erfolg und zum Keil der Kirche bethatigt wenleu kann. Unter Be-

rufung auf die Quellen weist er nach, dass es sich lediglich um po-

sitives kirchliches Recht handelt, dem eine andere Präzis in ftltester

1) Kr war Krzbischnf von Brescia, nicht von Hrixcn. wie Srhulif, Gesch.

der Quell, u. Liter, des can. U„ II, 317 angibt. Sein Kepertorium jaris, (circa

1447 vollendet), ein Werk von stupeader Gelehrsamkeit, ist das volistaudigste

Bechtfllexieoii des MittelaltMi. B«i dem Worte Papa etellt er die Fngßi An
pape exeioplo b. Petri ponit eibl tabititnen loeeaeeorem; aotatar gkieia G. Tin.
qa. 1 »his onnibu,« qiiae (gloeHi) videtar dicere, qood aon. 8ed forte non aet

Vera, qoia Istad Tidetor prohibitnm de jore positive , contra qaod papa poteit

diq^nsare. — In seinem späteren Werke: De priinatu Pai>ae et majestate Im-

peratoris (Tractatn.s univerfli jnris, tom. XIU, p. I, fol. 144) kommt er nicht

mehr auf die Krage zu .sprechen.
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Zeit foranging. Daran sei aber der Papst nicht in allen F&llen ge-

bunden, nod ancb die Worte Oratian's wiesen darauf hin, dass die

ratio legis aufhöre, wo ein Papst sich einen Nachfolger von der

Qnalitftt setze, wie Petras ihn setste. Die Bernfang der Glesse nnd
der Aatoren anf die Digestenstetle treffe nicht so, denn dort handle I

es sich um einen judex delegatns, der allerdings den Delegirenden

nur vertreten könne, so lange dieser l<!be. Al)er der Papst liabe eine

potestas ordinaria und besitze sie jure proprio. Wenn er auf Grund

dieser ein Wahlj^esetz machen könne, das über seineu Tod hinaus-

reicht, so könne er auch einen Nachfolger oinsptzen , denn die ratio

sei beidemale dieselbe. Zudem stünde für die Annalime des l)e-

signationsrechtes die altkircliliciie Praxis. Deiugemftss halte er die

afßrmative Ansicht wenigstens für probabel

Dezins wurde als ein Gegner des päpstlichen Desigaations-

rechtes bezeichnet. Br ist es nicht Ebenso hält man es mit

4) Saper DeereUllbas, ad cap. Licet dt fitaada X, 1, 6): Sed Urnen

disputative de jnro vidctiir iinn obstare, qnod Papa possit sacce.tsorem aibi

eligere, salteni de pctisüite absoluta, quia de primitiva »oclesia boc erat per-

mi^äuni, scd ex constituti<nit.' occlesiae ita fnit ordiuatuni. Krgo videtur, quod

auiiimas Poiitifei in oontiarium dispensare possit, <iuifi t.tt fitiptui jui. Et ad

hoc facit textus in d. §. hiti oniuibus, ubi dicitar, huc coDätitututii fuisse, qaia

ofHcinm ooepit deterl bor fita« led sanguini. eanat tatio, qoaa erat In

Petro, qai Üoaeam nbi racceMorem etegit» at ibi legitar. Ex qao pfttet, quod

Papa potest dispeaiare, aaltem qaando idoaeata aaeeesMrem sibi habaret et

deputaret. — Non obstant rationes, quae in contrariuin addocaatar. Primo,

quod dicitur de Dig. 2, 1, 13, quia illa lex procedit in legato. prout loqnitur;

qnia delegatns facit noinin'^ delcirantis et nihil proprium habet. Ideo iMo

mortuo non potest repraeseiitare mortuam, quia mors omnia stdvit. Non sie in

ordinario, prout est sammus Pontifex et successor ejus, qui habet potoütatem

jare proprio et non repracsentat illum, qui cum constituit . . . Non obstat qaoU

dicitar, qood aliad sit eligere anficeeMrem et aliad faeere eoaitltatioBeni pro

electioBe fbtori poatiflcls; qai» eadem ratio videtar ia atroqae, ex qaoeffectaa

eoafertar poet niorftem. et ia rita oHan atroqae caaa falere potett ia effeete,

ex qao confertar, post mortem, sicnt in donatione, quac potMt fleri, ai coa-

feratur post mortem. Et sie probabilis videtur conclusio, quod Papa poesit de

poteptate jibsolata successKrem sibi elif^ere. — Unter don .Ttinsten könnte auch

Mnrthins (inrtifii.s tius Liult (daher Lau<iensis). wflcht^r der Mitto .l. s 15. .Tahr-

hundertfl angehört und in Pavia und Siona docirtc, genannt worden. Kr ist

einer der bedeutenderen Autoreu jener Zeit. In seinem zweiten Tractat De car-

diaalibos, Qu. 39 (TracUtai aair juris, tom. XIII, p. II, fo1.e06 ü.) eleilt er

die Frage, ob dae Oardiaalaeollegiam dem Papst »erlaabea« kSaae, aieli dea

Naebfolger la «ihlea. Br antwortet mit einem non licet, tioat noa licet ex

tcstamento sihi adscribere dignitatem. Er geht nicht weiter auf die Pmge ein.

Ucber den Autor das Ntbere bei Srhtäte, Gesell, der Qaell. and Liter, dec

can. ß., II, 395.
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einem seiner Zeitironossen dem Cardinal JacobcUius (f 1527). In

seinem grossen Werke De concilio behandelt «liosor eingehend die

Frage, ob das Coneil ülier dem Papst stehe. Er führt für die af-

firmative Ansiebt eine lange Reihe von Argumenten auf. Darunter

auch eines, das sich auf die Designation des Clemens besieht. Er

sagt nftmlich, Petrus habe swar den Clemens als seinen Nachfolger

designirt; aber »die Apostelc (!) hätten diese Anordnung Petri umge-

stossen und Linns und Cletus gewählt; das sei ein Beweis, dass wie die

Apostel über Potnis, so auch das Corpus episeoporuro, das in ilire Nach-

folge eintrat, üljer den Papst Macht hätte. Indem nun Jacobatiua die

an<(eführteii Ar^nmente seiner Gegner zu lösen sucht, kommt er in

eingeht'inler Wtise auf unsere Fra<;e zu sprechen ^). Er versucht fünf

verschiedene Lösungen. 1) Der Bericht wolle nur sagen, Petrus habe

ideliberirtc und Clemens zur Wahl empfohlen; 2) Petrus habe auf

besondere Eingeliung des heiligen Geistes gehandelt (instinctu Spi-

ritus Sancti); 3) die Apostel hätten nicht im Bewusstsein ihrer

Sfacht über Petrus, seine Anordnung umgestosseOf sondern auf An-

trieb des hL Qeistes sie geändert, wie sie sogar die Taufforroel fa-

miliär! consilio Spiritus Sancti geändert (I) hätten; denn man hätte

anfangs in nomine Jesu getauft (Apgesch. 2, 10. 19) später im

Namen des Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes; 4) Clemens sei

swar auf die Anordnung Petri hin Papst gewesen, aber er habe

selbst das Verderbliche des Beispiols, das Petrus gegeben, erkannt

nnd resignirt; 5) Petrns habe gehandelt in (Jehereinstimmung mit

der ganzen Kirche, oder doch mit ihrem Wissen und iiirer still-

schweigeuden Zustimmung*). — Mau hat zu jenen Zeiten uoch uicltt

1) De Concilio, Hb. X, art. 7, n 11 u. 2<16; bei Hoccabrrd, Bibliutheca

nttx. PoDtift IX, p. 482,579. Aneh in die TnoUtu aniterai jaris, tom. Xlll.

p. I ist dieses Werk safgenommen. Jaeobttiaa fahrt In dem dtirten Oapitel

sonielift »iefrs/// OrAode ffir den Sats auf: Cooetliam est snpra papam. Dann
begründet er die The«is: Papa e«t aapra concilinni mit rierzehn Argamenten

und Kst sodann der Kcihe nach die Sophismen der Gegner. AU elftes Ar-

gament derselben fftlut J. folgendes ein: Licet Petras apo<?toh)s primus papa

appropinqnant<> tornpore su ie passioiiis »ibi olegisHet in sede apostolica snc-

cesaoreni Clein«nteiu . CMiiciliuni fjenerale apostnlorun) ecciosiam ani?erMalem

repraesentans , considerans lioe ad bonam politiam ecclesiae nun convenire,

electloneai per Petrum de peraona deroentis faetam per modam refonaationis

leprobaTit et Liunni et postea Clotoin Petri «aceesaores in adniDiitratione

papatoa ordinafit, nt patet io ehroniei«. Hoe qnoqne OBivenalis eeelesk

appiobftvit 6t toleiavitp qood aon fedaaet, ai ooBdliam feimale non eseat

aapra papam.

2) L. c; Consensu totiu^ occlesiae vel saltom ip^ia »^cclesia sciente et

tacente; et qnia hoc ctiain [toterat esse perniciosum in ecclesia» qaia potaiaatt

Archiv liir Kircbeiirecbu LXXIV. 23
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an der Aeclitheit des Clemens-Briefes, der jene Nachricht von der
durch Petrus vollzogenen Designation enthält, gezw.'if'^lf, sonst hätte

Jacohatius sicli die Lösung erleichtern können. Dio Lösungen, welclie

er giht, lassen nur die Verlegenheit erkennen, in welcher er sich be-

findet, und die unter Nr. 3 aufgeführte ist geradezu exorbitant.

Uebrigens berührt uns dies jetzt weniger. Soviel ist klar, dass

Jacobatius auf Grund der von ihm gegebenen Ausführungen nieki

schlechthin zum Qegner der Designation gestempelt werden kann *}•

Ob Petms die Vollinacbt sor DeeignatioD zazaerkennen sei oder nicht,

darüber ftnasert er sich nicht aosdrficUicb; ans der ganzen Aua-

fdhrnng geht eher her?or, dass er die vollzogene Designation für

rechtswirksam hftit, wenn auch wegen der daraas zu beffirchtenden

Folgen nicht f&r klng und beilsam; er sagt sogar, dass später

erst ein ausdrücklichem Verbot der Designation ergangen sei. Ein

Verbot des Herrn kennt er also nicht.

Um dieselbe Zeit, da Jacohatius sein Werk schrieb"), entstand

ein anderes über denselben Gegenstand , das des Cardinais Cnjetati

(t 1534). £r sprach sieb antänglicb so aus^), dass sein Qegner

caasa schisroatis et captandae mortis ahenae, fait postea determinatam , at

aliter fieret. Damit da-ss Jacobatius Petrus au den ConseDS der Kirche biodet,

.beweist er das Gegentheil dessen, was er beweisen soll.

1) Das thun Barbosa. Fagnaoi. Ferraris und Andere. J. hält freilich

die Designation aach f&r gefahrlich and f&r Terderblich; aber daraus fol^

noeh sieht, dass sie unter atten Umstfiadeo nninSglich ist.

2) Schultet Geschichte der Qaellen und Literatur des ean. B., a 848,

Anm. 4, gibt als Datum fftr die älteste Ihm bekannte Ausgabe des Werkes

Jacobatias* das Jahr 1538 an. Jaccbatios war damals schon 10 Jahre todt.

Es wird demnach die von Schalte genannte Ausgabe wohl kaum die älteste

sein; ich glaube nicht zu irren mit der Annahme, dass das Werk noch vordem

Laterancoucil (1512J, auf dem Jacobatius eiue bedeutende »Stt-llunitj einnahm, ver-

fasst und erstmals gedruckt wurde. — Das Werk Cajetans De com^iaratione

aactoritaiis Papae et concilü tractatas ist nach Angabe SthuKtSt a. a. 0.,

8. 854, Anm. 6 Im Jahre 1811 geschrieben. Dagegen schrieb dann j4/ifialii

sein Bach De anetoritate eoelesiae et coneilU (Colon. 1514), worauf Cajetan

mit der Apologie de coaparata anetoritate Papae et concUii antwortete.

8) Cajeitmiutt De eomparatione anct Papae et Conc., Venetiis 1588,.

cap. 13: De auctoiitate antem applicativa Papatus et aliarnni ecclesiasticarais

potestatum ad hanc personam vel illam, scienduin est, quod potf'stas ista re-

gulariter et principaliter est in Papa et non iiisi in casu in Concilio sea ec-

clesia. Et in Papa quidem esse potcstatem hanc quoad applicationem potesta-

tum inferiorum papatu patet tum ex gestis apostolorum, dum singulos episcopos

per loca inttitaebant, tnm eedcsiae consnetadine, quae quotidie haee a papa

fiMdsate soseipit absqne conscientiae scrapnlo; tam ex raUone offidi sni, ad

enndem nanM|ne spectat plena potestas sopremi r^giminis et assamplio alieram
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Almaln ihm vorhielt, er ?indisire dem Papet wenigstens implieite das

Designationsrecht. In der Apologie seiner ersten Schrift kommt er

nun auf die Sache zorftck nnd negirt jetzt ausdrAcklieh die Voll-

macht des Papstes snr Designation. Der Papet habe xwar die po-

testas electiva, aber er besitze sie nur virtuell, amtlich nnd primär,

nicht aber formell nnd actuell; die Kirche besitze sie zwar anch,

aber nicht virtuell ; sie besitze sie nnr casuell , d. h. nicht jure or-

dinario und nur im P'alle der Verwaisung; nicht primär, son-

dern nur secuii lür, a\n'.r doch so, dass sie gegebenen Falls nicht

blos wählen, sondern \iuch die Wähler nnd den Wahlmodus bestiui-

men könnte, dann nämlich, wenn der Papst hierüber keine Bestim-

mung hinterlassen hätte*). — Den Satz, dass dem Papste nicht

formell und actuell die Befugniss zur Wahl (potestas electiva) zu-

stehe, sucht er dann in folgender Weise zu erhärten. Die Wahl von

Seite des lebenden Papstes w&re wesentlich ein Akt, der einen mt-

hunfliifen Papst scbaiTen wfirde, d. h. einen Papst für die Zeit nnd

in der Zeit, in der der wählende Papst nicht mehr ist. Der den

nenen Papst scliafTende Wahlakt snpponirt demnach einen wählenden

Papst fftr eine Zeit, in der gar kein Papst vorhanden ist; denn der

Wähler ist gleichzeitig mit der Wahl und sie setzt den Wähler

voraus; die Wahl kann aber nur aktuell werden im Augenblick der

Erledigung. Wenn also auch die potestas electiva im Papste ist, so

in partem lolieitodiiiis, «t patet Exod. 18, abi Moyies doi popeli ex oonsilio

detro dagit et constitait prindpes popali .... Qaoad mpplicationoni tcto pe-

patas et ex gestis B. P-^tri Apostolicum institait Clementem papam. Dass nach

dieser RxemplificHtion Almain berechtigt war. Cajetan fftr ein«n Anhänger dei

Designationürechtes zu halten, liegt auf der Hand.

1) Apologia, cap. 22: NunquaTti diii. qm«! piipa potcst sibi eligere anc-

cessoreni iiec qu<Hi potestas electiva papae sit in papa formaliter, nec qaod po«

testas applicativa papatas ad personam sit iu papa formaliter, led dizi hujus-

modi potMtM est in papa rcgalariter et principaliter . . . Soauuitiir ergo verlut

mee in hoe sentn, qaod poteeta« electiTa eet in poteatate papae virtoaliter lan

eminenter et hoc qaoad roodam essendi; et qnod eet in poteatate papae ragn*

lariter i. e. jure ordiuario, ad difTerentiam ecolesiae tidaae, in qaa est hi^os-

niodi potp<<tas in rttsu. Et principaliter ad differentiani ejnsdera ecclesiae, in

qua est secundario, pro quaiito in casii potest non solum eligere, sed facere

electores et (»rdinare de modo electionis. Ein .\nalogon findet Cajetan bei den

Engeln. In ihnen seien auch die Formen |und Kräfte der niederen Geschöpfe,

I. B. der Henaehen and der Thier« aber nteht formelt d. h. nicht so , dass sie

die Akte dieser Kräfte durch sich seihst setien könnten. Diese flberaas sabtüe

Distinetion wird Uanehero als reines Spiel mit Worten erscheinen. Was soll es

bedeuten, zu sagen: Im Papst ist die Macht, den Papat xa appliciren für ge*

wöhnüch and primär, aber nar wenn diese Macht nicht praktisch werden kann;

wenn sie prakliaeb werden kann, ist sie in der Kirche?

23«
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kann sie in ihm nur Tirtuell sein ; formell und aktnoll ist sie nar in

einem Subjekt, das znr Zeit, in welcher Gftlegenhoit z u Wahl wirk-

lich gegeben ist, also zur Zeit der Erledigung, aktuell ezistirt und
wählend th&tig werden kann — d. i. die Kirche ^).

•Wenn man in einer einfachen Formel Cajetans Oedankea,

der ganx in dessen hypersnbtiler nnd geschraubten Art gegeben int,

aussprechen will, so dürfte er kurz der sein : Die Gewalt, sich einen

Nachfolger zu geben, ruht an sich im Fapst^ dem alle Gewalt in

der Kirche gegeben ist, also auch diese, die päpäiHche WQrde
einer bestimmten menschlichen Person zu übertragen, zu appliziren.

Aber dioso Gewalt ist im Papst deswegen eine gebundene, weil er

in denj Au<^eiiblick , wo er sie üben konnte, nicht iiK'hr ist; denn

die Würde kiinn nur dann vergeben werden, wenn sie frei ist. Das

gilt auch im Fall der Kesifrnation. Wenn sie vor sich gef^angen,

ist kein Papst mehr vorbanden, der die resigoirte Würde über-

tragen könnte.

Der Gedankengang, der Cajetan, abgesehen von dem Anhalt,

welchen die Glosse schon bot, sa dieser subtilen Unterscheidung

fiahrte, ist gans klar ans seiner ersten Schrift £r will dort dem
Concfl bezw. der Kirche die Macht bestreiten, die pftpstliche Wfirde

irgend einer Person zo übertragen ; denn wenn diese Macht in sie

von Christus niedergelegt wftre, dann konnte sie sieh auch den Modus

bestimmen, nach welchem sie dieselbe fiben wollte. Nun aber steht nicht

blos jetzt, sondern stand schon zu Cijetans Zeiten das Aziom f^:
Der Papst, und zwar er allein, hat die Wähler und den Wahlmodus

zu bestiniiuen ; die Kirche kann darin nicht das mindeste ändern.

Ein Verstoss gegen die Hestimnuingen des Papstes hätte Nullität des

Wahlaktes zur Vo\^o. Also muss die Macht, den Papat einer be-

stimmten Person zu applit ireii , da sie wenigstens nicht primär der

Kirche zugesprochen werden könne, dem Papst zuerkannt werden;

irgend ein Träger muss ja lür sie vorhaudeu sein, da sie ohne Zweiiel

besteht oder besteben muss, die Perennit&t der Priroatialwürde

1) L. c: ^08 est poteutia, cajas est aetni et etectionis papM aetas

slmpUeiter et abiolatae non est pa|>ae, ideo potettaa eleetiva papae noa eiMi>

Tenit formaliter papae. Probatar minor s Electio papae est acUii futlfts,

qaaotQtu ex se esi, tane papae; ergo repugnat ei, qaia praesupponat pro taue

paparo. Et tenet consequentia , qaia, qaaaUo fil, aoo est; si eoim esset, jam

non fieret. Tunc ultra, ergo clector papae non est papa et tcnet sequela, quia

elector praesnpponitur secunduiii tiatiiram electioni et est siniul tempore cqiü

electione. Tunc ultra: Ergo actus elcctionis papae non est papa») et tenet

scqnela , qia olectiu papae est actus electoris papae. Ex boc igitur patet (?),

quod potastas elsetiva papae, cqjas aetot simplieiter et alMolata est elselio

fiictlva «I natua soa tane papae, noo est io papae potestata formaliter.
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vonnsgesetst Nnn will Gajetan andererseits nicht von der seiner

'Mi ebenfalls als so siemlich allgemein anerkanntes Aiiom fiwt-

stehendifii Ansieht abgehen, dass der Papst aeinen Nschfolger niM
seM wfthlen ktone. Dm nun diese beiden ihm feststehenden Wahr-

heiten dnreh eine wissenschaftliche Formel miteinander m Tmlnigen,

nimmt er sn jener höchst gekünstelten Constraction seine Zuflucht.

Ks siml nur Worte, mit welchen Cajetan sich zu decken sucht. Man
darf nur deu Me^'riff »Wahle streichen, der bei der Designation in

seinem technischen Sinn ^sly nicht angewendet werden kann» so tällt

d»'r ^Au/.e künstliche Bau in sich zusammen. Wenn z. B. jede physische

I'erson über ihr Vermögen durch testamentarischen Akt verfügen

kann, der erst niich dem Tode, also in dem Au((enblick wirksam

wird, wo die Person aufgehört hat der irdischen Rechtsordnung an-

zugehören, warum sollte dann der Pa|»8t nicht den actus papatum

applicativns so setzen köimen, dass er erst in dem Augenblick seine

volle rechtliche Wirksamkeit ftht, da die pftpstliche Wflide fiberhanpl

wieder fibertragbar geworden ist? Cm so leichter scheint dies denk-

bar, da hier im strengen Sinne gar nicht von einer eigentlichen

Uebertragung oder Application der päpstl. Wfirde gesprochen werden

kann. Denn es steht unter den Dogroatikern und Canonisten fest,

und ist dnrch das Vaticannm deflnirt, dass jeder Papst wie Petrus

unmittelbar von Christus die Gewalt erhält; die Wähler designiren

durch ihrt ii Akt nur die Person, der von Christus die Gewalt über-

tragen wird. Warum sollte diese Person nicht am h durch einen

letztwilligeu Akt des bisherigen Inhabers der Wiird»' ^iesignirt wer-

den können? Ein innerer Widerspruch ist hier keineswegs gegeben.

Schon Dezius bat ferner auf die Wirksamkeit der päpstlichen Waiil-

gesetze hingewiesen. In ihnen bleibt der legislatorische Wille des

gestorbenen Papstes auch nach dem Tode nocii lebendig, so zwar, dass

keine Gewalt der Kirche daran etwas ta ändern vermag. Es scheint

jedoch, dass Cajetan die Ansfftbrungen des scharfsinnigen Juristen

entgangen sind, sonst hätte er doch wohl auf sie eingehen mflssen.

Bei einem anderen bedeutenden Theologen des 16. Jahrhunderts,

Firans Vkioria (f 1^46) verfehlte Dezius' Argumentation ihre

Wirkung nicht. Tn seinen Relectiones erdrtert er das Subject der

kirchlichen Gewalt, und nachdem er als solches den Papst bezeichnet

hat, weil er Nachfolger Petri ist, untersucht er auch den Nuchfolge-

modus. Zniiiichst meint er, dass im P'alle des Mangels jeglicher Be-

stimmung über die Papstwahl, diesell)e <lom < Je.sammtt'piscopat der

Kirche und zwar jure divino zustün-le. Denn tiarli Chrisli Willen

aoil Petras einen Nachfolger haben und irgend Jemand müsse ihn
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w&hlen. Deo gesaminten Klerus könne man sich nicht als Wahl-
kOrper denken, sondern hMstens den Epieoopat, eventuell auch den
römischen Cleras allein. Die letite Annahme bftnge mit der FVage
tnsammen, ob gerade der rdMMdbe Bischof nach Christi Willen dar
Nachfolger Petri m sein habe. Uebrigens sei zn sagen: Petnit

konnte entweder allein oder im Verein mit den flbrigen Apoetelo

Anordnungen über die Sneoession treflbn. Das fordere die ihm nmn
Wohl der Kirche verliehene plenitado potestatis, das gehe schon

daraus hervor, dass die Kirche selbst Mangels einer solchen Bestim-

mung von Seite des Primas eine gesetzliche Ordnung der Sucoession

vornehmen konnte, und dass eine solche nothwendig sei, damit nicht

Spaltung in der Kirche entstehe. Die älteste Uebung, wonach der

Klerus von Rom den Papst wählte, beruhte entweder aul einem

päpstlichen Gesetz, das wir nicht mehr kennen, oder auf einer re-

cipirten und von den Bischöfen der Kirche approbirten Gewohnheit,

jedemfaUs aber nicht auf göttlicher Anordnung. — Diesem ersten

Sats, der Felms das Recht wahrt, die Saccessionsordnnng gesetslicb

tn regeln, lässt Victoria einen weiteren folgen, welcher das Beeht

den Nachfolger sn derigniren ansspricht. Er meint, nnr die

neueren Theologen, die nicht die Pietät gegen den Stellyertreter

Christi hätten, welche man bei ihnen ihrer sonstigen Qesinnnng

nach suchen mitehte, negirten dieses Recht. FAr sein faotisehes Vor-

handensein spräche aber die Designation des Clemens durch Petrus.

Abgesehen davon, sei es doch sicher, dass Petrus die Successions-

ordnung gesetzlich regeln konnte, weil er eben zum Wolil der Kirche

volle Gewalt von Christus empfanden hat. Er konnte also auch ge-

setzlich bestimmen, dass jeder Papst noch bei Lebzeiten seinen Nach-

folger ernennen solle. Denn ein solches Gesetz sei an sich durch-

aus nicht zum Schaden der Kirche, es könne im Gegentheil recht

vortheilhaft sein, wie die analoge Successionsordimng der römischen

Gonsaln bezeuge. Auch steht es ausser allem Zweifel, dass Petms

jedem anderen Bischof erlauben konnte, sich einen Nachfolger zn

designiren. Warum soll er es dem römischen Bischof nicht gestatten

dftrfen oder können. Was Petrus konnte, das kann jeder seiner Nach-

fblger. Zudem ist es ganz sicher, dass Christus keine AnordnuDg ge*

troffen habe fiber den Modus der Snccession >).

1) Belectionei Theologicae. Do potettate eccleriae, reL II, n. 21: la q«o-

eanqne caao vaearet ledes apostolica, manendo in solo jare dlvino, eleetio

tpectaret al (Mnn''s efrfsoopot Cbristianitatis Sed <]nia hnec forma esset

vehementci ilifticilis ao pcnc i»npnssibilis sit nona propnsitio: R IVtrns vel solns

Tel cam »Iiis AposWiicia potait constitaere formain et ratioooni, qot poat
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Beseitiget Victorias Beweieffihning auch nicht alle Bedenken,

80 ist sie doch von grosser fibenengender Kraft, und es liann uns

nicht fiberraschen, dass dieselbe, da sie noch dasn getragen war Ton

der hochgeschfttzten Auctoritftt seines Namens, sich nicht blos er-

hielt, sondern auch unter den hervorragenden Theologen der folgen-

den Zeit fortwährend Freunde erwarb, darunter solche von hervor-

ragender Bedeutung.

Dahin zählt in erster Linie der Ordensgeuosse Victorias Martin

Ledesma (f 1574). Er eignet sich seine Ansicht bis aut die Worte

an*). Ebenso Alphons Mendoea (f 1591) unter ausdrücklicher Be-

rnAing auf Victoria'). Ferner die Jesoiten-Theologen .FhNif Torres

obitam eligvretnr d meeessor qv» habebat plenUndincni polMtatia et

adiiiiiiiatrati<Nils ad ferendas leges eoavenieotee eecleeiae Yemm eiica

haa propoflitiones oritnr dubium: Nam episcopas Romanus eit iammos Pon-

tifex, erjro dato quod Petrns decessisset, snfficiebat clerus Rnmanus ad eligendum

episcopuin Koinanum et per conaeijaons summum Pontiticera. Et au^etar du-

bium : Nara, ut historia habetur, aliquando vel clerus Romanuä vel populus

sammnni Pontificem eligebat .... Decima propositio: B. Petras potuit eligere

libi et deüignare sacceasorein, qui defancto Petro sine alia electione esset simi-

nma Pontifei. Haec propoeitlo hob redpitnr a theologie reeeotioribiie, qaod

iint ponttfidae dignitati aliquante infeetioret quam deeeiet alioqni pioe et ehri-

tiaaee tcriptoree. Sed piobatar primo facto Petri .... Item probainr mani-

fMto et invieto argamento: Nam potent ferre legein, at vivens Pontifcx eligeret

saecessorenii imo lila lex vidotur futura cnnvenientissima ad tollenda Schismata et

ambitiones. Sicut apud liomauos duraute adhuc magistratu consulum dosignabantur

futari consuics, «juare non ita potnit fieri de summo I'ontifice. Item potuit

fenre legem, ut episcopus vivens nominaret sibi successorem, qnare noD potuit

de aninmo Pontifice? Seqnitor conseqaenter
,

quod tantandem potoit fixere

qdlibet eneeeeeor Petri. Patet, qnia babnit eaadem potestatem. <— ÜDdedina

piopodtio: Batio elegendi i. Pontifleem, qoae nnne eervatar in ecdeeia, non est

de jure divino. Haec nota est ex praecedentibiu, quia exdusa bnmana lege,

speetat ad Episcopos. Item: Nasqaam invenitur in jure divino; item: Petri

saccessores potaerunt eam mutare, ut dictum est; item: Non sempor hoc modo

fuit facta. Et altimo quia ordo cardinaliam, qui nunc sunt electores, neu est

jure divino.

1) LtdeMni'i'.f Werk Commentaria in librum IV. sentcntiaruin konnte

ich mir nicht verächaücn. Vincenliun tti r^^ De virtutib. thcologicis, de tidc»

qo. XTI, §. {RoeeabtrH, Biblioth. maxima, ton. XX, pag. 428) gibt indess

die ganae Anaffthrang Ledetma'a im Wortlaut

S) Menäoza, Qaaeationee qnotlibetalee. Qn. 4: An papapatos esse extra

Romam possit? {Roceaberti, Um, III, pag. 15). VcrgL m. Schrift: Der Apo-
itolieche Stahl und Rom, 8. 72. Meivloza hebt hervor, dass auch IHdnvus
StmauroH (t 1^>^S), der zu den bedeutendsten Civilisten Spaniens zählt, in

seinem lö.V2 erschienenen Werke Institntionos oatholicae, die Ansicht Victorias

adoptirt habe. Vielleicht war aber für Simancas mehr Dezius massgebend.
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852 HolhMCk, Ktum der FapH §ekten Naekfolger betHmmmf

(f 1584), einer der bedeatendalen Gelehrten jener Zeit^), ond Oabrid

VaggtuM (t 1604), den manche Bewunderer einen zweiten Anguetinnt

nannten *), besonders aber Fhmg Suares (f 1617). Br bespricht die

Frage im Znsammenbang mit der Fortdaner des Primates ftberhanpt

Nachdem er diese Fortdauer in den römischen Bischöfen constatirt

hat, frftgt er nm den Modns des Uebergangs der Primatialgewalt

von einem Träger zum anderen. Als solchen bezeichnet er die Wahl.

Die Wälller jedoch übertragen nicht die Gewalt, soiulern bezeichnen

nur die Person , welcher Christus unmittelbar die Gewalt übergibt.

Weder die Zahl der Wähler noch der Wahltnodus seien von Christus ^(e-

ordnet, sondern sind kirchlicher Anordnung. Bestünde kein kirchliches

Gesetz hierüber, so wären die Bischöfe der Kirche wahlberechtiget.

Allerdings wäre unter diesen Umständen ein Wahl[,^eschätl sehr

schwierig, aber unmöglich wäre es nicht. Er bekennt sieb dann sa

der Ansicht des Victoria, dass der Papst seinen Nachfolger designiren

könne, aber er schränkt dieses Recht auf ansserordentliche F&lle ein.

Victoria geht bekanntlich soweit zu behaupten, der Papst kOnne ein

für allemal gesetslich bestimmen, dass jeder Inhaber der Primatial-

wftrde seinen Nachfolger selbst sn bestimmen habe und er meint,

ein solches Gesets sei der Kirche erspriesslich. Eben dieses leugnet

Suarex und concedirt darum die Designation nur ftir ausserordent-

liche raie3).

1) B«i Petra, Comment. in cap. »Licet« n. 9. Er citirt: Turrianua,

Da hienrchia eccl.« Hb. 3, cap. 10. Aach tiarboaa, (Juris ccrl. untveiVH I^lh. I,

cap. 1 n. 39) citirt diesen Antor. Gemeint ist wohl sein Werk De sammi Pon-

tificis supra conoilintn anctoritate, libri .''>. Florentiae 1551. In den anderen mir

erreichbaren Werken dieses Autors konnte ich das Citat wenigstens nicht finden.

2) V'uAy/ics Uabr., Cominentaria in 3. partein D. Thomae, disp. 244^

cap. 8 n. 26. Er Terwaiat laant auf die ihm feststehende ThataMha dar

Uabang der Daaignation durch Petraa. Daa Argoment Cajetans waiat er mit

dan Worten nr&ck: Vamm hnac ratio mihi non probatnr. Nam aicnt Pontffax

tribnit aliia facultatam. nt poat mortam anaro saocaflaoraui aligara possin t. cur

etiam ipse in vitit sua non poasct ipsum ita dcsignare, nt jna soeeaesionis ha«

berct ? Praetcrea lianc puti-statcn» potni.sso Uli Dcani tribuero. ncino dubitarc

potest
;
ounifjue l<^j?i\nius Pofruni eie^jisso r'leinentem nilii sn'-o''ssorem , dubitare

etiam n«»n deb.inus, aliia etiam Pontificibiis hanc jiof . ^tat.Mn roipsa Üeuin tri-

baisse. — Im übrigen bemerkt er, dass damit durchaus nicht die Designation

ala baaaarar Saaeaaaionamodoe gegenüber der Wahl durch die Cardinftla ba-

Mlflibaat aain aoU, und daia er nicht daftr halta, dar Papat kSnnta immar ohna

Sfinda aieh daa ihm natehendan Rechtes bedianen. Dia Wahl sei nodas nt

plnrimom roagis conveniens. Vasque* Terweiat anch darauf, dasa sogar Carld. Gr.

fOB Hadrian I. und Kaiser Otto I. von T.<^ VIII. das Kecht dar Kaiaarwahl

ringarSumt worden nnter nornfmifj auf oc, 22. 23. D. 63.

3J äuroma de virtutibus theologicis, dispnt IX, sect. 4: Quando Pontifez
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Kaum der Papst teinen Nachfolger bettimmm? 3S8

Den TOD Vasqnas und Soarez eingeschlagenen Mittelweg gingen

nnn auch: Oäaar SeboiHan Mmieses (f 1628)«) Bonacina (f 1637),

ein Theologe ersten Ranges«), der Sorbonist du Val (f 1038), der

hnrfilimte Gegoer Hicher's und Vigors'); ebenso Frane Amicus

creatur, clectores pereonarn designant, solos aatem Christus immediate confert

dignilatem et potestatem .... Modus eligendi Ponti6ceni non fuit a Christo

prMseriptus sed eccl^iae coinmissus. Est ceita .... Ad sedeni Apostolicam
pnecipao ipMUt pnMciibere et ordinäre uiuamn eligendi Pontificem. Si vero
de eo nihil esset statatiini et sedes Tiearet.« eleetio ad eecletiae epitcopos per-
tinent .... Ratio qoia segotiDm non potest devolfi ad omnes fldeles nt tqU
Luthenis; tum ob impossibilitatem talis eoetus tom ab «iclniionain laieonm
Disf. 62, 63. 89 per malt« eapita. Nec etiain devolvitur ad Clerum Romanum,
quia eleetio capitis per se spectat ad primoic^ rcipublicae. nec tarn attendi de-

bct, quoU Poiitifex sit episcopus quam qnod caput ei*cle-<iae. Suarez schliesst

sich also auch hier Victoria an und spricht »kh nur in licsein letzteren Tunkt
entacbiedener aus. Der Grund ist darin zu finden , dass Suarez im voraus-

gehenden Gapitel daigethan, daat der Primat nicht jare diTino an die eedes

Bomana gefcnttpft sei Aneh ftr die Beatimnrang dea WaUkflipeff iat den-
nach

,
wie ich in meiner Schrift : Der Apoetol. Stnbl nnd Ben & 175 hervor-

gehoben habe, die Beantwortung jener Frage von wesentlichem Interesse.
Seine Ansicht über die uns jetzt vorliegende üntersnchung fasst dann Suares
abschliessend dahin zusammen: Respond«»«» neutram sententiani (d. h. weder die

negative des Cajetan noch die aftirniative in dem weitem Umfang' des Victoria)

simpliciter tenere. Nam si de lege esset nominatio snccessoris, aperta esset in-

jiistitia legis et pemicist eeclesiae; et ideo propter assistentiam Spiritus Sancti

nnnqnam permitütnr. In eaan antem eztraoidinaiio fleri posse. raete pro-
bant dieta.

1) De L < olesiastica bierarchla, dlspnt L Bei ivini, Ooronent. ad eonstit
apost., tom. IV, p. 115, cap. »Licet.*

2) fionocinu hat eine Monographi Qber die Papstwahl geschrieben, die

sber in der mir zntränglichen Ausgabe seiner Gesammtwerke (Lupdnni 1629)

fehlt und nicht aufzutreiben war /hiHwim führt (1. c. n. 3») tionucinu als

Pnnnd der aftirmativen Ansicht auf.

3) Du Val'« tactat De suprema Pontificis potestate findet sich in der

Sammlnng RoeeahtrH'B Tom. in. - Im & Theil, qa. 8 (RoceabfrH l c.

P«g. 529) behandelt er die Pftpstwahl. Die Fortpflaatang der Primatialgewalt
fände tntsprechender dnreh Wahl eines neuen Trfigen statt als dnicfa leiblidie

Erzeagting, durch Loosang, oder durch Designation. Non expcdit ut piajlde-

cessor eligat successorem nec verisimile est, Christum talem potestatem summo
Pontitici concessisse ; sie enini facile posset nepotem vel consanguinenm vel af-

finem et familiärem eligere sicque carni et sanguini prospiccre potins quam
bono nniversali providere, atque adeo in ecclesia dici possct: Haereditate pos-

sideamos sanctaariam Dei. Dixi non expedire, quia forte id absolute et simpli-

eiter potest Pontifes, enm non sit jare ditino piobibitsm . . . . ; neque obstat

jnre positivo id pmbiberi, enm satis eonstet, sommnm pontificem illo jnre sn-

periorem esse neque illios legibus et decretia nllo modo esse obnodam. Ir
verneint also offenbar mit Soares die Möglichkeit der Designation ak ätändi-
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(t 1651) ein sehr geechfltoter Theologe aus der OesellschsA Jesu»).

Amedeos Chiroli wews ferner zu berichten, dase zur Zeit Gregor XV.

ein hervorragender römischer Theologe, dessen Namen er jedoch nicht

nennt, in einer Monographie Victoria's Ansicht yertreten wollte, es

sei jedoch der Druck des Werkes verhindert worden*).

Die Ansicht Victorias fand also unter den theologischen Grössen

des ausgehenden sechzehnten und des heginnenden siebenzehnten Jahr-

hunderts eine zahlreiche nti-l höchst beachtenswerthe Vertretung. Die

wissenschaftliche VVagschale hatte sieh wesentlich zu ihren Gunsten

geneigt. Cnter den Gegnern derselben ragt in dieser Zeit nur einer

Uber das Mittelniass der wissenschaftlichen Bedeutung heran-, der als

gelehrter Jurist und als gewandter Diplomat gleich ausgezeichnete

Cardinal Eterwffnm AVmm (f 1591). In seinem 1541 erstmal

edirten Werk aber den Cardinalat geht er mit besonderer Ausführ-

lichkeit auf unsere Frage ein*). Die Abhandlnog Victorias konnte

er nicht kennen, da dieselben erst nach dem Tode ihres Verfassers

(t 1546) im Druck erschienen ist (1557). Sie wflrden auch kaum einen

bestimmenden Kinfluss auf ihn gefibt haben. Er wendet sich haupt-

sächlich gegen Decius. — Zuerst skizzirt er die Grflnde der affßrraa-

gen Nnclifolgemodus; aber für einzelne Fälle gibt er die absolute Mdglichkelk

ZQ. Nur knüpft er daran noch die Bemerknng: (^uo tamon casa (si safloeuorem

nempt tibi Pontifbi designaret) eain eeeletia Bon teneretor Meeptare, qvod inde

iMtu enel, n« grsfitdoiA detrimenU pateretnr eoeleda. Er gabt «ffiMibur voo

dem an sich richtigen Piindp ans, dass die Kirehe eine nach dcnt Qbcreinatim-

MideB Urtheil der Besten offrabar in ihrem Verderben (gereichende päpstliche

Anordnung nicht darchruführen gehalten ist. In der AUgcmeiidicit
,

wie Du

Val im spcdeUen FaU daa Friuelp anwenden wül, ist ea jedoch offenbar nicht

laliasig.

1) Bei Ferrt . De vlrtutib. theologicis, qu. 14 {Roccaberti, 1. c. XX,

p. 428). üeber Amicua vergl. Harter, Nomenclator. I. 3b3. OetUr nennt

ihn vir proAmdae et eopietittiinae doctrinae.

S) Amedetu Chiroli ^ De Sitinmo Pontifice, la diffl {Roccaberti, III,

p.8ft8): AffimiaHTMn aententiain tempoie Oiegorii XV. (1021—1688) eeriptis

tneri voloit qnidaro insignis theologus Romanas, sed ea noo ftmnnt permissa

Incem aspiccre. Ob die Inquisition oder ob etwa die Ordensccnsort-n dio Prack-

erlaabniss yerweigerten , iit nicht gesagt, obwohl es von Interesse wäre, das

SU wissen.

3) J. Hieronpmi Albani, Tractatus de cardinalatu (Tractatus universi

jvris, tom. XIII, p. II, fol. 105 seqq.). Der Traktat ist f&r uns nm ae bedent-

samer, alt er Paol ID. (1584—1549) gewidmet ist, an den bekanntlich das An-

iianen gcatellt wurde, leinen Nachfolger tn deeigniren. FagnatU (Omra. in

cap. Aoeepimos n* 80) ersihlt, dact er aich darchans ablehnend verhielt — • m*

nino fespuisse. Man darf annehmen , dass Albani^» Traktat hiebet eine ßoUe

spielte. VeigL Holder, Deaigaation, 8. 81.



JTafMi der Papat seinen Nadifolger be$Uimmen?

tiven Ansicht and sehliesst Bich dann ODter eingehender Bcgrandang

der negativen an, welche er flUr die ?erbreitetere nnd der Wahrheit

näher liegende (crebrior et veritati magis consona) bezeichnet. Er

fuhrt zunächst deren hauptsächlichste Vertreter auf : die Olnsse,

Guido do Baysio, Nicolaus de Tndeschis, Philippus Francus

de Franchis (f 1471. Perusinus), Martin von Lodi, Bertachinus,

Ludwig Bologninus 1508) , Felinus und Jason Auch deren

(Gründe gibt er an: Die Anordnung de^ Papstes würde in einer Zeit

ihre Wirknamkeit haben, in welcher er nicht mehr ist; ferner ge-

statte die Natur der päpstl. Gewalt als einer potestas vicaria nicht die

totale Uebertragung auf einen anderen. Albani ist jedoch mit dieser

ßegrändung nicht snfrieden *). Er beieichnet sie geradezu als hin-

fällig nnd gibt eine nene, indem er zugleich die Qrflnde der afliraia-

tiven Sentenz widerlegt Diese, sagt er, bcrnfe sich zunächst darauf,

dass das Verbot der Designation nnr positiven kirchlichen Rechtes

sei, demnach den Papst nicht binde. Dem gegenttber behauptet er

nun, dass selbst Innocenz IV. in seinem Decretalencommentar zuge-

stehe, dass der Papst positive Einrichtungen , welche sich auf das

allgemeine Wohl der Kirche b»'ziehen , ohno besonderen und allge-

mein bekannten Grund nicht ;iiidprii könne, weil dies zum Verderben

der Kirche gereichen würde. Das niüsste man aber von einem Ge-

setz sagen, das die Desiguation als Successiousmodos statuirte^).

1) Dit naittoB dlMer Aativren wnrdmi oben (S. 888 Anni. 9) idiaii gs-

aaaol Der äUtU Tkaktat BeriaehtnIfM De epitcopis eoDtommatti lit cai>

halten in den TncUtos Qoif. jnrit, tom. XIJI, p. 8 foL 8016 Mqq. Br behan*

delt unsere Fnge (ibid. fol. 307, n. 56) In gamen sechs Zeilen unter Boraftuig

auf Paul de Leaz (?) und Zabarclla. lieber die mit den Sterbejahren anfge-

fahrten Äactorcn vergl. SchuUe, Ge*eh. der QaelleD und Litentinr, Bd. II»

Sa. 342, Mh, 'M9.

2j L, c, (^uacst. 3?. (Tract. oniv. juris, tom. XIII, p. 2, fol. 116): Pro

iste condnaioBe memorati autores rationem hanc in roediam afferont, ideo

papam fibi raeeMsorem eligere non posse, quia hajiumodi eloetiooia elliMtiia in

tempiu mortis eju protrahltnr, in qio ipoe «t poteitite et Tita paritor ca-

rabit Alia etiam ratio sobjoagi potest oeUieot pwtifieem maiimani

propterea, qnod Christi nniversalis vicarias est, eidem alinm vicariani sabsti«

toere prohibori. Haoo enim regula de vicariis tradita est in cap. Clericos, de

off. vic. (cap. 4 \. 1 , 28). Sed hac rationes non videntur urgere. quia eodem

jure nec Petrus (,'lenientem eligerc potuisset . . . ergo istae rationes corruunt.

3) L. c. : Non videntur igitur obstare in contrarium (i. e. pro scntentia

aflirnmtifa) addaet« et prinio ista esse juris positiri, quia dici potest, in bis

qoae ad nniTemlem atainm eodeoia« pertintnt. papam line joila ot aliii not«

causa snpra poritiTon jos imperinm non habere, at inqoit Innocontioa, qaem
valde ibi eztnlit Abbas in cap. Qnanto de eonst; Idom ait Innoeontiu in eap.

inqoititioni. Die ente Stelle ist am den Titel de contQetndin«, o. 4 X. 1, 4;
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Digfgen köiiM man sich aneh nicht anf das Beispi^ Petri beruf«.

D«nn Pelrna und Clemens hatten beide auf besondere Bingehvng dea

hL Geistes gehandelt und absichtlich jenen Vorgang gesetit, um
damit zn offenbaren , dasa die Designation nicht der richtige Modus

der Besetsnng des hl. Stuhles m t). ^ Der tweite Qmnd der af-

firmativen Ansicht, der sich zum ßewei^^e dafür, dass päpstliche Ver«

ordnuni^en recht wohl über den Tod ihres Urhebers hinaus wirksam

sein oder orst mit dessen Kintritt Rechtswirksamiteit erhalten kön-

nen, auf die Papstwahlgesetze beruft, wird von Albani mit einer

Distinetion abgelehnt. Verordnungen, welche noch zu Lebzeiten des

Papstes rechtswirksam werden, dauern auch über «einen Tod hinaus;

eine Verordnung aber, welche erst mit seinem Tod wirksam werden

könnte, wird es überhaupt nicht. Die PapstWahlgesetze würden noch

bei liobieiten des Papetes wirksam, wenn jetzt auch keine praktische

Anwendung erfolgen kOnne. Das sei aber nicht bei einer Designation

der Fall; denn dnrch ein Oeseti könne sie nicht angeordnet werden,

weil ein solches offenbar xnm Verderben der Kirche und in Folge

dessen nichtig wire. Eine einfache Anordnung (praeceptnm) Aber-

lebe aber nicht ihren Urheber. Eine Berufung auf das Testament

des PapstAs sei auch unzulässig ; denn dort verffige er Aber PriTat-

aagelegenheitea uicht über jene der Kirche — Den dritten Grund,

die sweito iit cap. 44 Z. S, 89. Da« Prinsip, von demm von den CaBonitten

dieier aa wkh ileht^ Sati aafgeitellt whd, M, da« ein grundlo$e$ ticb

HinwegsetM« des Papst« aber das positive Becht der Kirehe des sehleehtaa

Beispiels wegen schon zu deren Schaden pereichen würde. CaiO jarta et aliis

Dota cansa kann aber der Papst nicht blos gUtiger, sondera aach erlaabter

Weise das pasitirc Recht nmpehen.

1) L. c. : Haec antem ab ut^riusqne Den annuente ^esta fnere. nt lejfi-

tiinae electionia forma niagis ac niagis ad posterorum docuinentun» confirma-

retnr . . . baec ab otrisque et consulto et divinitns facta faitec, et majoribas

tesütnoniis eetenderetar, tale quid amplios in eiemplani trabi noa debere.

2) L. e.: Ad aliud aatem, qaod aeeando loeo addaeebatar, ndelioet steat

papae de fbtari poatifldt eleetioae statuta coadere fiw est» ita eodem jnrs ean
libi sneeeasofeni eligere pos^e : rotpeudeo hoe argnmentam nnn procedere.

Qaaedam enim a pontifloe fiont, qoae adhnc eo vircnte exitutn elTtvfnmqne

sortiantnr et haec eo qnoqtie mortao valida sunt Hajns natnrae statuta con-

tractus et siniilia e»sc liigih s. iintnr, (ut habetur oap. 10 \. 1. et talis est

constitutio de futnri pontiflcis electionc proniul^ata. Quaedarii autcm sunt, qu lo

noD nisi roortuo pontifice adimplentar, et efTecium naiiciscantor et haec ai> eo

jäte obtinso fieri ncqaeant et hi^asmodi sncesssoris ferst eleetio, qaani eo adhae

fiToate aeqae Acte loeam habere iadabitati jarii est, qaaadoqQiden alias ee-

elesla monstraia effieeretor, si qnoqao modo habere dno mpita Tideretar.

Albani fQrchtet selbflt, as mScht« ein 8nbti)(*r T^escr Einweiidangen machen

and fährt darum fort: Duobas «aim modis contra dbtinctionem haue iastari

uiyiii^uü üy Google



irami der FotfMt «Hium Nachfolger heatimmen? 857

genommen ans dem Beispiel Cliristi, der sich auch einen Nachfolger

in Petras bestellte, beantwortet er damit, Christus habe hior als

Qott nicht als Mensch gehandelt und in FoIl(<' dessen fftude das

Axiom: CI>risto iictio est nostra instructin. hier keine An\vt'n<lunof. —
Mau wird die Kinweiniunt^ Alb.mis ^e^en den ersten 'irnn<l nnr als

schwiiehlicli l)»v,eichnen können. Denn er geht von einer pftitio prin-

cipii aus. Es müsste ja bewiesen sein, dass die Designation nnter

allen Umständen, also aiich in ausnahmsweisen Fallen, zum Ver-

derben der Kirche sei, um das bezügliche Hecht des Papstes schlechthin

xa leugnen und den S.itz anzuwenden: Papa nihil potesl in destrnctionem

ecclesiae. Die Berufung auf Innocenz IV. ist auch wenig glücklich;

denn einmal kommt hier der Papst nur als Gelehrter in Betracht,

sodann trifit auch hier das eben Gesagte sa. £s muss bewiesen wer^

den, dass die Designatiou nicht blos als gewöhnlicher, sondern anch

als aussergewOhnlicher Besetsnngsroodos, also in jedem Fall nm

poMet. Pritiio eonridenuido tettamenta noo niii poct morten testatorit «flisetoiii

habere . . . ; seeimdo papa ot saperioa Tlsam eet, de fotuti eleetione poatüeb

Jiura flondere non prohibetar; qaotl cam ita hit. poterit raminus Poutifei decretsn

promalgare, quo caveatnr papam de cetero sibi sacccssorem eligere posse et sie

löge permittente qnae eo adliur viventc efFectiun nacta sit, sibi successorem

eliget; nequo ecclcsia quoquo niotlo tnoiistrmn efHcietur, quia ctiani si elec.tio

haec quam primum a lege cuntinnetur non uisi tarnen papa eligente praemortuo

effectam sortiri poterit; ergo. Aaf dieaen tweilen Einwarf antwortet er: In

primo hqjns distinctionis merabro dietam est, ideo pootlfleii eonatltntiones

tenere, qvfa eo viTeote sortiontar effectnm et sie earam Tsliditas pro eoo-

stanti praesnpposita est. Sed deeretnm, quo a pspa sibi taeeeatoiem eligi poese

caveretiir, non teoeret, quia ex eo nuiTeraalis ecclesiae statns pertarbaretnr quo
casu 8. pontifex supra jus positirnm non habet imperiam. Damit ist ein ganz

anderes Prinzip zur Lösung ein^efülirt. Der ursprüngliche Gedanke Albanis beruht

jedoch offeiibur auf dorn Uiiter-^chie»! von lex und praereptuni, der neben anderen

Momenten auch darin liegt, da^ü erttteres seinen Urheber überdauert, letzteres

mit seinem Tode erlischt. So hOrt t. B. eiae yoid Papst angeordnete oratio

impeiata bei seinem Tode ohne weiteres m Terpflichten auf. Albani meint

nnn, die PkpstwciAl kann dnroh 6««efa gootdnot werden nod daran hat eine

solche Anordnung Kraft über den Tod des Urhebers hinaus. Die Designation

aber kann nicht als Saecessionsmodus tienefzlich angeordnet werden, weil sine

solche lex ecclesiae perniciosa auch der Papst nicht machen kann , da er nur

ad aedificjitioneni ecclesiae Gewalt erhalten bat. Die Designation eines Nach-

ffdgers könne also nur auf dem Wege dos praeceptum erfolgen, das aber mit ilein

Tod des Urhebern jede Kraft Terliere. Alhaui übersieht otfeabar, da.->s er den

Beweis nieht bke daAr in (Uhren hat, dass die Designatton als ätatidlyer Sne-

eessioosmodos nnmöglieh ist, sondern anch daf&r, dass sie in einielnen ansser-

ordentUchen FSllen nicht eintreten kann; Hsmer hat er die Jnristisehe Unmög-
lichkeit sa beweisen, dass der Papst durch einen formell tfenettUchen Akt

seinen Nachfolger in diesen AnsnahnsdUlen bestimme.
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Verderben der Kirche gereiche. Bei der Widerlegung des zweiten

Grundes greift Albani zuiiftehsi auf diejenige der früheren Vertreter der

negetifen Ansicht zarOek ; es nraas dieses Zaiackgreifen um so auf-

fallender erscheinen, als der Anetor kun vorher jene Argumentation

ansdrAcklich als beweisunkrftftig bezeichnet hat, indem er dagegen

bemerkte, sie werde durch die Thatsache der Designation des Clemens

doreh Petrus widerlegt. Wenn er annimmt, diese Designaiion sei,

wenn sie auch in besonderer Absicht vorgenommen und dann wieder

umgestossen worden ist, doch recbtsbestftndig gewesen, wie will er

seine jetzige Distinction aufrecht halten ? Entweder fimlet sein

Prinzip, dass Anordnungen des Papstes, welche nicht mehr zu seinen

Lebzeiten ihre Wirksamkeit haben können, dieselbe überhaupt nicht

erlangen, auch auf die Designation Petri Anwendung oder nicht.

Wenn sie Anwendung tiu'iet und die Designation ungülti? war, wie

kann Albani seine eigenen Freunde auf die thatsächliche üebung der

Designation durch Petrus verweisen, um ein von ihnen gebrauchtes

Argument zn entkräften? Und wenn diese Designation nocli dazu

ungültig war, wie erscheint dann erst das ohnedies h(kh8t eigen-

thllmliche Spiel damit, das der Auetor dem Apostelffirsten und

Clemens zumuthet? In solchen ScheinmanOvern pflegt doch sonst

der hl. Geist seine Wahrheit nicht zu olfenbaren und die Kirche vor

Sehaden zu bewahren. Wenn aber jene Designation gültig war nnd

nach Petri Tod ihre Rechtswirksamkeit ftusserte, wie will Albani

das Prinzip aufrecht halten, auf dem die Distinction beruht, mit

welcher er das zweite Ar<]^ument des Decius zu entkräften sucht?

Es handelt si«;h j.i doch bei aUen späteren Designationen genau um

den nämlichen, nicht Idos analoi^en Fall wie hei Petrus. - Das von

Albani an It^tztere St-'IU' mif^^eführte Argument der Vertreter der

affirmativen Ansicht wird mit Hecht als bedeutungslos bezeiclinet.

Die gewiss nicht einwandfreie Begründung der negativen An-

sicht durch Albani kann es wohl kaum gewesen sein, was ihr

gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts derart das Üebergewiebt

iber die affirmative verschaffte, dass letztere unter den grossen

Theologen dieser und der folgenden Zeit nur mehr sehr wenige Ver-

treter fand Rs scheinen vielmehr Qrflnde, die nicht zunftchst ans

1) Mir ut am d. 17. Jhdert aar DumMeu$ a 88, Triniia^e (f 1687)

bekannt. In tebier Bibliotbeea theologica, einem geschititen encjrclopidiediMi

Werke, kemoit er, De Romano Pontifice, cap. IX, 5. concl. (bei RuccabeHi,

tom. X, pag, 259 seqq.) auf unsere Frage: Veresimilius est, quod Chriitua

DoroinuH taletn poteatatem äiiintnis Pontißcibutt saltem urdiiiariam (!) nun conoes-

ierit, ut anteceasor eligere vel desigoMre poaaei sttocea»orem. £r begründet die
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der thpoloirischen Forschung geschöpft wareo, eingewirkt 7u haben.

Das Fol^^eiule ist nur eine OonjiHstur, aber sie dflriie doch eine ge-

wisse Wahncheinlichkeit beanspruchen därfen. — Bekanntlich hat

OngorXF, (1621—1623) die Papstwahl allerdings aof derOrnnd-

läge der Alteren Normen in dnrchgreifender Weise geordmtt und da*

mit das heute noch geltende Recht geschaffen >)• I>ie hieher beifig-

liehe Constitution hat der Canonist Phuper Fagnani (f 1678) aus-

gearbeitet*). Nun haben wir einerseits oben (S. 354 Anm. 2) die

Nachricht verzeichnet, welche Amedeiis Chiroli uns anfbewahrt hat,

dass einem römischen Theolot^en die Dructcerlauimiss verweigert

wur<le für f^ne AhhandUni^', welche das Desi^nationsrecht vertheidi-

geii wollte; andererseits werden wir sehen, welche Mühe sich Prosper

FdfpKini in seinem Commentar zum cap. Accepimus giht, um die

DesignatidU als unmöglich darz-uthun. Sollte, das ist unser Schluss,

nicht eheii diese heiden Momente , die unfreundliche Haltung der

Curie selbst gegenüber der affirmativen Ansicht und die Auctorit&t

Fagnani's in zu weitgehender Weise auf die wissenschaftliche Dis-

cossion eingewirkt haben ? Nicht als wollten wir etwa den Theologen

des 17. und 18. Jahrhunderts Torwerfen, sie hatten nur ans schwäch*

licher Connivenz gegen die Curie oder blind der Autorität Fagnani

Theib dnintl au der biahar ftbUelieii Pmta; die DMignatton des CImmbs
hält er fttr nnwahrscheinlich ; sodann atis einer {Hrinzipiellen Erwiguof;; unter

Anlehnung an Ctife.fnn: Actus eligendi summura pontificem per se loqueodo

est actus illum non snpjionens, catu ^it actus illius factivns, quantnm ex seest;

igitur per se loquemlo non debuit cor.ipetere Sumrao Poiititici. nec illi a Christo

Domino concedi, sed ecclesiae, quae manet mortuo et non eiiütentc Papa . . .

Hoc ipao qaod Christas D. Samrooram Pontifieani sQceeuioDeni haereditario

jure inttitiiere nolait eemetnr poteiUteoi electivani eonoesBlaie eoeleiUe, qoM
iede vaeante niDet, nou aatem pontillci anteeenori. ~ Obwohl non dieeee

Argament offenbar die Möglichkeit der Designation gani aassehllent, bekennt

sich der Autor in einer cigenthAmliehen Inconseqacnx doch la Vicioria's und
Suarez' Ansicht, das.s in aliquo raro et extraordinario easn das Designations«

recht gleichwohl vaMt' [irobabile sei. Denn man dürfe nicht annehmen, das«

Christas seiner Kirche eine Gewalt versagt habe, welche sie je zu ihrem Wohle

brauchte. — Er macht sich dann noch den Einwurf, dass nicht abzusehen sei,

waram nicht die Deiignation nach als ordinaria elegendi forma T<m den Päpsten

eingehalten oder angeordnet weiden kAnne. HSagel hitfee jede Form der Be-

letxnng and anch die Abliehe ineeere dieeelben inweilen itark. Darauf aat-

wortet er, die Designation sei unter den möglichen Successionsformen naeh

Qbereinstimroendem Urtheil die schlechteste, die Wahl die beste. — Im 18. Jhrhdt.

finden sich, wie wir sehen werden, noch ein paar Anhänger der affirmativen Ansicht.

1) Constitutio »Acterni patris filius« d. d. 15. Nov. 1021. BuUariam

magnum, tom III, p. 444. Die < 'ontroverse Sägmüller- Wahnnmul berührt uns nicht.

2) FhilUps, Kirchenrecht, 5, 850. Hitischiu», System des K.-lt. I, 274.

. Kj, ^ by Google



360 iioUweek^ Kann der Pafi9t Meinen Haehfolyer üeMlimmen}

folgend, die negative Sentenz vertreten ; aber es ist doch Tbatsache,

da8s die in den officiellen Kreisen Horns hervortretenden Anschau-

ungen in tbeoloifischen Streitfragen oft weit über Qebübr die Qei«ter

beeinflossea ond sie geneigt machen, Ansichten hinzunehmen, die sie

•onst einer schftrferen Kritik unterworfen hätten. Auch das Itost

sieb nicht leugnen, dass die AuctoritAt eines Gelehrten in der wisseii-

sebafilichen DIseussion xnwMlen weiter sich geltend macht als die

Gründe, mit welchen er seine Ansichten zu begründen weise. Uebn-

gens muss anerkannt werden, dass Fagnani die negative Ansieht mit

ungewöhnlichem Aufwand von Scharfsinn und positiTen Wissen an

stützen verstand. So erklftre ich mir die immerhin sehr auffallende

Erscheinung. Ein Urund muss für sie angenommen werden; man

wird aber nicht behauptfii können, dass die affirmative Ansicht plötz-

lich wissenschaftlich derart überwunden worden sei, dass sie nicht

mehr vertretbar gewesen wäre.

Es wird genügend sein, wenn wir nun, da die Vertreter der

negativen Ansicht ausschliesslich zu Worte kommen, uns möglichst

kurz fassen und allein das Kigenthümliche, das die einzelnen Auctoreii

in der Auffsssung der Sache oder in der BegrAnduug verratheii,

herverheben.

Biuer der ersten Vertreter der negativen Ansicht ist im 17. Jahr-

hundert Abraham BMomua (f 1687), der bekannte Fortsetser der

Annalen des Baronitu^), Zum erstenmal findet man bei ihm eine

Betrachtung mehr nach der historischen Seite hin. Die Uebong der

Designation durch Petrus anerkennt er, fügt aber hinzu, dass die»

selbe in der Noth der ersten Entwicklungszeit auf besonderes Ge<-

heiss des hl. Geistes vor^^enommen wurde und darum hieraus keine

Schlüsse für die spätere Zeit gezogen werden dürften. Die Päpst«

hätten nur das Kecht die Wiihler auf ^'eeignete Candidaten aiilm*Mk-

sam zu machen*) und in diesem Sinne liätten Gregor VII., Victor Hl.,

Gelasius IL, COlestiu III. auf ihre Nachfolger hingewiesen, l^n

1) ßaroniu» Mlbet wird gerne von den Vertretern der Bagetivea An-

teht (von FagBMi ond Birboi») als einer der bedentendeieo Anhinger der-

elben citirt. Aber er spricht sich an den ang:eführten Stellen (Ad tnnos 57t

nad 1073) keineswegs über die prinzipielle Seite der Frage aus.

2) /iiuviii.s. Pontifex Romanus, cap. 2, n. 20 (Horruhrrfi, tom. I, pag. 18):

Quod Petrus pro neoessitato ccclesiae adhuc parvulae idque ei specialis Spiritus

Sancti instinctu fecerat, iiou amplius in ezetnplum adducitur, neque quisquam

anteceasorain aucceasorein sibi institait .... Non poterant successorem desig-

Bsre ted tentonoiodo eligendnm indieure. — Des Werk Asorioe* ertdüen 1619

in KAln; et iat ao nnfiingreleh nnd gründUeh, dass man aieb wundem wird,

wamn der Verfeaaer tob Behalte nicht in daa Tertaiebniaa der cnnoniatiaehen

Anetoiaa nafjgenoninien wnrde.
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weiUrgebencler Versacb Booifaz IL eei von diaaem aelbrt inrttek-

geiogon worden.

D«r VolMUidigkeit wegen Miau genannt: der Portngicee

Jch. B. Frago8U8 (f 1639) >), der Italiener Jacob CohMmg (f 1652) >),

der Spanier Martineg Girond de Palaceda (f 1648, bekannter unter

dem Namen Hipalda)^), Vimene Candidus (f 1654)*), Ommlez
Tdles (t 1649)»), Johannes a St Thama (f 1692)«), Anlonius

Paulidius (t 1682) Fässeritm de Sextida (f 1677) »). Bedeutender

1) Fragosus selbst hat seine Schriften nicht veröffentlichen können;

sie ergchienen erst nach seinem l'ode in drei Bänden. Der 2. Band befasst

sich mit den Pflichten der Fürsten und der kirchlichen Vorg^etzten. Dort

handelt er eingehend De obligationibos Summi Pontificis. Diesen Theil hat

Roecaberti (toni. V, pag. 110 seqq.) in seine Sammlung anfgenommen. Im
AtMeUmt M die Fnige, ob der Papst sieh selbst wihlm kann, (es kdmite ja

im OoBoiaT« dm Ooabiiiftti«« ddi ergebam, bei weleher eise eiaiige StinnM
entechddet), fragt er auch, ob der Papst sich einen Nachfolger beetimmen kun.
Sr negirt die Fmge nnter Bezagnahroe auf Cajetan's Aasf&hmngen.

2) CohtUüu, Noftitk cerdiiudfttiii, ee^ lä. Bei Peira, Gomm, ia cap.

»Licet« n. 9.

3) Nach Angabe Barbosa's (1. c. n. 44) hat er über unsere Frage eine

Monographie hinterlassen, die ich aber trotz aller Bemühungen nicht auffinden

konnte. Sie ist aneb Ton Gonialei Teltee dtirt

4) Avdi dieeer Aactor hat eine Monographie Unterlaisen, wddie den
2. Baad seiner Oisqoiaitionee nornlee beigeAgt ist nnter dem Titd: An papa

posait sibi eligere sucoessorem? Nach vielen Bemühungen gelang es mir,

diese Monograplüe noch wihrend des Druckes in erhalten. Sie ist knn (8 Folio-

spaiten) und ohne beizenderen Belang.

5) O. Tellez kommt an zwei Stellen seines Commentars zu den De-

cretalcn anf unseren Gegenstand zu sprechen. Zuerst ad cap. 6 X. 1, 6, wo er

kurz bemerkt: Certuni est, äummum Pootificem non posse sibi eligere succes-

soiem. Er Itemft lieh ansser lebon Genannten anf Sebastian Oisar (Sebnlte,

a. a. 0. 3, 756), Clandins EspenoSns (f 1571), Coiiolanas (f 1685), Satarae

(t 1688). Diana (t 1668), lOehad Boased (am 1680), Tbomae Hartado (f 1659).

— Im Commentar zum cap. 1 X. 8, 5 (n. 16) brapricht er dann das factum

Petri. Seine Interpretation bietet nichts Neues. Er lehnt es ab, auf eine Er-

örterung unserer Frage einzugehen, führt hier für die negative Ansicht neben

schon genannten Autoren noch Ludwig Gomez auf (f ala Bischof von Samo 1553),

einen fruchtbaren juristischen und canoniRtischen Schriftsteller. Am meisten

überrascht es wohl, hier Cajetau als Vertreter der affirmativen Ansicht genannt

la finden.

6) Dleier Anetor wird ?on Dominieat a 88. Tdnitate (fgL oben 858

Anm. 1) genannt

7) Ein Venetianer, Jurist and später Adfocat an der Curie. In seinem

grossen Werke De jurispmdentia sacra haudelt er vorab Ton der Kirche (De

republica christiana), sodann vom Papste und den anderen Trägern der hier-

archischen Gewalt. Beide Traktate hat Roecaberti t. IV, p. 253 aafgenom-

AidUv fiir KifttbenrMht. LXXIV. 84
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als die Aatoritftt der Genannten ist jene AvgusHn BarbosoB (f 1649),

obwohl auch bei ihm wenig neue Oesichtspunkte herrortreten >).

Naohdem er die affirmatire Ansicht in ihren drei HaaptgrfiDden,

offenbar Vasqnes folgend, skizzirt hat, bekennt er sich znr negativen,

welche er seinerseits ebenfikllB durch drei Argumente zn stfitzen sncht,

die indessen aufgelöst eigentlich sechs ergeben. 1) Der Papst nnd

die Kirche verhalten sich wie Manu und Frau ; aber jener kann dieser

nicht sterbend einen neuen Mann bestimmen
; 2) die Designatioi»

wäre gegen die Grundlage der göttlichen Verfassung der Kirche;

3) gegen das geltende (Jewohnheitsrecht; 4) gegen das Wohl der

Kirche, zn dessen Beeinträchtigung die Päpste keine Gewalt erhalten

haben; 5) an und für sich unmöglich, weil der designirte entweder

gleich die Gewalt erhielte, was völlig ausgeschlossen ist, oder weil er

sie zu einer Zeit erhielte, in welcher der desiguirende Papst nicht

mehr lebt, also die Person gar nicht designiren kann'); 6) deswegen

metu De samoio Fontiflee, oap. 4 {Roccaberti, I. e. p. 820) kommt er auf

nmte Frage zu sprechen. Er hilt süiiiehtt aas ütilitfitsgrikiiden (grrave adao

negotium labili hominis judicio committere pericalosum nirais esset) die Do-

signation für unmöglich und bemüht sich besonders das factom Petri als nicht

beweisend für die gegentbeilige Ansicht darzathan. Er stiitxt sich hierin durch-

aus auf Barbosa.

8) Tractatna de electione canonica, cap. 1, n. 4 (Colon. 1692). Er eni-

seheidet eigentlich die C^ntioferae aieht nnd bemerkt nur, daae die Deeignatioii

noeh nie geübt warde, ex quo non lere argnmentiim desQmitnr, nt dieatnr fere

non posse fltri et ex institatione Christi non convenire, vt Hat» qaod nnnt pon*

tifex sibi aliquem in snccessorem adoptet, com per tot ac tot saecula nunqnam
id factum fuerit et ex 240 pontificibus qui Petro successerunt, nullus intraverit

nisi electus. — Hurter, Nomenciator, II. col. l'42, n. 1 bemerkt, dass dieses

sehr hochgeschätzte Werk Ton Einigen einem Petrus Franciscus Passerinas,

Grafen de Belegeni, zugeschrieben werde. Die Kölner Ausgabe, welche sich als

eben Abdmok der rttnüseben einführt , nennt den Anctor genan wie in Text

angefthrk nnd beieiehnet ihn alt Generalprocnrator dee Donünikanerordent.

Paseerintu hat aadi einen eigenen Traktat De electione s. Pontifids TerCust»

der mir zu spät zugänglich warde. lo dem erst genannten Werk bandelt er

von der Wahl der Prälaten aller Rangstufen un 1 1 reift nur gelegentlich die

Papstwahl. Der Auetor hat auch ein Werk über das Processrecht hinterlassen:

Reguläre tribunal sive praxis formandi posscssus, Col. iri94. Schnitt, a. a. 0.

3, S. 496 verwechselt unseren Autor mit dem vi>r<renanntfn (Jrafen de Belegeni

und fuhrt auch nur die Schrift De electiuti*' canonica auf.

1) Joris ecoletiastici univ.. lib. I, cap. 1, n. 39 seqq.

2) L. e. n. 41. Bed daftOf qaod nvlla di?ina lege prohiUtum reperiator,

tola hnmaoa in ptopoeito mffidens erit, nt Rom. Pontifex raooesiorem sibi «Ii-

gere neqneat, qnia aat taliter electus vivente adhne electere potestatem ac-

eepit, ant poat ejus mortem aceipere debet; primum non est dicendnm cum dao

laprema capita in eodesia imnl dari non poMint: posteriiu minos, qnia elfeetoa
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habe auch Paul III. das Ansinnen, die Designation m flben, Korfiek-

Pfewiesen. — Sodann wendet sich Barbosa znr Widerlegung der

Gründe der affirmativen Ansicht. Dem ersten Grnnd derselben stellt

ex unter Borufun<^ auf Turrecrcmata
,
Äzor, Jidiusi Lavorius^) ein-

fach die Bohauptuii!^ ontgej^en, dass nicht hlos positiv kirchliches,

sondern auch göttliches Recht die Designation veri)iete. Gegenüber

dem anderen Grnnd, dass ja der Papst auch Wahlgesetze erlassen

könne, welche verbindende Kraft über seinen Tod hinaus besitzen,

bemerkt er nur, es sei etwas Verschiedenes, solltst wählen und Wahl-

gesetze erlassen. Die Hinweise auf die Thatsache, dass die Päpste

sogar den Kaisern die Vollmacht zur Papstwähl ertheilten, worans

doch offenbar der Mangel gOttlich-rechtlicher Bestimmungen Aber

den Saocessionsmodns anf dem Primatialsitz folge, will Barbosa eben-

fEdls nicht gelten lassen ; es hatten die Nachfolger der betr. Kaiser

alsbald wieder anf diese Vollmacht verzichtet*). Besondere Mfihe

gibt er sich aber, die nnbeqneme Thatsache der Ansfibnng des De-

signationsrechtes durch Petrus zu entkräften. Er versucht es tuerst

darch Hinweis auf die sehr zweifelhafte Aechtheit des betreffenden

clementinischen Briefes ; sodann meint er, Petrus habe auf besondere

Inspiration hin gehandelt, oder es sei dies ein persönliches Privileg

für ihn gewesen. Nicht einverstanden ist er mit der herkömmlichen

Leichtigkeit, womit man den Apostelfflrsten in jener Designation

eine verkehrte, zum Verderben der Kirche gereichende zum Glück

von Clemens selbst corrigirte Massregel ergreifen lässt. Das ver-

trage sich doch nicht mit der Ehrfurcht, die man dem Haupte der

Apostel schulde. Er selbst gibt dann eine Erklärung, die nur seine

Verlegenheit verräth: Petrus habe den Clemens swar ernannt zu

seinem Nachfolger, aber unter der Bedingung, dass der von ihm

schon frfther zur Erledigung der kirchlichen Geschäfte geschaifene

nomuiatioDif referatur in tempos inhabile, quo eligent jam Pontifex Bon Mt
Eleetio refertnr ad tempm, in qao Papa fntnrns non est; unde qneiii-

admodam tunc non poswt» ita nec nunc potest; paria enim sunt aliquid gerere

tempore inhabili vcl tempore habili et effectum ejos eonferre in tempiu inba-

bile. Cod. 5, 3. 4.

1) Es wnnl«' sdion früher bemerkt, dass Turrecreniata nicht schlechthin von

ciiK iii jus divinum lode; bei Azor (es wird d, p. 2 Hb. 4, cap. 5. qu 3 cilirt),

wenn hier der lGO-> gest. Moralist aas der Gesellschaft Jesu gemeint ist, {Hurltr,

NomenoL 1, 282 kennt nur diesen), kann ich eine anf die Papetwahl beillgliche

Stelle flberhaQpt nicht finden. Det Julius Lavorios Formnlarinm nnivenale hat

Barbosa in Handschrift Toigclegen. Vergl. Schutte, a* i^* 0. 8, S. 747.

2) L. c n. 44: Ad tertiam respondetnr, Carolam el Ottonem praedictii

apoatolieis cenoessionibas statim lenantiasee^ eisqoe nonqnam (?) osoa foisse.

24*
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Senat von Priestern nnd Diaconen dnreh Wahl die Bmeminng be-

stätige. Der Senat jedoch habe ans Befarchtnng fdr die Znkanfl

die Bestätigung versagt nnd seine Wahl anf Linns geriehtet

Es ist nicht nothwendig weiter anf die Darlegung Barboea'n

einzugehen. Nur gegen den von ihm an erste Stelle gesetsfceti

Analogiebeweis soll hier Einspruch erhoben werden. Es geht doch

nicht an, aus Analogien, die ja mehr oder minder zutrelfend sein

mögen, juridische Schlüsse zu ziehen. So könnte auch argumentirt

werden : Der Mann kann seine Frau nicht mehr verlassen, also kann

auch der Papst nicht resigniren; oder: Das Eheband wird nicht ge-

löst, dadurch dass der Mann der Häresie verfallt, also bleibt auch

der Papst im Vollbesitz seiner Qewalt selbst dann, wenn er für seine

Person in offenbare Häresie verfiele, was ja trotz der amtlichen Uo-

fehlbarlceit an sich denkbar wäre nnd bekanntlich auch vielfach er-

örtert worden ist. -— Die Deutung, welche Barbosa den im psendo-

clementinischen Brief genau beschriebenen Designationsakt geben

mochte, ist angesichts des Wortlautes gans unsnlftssig. Die andereo

Schwierigkeiten, welche alleuMls die Argumentation Barhosa's ent-

hält, werden ohnedies später noch eingebender berficksichtiget wer-

den müssen.

In sehr ausführlicher Weise beschäftiget sich ein gegenwärtig

ganz verschollener Theologe des 17. Jahrhunderts, Äniedeus Chiroli

de Raconis mit unserer Fracfe*). Seine Ausfülirung ist ebenso selbst-

ständig als eingehend und lichtvoll. Er bemerkt selbst, er hal)e

dieser »controversia gravissima« besondere Beachtung schenken zu

sollen geglaubt. Seine Darlegung ist folgende: Zunächst werden die

feststehenden Sätze über die Papstwahl angeführt, dann der strittige

Punkt klar formulirt. Er lässt snerst die unbedingt affirmative An*

sieht Victoria's zu Worte kommen nnd gibt sechs bestens formulirte

Beweise, wie sie die verschiedenen Vertreter, freilich selten in so

guter Formulimng, aufzufflhren pflegten *). An «weiter Stelle fthrt

1) Wader Jltohor, noch Schalte, noch Harter kennen dies« Thaologw.

Nach Angabe RoccahertVs (Biblioth. Pontif. max. , tom. III, p. 327) war

A. Chiroli Seryite nnd Generalsecretär seines Ordens. Sein Werk Lumina fidei

divinae , aas dem Rorcaberti den Traktat De legitiino proponente res tide

credendas i. o. do Romano Pontifice ausgehoben hat, erschien zu Lyon 1671.

Chiroli behandelt unseren Gegenstand in zwei ausruhrlichcn Capiteln (IX et X
diflficaltas, bei Roccaberti a. a. 0. p. 358 seqq.), denen er 13 Folioepalten

widmet Unter den iltertn Theologen hat keiner so eingehend dnrSber ge-

handelt.

2) Zwei dieser Arganente namentUch fonaoUrt er anter Herrorhebnng den

eigentUeheB Priniipa gans vortrefBieh. L. e. p. 858, eol. 2: Piobatnr U^: Tola
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Gbiroll die schroff negirende Aosicht auf; an dritter die vermit-

telnde des Soarez. fir selbst bekennt sieh so der das Designations-

recht des Papstes schlechthin negirenden Ansicht nnd begrfindet sie

mit fünf Argumenten, die ihre Spitze hanptsSchlieh gegen Snarez

kehren, weil er richtig bemerkt, dass mit dessen Widerlegung

Victoria a fortiori widerlegt ist. 1) Christas hat dem Klerus die

Wahl des Papstes anvertraut nach dem Zeugnisse des Papstes

Anaclet. 2) Eh ist nacli übereinstimmender Ansicht Aller durch

göttliches Recht verboten , dass die Kirchenämter auf dem Wege
der Erbschaft Übertratjon werden ; die Designation würde aber für

das höchste Kirrhenamt dies statuiren. 3) Es läge in der unver-

meidlichen Consequenz dieser Designation, dass auch die anderen

KircheDftmter erblich würden; das wäre gegen göttliches Recht und

wflrde zum Unheil der Kirche gereichen. 4) Das Naturrecht ver-

bietet die Designation, insofern durch dasselbe alles terboten ist,

was znr Zwietracht nnd zum Aergemi» Ahrt. Aber die Designation

hüte diese Folge. Jedem Versnch dasn dfirAe man Ungehorsam

entgegensetsen, schon deswegen weil das Becht aar Designation

sweifelhaft sei. 5) Besonders schwerwiegend sei die Thatsaehe, dass

Bonifhs II. die in aller Form vollzogene Designation tnrflckgenom-

men habe unter stärkster Verurtheilung seines Aktes. Wenn da ge-

sagt werde, die Designation sei gegen die Canones, so könnten das

blos die göttlichen sein; die anderen binden ja den Papst nicht;

der einmal Designirte hätte auch nicht mehr abgesetzt werden kön-

pot«8tas ecclesiMticft est in Fefaro at ia capite; scd inter ea, quae oontinentar in

potesUte eccifltiattiea, est potcstas designandi eleetores somnii Pontiüeis; ergo

est in Papa, qoi proinde potest teipeam vira« elcetorem designare, a qno

eligatnr papa. Den Untersatz dos Syllogismus beweist er durch drei Aign-

mento : 1) Designare electorera Pontificis est efTectns pertinens ad ecclesiaro ergo

portinet ad potestatem ecclesiasticam ; 2) Quiquid est juris positivi resiilot cum

plena potostato in summo Poutifice . . . sed quisnani eligere dcbeat Pontiticom

est juris positivi, ergo; :i) Pontifex potest constituere ut elector papae sit nnns

episcopas e. gr. Decanos Cardiaalium; ergo potest decemere nt olector sit ipse

s. Pontifex »uperrltens. — An 5. Stelle gibt er fUr die afBrmatiTe A. noch fol-

gtmdes Argument: Papae nnlU deneganda est poteetas nid expreese ea sit

denegata vel In diviaa Seriptnra vel ex traditionibns; sed potestas eligendl

Pontificem ncutrobique denegatur, ergo. Hier beweist er den Obersatz mit awei

Argumenten: 1) Eatenas colligitur aliquid possibile ßeri contineri in summa
potestato Papac, quia nullibi api)arr't ei denegari

; 2) Quidquid non est contra

jus naturale aut divinum p-ibitivam supponitur po8<ie a Papa, nt patet in

•lispensationibus ; sed eligert^ sibi succcijsorem non est contra jus naturale, alias

id nalli liceret, quod est falsum; neque contra jus divinum scriptum, com nul-

libi appareat loens 8eriptarae in qno expreese id prohibeatnr; ergo. — Die

flbiigea Tier Aigomeiite haben nichts Besondere«.
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nen, da kein Papst absetzbar ist; und zudem hätten damals die

dringendsten Qrflnde bestanden, die Designation aufreobt zu' halten

;

also sei aie selbst in dem von Saarez statnirten Fall anniftglicb.

Nach dieser BegrQndang, die auffallender Weise das bei allen

Vertretern der negativen Ansicht so hochgehaltene Argument Ca-

jetans fkllen Iftsst, wendet sich Chiroli zur Widerlegung der Ar-

gumente fflr die afArmative Ansicht. Zum zweiten Argument be-

merkt er, die potestas elegendi sei nicht unbeschrinkt Im Papste,

sondern nur so, dass er zum Heile der Kirche den Wahlmodus be-

stimmen könne; denn sonst müsste man os auch concediren, wena

der Papst eine Frau mit der Wahl betrauen wurde. — Dem fünften

begegnet er mit der Bemerkung, es sei nicht nothwendig, dass die

Glaubensquellen eine Beschränkung der päpstlichen Gewiilt ausdrück-

lich bezeichnen; wenn die Vernunft erkenne, dass eine bestimmte

Gewalt unmöglich zum Heile der Kirche gereichen könne, dann sei

es sicher, dass der Papst sie nicht habe. — An sechster Stelle hatte

Chiroli die Aasübung der Designation durch Petrus als Argument

ffir die affirmative Ansicht genannt. Er bekennt, dass hierin die

maxima difficultas gelegen sei und er macht sich nun daran, dieses

Argument durch die Kritik, welche er an den historischen Quellen

übt, auf welche es sich stdtzt, zu zerstören. Alle anderen Versuche,

das Ftotnm zu interpretiren, Iftsst er bei Seite. Die Kritik wird mit

einer Schftrfe und Saehkenntniss geffihrt, die nach den missglfickten

Versnoben der Interpretation wirklich angenehm überrascht, wenn

sich auch Einwendungen dagegen machen lassen

Ein mit Chiroli gleichzeitiger, jetzt wenig mehr genannter

Theologe aus dem Dominieanerorden, Vincrnz Fcrrc (f 1682), wid-

mete Lian/. nna])ii;i!ii(ig von jenem unserem Gegenstand eine ebenso-

eingehen<ie Betrachtnncr. die auch an innerer Gediegenheit wenig

zurücksteht^). £r begründet die von ihm vetreteue negative An-

1) Auf die AusfQhrungon ChirolVt werden wir im 3. Theil noch larück-

inkommen Veranlassung finden.

2) Fcri t lehrte unter grossem iJeifall in Sakinuuic.i uinl sjiättM- in Koni,

wohin er gerufen wurde, um die Ordensschule im Conveut ß. M. V. supra Mi-

nerva zu leiten. Er ist als Commeatator des hL Thomas bekauut. 6eiuc dies-

bezüglichen Sekriften sind in drei Binden 1675 in Sabnitnen enehienen. In

Born lies er ein unCuienderee Werk De Tirtatibns theologicit in iwei Binden

erscheineB, aas dem Roccaberti (Tom. XX, p. 858) den Traktat De fide mm
Theil in seine Sammlung aufgenommen hat. Unter den Autoren, welche

seiner Ansicht sind , führt Ferre ausser schon Qcnannten folgende auf : Panl

Comitolus S. J. (f I»jL>t',\; Tarrade (?), Cälius Manchinus (f l»)5i), Paludanus

(Peter de Palades ?) ,
Tiraquellus (Jarist aas dem Ende des IG. Jahrhunderte)
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sieht so: 1) Papst Anaclet bezeuge ausdrücklich die gOttlich-

recbtliche Anordnung der Wahl (c. 11 D. 79); 2) Pius IV. habe

im Coosistoriaiii vom 18. Nof. 1565 ausdrflcklich das DesigDaüons-

recht des Papstes negirt; 8) Bonifaz II. habe dasselbe gethan;

4) nie sei Dengnation geübt worden; ein Beweis dafflr, dass dieses

Recht dem Papst nicht zustehe , denn Veranlassong dara wftre oft

genug gegeben gewesen ; 5) zwischen dem Papst nnd der Kirche be-

stehe ein der Ehe ahnliches Verhftltniss; jede Brant aber habe das

Recht den Bräutigam selbst zu wählen
; 6) es würde dadurch nur

ein dem alten, unvollkomiiiunen Gesetz, nach dem sich das Priester-

tliura durch leihliche Zeugung fortpflanzte, ähnliche Einrichtung ge-

schaffen , da durf'h die Designation gar leicht verwandtschaftliche

Bande in der Besetzung des hl. Stuhles weitgehende Berüi.'ksirhtig-

ung finden konnten ; 7) Cajetans Ari^ument, das freilich vielen nicht

gefalle^), sei gegenüber den gemachten Einwendungen leicht zu ver-

theidigen und daraas gehe her?or, dass die Designation mi aiek un-

möglich sei.

Dieser positiven Begründnni^ bei welcher anch die allenfallsi-

gen Einwendungen sofort berücksichtiget werden, Iftsst Ferro die

Widerlegung der affirmativen Ansicht folgen, indem er die einzelnen

dafür vorgebrachten Argumente einer Kritik unterzieht Bs zeigt sich

dabei seine dialektische Gewandtheit in vollem Licht und die Schwäche

einzelner Argumente tritt wenigstens für die Übliche Form, in der

sie auftraten, grell hervor Bei anderen freilich zeigt sich auch die

Schwäche soitios eigenen Standpunktes und manche Schwierigkeit —
Ferrc i,vhl keiner aus dem Wege, sondern s<icht sie geradezu auf —
tindet trotz aller Dialektik doch eine unbetriedigende Lösung.

Rudolf Copcrs (Jurist, Ende des 16. Jfthrhdta.), detsen Traktat aoch bei Aoc-

eaberti (tom. XIX) sieh fiodet Seine AnsflUmuigeii {KoceabertU 1. c. p. 10,

158) sind nnbedentend. Er hält das Cardinalscollegiam fftr juris divini, und be>

banptet, die Apostel hätten Petrus ebenfalls gewählt.

1) Quaest. XIV, §. 1 {lioccahf rli , 1. o. j». 4aO): Haec ratio multis non

placct. Von Ferro erfahren wir. dass man die analogen VorgHnt,'e in der Suc-

cession in geistliche und weltUche Würden dem Argumente ' 'ajetans entgegen-

hielt. Es wird später uhuedie^ näher auf diese Schwierigkeiten eingegangen

werden mOssen, so dass Toiderhuid das Angedeutete genügt.

2) So ist s. B. die Sehwierigkeit, welehe ans dem Designatioaiakt Petri

geliolt wird, gam glfleklieh unter dialektiseher AasnUtsnng des Ttites bei

Pseado-Clemens nnd durch Answeiflang der Aechtheit des Briefes anter Be-

mfong auf die Uedenkeu Turrecreraatas, Pried i's, Bellarmin's, Petrus Comestor's,

Bsronius'. Biniiis'. Possevin's gelöst. Auch die Chronologie des Clemens führt

er als Bitweis in'.s Feld. Derst lbc müsste unter Annahme diT Designat ion 32

Jahre regiert liaben, er sei aber nur 9 Jahre Papst gewesen. — Aucti der
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Gar mancher von Ferre berührter Paokt wird ani ftbrigeni spAtor

Boeh bewbftftigen.

Einige Jahre llter als die eben beepioehenen Abhandlnngen Ist

jene IVoaiwr FagnamCs (f 1678). Sie wird erst jetit genannt, weil

sie ohne Zweifel den eigentlichen Höhepunkt der wissenschaftlichai

Discassion nnserer Frage bezeichnet nnd nafnentüch , was die Jurp'

stische Begründung sowie die Beherrschung der darüber vorhandenen

Literatur anlangt, als Vollreife Frucht erscheint*).

Nachdem er in vollständiger Aufzählung und mit sorgfältiger

Begründung die Argumente für die affirmative Ansicht aufgezählt,

bekennt er sich für seineu Theil zur negativen« für welche er zuerst

in besonderer Vollständigkeit die Literatur, sodann die Beweise an-

gibt, die sich in fänf Hauptbeweise und fünf weitere untergeordnete

gliedern. Diesen folgt die eingehende Kritik der Argumente für die

alBnnatlve Ansieht Da die Znsammenstellnng Fagnant's am klarsten

den gegenwftrtigen Stand der Frage ftberschanen liest — denn aie

ist seit sweilinndert Jahren Ton keiner Seite über diesen Stand

hinansgefUhrt worden — so lassen wir sie in kurzer Skisze folgen.

Die Gründe für die affirmative Ansicht: 1) Christus hat Petras

als seinen Nachfolger eingesetzt. Christi Beispiel aber ist für uns

immer eine Belehrung. 2) Petrus hat Clemens als Nachfolger ein-

gesetzt. 3) Das Beispiel Petri haben nachgeahmt: Bonifaz II.,

Gregor VII., Victor III., Urban II. 4) Symmachus hat (c. 10 D. 79)

eigens angeordnet, es solle der Papst vor seinem Tode im Einver-

nehmen mit dem Klerus über seinen Nachfolger Bestimmung treffen

(decemere). 5) Der Papst kann, wie die Rechtsqnellen bezeugen,

anderen die Vollmacht geben sich einen Nachfolger au wählen, dem*

Aotlogie-Beweii, d«r au der Dedgoatieii det Jona dudi MoMt graonnrai

werde, kaoB all ToUkommen besdtiget beieidmet werden.

1) FagnnnVs Werk Commcntaria in qainque libros Decretaliam eiKMMI
erstmals 1661, nachdem der Verfasser schon erblindet war. Er bespricht unsere

Frage im Coramentar (tom. I) zum cap. >Accepimus« (cap. 5 X. 1, 35), in dorn

sich Alexander III. in schärfster Weise über den eingerissenen Unfug der De-

signation ausspricht. Ferraris sagt von Fagnani: In intelligentia et ezpo.

siiione sacrornm canonum nemini certe secandas.

2) c. 17 C. 7, qa. 1. Das Capitel beiMit ans zwei Briefen des Papetee

•a BonUiis; der ente Thdl bis §. 1. entfallt einen Brief Tom Jahre 748,

der iweite (§. i — fln.) einen solchen ?on 748. Boitifcm erhiU die VoUnieht,

•Ich einen Kaehfelger in desigairen: E» her», qn» te de praesenti saaenlo

nigratnrnm cognoreris praesentibus cunetis tibi socccssorcm designa, nt hae

Teniat ordinandas. Der Text ist auch deswegen merkwürdig , weil hier ent>

male der Termums deeigaare offieieU gebranoht wird.
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nach kann er fttr die eigene Fenon es aneb, weil naeb allgemeiner

Beebtsregel keiner eine Yollmacbt geben kann, die er nicht fttr eicb

selbst besitzt'). 6) Historisch steht fest, dass der Papst den Kaisern

die Vollmacht zur Papstwahl gegeben. Wenn sie also durch Laien

über ihren Nachfolger bestimmten , sollten sie es dann in eigener

Person nicht können *) ? 7) Die Päpste können allgemeine Gesetze

geben über die Papstwahl. Sollten sie nicht auch durch ein Special-

gesetz ihren Nachfolger bestimmen können? 8) Das Verbot, den

Nachfolger zu bestiinmeo, ist ein rein kircbenrechtliches ; der Papst

ist aber naeb allgemeiner Ueberzengnng niebt durch das positive

Recbt, mag es nun der päpstlichen oder conciliaren Legislative ent-

flossen sein, gebunden. 0) Die Designation ist im allgemeinen nicbt

zum Verderben der Kirehe, sondern sie kann erentnell dieselbe so-

gar Tor inneren Krisen bewabren.

Die negatife Ansicht stfttst sich nach Fagnam auffolgende Qrflnde:

l) Die Designation ist eine Aendernng an der kirchlichen Verfassang,

denn seit Anbeginn ist noch kein Pftpst anders denn durch Wahl in

den Besitz seiner Würde getreten 2) Die Wahl des Papstes fällt

mit ihrem EITect über seinen Tod hinaus, ein Hechtsgeschäft aber,

das zur Unzeit vorgeiiomnieu , oder seine Wirksamkeit erst zur Un-

zeit äussern kann, niuss als nichtig betraclitet werden*). 3) Das Ar-

gument Cajetans^). 4) Kirche und Papst stebeu im Verh&ltniss von

1) Reg. jatria fai TP 68 : Potett qiiia per aUmn , qnod potett facere

per ieipeon. 72: Qqi fltdt per aliam eet perinde ae ni flkeiat per se ipenm.

79: Nemo poteet plne juris tnneflBrre in aUam, quam tibi conpekere difBoeealnr.

2) cc 22. 23 D. 63. Hinscklut, Kirchenrecbt , I, 8. 229 and 240 hat

beide Canones als Fälschangen späterer Zeit in unwiderlegbarer Weise darge*

than. Oratian hat in gutem Glauben an die Aechtheit diese Stücke ans

älteren Saronilungen aofgenommeu. Auch Fagnani nennt nach Baroniiis und

BcUarmin die beiden Canones apocryphos et conimentitios nnd bezeichnet sie

als Fälschungen Sigeberts von Gcmblours (f 1U2), was Jedoch zain niindesteu

fraglich efeeheint.

3) I«. e. n. 82: 8i lieeret Romanis pontmeibis slU snbetitnere sneeee-

. sores, hoe esset immntare skatom eeelesiae, qned non lieet Pspae. Er bemft
sich auf c. 3. C. 25, qa. I und Innocen» IV. in seinem Commentar sn eap. 4

X. I, 4. Beide Citate sind wenig gl&eUidi, da der Oedanke offenbar ein gtas
anderer ist.

4) Das Arj^uniont ist fast wörtlich Barbosa entnommen.

5) Das argumentum acutissimi Cajetani gibt Faynani so ziemlich im

Wortlaut , den es bei seinem Auetor hat. Ferrt hat es etwas mandgerechter

sQ maehen gesnclit Bei F^Li/nani (n. 35) heisst es : Eljas est potentia eqjas

est aetos. Sed actus eleetlonis papae simpUeltor et abeolate non est papse»

ergo potestaa eleetiva papae non eonvenit formaUter papte; qnia potestM electita

pi^^ est aetosi qai flMit papam, qoaatui ei se est Brgo lepngaatJpotsslati
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Mann und Frau in der Ehe. Der sterbende Mann kann aber seiner

Frau keinen andern l)e8timnfien. 5) Die Designation widerspricht

gdUIichem und natürlichem Itecbte, woTon niclit dispensirt werdeo

kann, denn die Waht der Hohenpriester hat sich nacb Papst

Anaclets Zengniäs Gott selbst vorbehalten >). 6) Dagegen kann man
nicht einwenden, dass ja 'dann auch die Cardinäle das Recht inr

Papstwahl nicht besitzen ; diese sind eben bloss die Werkzenge des

hl. Geistes *). 7) Das HeiKgthnm darf nicht durch Erbrecht in den

Besitz Analerer über^'ehon. 8) Das Wort, das Christus zu Petrus

spracli: Pasee oves meas, schliefst niclit die Gewalt in sich, einen

Nat hfoljjer sich zu substituiren ^). 9) Wenn die Desicjiiation zuijelassen

wird, «lanii ist auch für die Besetzung des hl. Stuhles dem Nepotis-

mus Thür und Thor geöfl'net, was zum Verderben der Kirche wäre;

denn bekanntlich sind die Bischöfe blind gegen ihre Verwandten *).

10) Durch die Designation wird das Wahlrecht der Cardinäle, das

eleetivae, ut sapponat tunc papani, eam id, qnod fit, non sit; si enim euet,

non fieret Ferre (hei Roccaberti, XX, ]). loH col. 1) umschreibt es also: Actio

per se fuctivu papae debet per so supponerf caroiitiam papae; s«.-«! rlcctin suimni

Pontiticis est actio per se factiva papae erj^o debi t per ae sui»pouere cai eiitiain

papue i iioii ergo Pontifex dum vivit habet pottiätutem ad sibi eligeiidum Rae-

oeMorem. Hajoiem prolmt Cajetannfl: Nam nnllM potest ewe Pontüex alio

Pontifice vifeote; ergo aetio per se factiva aoiiu Pontifids per ae rappooU

carentlam omois pontifieit. Wieder anders gibt es CanuMTda^ Gonatitationam

Apost. coro, de electioue Papae, diss. 1 p. 94: Papae non conTcnit aetns, qaeiB

non potest excrcerc in tempore habili, sed respicit teropos, in quo jain papa

non est, sed fuit
;

atqui elcctio papae eum ex natura sua ecclesiam vid natain

supponat et tieri dt'bot (une. cum papa jam iiiurtuus est, nequit a papa tieri

tempore liabili. Parau.s ^^elit hervor, dass das Argumeut acutissimi Cajetani

sehr vorächieden verätandeii wurde. Faynaiu macht aus demaelbcu ein eigenes

von dem im Text snb 2 aufgeführten Tflnehiedenes, Barbosa^ Camarda nnd

nach Ferrt halt«n beide für Identisch!

1) e. 11 D. 79.

2) L. c. n. 40 : Rcspoudeo : Dens e«t qai eligit et cardinalea sant ministri

ejus ao veluti instrumenta divinae voluntatis. Die Antwort darf kühn genannt

werden. Wer waren diese instrumenta, als es Cardinäle noch nicht gab? Kanu

dieses instrumentmit nicht auch der lebende Papst sfin V Haben die «'ardinälc

nicht oft in sehr inerkltarer Weise sieh als instrumenta humimue vuluntatis

erwiesen, z. 13. bei der Waiii Alexander VI.?

8) L. e. n. 42 : HiuQsmodi Terba cum sint penonaliasima (ut per Ca-

jetaanm in 8. 2. qa. 185, a. 5) ntiqae non indadant Ikealtatem siM eUgendi

saeeessores; aliad est enim pascere, alind saoeessorom sibi eligere; ei Cscit,

qnod notat S. Thomas (Qaodlibetales , 12 a. 31) ubi docet, vicariam non pos^e

tutam suam potestatem alieri comniitters. Hat Christas la relrus nicht auch

gesagt: Qaodcnni|n<> ligaveris etc.?

4) L. c. u. 4ö: Quia, ut giossa iuquit, caeci sunt episcopj erga nepotea.
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seit dem Beginn der Elrehe in PosseBS ist, illnsorisch gemacht nnd

es wftre tu färchten, dass ae einen selchen Versuch sich um so

weniger gefallen Hessen, als die Vollmacht des Pa|»stes sur Designa-

tion zweifelhaft ist, von allen Gaoonisten und ?on den bedentenderen

Theologen negirt wird ^). — Ans der ganzen Beweisführung Fagnani^s

erhellt, das9 er nicht genügend unterscheidet zwischen dem Recht zu

einer aussergewöhnlichon, von der Noth der Zeit gebotenen Designa-

tion und dem gewöhiiliclien Besetzuni:sniodus auf dem Wege der

Designation. Er richtet sich hauptsächlich gegen das Kecht des

Papstes zur letzteren , übersieht aber, dass eine Reihe der Vertreter

der affirmativen Ansicht, man darf sagen die weit überwiegende

Mehrzahl, das Desig^ationsrecht in diesem Umfang nicht behauptet.

Insofern muss Cbiroli's Argumentation der Vorzug eingeräumt wer-

den. Die Widerlegung der affirmativen Ansicht bietet nichts beson-

deres. Die Kritik des dritten Argumentes ist im wesentlichen die-

selbe wie bei Barbosa und steht entschieden hinter jener Chiroli's

und Ferre*s zurflck. DafQr ist sie fireilich in anderen Punkten glfick-

licher. Soweit sie von Interesse ist für die Entscheidung der Gon-

troverse, werden wir ohnedies noch darauf zurückzukommen haben.

Wenn wir Prosper Fagnani's Abhandlung als den Höhepunkt

und als das Uesultut der wissenschaftlichen Discussiou bezeichnet

haben, so wollte damit nicht g''sagt sein, dass von der letzten Hälfte

des 17. Jahrhunderts ab, die Coutroverse völlig liegen gelassen

1) Dieees Argument nimmt sieh freilich fast wie eine Drohung ans: Ex
iiuätntione suecetraris ooUegiam apostolicnni , qnod est hononbilins eodesiae

ineiobram privaretur jure oligendl BouMUiam Pontificem, quod habet ex coosensu

totius eccicsiiiü et in cujus pos>ossione per tot saecula existit . . . Propttrta ai

cardinales viderent sibi haiic potestatem ademptatn, quae ipsos ubiquc locornni

ot gentimn tani spectabües et lionorabiles reddit, tiinemlura foret ne sticcessori

a papa electo negarent caiiotiicaiu obc-dicntiam et >cliis]i]ata in ecclesia susci-

tarentur; cum prucücrtiiu seatcutia negativa sit cauoai.^tarum oinnium (?) et

gravioram (?) theologonim consenra recepta et meUoribi» Aildta rationibus et

papa volens tarbare statum ecclesiae nniveraalis non Ai tnatinendot nt inquit

Innoeentins (IV.) in cap. 4 X. 1, 4. Dieses Argument ist offenbar von Susserster

ächwiiche. Das Wahlrecht erhielten die Cardinlle durch den Pap^t, aUo kann
CS ihnen durch denselben an sich an<-h genommen werden. Die Cardiuälo sind

wie alle Glieder der Kirche dem Papst zum Gehorsam verpflichtet, ja sind os

mehr als alle anderen. Doswof^ou weil ihr Ungehorsam go^'cii eine Anordnung
des Papstes zu befurv.ht'Mi ist, kann noch nicht das lieciit do Papstes be-

stritten werden, diese Anordnung zu treffen. Das ganze Argument boiuht auf

einer petitio priucipii. Bs soll bewissen werden, daas der Pap^t kein Becht zur

Designation habe ; es wird aber bewiesen, dass die Gardinale nicht gehorsamen

brftnchten, weil der Papst kein Recht snr Designaiion habe nnd diese gegen

die hirehliehe Ver&ssnng Torstosse. Dieser Grand ist nnbewiesene Snpposition.

uiyiii^uü üy Google



372 HoUweekt Kmm der Poj^ nimm Nadifolget beatimmmf

ward«. Es haben noch im 18. Jahrhundert hervorragende Canoni-

sten sich damit beschäftiget, aber eine wissenschaftUche Fdrdomiig

hat ne damit nicht erfahren ^).

So eribt der Gardinai VineeMi Pekra (t 1747) eine Ueber^t
Aber den Stand der Frage, eagt aber, er kOnne eich nicht entscheiden

in hae ardniaaima qnaestione*). Er bemerkt nnr, daas die Vertreter

der negativen Ansidit einen harten Stand haben, da sie das jus di-

?innm, dan sie behaupten müssen, gegenüber der Thatsache der von

Petrus geübten Designation kaum aufrecht halten können und dass

auch die Interpretation, die sie dieser Thatsache geben, eine keines-

wegs glfickliche sei. Wie könne man z. B. behaupten, der hl. Geist

habe Petru.s angetrieben gegen das göttliche Verbot der Designation

zn bandeln? Wenn mau einen besonderen Antrieb Petri zur Desig-

1) Giacomo PiffnaleHi (t c. 1680) hält (Cousaltatioiium canouic,

tom. IX, con3. 67 !i. 50) die Designation des Clemens durch Petras aufrecht,

spricht sich aber weiter nicht über die Frage aus. — J. B. de Luca (f 1683)

bemerkt, dass di^elbe in den Schalen und gelehrten theologischen Cirkeln

dfrig dispiitirt werde , daas in Sonderheit die GuionlskeD seiner Zeit diillber

eigene UntennchoDgeB anstellten. Er meint, die Ftage sei praktisch ohne Be-

dentnng, da nie in der Cndie ein anderer Hodos seit der Zeit Petri einge-

halten wurde als die Wahl (Theatrum Teritatis et jostitiae, lib. XV. dioc 3

n. 1). — JE. Firhing (f 1690) hält die Designation fftr unmöglich, qula effectos

talis clectionis refertur ad tempns, quo non amplius erit papa et consequenter

inralida est talis electio ab dofectuni potostatis (lib. I, tit. 6, sect. 9, §. 2). —
F. Wiestner (f 1709j bekennt sich (Inatit. can. hb. I, tit. 6, ari 20, n. 34t:-:;49)

unter ziemlich eingehender Begründung zur Ansicht des iSuarei. -~ G. Vtrani

(t 1713) nimmt an, dase erst dareh die Yerordnang Bonifas II. die Desigaaüott

itt die Wahl überging, mass also jene für mSglich erachten, obwohl er dies

nicht aosdrfteklich sagt (Joris eaa. nai?. eomment lib. I, tit 6, (. 10). — Der

Rektor der 8alzbnrger Universität Fran» Schmier (t 1728) ist ein entschie-

dener Gegner der Designation (lib. 1, tract. 3, c. 1 n. 19 ff.); ebenso P. Guet-

rathtr (f 1725) und Euq, M'ordl (f 1732). — BeneAU Schmier (t 1714)

fuhrt die verschiedenen Ansichten auf, entscheidet jedoch selbst nicht, wie-

wohl eine gewisse Hinneigung zur negativen Ansicht sich erkennen lasst

(Tract can. de Korn. Pontiüce, pars I, diss. II, qu. 1, u. 20 —30). — Schmiilz"

gmeber (f 1785) nennt die Andeht des Snaiü die gewÖhnUchere and schliesat

sich ihr an: Jas eed. nnlT., pars II, tit d, §. 10, n. 91: Qnare cnm Soares et

fteqnentiori Doctornm fädle qoidem eoncedo, qnod in casa qaodam eztia-

ordinario^ qno aliter necessitati ecclesiae sncnrri non posse praevlderet anteces»

sor, succeesorciu sibi posait eufficere; nego tarnen qnod istud possit potestatc

ordinaria. — Böckhn Placid. (f 1753) ist der negativen Moinsin«: (r.>ni. in jus

can. univ.. Lib. 1, tit. 6, §. 1, n. G). Reiflfenitttel, Pichler, Engel, Kirmer be-

r&hren unsere Frage überhaupt nicht.

2) Petra, Comroentaria ad Conatitutiones Apostolicas, tom. IV. Ad
constit Clero. VI. »Licet«, n. 4 seqq.
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nation aDnehmen zu rafissen glaube, so könne hdehstem gesagt

werden: Petras hat den Nachfolger designirt, damit dadnrch fest-

gestellt werde, dass der Papst in aussergwöhnlichen F&llen dies

könne; Clemens hat auf Antrieb des hl. Geistes resignirt, damit es

nicht für die Zukunft den Anschein gewinne, als sei die Designation

gegenüber der Wahl der gewöhnliche Besetzunt^^smodus *). Auch sonst

übt er noch Kritik an den Lösungsvorsuchen dieses Argumentes,

oifenbar Barbosa's und Fagnani's diesbezügliche Aeusserungen be-

sonders berücksichtigend. Die ganze Darlegung Petra*8 hinterlftast

den Eindruck, dass er sich fielmehr der affirmativen Ansieht in der

Binschränkang des Dezins nnd Saarez zuneigt, als der negntiTsn.

Freilich wird er gerne schlechthin für diese in Ansprach genommeD^.

Mit welcher Sicherheit die negative Ansicht nnnmehr ttber-

hanpt anftrat, Itat auch 8m^pkmo Camarda (f 1754) erkennen,

der sie einfiushhin die Ton den Oanonisten allgemein festgehaltene

nennt Bs darf dies nmso mehr Terwundem, als die drei Qrfinde,

irelehe Camarda aufführt, doch als ungenügend bezeichnet werden

müssen, und ihm die Widerlegung der gegnerischen Argumente sicht-

lich Mühe macht. Immerhin hinterlässt Camarda's FrOrterung den

Eindruck einer gewissen Selbstständigkeit. In der Widerlegung des

factum Petri lässt sich freilich der Einfluss Gbiroli's nicht ver-

kennen

1) L. c. n. 11: Safficiat animadvertere pro naiie, quod hif, qni de jare

divino Tel natano lammiim Pontifleem eligera noii pone raeNworsm tatom*

Dint, non param obstet «leetto hajasmodi ÜMka de a. GlemeDte tuU a dlvo

Petro; data ooIbi hiqas fkeli varitate, qold dieat Apostolomm prindpem aontia

jnria divini «t utnia« regalas egisse ? Pie aatem meditaatar, et certe non ad

reritatem ernendam sed ad facti viin eladendam, qui dicant, diTino impnlsu

ad hanc depatationein b. Petrum motum faissc, si(]ui(lem cur ita asscrant, nemo,

quem viderira, rationem assignat. (Chiroli, den Tetra nicht kennt, berief sich

aaf den Text des pseudo-clementinischen Briefes), (^uiniino animadversione est

dignun, quod hajusmodi deputatio ob renantiationem d. dementia effectnm non

fidt sortlta. Qaapropter li ad «stnofdlnariam dtfiaaia inpuliom ht^asmodi

flMtniii tnhi Ubeat» potlas «it diMadam : Idao Patru ribi iabititoit et «ncdinaTit

dementem, nt noa eradiramor, quod tammni Pontifex ex absotuta pote$taie

poeait ribi eligere sncoeMorem ; Clemens vero ob id pontificatui post mortem

Petri cessit, ne in posterornm exemplaro ordinariae papae electionis transiret.

2) So erweckt die Citirweise bei Ferrarin durchweg den Eindruck, Petra

sei seiner Ansicht; ebenso bei PhUlips, Kirchenrecbt 5 SS. 732, 734 and

Holder, Designation, 8. 94.

8) Camarda t De eleetione Pontifioia, Dias. L Der genannte Traktat

bildet doa theoretfaeben Theil rar SaianlQBgderauf diePapitwahlbesQgUchen

Oeeetia: 8|Bopiie eoattItakioBua apoetolioarun una eom CaennioDiali Oregoriano

da partbMmtibui ad eiaelioBeni Papaa. Beate 1787. Die an dritter Stello anfiio*

Digitized by Google



374 UoUwtekt Kann der Papgl Beinen Nachfolger beatHnmeny

Sehr entschiedeD spricht sich aach far die Begati?e Ansicht in

einer ausführlichen ErOrtemng F. Lucius Ferrarvi (f 17G0) ans.

Er stützt sich im wesentlichen auf Fagnani ; eine Weiterführuiig der

Controverse ist bei ihm in keiner Weise gegeben — Seit Ferraris

luit die Frage nahezu völlig geruht*), bis sie durch die Gerüchte,

welche wir eingang.-^ berülirt haben, wieder angereiift wurde. Ob die

neu entstandene Discussioa die wissenschaftliche Erkenntniss weiter

führen werde, muss erst abgewartet werden. So viel steht fest, dass

die Frage trotz der Sicherheit, mit welcher die negative Ansiclit

auftritt, keineswegs als in ihrem Sinn gelöst und entschieden be-

trachtet werden kann. Schon die Zusammenstellung und Würdigung'

der Argumente, wie sie Fa^nani gibt, lAsst den Bindruck zurück,

dass keine der sich bekftmpfenden Ansichten sich rtthmen darf, die

andere wissenschaftlich überwunden zu haben. Anch unsere Dar-

legung dürfte ergeben haben, dass sich die Gegner so ziemlich gleich-

stark gegenüberstehen, nicht blos was die Zahl der Vertreter und

deren wissenschaftliches Ansehen, sondern auch was die Zahl und

Stärke der Argumente anlangt. Eine wesentliche Veränderung in

dieser Sachlagt^ ist durch die spärliche Erörterung in den letzten zwei

Jahrhunderten nicht herbeigeführt worden.

iZf. Versuch einer Lösung der tVage.

Soll nun die Controverse wirklich wissenschaftlich unlös-

bar sein? Soll sie nur durch eine Entscheidung des kirch-

f&hrte negatiTe Ansicht beveiehnet er als oondasio oommunis apnd omnes

doetores. Er begrftndet sie 1) mit dem Deeret Bonifai II., wodnreh die De-

signation des ^gilios, rarftckgenomman wude; das sei aar gesohehWt weil sie

gegen göttliches Recht Teretiess; 2) mit dein Argument G^jetans; 3) mit der

Natur der päpstlichen Gewalt; sie sei potestas vicaria.

1) Prompta Bibliotheca, verb. papa n. 1— 1^^. In den Noten setzt sich

Ferraris mit dem romischen Thenlogpii auseinander, der die Censnr seines

Werkt'S besorgte. Dieser macht gegenüber dem ersten bei Fagnani aufge-

führten Argumente für die affirmative Ansicht, das sich auf das Beispiel Christi

stQtst, dataaf aufmerksam, dass Christus Petras sum Vicar, nieht som JVaeA-

ft}tger eingesetst habe. Ferraris seihst sucht das Aigument nnter Anlehnan^

an Fagnani dadareh m entkräften, dass er mit diesem behauptet, die Apostel

liitten nachträglich auch ihrerseits Petrus zum Haupte gewählt, nachdem f^r

vorher von Chri'^tus schon liiezu aufgestellt war. Die apooryphen c. 2, D. 21

und c. 2, D. 22, beide augebiich ron Papst Anaclet, sprechen einen ahoUcben

Gedanken aus.

2) Unter den älteren Canonisten unseres Jaiwluinderts hat m. W. nur

Francesco Mtrcunlc in seinem Tompendiu <li diritto canonico, Prati

1820, üb. I, tit 1 seq. 1 sich aber die Frage geäussert. Er ist der affirmativen

Anflicht.
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liehen Lehramtes « die wohl kanm je zu erwarten ist, ausgetragen

werden können ? Eine theologische Controverso muss doch auch

dann als entschieden betrachtet werden, wenn die wissenschaftliche

Unlialtburkeit oitnT oder inohrerer der sich ht-kfunp^nden Ansichten

dargethan ist, l)ezw. oiiio l)estiinnite Lösung (Nm' controvertirten Frage

sich mit so überzeugenden Arguiuonten begrünilen Ifisst, dass ihr

gegenüber sieb die anderen LQsungon als höchst unwahracheinlich

darstellen, vielleicht sieh überhaupt auf keineo irgendwie über-

zeageuden Grund mehr slaizea können. Soll es nun nicht möglich

seio, unsere Gontroferse Aber den Stand, welchen sie im 17. Jahr-

hundert erreicht nnd seitdem unverändert beibehalten hat, hinansza-

fOrdem, eine bestimmte Losung mr wissenschaftlich offenbar ob-

siegenden sn machen ? Sollen sich innerhalb 200 Jahren nicht doch

Momente ergeben haben, die zu ihrer Entscheidung ?on wesentlichem

Belang sind ? Meines Brachtens dfirfen beide Fragen mit einem ent-

schiedenen Ja beantwortet werden. Die Lösung aber, welche wissen-

schaftlich als allein haltbar angesehen werden darf, scheint mir

folgende zu sein

:

1) Die Päpste können die Desiijnaiion weder als den geicöhn-

lichen Bef!e(zu)i(fsmodMs des hl. Stuhles (/esetjslich vorschreiben,

noch auch factisch ihn als solchen befolgen.

2) Hält jedoch der Papftf in einem einzelnen Fall die Desiffnaii&n

nach Laye der kirchlichen nnd polnischen Verhältnisse etm
Wohl der Kirche für nathwendig oder doch für erspries^ieher

als die WcM, so kann er seinen Nachfolger sdhst hesünmen
unter gUichgeitiger AnmiUirung des WMrechies der Cardinäle

für diesen specidlen FaU,

Die Antwort Iftsst erkennen, dass wir uns im wesentlichen an

die Ansicht des Suarez halten, nur erscheint hier das Designations-

recht nicht wie bei jenem auf den Fall ftnsserster Nothwendigkeit

beschränkt, sondern ist dahin erweitert, dass der Papst auch dann

schon es üben kann, wenn offetibar der grössere Nutzun der Kirche

«ladurch gewährleistet erscheint. Da diese Fälle der Nothweiidigkeit

oder des offenbaren Nutzens nur sehr sporadisch gegeben sein wor-

den, so kann das Designationi^recht, trotzdem ps an sirli jrdnn Papst

zugesprochen wird, doch nur als etwas Extraordinäres bezeichnet

werden, so dass man ganz im Sinn der obigen Unterscheidung aller-

dings sagen könnte: Potestate ordinaria non potest papa designare

snccessorem ; potestate exiraordinaria potest papa designare succes-

sorem. Da sich jedoch mit dem Terminus poteetas ordinaria die

Vorstellang von ÄmtsgewaU zu verbinden pflegt, und das Designa-
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tionsrecht offenbar in dieae eingeschlossen ist, so wird ee« mn Miss-

erstftndnissen fombengen, sich empfehlen, ?on dieser TerminologM

abinseben und den Gedanken, wie es oben versneht wurde, nfther wa
nmiehreiben.

Der Beweisftthrnng für unsere These mflssen wir einige Vor-
bemerkungen Torausscbicken, die notbwendig zu sein seheinen, einer-

seits um gegeaäber den nenlichen ErOrterungea unseres Gegenstandes,

einen sicheren Boden zu gewinnen, andererseits um Dinge auszu-

scheiden, welche nicht hieher gehören und die Sache nur verdunkeln

können.

Vorab rauss betont werden, dass die Frage um das Designations-

recht des Papstes keine historische ist, also aut historischem Weg
auch nicht beantwortet werden kann. An sich ist es für den Be-

stand dieses Rechtes gleichgültig, ob es die Päpste überhaupt, oder

ob sie es mit günstigem oder ungünstigen Erfolg geübt haben. Die

im Primat enthaltenen Rechte, und um ein solches handelt es sich,

weiden durch üebung nicht erst erworben, und durch Nichtübnng

auch nicht verbren. Sie sind begründet durch den geeetigeberisehen

und sourerainen Willen Jesu Christi, dauern solange dieser dauert,

d. h. bis snm finde der Zeiten, künnen von Menschen ebensowenig ge-

nommen werden als sie ?on ihnen gegeben sind. Sie sind so erhaben

über jeden menschlichen Willen, dass der Papst selbst nicht darauf

verzichten, sondern höchstens deren Uebung ruhen lassen kann, wenn

es das Wohl der Kirche fordert oder doch gestattet. Wenn diese

Hechte mit ungünstigem Erfolg geübt werden, auf Widerstand Stessen

und nicht durchgesetzt werden können, so beweist dies gegen ihr

Vorhandensein nicht das Mindeste, ebensowenig als der Bestand der

zehn Gebote Gottes angezweifelt werden kann, weil sie in einer Un-

zahl von Fällen missachtet werden. Sehr oft konnten ja, wie die

Kirchengeschichte erzählt, die Päpste ihre Massregeln nicht durch-

setxen, sehr oft wurde ihnen sogar die Befugniss dazu abgesprochen,

das ist kein Beweis, dass sie zu diesen Massregeln nicht berechtiget

waren. Gar manche Rechte, die im Primat ohne Zweifel yon An-

fang an enthalten waren, traten erst mit der Zeit an's Licht, als

sich Verhültaisse ergaben, unter denen sie snm Wohl der Kirche

geübt werden mussten oder konnten Diese Bechte wurden damit

natürlich nicht erst begründet oder erworben, sondern waren vom

1) SS. B. du Beeht auf weltliehe SoaTendnitft; das Beebt, lebleehie

Fürsten abznaetien, in den nlehsten Schwagerschaftsgraden zu dispensiren, ein

matrirnoniam ratum non consummatani MfiolÖMn, Priestern die YoUrnacht nr
Spendiing der Firmang la geben n. iL
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Anfang ao im Willen Oiristi eingeschlossen Es sollte nicht notb-

wendig sein, anf diese Dinge anch katholische Historiker immer

wieder anfroerksam in machen. Die Phrase vom unlösbaren Wider-

sprach, in dem angeblich die Geschichte sn manchen Anfsteltnngen

der Dogmatiker nnd Canonisten aber den Umfkng der päpstlichen

Gewalt steht^ würde nicht so oft wiederholt, wenn man endlich diese

Dinge sich dnich Nachdenken klar legen wollte. Bs wnrde ansdrOek-

lich henrorgehoben, dass »an siehe die Uebung oder Nicbtllbang eines

Rechtes für seinen Bestand irrelevant sei. Für die Erkentitniss des

Rechtes nämlich, für die wissenschaftliche Constatiruiitif seines Vor-

handenseins, ist es nach Umständen von grosser Hedfutiing. In

unserem Fall ist es gleichgültig für den Bestand des Desj^nuitions-

rechtes, ob es die Päpste gar nicht, oder öfter, oder nur einmal,

oder mit ungünstigem Erfolg geültt haben ; für die Wissenschaft hat

es aber, wie wir sehen werden, eine Bedeatung, wenn constaiirt wird,

dass es nar einmal geübt wurde, wenn auch mit nngflnstigem Er-

folg. Es geht demnach durchaus nicht an zu sagen: Die Päpste

haben die Designation in dem Sinne, indem hier da?on die Bede ist,

nicht gofibt nnd in ein paar Pillen, in welchen sie es thaten, ge*

schab es mit Misserfolg, also haben sie das Designationsreclit Aber-

haupt nicht Aach dem Historiker mnss hier entgegengehalten wer-

den: Sis memor conditionis tnael

Weiterhin moss daranf hingewiesen werden, dass es für die

Entscheidung unserer Frage ohne Bedeutung ist, welcher Besetzungs-

modus für die gewöhuliclien Episcopalsitze gemeinrechtlich vorge-

schrieben war. Es ist gar kein Zweifel , dass dies die Wahl durch

den Kleruss unter Beistimmung des Volkes war. Hätte darüber

irgend ein Zweifel bestanden, dann würde ihn die von Holder ge-

gebene Zusammenstellung der verschiedenen päpstlichen und con-

ciliareu Verbote deßoiti? beseitigen*). Aber das Bestehen, die Ver-

breitung und Anerkennung dieser Verbote entscheidet nichts hin-

sichtlich des Primatialsitzes. Der Papst steht ja nicht unter, son-

dern über dem kirchlichen Recht, soweit es den in der Kirche vor-

handenen Bechtsqnellen entflossen ist Darin sind alle Theologen,

1) Auch dareh »Definition« sind keinerlei Baehte dem Papet mitgetbeilt

worden, wie Holder, Archiv, 72. Jthrgg. (1894), S. 425 f. anzonebmen scheint.

Jener ^anze AbMts spricht fon merkw&rdiger do|fiii»ti»eher oad eMioniitiseber

ÜAklarlieit.

2) Im Archiv für K.-R., a. a. 0., S. 412 ff. Auch in der Schrift, De-

sigoation der Nachfolger darch die Päpste, 8. 109 ff. Das üauptaäcblichste

biet«t schon Oratian in D. 79 und C. VIII, qu. 1.

Arvhiv Ar iUrclMnrMht. LXXIV. 25
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Dogmatiker und Canonisten einig Wenn aho auch für alle

Bischöfe die rechtliche Unmöglichkeit besteht, ihren Nachfolger zu

deaigniren und ein dahingehender Akt null und nichtig wäre, so ist

damit ia keiner Weise irgend ein Prftjadis für den Papst geschaffen.

Ffir jeden Bischof gilt der Sats: Nihil potest episcopns contra jus

coromane; ffir den Flipst der andere: Papa est snpra jus conunane.

Er ist nicht gehnnden durch die Bechtsbestininiangen der Concilien,

auch nicht durch jene seiner eigenen Vorgänger. Par in parem non

hahet potestatem. Beschrftnkt ist die päpstliche Gewalt einsig and

altein durch das natürliche und positiv göttliche Recht. Das liegt

in der Plenar- Vollmacht, welcher Petrus von Christus erhalten hat.

Matth. 16, 19: Quodcunque ligaveris super terram erit ligatum et

in coelis; et quodcunque solveris super terram erit solutum et in

eoelis. — Alle Akte des Papstes, die nur gegen das positive kirch-

liche Recht Verstössen, sind ohne Zweifel giltig, und sie sind auch

erlaubt, wenn für sie ein besonderer Grund vorliegt, können nach

Gmstftnden lur den Papst sogar Pflicht sein*). £s ist jedoch zu be-

1) Unter den neueren Cauomsten vergleiche z. B. Tarquini, Juris eccle^.

pablici institutioues II, 2, 2. Cavugnis, Institutiones juris poblici eccles., Romae
1888, 1, lib. 2, §. 7 ; PhilUpit Kirohenredit, V, 8. 5 ff. Schon die Glone ts eap. 3,

YI^, 1, 6 T. eondlio tegt bttndig: Papa (est) toper omnla eondlia. üoter den

mmsna Dogmatikeni mögen Teifflichen werden: PalmUH^ De Boniaoo Pontifice,

Bomae 1891, pars II, cap. 1, thcs. 15, pag. 462. Mazella, De Religione et Ec-

elesia, Romae 1892, Disp. V, art. 3. §. 4, pag. 761. Die Behauptung, der Papst

unterstehe dem kirchlichen Rechte, ist einer der gallicanischen Irrthümer, der

in Art. 3 der Declaration v. J. 1682 vorgetragen wurde : Apostolicae potestati»

nsura moderandura per canones Spiritu Dei conditos et totius mnndi consecra-

toe: Talere etiam regulas, mores et inttitata a regno et eccleaia galUcana re-

oepta eto.

8) üm allea HimentindiilM la heben, ttehe hier eine Stall« aoa tfo*

eella, 1. c. n. 990 png. 771 : Notetnr, minime agi de eedesiae canonibm, qvibnt

ret jnrit diTini aat nataralis deeiaiantar et confirmantnr ; in his ligator po-

testas B. pontificis non praecise a canonibus sed ab ipso jure divino aut iia>

turali, contra quod nihil poteat statuore. — In canonibus vero, qui res jurie

divini aut naturalis non attingunt, sed res statuunt meri juris ecclesiastici

duplex vis distingni debet, directiva una, altera coactivcu Vis eoruro directiva

In 60 consiatit, qnod qnia debeat canonee sequi, at recfce impleat manos suam,

atqne ita UeUe egat; liest ei joita eansa pomit etiam dispensare: Tis antem

eanoaam eoeettTa In eo poaita est, nt qnls ipsis snbjidatnr tamqaam Intsricr

seperiori, ita nt nisi eos seqoatur invtUide agat — JaniTero negat nemOi qnod

caamies viai babent direettfam in Rom. Poatifieem, qoi proiade debet eoram

observantiam curare, eos generatim sequi, ab ipsis non dispensare absque jnsta

causa : accus illicite agens Deo esset rationem redditurus. 8ane canones qui

uniyersam ecclesiam spcctant, non sine speciali Spiritus Sancti asaistentia in

ecclesiae bonum spectaut, ab eoque generatim observari postnlaut, uisi rerum
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(in tedifleationem eecleeiae) niehi aber la ihrem Verderben (in de-

stmciionem eeclesiae) gegeben sei. Bs ist deswegen ein Aiiom der

(^nonisten: Pa|Ni omnia potesi in aedificationem eeclesiae, nihil in

destmcHonem. — Wir befinden nns anf dem Gebiete der pftpstlicben

Legislatife. Der Papst ist unfehlbar in der Ansfibang des Lehr-

amtes (potestas magisterii) , aber er ist es nicht in der Ausübung

der Legislative (potestan regiminis), obwohl ihnri auch hiefür der Bei-

stand des hl. Geistes in reichem Masse verlieissen und gewährt ist.

Die päpstlichen Regierungsmassuahmen können eventuell verkehrt

sein, zum Unheil der Kirche gereichen. Wenn deswegen über eine

bestimmte regimentliche Anordnung (lex, decretum) des Papstes bei

den Besten and UrtheilstUhigsten die übereinstimmende Ansicht

herrscht, dass dieselbe zum Unheil der Kirche gereiche, so braucht

ihr kein Oeborsam geleistet zu werden, es sei denn« es wArde darch

die Verweigernng desselben selbst wieder Unoidnang und Aergemiss

in der Kirche bervorgernfen. Derartige Fftlle sind fkeilicb im Laufe

der Jabrbnnderte so selten gewesen, dass sie sieb ftst an den Fingern

einer Hand anfAblen lassen. Bs sind das Dinge, die den kicblicb-

gesinnten Canonisten and Dogmatikern, welche Ober die päpstliche

Qewalt handelten , als Axiome feststanden und feststehen mnssten.

Wer sich davon überzengen will, durchblättere nur, die Sammlung

Boccabertts^).

Die dritte Bemerkung, welche der Beweisführung vorausge-

schickt werden muss, steht mit dieser selbst iu engerer Beziehung,

adjoncta matentar. Atqni Rom. Pontifez tenetar eeclesiae bonum procurare,

ergo generatim debet canones seqai, nisi ob inutatas circnroatantias ip.suiii ec*

eleaiae bonam eoram raatatiooem postulet. Niai ergo generatim eos sequatar,

difiuun ant natmalem Ugem tiaoagrtderetiir, aodem modo m si Icgom oo-

dosiao aaeasiarUm oondoio nogUgoot Im weltoron fahrt MaaeUa oot, daat

die Frage, ob der Papet unter den Ommhm» stehe, die olt eoaetiva dinolben

betreffe; hinsichtlich ihrer aber Ml la sagen: Darob die vis oeoolifa eaaooom
itt der Papst nicht gebunden.

1) Sfitie wie: »Der Papst ist solange an die Verordnangen seiner Vor-

gänger gebunden, bis er dieselben durch eine neue Verordnnng aufhebt*; oder:

»Die Bestimmungen der Apostel über die Nachfolger sind ganz allgemeiner

Nator nod geben nicht einen Schein Ton Berechtigung für die Annahme, dass

die Kireho Borns dafon ausgeoommon worden sei,« oder: »Dom Fapsfto ist eine

liemliob groüo Bofiignin besSglioh der BeoHmnuiag des Naehfolgors (dnreh

das kirchl. Recht) eingeräunU*; oder: »Aach in der Kireho Ton Born wnrdo
der c. 23 von Antioeliioa für die Nachfolge auf dem Bischofsstahl als mass-

gebend betrachtete — solche Sätze beweisen einen Mangel an Vertraathoit mit

den Prinzipien dea canouischen Rechtes and der Theologie aberhnopt.

2ö*
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insofern sie das Beweisiiel and den Beweisgang nfther sn fixiren giK

eignet ist Es ist — freilich sonderbar genug — behauptet worden,

das Designationsrecht des Papstes habe niclits xn thnn mit seiner

MtfcbtroUkororoenheit. Man hat mit der mehr und mehr Ablieh

werdenden sonverainen ßrhabenheit »des Historikers, der die Thai-

sachen in und ans der Zmi beurtheilt,« fiber den »anderen Stand-

punkt« der Dogmatiker gesprochen. Man hfttte dazu fügen mässen,

d<»r Canonisten. Denn Canonisten und Dogmatiker untersuchen den

Inhalt des Primates, d. h. die in die Muchtvollkomraeuheit des

Papstes eingeschlossenen einzelnen Rechte; sie stehen dahei genau

auf demselben Standpunkt, und ein Widers)iruch zwischen beiden be-

steht durchaus nicht. Die principiellen Fragen des canonischen

Hechts sind durchweg dogmatischer Natur, und der Canonist der mit

dem Dogma oder mit sicheren Conclusionen, die sich daraus ergeben,

in Widerspruch , treten wärde, mfisste sich sagen, dass er die bedenk-

lichsten Irrwege gehe. Wer ais Canonist plaidiren will und prinxipielle

Fragen su berflhren hat, darf also nicht von einem »anderen Stand-

punkte der Dogmatiker sprechen ; der Historiker aber kann als sol-

cher, da er blos Thatsachen oonstatirt, Aber eine Rechtsfrage nicht

entscheiden. Ab esse ad oportere non valet conseqnentia, ist ein

Satz der Logik, der hier angewendet werden mnss. Ein Blick in die

älteren Canonisten , jedenfalls ein näheres Besehen und Würdigen

ihrer Argumente, hätte sofort davon überzeugt, dass das Designa-

tionsrecht des Papstes allerdings mit seiner Maclitvollkomraenheit zu

thun habe. Diese Canonisten brauchten ja darauf nicht eigens auf-

merksam zu machen, weil alle an der Coutroverse Betheiligten mit

den prinzipalen Fragen der Theologie und des canonischen Rechtes

so ionig ?ertraut waren, dass sich dies für sie von selbst verstand.

Die ganze Controverse dreht sich lediglich um den einen Punkt:

Hat Christus dem Papst die Vollmacht zur Designation versagt oder

gegeben? Die einen Auctoren nehmen an, es sei jure divino, d. h.

kraft gOtttidier Anordnung, dem Papst unmöglich, seinen Nachfolger

zu bestimmen, m. a. W. Christus habe dem Papst diese Befbgaiss

verweigert, und in Folge dessen sei ein dahingehender Akt null und

nichtig; die anderen dagegen behaupten, in die Plenarvollmacht

Christi: Quodetmque ligaveris sei auch dieses Uecbt eingeschlossen,

1) CFb nur auf Buiflt anfinerkMin n maelwa, so flkhrt doeh das b«
Fagnani nib o. 97 aal);eftthrte Argnment der afllmiatiTea Amleht «od

die sab n. 68 gegebene Widerlegang mitten in die Erörteroog der Machtvoll-

kommenheit des Papstes hioein. Aach PhilUpit behandelt oneere Fngt da,

wo er vom »Papel und seineu Primat« handelt.

I
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weil in keinerxWeiae feststehe, dase es ansgenommeo worden sei.

Ein Becht des Papstes als solchen antersnehen d. h. sieh fragen,

ob er dies oder jenes Icdnne oder nieht kOone, ist immer eine

Untersuchung seiner Machtfälle. Christus bat die einzelnen dem

Petrus übergebeneu Rechte nicht namentlich aufgeführt, sondern er

hat ihm (leneralvollraacht gegeben. Es ist nun Sache der Theologie

— Canonisten und Dogniatiker sind hiebei gleichmässig iuteressirt —
zu untersuchen , welches im einzelneu die hier eingeschlossenen Be-

fugnisse oder Rechte seien. Einzelne dieser Hechte sind durch die

dogmatischen Definitionen der Kirche festgestellt — das sind die

dogmatischen Rechte des Papstes. — Andere hat die theologische

Wissenschaft aas ihren Prinzipien so sicher festgestellt^ dass darüber

eine Controverse unter den Theologen nioht mehr heeteht, sie sind

iheohgiaek sicher; eine dritte Classe TOn Rechten ist eonirovers,

d. h. Aber sie hat sich weder das kurchliche Lehramt anageaproeheni

noch konnte die Theologie mit ihren Brkenntnissmüteln m einem

sicheren, allgemein anerkannten Resultat gelangen

Da es sich nun in unserem Fall um ein Primatialrecht bandelt,

d. h. um ein Recht, das seinen Grand einzig und allein in der Macht-

fülle des Papstes haben kann, so iuteressirt es uus zunächst zu unter-

suchen, welcher der geuannten drei Clsssen es zozatbeilen ; wenn der

1) So ist es z. B. eiu »dogmatisches Becht« des Fapatet, aUgemeioe Con-

dlien la berafen {Dewtlnger, Enehiridion n. 682), in OIaiib«iiHtnitigkeiten in-

fallible Entoehetdong s« geben (Yetifienuni), Ebahhideniitte »nftaitelleii end
d*Toii IQ difpaoairen (THdent., Smi. XXIV can. 8 und 4), gcbwere Sflnden sieh

zur Absolotion Torzubchalton (Trid. Scss, XIV, cap. 7) und ähnliche. Solche

Rechte leugnen, wäre Häresie. Zwar domatisch nicht aasdr&cklich definirte

aber unzweifelhaft im Primat enthaltene Rechte sind nach tlor Ansicht aller

Theologoii z. H. das Rocht von den Gelübden zu entbinden , ein matrimoniam

ratam non consuniatura aufzulösen, kirchenfeindliche Gesetze zu irritiron u. s. w.

Solche Rechte leugnen, wäre s&ndhafte Vermessenheit (temeritas) und müs^tc

io der Conseqaeni inr Leagvoiig tob Sflian fQhreo, walehe Miirt ML —
Controfefte aber besteht bit beste unter den Theologen dftrftbor, ob t. B. der

Papst einen gewöhnlichen Prieelor inr Speodnng der Diaeonntiweibe boToll-

niiohtigen, ob er den Primat von der Sedes Romana trennen könne. In

di(>sen Controvcrsen kann sich jeder an die Ansicht halten , welche ihm besiter

begründet fcheint. Es kann nun freilich durch wiederholte wissenschaftliche

Untersuchung auch die eine Ansicht derartiges Uebergewicht erlangen, da><s die

andere kaum mehr überzeugende Argumente für sich hat. Wenn sich nun Jemand

auü Liebhaberei doch zu ihr bekennen will , so kann er es ohne Sünde tbun,

er etollt damtt jedoeh lelner Batiehl ein tehleebtee Zeagniie nm. — Et ist

irobl kaum nothwendig, damaf himnweisen, dan nnsere Untenebddong in

jnm dognatien, theologice eerta nnd dubia nichts tu thnn hat mit einer ihn-

Ueben ünteracheidang, wekhe bekanntlich Febfonius machte.
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letzten, für welche Ansicht dann die Präsumtion stehe ; ferner ob sich

diese Präsamtion nicht zur Qewissheit erheben lasse. Wir formalireo

die Antwort auf diese Fragen thetiscb in folgenden drei SAtien,

welche Beweiaiiel and Beweisgang sagleicb «ndeateo:

A. Das Designationsrecht dee Papstes gehört fu den bis heute

controfersen.

B. Die Prlsnmtion steht für das Designationsrecht in dem oben
bezeichneten ümfang.

C. Sicher beglaubigte historische Thatsacheu beweisen, dass es

thats&cblich vorhanden ist.

Es mag auf den ersten Blick sonderbar erscheinen, dass wir

das Designationsrecht als ein bis heute controverses betonen und
einen Beweis hiefür nothwendig halten. Und doch muss zuerst dieser

Punkt in's Keine gesetzt werden. Ein Vertreter der negativen An-
sicht hat den Vertretern der affirmativen gegenüber mit einer ge-

wissen Entschiedenheit hervorgehoben, dass es »ein dogmtUisches

Recht des Papstes, seinen Nachfolger zu bestellen nicht gebe,« aber

dabei übersehen, dass ee Niemanden eingefallen ist, ein solches an
behaupten <). Br hat andererseits übersehen» dass gerade die Ver-

treter der negativen Ansicht beweisen wollen, die Annahme eines

Designationsrechtes sei durch Bntscheidungen der Pftpste, die wenig-

stens im weiteren 8inn als lehramtliche sn beieichnen seien, bereite

ferworfen, also dogmatisch nicht mehr haltbar*). Auch betonen

sie*) in sehr vernehmlicher Weise, die communis opinio theologorum

und wollen damit sagen, dass wenn auch die dogmatische ünhalt-

harkeit jener Ansicht nicht ganz feststehe, so doch eine gewisse

Verraessenheit darin liege, sie gegenüber der allgemeinen Ansicht

der Theologen noch zu vertheidigen Es haben demnach die Yer-

1) Ein älterer Vertreter der negativen Ansicht Paulus Orysaldus

(t 160y), ein Dominicaner, behaoptcte geradezu, die affirmative Ansicht sei

(emerär. Diami (Resolutiones morales, pars 10, tract. 5, recol. 4), der selbst

der negativen Ansicht ist. weist ihn darüber ausdrücklich zurecht und bemerkt,

dut ihn Mhon die Asdoritit Vieioria$, omameDtam tiiae Beligionia, hüte
von «teer ao klUnieB Ceomrirang mrSekhaltan foilen.

8) ArelMv, a. a. On 8. 4B3. Nach der ebn im Tett ond Id der femrigea
Aonierkung gegebenen Erklärung ist es ohnedies klar, wo hier der Fehler UeiTt.

3) Z. B. Barbosa, Faynani, Camarda, Ferraris.

4) Es ist ein von den Theologen festgehaltenes Prinzip, dass die com-

munis opinio der katholischen Schule ein Beweis sei für den in der Kirche vnr-

haadenen traditionellen Glauben sei. Melchior Canus, De loci« tbeologids.
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treter der afBrmatiTeD Ansieht Grund genug zn betonen, daas die

Fra^e um das Designationsrecht noch eine offene sei, and es ist gut,

Klarheit darüber zu schaffen, ob mit Recht ihnen dogmatische Be-

denken entgegengestellt werden können.

Was nun zunächst den behaupteten consensus theologorum be-

trifft, so liat unsere Ausführung über den historischen Gang der

Controverse bewiesen, dass er nie bestand und gegenwärtig nicht be-

besteht; die Kritik sodann, welche gelegentlich an den Argumenten

von bähen und drüben geübt wurde, dürfte genügend haben erkennen

lassen, dass bisher keine der beiden Ansichten sich eines entschiedenen

Sieges rühmen könne. Es war das der eigentliAhe Zweck jener

ganzen AnsfUhrang, so dass wohl dieses Argnment der negati?en

Ansicht als definitiT beseitigt angesehen werden kann.

Näher mfissen wir anf die angeblich gegen die afBnnati?e An-

sieht sprechenden quasi-lehramtiichen Entscheidungen der P^Mte ein-

geben 1). Man beruft sich in erster Linie anf die Berichte des Liber

pontificalis über die Vorgänge unter Boyiifaz II. (530—532). Dieser

war selbst durch Designation auf den apostolischen Stuhl erhoben

worden und wollte nun seinerseits wieder auf diesem Weg sich einen

Nachfolger bestellen. Er erliess auf einer römischen Synode eine

dahinr^ehende Verordnunc^, bestellte darin den Diacon Vigilius zu

seinem Nachfolger und liess den Akt, um nicht die Yorg&nge beim

Beginn seines eigenen Pontificates wieder eintreten zu lassen (Dioskur

war zum Qegenpapst gewählt worden), von dem sonst wahlberechtigten

Klerus unterschreiben und an der Confessio Petri beschwören. Nach

einiger Zeit berief Bonifaz wieder eine Synode, sog seine Verordnnng

inrftck, warf sie in's Fener and bekannte feierlich, dass er gegen

die Canones gehandelt und in Folge dessen eines Ifajestätsver-

brechens sich schuldig gemacht habe*). Der zweite Nachfolger

IIb. YII, cap. 1: Nec enim minima scholae aactoritas esse potest, qaam parri

faeere nemo eine fidd diserimina poteet. GonnaiM qaippe rant ae Ibere Semper

poet natom eeholam, eeholte eonteraptio et hnernnm peetee. Bs bandelt sieb

hier natflrlich am die dnrchans sieheren Resnltate der theologischen Wisaen*

Schaft. In Controrersen hat stets ein sehr freiheitlicher Standpunkt in den

Schnlen i,'f»herr3cht und wer die Geschichte der Theologie näher kennt, weiss,

welch' sonderbare Ansichten über ans als tweifellos feststehende Dinge in den

altern Schulen ertragen wurden.

1) Wir sagen absichtlich »quasi-lehramtliche EntscheiJungen,« weil von

eigentlichen lehramtlichen Älrten d. h. yon einer katbedralen Definition im

strengen Sinn noch die Vertreter der n^gatiran Ansieht niebt reden.

8) Liber Pontiflonlis, ed. DttcAesne, I, p. 881 : Hie eongrogiTlt ^joodom
in btsiliea beati Petri apostoli et ÜBcit eonstitatnm, nt siU sncoesseiem ordinitet
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Bonifw' lU A^pet L (585—536), vernichteie auch die Erklärangf,

welche Booifas II. ?oo 60 römischen Klerikern nach dem Tode de«

Qegrenpapstee Dioakar von dessen Anhängern sich hatte geben lassen,

und sprach diesen selbst von Anathem M^). In diesem Unterwerf-

nngslibell hatten die 60 Kleriker versprochen, dass ne unter Strafe

(der Bicommunation wahrscheinlich) eine Opposition gegen eine Ahn*

liehe Verfögung des Papstes nicht mehr machen würden*). — Aus

Qnod conttitotom com ciyrognphi« ftcerdotam «t jn^niaDdam ante eonfattio-

em beati »poitoli Petri in diMonvin Vigiliam ooottltaifc. Eodem tempore,

fbetnin itenm lynodiiBi, hoc censaernnt sacerdotes oinneB propter rererentiam

9ed\9 snnctae et qaia contra canones faerat hoc factum et qnia calpa eurn re-

spiciebat, nt successorem sibi constitueret
;

ipse Bonifatius papa reum se con-

fessas est nmjcstatis, qao<l in diaconum Vigilium sua subscriptione cyrographÜ

ante confessionem beati apostoli Putri ipsum constitotum praeseotia umnium

lacerdotam et cleri et leiiatas incendio coorampait.

1) L. e., pag. 287 : Hie ortnm epiieopatoi ani liballoa aoathematia, qooa

Snvidiae dolo eitonent Booilatioa pnaUterla et epiaeopia contra canonea H
Diosooram, in medio ecclesiae, congregatis omniboa, ineendio conanmpalt et

abaolvit totain ecclesiam de invidia perfidorum.

2) Nach dem Tode Felix IV. hatte auf dessen Designation hin, ron der

später noch die Rede sein wird, Bonifaz II. den hl. Stuhl bestiegen. Der

grösste Tbeil des Klerus unterwarf sich jedoch dem Designationsakte Felix IV.

aicht, soadera wählte UDterstütit ron der bjrzautinischen Partei Dioekar. Dieser

alwb ledoeb aehon in eiaten Mboat und ntn naterwaifto aieh aeine Anhingar

Bonilbi II., welcher toq ihnen, ofllmbar ala Bedingong der Abaolntion von der

aber aie verhlogten Eieomnunoication , Mgenden erat in neoeater Zeit (1883)

fon M. rXmelli entdeckten Widerruf verlangte: Incipit libellns quem dedenint

preabjteri LX post mortem Dioscori Bonifacio Papae: Non est dubium, beatit*

sime papa, quod a prinio hontine pcccet hanianitas. Hinc est, qnod excessum

correctione praevenire desiderans, in»' obstinatum mors secunda detineat, errorem

meum hac cupio satisfactione corrigcre. Ob quam rem anatliematizans Diobco*

rnm persaasorem, qui contra eonatitntam decessoris Teatri, beatae recordationia

papae Felido, ad episcopatam Bomanae adapiravit eeeleaiae, promitteoa anb di-

vini teatotione jndidi nnnqnam ne aimilia tenplUitnnioi. Qnod ai aUqnando ai-

niiia tenptnTere in ea canaa, in qua Teniam ab apoatolatu veatro meroi, tune

ecciesiasticae anbjaceam ultioni. Quam libelii mei aeriem Uedeiiipto notario ec<

clesiae Komanae scribendam dictavi cuique propria manu suscripsi et beatitudini

ventrae, Bonifaci papa venerabilis, et sub praesentia sacerdotum obtuli sub die

VL Kai. januarii, Flaviis Lanipadio et Greste vv. cc. cons. Bei Duchfane, Liber

Pontificalis, pag. 282. Diese Unterwerfung niuss aui so autVallcnder erscheinen, als

foo 67 Prieatem SO aaf Seite des Dioakar aUnden and es ja leicht war, an

deaaen Stelle einen neoen Papst mit glänsender Ifi^oritit la wählen. Sie

acheinen aieh ibrea Beebtea doch nicht beaender» aicher geweeen an aein , aonat

konnten de ja die Ezcommonicaiion einea illegitimen Papatea leicht ertragen.

Welche Bitterkeit der udssglückte Widerstand gegen die Designation larückliesa,

geht ans dem Bericht des Liber Pontificalis selbst hervor, der aus der Feder

einea Anbäugera Dioskora atamuifc; Booifatias lelo et dolo doctas, cam grande
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diesen Thaisacben folgert man, dass ein Papst (Bonifas II.) selbst

feierlicli l>e1[annt habe, er sei snr Designation nicht bereehtiget nnd

durch einen Versuch dazu mache sich der Papst eines schweren Ver-

brechens schuldig. Einer seiner Nachfolger habe durch concludente

Handlung diese Auffassung von der Unzuläs.sigkeit der Designation

ausdrücklich dadurch bestätiget, dass er Dioskur als rechtmftssig

gewählten Papst anerkannte.

Wenn diese Schlüsse wirklich berechtiget wären , dann folgte

des Weiteren, dass Booifaz II. als illegitimer Eindringling ans

der Reihe der Päpste zu streichen, nnd Dioskur an seine Stelle zn

setzen ist. Denn Bonifaz II. wurde nicht durch Wahl des Eleros,

aondern durch den Designationsakt Felix IV. (526—580) anf den

hl. Stnhl erhoben; Dioskur dagegen warde von der Majoritit des

Klerus gewfthlt. Diese Conseqnens hat man sieh bis in die neueste

Zeit nicht zn ziehen getraut ^). — Bs ist dann femer sicher, dass so-

wohl der hl. Felix IV. sich factisch ein ihm nicht zustehendes Recht

anmasste nnd als zum Inhalt der pftpstlichen Machtfollkoromenheit

gehörend betrachtete, als auch Bonifaz II., der auf Qrund jene» De-

signationsaktes die Reclitmässigkeit seiner eigenen Erhcbungr unter

schweren Kircheustrafen aulrechthielt Es sind also zum mindesten

amaritiiilinc aub vinculo anathematis cyrographi reconciliavit clero; quem cyro-

graphuin arcivo eccleaiae rutrudit. (juasi danmaus Dioscorum. Im Zosammen-

halt mit der Stell« um der vite Ägapiti, weldie von denelben Feder iet, ge-

winnt ee den Anschein, nie habe Bonifas betrQgeriich nnd gewaltthitig ge-

handelt Das stimmt weder mit der greesartigen Fttrsorge dieees Papetee fttr

den Klems, wovon der Liber iKtniiflcalis selbst berichten muss , noch mit der

Ton Hossi entdeckten Qiabechrift BoniCu, in weloher seine Milde nnd Demnth
gerahmt wird.

Mitis adunavit divisum pastor ovile

Veiatos refoyens hoste cadente greges;

Iram snppUdbQs hnmill de eorde reraisit

Debellans ennctos slmplidtate dolos.

Bei Duchesnet 1. c, pag. 288. Offenbar bemüht sich jener Anhänger

DIoskurs die ScIiiiKl anf den Papst abzuwälzen and Rchrcibt ihm EigeiisehafteB

VI, die dem erbitterten Historiograplien selbst nicht ferne lagen.

1) Auf die erzählten Vorgänge berufen sich namentlich Fognoni, Ferraris,

Cam<tr)fii , Fn re und Cfiiroli. I>ic bezeichneten Schlftssc werden in dieser

Schrofflioit nur von Holdtr gezogen, welcher (Archir. a. a. 0., S. 415 ff.) von

>widenechtlichcr< Einsetzung de:^ fionifaz spricht, ihn geradezu »Eindringling«

snd Dioeknr »legitimen Bischof Ton Born« nennt.

8) Üuehetne (1. c. p. 288 not 9) bemerkt* dass Bonifas oflbnbar kehierlei

Zvstimmnng sn seiner Oesignatlon Ton Seite des r5miseheo PriestereoUeginn»

fOr nothwendig hielt, und sich mit dem einfachen Widerrat begnttgte. Danaeh
iit ancli der Sats PagnawC» (n. 61) n wAfdigen : Nnllns ec designatis gessU
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swei Päpste davon überzeugt gewesen, dass die Designation zaULasifi^

nnd das Recht dazu in der päpstlichen Machtfülle eingeschlossen sei.

Nan gilt unter den Theologen das Axiom, daaa der Papst unfehlbar

061 in der ErkenntniaB des Inhalts dos Primates mid der Syllabiia

ferwirft den Sati, dass die Pipste die Gremen ihrer Gewalt ja

fibersehritten hätten ^). Wenn die Schltae, welche die Gegner mos

jenen Tbatsaehen liehen, richtig sind, dann steht aber fest: Zw«i

Pipste haben in der Brkenntniss des Inhalts des Primates geirrt

nnd zwei Päpste haben die limites potestatis snae flbersebritteiL

Wo bleibt dann die Unfehlbarkeit des Papstes in der Erkenntniss

des Inhaltes des Primates? Und wenn der Papst diesen Inhalt nicht

unfehlbar erkennt, wer belehrt ihn darüber? Das Concil? Die theo-

logische Wissenschaft? Diese Consequenzen allein schon beweisen,

dass man jene Thatsachen ganz falsch interpretirt habe, und sind

nebenher auch ein Beweis, wie zurückhaltend Historiker, welchen es

an der nothwendigen dogmatischen und canonistischen Grundlage

fehlt, mit ihrem Ortheil sein sollen. Uebrigens sollte es im vor-

hineu ansgeschlossen gelten» Bonifaz II., der sich durch den Akt
einer angewOhnlichen Demath als einen edlen nnd ?on hoher Ge-

wi8senhaftigi[eit getragenen Charakter docnmentirt, einerseits flber-

leugt hininstellen , dass die Designation dem Papste nnmOglleh,

dass sie also nicht Mos ein nnerlanbter, sondern anch ein in sich

nngültiger Akt sei, andererseits ihn wieder die illegitim erlangte

Würde mit solcher Strenge behaupten zu lassen. War er überzeugt,

dass er zur Designation unmöglich berechtiget sein könne, dass sie

in allen Fällen ungültig und unerlaubt sei, dann musste er sich so-

fort sagen, dass er selbst illegitimer Inhaber des päpstlichen Stuhles

sei und bei seiner Gewissenhaftigkeit rnuss man seinen Rücktritt

erwarten; denn bona fides bezüglich seiner eigenen Erhebung ist

dann ausgeschlossen Schon um nicht in ganz ungerechtfertigter

Weise Widerspruch in den Charakter nnd die Handlungsweise Bo*

nifaz II. hinein zu tragen, müssen wir also eine andere Erklärung

jener Thatsachen suchen; sie ist auch nicht so schwer.

Binmal wird auch nach den grflndlichen Darlegungen Duchesne*s

M pro Flipa, niii poit snliMcstnii Ondiiielinin deetioiiMii. Fi«i]i«h wimtt

FkgoMii niohti von der üelHnig dir DaiigDAtion denk Felis lY.

1) Syllabas thet. 2S: Bomani FtatilieM et ooneflia oaeuaaÜM a Ifinitt-

hw saae potestatis recessemnt etc.

2) Holder, Designation, S. 37 liess Bonifax ron der Rechtmässiiorkeit

«<>in<>r ErhebuDfir Qberzen^t sein. I>ie|iienerliche& AotfUhniogeii (Archi?, a. a. 0„
416 f.) lassen diese Annabine nicht mehr za.
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tnf Seite der Vertreter der negati?en Ansicht gtof aneser Anmts
gelassen, dass der Bericht des Liher pontifiealis Ton einem Partisan

des Dieskoms herstammt and sa Ungwisten Boni&s II. gef&rht ist

Doehesne spricht sogar von einer Mis^ndlung BoDifaz II. dnrch

jenen Berichterstatter*). — Doch nehmen wir den Bericht, wie er

liegt, nehmen wir an, Bonifaz habe nicht blos seine Designation zu-

rückgezogen, sondern das auch in der überaus demüthigenden Form

gethan , welche der Liher pontifiealis andeutet. Die Lösung der

Schwierig)(eit ist auch hier nicht sonderlich schwer. — Ks lässt sich

nicht leugnen, dass der Papst einen in noch so feierlicher Form ge-

setzten Regierungsakt, ein solcher war die vollzogene Designation,

wieder rückgängig machen kann, wenn Gründe des öffentlichen

Wohles der Kirche es fordern. Er braucht dabei auf das darch

jenen Akt entstandene Recht einer Privatperson nicht Bflcksicht la *

nehmen, denn dem ^ITentlichen moss das Privat^Interesss weichen.

So nimmt der Papst ja aach Privilegien inrAck, wenn sie noch so

kosthar sind fflr ihre Besitaer und noch solange schon in ihrem Be-

sitz waren. Wenn also Bonilhz II. dem Diacon Vigilins dnrch die

vollzogene Designation ein Anrecht anf den Pontificat (ein sog. jus

ad rem) gegeben hatte, so stand doch nach dieser Seite kein Hiu-

derniss der Zurückziehung seiner Anordnung im Wege').

Aber Bonifaz gesteht, dass er gegen die canones gehandelt und

sich eines Majest&ts-Verbrecbeos schuldig gemacht habe! So ver-

1) Von einem Historiker, der to weitgehende SehlfitM am eloera histori-

Rühen Bericht ziehen will, ronss man ernstlich vorlangen, dass er die Qoellen

sich genau besehe, auf welche er sich stQtzt. Ducheane (Le Liber pontifiealis,

introdaction XXXIX) constatirt zunächst, dass die Berichte über Bonifaz IL,

Johann IL, Agapet and Siivcrius (von diesem nur der Anfang) von einem Zeit-

Kenoneo berr&hren, der den berichteten Vorgingen sehr nahe gestanden. Vom
Bericht über Bonifit und Agapit sagt Dndkeane (pag. XL): Cei deu notioet

sont evidemiDent Toeevre d*aB pArtitan de Dioeeore. Neehher (peg. XU) bemerkt

er: 11 fant eneore noter Tesprit pesnomi^ du uamteor, la rivioit^ qodqne foie

naT?e de tee expressioDs. Comme U maliraiU Bonifacc II.! »Zelo et dolo

dactas, com grandi amaritudine . . . culpa enm respiciebat . . . reum se con-

fessus est majestatis . . . libellos anathematis , quos invidiae dolo eztorserat

Bonifacins . . . invidiae perfidorura.« Comme il trioraphe de l'abolition du decrek

contre Dioscore! Quelle vive rancane il a contre Silv^re! AIP diese Vorgänge

haben daroh die Fände Amelli's erst dM rechte Licht erhalten. Wir Mnnen
die Uteren Anetoren nieht tadeln, die ttber den Uber pontKIcaUe genaoere

kritieebe Ünteiraehmigen niebt kaiinten mid denen nvek die Art nnd Weiee der

ErbebnAg des Bonifaz selbst nnbeknnnt mur. Aber in der Oegenwut mfliBen

Hietoriker die Dinge krltieeher nehmen«

2) IMee beeonden gflgen iJMroU nnd Camardm.
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dftchtig diese Wendungen sind, nehmen wir sie doch vorderhand als

wahr hin ^). Bonifaz gesteht chen damit oin, dass er auch für den

Papst die moralisclie Verbindlichkeit anerkenne, die canones einzii-

balteii, um nicht durch schlechtes Beispiel Andere zu deren Miss-

achtung xn verleiten, d. h. er auerkennt die via dtrectiva canoaum

auch für den Papst. — Wenn er dann des Weiteren sagt, dass er sich

durch die Vornahme der Designation eines crimen laesae majestaiia

schuldig gomaeht, ao ist diese Bedewendung im Munde des Papstes

daoQ schon berechtigt, wenn er durch vorschnelles oder grandlofles

Sichhinwegsetien Aber die strengen und heilsamen kirchlichen Ver-

bote der DesignAtton ein der gansen Kirche unheiWolles Beispiel ge-

geben hat. Br hat sich hier gegen die Majestät der Kirche vor-

söndiget, deren Gesetze der Papst ohne zwingenden Omnd nicht

ausser Acht lassen darf, wenn er auch durch dieselhen nicht recht"

lieh (coactive), sondern nur moralisch (directive) gebunden ist. üin

es kurz zu sagen: Bonifaz gesteht, er habe ohne Grund die kirch-

lichen Gesetze verletzt, also unerlaubt gehandelt, habe dadurch schon

die Kirche geschädiget und würde sie durch Aufrechterhaltung der

vorgenommenen Designation, die eben nur ausnahmsweise und unter

besonderen Grün<leu berechtigt sei, noch mehr schädigen. Eine ver-

feiilte, dem Wohl der Kirche abträgliche Massregel zurückzunehmen,

ist ja der Papst strengstens ?erpflichtet, und je gewissenhatter er ist,

je mehr er das Gericht Gottes f&rchtet, desto leichter und schneller

wird er sich dasu verstehen, wenn diese Znrflcknahme auch fflr seine

eigene Person noch so demiithigend sein mag. Wehe dem Papste,

der trotz besserer Brkenntniss aus Bigensinn oder Uochmuth ver-

kehrte Gesetze aufrecht hielte!

Bs Ist sehr leicht denkbar, welche Erwägungen Bonifaz IL zur

Zurücknahme der Designation mochten bestimmt haben. Einmal war

1) Mau brauchte nach den Funden Ainelli's und den Darlegungcu

Duchesne^s rieh gar nicht mehr bem&beii, diese Wendung »ream se confestns

est majestatis« la erUireo. Auch Hintektiu wird sicher seine Ansehaaang

nicht mehr anfreeht halten. Er baiog sie anf die Mi^jcstlt des OstgothenkSnigs

(Kirehenrecht, Berlin 1869, I, 219^). Diese Dinge erscheinen nunmehr in einem

ganz anderen Lidite. Wie glorios steht die von BoniÜM eben niedergeworfene

Opjtosition da, wenn d<:r Piijist die eben vollzogene Designati-Mi unter solcher

BcgrQndung zurückziehen mass! Der Mann, der das Gespräch zwischoii Justinian

und Silverius mit solch' dramatischer Lebhaftigkeit wiederzugeben vt;r>,tehi. als

wäre er Obrenzcugo gewesen, der hat sicher bei jener Synode in Korn, auf

welcher Bonifaz Vigilius falle« lieis, Dinge gehört, welche er eben hören

wollte and mnsste, «m seine frühere. SteUnng sa rechtfertigen and vm fOr

das demBthigende BcsaTra sieh an dem an riehen, der es Terlangt hatte
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er selbst deeignirt worden. Dadoroh, daas nim aach er die Deaig-

naiion vornahin, gewann es den Ansdtem^ als wollte damit dieser

Besetzongsmodas, der doch nnr in Anenahmsfftllen berechtiget ist,

als der gewöhnlkhe eingeführt werden. Sodann konnten politische

Schwierigkeiten, die sich jetzt erst zeigten, diese Zurüiknahme ge-

bieterisch fordern. Auch wird die Haltung des wahlberechtigten

Klerus, dessen Widerstand gegen seine eigene Erhebung Bonifaz Tl.

eben erst mit Mühe gel)rochen hatte, ihn haben voraussehen lassen,

dass die Kirche walirscheinlich abermals in die Wirren eines Schismas

wurde gestürzt werden. W>nn Uonifaz nach solchen Wahrnehmungen

Ton seinem »guten Hecht« noch so sehr überzeugt war, so mosste

er doch darauf verzichten, es zu fiben, weil er zur Ueberzeugung

gelangt war, die Aufrechthaltnng der Designation wiege bei weitem

die Uebel nicht auf, die wabrseheinlich in ihrem Gefolge sein wür-

den. .Dadurch, dass er seine Verordnung znrflcl[nahm, eerfidblsfe er

aber weder ffir sich noch Ar seinen Nachfolger anf irgend ein Becht,

noch belcannte er damit, dass er von Anfang an nicht das BedU be-

sessen, sie xo erlassen, oder dfus er seine Maefalbefugnisse Aber*

sehritten habe^).

Aber Agapets Massregeln? Sind sie nicht »eine eklatante

Brandmarkung< der Vorgänge bei Erhebung Bonifaz II. und dessen

Designations- Versuchs *) ? Der Bericht ist aus derselben Feder, wie

jener über Bonifaz; das macht seine Treue verdächtig, üebrigens

dürten wir ihn nehmen, wie er liegt. Was besagt er? Agapet nimmt
— vielleicht war er selbst unter jenen 60 Priestern — die in dem
Unterwerfungslibell ausgesprochene Verurtheiluag des Dioskurns zu-

rück und löst ihn vom Ranne. Ist damit gesagt, dass Dioskurns

legitimer Papst war ? Mit uichten ! Der Papst konnte die Ver-

nrtlieilnng nnd den Bann sorflcknehmen, wenn er nnr von der bona

fides des Dioslnima nnd seines Anhangs ftberaengt war. Diese bona

fides kann aber recht wohl angenommen werden, wenn man bedenkt,

dass die Designation Felix IV. eine exorbitante gegen alles Herkom-

men Toretossende Massregel war. Qerade die Ueberzeugung, sich in

1) Dies will Holder (Archiv S. 416) in der Zurücknahme erblicken.

2) Archiv, a. a. 0., 416 f. Chiroli, der recht gat weiss, dass der Papst

durch kirchliches Recht und Herkommen nicht gebunden ist, fasst die Worte

contra canones deswegen so, als wäre die Designation gegen göttlichea Recht;

bei Roeeaberü, tom. 8. pag. 300 : FlsafliU iloofefo ant «ontm iMrM cmmdm,
et Mite non hmoMioB; nam tapia hos habet pepa jas ditpeutaadl tarn etieiii

I eigo militalwt eontn iMrot euMniM difiBM, fd •altem jari

divino inoixos. Unter den letiteren versteht er offenbar jene, die nur der Form

naeh fOD d«r Jüroh«, ihrem materiellMi lahalt uMh ?oo Chriaiiu MUitt aiad.

Digitized by Google



HoUweekt Kann der Paptl atinen Nachfolger be»timmen7

•

gutem Bfleht beAind«ii m liaben, maelite jenes demfithigeade UDter-

werfungs-Libell den Anhängern Dioskars so Dachhaltig bitter. Voa
einer Legitimation der Wahl Dioslcurs und einer Constatiruug der

llle^iinität Bonifaz II. ist in Agapets Akt nichts, gar nichts ent-

halten. Bs ist auch kaum denkhar, dass ein solcher Akt nicht seine

Spuren in den ältesten Papstkalalogen zurückgelassen hätte. Aber
nicht ein einziger der lateinischen und grieohiscben PapstkaUüo^^e

führt au Stelle Bonifaz II. Dioskur auf>).

Die Vorg&Dge unter Bonifaz II. können also nicht der negativen

Ansicht ferner snr Stütze dienen. Dieses Argament mass sie definitiv

fallen lassen. Aber dasselbe gilt auch bezflglich der Abrigen Tbat-

saehen, wemit man beweisen will, dass die Pipste die DesignatioD

als onraöglieh ansehen, und womit die dogmatische Unhaltbarkeit der

affirmatifen Ansicht wenigstens ansndenten rersncht wird, fis ist dies

die schfoir ablehnende Haltung, welche Paul III. (1584—1549) gegea-

flber einer Znmuthnng tnr Designation einnahm, und ein angebliebes

Decret Pias IV. Auf die übrigen Desigoationsversoche braacht man
nicht einzugehen. Die erstere Thatsacbe wird von Fagnani unter

Berufung auf Sylvester AUlobrandini berichtet *) und nach ihm von

Anderen. Es ist nicht gesagt, warum Paul III. die Designation ab-

lehnte. Hat er es gethan, weil er überzeugt war, das nicht zu kön-

nen? Oder hat er es gethan, weil er sich sagte, dass nicht Gründe

genug vorliegen, zu dieser aussergewöbnlichen Massregel zu greifen ?

Muss der Papst nicht auch deswegen eventuell eine Zumutbnng

ablehnen ? Aas dieser Weigerang Paurs Iii. kann rein nichts ge»

schlössen werden.

Die sweite Thatsache, um welche es sich handelt, betriflk

Fk» ir, (1559—1564). Vom Alter gebengt soll er mit den Car-

dinälen die Frage der Designation erwogen, sich aber für die ne-

gative Ansicht aasgesprochen and ein diesbezügliches Decret in Aas-

sicht gestellt haben. Dieses Decret soll dann auch wirklich erlassen

worden sein').

1) YiigL diaia Kataloge bei Dudbetfie, 1. c, I, pag. 14 taqq.

2) Fagnani, 1. c n. 80: Sylvester Aldobrandinas (in uddit. ad Deiiaai

n. 8) refert, Paolam III. persaasom a Cardinali S. Bfarci, qui fuit Franciscus

Pisanas, Veoetiu, Epitoopu Patavinas, at libi saoMnorem eligaret, omnino
reapuiase.

3) Da mir selbst Yictore1K*8 (f 1653) Aasgabe der Vitae et res geatae

M. P. Born, des A. Chaeon (f 1601) nicht za Gebote steht, so citire ich die

Stelle, wie lie Holder, Derigoation, 8. 88« gibt: Addo 1565 die 18. (?) Cir-

dioalet in Coiuiitorio aUoqeeof Piu 1?. aetateai totm aeaie eonfeetaua in oe*

esMin qoasi ptaedpitem ferri, oanaat a^ieoit» Miie le, qaaaii a JorieoeoraltiBi
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Dantof ist ni antworten, dass der Berieht Vietorelli'e selbst

schon erkennen läset (narrans adjecit), dass der Papst hier nur die

Sache einer präliminaren Erwägung anteraog, dass er nnäehst nur

seine Privatansicht aussprach. Jedenfalls handelt es sich nicht im

entferntesten um einen officiellen lehramtlichen Akt. Ein solcher

soll erst gesetzt werden in einem eigenen Decret. Nun weiss jeder,

dass die Unfehlbarkeit des Papstes nicht im Sinne einer Inspiration

zu denken ist. Es fordern die lehramtlichen Akte vielmehr alle vor-

bereitende menschliche Thätigkeit, also Studium, Berathung, über-

haupt genaueste Untersuchung der betr. Materie. In dieser Unter-

sachang wird der Papst das richtige Resultat finden, der hl. Qeist

wird ihn vor Irrthum bewahren. Wer sagt nns nun, zu welchem

Resultat Pius IV. durch die der Ahfassnng des heabsiohtigten De-

cretes Torauegehende Untersuchung geführt wurde? Das konnte mn
jenem ersten Eindruck von der Sache, wie er sich hei der anfäng-

lichen Kundgehnng des Planes ausspricht, gans entgegengesetater

sein. — Aber antwortet man, das Decret wurde ja wirklich, wie es

aafhngs beabsichtigt war, erlassen^)! Wo ist es dann? Niemand

u Bomanns Pontifei raoeMsorein sibi deligere qneat; es tob Pinlo lY. agitii-

tem qnaestionem, an idem Pontifex adjatorem cam fatara successione adsdieere

lM>8sit; et quamvis nonnnlli, Decius impriinis, id afflrment, eam tarnen sen-

tentiarn Pius ut falsara rejiciendiun censuit; volebatquo (!) declarare et si opu3

faisset, statuere, Pontificera Oardinalibas etiam assentientibns id facere non

posae; major Cardinaliam numerus decretum scribendum judicavit; Gambra

diiH dfleUntam olim a Pontiflee fai couiitorio «t deento tmatniii, hoe %
PootiOw «flld non potse; qnaie ajebat fidondnm, qoibu tmUi oonttitntio

oonfidMda. Fiat anditb sentmtüi, decrttam inntü« non ftttoram asterait»

oqno doebtrataram, Pontifieom non posse saccessorero adjntommve cum fatoim

saccessione sibi eligere. ' Die Bemerkung des Cardinais Gambra wird man mit

Bajiiald (ad an. 1561 n. 9) am beizten aaf Bonifaz II. beziehen.

1) So behauptet Holder, Designation, S. 81 nnd Archiv, a. a. 0., 424.

Besondera a. 1. 0. spricht er ka rzweg vom Decret Pius IV. als einer feststehen-

deo, ausgemachten Sache. Er beruft sich auf Rajrnald und Pagi. Der letstere

fSUt ala Zeage weg, da « oflTonbtr anf Baynald doh tiftlit, den er nahem

werlHeh wiedergibt Raynald aelbet beriehtet ad aonnm 1561 n. 9 s Bomae

apnd 8. Petram 10. Not. 1661 ftiit Conriitorinm, in quo Sanetitaa ana deererlt

et declaravit, quod oeewrente obitn sno, qaod Dena avertat pendente condlio

Tridentino electio snceessoris fiat per Cardinales non autem per Concilium cum

decreto irritanti ac aliis clausulis nccessariis et opportunis. Declaravit etiam

et decrevit, quod Rom. Pont, non possit sibi eligere succes.sorem nec assumere

coadjutorem cum futura successione etiam de conaensu oronium et singulorum

Cardinalium, sed electio spectet ad Cardinales libere cum decreto irritanti.

Wie kann Holder eo ohne Weiteree Bajna)d*t Angabe ana dem Jahre 1561 ala

eine Beetitigang dee wirfcUeben Efiaeeee jenen bei Vietorelli 1566 «ret In Aoe-

lieht geefcellten Deerefeee aneeben? Er hat offmbar die Vereehiedenheit der
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kennt es, keine Sammlung enthält es. Decrete und Entscheidongfen

über ganz untergeordnete Punkte der kirchlichen Discipliu sind ans
in Hülle and Fülle aas jener Zeit erhalten und ein so überaus

wichtif^es Deeret soll sparlos, ohne dass jemand sichere Auskanlk

darfiber geben kann, verschwunden sein? Das wftre doch innn min-

desten höchst sonderbar. Fagnani und Barbosa, die anmittetbar mn
der Quelle sitsen, die, was literarische and postttve Begrdndung ao-

langt, anter den ftlteren Ganonisten obenan stehen, wissen ?on eineoi

solchen Decrete nichts, erwähnen überhaupt dSe gaase Sache nicht.

Das scheint noch das Auffallendste zu sein. — Nein, so wichtige

Decrete, die eine so vielventilirte Frage, welche für das Cardinais-

collegium von Ijrenneiidstem Interesse ist, deßnüiv entscheiden, (allen

nicht so leicht der Vergessetiheit anheim und werden niimentlicb

von den Freunden jener Ansieht, zu deren Gunsten sie lauten, nie

übersehen. Pius IV. mochte privatim die Ansicht haben, dass der

Papst das Designationsrecbt nicht besitze, aber dieselbe officiell als

lehramtiiche Entscheidung au^^zusprechen, dazu kam er nicht, sei es

nun, dass er im Laufe der Untersuchung zu einem anderen Besoltate

geführt wurde, sei es dass die Dinge überhaupt nicht über das vor>

bereitende Stadium hinaas gediehen waren, als der Tod ihn abberief.

DatMi sieht beeehtet nod moMto ab Historiker taertt dioae DifliifeBS der
Quellen beheb€n. Man wird nun sofort annehmen dürfen, data Victorelli sich

im DatniD geirrt habe. Offenbar sprechen beide Historiker Ton demselben

Consbtoriam , und lassen Pius gelegentlich des Erlasses der Hestiniinang über

eine alienfallsige Wahl während der Tagung des Concils jene Aeusserung über

die Designationsbefugiiiss der Päpste machen (Victoreiii) , bezw. ein Decrei

darüber geben (Raynald). Dieses CoDsistorium man aber in daa Jfthr 1561 i^e-

toUt worden, ton 1665 war dai Coneil eehoa beachloMon. Wenn 1561 oehoB

oln Dioret in der Saebe orlaaton wordo, kaoa 1565 ein aolohes nicht mehr in

Aosticbt gestellt werden. Das Datam Raynald's ist alio beiiobohalten. IHooer

bemft sich für seine Angabe Ober die £rlaesnng des Decretes auf die Cob-

slstorialakten. Victorolli kann für seine so detailtirte Erzählung kaum eine

andere Quelle als wieder die Consiütorialakten gehabt haben. Welcher von

Beiden gibt nun jen»? Vorgänge am genauesten wieder? Ich glaubo, man wird

sich anbedingt für Victoreiii entscheiden müssen , der bekanntlich seine Ans-

gäbe Ciaooni*s mit aogewöhnlicber Sorgfalt besorgte, sich an Ort nnd Stolle

belind und doreh tnlllioho Mitarbeiter wie Ferdinand UghelU, Hioronjnis

Aleaador, L. Waddiag und Oiiar BoeUli aatentBirt wardo. Seine Angabe ist

sehr detiiUlirt nnd paaot auch Tortrefflich in jene Sitaation hinein. Pius hatte

oben die Bestimmang gegeben aber eine allenfallsige Wahl während des Con-

cils und macht nun eine zusätzliche Bemerkung (narrans adjecit). Rajnald hat

wohl, die ausführlicheren Angaben der Consistorialakten zusammenfassend, un-

wiilkürlich seine Anschauung von der Sache — er verräth sie deutlich iin

Nachfolgenden — bineioge tragen.
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Von einer Entscheidung unserer Fraofe durch Pius IV. kann also

nicht gesprochen werden; das Factum dieser Entscheidung liisst sich

historisch nicht feststellen. — Es hleiht demnach dabei: die Frage,

di(^ wir ventiliren, ist eine offene, und oline sieh der Gefahr irgend

einer theologischen Censur auszusetzen, kann man auch heute noch

der affirmativen oder negativen Ansicht huldigen. Wenn wir die

Frage eine offene nennen, so verstehen wir das in dem Sinn, dass

darüber durch die kirchliche Lehrauctorität keine Entscheidung er-

gangen ist Sieht aber aach nach dieser Seite hin der freien Meinung

kein Hindemiss im Wege, so glauben wir doch, daas gegenwärtig

sich Moment« ergeben haben, welche die Frage als wissenschaftlich

erledigt betrachten lassen, so dass sie in diesem Sinn weiter nicht

mehr als eine offene bezeichnet werden kann. Es dürfte nftmlich

nicht sehr schwer sein , wie wir meinen , nunmehr die affirmatire

Ansicht so zu stutzen und die noch übrigen Argumente der nega-

tiven so zu erschüttern, dass diese als wissenschaftlich überwunden

betrachtet werden darf. Damit treten wir in die Uesprechung des

zweiten Puulctes unserer Erörterung ein.

B.

Der in diesem Abschnitt zu beweisende Satz lautet: Die Prä'

mmHon MU für das Designationsrecht des BapOes in dem Um"
fang^ in welchem es eingangs behauptet wurde.

Petrus hat von Christus die YoUgewalt zu binden und zu lOsen

erhalten, Matth. 16, 19: Quodcunque ligaveris super temm erit

ligatum et in coelis etc. Das ist ein durch den sonrerainen Willen

Jesu Christi gegebener Rechtssatz, der fftr alle Zeiten unwandelbar

gilt, er ist das juridische Fundament für die päpstliche Machtfülle.

Nicht das hat der Papst an Macht, was ihm etwa der gute oder

böse Wille der Menschen concediren möchte, oder was er nach dem

Zeugniss der Geschichte in den verschiedenen Zeiten mit mehr oder

minder Erfolg ausgeübt hat, bezw. ausüben konnte, sondern was

Christus ihm gegeben hat. Christus aber hat Petrus und in ihm

allen seinen Nachfolj^ern Plenarvollmacht gegeben, all' das zu thun,

was für das Ueii der Kirche und der Seelen nothwendig oder nütz-

1) Nur Diana (f 1663) verweist auf jenen Bericht Victorelli's und findet

es aaffallend, dass man ihn bisher so gar nicht beachtete. Für ihn sei derselbe ein

Hauptgrund, sieb der negativen Ansicht anzuschliessen (Keaolut. morales, p. X,

disp. 5, reaoL 4). Bnt P«tTa batieht lieh wiadfr damaf , aber er legt ihm

offmber kein sonderlldiM Oewieht bei, denn er ist lelbat eher d«r aUBmatlfen

alt aegatifen Amioht. Paiim ist dann die Qoells fftr Ounarda «ad Femris.

nbir Mr KiniMirtcht. LXXIV. 26
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lieh ist. Zu diesem Zwecke kann der Papat Allee, er ist in keiiMr

Weise beschränkt, als eben nur durch den Zweck der Kirche selbst,

üeber diesen hinaus zu einem aiulern, rein irdischen Zweck, vermag

der Papst als solcher nichts, hiefür hat er keinerlei Gewalt erhalten.

Von diesem Prinzip ausgehend ist zu sagen, dass der Papst seinen

Nachfolger designiren kann:

1) Wenn die DeaignatioD nicht in sich d. h. natarrechüich im-

möglich ist

2) Wenn Christas nicht einen bestimmten Besetanngsmodua für

den apostolischen Stahl angeordnet oder wenigstens die De-
signation als solchen Terboten hat

3) Wenn eyentnell wenigstens die Designation snm Wohl der

Kirche nothwendig oder nützlich sein kann.

Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann steht offenbar

die Präsumtion für die Designationsbefugniss des Papstes ^). Nun
ist aber leicht nachzuweisen, dass

1) Darauf weist auch Granderath im allgemeinen hin (ätimmeQ von

M. Laach, Jahrgg. 1874, VII, S. 149). Holder, Designation, S. 99, eicipirt

gegeo diese Beweisführung fülgendermaseeD: >Nar dann kann nach canonischem

Beehte den Papste die Befagnias, seinen Nachfolger in bestellen, xagcsprocheii

weiden, wenn eine Bestimninng naehgewiesen werden kann, kimft deren dieees

Becht dem Fipste soitehtc Diese Bestlmmang ist eben Matth. 18, 19 enthalten.

Will Holder das Desig^nationsreeht aossehliessen , weil es dort nicht aasdruck*

lieh genannt ist? Dann darf er anch argamentiren : Christus hat dem Petrus

nicht ausdrücklich das Recht gegeben zu dispensiren, Gelübde, Eide zu losen.

Ober die Papstwahl Bestimmungen zu treffen — also hat der Papst dazu kein

Becht. Wo ist im canonischen Recht ein Satz zu finden , der verlangte , das.^

der Papst kein Hecht habe, das ihm Christus nicht explicite gegeben? Da-

gegen sagen die Canouisten der besten Zeit: Papa omnia potent, und sie be-

rufen rieh anf Matth. 16, 19. Wer ebmal aber die Tragweite einer Plenai-

ToUmacht naehgedaeht, wird mit Besag auf den Papst, kanm mehr sehreiben:

»Daraos dass ein Beeht nieht unmöglich oder doreh göttlichen Willen ans-

geschlossen ist, folgt noch nicht, dass es thatsachlieh ezistire.c Der Mlnas ist

ollberecbtiget, wenn nicht die Plenarrollinacht Ton Seite Gottes gegebm
ist, wie dies aus Matth. 16, 19 (also einer »OfTenbarangsquelle« !) feststeht. Der

mit Plensirvollmacht Begabte ist eben zu allein berechtiget, wozu der Mandant

selbst berechtiget ist, es braucht dies im einzelnen nicht benannt zu sein. Was
nicht ausgeschlossen isf, das gilt als eingeschlossen. In der Plenar?ollmacht.

die Christas dem Petrus und seineu Nachfolgern gibt, ist natürlich ausge-

schlossen jede Aendemng an dem, was Christas selbst nnmittdbar angeordnet

hat, weil diese Anordnnngen fttr alle Zeiten gelten sollten. Damm kann dor

Papst nicht mehr and nicht weniger Sacramente anordnen, als Christas geord-

net hat, nimUch rieben ; der Papct kann niehts indem an Materie and Form
der Sacramente, weil Christas sie geordnet hat. Die Macht des Papstes hat also

eine ächraoke an dem, was moralisch, phyrisoh oder metaphjsiseh aamOgUch
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1) äie DesignaHon naiurreehUich d, h. in sich möglieh sei.

Es ist schon im Vorhinein gar nicht abzusehen, warum nicht der

Papst die Person sollte bezeichnen können, welche ihm nach seinem

Tode in der päpstlichen Würde zu folgen habe. Fürsten haben di»;

Vollmacht besessen, ihre Nachfolger aus einem bestimmten Kreis

von Personen za erneonen jeder Eigentharos-Inhaber bestimmt, an

wen das Eigentboro nach seinem Tod übergehen soll. Ks sind das

jaridische Vorgänge, die der Designation des Papstes wenigstens

analog sind. Unmöglich erscheinen diese Akte nur dann, wenn ein

höherer Wille, etwa die Verfossnng, das Givilgesets sie ansschliessen.

In sich, d. h. begrifSich nnmöglich sind diese Akte in keiner Weise.

Freilich hat das Cajetan hezflglich der Designation behauptet, und

das argumentum accutissiroi Cajetani spielt eine grosse Rolle bei

den Vertretern der negativen Ansicht. Die Kritik, welche früher

schon (S. 349) au diesem Argument geübt wurde, erlässt es uns,

hier nochraal darauf einzugehen. Der Hauptfehler liegt darin, wie

dort schon angedeutet ist, dass »eligerec und »designare« als be-

grifflich identisch genommen werden. Nun wird jeder Jurist sagen, das

seien begrifflich verschiedene Dinge. Die electio setzt allerdings die

Yidnitas ecclesiae voraos, aber nicht die designatio. Jenes ist ein

Akt der dämm vom Papst nicht gesetzt werden kann, weil er ihn als

gestorben voraussetzt; dieses ist ein Akt, der den Papst als lebend

voraussetzt. Nur die volle Wirkung des Aktes tritt erst nach dem
Tode des Papstes ein. Das ist aber etwas auch sonst bei juridischen

Akten Wiederkehrendes. Bei jedem Testamente ist dies der Fall. Der

Papst macht Gesetze, die über seinen Tod hinaus wirksam sind und

erst dann praktisch werden können, wie die Wahlgesetze^), warum soll

ist; ferner tn dem, wm Chriatnt aelbst geordnet hat, lodaim am Zweek der

Kirche, weU Christu aber die Sendoog himuis, die er selbst rem Tater er-

halten hat, keine Gewalt gegeben hat Sieat misit me Pater, sie et ego mitto

Ol. Christas hat aber vom Vater nnr die Sendung erhalten, die Seelen zu

retten and conseqnenter Weise Alles zn thnn, was biezu nöthig oder nützlich

ist. Was er selbst geordnet za diesem Zweck, das bleibt and bildet den unab-

änderlichen Kern des Kirchenrechtea. Was er selbst nicht geordnet, was aber

sonst zum bezeichneten Zweck nothwendig oder nützlich erscheint, das zu onl-

nen erhält Petrus Plenarvoll macht. Im einzelnen ist das nicht benannt und

braucht nicht benannt zu sein.

1) Qranderatht Stimmen ans M. Laach, Jahrgg. 1874, VII, S. 152 er-

innert diarao, dais die Clären ?on Peter dem Or. bis Panl I. diese Form der

Beietiang des nusiaeben Thrones einhielten und geeetslieb geordnet hatten.

2) Ein päpstliches Gesets, das von einem in fernerer Zakanft liegenden

Termin an als in Kraft tretend erlassen wird, z. B. nach Iblanf eines Jahres

Tom Datnm seiner Pablieation an, erlangt auch dann seine KeebUwirksamkeit,

:i6»
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396 Hollweck, Kann der Papat seinen Nachfolger heatimmen?

er flicht dareh ehiefi geaetsliehen Akt, don er in jeder FV>nn setien

kann, da ihm Christus hiefür keine solche vorgeschrieben hat, einen

Nachfolger bestimmen können*)? Es würde auch Niemand, weno

es durch das positive kirchliche Uecht gestattet wäre, etwas an sich

d. h. naturrechtlich Unmöi^liches darin finden, dass die Bischöfe ihr"

Nachfolger ernennen. Wenn aber der Bischof von Mailand aiinuent''

jure ecclesiastico seineii Nachfolger auf dem Stuhl von Mailand!

designiren könnte, warum sollte der Bischof ?on Rom annaeote

Christo seinen Nachfolger anf dem Stahle von Rom nicht desigoim

können? — Neben dieser sonderbaren Inconsequenz der Vertreter der

negativen Ansicht fällt noch eine andere aaf. Gegenfiber dem faetam

Petri mfissten sie sagen: Transeat — es ist in sich nnmOglich. So

aber bestreiten sie in diesem Fall nicht die Möglichkeit, sie be-

zweifeln höchstens wegen der unsicheren Quelle, auf welche man sich

stützt, die historische Wirklichkeit, oder geben auch diese zu and

helfen sich damit, dass Petrus in speziellem Auftrag des hl. Geiste-

gehandelt habe. Kann denn der hl. Geist dem Petrus zu etwas in

sich Unmöglichem antreiben? Das ginge über jedes Wunder noch

hinaus. Man lasse also das Sophisma Cajetans fallen, mehr ist es

nicht. — Eis ist auch gesagt worden, dnrch eine Designation werde

die Kirche sweihftaptig — biceps— nnd dadnreh zum Monstmm. Si

liegt fast die Versnchnng nahe gegenfiber, einem solchen Argmnent
so sagen: Bisnm teneatis amici. Die Designation gibt ja doch nvr

wenn iniwiaehen der Papst, welcher es erlassen hat, stirbt; es sei denn der

Nachfolger ziehe das Gesetz noch vor seinem Inkrafttreten zurück. Wan»
soll der Paiist nicht ein Specialgesetz geben können, «las erst mit Eintritt seines

Todes die volle RechtsWirksamkeit übt, also von einem im vorhinein allerdin^

nicht dem Datum nach bestimmten Termin ab? Etwas in .sich Uttmögliciies

kann darin nicht gesehen werden.

1) Friedberg, Zeitschrift f. K.-R., Jahrgg. 1895. V, S. 176, gibt di«

mglieÜdt einer lex spedaliB za, spricht aber dann Ton einem »betttglieli dar

GeaetigebQiig wenig entwiekelten Kirehenrechtc aod bedauert, dass selbst »dit

d&rftigeii fbnnalen Schranken, welche das Staatsrecht dem Monarchen gesog«
hat,« beim Papst in WegfeU kommen. Wie Friedberg, der genaue Kenner des

kath. Kirchenrechts , von einer geringen Entwicklung des Gesettgebnngsrediti

sprechen kann, ist nicht begreiflich. Dass dem Papste nicht einmal »dürftige

formale Schranken< in der Gesetzgebung gezogen sind, das hat sein'^n (Irnnd

im Willen Christi, so dass der Papst selbst <?ar nicht auf diese Unbeschränktheit

verzichten könnte, auch wenn er wollte, und jeden von anderer Seite kommenden

Versach zur Aufrichtung nolcher Schranken abweisen mUsste. Im Uebrigeo hält

sich bekanntlich der Papst freiwillig streng an formale Schranken nnd Terliast

sie nur, wenn Grfinde des Wohles der Kirche gebieterisch es fordern. Das ist

jedoch ein grosser Vortheil, dass der Papst im Nothfiül nicht durch formale

Schranken am raschen nnd durchgreifenden Handeln gehindert ist.
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ein jus ad rem, nicht ein jus in re, wie die Erbeinsetzung nicht

schon vor dem Tod des Testators das Eigenthum überträgt, sondern

erst mit dem Eintritt des Todes. Zudem überträgt ja nicht der

Papst, sondern Christus selbst die päpstl. Gewalt, es ist also an sich

uti möglich, dass die Kirche durch die AuBübuug der Designation

biceps werde, weil das eine Gewaltöbertragong voraussetzte. Es wird,

das ist der begrilfliche Inhalt der Designatioo, durch sie nicht ein

gegenwärtiges, sondern ein snkttnftiges Hanpt der Kirche geschaffen.

In fthnlicber Weise wurde früher durch eine sog. Ezspektans anf

ein Beneficinni nicht ein «weiter Inhaber des Benefidnnis gesehaflisn,

sondern nnr ein snkflnftiger Inhaber, der denn sofort eintrat, wenn

der zur Zeit der Exspektanzgebung gegenwärtige nicht mehr nnter

den Lebenden war^).

1) Ferre (bei Roecsberti, tom. XX, pag. 430} luuneotlioh bemttht fieb,

du Argnmeiit CajetMU, da* er in eeiDer Weiee wiedefgibt, in halten. Batio

C^etani optima eat, nam neqne dno Pontifices dninl ease permittontnr, neqne

dno^ qnomm alter At acta Pontifei et alter eola ejus morte Pontifex sit, com-

patibiles sunt; ergo actio faetifa per le Papae non potett convenire ei, qni de

facto Papa est. — Antecedens probatnr quoad secODdam partem (nain qnoad

primain certissimum est) ; cteniin electio Papae non est factiva alicujus digni-

tatis papato inferioris, cni jare saccessionis pust mortem papae, papatus de-

beatur, sed est immediate factiva papae; ergo nun sunt compatibiles simul dao,

qnoram alter acta sit papa et alter sit electuä in papam. Prabatar con.i. : Nam
aterque Tere eüet papa, at dao papae linml iaeonpoeelbQei tost, igitor ia-

eompoeeibilee emnt dno, qnomm alter eit papa alter eleetnt in papatnm.

Anieceden» patet, nam Dens inetitnit tantnm papae, et non inetitnit digni-

tatee papatn inferiores, quibus Jore haereditario aat aneeeeeorio papatas de-

beatur post mortem altcrius. — Es ist immer die nSmliche Begriffsyerwechslang

zwischen electio und designatio, welche Verwirrnng stiftet; ebenso die beharr-

liehe Ausserachtlassung der Thatsache, dass die Uebertragung der Gewalt nicht

durch Menschen, sondern durch Christus stattHndet und der Wahlakt nur die Be-

deutung der Präaeiitation einer bestimmten Person hat. Die Präsentation und die

Uebertragung der Gewalt sind aber nicht nothwendig teitUch zusammenfallende

Akte; es ist dies i. B. bei den Kirchen&mtem oft xa beobaehten. Bei der De-

signation wild die Friaentition dnreb den Papet oigenommen, nnd hier tritt die

üebertragnng erat apiter, d. h. naeh Erledigung der Gewalt ein. Bei der Wahl
fallen Priaentation nnd Uebertragung aeitlieb inaammen, nnd inaofem kann die

Wahl eher eine actio factiva papae genannt werden, obwohl genan beeeben erat

ilie Uebertragung der Gewalt durch Christus diese actio factiva papae ist. Wird
«las f('stf,'«'haltcn , dass weder die Designation noch die Wahl an sich actiones

factivae papae sind, sondern nur Präsentationen einer bestimmten Persönlich-

keit, die Designation eine der Erledigung der Gewalt vorausgehende, die Wahl

eine der Erledigang folgende, dann schwindet jede Schwierigkeit, und dann ist

auch klar, daäs die Designatioa darchaos nicht einen neaen Papst, oder eine

neae Yon Cbriatna nicht Torgeaehene Naehfolgerwttrde aehafTe, idao anch nicht

nnveteinbar« Dinge inTolTire.
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Was demnach Vasqaes mit grossem Naohdnick betonta, bleik

bestehen. Christus kontUe dem Petras und seinen Nachfolgern dai

Designationsrecbt geben, in sich nnmOglieh ist dasselbe keiaeswcgi

Und wir dürfen dem sofort hinzofflgeu; Christas hat, daf&r steht

die Präsumtion, das Designationsrecht gegeben, denn

2) Er hat das Designationsrecht in keiner Weise aiisfjr-

schlössen , weder dadurch , dcLSS er einen hestimmtrn Besef^ting^-

modus für den apostolischen Stuhl vorschrieb , noch dadurch , dcu>>

er die DesigncUüm speeieU verbot, also wird es in die PlenarvoU-

macht eingeschlossen sein. In dem Qaodconqae ligaveris ist nftm-

lieh, wie schon bemerlct, alles eingeschlossen, was nicht direct oder in-

direct ausgeschlossen ist, ?oransgesettt natfirlich, dass die betreffende

Gewalt an sich denlLbar und möglich (was eben bewiesen warde) na^

e?entne1l zum Wohl der Kirche nothwendig oder nfitslicb sein kana,

(was nnter n. 8 sn beweisen sein wird). Inätred wftre die Designa-

tion aasgeschlossen, wenn Christus für alle Bischofssitze, oder doeh

für den römischen die Wahl als Besetzungsmodus ausdrücklich an-

geordnet liätte. Dabei hätte es unabänderlich sein Bewenden, denn

der von Christus angewiesene Weg schliesst jeden anderen aus, eis

Satz, der im Kirchenrechte und in der Dogmatik als unerschütter-

liches Axiom feststeht. Es weiss nun weder die heilige Schrift nocii

die Tradition etwas davon, dass Christus für alle Bischofssitze, oder

doch speciell für den romischen einen bestimmten Suocessionsmodai

festgesetzt hfttto. Nicht eine Spur des Beweises Iftsst sich ans dea

Offenbamngsquellen (Schrift und Tradition) erbringen. Im Gegen-

theil Iftsst die verschiedene kirchliche Praxis bei Besetsang der

Bischofstüble sofort erkennen, dass sich die Kirche einer Anordnung'

des Herrn nicht bcwusst sei. Die Regelung der Nachfolge auf den

Bischofssitzen ist der Kirche d. h, den Trägern dir Kirchengeicah

unter ()hcrleitung des Primas überlassen worden. Dieser erklärende

Nachsatz darf nicht übersehen werden. In die Gesammt-Kirche ah

solche (coetus fidelium) hat Christus keine Gewalt gelegt, auch die

nicht, die Nachfolgeordnung auf den bischöflichen Sitr^en zn regebL

Auch diese Qewalt ist dem Petrns und dem ApostelcoUeginm nnd

ihren Rechtsnachfolgern fibertragen in der Proportion, die sonst fir

den Besitz der Eirchengewalt zwischen Petrus nnd den Apostels

und demgemftss zwischen dem Primas der Kirche und dem Episcopat

(corpns episcopororo) besteht. Es herrscht übrigeos daröber, dass

Christus nicht selbst, sondern die Apostel die Nachfolgeordnun?

regelten, unter den Vertretern beider Ansichten keine Meinungsver-

schiedenheit. Jeder Zweifel iu dieser Hinsicht würde behoben durch

Digitized by Googl



XiMNi der PüpU $dmm Nachfolger heeUmmenf

das klaansehe Zeagniss des Clemens, der amdraeklioh sagt, die

Apostel hätten für die Nachfolge geeigneter Mftnuer auf den Bischofs-

eitzen Vorsorge getroffen >)• Würden , was auch hehanptet worden

ist die Apostel hiebei auf Anregung Jesu Christi gehandelt haben,

80 wäre die Wahl göttlich-rechtlicher Hesetzungsraodus und damit

für alle bischöfliche Sitze anabänderliche Ordnung, was nicht der

1) Epistola ad Corinthios I, cap. 44 (Migne , Series graeea, I, col. 295)

:

HA o\ dbeöoioXoc fyjÜM rpftutracv Sla tou Kupiou ^(mW ^iiflwi Xptarou, oxt epi; eorat

It:"\ toü ov"5tiorro; ttJ5 iKKnoTr^^. Xio, TauTT|v ouv -djv a?Ttav rp^yvciiatv eHlijföxtc xiXitow,

oia^EffijvTat fiEpot OEOoxtuaauEvo'. av&pe; -cTiv XctToupyiav auTwv. Toü; ouv xaia^TaDevTa;

i;:' ^xEtv(.)V,
?J [i.exofj uy' £tE'pojv ^XXoYif^t«>v ivop'üv (juv£u5oxr,ai7T,; xjfi iyatXrflliin

icaa7){ .... TOüToo? oO 6txa{(i>{ vojit^oH^ flbioP«X/o&«t t^? XetToupyla;.

2} Holdtr, Archiv a. a. 0., S. 480 legt im Widerspruch za seinen eigenen

Ausführungen S. 411, wo er sehr entschieden betont, dass Christus die Nach-

folg« a«f dm Biiehofstflhlon nicht geregelt ond die besUgU^faen TmnliiiiiigeB

potitiT Urehlicben Bechtei amen, diM wemgtteiu nah«, indtm er bemerkt^ die

Apostel hätten nach dem Zeagoies des Clemeni »anf indirecte Anregong Cbiieti«

die Wahl als Saoeenioiismodiie angeordnet niid es wQrde deswegen im Znsam«

mMibalt mit der kirchlichen Entwicklung schwer sein, in dem damit implidte

gegebenen Verbot der Designation »ein blosses Verbot de jure positivo za

sehen.« Es ist nun in jener Stelle aus dem Clemensbrief gar nicht gesagt,

dass die Apostel auf »Anregung Jesu Christi« die Wahl eingeführt haben,

sondern nur, dass sie aas den Reden des Herrn und ihrer eigenen Erleuchtung

wossten, es würde das ehrgeizige Streben nach dem Episcopate ätreit veran-

lassen, und sie bitten, am solchem Aergeroiss möglichst yorzabeugen, die Nach-

folge selbst noch geordnet Damit ist doch nicht gesagt, dass die Apostel einen Aof>

tiag hatten, die Wahl als Beeetinngtmodns in statairen. Das aber wäre notb*

wendig, am ta bewetsen, dass jas diTino-apostolionm vorliege. Dlesea ist nnalr

ftnderlich nn 1 in üspensabel.— Wenn man wirklich jus divinum fflr den Wahlmodas
construiren will, dann ist viel brauchbarer der 68. Brief Qyprians: Diligeuter

de traditione divina et apostolica observatione servandum est et tenendum,

Unod apud nos quoque et fere per universas provincias tenetur . ut ad ordina-

tvones rite celebrandas, ad eam Iplebem, cui praepositus ordinatur, episcopi

ejusdeni provinciae proximi quique conveniant et episcopus deligatur plebe

pneseute, qaae singulornm vitam plenissime novit et uniuacujaaqae actum de

ejos eonversatione perspent Darnach wftre die Wahl dorch den Kleros in An-

wessnhelt der benaehbarten KsehSfe nnd des Volkes gÖttUehe ond apostdlisehe

Anordnang. Der Aasdrack traditio dirino-apostoUca darf jedoch hier nicht im
technischen Sinn der gegenwärtigen Scholastik genommen werden, sondern in

sensa latiori. Denn wenn diese Form der Wahl oder diese überhaupt eine anf

speziellen Befehl des Herrn durch die Apostel getroftene Einrichtung gewesen

wäre, dann musste sie in aden Kirchenprovinzen durchgeführt werdt n. Cyprian

spricht nur von einer nahezu allgemeinen Kiiiriclitung ; ferner hatte daran

nichts mehr geändert werden können« Dem widerspricht aber die älteste und

neuere Praxis.
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Fall sein kann, angesichts der Thatsache« dm die Kirche ver-

schiedeoe Modi zugelassen hat und sal&sst.

Weder fftr die Bischofinitie im allgemeinen noch speeiell ffir

den römischen liegt eine bestimmte ?om Herrn festgesetstis eielnsiT)»

Nachfolgeordnnng Yor. Wenn auch angenommen wird, dass in alleo

Brledigungsfällen seit Petras die Wahl statthatte, so ist damit nur
gesagt, dass auch in diesem Punkt die römische Kirche am treuesten

an der apostolischen Tradition festhielt, nicht aber, dass die Wahl
göttlicher Anordnung sei. In der verzweifelten Lage, in welcher die

Vertreter der negativen Ansicht sich gegenüber jenem Argument

der Gegner befanden, dass die Wahl juris positivi sei und dieses

den Papst nicht binde, haben sie freilich ah und zu behauptet, die

Fapstwahl sei von Chriatus gelbst angeordnet aber sie haben weder

ans Schrift noch Tradition einen flbonengenden Beweis an erbringen

Tormocht, oft einen solcheo gar nicht yenmcht Qnod gratis asseri-

tnr, gratis negatnr.

Hat yielleicht Christus die Designation speeiell und direei

verboten , wenn er auch sonst einen besonderen Modus nicht ange-

ordnet hat? Auch dies lässt sich nicht beweisen, wenn es auch be-

hauptet worden ist. Wie müsste denn der Beweis geführt werden?

Zunächst natürlich aus der hl. Schrift. Diese sagt darüber nichts.

Es ist nicht gelungen eine hieher verwendbare Stelle zu finden.

Denn der Schriftheweis Fagnani's ist offenbar missgläckt*). A.ber

1) Chiron namentlich (bei Roccaberti, toni. Iir, pig. S59) sacht dm
Satz zu beweisen, dass di« fkpstwahl göttlicher Anordnung sei unter Beniftiiig

auf c. 11 D. 79: Ejectionem vero summortim »acerdoturo sibi Dominns resor-

vavit, licet electionem eorum bonis sacerdotibus et spiritaalibos populis conces-

sisset. Der Canon ist einem zweifelhaften , vielleicht ^anz unächten Brief de-s

Papstes Anaclet (76—88) {Hinachiua, Decretales Pseadoisidorianao pag. 75 seqq.)

entnommen und beweist zudem nichts. Denn er bandelt nicht von der Papst-

wahl , «wdani Ton d«r BiBebofkwahl nnd gibt hlerftlMr Q»fiMteiideie Wfliiang.

YoD einer gQttlieh gegebenen Anoidnong hierftber eagt ar niehts, aondein es

itt {Hituchiut, 1. e.« I». 77) aoadrHeUich herrorgehoben: Ordinationee epiiw-

porum auctoritate apoBioliea ab omnibns, qni in eadem foerint pR»Tinda

eplaeopi, rant eelebnndae.

2) Fagnanit 1« e» n. 89: Bis! Dem dederit potestatem populo eligendi

principet inferiores, tarnen (ut inquit S. Thomas 1. 2, qu. 105, a. 1 ad 1) inati-

tntionem summi principia Dominus sibi reserravit et hoc est, quod Moyses

petiit, Num. 27, 16: Provideat Dominus Dens spirituum omnis carmg
hominem, qui ait super tnultiludinem hnnc; et sie ei Dei ordinatione in-

stitutns est Josuo in principatu post Moysen et de singulis judicibus, qui poat

Josue fucrunt legitur, quod Dens suscitavit populo saWatorem, et quod Spiritoa

Domini fnit in eia. Tnnalato aatetn aaeerdotio necease est nt legia toandatfo
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die hl. Schrift ist nicht die alleinige Quelle für die Erkenntniss

des jus divinum, der Offenbarung. Auch wenn die Schrift schweigt,

kann die Tradition so laut sprechen , dass jeder, der sich nicht ab-

sichtlich der Rrkenntniss verschliessoii will, von der Wirklichkeit tler

ergangenen Offenbarung überzeugt werden muss. Hat die Tradition

die Designation als gegen Christi Anordnnng verstossend bezeichnet?

Der Versach, dies za beweisen, ist ziemlich fibereinstimmeod ?oii den

Vertretern der negatifen Ansicht gemacht worden« m. E. am ge-

schicktesten TOn Ghiroli. Er geht davon aas, dass die Tradition es

als nach gottlichem Rechte aasgeschlossen* bezeichnet, dass geist-

liche Wftrden und Aemter dorch Erbschaft sich fortpflanzen. Der

Satz: Sftnetaarium Dei jure haereditario possideri non potest, wftrde

so oft wiederholt, Verstösse dagegen in so starken Worten und so

prinzipiell als Unrecht bezeichnet , dass nicht daran zu zweifeln

fiat (Hebr. 7, 12). Unde quae dicta sunt in lege veteri de Moyse
,

qui erat

sammiis sacerdo.s (ut c. 2 I). 22), post legem evangelicam ad pootificem ma-

ximnrn referenda esse, satis constat ex c. 11, D. 79. Es ist das gewiss ein

klassischem Beispiel dafür, wie leicht man sich mit ächeingrüadcii begnügt,

mwn •tiehbaltige rar sind. Die Conseqaeni ms Fagnanis Argnmentatioii wir«

eine gans andere, nftmlieh die, daes Gott nomittelbar ohne jegliche memeh-
liehe Mitthitigkeit den Papet m beetlnimen rieh Torbehatten habe, oad daii an
irgend jemand ähnlich wie an Meeee der Auftrag ergehen werde, Nun. 87, 18:

ToUe Joeoe filiam Non, viian in qno est spiritos et pone roanam tnam enper

eam ... et dabis ei praecepta canctis videntibus et partem gloriae toae etc.

Dabei bliob ganz aasser Acht, dass der Beauftragte doch kaum Jemand anderer

als der Papst sein könnte, und sonach dieses Beispiel gerade auf die l)cf*ignation

hinweisen wüidt\ FtKjnani fühlt auch die naheliegende Conseqnenz und sucht

ihr Torzubeagen u. 40 : Si electionem sunimi principis sibi Dominus reservaTÜ,

ergo nee cmrdinalibas licebit Apostolicum. Respondeo: Dens est, qni eligit et

eaidinalee tnnt oinistiL Kiann dieeer ndnister Dei nieht auch der Fapit seia,

wie Moeesf Iit ee nicht Tiel wahrschdmlichert daas er ei sei, gende ait

BSckeiebt anf den ^j^iob, den Fagnaoi ao argiren will?

1) C. VIII, qn. 1, c 5 {Hilarius, papa, in Synodo ao. 465): Pleriqne

eaeerdotes in mortis oonfinio constitati in loevn euam ferantnr alios designatii

nominibas sobrogare, nt scilicet non legitima exspectctur electio, sed defuncti

gratiticatio pro populi habeatnr ansensu. Qaod quam grave sit acstimate.

Atque idoo si placet . etiam haue lioentiam gencraliter de ecclesiis anferamas.

De qaod turpe dictu est, hoinini quisqoam putet deberi, quod Dei est. Ab uni-

ertls acclamatum est: Haec praeaamtio nnnqaam fiat. Quae Dei sant, ab ho-

raine dari non poeeant — Ibidem e. 7 (Innoeens II. in eoM^ Lal. II. 1189):

Apoetoliea aaetoritate prohibemoa, ne qnie eceledaa . . . . aat aUqna eedeeia^

itiea ofBda haereditario jnre valeat Tendieare et eipoetalare praeanmat Qaod
ei qaii imyrobns ant ambitionis rens attentare praesnmserit, debICa poena

mnlctalHtar et pottnlatis carebit — X. I, 85, 75: Aceepimns, qaod qoaedam

eoeleeiae deriela aint tali tenore eoneeeiae, qaod pott eonun obitom alii noaii*
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Mi, et handle sich hier wm gdUliches, fflr die Kirche unab&nder-

liehce Recht. Nnn sei die Designation nichts anderes als Brhein-

setsung, dnrch sie würde wirklich das jns haereditarinm fflr geist-

liche worden und Aemter eingeffthrt und swar fflr die höchste geist-

liche Wflrde, das oberste Kirchenamt, so dass alsbald diesem Bei-

spiel die anderen folgen würden. Also sei die Designation jure di-

vino ausgeschlossen.

Es dürfte dies wohl als das glücklichste and überzeugendste

Argument der negativen Ansicht zu bezeichen sein. Der Verfasser

wenigstens muss gestehe», dass dasselbe ihn lange Zeit zum An-

hänger derselben gemaclit hat. Indessen hftlt es bei genauerer

Prfifang doch nicht Stand. Der Obersatz oinss n&mlich distinguirt

werden. Das darin ansgedrflckte Prinzip mnss als gdttliche Anord-

nung angegeben werden, wenn der Terminus »jus haereditariumc im

sirieim Sinn (Brbeinsetsung und gesetzliche Erbfolge) genommen

wird. Der Obersats wäre aber zu negiren, wenn das jns haeredi-

tarinm im weiteren Sinn, in welchem man zuweilen von Erbsehaft,

Vermäclitniss spricht, genommen würde. — Der Untersatz ist gleich-

falls zu distinguiren. Die Designatioii kann nicht Erbeinsetzung im

stricten Sinn genannt werden. Im weiteren Sinn allerdings. Die

Erbeinsetzung ist ja ein privatrechtlicber, die Designation ein öflent-

Uch-rechtlicher Akt. Dort verfugt man frei über Dinge, welche aut

priratrechtlichen Titel hin besessen werden und überträgt das Eigenthum

daran an eine fremde Person. Hier, d. h. durch die Designation, wird

keine Macht und keine Wflrde flbertragen, sondern nur die Person

iiatim sMoedeiit. V«nim qnoiiiim hoc iniquom «tt 0t nerii oanonlbiif ininicnni

«I idw aon dobet aliqiiateiiiit*tol«tri, nuuidAiniu, qBatcnvt bojnraiodi sueeei-

siones tarn detMteUlM «t iniqoM , appellatione cessante prohibeaa et omnino

frivolas et inaaei «m deeeroM. — X. III, 15: Qoiim stnotoariom De! jare

baereditario teneri non possit, non decet aliquatenas suBteneri, nt cleiici cccle-

sias a parentibus suis fuiulatas propria auctoritato detineant. — X. III, 30, 15:

Ad haec donatiooem deciraae quam abbas S cuidam laico concessit per

8U<»es8iouem tenendam ,
quoniam sanctuarium Dei jure baereditario possideri

non debet, viribus carere decernas et laicnro, nisi decimam ipsam ipsi ecclraiae

üben reiignaverit, vinealo eioommiinicstioiUa iditringaa» ~ X. III, 8, 2: Nalb
eeelarfftittc» niniiterift m« etiaai boneflcia Tel eeeleiiM tribnantor lUeoi tra

proniittMitor anteqiniB moDt, ne deddenre qait mortem prodmi fideiftw in

enjot UMUn el benefidom ee erediderit eiieeeiiimim. Qoam enim id in ipab

etiam le^bai gentilium inveniator inhibitum, turpe eet et di?ini plenam

aniniadTersione jadicii, si locum in ecclesia Dci futurno snccessionis exspcctatio

habeat, quam ipsi etiam gentilcs condemnare curarunt. — Der in diesen Quellen-

stellen ausgedruckte Qedauke wurde im Anschluss an Ps. 82, 13 formulirt, wo

Bich die Feinde Israels lurafen: Haereditate poasideamas sauctaarium Dei!
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beieiehDei, welcher die Gewalt m Chrietas unmittelbar oaeb dem

Tode des gegenwärtigen Inhabere flbertragea werden wird. Anch

besteht hier eine rechtliche Beschr&nkong , v^elche dort nicht ge-

geben ist. Der Papst kann die Desi<^nation nicht üben , wenn sie

nicht durch* das Wohl der Kirche gefordert ist, und sie wäre nichtig,

sonach die Kirche auch keineswegs zum Gehorsam gegen den De-

signationsakt verpflichtet, wenn der Papst dabei offenbar andere Grunde

walten Hesse, etwa Bücksichten auf seine Familie oder Gnnstlinge.

Wäre Designation und Erbeinsetzung im eigentlichen Sinn begrifflich

identisch, dann würde sie unter den stricktee Begriff jus haeredi-

tarium fallen; dann wftre sie aber anch in gar keinem Falle, anch

mit p&pstlicher Erlanbniss nicht, in der Kirche anwendbar. Denn

der g5ttltch-rechtliche Hati: Sanctuarinm Jure haereditario possideri

non potest, leidet keine Ausnahme. Nun sweifelt Niemand, dass der

Papst einem Bischof die Erlaubniss znr Designation durch Dispense

gewähren kann. Ein Fall hievon findet sich im Decret Gratians

(C. VII, qu. 1, c. 17). — Vermächtniss oder Erbeinsetzung un<l De-

signation haben also zwar eine gewisse Aohnlichkeit, aber es sind

juristisch, d. h. begrifflich verschiedene Akte. Deswegen trifft auch

die Argumentation der negativen Ansicht nicht zu und die exorbi-

tanten Folgen, welche Chiroli durch die zeitweilige Ausübung der

Designation ffir die Kirche befflrchtet, können nicht eintreten, weil

dieselbe nie in dem Umfang und unter den VorauseetiungeDt welche

er supponirt, geflbt werden kann ^).

Steht nun einerseits an sich und naturrechtlich der üebuog des

Designationsrechtes nichts im Wege, ist andererseits auch nachge-

wiesen, dass dieses Recht weder direct noch indirect von der Plenar-

vollmacht Christi ausgeschlossen wurde, so ist doch damit allein noch

nicht die Präsumtion für das wirkliche Vorhandensein voll be-

gründet. Petrus hat nur in aedificationem ecclesiae Gewalt erhalten.

Kann nicht nachgewiesen werden, dass die Uebung einer bestimmten

Gewalt wenigstens eventnell zum Heil der Kirche nothwendi'g oder

nfitaiich sein könne, so darf sie nicht ais sum Inhalt des Primates

gehörig betrachtet werden. Bs erübrigt uns demnach noch der Be-

weis, dalür, dass

1) Chiron whildert diese Folgen sehr grell (Roccaberti» tom. III, pag. 360):

Semel a^lmissa hac potestate posset Papa eligere sibi successorem ex familia

sua, puta nepotem et ab illn alium et sie «leiriceps. Inimo posset papa addicere

electionem snae unican fainiliae prirnogenitis , maximc si fncrint clerici; dato

quod ticrct difticultas in laicis: cur non posset etiam laicis committi? si semel

admittatar, posset illam committere pro sao arbitrio cuicunqae Tolaerit Dai ist

GespeosterAircht, die gaiis aabegittadtt Ist
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8) die Detigmäim umigtiens in EinMelnfäüm mm Etile der

JTNxAe gerekhent ja aogar fudhmmdig werden könne.

Wie eingangs nnserer eigenen Er9r(erang (8. 875) schon her-

fergehoben wncde, gehen wir in der Behauptang des Designations*

rechtes einen Mittelweg, nnd wir fShlen nns damnf hingewiesen, ge*

rade durch den eben zur Rede stehenden Punkt. Bs muss nämlich

den Vertretern der negativen Ansicht zunächst darin beigepflichtet

werden , dass die Designation , soferne sie als der ordentliche Be-

setzungsmodus des hl. Stuhles eingehalten wurde, die schwersten

Schäden für die Kirche mit sich brächte, deswegen können sie die

Päpste als solchen weder geeeteUeh vorschreiben, noch faetiseh ein-

halten.

Es sind oben schon die Grfinde dargelegt worden, welche

Angnstin nm Ancona (Trinmphns) nnd Tnrrecremata ffir die Be-

setinng des apostolischen Stuhles durch Wahl anfgefilhrt haben.

Letsterer spricht im Anschlnss an Trinrophos, der die Wahl als

modus maltnm conveniens bezeichnet, von einem jus naturale und

quasi-divinum. Wenn man diese Termini im weiteren Sinne nimmt,

kann man sie sogar gelten lassen. Da nrimlich für den Eintritt in

die kirchlichen Aemter und Würden bei der ganzen Natur nnd Auf-

gabe derselben, bei der vom Herrn geordneten geistigen Fortpflanzung

des nentestameDtlichen Priestertbums die £rbfolge — und zwar jure

divino — ausgeschlossen erscheint; da ferner die Institution durch

einen Höheren bei der höchsten Wftrde auf Erden in sich unmöglich

ist, so bleibt nur Designation oder Wahl. Würde nun die erstere

als gewohnlicher Besettungsmodus eingehalten, so wftie dadurch

allerdings begrifflich die Brbeinsetsnng nicht als Successionsmodus

eingeführt, aber es wflrde bei der unbestreitbaren Analogie , welche

zwischen Designation und Erbeinsetznng besteht, den Anschein ge-

winnen, als sei Erbfolge für die kirchlichen Aemter zulässig. Wir

brauchen gar nicht vorauszusetzen , dass der designirende Papst

irgendwelche verwandtschaftliche oder sonstige unlauteren Rück-

sichten würde walten lassen ; der Schein, als verfüge der Papst ä))er

die höchste Würde wie über ein Privatrocht, würde doch bestehen

bleiben. Dadurch wäre eine Corroption der richtigen Auffa^sang

fiber den Eintritt in die kirchlichen Aemter nicht blos eingeleitet,

sondern sie würde in ihrem Fortscbreiten auch sehr begAnstiget

Sicher mfisste sich diess irrige Auffassung mehr und mehr auf

sftmmtliche Kirchenftmter ausdehnen. Jedenfalls Hessen sich die

gegenwärtigen Hechtsbestimmungen {iber die Besetzung der kirch-

lichen Aemter sehr schwer durchführen. Die Geschichte weiss davon
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n enählen, anter welchen Kämpfen die Kirche ohnedies den Sttz

anfrecht halten mosste: Sanctoarium jnre haereditario poestderi non

potest Der Decretalentitel (I, 17): De filüe presbyteromm ordin-

andis Tel non , spricht in den Yonchiedenen Beetimmungen , die er

enthält, für sich allein schon laut genug. Was wäre erst zu erwarten

gewesen, wenn die oberste kirchliche Würde durch Designation fort-

während sich auf neue Inhaber fortgepflanzt hätte. Diese Gefahr

wäre gewachsen, wenn nur der eine oder der andere von den Trägern

der Tirara minder lautere Rücksichten hätte bei der Designation

walten lassen. Schon der Sdiein des Nepotismus, der Begünstigung .

von Personen , welche durch Verwandtschaft oder Freundschaft mit

dem Papst ia näherer Besiehung standen, wäre das ?erderblicbste

Beispiel für die Gesammtkirche gewesen. Was erst dann, wenn

wirklicher, handgreiflicher Nepotismus bei der DesignaÜon im Spiele

wart Und ist der Nepotismus, sind mensehUche BQcksiehten, flber-

haupt Menschlichkeiten aller Art etwa dem heiligen Stuhle ferne

geblieben? Die Kirchengeschichte weiss davon gar manches zu er-

zählen, uiiti mehr als einmal drängt sich dem Historiker der Ge-

danke auf: Wie wunderbar wusste doch die göttliche Vorsehung

trotz aller menschlicher Schwäche und Fehlerhaftigkeit selbst aut

Petri Stuhl die Kirche zu erhalten und zu leiten! Es wäre also die

Designation, wenn sie als gewöhnlicher oder nur als beliebiger Be-

setsnngsroodns rechtlich zulässig bezeichnet würde, fiär die Kirche

selbst dann noch eine sn grosse Gefahr, wenn jeder Papst ein Heiliger

wäre. Man kann nun um so weniger annehmen, dass Chrbtns eine

so weitgehende, mit solchem Risiko für die Kirche verbmidene Ge-

walt dem Papst anvertraut habe, je leichter ein anderer, das Wohl
der Kirche weit mehr sicher stellender Modus, nämlich die Wahl,

zur Verfügung stand.

Das scheint mir der eigentlich ausschlaggebende Grund für die

Wahl zu sein. Triumphus meint, dass Mehrere in der Wahl auch

sicherer wären und leichter die richtige Persönlichkeit (äudeu als

Einer. £s ist dies bis zu einem gewissen Grade ja richtig, aber

von besonderer Bedeutung kann ich diesen Grund nicht finden. Es

läset sich nicht leugnen, dass in den Gonclaven oft sichtbar der

hl. .Geist waltete ^), und dass hier, sofern nicht menschliche Leiden-

schafk seinem Wirken sich entgegenstellte, immer der richtige Mann
gefunden wurde; aber es ist andererseits auch nicht zu leugnen, dass

1) Fagnnni (1. c. n. 40) erzählt, dafls der Cardinal Friedrich Borromäo,

als er das Conclave verliess, aofriefi Hnc ingrediantnr , qoi negant Spiritam

•:>auctuni et Ueut oredentesi
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mehr als einmal fleischliehe Klugheit und menschliehe BAeksicht bei

P^pstirahleo den Sieg da?on tragen. Die genauere Gesehiehte der-

selben Ist nicht immer erbanlieh. Der von Victoria so naehdrfieklich

ansgesprochene G^edanke, dass die Desiguation gar manche ärgerliehe

Vorgänge beseitigen wflrde, welche die Wahlen snireilen begleiteten,

hat eine gewisse und nicht ganz geringe Berechtigung. Der Papst

geniesst freilich für die Designation , da es sich in ihr una einen

actus regiminis handelt, nicht des Privilegs der Unfehlbarkeit

aber doch in ebenso hohem Grade wie das Conclave des Beistandes

des heiligen Geistes. In seiner Amtsführung bat er auch reichlichst

Gelegenheit, die Tüchtigkeit seiner Hilfs-Organe kennen zu lernen,

um eine geeignete Persönlichkeit fAr das hohe Amt zn finden; ja wo
lautere Liebe cur Kirche bei der Auswahl leitete, wo alle mensch-

liche Neigung und Abneigung m(iglichst in den Hintergrund ge-

dringt würde, da wären wohl die günstigsten Bedingungen für eine

entsprechende Besetsnng des hl. Stuhles gerade bei der Designation

gegeben.— Mehr Bedeutung ist ahereinem anderen Grande zuzumessen,

den Turrecremata andeutet*). Es ist für die Hegieriing Jos gewalti-

gen Organismus, den die Kirche darstellt, von grosser Wichtigkeit,

dass dem Papst die nächste zur Mitregieruug berufene Umgeliung

mit voller freudiger Hingabe diene, ich möchte sagen, mit einer ge-

wissen Begeisterung auch für die Persönlichkeit des Papstes mit

ihm arbeite. Aufgaben, wie sie die Begierung der Kirche stellt,

lassen sich nur dann mit Erfolg lösen, wenn mit Elan an sie heran-

getreten wird. Es Ist nun klar, dass dies viel eher der Fall ist,

wenn die Oardinile selbst in weit überwiegender Mehrzahl eine Per-

sönlichkeit sum Träger der Tiara erwfthlen, als wenn ihnen eine

solche octro3rlrt wird. Sie sind ja moralisch verpflichtet, den Mann
ihres Vertrauens mit aller Kraft zu unterstützen, um gewissermassen

die Probe iiirer Wahl, die dabei bethätigte Einsicht und Umsicht,

möglichst glänzend /.u gestalten.

Wenn also die Vertreter der negativen Ansicht von einem joä

1) Auch Ferre betont das gegen den Einwand, welcher von Seite der

Vertreter der afimutttven Ansicht gegen die negative gemneht wurde« Einige

behnepleten, der Pnpet wftrde nm lo ge^gneter enehelnen» da er nnfehlber eei.

Der 8Mm frelUeh, den Ferre nneht, iet nieht snlinig. Br engt: IMe Q[ir>

dinile lind bei der Papstwähl, wie der Erfolg seige, nicht vnfehlbar, aleo ed
se sneh der Papst nieht Roccabertl, tom. XX, pag. 429.

2) Tarrecrematn (druckt freilich den Gedanken etwas eigenthömlich ans.

Rationi natnrali ridetar oonsonani, quia nnllas videtur jnste praeease alicui

maltitndini nini de ejnn consensa. Den etwaa demokratisch klingenden Qe-

danken darf man wohl wie im Nachfolgenden interpretiren.
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naturale et quasi-difiDom sprechen, das sie freilich ein indispensables

nennen, so k^innte Ihnen beigepflichtet werden, wenn die Begriffe in

etwas weiterem Sinn genommen werden. Die Ton Christus gewollte

kirchliche Ordnung schliesst die Designation als ffeuföhnlidken Be-

setxuttgsmodus des apostoltsehen Stahles sicher aus. Aber negirt

muss werden, dass der Papst in gar keinem Falle die Designatfon

üben könne, weil sie immer zum Unheil der Kirche gereichen wurde.

Die Vertreter der negativen Ansicht machen sich die Sache viel zu

leicht. Damit, dass man beweist, es könne oder werde etwas an

sich Mögliches und Erlaubtes zum Unheil der Kirche gereichen, ist

noch nicht bewiesen, dass dies unter aUen Umf^tänden und immer

der Fall sein werde ond müsse. Aber nur dieser Beweis zw&nge zar

absoluten Negation der Qewalt des Papstes, jenes an sich MdgUche

und Erlaubte su thun, e?entuell su gestatten. Kann dieser Beweis

nicht erbracht werden, dann muss f&r die Qewalt des Papstes pr&-

snmirt werden, jene besonderen Umstände, unter welchen sie lum
Heile der Kirche geObt werden kann, vorausgesetzt. Wflrde man ?on

diesem Grundsatz al»gehen, dann müsste die Competenz des Papstes

in gar vielen Dingen beschränkt, und mfissten ihm unzweifelhaft zu-

stehende Rechte abgesprochen werden. So ist z. B. der Cölibat des

Klerus von der höchsten Bedeutung für das Wohl der Kirche; er ist

auch durch die Idee und Aufgabe des neateatamentlichen Priester-

thums so gebieterisch gefordert, stützt sich auf so klare empfehlende

Worte des Herrn und seiner Apostel, dass hier zum mindesten eben-

sogttt, wie bei der Wahl zu den kirchlichen Würden fon einem jus

quasi*divinnm gesprochen werden kann. Ist nun auch der OOlibat kirch-

licher Institution, so steht es doch angesichts der hervorgehobenen

Qrfinde ganz ausser der Macht des Papstes, denselben für die Kirche

zu beseitigen und die Priesterehe genereU zuzulassen. Wer wird aber

deswegen dem Papst die Befugniss bestreiten, für einzelne Personen

von diesem Gesetze zu dispensiren, oder für einzelne Particularkirchen

die Priesterehe höherer Güter wegen zuzulassen ? — Aehnlich ist es

bei den durch das kirchliche Recht gesetzten Ehehindernissen. Sie

sind vom Wohl der Kirche und der menschlichen Gesellschaft ge-

wiss deutlich genug gefordert. Kann der Papst deswegen nicht in

einzelnen Fällen davon dispensiren? Unter allen Umständen und fttr
•

alle Fälle mfissen die göttlichen Gesetze aufrecht erhalten werden,

aber menschliche Gesetze, und ein solches ist auch jene Anordnung

der Apostel Aber die Wahl als Besetzungsmodus der bischoflichen

Sitze, erleiden Immer Ausnahmen. So entsprechend, so heilsam, so

nothwendig dieser Modus im allgemeinen ist, so wenig mit Rück-
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sieht auf »las Wohl der Kirche gerade beim römischen Bischofssitze

davon Umgani,^ genommen werden darf, es sind doch Fälle möglieh,

uuter denen vielleicht gerade die Wahl zum Unheil der Kirche ge-

reichen würde. Und wenn auch das nicht, so ist es doch möglich,

durch die Designatioo eventuell rascher und sicherer für ein Oberbaapt

der Kirche la sorgen, wie darch die Wahl. Waram soll man för

Bolohe Fille dem Papst das Recht absprechen, die Designation sq
voUriehenP Man denke sich den Fall enropftiscber Kriege, oder einer

allgememen internationalen Revolntion. Kann es hier nicht vorans-

sichtlich den Gardinftlen vielleicht zwei oder drei Jahre anmf^lieh

sein, zur Wahl zusammenzutreten? Sollte dann die Kirche in so ge-

fährlichen Zeitläuften so lange Zeit ohne Oherhaupt bleiben mü9.sen,

weil es dem lebenden Papst, der das doch alles leicht voraussehen kann,

an Macht gebricht, für sie zu sorgen? Ich kann mir das nicht denken.

Es ist ferner nicht abzusehen, warum solche Ausnah msmassregelu zuna

Verderben der Kirche gereichen müssten. Dass die Desigoation etwas

von der Brbeinsetzung begrifflich Verschiedenes sei, Icann doch über-

leugend dargethan werden nnd darauf kann sich Niemand mit Recht

bemfen , der das jus baereditarinm in die Nachfolge anf kirchliche

Würden einführen m<)chte. Dass nur unter besonderen Verbftltniasen

dieselbe zulftssig sei, ist eben aus den fttr sich sprechenden ümstftnden

klar, unter denen sie geübt wird. Von einer Oontinnit&t des Beispieles,

welche wir allerdings als von schlimmer Wirkung bezeichnet haben,

ist keine Rede, denn Ausnahnisfälle ergeben sich selten, und gerade die

Strenge, mit welcher sonst der Papst, trotz des ihm zweifellos zustehen-

den Hechtes zur Designation, an der Wahl als Besetzungsmodus fest-

hält, muss Eindruck machen und zeigen, wie heüig und unverletz-

bar dieses Gesetz gehalten werden soll. — Aber wenn die Designation

nur einmal concedirt wird, sagt man, dann ist su befürchten, dass

sie anoh vorgenommen werde, wo nicht genfigende Qrfinde sie recht-

fertigen. ICit Ungrnnd wird das befürchtet. Unter der langen Beihe

von Pftptten sind nur sehr wenige gewesen, die sich nicht der vollen

Verantwortlichkeit ihres Amtes bewnsst waren. Der Papst kann am
besten die Tragweite eines solchen Aktes überschauen, wie die De-

signation ist. Dürfte schon kaum zu furchten sein, dass ein nur

halbwegs gewissenhafter Mann, angesichts des Todes und des bevor-

stehenden Gerichtes, in unverantwortlicher Weise seine Competenz

überschreite oder sie sündhafter Weise zum Vortheil von Verwandten und

Günstlingen gebrauche, so mnss man meines firachtens um so mehr vom

Papst voranssetien, dass er nur dann und so von seinem Bechto Ge-

brauch mache, wie es ihm gestattet ist Christus hat gewusst, dass eine

oiyi.i^uu Ly GoOgl
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Macht, wie er sie in die Hand Petri legte, fom Menechen miw-

braaeht werden kdnne, er hat doch nicht gesOgert, sie in solch' nn-

beschrftnkter Ffille zu geben. Er sorgt schon für Mftnner, welche

sein Gericht fBrchtend sie so gebranchen, wie Cr es will. Also allein

deswegen, weil der Papst etwa ohne genügenden Gmnd diese ans-

nahmsweise Besetzung tles apostolist^heii Stuhles vornehmen kömäe,

o<ler weil er etwa dabei verwandtschaftliche Rücksichteu walten lassen

könnte, darf ihm das Recht nicht bestritten werden. Wenn man so-

weit ginge, müsste man dem Papst noch viele andere Rechte ab-

sprechen, vielleicht sogar alle. Dass der Papst mit der ihm s&uge-

sprochenen Gewalt Missbrauch treiben werde, ist weder za prftsnniiren

noch nach den gemachten Erfahrungen zu erwarten. Also auch nach

dieser Seite steht der Annahme nichts im Wege, dass die Designation

eeentiMÜ mm Wohl der Kirche gereichen kann.

Fagnani weist noch hin auf die Schwierigkeiten, welche das

Cardinalsoollegtnm einer Designation machen würde. Es liesse sich

das Wahlrecht, das auf so guten Titeln beruhe, nicht soleicht rauben,

und es sei deswegen bei Uebung der Designation immer die Gefahr

eines Schisma's gegeben. Auch das kann man nicht gelten lassen.

Von einer Beraubung des Wahlrechtes kann bei der Designation,

toic wir sie in's Äuge fassen, nicht die Rede sein. Das Recht be-

steht fort, es kann und wird in allen Fällen, in welchen es zum
Wohl der ELirche zu üben möglich ist, auch thatsftchlich ausgeübt

werden. Die sporadischen Fftlle der Designation ftndem am Bestand

des Rechtes nichts. Bs wftre eine Mvole Ansnütanng eines Ansnahms-

falles, wenn das Cardinalsoollegiam von einer Gelfthrdnng seines

Rechtes sprechen würde. Sodann ist doch auch sicher, dass jedes

Recht in der Kirche, nicht blos jenes des Papstes, nur in aedifica-

tionem ecclesiae gebraucht werden darf. Das Recht des Cardinals-

collegium cessirt in all jenen Fällen, in welchen das Heil der Kirche

die Ausübung eines anderen collidirenden Hechtes entweder fordert

oder doch sehr begründet erscheinen lässt. Die Cardinäle haben kein

Recht in destructionem ecclesiae. Würde aber in Fällen, in welchen

die Einhaltung des Wahlmodus für die Kirche offenbar Nachtheile

hätte oder wenigstens nicht die Vortheile der Designation böte,

gleichwohl das Recht des GardinalscoUegiams betont, so gülte wirklich

der unsinnige Satz: Der Papst zwar kann kein Recht in destructionem

ecclesiae gebnuchen,— aber das CardinalscoUegium kann es.— üebri-

gens sind die Befürchtungen Fagnani*s auch ganz unbegründet. Das

Designationsrecht, wie es unsere Thesis statnirt, ist Nothrecht. Es

biesse das Cardiualscollegium beleidigen, wollte man belürchteu, es

Archiv mr Kirohenreoht. LXXIV. 27
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ktante in den Zeiten der Noth, wo doch in der Regel sellMt die

schwachgliromende Liebe zar Kirche in heller Flamme anfiolodert,

der Ansftbung des päpstlichen Rechtes Schwierigkeiten bereiten.

Das Cardinalscollegium ist doch, wenige Ausuahnien abgerechnet,

stets im Gehorsani gegen den Papst und in der Hingebung an

die Interess<Mi der Kirche allen Gläubigen mit leuchtendem Bei-

spiel vorangegangen. Sollte es einer lex specialis, als welche der

Designatiousalct zu denken ist, den Gehorsam verweigern? Es mag
ja die nur pinmalige Suspendirung seines Wahlrechtes schmenlich

empfinden, aber die Interessen der Kirche fordern snweilen ?on An-
deren noch Tiel grössere Opfer. Man erwartet sie Ton ihnen, and darf

das genannte Opfer anch von den Cardinftlen erwarten.

Eis mag also immerhin zugegeben werden, dass die Designation

als ständiges Gesetz oder als ständige üebung der Kirche schwere

Schäden bereiten würde, in Ausnahmsfällen kann sie recht wohl

grosse, ja viel grössere Vortheile für die Kirche haben als die Wahl.

Nachtheilo sind nothwendif^er Weise hier keineswegs zu befürchten.

Vortheile und Nachtheile gegen einander abzuwägen, muss man der

Entscheidung des designireaden Papstes überlassen, der die volle

Verantwortlichkeit für seinen Akt zu tragen hat. Wie man also das

Recht des Papstes znr Designation nicht schlechthin bejahen kann,

so wird man es anch nicht schlechthin verneinen dftrfen. Der Papst

hat aüe Gewalt erhalten, deren Uebung an sich möglich, sittlich er-

laubt, von Christus nicht direct oder indirect aosgeschlossen wtirde,

und die Überhaupt zum Heile der Kirche, wenn auch nur in Aus-

nahmsfällen, gereiclien kann. Es ist nun nach dem Dargelegten nicht

zu leugnen, dass die Designation in sich möglich, sittlich erlaubt ist,

von Christus weder direct noch indirect ausgeschlossen wurde, und

dass sie anch eventuell zum Wohle der Kirche gereichen kann —
also steht jedenfalls für das Hecht des Papstes zur Bestellung des

Nachfolgers die FräsunUian.

C.

Kann die Prftsnmtion nicht zar SieherheU erhoben werden?

Wir müssen dieser Frage eine weitergreifende voranssenden : Wie
werden denn Rechte , welche die Wissenschaft nur als wahrseheim^

IWi im Primat eingeschlossene zu erkennen vermag, schliesslich als

sicher vorhandene erkannt? Entweder dadurch, dass der Papst sie

lehramtlich declarirt oder auch dadurch, d^ss er sie amiibt. Nicht

als würtle etwa <mu Recht durch die Ausübung erzetigi ^ sondern es

wird nur der theologischen Wisüeaä<;bart dadurch sicher erkennbar
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gomaehi Die Theologen gehen hier von eioem ganz Men Prinap

aas. Den Inhalt des Primates erkennt der Papst unfehlbar. Nie-

mand, weder die theologische Wissenschaft noch allgemeine Con-

cilien können den Papst darüber belehren, was Christus in das Wort

eingeschlossen wissen wollte: QuodcnnqmWgdkS^n^. Der Papst weiss,

muss wissen, oder muss doch nach gepflogener Untersuchung unfehl-

bar finden können, was zum vollen Inhalt jenes Wortes gehöre, wozu

er also anf Grund der erhaltenen Machtvollkommenheit befugt sei.

Der Papst kann seine Erkenntniss des Inhaltes der Worte des Herrn

in lehraratlicher Weise ansspreehen, dann gilt jenes Recht als ein

dogmaiisek feststehendee. Er kann es aber aneh indirect dadurch

aassprechen, dass er das Recht thatsAchlich ansflbt. Ein solches

Recht kann Ton der theologischen Wissenschaft auf Omnd des an-

Pfezogenen Prinzips nicht mehr geleugnet werden, es steht ihr fest.

Zwar kann ein solches Recht nicht ein do^'matisches im eigentlichen

8inn genannt werden, und eine Leugnung desselben würde niclit die

Sünde der Häresie involviren, aber es wäre doch Vermessenheit, ein

solches Recht leugnen zu wollen.

Eine Reihe der im Primat enthaltenen Vollmachten sind auf

diese Weise erkannt worden. So wurde z. B. noch im 17. Jahr-

liundert die Frage controTertirt, ob der Papst das matrimonium ratam

non consamatam aaftnUtaen TermOge, so dass die ?om Ehebande Ge-

lösten eine andere Verbmdnng eingehen können. Die mittelalter-

lichen Theologen waren der flberwiegenden Mehrzahl nach der nega-

tiven Ansicht. Noch im 16. nnd 17. Jahrhundert wurde diese von sehr

bedeutenden Theologen vertreten z. B. von den beiden Soto, Ledesma

Lopez, Gregor von Valentia, Meratius Pencius u. A. Die Frage galt

als gelöst, nachdem sichere Fälle feststanden, in denen der Papst die

Lösung ausgesprochen hatte

Welcher Wirrwar von Ansichten herrschte das ganze Mittel-

alter hindurch darüber, wie weit die Macht des Papstes gehe hei der

Dispensation in Verwandtschafts- und Schwägerschaftsgraden 1 Die

meisten Autoren negirten dem Papst das Recht im iweiten Grad

1) Einen guten Ueberblick fibcr den Stand der Frage und die sich be-

kiuipfenden Parteien gibt für das 17. Jahrhdt. Bartholomaas Mastrias (f 1073)

ia Mioen QoMstionet d« matrimonio, qaaest. VII, art. 3 (Boccaberti, iom. V,

p. 680). Wenn «r bameikt, daat die negativa Andeht von den alteo Schola-

tikflm allgi0Bi«hi aagmoiamaii war, m gilt das nieht anmhiatloa. AUsnue
lad Vlnccfis tfiipaniM, heida dem Anlhtig dee 18. Jahrhanderti »Dgeherend

[Schultf, Geschichte der Qaellen and Liter, des can. R. I, 188 und 191), be-

hanpteten die VoUaMht de« Papstes lor Leaiing. Freisen, Geeehiebte des

eia. fibeiechte, TftbbigiB 1888, 8. 218.

27*
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m dispensiren ^). Diese Fragen Warden alle auf dem Wege thal-

sächlicher Yornahine der Dispensation gelöst, so dass hente dieselbmi

als ausser Controverse stehend von den Canonisten behandelt werden.

Noch im 17. Jahrhundort ncf^irte die ganze Dominicanprschiile

unter Berufung von Thomas ro» Aquiti^) das Recht des Papstes,

einen Religiösen, der bereits die feierliche Profess abtjelegt hat, von

den Gelübden zu dispensiren, naraeutlich ilim die Eingebung einer

Ehe zu gestatten ^). Gegenwärtig fällt es keinem Canonisten ein,

dieses Recht zu negiren; man hält die damals heftig und viel con-

trorertirte Frage gar keiner Untersuchnng mehr werth« denn sie ist

im affirmatlTcn Sinn dadarch gelöst worden, dass der hl. Stuhl solche

Dispensationen thatsftchlich vornahm. Der Papst kann dispensiren,

weil er dispensirt hat Die im Primat gegebenen Befngnisse erkennt

er seihst unfehlbar.

Anch unsere Frage niuss als erledigt betrachtet werden, wenn

historisch nachgewiesen werden kann, dass der Papst die Designation

in dem Sinn, in welchem sie hier verstanden wird, vorgenommen

habe; denn der Papst kann sich bei der Vornahme über seine Be-

fugnisse nicht getäuscht haben. Lassen sich aber solche Thatsachen

durch einwandfreie historische Zeugnisse feststellen? C^iiroU nnd

1) Freiten, a. a. 0., S. 897 ff.

2) Summa, 2, 2. qu. 88, a. 11.

3) Auch über diese Controverse ^iht Mastrius für seine Zeit einen grnten

Ueberblick in der qu. 20 de matriiiKaiio (Horcaberti, tom. V, pag. 6:53). In-

teressant sind die Gründe für die aflirinative Ansicht, wie sie Mastrius skii-

girt: Non possumus nec debenius negare Pontifici, ecclesiae capiti, qnod pos-

ramiis concedere absqne allo abeardo et quod alt yalde cxpedieus gubernationi

eeelaiiM. M poite Pontiflcein dispennre in hii Totu noUiuii Mt abratdvn
(d. h. ift Hiebt «twaa in neh ünmögliehet) et valde oipediens legimioi ee>

elMiaatieo, eigo. Zum Beweis des üatenaties führt er dann einen Fall an, in

welebem die Vollmacht des Papstes zum Heil der Kirche gereichen bann. —
Das iweite Arganwnt der affirmati?en Ansicht war : De facto Sammi pontifieet

non semel dispensarunt . . . crq-o possunt Summi Pontifices dispcnsare in voto

solcnini religionis, quia ab actu ad potentiain consequeutia tenet. Die aufge-

fübrten thatsäclilichen Dispensationen wurden freilich von den Vertretern der ne-

gativen Ansicht als unsicher bezeichnet; darum konnte das Argument nicht als

entscheidend gelten. E!a zeigt aber dieses Beispiel, wie berechtiget der Gang
onimr eigenen Aigomentation sei. Das Printip: Ab aetn ad potentiam ralet

eenseqnentia, gilt freilieb bles dann, wenn feststeht, dass der Akt phjniseb oder

reebtlieh nnmS^lieh gesettt werden konnte, wsnn die Poteni nieht vorhandon

gewesen w&re. Das ist beim Papst der Fall Wenn er dispensfart, dann miit«
er daza die Vollmacht haben, weil er sonst indirect eine ßefag^iss als zum In*

halt des Primates gehörend aftirmirte, welche darin nielit enthalten ist» Dan
Terstiesse gegen die Unfehlbarkeit des Papstes.
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Fagnani pochen so sehr daraaf, dass die Desigoation ein inauditum

in der Kirche sei. Sie wissen recht wohl, warum sie dies so sehr

SU betooen haben. Wenn sich in der Thai gar kein Fall einer De-

mgnatien nacbweiaen liease, dann wäre allerdinp das NichtTorbanden>

sein der Befngniss hieza noch nicht bewiesen, aber es wäre die

PrÖMmUm^ welche dafftr steht, jedenfolls sehr geschwächte Prennde

ond Gegner haben darum das Bewusstsein, dass hier eigentlich der

entscheidende Punkt für die wissenscliattliche Lösung der Frage und

für ein sicheres Kesultat liege. Lässt sich also historisch sicher fest-

stellen, dass die Desit(natioD mehrmak oder auch nur eiumal that-

sächlich vorgenommen worden sei?

Die bedeutendste Rolle hat in dieser Brdrterung bisher die an-

geblich von Petrus vollzogene Designation gespielt. Die Vertreter

der affirmativen Ansicht legten natargemftss darauf grosses Gewicht,

und es ist wirklich interessant, mit welchen Ausreden und Ent-

schuldigungen sich ihre Gegner beholfen haben , bis sie endlich da-

hin gelangten, die historischen Zeugnisse anzufechten, welche jene

Thatsaebe Yerbürgen sollen. Auch da Ahlen sie sich noch nicht

sicher und fugen zum üeberfluss die herkömmlichen Verlegenheits-

Argumente an; hei Barbosa und Fagnani tritt dies ganz auftallend

hervor. Nur Chiroli verzichtet hierauf, um desto kräftiger jene

historischen Zeugnisse anzugreifen. Das ist auch der allein richtige

Weg. Denn Einreden wie: Petrus peculiari Spiritus Saiicti impulsu

id fecit; oder: Ex uecessitate temporum fecit; oder: Exemplum

Potri non est trahendum in consequentiam ; oder: Kx speciali pri-

vilegio Petrus instituit dementem; oder: Gonseutiente et suf-

fragante ecclesia sibi elegit successorem — solche Einreden ver-

mögen, nichts, wenn das Factum sich selbst feststellen iSsst. Die

Vermuthung steht ffir das Gewöhnliche, und wenn Aussergewöhn-

liches, wie besonderes Privileg oder besondere Inspiration behauptet

werden will, dann muss hiefür ein üljerzeugender lioweis erbracht

werden, eine Verpflichtung, deren sich die Vertreter der negativen .An-

sicht anscheinend gar nicht bewusst gewesen sind. Dass ans der That-

sache, stünde sie fest, nichts folge für die Nachfolger Petri, könnte

auch nicht beliauptet werden, denn was Petrus konnte, kann jeder

seiner Nachfolger. Und wenn Petrus nur in der Noth jener Zeit die

Designation vornahm, so kann jeder Erbe des Primates Petri, eben

auch in der Noth der Zeit, d. h. unter exceptionellen Verhältnissen,

dasselbe. Wir bemerkten ausdrficklich : Wenn die behauptete That-

saebe feststände. Sie steht aber nid4 fest und lässt sich nach dem
gegenwärtigen Stand der historischen Forschung absolut nicht fest-
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stellen Deshalb müssen wir auf das factum Petri vemchten und

kdnnen das am so leichter, als uns andere zur Verffigung stehen.

Wir meinen damit nicht die von Holder*) zusammengestellten

Nachrichten über die in Rom im sweiien and dritten Jabrhundeit

anscheinend mehrfach vorgelcommene Form der Besetsnng des aposto*

fischen Stahles. Es Iftsst sich Ja nicht leagnen , dass die beMFen-
den Nachrichten mehr ffir die Designation — wir nehmen aber im

1) Die Niohricht über die darch Petnu YoUiogeiie Desigutioii ftUmmt
iQiiidiit ans dem apokrypboi Briefe des Clemens an Jacobns. den Brader des

Herrn; der Brief gehört znm mindesten dem 4. Jahrhandert an. Ans diesem

Brief scheint dann der dem Anfang des 6. Jahrhunderts angehörige Corapilator

des Liber pontificalis geschöpft zu haben, denn in der vita Petri (Pnchesne.

Le Liber pont., I, p. 118) findet sich eine ganz analoge Nachricht. >Hic beatara

dementem episcopum consecravit eique cathedrani vel ecclesiam omnem dispo*

nendam comisit dicens: Sicat mihi gnbeniandi tradita est a doroino meo Jeiii

Christo potefUs ligandi solTendiqne, ita et ego tibi committo nt oidinaat diapo-

itoies diTenaram cantarom, per quo« actoi eocleaiaiticiia profligetiir, et ta

minime in eoria saeeoli deditiM repperiaria; sed toliumnodo ad orationem el

praadicare popnlo vacare ttade. Der Bericht des Briefes an Jaeobna ist etwas

länger und hat nur annähernd ihnlicben Wortlaut, so dass tn sich der

Verfasser der vita Petri im Lib. pont. recht wohl ans einer anderen Qncllo,

etwa aas authentischen Aufzeichnungen, geschöpft haben könnte. Neben der

dogmatischen Ungcnauigkeit der Worte Petri liegt, die Hauptschwierigkeit in der

Einreihung des Linus und Cletu> in den Papstkatalog. Wenn Clemens wirklich

designirt wurde, dann ist er Petrus unmittelbar gefolgt« hat sonach nicht etwas

aber 10^ sondern drea S2 Jahr« regirt. Die LSsnn^ der Glosse, Gemens hab«

das Verderbliebe des Beispiels der Designation Toranssehend resignirt, ist, tiunal

anf dem Standpunkt den Qlosse, onsnlfissig. Sie hfilt den Brief an Jaeobna Ar
Seht. Nur ein vollkommenes Absehen vom sonstigen Inhalt des Briefes konnte

anf eine solche Lösung führen. Aber dio Glosse ist hier nicht allein geblieben.

Es sind ihr fast alle V'^ertreter der negativen Ansicht bis gut in's 16. Jahr-

hundert herein gefolgt, was boi der üblichen Manier, eine einmal gebrauchte

Lösung kritiklos mit nahezu denselben Worten zu wiederliolen. nicht verwundern

darf. Wenn Clemens designirt wurde , dann hat er vom Tode Petri bis zu

seinem eigenen den Pontificat geführt und es wäre dann der Lösung des Ku-

finns (nm 406) tn folgen , der Linns nnd Gletns als Gehilfen Petri (betw. des

Clemens) nicht aber als eigentUehe Pipete ansieht. Anoh der Liber pont. ver-

tritt diese Anflhssnng, insofern er die Yerordnnngen beider Päpste als ex prae-

cepto beati Petri erlassen bezeichnet, eine Bcroerkong, welche bei Clemens fehlt

Wie aber die Angaben des Canon Missae, des Martyrologium und des BreTien,

die übereinstimmend Linns nnd Cletus als Päpste bezeichnen, damit zu verein*

baren sind, ist eine eigene Fra^'c, Uebor Vermuthnngen ist vorderhand nicht

hinauszukommen, und auch die gründlichen Forschungen Duchesne's müssen die

Sache im Dunkeln lasseu. Wir unterlassen es deshalb, hier die weitere hieher-

bezügUche Literatur anzugeben.

2) Holder, Designation, S. 18 Bs ist ein wesentliches Verdienst dieser

Schrift, die hieber beifiglichen Daten in llbertiehtllcher Darstellnng an biete»
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Gegeosati la Holder den Begriff im stricten, nns allein interessiren-

den Sinn — als für die Wahl sprechen ^). Es Itet sich auch im

Torhinein denken, dass die Zeiten der Verfolgangen eine Wahl za-

weilen onmOglich machten oder doch als sehr geAhrlich erscheinen

liessen. Und doch bedurfte in dieser Mi die Kirche des Hirten

ganz b4)sonders. Da mag das Notbrecbt der Designation wohl öfter

geübt wordeil sein. Gleichwohl sind diese Nachrichten nicht so he-

stimnit, dass man darauf Argumente bauen könnte*). Wir müssen

auch auf sie verzichten.

Auch das Decret des Symmacbas (498—514) lassen wir ausser

1) Euaehius, Hi<toria ecclesiastica, Y, 6 (Migne» Series graeca, tom. 20

col. 44o): Hc;x£Xitu9av7C( ouv xat otxo8o[xi{9avTC( ot |unc&ptM dbc6vroXoi i^v ^>uiXi)9(0tv,

Aivij» Tr,v TT,; jTT-.ixori^; XiiTo-jp^iav :v:/e'!ptaav.

Ibiilem, III. cap. 13 (Migiie, 1. c. col. 2-1^): iK'.ixoTtoi ti^? 'l*M|ia{f.»v

£xxXi)a''a; ojoxa-o^xa Tr,v XeiroupYi«'' ^viautut? xaioi/öiv Wn'(xXixto TajxTjV napao;o»i»aiv.

Ibidem, III, cap. 84: RXi^^ai); Cuop^ar^» xofadout xr^v XeuoupYiav ovaXu» xbv

p(ov xk Kkna Kp<x7Taf( sxi) Iniau

Ibidaoi, yil, eap. 2: Aoüxioc (ia)9(v 3»«!» t|| XutoupY^ 8Maiovi)aa(uvo« Stif^
itXiutdv (itt«Afiw9tv xbw lAiJpov. Damit übereiiiitimmend berichtet der Liber pon-

tificalis (Daeheene, I, 168): Hie poteitatem dedit oaiiii(t) eeclesiae Stephane,

archidiacono suo, «iura ad passionem v^rgeret. Ducheane nennt die Kirchen-

Ueschichte des Kusebiiis nicht unter den vom Corapilator dieses Theiles des

Lib. poiitif. bonützteii Quellen, sonst konnte man denken, es sei dieselbe Quelle.

Wenn aber Desijjnation vorlag, wie könnte dann die Sedisvakanz 3') Tage dauern,

wie der Lib. pont. angibt? — Die Nachricht, dass Stcphanus vor seinem Tode

den Kircbenschats dem Archidiacon Xystns übergeben habe in (Jegenwart des

Klenif, kann dl B. nicht als eine Designation anfgefosit weiden, wenn noch

dieeer fiMtiicb enceedirte; abgeteben davon bat nur ein Codei ans dem 11. Jabr^

bnadert diese Notis; Doebesne, l c* p. 154. Bs ist doeb natttrlicb. dass der

sterbende Fapet Jemand mit der Ob«erge Aber das Kirehengnt betrant, damit

es niebt wibreod der Sedisrakans Tenebleppt werde.

2) Hohler, legt, a. a. 0., S. 16, ein grosses Gewicbt daranf^ dass der Be-

richt des Eusebius an den genannten Stellen abweiche von seinen sonstigen An-

gaben über die Nachfolge auf den bischöflichen Sitzen. Es darf aber nicht ausser

Acht bleiben, da.s5< Ku.tebius an anderen Stellen den Bericht über eben diese

SnccessioiHMi anders gibt; z. B. 111,2: Tr,^ Sk 'l'<-tu.a{i.)v IxxXr,?'!«; ;x£ra tv' IfsüXou

mxi Iktpoj ai-^rjpiav, npwio; xX»ipoÖtat t^jv ^jnTXonTjv A'.vo;
; V, 0 : Aiaoe/exat Sk

ditbv Av^yxXr^xo;. Mnk toßtov 9k Tf\xto xdxi;) abcb t«W ebcoetö^Aw xi^t imnoT&i* xXTjpowtou

KXii(ii}( . . . Tbw KXiI|uvw toOiov ita&iyitxcu Ei^eeio«, xok i3iv EA&^vw *AXk<av8po(.

Bl^ o8vbK hx^ «ab twv ebceoitfXtdv xaMatotnn SiSetoc, ^nk ä xoStov TsXfeföpoc,

foirw 'ryivo«, itxa Iltoc, |ul^' ^ 'Av6ii|to€ xX. Dieeer Beriebt naterscbeidet dcb
nicht von jenem über die anderen Successionen. Man kann also die ange/.o^ronen

abweichenden Berichte als rein stilistische Wendungen betrachten. Will man

das nicht, dann müssen .sie al.s nesijrnationcn in unserem Sinn, nicht als Com-

raendationon genommen werden. Die Worte passen auf eine solche am aller-

wenigsten.
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Ansatz^). Bs haben nicht viele Vertreter der affirmativen Ansicbt

sieh darauf bezogen. Wenn man das im Wortlaut stehende »deeemere

de electione sni snccessoris« pressen wollte, konnte man es allenfalls

hieher besiehen. Neuere Historiker und Canonisten neigen der An-
sicht SU, dass damit dem Papst der entscheidende Einfluss anf
die Wahl seines Nachfolgers zugesprochen werden sollte; sie

glauben zudem auch daraus schliesseii zu dürfen, dass die Designation,

diese uicht im Sinne einer Conimendation verstanden, der bis dahin

herkömmliche und regelmässige Modus der Succession auf dem römi-

schen Bischofssitze war *). Diese Dinge verdienen ja gewiss eine

grosse Beachtung und die Behauptung Fagnani's und Chiroli*s, dass

die Designation in der Kirche ein inauditum sei, hätte, in der Gegen-

wart ausgesprochen, jedenfalls auch mit diesen Momenten zu reebnen

gehabt. Wir lassen sie jedoch ausser Berechnung, weil das Papst»

wahldecret leicht eine andere Auffassung, die bisher freilieh nicht

ausgesprochen wurde, zulässt Meines Brachtens ist der Wortlaut

nicht dahin zu Terstehen, dass der Papst Aber die Person seines

Nachfolgers Anordnungen treffen soll, sondern über die WM des-

selben. Jeder Papst soll bei heranuahendem Tode genaue Bestim-

mungen hinterlassen darüber, wie sich die Wahl seines Nachfolgers

1) D. 79 c. 2. Mansi, Collectio Conciliorum, tom. VIII, col. 282: Si.

quod absit, transitas papae inopinatus evenerit, ut de sui electione saccessoris.

ut äupra placait, non possit ante deeemere, si qoidem io unuin totios inclinft-

verit eedeBiaattd ordinii aleeüo, coMecretnr eleetu epiieopiit; n aatem, ot

fiori solet, stadia ooeperint «aae divem eonmi, de qnibas oertemen enMiMtltv

Tineat •ententia plnrimorom; sie taman at aaeerdotio flamt, qni captot pro-

miBsionc non reeto jadido de electione deereyerit.

2) So Duehetne (Melanges d'archeologie. 3, 250) und Fritz Stöger (Quel-

lenstudien znm Laaretianiscbeti Schisma (498—514) in den Sitzungsberichten

der phil.-histor. KlaHse der k. k. Akadeinio der VViss. in Wjr^n (1««6), CXII,

S. 287 j; Hifi.fchius, Kirchenrocht, I, 227-*, behauptet, der Pa[)st liabe sich da-

mit die P^ntscheidung , oder doch den entscheidenden Einfluss auf die Wahl
seines Nachfolgers gesichert, aber damit ymjen dds htrkOinmiicht Htcht Ver-

stössen. Dass die Designation nicht regelmässige Form der Saecesaion war,

geht, irie mir seheint, ans dem Deeret selbst hervor: »Si antsm, ut fieritolett

stadia eoeperint esse diTersa. Das hat nnr eiaea Sino, wenn man dM Wahl als

regelmisdge Form annimmt — Holder, Dssignation, 8. 27 1, sprisht aneh wem

einem traditionellen Recht der römischen Kirche, nach welchem die Papste ihre

Nachfolger designirten; das wolle sich Symmachos wahren und schriftlich

fixiren. Er nimmt aber auch hier Designation im Sinne einer juristisch ganz

irrelevanten Commendation, welche wohl kaum je den Päpsten bestritten wor-

den ist. Das »quod absit,< das sich otleiibar auf tias plötzliclie Ableben des

Papstet» bezieht, für dieses traditionelle Recht aU Beweis zu gebrauchen, geht

denn doch nicht.
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tu Tolliieben habe, sei es Tielleicht atch nur dadnreh, da» er die

Wahlgesetze seiner Vorgftnger auBdrüdUUeh bestätiget, damit kein

Zweifel Ober ihre anaoeh rerblndllebe Kraft anfiroltoninien, wnd daraos

VerwirroDg zu entstehen vermag. Sollte aber eine solche abftndemde

oder eine bestätigende Bestimmung in Folge unerwarteten Abl< bons

des Papstes nicht vorgenommen worden sein, so soll seine (des Sym-
machus) Bestimmung die Wahlhandlung ordnen »). Zu dieser Auf-

fassung zwingt, wie mir scheint, die herkömmliche Praxis und der

Wortlaut des Decretes selbst: de sui e^ec/tone successoris decemere*).

Wenn aber diese Wendung wirklich im Sinn der Designation zu ver-

stehen ist, so kann es sich blos nm eigentliche Designation oder Sub-

stitution, nicht nm Moese, wenn auch noch so nacbdrflckliche Com-
mendation bandeln >). Denn das Decret fosst dann eine der beiden Al-

ternativen in*s Auge: Eniweder liegt ein Bescbloss des Papstes vor

Aber seinen Nachfolger, dann ist eine Wahl nicht nothwendig ; oder

es hat Wahl stattzutinden ; diese ist dann durch nachfolgende Be-

stimmungen geregelt. Freilich hat die Auffassung des Decretes im

Sinn der Designation einen gewissen Anhaltspunkt darin, dass Sym-

machus wahrscheinlich selbst seinen Nachfolger Hormisdas designirt

hat Unter den verworrenen Yerh&ltnissea des luafUn und sechsten

1) Bloe MdeM AafllMniiig wire ebenfalls Doeh mSgUeh, nimlich diete:

Syroniachus wahrt darch jenen ersten Satt seinen Nachfolgern amdrAcklieh das

Recht über die Wahl des Nachfolgers gesetzliche Bostimmnngen zn erlassen,

so dass also, im Falle solche getroffen worden sind. Niemand das Recht haben

sollte, sich anf die von ihm getroffenen Bestiinnmngen zn berufen. Soklic

Cautioneu waren gegenüber dem frivolen Treiben ehrgeiziger Streber nach der

päpstlichen Würde, wohl am Platz. E:^ konnte ja ein folgender Pnpst eine

Zweidrittttl-Majoritat als nothwendig vorschreiben, und ein etwa mit absoluter

Uajoritft Oewihlter nntsr Beraftug anf Symmaehns* Decret sieh schon ab
Fiipst betrachten wollen.

2) Es ist Praxis, dass jeder Papst wenigstens dorch BestüigQng der

vorhandenen Wahlbestirnnrangen jeden Zweifel ansschliesst Ober deren annoch

danemnde OUtigkeit

8) So auch Htmehiutt Eirchenrecht, I, 8. 287.

4) In einem Briefe des Ennodins an den Arehldiaeon Hormisdas, der

dann wirklich 8/mmachns folgte, wird geMgt: »Qnod es, raiseratione omatnr

ei qnod futurua es, pietate eonqneritar: et diaoonam bis stndiis extnlisti,

c^jos rei promittit cara pontificem.« ~ »Esto specialis tntor, omnium mox
futurun» Es könnte eich freilich hier nm reine Conjekturen des Knnodius. also

um Designation im weitesten Sinn, handeln. So scheint Srtmürer, Das Papst-

thum z. Z. Theoderichs d. Gr. (Hist Jahrb. der G.-G.. \^XH, Jahrj:. X. s. 2r,8).

dieselbe aufzufassen. Aber merkwürdig bleibt , dass Hormisdas schon am Tage

nach der Beerdigung des öjrmraachus die Weibe empfing.
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Jahrhnoderts begriffe sieb aaeh die hinfigere Vornahme der Desig-

natioo leicht.

Zwei Thatsachen rofiasen nach dem gegenwftrtigeB Stand der

historiechen Porsebnng unbedingt zugegeben werden. Die Desig-

nation Bonifaz II. durch Felix IV. und die des Vigilius durch

Bonifaz II. Von der ersteren dieser Thatsachen hatte man bis in

die neueste Zeit herein keine Ahnunj]^. In Folge dessen blieben die

Vorgänge während des Pontificates Bonifaz IT. theilweise ganz uner-

klärlich. Die zweite dieser Thatsachen war aus dem Berichte des

Liber pontificalis bekannt und wurde TOn den Vertretern der nega-

tiven Ansicht triaropbirend ate fär sie sprechend angefährt, weil die

Designation sarflelcgenoromen wurde. Dnreh die Aktenstflcice, welche

die erste Thatsache Aber allen Zweifel erhoben, wnrde aber der Be-

richt des Liber pontificalis Aber die Znrficknahme in eine gans

andere Belenchtung gerfickt. Wie Jetst die Dinge liegen, spricht

auch diese Desigoation fflr die affirmative Ansicht.

Der Vicecustos der ambrosianischen Bibliothek in Mailand,

Gnnrrino Amelli, veröffentlichte aus den Handschriften der Caj>itels-

bibliothek von Novarra 1883 Aktenstücke, welche beweisen, dass

Felix IV. seinen Nachfolger Bonifaz II. designirt habe. Die Akten-

stücke sind von verschiedeneu coinpetenten Historikern wie von

Dmkcem und Th. Mommsen einer kritischen Untersuchung unter-

aogen worden, nnd es hat sich gegen ihre Aechtheit kein Zweifel

ergeben >)• Ans den Docnmenten ergibt sich des Näheren dieses:

1) Dtn genaiiMtan Teit gibt Mammaen in Nmm AxohiY der Getell*

fcinft fttr altera deatMha OeMhichtikiuide, 1885, Bd. XI, 807. Bs sind fol-

gende Aktentttteke

:

L iBdpit pneeeptauB pnpn« Felicit.

Piaeeeptsm pnpae Felint morientis, per qnod sibi BonifoHnio nrohidi»-

oonnm saam poit le snbstitnere capiehnt.

Dilectissimis fratribns et fW'm epiaeo^ piaibjterit diacMÜi Tfll caneto

clero senatoi et populo Felix episcopus.

De qnietc vestra et pace coj^itans ccclesiae (quae plurimia debiti» tenetur

obuüxia, quia omnes cicricia et pauperibus soleinnca crogationcs iuiplevi et

octavae praetcritae indictionis Tel paeite nudaa pro temporis qualitatc pensionea

nccepi) idcoqac Uta eonsidertoi , denm qoiboi posnim pradkn eiomndo, hoc

ndhi in ipeo fnteor adsptiante coropnnetnoi, nt, st me daot pro Toluntate ran de

hae loee, ilent habet homann eondido, tnmrire praeoeperit, nt Bonifotint nr-

ehidiaconnt, qnl ab Inennte aetnte ran in noatra roilitaTit eodetia, episoopatot

honore smoepto in qna proceditis Romanam deo adjavante gabemet ecelesiam,

coi etiam pmeaentibo« presbyteris et diaconia et senatoribns atqae patriciia

filiis meis, quos interesse contiprit, pallintn tradidi, mihi tarnen, ai hac fniem

lace, reddendam et qaamvis pro Dei timore et Christiani devottone credam
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1) Felix IV. betthnmi als seinen Nachfolger den Arehldiacon der

rOmisehen Ktrehe, Bonifkeins.

2) Als Zeichen der vollzogenen Designation übergibt er ihm iu

Gegenwart des gesammten Klerus, des Senates und der Patrizier

das Pallium mit der Bestimmuitß: , dass Bonifaz im Fall der

Genesung es ihm zurückzustellen liabe ^).

3) F&r diesen Akt der Deeignation fordert der Papst von Allen

naam im iaqei et serrare posse sine aliqiw dobitatione jadtfliom , tarnen , ne

qais pnvii persaasionibas et ambitiono hoc agat, at per ros ecclesiae matris,

disflonsiones et stadia faciendo, Tnorobra discerpat: noverit qni ista fccerit vel

facienti conscnserit, ncc ecclesiae se esse filiuni et a Dominici corporis osse

coiiimanionc suspensam, quam ordiiiationem meatn iio ({uis sibi iiicognitaiu di-

ceret, in omnem volo j)roptcr futurum dei nostri judicinm pervcnire iiotitiam,

qui et baue Tolantatem nieaui et dominis et filüs notttris regnantibus indicavi.

quam ettam leeognoTi.

et mann felida papae:

BecogooTi.

Hoc per oronea propositom est titaloe Boinanoe jnbente papa bonae me-
noriae Feliee.

Atque senatos talia proposuit.

II. Senatas amplissiniia presbyteris, diaconis et nnveno clero.

In snnctitatis vestrae notitiam daximaa pcrferondam senatam anipli»8i>

inum docrevisse, ut, quiconque vivo papa de alterins onlinatione tractaverit vel

quicquam acccpcrit tractantique consen^^erit, facultatis .'>uae inodictatc mnltotur

fisci viribus applicanda, is vero, qui tarn improbum ambitum fuerit babuisse

convictas, bonis omnibiu amissia in exilio se nüverit esse pellendum, atquo idco

hia agnitii ab omni iahibito stadio yos convenit ainoTeri.

Eiplidt contestatlo aenataai

IIL fncipit libellas, qaera dederant preeUteri LX poit mertem Dioaeori

Bonifiitio papae:

Non est dobiam, beatisrime pape, quod a primo homine peceet homanitas.

hfaic est qaod exoeaaam eonreetione praerenire desiderana, ne obstinatam mon
Mcanda detineat« errorem meam hae cnpio satiafiMtione corrigcre, ob qnam rem

anathematizans Dieeootam persnasorem, qai contra constltatom decessoris veatri

beatac recordationis papao Felicis ad episcopatnm Romanae adapiravit ecclesiae,

promittons me sub divini testificatione judicii nunquam similia temptatnrum.

quod si aliquando similia tcniptavero in ea causa, in qua veniam ab apostolatu

vestro ioani, tunc ccclesiasticae subjacam iiltioni. (juam libelli mei serieni Rc-

dempto Dotario ecclesiae Romanae scribcndam dictavi, cuiquc propria manu
subeeripsi et beatitadia! Teattae, Boaifati papa Tenermbilia, et sab pracsenfia

sacerdotam abtali sab die VI Kl. jan. FFLL.. Lampadio et Greste tt. ee. eoa-

saUbas.

1) ffiuifk-Hartuuff, Zar Thronfolge in den gennaoisehen Staaten in

Zeitschrift der Savigny-Stiftaog Ar Rccbts-Geech. , Oerm. Abtb. 1800, XI. 182

macht daraaf aufmerksam, dass in ähnlicher Weise wie Fdis IV. König Konrad

Heinrioh dem Sachsen die Keicbainaignien bringen lisst
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fltrielan OehoiBam, und jede Yerweigeniiig deseelben soll mit

ipso facto eintretender Exeomninnieation geetnft werden.

4) Als Grand der Vornahme der Dengnation gibt der Papst an

den Frieden der Kirche, welcher durch Schismen in der letzten

Zeit vielfach getrübt war, und die traarige fioanzielle Lage de^

apostolischen Stuhles.

5) Der Papst hebt ausdrücklich hervor, dass er Gott inständigst

am Erleuchtung gebeten, und dass er sie auch empfangen habe;

er fühle sich zu diesem Akte gedrangen.

6) Der Papst lässt den Wortlaut seiner Verordnung (ordinatio) an

allen Kirchen Bom'e anheften nnd pnblicirt sie damit als Alle

verpflicbtendea Qeeets.

7) Bonifitt IL hat in Folge dessen wirklich den apoetolischeu Stohl

bestiegen, obwohl die Mehrheit des Klerus nnd der Senat*)

dem Designationsakte nicht Folge leisten wollte, und Diosknr,

der bald vom Tod ereilt wurde, als Gegenpapst auMellte.

8) Die Anhänger desselben haben sich schliesslich Bouifaz unter-

worfen und in sehr demüthigender Form ihr Unrecht — wie sie

später sagten*), gezwungener Weise — bekannt.

9) Bonifaz liess sich nicht nachträglich uochmal wählen^), sondern

wurde schliesslich damals wie heute als legitimer Papst be-

trachtet, so dass der Designationsakt Felix' IV. seinen YoUen

Effect hatte«).

1) Sehon der WorttMit des SeiuitibaMhIiiaMi iit ao aigflBthttnlieh, daat

nao die Oppotlti<Mi beiaatleMD kaim. Ea ist da Hiawiii auf di« Verordnung

des Sytnmaehtts, dass la Lebzeiten des Papste« keiiia Abmachungen über die

Succession stattfinden dürften. Damit begleitet der Senat eine Verordnong dea

lebenden Papstes über die Nachfolge! Es war freilich in jener Verordnung de»

Syraniachas nicht verboten, dasa der Papst selbst Berathungen über die Nach-

folge pflege, sondern es ist dies dort im Folgenden ivusdrücklich vorausgesettt

;

om 80 sonderbarer erseheint es, wenn der Senat nicht hierauf (cap. 4 Sjrnodi

Komauae, Mansi, t. XX, coi. 229 seqq.}, soudoru auf eine dieser vorausgehende

Aaordnang (eap. 3 ibid.) hiaweiat Sollte der Seaat Toa der Annahme an»-

gegangea leia, Boaifas habe etwa selbat das Deeret dea kraakea Papatea ver-

aafaMft, oad aoUte er ihm aoa gewiaaerniaaaoa drohea woUea?

8) Uber PoaÜileaUf (Daehaaae I, pag. 887): lavidiaa doU» eitoneiak

Die bittere Spiaebe gegen fieaiüfitiiu darf bei eiaem ebea noch dem Sebiaaa

Ergebenen nicht Terwundern. Welch* wastes Lügengewebe iai i. B. der Be-

richt eines solchen Schismatikers über dea heiligmiaeigea Sjmaiaehaa! Bei

Mansi, tom. XX, col. 203 seqq.

3) Üuvheane^ Liber pontif., pag. 283, not. 9.

4) Der Widerstand des Klerus nnd Senats, wenn er wirklich iu dem l^n-

fang Torhanden war, wie der Lib. poutiücalis üin darstellt, beweiat aicbia gegea
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Damit siebt fest, dan eio Papst, d«r als Heiliger verehrt wird,

nnd deD die Gesebichte als einen Mann Ton ?erzflgNeben Bigen-

sehaften kennt ^), die Designation im stricten, uns allein interessiren-

den Sinn vorgenommen, und duss sich diesem Akt auch die Kirche

unterworfen hat, also dessen verpHiclitende Kruft kannte und achtete').

Diese eine Thatsache genügte an sicli zur Entscheidung unserer

Streitfrage, ebenso gut als die eine üesignation Cölestin V. genügte,

am Klarheit darAber an schaiTen, ob der Papst resigniren könne oder

nicht. Diese Frage wurde von Vielen verneint mit Rücksicht darauf,

dass das Verbiltniss des Papstes aar Kirche dem Ehebande gliehe,

der nar durch den Tod trennbar sei. Bs ist bekannt, welch' heftiger

Kampf gegen Bonifas VIIL fon Vielen geführt wurde, und dass man
ihn als illegitimen Eindringling öffentlich beseichnete. Aber die

Theorie in ihren besseren Vertretern gab sofort die alte negative

Ansicht preis, und es fällt gegenwärtig Niemand ein, dem Papst die

ßefngniss zur Resignation zu bestreiten.

Indessen steht noch eine zweite Thatsache fest, es ist die

Uebung der Designation durch Bonifaz IL Die Thatsache , welche

der Liber poutificalis berichtet'), ist sicher, denn es ist, wie Dncbesne

darthnt, der Bericht eines Zeitgenossen , freilich eines Gegners Bo-

nifaa IL, der aber in diesem Punkte vollen Glauben verdient nnd

auch stets gefunden hat Nur der Berieht Ober die Zarfloknahme

ist offenbar gefirbt, wenn nicht geradeiu getischt, und man braucht

sich keineswegs mit der Erklirung seines Wortttutes abiuquftlen.

Benifhf IL kann kaum so gesprochen haben; denn er würde, wenn

anch seine Worte eine andere Deutung recht wohl znliessen, seine

eigene Erhebung damit wenigstens in den Aagen der Gegner als

illegitim bezeichnet und sich selbst als Usurpator gebrandmarkt

haben. Das ist nicht denkbar. Die Beziehung des iMajestäts- Ver-

brechens« auf den OstgothenkOoig ist ebenfalls nicht auzunehmen,

die Rechtmäflsigkeit des Designationaaktes. Der Papst hat kein Recht von der

Kirche oder vom Klerus, sondern alles von Christas; danim sagt Honifaz VIII.

(cap. 1 in VP, 1, 2) vom Papst: Jura omnia in scrinio pectoris sui censetur

habere. Uebt er ein solches Recht and findet Widerstand, so iat das Unrecht

allein auf 8«it6 derer, die den Mnomm Terweigera. Ein Yater ftrliert sein

Beoht nieht, wann die Söhne angehonan tiad.

1) lfeiiii6tMaer, Dia Fapflvahlaa «aker den KaroUagarn, Aagibaig

1880, 8. 8.

2) Den Designationiakt dM Papstes nur als Wansch aafzafaaseo , geht

angesichts der für den Ungehomm angedrohten Gentnr, doch lieberlieli nieht,

HHmbucher, a. a. 0.. S. 9.

8) Oben, S. 383 Anm. 2.
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denn die Partisane dM Dioskar waren uicht Freunde der Gothel

sondern der Griechen, nnd eine Verletzung der Ehrfurcht gegen dei

OetgoihenkOnig oder die Aosseraehilwang seines sog. BeetltigQogi-

recbtee hfttte der Berichterstotter sicherlich nicht so krlftig henror-

gehoben. Bs darf demnach wohl als aasgemacht gelten: Bonifai

hat nicht so gesprochen» wie ihn der Liber pontificalis spreehen

Iftsst. Oebrigens selbst wenn er so gesprochen hätte, so läge darin

keine Verurtheilung der Designation weder der seines Vorgän{]fers noch

der von ihm selbst vorgenommenen, sofulern höchstens das Eingeständ-

niss, dass die Voraiissotzimgen für die Uelmng des Hechtes zum Wohl

der Kirche jetzt nicht zutrafen. Der Papst ist unfehlbar in der Erkennt-

niss der ihm zustehenden liechte, des Inhalts der von Christus ver-

liehenen MachtfQlle. Br ist aber nicht unfehlbar in der ^u^ü^mii^

dieser Becbte, d. h. er kann sie in einer Form oder unter Umst&nden

fiben, welche den Akt minder gedeihlich werden lassen siim Wohl der

Kirche. Der Pafiet kann und mnss , wenn er sich daTon übenengt,

den Akt inrticknehmen , aber darin liegt nicht ein Bingest&ndniss,

dass er nicht das Recht hatte, einen solchen Akt yorannohmeR.

Pins VII. schloss das Concordat von Fontainebleau und nahm es

kurz darauf wieder zurück , weil er in der Berathung rait den Car-

dinälen erkannt hatte, dass es gegen die Kirche mit einem gewissen

Anschein des Rechtes könnte ausgenützt werden. Hat Pius VII.

etwa dadurch eingestanden, er habe gar nicht das Uecht gehabt,

flär die katholische Kirche in Frankreich mit Napoleon ein Concordat

sn schlieisen? Der Abschluss dieses sarttckgezogenen Concordates

ist ebenso ein Beweis dafttr, dass der Papst in sich die Vollmacht

dasa erkennt, als der Abschlnss des Concordates Ton 1801, das heute

noch aaftechtgehalten wird. So ist es auch mit der Desiguatie«

Bonih» II. Obwohl sie surfickgezogen wurde, ist sie doch ein Be-

weis dafflTf dass auch dieser Papst in sich das Recht erkannte, die

Designation vorzunehmen. In diesem Sinn ist diese Thatsache lür

nns ebenso ein Beweis, wie die Designation Felix IV. Es steht dem-

nach fest, dass zwei Päpste, und zwar sind beide — was ja nicht

von entscheidender aber doch beachtenswerther Bedeutung ist —
Männer von hervorragenden persönlichen Eigenschaften, in sich das

Recht fühlten, den Nachfolger zu bestimmen und haben dies durch

thatsftchliehe Debnng des Rechtes aosgedrackt. Ziehen wir daraus

nun den Schluss! Wenn in mehr als einem Fäll Contro?ersen, die

über Rechte des Papstes gefflhrt worden sind, durch thatsAchUche

Ausübung dieser Rechte und zwar durch einmalige Ausfibung, als er*

lediget gegolten haben, kann dann die Frage über das Designations-
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recht des Papftes f&iderhin als eine offene im winenschafUiehen

Sinn bebandelt werden? Wir glauben die Fände Amelli's haben

hier die Entscheidnngf gebracht, und hätte man sie vor dreihundert

Jahren gekannt, dann wäre die Frage längst als eine entschiedene,

die einer weiteren Controverse nicht wertli ist, behandelt worden.

Daraus ist nun auch klar, welche Bedeutung historische Funde lür

theologische Fragen haben können.

Der Papst kann seinen Nachfolger selbst bestimmen, aber nur

in Ausnahrosfällen , weil sonst die Deeignation Nachtheile mit eich

brächte. Wann solche AusnahmsAHe gegeben sind, das ist qaaeetio

facti, die der Papst zn entscheiden hat. Fftr diese Bntscheidong ist

er nur Qott ?erantwortlich. Seit dem sechsten Jahrhnodert haben

die Pftpste nicht mehr den FtXi für gegeben erachtet, auf dem
Wege der Designation fülr die Nachfolge sorgen m sollen, oder

mit offenbaren Nutzen der Kirche sorgen zu können. Daraus kann

nichts gegen den Bestand des Rechtes gefolgert werden. Richtig

freilich ist, dass je längere Zeit ein Recht nicht mehr geübt wurde,

je mehr es in Vergessenheit gekommen , es desto schwerer wird , zu

* seiner Uebung zurückzukehren, weil nur zu leicht dadurch Verwirrung

gestiftet werden könnte. Darum haben die späteren P&pste alle Zu-

mnthungen lur Vornahme der Designation zurückgewiesen.

Eine Conseqoeni haben wir noch m berühren, die sich aus

dem behaupteten Designationsrecht ergibt Wenn der Fftpst Den-

jenigen designiren kann, der nach seinem Toäe ihm auf Petri Stuhl

folgen soll, 80 ronss er wohl auch den designiren können, der nach

seiner Resignation ihm folgen soll. Darauf antworten wir: Aller-

dingH, wenn die Designation vor der Niederlegung der päpstlichen

Würde erfolgt*); denn nach derselben hat der Papst kein Recht

mehr. Es hätte also Cölestin V. Bonifaz VlU. zum Nachfolger l»o-

.stimmeu und dann resigniren können. Nicht aber konnte er zuerst

resigniren und dann einen Nachfolger bestimmen. Gegen diese Con-

sequenz kann nicht auf Cölestiu III. (1191—1198) ?erwiesen wer-

den, der sich alle MAhe gab, den Cardinalpriester Johann ?on St FAul

als seinen Nachfolger an erhalten und sich sogar bereit erklirte, zu

resigniren, wenn die Gardinftle ihn wftblen würden*). Warum hat

er nicht designirt, fragt man, wenn der Papst dasn das Recht hat?

Das kann verschiedene Gründe haben. Dem Papst werden die im

1) AiMh der Nhon genaanie (8. 8S4 Arnn. 1) Jeraite AmUuM (f 1661)

hat diese ConMqaeni offen gesogen. V«gL X^lafiu, BmoL bot. tou. X,

tiact 5, resol. 3.

2) Haider, Dauguatioii, S. 68, gibt du Näker«.
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Primtte enthalteDen Beehte nicht inspirirt. Er findet sie anfeblbar,

wenn er die Mittel anwendet, welche hiesn xnr Verfifigaog stehen:

Studium, Berathung, Gebet. Ooleetin scheiiit aber nicht auf dieaen

Wege gesucht zu haben ^). Aber wenn er auch ?on seinem Reebt
flberseugt war, konnte er es nicht flben, wenn er sah, dass dt«

Haltung der Gardinftte Schwierigkeiten schaffen und die Kirche in

Verwirrung brin»^en würde. Er erl(aiinte wahrscheinlicli, dass er nur

auf dem eingeschlagenen Weg der Verhandlung^ mit den Cardinälen

unter Belassung ihres Wahlrechtes auf eine der Kirche erspriessliohe

Weise die Nachfolge jenes Oardinalpriesters durchsetzen könne.

Darum versucht er auch nur dieseii Weg und erwähnt die anderen,

die unter den obwaltenden Verhältnissen nicht gangbar erschienen,

Oberhaupt nicht Aus dem beieichneten Factum darf deawegea

nichts gegen unsere Annahme geschlessen werden.

1) Da die iltere Pnuds daroh den Vertuet der Doeanente*fSllig in Yei^

geetenheit gdtoamen war, eo «Ire nur dueh eignie Untenaehang Ar GS-
lettin in. dai Beebt la finden geweieii.



XVIII.

WtoseiisobafHiclie» Fach- u. nationale Bildung der kath. Geiet-

lichen im französ. Rechtsgebiete, sowie Rechtsträger der

Bildungsanstaiten.

Yom k. BagieroBgnmtb a. D. F. Oeigel ta StrtHbnrg i. E.

(Vgl Archiv LXVI. 49 ff.)

§. 2, ÄUgem$in foUgmaeiUfiUeke Büämiff.

1) Zufolge Art. 11 des Konkordats^) vom 10. September 1801

»därfeD die Bischöfe bei ihrer Domkirche ein Kapitel und ein Se-

mitkur (vergl. unten §. IV A. 7) fär*s Bistbum halten, ohne dass

fibrigens der Staat eine Verpflichtung zur Ausstattung derselben

abernimnit.« Unter diesem konkordatsmässigen Seminare kann nur

ein iridentmisehea^ Terstinden werden; kircbeDrechtlich besteht

nftmlich kein Untersehied swiscben einem grossen (anten §. II) nnd

einem kleinen (§. IV 4) Seminare; gemäss S. 23 c 18 de ref. des

tridentinischen Kirebenraths ernennt der Bisduf ebne jegliche Mit*

Wirkung des Staates (unten I 7 u. 8) die Vorsteher und Lehrer seiner

Fachschulen, die ausschliesslich seiner Leitung unterstehen, und zwar

nicht nur für den theologischen, sondern auch für den allgemein

wissenschaftlichen Unterricht der heranzubildenden Geistlichen.

2) Prankreich verkündete jedoch das Konkordat als Staats-

gesetz unterm 18. Germinal X nur mit dem Vorbehalte des organi"

sehen Artikels 23: »Die Bischöfe sind mit der Einrichtung der Se-

minare betraut; ihre besüglieben Verordnungen unterliegen der Qe-

1) Vering, K.-R. 3. Aufl. S. 269, des Kardinal Caprar« Protest 28 VIIl

1803, J. d. Cons. d. Fabr. beiges II 368 u. IV 300, Hinschius, »Staat und Kirche«

212, 232 und 263, Rev. cath. d'Alsace III p. 721, Bull. eccl. d. Strasab. 1884

p. 19, Arch. f. K.-R. 52 S. 347, Tgl. d6 S. 200. Qeigel, franz. St-K.-B. 256

and Einleitung VI A. 7.

2) Auf Anregung des f Oberpräs. v. Möller 1881 herausgegebene

»Sammlang der in Els.-Lotbr. geltenden OesetiM Bd. II 8. 26S, v. 178, 175

V. 288 (Aanarlnuig), Oaudry 16gisL d. onlt« II p. 882; Mieb Dallom, BIp.

ni^. XIV t. »Ooltfli« N. 884 , 886 o. 888 p. 888 n. 889 betont die Motb-

wendigkdt, die Semiiiftroidangeii der lande^rrlichen Oenebmlgaiif ra ontor^

•teilen; Qbrigens und landesherrlich genehmigte Seroinarordnungen nirgends

veröffentlicht, ansgenommen höchstens Luxemburg, Oeigel ^ hollind. 8t.*K.-H.

(1891) S. 93 A. 7, Tgl. S. 92 II (Scbloii).

Nhlv Atr KirobeuTMiliU lAXiV. 28
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nehmigung des Staatsoberhauptes^ ; trotz aller liechtsverWahrungen *)

der Kurie bestand Napoleon auf seiner Mitwirkung bei der grund-

legenden Ordnaog der geistlichen Schulen und verfugte im Art. 3

des Dekrets vom 17. Mftrz 1808: »In den Seminaren hftngt der

»Unterrieht %pn den Bischöfen ab, welche die Direktoren and Pro-

»fessoren ernennen wie entlassen; nnr rofissen sie sieh nach den

»Seminarordnnngen richten, welche die Cfen^migung des Staataober-

»haaptes erlangt haben«'

3) Die staatliche Genehmigung der Seiuiucirordnuugeii fiel so-

fort in Belgien zufolge der Verfassungsurkunde (Art. 14 u. 16) weg;

in Frankreich äusserte dieselbe sich hauptsäclilicli botre tfs der kleinen

Seminare, indem die Regierung (§. IV A. 7) die Zahl derselben be-

schränkte und bis 1850 die Zöglinge nach erreichtem 14. Lebens-

jahre und zweijährigem Besuche der Anstalt zur Annahme geistlicher

Tracht anhielt*), um aus den geistlichen Schulen alle später einem

wMUkm Berufe sich tuwendenden JAngltnge sum voraus zu eair

fernen; auch überwacht in den geistlichen Colleges oder petita

minaires, wie in allen übrigen Privat- oder »freienc Schulen der

Staat, ob nicht »der Unterricht der Sittlichkeit, der Verfassung
(unten §. III 3) und den Gesetzen widerspreche«*). Aufrechter-

halten wurde aber in Frankreich die Bestimmung, dass der Bischot

endgiätig die Vorstände und Lehrer ernennt ; auch wird in Frank-

reich keineswegs die Annahme des Lehrplanes der staatlichen Gym-
nasien vorgeschrieben.

4) Zufolge Art. 1 des Dekrets vom 9. April 1809») sollten

alle Seminarzöglinge den »an einer humamstischen Fakultät er-

langten Qrad als baecalaureue nachweisenc; aber bereits Art 5 der

Ordonnanz vom 5. Okt 1814 stellte dies den Schülern der kleinen

Seminare lediglich anheim, hiefür Erleichterungen gewfthrend ; die

endgültige Begelung der wissensehafUiehen Vorbedingungen fär die

staatliche Bestätigung als Kantonspfarrer und insbesondere Domherr

blieb vorbehalten (unten §. II A. 6). Zum prot. Pfarrer konnte und

8) QtigtU flnuis* 8I.-K.-B. 279 A. 7. Ohne Grand befOnhtete JomiL d.

Oolomr 81 TU 95, diat die B^erang den ZSglingen die AclOMe nieht gt-

•tatten wfirde. Selbst wenn dieselben in den Ferien die i^iftliche Kleidonip

ablegen dürften, wQrden doch manche, die noch nicht endgültig f&r den geiat-

liehen Beruf aich entschlossen haben, hiedoreh Tora Eintritt abgehaltea werden

ktanen; vgl anten §. IV A. 4.

4) G.-Samml. II S. 652 (Ges. 15. MS« 1850 Art. 21): veriüer. si Ten-

ieignement n'est pas contraire a la morale, a la comlituUon et aox lois*,

Tgl. anten §. III 3.

5) 0.-Sftin»l. U 8. 283 n. 358, IJallo», Roy. luetli. XIV N. 890 p. 88Q.
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kum Niemand ernaiiiii werden, der nicht obigen ähademiaeken Grad

besitzt*); in g^emisehten Gegenden lag den Bischöfen viel daran,

dass die kath. Geistlichen auch in der allgemein wissenschafüichen

Voi-hildun},' nicht hinter den evangelischen zurückstehen.

Aus eigenem Antriebe verfügte daher Bischof Dr. theol. Fritzen')

zu Strasshurg am 8. Sept. 1891: *Vom Herbst 1892 ab wird in das

grosse Seminar Niemand mehr aufgenommen, der nidU seine Gym-
nasiakiudiett auf einer deutschen LehranstaU gemacht hat*'').

Da keineswegs ein Theil der Gymnasialstadien, sondern die Gesammi"

heU derselben hierin verlangt wird, so ward diese bischofliche Ver-

ordnung dahin verstanden, dass die Abgangsprüfung von einem

deutsch Qymnasinro Vorbedingung rar Mfnahme in's PrioBter-

seminar sei.

Die authentische Auslegung der Verordnung kommt (Ibrigens

nur dem bischö/lichcn Stuhle zu; letzterer kann auch Ausnahmen

hievon gewähren , da er nicht vorbehaltlich landesherrlicher ) Ge-

nehmit^'ung, sondern vorerst »in eigener Zust&ndigkeitc diese Ueher-

^awaÄverfügung getroffen hatte.

Um sich den erforderlichen Priestern achwuchs zu sichern, blieb

dem Bisthum Strasshurg wie Metz schliesslich nichts anderes übrig,

als sich einstweilen mit dem »Besuchec (unten §. III A. 2) der

Prima während der 2 letzten Jahre auf einem detOsehe» Gymnasium

6) prot.-org. Art. 12—14, Geiytl 445, Friedberg, Verf.-R. der evang.

Landeskirchen 212. Auch RahbinfitshQvcrher roQssen die Abgangsprüfung von

einem Gymna8iun>hQ^\^\\<.Vn\ liaben und können schon als (iymna»iaBlen^\Atiis-

stipcndien erhalten, (ieif/fi 4t>l. wiihrend letztere auch denjenigen kath. oder

prot. Gymnasiasten, welche sich zuni titudium der Gottesgelehrsamkeit oder

xar RQckeratattang der Stipendien verpflichten wOrden, noch sieht ingäogUeh

sind (unten §. II A. 5), trotadem lieh «ii Mangel an PfSirramtebfwerbern AM»
bftr maeht.

7) Str. Diae.-Bl. 1891 S. 177; 'fraher wer anter den AiftudunebediBf-

nngen nur die »etwa bestandene Abiiurientenptfttsatg* emihnt worden and

ohne Rücksicht darauf, ob solche innerhalb des DtiU$then Reiches oder in

Frankreich, der Schweiz, in Luxemburg etc. bestanden wurde, vgl. 189<) S. 110,

1889 8. H>5, 1888 S. 109. 188G p. 214 des Bull. eccl. d. Strassb. Dies amt-

liche Verkündig'untfsblatt ist inzwischen vollständig verdeutscht worden; seit

1894 erscheint liierin nicht einmal mehr der zehnte Theil der ausseramtlicheu

Bächerbesprechungeu französisch ; bis auf höchstens 18,000 Seelen au der Grenze,

von welehea fiele fibrigeni aneh niclit der franz. Spiache, sondern nnr eines

romaaisehen Dialektes mftehtig sind, fentelit die IHöeese StnMsbofg darabaas

dentseh. In Lothringen ist dagegen der Oeistliehen (n. dar BerMkemng)
der deulichen Spmehe noeh nieht niiehtig und ersebtint daher die , aaeli die

Dißcesansatzungen jeweils veröffentlichende halbamtliche Rev. eccl. de

(Affdi. f. K.-B. 70 S. aai) voient noeh au»»ehlU$$Ueh fnuisdsisch.

28*
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la begDfig«D, wenn den Zöglingen die Ablegaog der fieifeprOfoi^

dnrehaoB nicht gelingen wollte ^).

Darflber bestand aber Iftngst Binverstftndniss iwiscben der gaisi-

liehen und der weltlichen Regierang, daes (Q.-Samml. II S. 459 A. 1)

»nur vai deutschen Anstalten gebildete Gdstliehe angestellt wer-

den dflrfen« (nnten §. II A. 8 u. §. III 8), wiewohl bisher Dicht

ftlr nötbig erachtet worden war, dies als nnerlftssliche Vorbedingang

für die Zulassung zum Priesterseminar ausdrücklich iu die gruod-

legende >SeminarOrdnung € *) aufnehmen zu lassen.

7) Im Interesse der Verdeutschung (§. III 3) des Unterrichtes

und der Erziehung (§. III A. 9) bat das reicbsländische Gesetz vom
12. Februar 1873 die Knabenseminare, soweit sie tridentxnische d. i.

(oben g. I 1, unten §. IV 5) nur dem Bischöfe unterstellte An-
stalten waren, beseitigt. Dies Gesetz fi&hrt zwar die petits söminaires

nieht namentlich anf, stellt aber, ebne swisehen ((ffenlliehen und
PriTatschnlen za nnterseheiden, nicht nnr das niedere, sondern aueh

»das geeammte höhere Unterrichtswesen unter die Aufsicht und
Leihmg der SkuMMräen*. Zum höheren Unterrichtswesen rechneten

schon das*) Dekret vom 17. März 1808 und das Gesetz vom 15. Märe

1850 (Art. 70) auch die geistlichen Schulen, statt sie als Fachschulen

eigener Art im Sinne des Konkordats und des Tridentiner Eirchen-

8) Durch die Gewissheit, das angestrebte Ziel aach ohne die erschwerende

Förmlichkeit des Keifezengnisses zu erreichen, wird allerdings der Fleiss der

Zöglinge keineswegs gesteigert oder augespornt; mindestens V< der Zöglinge

aaltnog sieh daher diae« Fönuliclikdt aueh in den UMm Jahren ttharhsiipl

nieht Die KiUnmiTennltnageD bitten jedoeh Torgeioaen, nnr AMtaiientea

le Seminaiiilan in hekommen; die Beifepflihng iit keine knllni|Mlilisehn, Mo-
dern mehr nur eine Geldfrage. Zufolge Ziff. I* det Statute 88 I 88 (unten

f. III A. 9) »dient das bieehöfl. Gyranasiam als Knabrmeminar zur schul-

massigen Vorbildung bis znr Reifeprüfung einschlititalich von Aspiranten

des kath. Priesterarates«; schon t Bischof Dr. Stumpf hatte also die Reife-

prüfang als fortan regelmässige Vorbedingang für die Zalassong in^s grosse

Seminar erachtet.

Auch das Priesterseminar Metz uiiumt »unmittelbar aus dem coüege in

Maney oder Bont 4 MoniMni kommende Zöglinge nicht mehr anfc, teilavgt

vielmehr ehenflüla deui$ehe Gymnaeialitudlen ; den (feuftetapredienden Bb*
thnms-Angehöfigen wird das biiohöfl. Progjmnailnm Biieeh (unten §. IV)

empfohlen, Ber. eeel. d. Mets I p. 804. Die Reifeprüfung Ton einem etai^

liehen oder staatlich gleichgestellten Gymnasium ist Vorl>edingung zum Ein-

tritt in's Priesterseminar iu Baden« Bayern, Hessen, Prenssen nnd Württem*

berg, nicht aber auch in Belgien, Frankreich, Holland und Italien, üebrigens

selbst in erstereu Staaten können Kapuziner und Miiaionärt auch ohne diese

Reifeprüfung die Priesterweihe erhalten, wie denn auch evany. Landeskirchen

Missionäre» ohne diene Vorbedingung die Ordination ertheilen.
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rathfl kontiolfirei nnd mtsterkolb des Rahmens der staaüieken Sefanl-

gesetzgebnng zu belassen; die deutsche Regierung wandte deshalb

ihr Gesetz ?ora 12. Februar 1873 sofort unbedenklich auch auf die

tridentinischen Knabenseminare an. Zufolge des §. 1 desselben ist

»staatliche Genehmigung erforderlich zur Eröffnung einer Schule

»und zur Anstellung eines Lehrers an einer Schale; jede Schale

»kann durch die VertoaUungshehMen geschlossen werden, wenn sie

»den staatlichen Anordnungen Aber Einrichtung und Lehrplan nicht

»entspriehi« Die Knabenseroinare bedarftea aber nicht erst einer

»JBH^jffmng* ; sie hesicmden langst Tor Brlass des Gesetzes und fsr>

langten auch keineswegs eine Oleichstellang mit den staatliehen

Gymnasien. Die Regiemng sehrieb ihnen gleichwehl die »Binrichtnng

und den Lehrplan« der staaüichen Gymnasien vor und scbloss, als

ihre Auorduuugeu nicht befolgt wurden, ohne Weiteres die Knaben-

seminare StrassbufEf (St. Stephan), Zillisheim, Pinstingen und Sierck

Die zu Bitsch und Montigny entgingen der Schliessung nur deshalb,

weil der Bischof von Mets, am einer sonst unvermeidlichen Ent-

vOllcernng des Priesterseminars vorzubeugen, die iStootogenehroigung

zur Beibehaltung der Lebrer und Direktoren einholte nnd die Ein-

richtung sowie den Lehrplan der entsprechenden fitoofsschnlen ein- .

führte.

8) In Folge dessen horten diese Knahenseminare anf, iride»'

imiseke*) Vorsehnlen des Priesterseminan au sein; denn letstere

mfissen als rein geisüieke Pflanzschnlen auch ausschliesslich geist-

licher Leitung unterstehen, ihre Vorsieher und Lehrer dürfen also

nur vom Bischöfe abhängen, ihre Ernennung und den Lehrplan nur

von ihm erhalten. Die nicht geschlossenen »Knabenseroinare« waren

9) G.-Sainml. III S. 816, ZtMhr. t K.-B. 1880 8. 44, VeHiv»K.-S. 266,

anten 0. IT A. 7. Bin yerwaItaogt|^<rfcftf«Ao/; welehfr in der Fitge, ob dM
Oflwti'fom 12. Febmir 1878 mit RedU Mf die kookerdAtsniiMigeii Seminire

angewandt wurde, hatte aogegangeo werden kenneD, betteht in Beiebalande

nicht; die V^rtra/Zunj/^entecheidang, dass das Gesetz hierauf Anwendung finde,

ist also in fiecht8\a%(t übergegangen und würde auch seitens der Strafgerichte

bei Znwulerhandhmpen aofrecht erhalt^Mi werden. Das Schulmonopol des Staates

wird allerding'8 auch si^hon abgeleitet aus dem Dekret»' vom 9. April 1809 A. 3,

womach kfiji^ Schuir von der Staatsaufsicht befreit ist, und aus dem D.

15. Not. 1811 A. 25, wonach kein Lehrer ohne Staatogenehinigung angestellt

werden kann, Palloz, R^p. metb. XIV p. 829 N. 389 u. XXXIV p. 1407 N.299
e. 801. Alt »beraft* nnd gewerbemSssiger Untenicht«, der ohne Staetage-

nehnigaiig nicht erSftiei weiden kann, gilt schon die Anftudune dreier

Pensionäre in*i Hani, aelbet wenn mit dem ünterrieht eine gettandheitliehe

Pflege verbonden ilt, Ofla.-8amml. II 8. 656 Anm. 78. DaVoz, Bep. n<tb.

XXXIV N. 801.
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aber dureh das Oesets vom 12. Februar 1873 in »iVwatochalen«^
anter tiaaÜidter Anfsicbt und Leitung umgieuHmädi worden, io wel-

chen die shaükhm SebnlbehOrden ganz dieselbe Qewalt übten and

flben, wie in den anf Kosten des Staates besw. der Oemeinden unter-

haltenen rein öffenük^ Sehnten. IVtwi^ehulen blieben sie mir
finanziell, indem (§. IV 1) ein »Privater*^ Jer Bischof, der von

ihm ermächtigte Direktor ^*'*') o<ler eiue Stiftung^ wie <lie his('höHi> hp

Tafel, an Stelle des Staates bezw, der (Jemeinde für den sächliclieii n ie

persönlichen Bedarf zu sorf^en hat, da»(e«,'en aber auch die Schul-

gelder erhebt und den Pförtner, Ofenheizer und Pedell ernennt.

Sonst besteht zwischen öffentlichen und »Priva/schulenc nur noch

der Unterschied, dass der ßigenthüroer oder Unternehmer einer

letsteren der Regierang die in ernennenden Vorsteber und Lehrer

10^) »FreU hiessen diete niehtdffenflieheii Sebnleii im GeeetM von
15w Hin 1850 (Axt. 17*), weil sie damals einer nur sehr beschrankten StaAte-

einwirkung unterlagen, Geitjel 230 u. 279, Leoni-Mandel, Verw.-R. t. Klsass-

Lothr. 1895 S. 279 u. 292. *Frele< oder * Privntschn]e* ist auch die einer

öffentlich-rechtlichen Anstalt oder einer gemoinniitzigen Genossenschaft, wie die

des vaterlfuidischen Frauonvereins. des prot. CiymimsiumH
, (ieigel 453. Die

^Freiheit« solcher Privatschulen äu8.s»,Tt sieh nur darin, dass die Unternehmer

derselben über die Betriebsergebuisse ihrer Austftlten nicht verpöichtet sind,

öffentliche Rechnung abzulegen, indem ele eelbtt den jeweiligen Fehlbetrag; zu*

sehiMien, den etwaigen Uebenclinu aber beliebig verwenden. Einen »C7e6er-

«dlttfa« hatte aber noch nie eine peUtlMit PriTatMhole, Tielmehr hilt ea oft

eebr lehwer, da» Gleichgewicht der Einnahmen und Ansgmben henrastellen« —
Der Hauptvortheil . welchen hi.srh<'fliehe 'Jymnasien dem Bisthum gewähren,

ist die Auswahl der katholischen Lehrkräfte und Lehrmittel, ein besonders

gründlicher Rtdiirionsuntcrricht , ein kathrdisch angehauchter Studiengang and
insbes. Geschichtsunterricht sowie die »Theilnahmo der Lehrer an den Schul-

andachten und (jotteaditnsten, w-dcho für die Anstalt üblich sind, die Beauf-

sichtigung der Schüler in denselben* und die auch durch das gute Beispiel uer

Lehrer den Schülern einzuflössende >Ehrfarcbt gegen die Kirche.* All dies

wSrde eich ftbrigene anch (iut eneichen laisen dnrch, nach dem Bekenntnis^
getrennte Parallelklaecen öffentlicher Schulen oder durch das Kebendnander-

bestehen eines kathoL nnd eines prot. Gjmnasinnis nnter staatlicher Leitnii)^

selbst in finanzieller Beziehnng, wie in Düsseldorf, ohne dass das betreffende

Bekenntniss ein förmliches Patronat oder Yorschlagsrecht für die ra besetsen*

den Stellen nöthig hätte.

10^) Bereits im Verzeichnisse d. d. Berlin 13. April 1886 ist unter den
»Lehranstalten, wolhe zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaft-

liche Befähigung (unten §, III A. 2) für den einjiihrig-freiwilligou Militär'

dienst befugt sind<, mit aufgeführt: »die höliere kath. ."^eiiule an St. .Stephan«;

letztere wird im Nachtraj^svcrzeichuisso d.d. Berlin 4. Nov. \>^SG bezeichnet:

»Privaf-Gjrmnasinm bei St Stephan des Dr. M. Fuss zu Strassbarg i. Eis.«

ein Jahr spftter als »bischöfliches Gjranasinm.«
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vantMäfft; sind sie aber einmal ernannt, so unterstehen sie nioht

nnr betrelfs des Unterrichtes, sondern auch der naHonedm Bniehnng

(§. IV) dnrchans der Staatsgewalt in demselben Maase, wie die be-

treffenden Vorsteher und Lohrer rein staatlicher Schulen

9) Als solche tPWra^schulen« sind im Reicbslande bischöfliche

Gymnasien zu Strassbur^ und Montigny-Metz , ferner bischöfliche

Progymoasien zu ZilUsheim im Elsass and an Bitecb in Lothringen

thätig.

»Nach Massgabe des Gesetzes Yom 12. Februar 1873 führt die

»nnmittelbare Leitung dieser, aus den Mitteln der Diöeese (§. IV)

nnterhaltenen UfUmidUstmsMmt ein weltlicher Direktor kath. Be-

kenntnisses, betreib der Progymnasien ein Oberlehrer geistliehen

Standes als '»Dirigent,* Mit jeder dieser ünterrichtsanstalten ist

11) Dudi fIreiwiUige bMw. widerrafliohe Gahiltanlagen oder ibnlidw

Ootdanbeieiigaogen könnte sich der üntemchmer der PHtfolfühidQ ftQch einen

gewissen ESnflnss auf das Personal sichern. Uni letzteren Einflass zu schmälern,

ist in Preossen (Oes. 25 Vll 92) und anderen Staaten den ünternehmern Ton Privat-

schalen die Verpflichtung auferlegt, den Lehrern stets dieselben Bezüge za

pcwähren, wie solche den staatlichen Lehrern mit i,'-leichera Dienstalter und Be-

fähigungsnachweise' gewährt werden. Auch im Reichslantle muss der Bischof end-

gültig (d. i. auf Lebentdauer mit Pensionsrecht f&r sieh nnd die Hinterbliebenen

genan nneh den, fttr die LandesbatiBten geltenden Yorsehriften) minde$Una
sofiele Lehrer anstellen, als die Sehnle selbständige Klassenabtbdlnngen liUt.

Endlieh verlangt die Begierang. dass der Zahl derjenigen SehOler entsprechend,

wdeha sieh nicht dem geistlichen Berafe widmen, Laien iis Lehrer verwendet

werden, so dass geistliche Lehrer nar fUr den Best der Lehrerstelien bestätigt

würden: dermalen sind zu Strassburg 21, zu Montigny aber nur 4 weltliche

Oberlehrer am bischötlichen Gymnasium augestellt , weil zu Strassburg kaum

die Hüfte der Abiturienten in den geistlichen Stand tritt, zu Montigny da-

gegen mindestens Weltliche Oberlehrer stellt am bischöfl. Gymnasium zu

Strassburg der Bischof vorerst nicht mehr an, indem freiwerdende^Stellen bis

rar Hälfte aller etatsmässigen Stellen mit geistliefaen Oberlehrern hesotit wer-

den sollen. In ZilUsheim ist nnr 1 weltlicher Oberlehrer thätig. Die Bestim-

mang, dass »in Bemg anf amtliches, wie aasseramtUches Yeihalten die Lehrer

nnd Torsteher bisehMieher Schalen der nnmittclbaren EHsciplin des ffisehofii

unterstehen«, gibt dem Bischöfe die Ermächtigung, einen Verweis oder eine

Warnung auszusprechen, sehliesst aber nicht die Entscheidung des ordent'

liehen Gerichtes ans. wenn der Betreffende sich der Geldstrafe, vorübergehen-

den oder bleibenden Gehaltsentziehujig oder der Versetzung in den Ruhestand

nicht fügt, es sei denn, dass in der, bei Annahme der Anstellung als mass-

gebend anerkannten Rechts- und Gehaltsordnunc: fiir diese Fälle (oder besser

fQr alle, aas dem Dieustvertrage sich ergebenden iiechtsstreitigkeiten) ein oder

mehrere SehiedericMer bestellt sind. Der kait. OhereehiUrath seheint in

zun 10 des Statots 28 I 88 (nnten |. III A. 10) hiefllr in Aussicht genommen
ra sein, da die Disoiplinarkammem (Reichsbeamtengeseta 8L Min 1878 9- 88)

als solche das Amt eines Schiedsgertehtee nicht mitehernehmen können.
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zur >Verpflegung€ und »Erziehung« der »Adspiranten des kfttliol

Priesteramtes* ein Konvikt vorbanden ; dasselbe wird durch einen

geistlichen Superior geleitet, welchen in der Kassenverwaltung eiu

Oekonom and in der Beaufsichtigung der Zöglinge dem geistlichen^*)

Stande angehörende Erzieher^*) unterstützen.

Der Bischof eroeont und eutlässt in eigmer Zust&ndigkeit den

Saporior, den Oekonom und die Erzieher, dagegen vorbehaltlich der

BeeUtigiiDg des kaiserl. O^seAttZraiito den Direktor bezw. DirigeDten»

die Oberlehrer und Lehrer.

Der Direktor oder Dirigent erhält zwar »JCsnmInms von den,

zar Ansfibong und Erhaltung der Disetplin im KammlU gotroffeM

Massregeln« , kann auch die im Konvikte oder unter dessen Zög-

lingen wahrgenommenen Missstände dem Superior mit der Bitte air

Abhülfe jnittlieilen und, wenn keine Abhülfe erfolgt, hierüber Jena

Bischöfe oder dem kais. Oberschulrathe Bericht erstatten, nicht ;ib»^:

mmUUiJbar sdbst an Stelle des Superiors irgendwie im Konvikte

eingreifen ; denn der Superior und der Direktor bezw. Dirigent stehei

sich^) ^ietcAgeordnet gegenfiber.

§. II. Theologische Fachbildung,

1) Die Mehrzahl der Priesteramtsbewerber rekrutirt steh ia

BIsaas-Iiothringen, Frankreich, Italien, Holland und Belgien Yon den

(MdU^td^ bezw. k(dh, Gymnasien oder »KoUegenc her; in keinen

dieser Linder bestehen theologische Faknltftten als Sfourfsanstalten;

dagegen sind solche als freie oder Privatanstalten in^) Frankreich,

18») Zufolge Ord. 16. Joiiri828 A. 8 a. Mi]i.-Circ. 16. Dec. 1828 ioU«a

aU Interne nar solche Zögling« angenommen werden, welche sieh dem geist'

ticken Berufe widmen.

12*») »Maltrea d'etudes«; für den Wiederholunps- und Nachunterricht im

Konvikte werden in Ermanglung geistlicher Lehrer auch welUiche Anstalts-

lehrer herangezogen und vergütet.

13) Da der Superior auastrhalb des Lehrkörpers steht und nur mit An-

gelegenheiten des Kanvikt€$ betmnt iat, so wird derselbe nach nicht mit bloe

•beratkender Stimmec den J^Arcrkonferenien beiwohnen dfirfen; dagegen

mOeite dem wohl Bischöfe Oberlassen bleiben, hierin penOnUch oder dnieh «inen

seiner Generalvikare {Vering, K.-R. 8. Anfl., die Obenwfiiieht sieh n
wibren, da er solche dem Superior, ohne dessen Koordination mit dem Dir^ter
in schädigen and letsteren ihm thatsächlich unterauordnen . kaum ubertragen,

noch an Stelle des Direktors ihm die Verfügung über den Anstalts-Etat, nament-

lich die Gebäudenntcrhaltang und Qerathebeschatfung fftr das G/mnasinm,
Aberlassen kann.

1) Ges. 12 VII 1875; nur für kath., nicht auch für prot. Theologie hat

Frankreich 1885 die staatlichen Fakultäten aufgehoben, J. d. Cons. d. Fabr.

1885 1^ 909 n. 888, Üalloz, R^p. m^. XXXIV p. 1416, Suppl. p. 590 M. 266.
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Belgien und seit kanem so Amsterdam thfttig. Die Abguigi-

Prüfung ?om PrieelenemiDare wird teiteot der Buehdß^ geregelt;

ebeoBO ernennen dieselben*) ohne sttatliche Einmengnog dieToistftnde

und Lehrer der Seminare nnd fireien theol. Falniltäten.

Frankreich*) nnd Italien gewähren zur Ausbildung Yon Geist-

lichen keine <Stoatezu8chü8se mehr; im Reichslande stehen dagegen

dem k. Ministerium jährlich 45,000 -Ji zur Verfügung »für Seminari-

sten der Triesterseminare Strassbarg und Metz sowie zu theologi-

schen Stadien an einer Universität und iür andere Ausgaben zur

Aosbildnng von Priesteramtskandidatenc »). Auf Vorschlag des DiO-

2) Strassbarg 14 I 1884 n. 20 V 1885, Bnll. eccl 1884 p. SO und 228.

1885 p. 153; Statuta synodalia Metens. 1869 p. 177 u. 180, Re?. eccl. d. Metz

II 141 n. 235, III 040. Der Staat wirkt nicht mit, aach nicht betreffs des

Kirchen- und des Verwaltungsrechtes, wie in Bayern und insbes. Württemberg,

Frioih., K.-R. 438, Hinsrhhi,s, Staat u. Kirche 205, Vrring, K.-R. 471. In

Deutschland obliegen die Bewerber des Priesterarat« 3 Jahre der Gottesgelehr-

iamkeit an einer Unifersitat, t/ieirhyeatelUen Akademie oder einem biadlSf*

liehen Smiiiiar. Die inswiMhen sameut imnekgeBoninMM tlaalfgeeettlicbc
YoiMbrift, dt» ile wiltmd dieaer 8 Jahn »mit Fleisi VorlMangen Mif dem

GeUete der PMlotophie, der OeBchUMt und der deuUehen litenitw geUrt

haben mfliaenc , war aeboD 1882 Ton den pieasi. Jahrbftehern 60 S. 118 alt

•bedeutungslos* anerkannt worden; dagegen »könne man nieht aaf Reicht»

angehörigktii (onten §. HI A. 6) nnd natUmaim Bildnng^gnag TeisiQhten«

(a 188).

3) Zufolge Dalloz, R^p. meth. XIV p. 830 N. 391 bietet die Ernennunff

der Bischöfe durch die Regierung in Frankreich ausreichende Börgschaft fl\r

nur regierungsfreundliche Setninarlehrcr und nationale Elrziehung der Seminari-

sten; gleichwohl wollte die Regierung (6 Till 1880, J. d. Cons. d. Fahr. 1880

p. 262) ans ihrem Eigenthnme (Gelgel 275, onten Anm. 9) tn dm Seminar»

gebinden nnd dnem entapreehenden »Patronnte« felfem, daae die BiaehOfe

die Ernennung des Direkton nnd der Profeaaoren der PrlaeteneminaFe der

Onthelmnng (agr^ment) der Regierung unterbreiten mOflsten.

4) Geigel, holl. u. belg. St.-K.-R. (1891) S.89; ItaUen gibt Untorstatz-

ungen nnr Ar italienUch apreehende Misaionäre im Orient, in Afrika ond

Ostasien.

5) LandesvorRDschlag 1895/96, fortdauernde Auigaben Kap. 41 Tit. 10;

oben §. 1 A. 6, IMese 45,000 tJL reichen (unten Anm. 9) nicht aus, uro auch

nur Kantonalpfarreien mit akademisrh geprüften Theologen besetzen zu kön*

nen; die Qeneralfikare sollten {Veriny, K.-B. 8. Anfl. S. 595, Geigel 266

A. 2b) aoeh IfecAtoatadien an einer UniTersitit obgelegen haben. Bndlieh Ter-

langt die Ordennans Tom 2& Deo. 1880 (Art. 1) den Ond als Doktor der

Theolegie too jedem , aneh nnr stelWertretsnden Lehrer an den Metrepolitan-

seminaren bezw. den Fakultäten der Theologie, welche an die Stelle ersterer

traten. (Die Bischöfe in Strassburg und Hetz unterstehen unmittelbar dem
hl. Stuhle, «nd also insoferne den Metropoliten gleichgeordnet.) Von den

9 i'rofessoren Priesterseminan sa Strassbarg «ind no; b ^Doktoren der

Digitized by Google



434 Geigel, Bildungsgang der kath. OeUtlichen im franse It^

cesanhischofs erhalten Landesanpfehöri^e hieraus auch Stipendieo. um

auf einer deutschen VniversiUii sich den Doklorliut zu errini^eii.

2) Zufolge^) Ordonnanz vonn 25. Dec. 1830 ist nämlich üe-

dingt das Amt als Bischof, Generalvikar, Domherr und Pfarrer an

eiDem Ä'rmhauptorte vom Grade eines Licentlaten der Theologie

oder 15jftbriger Thätigkeit als Pfarrer bezw. Hülfspfarrer (Art. 2\

femer das Amt als Pfarrer an einem JEanlofishaaptorte Tom Oradt

eines Baecaiamareus der Theologie oder lOjähriger Tbfttigkelt als

Hfllfep&rrer (Art. 3); Seminaristen dürfen erst nach Sjfthrigem Sto-

dinm der Theologie zar Prafnng fftr den Qrad als Baccalanneas an-

gelassen werden (Art. 5). Diese Prflftin^en sollten im Sinne be-

sagter Ordonnanz nicht in den DiöcesansecuinarieD , sondern au

der*) Universität vorgeiioiniuen werden.

3) Die '^) Ordonnanz vom 25. Dec. 1830 steht noch in Rechts-

geltuDg; falls nämlich die ordonnanzmassigeu Voraussetzungen oder

die staatlich »vorgeschriebenen Ikdingangenc nicki erfüllt waren,

»sah die Regierung immer bitt- oder vergünstignngsweise hievon im

Einzelfalle abc und sicherte sich, indem sie nicht ein fftr alle Mal,

sondern nnr »ansnahmsweise< dem betreffenden, nidU akademtscb

geprüften Geistlichen Dispens ertheilte, ihr formelles Recht*).

4) üm den durch diese Ordonnanz vorgeschriebenen Bildungs-

gang einzuhalten, suchen reichsländische Priesteramtsbewerber, welche

sich nicht die Aussicht auf bessere Stellen verschliessen wollen, sich

in Bonn, üraunsberf]^, Breslau, Freihur^', München, Münster. Tübini^eii

oder Würzhurg akfuU;mische Würden zu « rwerben; in blossen Priester-

seminaren oder in solchen angeschlosseneii ^theologischen InstUutm*^)

können dieselben reohtswirksam nicht erlaugt werden.

Theologie; iloch wcnl-'ii über sämintliche Fächer einer theo). Fakultät VoT'

träge gehalten, latein oder dcutscli, Strassb. Diöc.-Bl. 1898 iS. 73 u. '237. 1894

S. 73. Auch aus dem Priestersomiuaro zu Metz vcr.schwindet allmälig die

firan*. Unterrichti- und Umgaugs^praciie . seitdem (1890) die SalpickMr bmI
Frankreich SQrQckkehrten, Areh. f. K.-R. 66 S. 198.

6) G.-SftiiiiiiL U 8. 459; D. Ztoehr. f. K.-R. IV 8. u. Areb. t K.-B.

73 S. 189. In Folge der jeweiligen RechteTerwahrang der Begiemag korate

«ich kein Gewohnheitsrecht g^y^n die Ordonnanz bilden. Anch im Bond-

schreiben 29 XII 1834 hielt der frans. Kaltnsrainister an der Ordoantn 8&

XII 1809 fest.

7) Die Livfyiz g^Wi in Deutsoiiland wenigstens (r. Durst/, St.-K. K. II

8. IW, Promotionsard. d. Univ. Strassb.) für die Theologie als akademinrher

Grad; solche Grade können auch von ausländischein Hochschulen verliehen

werden, folghch aach von der, im valikanischen Gebiete gelegenen päpat'

liehen Akademie, da sie rSlkerfeehtlieh den üntTeitiliten «elfrsIMi^er

Staaten darcbaiis gleieb steht, Geiget, Ital. 8t-E.-a 18 Anm. & Gwiisi
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Im Reicbslaade selbst ist aber mit skuMeher^) Anerkennoog

nocb keine Hochschule oder wissenschafUiche Anstalt errichtet wor-

R.-Str.-G.-B. 360 Ziff. 8 könnte aber bestraft werden, wer den Licenfiaten*

ffraä sich beilegt, welcher ihm in Deutschland von einem »theol. Institnte«

oder Ton einer staatlich nicht anerkannten Prnfangskotnmission verliehen wnrde.

8) Die Kurie hat zwar am 8. Sept. 1885 den IJiscliof in Strassburjf er-

mächtigt, durch eine am Priesterseminar einzusetzende Prüfungskommission

(Jnstitutum thoologicum, Bull. eccl. d. Strassb. p. 218 . 2Ö0. 1892 S. 181,

1893 S. 145, WH S. 50 u. 121, Arch. f. K.-B. 69 S. 161, N. MOlh. Ztg. 1711

87, Stnitb. Pest 21 I 87) den Gxmd als Baecalaurens und Licentiat der Theo-

logie ertheilen tu Uiseo; dieser Erltes ist jedoeh ohne dH Isndesherrliehe

Placet TerOflbDilieht und deshalb efaafskiroheiireehtlieh iHrknngslos, Oeigel 17,

21, 81 A. 6 V. 7, 241, Ber. d. l^ktion 1845 I p. 470, wiewohl Caprara auch

gegen das Placct Kechtsrerwahraog (Synodus Arg. 1894 p. 174 Ziff. 6 und 8,

Arch f. K.-R. 73 S. 423) eingelegt hatte. Eine nur bischöfliche PrUfiings-

kommission ersetzt nicht die Prüfung vor der staatlich anerkannten theol. Fa-

kultät. Den Katholiken de« Reichslandes würden auch die Mittel zur Er-

richtung einer freien Fakultät (obige Anm. 1) fehlen. Bereits im Sommer

1894 fanden deshalb Verhandlungen statt, um auf StaatskoätQu an der kais.

ünivenitat Strasaburg neben der evang. anch eine kath. tbeol. Fakalt&t so er-

riehten. Für die evang. Fakaltit bringt, abzQglich des JSeitrags des Thomas-

Stiftes, der 8taa* jfthrüeh bereits 26,900 Jtg. aof (Areh. f. K.-B. 71 & 862,

Oeigel 444 o. 452). Dem Blsthome Mets bitte snr Yerpllegong seiner Se-

minaristen der Staat wohl ein eigenen Konvikt in Strassburg einrichten müssen-

Avie denn aneh an der Universität zu Freiburg i. d. Schw. (Arch. f. K.-B. 66
S. 195) zumeist jeder Lnndeshischof — schon des sprachlichen Unterschiedes

wegen — seine Theologen eigens unterbringt. Aber nicht hieran oder am Kin-

iipruche kirchlicher Behörden scliti :.rte bisher dio kath. Fakultät in Strass-

burg. sondern an der, von massgobemlcn Pfarr(je istliehen unverhohlen aus-

gesprocheneu Abneigung. Und doch kann nur durch erleichterte akademische

Ansbildnng der reichsländischen Friesteramtsbewerber jene FrtinügigkeU

(onten §. III A. 2 n. 7) mit dem übrigen Dtutechland angebahnt weiden,

welche seit bereits 25 Jahren ^rang. nnd Israel. Geistliebe swiseben beiden

Rheinnfem üben. Bisher fanden reichslftndisehe Priester in nar sehr verein'

teilen Fällen Stellung in Altdentschland (1 Üniv.-Prof.. 1 MilitirgeistUeher

und 1 Klosterbeichtvater), wie anderseits altdeutsche Priester nur ausnahms-

weise im Reichslande (als Religinnslehrer, Militär- nnd Gefängnissgeistliche).

Wegen Gleichh<Mt des Bildunynf^nnges erlangtf/u viel leichter reichsländischc

i.Schnl- und) barmherzige Schwesterfi gesicherte Stellung rechts des Rheins.

Der Verwendung els.-lothringer Geistlichen io /l/^deutschland tritt oft noch

der Unterschied des wissenschaftlichen wie nationalen Bildungsganges hem-

mend entgegen. Die P/az /geistlichkeit rieht deshalb oft den aUdeutedim
KapQiinem (in Sigolsbetm nnd KSnigshofen) nnd Fransiskanem (in Heti) die

aas Frankreieh nrOckgekehrten Bedemptoristen in Biedisheim nnd Teterehen

vor; die Regierung wQrde letzteren gewiss weitere Niederlassangen gewahren,

wenn sie ihre Novizen in Deutschland (oben §. I 6) aoshttden Hessen. Sr-

fretilicher Wei.se fallen die dentvv'hen und die franz. Interessen zusammen nnd

decken sie sich rollstandig in den /raus. Mission&ren rem hL Qeitte, welche
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den, ED welcher reichslftodieche Prieeteramtsbewerber die iMkademm
«eftat Grade gemSss Ordonoans Tom 25. Dec. 1830 erUmgeii kOnntea.

5) Die Errichtang eiser Inth.-theol. Fakalttt in Strasalrarg')

wttrde keineswegs fftr die Zöglinge der Prieeteneminare einen I^eamg

zu akademischen Studien bedeuten; denn unter allen Umständen würde

der Bischof als Vikare und Hülfspfarrer auch schon lediglich aus

dem PrißsterSeminare hervorstehende Geistliche verwenden können,

da er zu diesen Aemtern Heichsangehörige frei ernennt. Wer aller-

dings eine der staatlichen Bestätigung unterliegende Erneonaag an

einem höheren Kircbenamte anstrebt oder rascher Torwftrts kommen
will, wdrde sich bem&hen müssen, gemftss der Ordonnanz v. 25. Dec.

1890 akademisehe Grade in Stiassbnrg^ oder anderen dmtfeeken

Hochschulen zu erringen.

§. m. Nationale Ermdimg,

1) üeberzeugun^strene Achtung der Staatsordnung wird den

Geistlichen gleich mässig von der Kirche wie von der bürgerlichen

Gewalt znr Pflicht gemacht, regelmässig aber nur bei jStaa/sange-

hörigen voransgesetst Kirchengehete für die Begierung and den

Eid der T^ne*) kann man einem Ausländer kanm ansinnen; nur

ffir Deutsch'OatAfnlLSk demnächst auf Drei-Aehren bei Colmar eine Missioiu-

Mhnle orichtan woOiii, und in dm »Wcitwn Yltanic (Areh. f. K.-B. 71 &M
und 74 8. 825). BrUirlieh enehelDt, dsn Eli.-Iiothring«r liüh Itober d«r Mu-
doDHchide lelitenr ui Trier rawendm, alt der liitsionisehiile der KapuMiner
in Königshofen, da neh die Kapo^er noeh in keiner eiasigen deuUehem
KelODie niedergeluien haben.

9) Aach die Erhebung des >theol. Instituts« in Strasfibarg (obige Anm. 8)

zur kath. Fahultät ist mehr eine Geld-, als eine grundsätzliche Frage. Das

Reichsland müsste nicht blos die Dienst- und Kuhegehälter der Profeasoreo

sowie die Kosten grösserer Konviktsräunie, sondern auch mindestens das Dop-
pelte des bisherigen Zaschussea für Stipendien iobi^ije Anm. 5) aufbringen. Die

Diöceaeu können für all dies auch nicht einmal dasjenige zuschiessen, was sie

etwa an Professorenstellen ersparen, reichten doch bisher die Mittel nicht ein-

mal sar Aneehnffung von Oefem in den SchlnfUUen der Sendnariiten I In den

Lehrer- oad in den LehrerfaineasemiBueD; aneh den PriputttdenAnsftnlten eergle

der Siaai hieftr, leider aber noeh aieht in den Prieeterseminuen, die deeh

aneb sehi Eigenthun sind (obige Aam. 8X

1) Geigel 42, ftinschius, Staat n. Kirehe 283, Caaani, Stato e chiesn

1880/81 II p. 530, Bull. eccl. d. Strassb. 1883 p. 200 u. 296. StitnU C^fned.

Met., 32, Memorial du Orandache S. Luxemb. 1887 p. 48.

2) In Belgien, Holland and Italien schwört kein Geistlicher der Re-

gierung mehr Treue. In Elsass-Lothringen, Luxemburg und Frankreich leisten

dteeen Eid nnr noch die DiacMfe. Die Pfarrer sind gewohnhciitrtchüick
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iStoa/sangehörigen pflegen Staatsgehälter gewährt zu werden. Als

Seelsorger anerkennen daher*) Frankreich, Luxemburg*), Italien'^)

und Elsass-Lothringen •) nur Staats- oder lieichsangehörige.

2) Die reichsländische Regierung hat übrigens bisher eine Art

Frtigügigkeit (oben §. II A. 8) mit Frankreich noch anerkannt, in-

dem sie auch OptanUn aad Ammanderer ^ die fram. Staatsange-

hörige geblieben oder geworden waren, als Pfarrer best&tigte, selbst

wenn selche weder diese ihre NatienalittteDwahl sarflckgenemmen«

noch nm (Wieder-) Verieihnng der deutschen ReichsangehOrigkeit

nachgesucht hatten^); anch sind immer nech Hfllfspfarrer nnd Vikare

/roiMMsdber*) Staatsangehörigkeit im Reichslande thätig und

(D. Z. f. K.*B. I? 8. 292 o. 805) hiefon frei, trotsdem de dareh Art. 7 dee

KankordaUt den kath.-oig. Art 27 and den prot 26 eowie 84 hiem Ter«

pflichtet w&ren. Als BQrgachaft nationaler Eriiehung galt der einjShrige

Freiwilligendieoiit; darch Reichsgesetz vom 8. Febraar 1890 worden die kath.

Theologen hieven befreit, so dass sie des Militärverhältnisses wegen nicht ein-

mal mehr die Reife für die Obersekunda (oben §. II A. 8) nachzuweisen brauchten,

falls sie vor dem Eintritt in's 20. Lebensjahr die Fachstadien im Friesterseminare

beginnen, oben §. 1 Aum. lO^*.

3) Geigel 32. Die fran%. Regierang beseitigte rasch aus dem Elsass

(de BoQg, Ordonumees d*Aliaee I p. 09, 140 o. 842, II 14 . 485 , 647 n. 798),

der Uralwhafl Nina and den vlamUch spreeheaden Norddepartementi alle

fremdUlndMien Welt- and Oideniptieiler; Fimanikaaer aad Jeeaiten wer-
den von deo fram. Königen in deutschs^rechenden OeUetetheilMi aar aater

der Bedingung geduldet, sogleich für die Vo/Acaerziehaug im nafitmaU
franiüsisehen Sinne mitzuwirken, vgl. J. d. C. d. Fabr. 1888 p. 261 u. 2S6.

4) Seance de la Chambre d. Deputes d. Grand, d. Lniemb. 1884/8& p. 38,

dagegen J. d. C. d. Fabr. beiges IV p. 366 u. 375.

5) Oeiyel, Ital. St.-K.-R. 52 A. 1. Selbst in den franz. sprechenden

Waldenser* und Austa-Grenzth&lern duldet Italien als Pfarrgeistliche nur UaL
StaateaagebOrige.

0) Vering, JL^K 204; HimeMuM, 8t. a. K. 850; Friedb.. Verr.-B. d.

er. LaadeelL. 84. Ele.»Iiotiiriagen and Preoeeea begaOgea tieh mit der Heteh»"

aagehOrigkeit (oben II A. 2). Dagegen Terlangen Baden, Bajren, Olden-

burg, Sachsen-Weimar und Württemberg von den Geistlichen die Landet-
angehdrigkeit. Richter, K.-R. 8. Aufl. S. 644.

7) Akten des Obercons. A. B. 29 S. 68. Durch die »taatlich bestätigte

Bestallung werden Ausländer ohne Weiteres Reichsangehörige; es vertritt näm-

lich (§. 9 des Reichsgesetzes vom 1. Juni 1870, Oes.-S. III S. 304) »eine von

der Regierung vollzogene oder bestätigte Bestallung für einen, in den Kirchen*

dienst antgenooioienen Aosläuder die Stelle der NaturalUaUanturkundt.*

8) Die Frahag der Ueiehsangchörigkeit Aberlieei Staltlialter o. Jfoii-

fea^el nuneiat dea BieebOCMi eelbet, was die HQlCqpfkrrw aad Vikare aalangt.

Yen den Wechsel ia fragtieben Stellen «rhitt die Begiemng lediglieh Kennt-

niss durch die der Gebaltsanweisung zum Grunde in Inenden VierteljahrsQber-

sichten der biMbdflichen Qeneralaekretariate (Ordinariate). Veceehentlicb kam ea
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staatlich besoldet, weil sie io Folge ihrer, staatlieh nichi tn beettti-

genden Bestallung nicht ohne Weiteres die Reichsangehörigkeit er-

langten, solche eigens nachzusuclion aber versäumten.

8) Die A('htun<( der Staatsordnung bildet ei)eiiso, wit» die

Gottesverehrung und sittiiciie Veredlung, einen Unterrichts- und

j&r<e'igÄMn^sgei(enstand jeder Offentlicbea wie Privatschule; der Staat

duldet keine Unterrichtsanstalt, worin nicht Jieligion, Sittlichkeit

und Gehorsam dem GeseiMe als für die Bniehung ton- und mass-

gebend diejenige Richtung bestimmeD und denjenigen Geist be-

herrschen , wonach der Unterricht in den einseinen Fächern ertheilt

and auch ausserhalb der Schulstunden sowie der Schulrilome durch

fortgesetzte Ueberwachnng und Einwirkung seitens der Lehrer er-

ziehlich ergänzt und gesellschaftlich vervollständigt wird. Frankreich

überwacht und prült deshalb gemäss Art. 21 des Cnteniclitsgesetzes

vom 15. März 1850 auch die geistliclieu Schulen auf üebereiustim-

rouag mit der ^Staatsverfassung (oben §. I A. 4).

4) Hauptsächlich dem Berichte Thiers* über den Entwurf des

Unterrichtsgesetzes entnimmt Dallos^) folgende Begründung dieser

Staatsaafsicht:

DinMitUoh 1880—1687 noeb for, den dl« Biiehdf« Pkittter amteUten, wtlehe

durch rechtsgültige Option oder Answandemng oder deshalb, weil ihre Elten
ans dem Innern Frankreichs stammten und nur ieitweUig in den abgetretenen

Gebietstheilen wohnten, Franzosen Kcbliebon oder geworden waren. Wäre ein

solches Versehen bei der Erneniuiii^ zum A'aniourt/pfarri^r oder Domherrn

raitunterlaufen. so hätte die staatlidie Bestätigung genügt, es rückgängig zu

machen. Für kaum nur i, i5 der Pfarrgeistlichen bedarf es jedoch solcher ataut'

lieher Bestatigaug; deshalb würde eine eingehende Feststellung der Reichs-

angehOrigkeit wohl bd manehea Geistliehen nr nnllebiamea Bntdeehnag führen,

dass nicht nar die Aemter on Wallfahrtepriesteni nnd KlosterbeiehMUerm,
sondern anch pfbrrliehe Venriehtongen von Aoslandem wahigeBommeD wurden
und hezw. werden, welche die Behörden gutgläubig Ar Dentsehe hieltea. Die
Zahl der /fantona/pfarrer wurde im Reichslande nur deshalb nicht weiter rer>

mehrt, weil trotz der hiermit verbundenen Gehaltsaafbessernng nnd trotz ober>

hirtlicher Abmahnung von der Pfarrgeistlichkeit nameutlich in der Fresse lue-

gegen Bedenken erhoben worden waren.

9) »La nation avec son passe et son avenir, son genie, sa gloire , ««»si

destinees.t Üulloz, Rep. meth. XXXIV p. 1373, N«. 113 s. v. »Organisation

de rinstroction publique.« Hiernach leitet der Staat seinen Kintiuss auf die

Ersiehnng der Jagend ans dem Tolkswoble and allgemeinen geäellschaftlichen

Interessen ab, kehieswegs aber ans der Zostimmang der SItem oder ans einer,

seitens der Familien ihm ertheilten Brmichtigaug. Aoeh gegen den Willen

des Vaters bringt der Staat dem Kinde eine sittlich-religlAse nnd nationale
Brslehang bei; ebenso wenig als religionsloa ^ darf jemand vaterlandslot
oder nnsitUach enogen werden. Die leligiSs-sittliebe Ersiehang wird von der
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»Niclit uur der Familie, sondern aucli der (reseUschuft gehurt

»das Kind ; bei dem Problem der Kinrichtungsart des Unterrichtes

»und der Erziehwig handelt es sich darum, nicht (wie iu Sparta und

»im franz. tiesetze vom 29 Frimaire Ii) die Familie der Geseüschaft

»zu opfern, sondern b(>iden einen entsprenhenden Anth^il zuzuweisen.

»Der SUat als Gesammtheit aller Bärger, weiche leben, lebten

»und leben werden, oder das Volk *) mit setner Vergangenheit, Zu«

»kanft, Grösse nnd nationalen Aufgabe, hat das unverftnsserliche

»Recht, fir seine Erhaltung dadurch zu sorgen, dass das Kind an

»einem Staatsbürger (citoyen) erzogen wird, welcher, dem Gesetze

»ond dem Staate ergeben
,

gerne zur Volksgrösse und Wohlfahrt

»(grandour et prosfierite nationales) beiträgt. Der nationalen An-

»fordenuigen der Gesellschaft eingedenk, darf der Vater nicht sagen

»wollen: »Ich erziehe meinen Sohn, wie mir beliebte; dem Sohne

»muss vielmehr erziehlich beigebracht werden, in Liebe der grossen

»Familie des Vaterlandes zu dienen. Der Staat uberlässt dem Vater,

»die Religion und den wirthschaftlichen Beruf der Kinder zu bc-

»stimmen, kann deshalb aber nicht darauf verzichten, auch für stcA

»durch eigenartige Ausbildung des Gemfithes die heranwachsenden

»Geschlechter erstehen und befähigen zu lassen, das ihnen anver-

»traute wissenschaftlich-sittliche Kapital als Werkzeug für die Grosse

»der 29aäm zu emenern und zu vermehren, c

5) Die staatliche Scbulaufsicht begnügt sich also nach dem

frans. Rechte nicht mit der formellen Bewältigung der vorge-

schriebenen einzelnen Lc/i /-gegenstände, vielmehr nimmt sie, üb»*r

die eigentliche [/i?/em"c/i^5aufi^al)e hinansgreilend , zwar nicht der

Kirche, wohl aber der Familie einen Theil der Erziehungsgewalt.

Die Eltern für sich können der Staatsordnung gegenüber eine png-

herzig zurückhaltende oder widerstrebende Haltung straflos behaupteu,

keineswegs aber auch die nationale oder nicht nationale Richtung

bestimmen wollen, wornach die Lehrer ihre Kinder zu erziehen hfttten;

denn die glflhende Vaterlandsliebe und fireudige Beobachtung der

Staatsverfassung sind in den Lehr- nnd Unterrichtsetoif selbst der

Privaise\in\en gwangsweise mitaufgenommen worden I Die Ferne-

haltung von patriotischen SchuUeierlichkeiten wird ebenso, wie ein

Kirche geregelt, geleitet und überwacht, sobald der Vater das Sonderbekennt-

niss seines Kindes bestimmt hat Dagegen gestattet der Staat seinen Ange-

hSrigen nieht noeh die n&here BMtiaimung der natiomUen Biehtang, in weU
eher da« Kind enogen werden eolL Weiche Bniehungtweiae mit der SUatt-

ordnung ftberahiitinimt, darüber nbnmt der Staai für sieh allein die Knt«

teheidn^g in Aaiproch.
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8onttig«8 Sehnlrenftamnias geahndet; eine geriogschfttiende Aeve-

seruDg der Sehfller Ober das iSltoa<80lMrhanpt nnd staatliehe Eim*

richtangen gibt der Schulzucht ebenso , wie eine Verhöhnung der

eigeneu oder einer gleichberechtigtea Kirche, Aalass zu Schul-

strafen.

6) Eingeschärft hat der Kais. Statthalter in Elsass- Lothringen

durch deu Zusatzparagraph 10*^ der Verordnung vom IG. Nov. 1887:
'
»Id allen Schulen sollen durch den Unterricht und die Er-

*m0hmg Beligion, Sittlichkeit, sowie die Achtung ?or der Staats-

»oidnvag und den Qesetien gepflegt werdende §. 12^: »Wenn in

»einer Schule bei dem Unterricht oder der ErMmng gegen die

»o^MNetRSfi Anforderungen des §. 10* Verstössen wird, oder die son-

»stigen staatlichen Anordnungen über Einrichtung und Lebrplan fofi-

»gesetzt missachtet werden, so Irann die Sehnle oJme vorgäugige

»Warnung geschlossen werdeiu »i).

10) Bischof t Dr. Stumpf hat dem »Statute vom 28. Jauuar 1888 »fiir

die von der Diöcese Strassbarg uiiterhalteneu höheren Scholen« eine »Dienst-

inttraktiont der GymnaaiaUehrer beigefügt, deren §. 8, wie folgt, lautet: »So\i

»wie et lieb too tdbft Terttebt, dasi der Iiebrer Religion, gute Sitte, OeseU
»und Ordnung im Staate belUgbllt, eo wt ei aaeb eeine beioiidera Plliekt,

»Aese OeeioDuagea gltiebfldli in der ibn enrertraaten Jugend tn nähren und

»deieelben in der Bbrlbrebt gegen die kathol. Kirche, in der Friedfertigkeit

»gegen die Genossen eines anderen Bekenntnisses, in der Liebe tarn Vaterland

»und in der Treue und T^rgobenheit für S. M. den Kaiser ein Beispiel lu geben.«

§. 9. Von leidenschaftlichen Parteibestrebuiigen hat er sich fern zu halten,

g. 6. Alle wiohti|c:eren Disciplinarfälle, sowie alles, was fortgesetzte erzt^hendr

Einwirkung erforderlich macht, hat er sogleich dem Direktor anzuzeigen.«

Aach die bischöflichen Konrikte sorgen hiemach dafür, dass selbst bei den Zer>

utreuungen der Sebfller nie die »fftr immer der VergangeuhtU aagebSrendea

Brinnemagen an das •pnehlieh niberttebeade firühtre Yaterlaad« midige-

mfen wetden. — Hieronter mSgen mitnnter polititche Intereeien Imden; reimr

kirehliebe etehen aber hiebei nie anf dem Spiele.

11) Diese Verordnung 16 XI 1887) ergänzt jene des Reichskanzlers

Tom 10 VIT 1873 nnd erging auf Grand des Gesetzes Tom 12. Februar 1873:

sie führt die geistlichen Schulen nicht namentlich oder eigene auf, urafasst

aber gleichwohl alle höhertn , wie niederen , öffentlichen wie privaten - oder

»freien«, oben §. 1 A. 10) ünterrichtsanstalten ausnahmslos. Die 8 Arten der

Schalen des »niederen Unterrichtswcseus« sind in §. 2 beieiehnet; xara

höheren ünterriehtswesen werden aber die Schalen gerechnet, werin Lntein

und Qrieehieeb gelebrt wird, gleiebfiel ob die Sebnlen au «ümtliebeB,

ans Anitalte- oder Privatmitteln nnterbalten werden. Die kirchlichen Ober»

bebdiden baben die Unterrtellnng der bieebSflleben (Pro-) Gymnasien anter den

kait. Obefiebaliatb, das Geeeti Tom 12. Febr. 1878 nnd die zum Vollzage dee

letzteren ergangenen Anordnungen seit 15 Jahren stets anerkannt ;
begreiflicher-

weite b^gnete aber die *nationaldeut$che* Bniehong in der Uebergnngs-
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§, IT. 1) Beekiaträger der geisOid^ Sehulm

sind nach kanonischem ') Recht die einzelnen Schulen selbst als

eigene piae causae, weil der Bischof alle zur Sicheruag des Gottes-

zeit bei Eingeborenen noch einigen Anfeindungen, nicht aus kirchlichen, son-

dern ans rein politischen Gründen. Die iniiionale Erziehung ist dagegen

längst gesichert und ausser Zweifel gestellt in Frankreich und Italien, selbst

was die fremdländischen Sprachgebiete (obige A. 3 u. 5) aulangt. Auch in

den, 1871 weiter mit Deutschland vereinigten Gebieten war es gerade die Gtinl-

lickkeit, welche, sich dem Einfliitse wileeher Beamten- nnd Geeelliduiftikreiie

enttiehend, du Deut$chihum tteti hochhielt nnd den Jngmd^MiffUnU'
nnterrlebt lieher in der Multertpnch» ertheilte.

1) D. Z. £ K.-B. lY 8. 810, TergL Areh. t K.-B. 78 8. 191 ; seit 1520

mnse jedoch in Belgien und seit 1006 in Frankreich {Geige!, fr. St.-K.-R. 60)

om Biicbofe jeweils noch die S/aafsgenehmignng eingeholt werden; insoweit

diese Staatsgeuchmigung nicht erholt wurde , haftet der Rischof seibat für

alle Zusicherungen , welche er Namens einer nicht zu Recht bestehenden An-

stalt crtheilt hat. Von persijnlicher Haftung sind befreit lediglich die inner-

halb ihrer Zuständigkeit handelnden Vertreter rechtlich anerkannter An-

stalten. Mit neinem eigenen ganzen Vermögen ist also für ertheilte Zusagen

hnftbnr der Obere einee lltnneeklostere oder einer Oenoeiensehaft o/me Kor*
poraHomreehie, lelbit wenn er die Zungen gntglAuHg d. l in der irrigen

Toranesetsong gab, das Toa ihm Torwaltete Zweekfermügen sei als gemein-

n&tiige Anstalt anerkannt and alleiniger Gegenstand einer ZwangsvoUstreekong,

Tgl. Pnsicrisie beige 1884 II 352, 1890 III 10, Hugenpoth »de Kloostersc § 42.

Geiijel 338. Dasselbe müsste Ton dem (kirchlichen) Oberen einer staatlich

nicht als Rechtsperson anerkannten (jeiHtHrhf-n Schule gelten, wenn er nicht

im Auftrage einer staatlich anerkannten Verwaltuni,'' (wie der bischöfl. Tafel

oder des Priesterseminars), sondern nur Namens dieser »Schalet Verträge ab-

schlösse. Während die Gerichte zum Nachlheile der Geschäftsführer solcher

staatlich nicht anerkannten Zweekrermögen nnd ihrer Erben eine persönliche

Haftung in Anspmeh nehmen, sind sie jedoch weniger geneigt, anderseits anob

tnm Vortheile der letrteren Klagen ans der Verwaltnng des ZweekvermOgens

znsnUusen. VermOgensstQcke nimlieh, die jemand, gleiehTiel ob als gdstlieher

Obere oder als Vereinsmitglied oder sonst als PriTatmann , änsserlich auf

eigenen Namen, nach der thatsaehlichen Festatellong des Oberlandesgerichtes

aber nicht fanimo domini) auf eigene Rechnung, sondern nur in der Eigen-

schaft eines Vertreters anderer (detenteur precaire) erworben und immer von

seinem /Vira/verm<»gen getrennt gehalten hat, dürfen seitens der Erben nicht

beansprucht werden, Kassation Paris 5. Juli 1841 in Dalloz Rep. meth. XIV
8. Y. »Cultes« N. 6Ü5 u. Journ. d. Göns. d. Fabr. beiges I p. S^, Pasicrisie

beige 1881 II 13, 1834 II 268, 1885 II 152, Dalto» 1801 U 177, SeMap-

polU dir. eeel fr. U III n. 190, Qeigel, fr. St-K.-B. 888 A. Seiehe Ver-

mSgensstOeke behalten als •formelle EigenthOmer« die Obrigen ilussdkiits-

mitglleder im Verwaltnngsiaihe der Sehnle n. s. w. (Pasierisie bdge 1883 U
171. T. J. d, C. d. Fabr. fr. 1880 p. 241, 1888 p. 17 u. 75), wenn solche ihnen

Tertragsmiissig oder letztwillig zugewendet sind; oder sie gehören kirchlichen

Anstalten, welche (wie die bischöfliche Tafeln, nnten Anm. 6) sn religiösen

ArobiT für Kirchonrecbt. LXXIV. 29
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dieostes nOtbigen Einriehioogen Ueibmid trifft, folglich «leh An-

italten zur Brhaltang des Priesternachwuclises, ohne welchen der

Ctotteadienst in Frage gestellt wftre, derart errichtet« da» die je-

weiUffen Nachfolger auf dem hiKhdfliehm SfMet nicht aber perefo-

lich seine Erben, ffir Erfüllung der bürgerlich-rechtlich dieebezüg-

licb eingegangenen Verbindlichkeiten bafteu, anderseits dagegen auch

Dritten gegenüber« welche zu Gunsten solcher Anstalten Zusagen

ertheilt oder das ADStaltsvermögen benachtheiligt haben, klagbar

aoflreten >).

2) Belgien *) und Luxemburg auerkennen jedoch als diesbezüg-

lichen Rechtsträger nur das Priesterseminar der DUksese, Italien

Holland*), Frankreich nnd fiSleaea-Lothringen aonerdem die*)

Zwecken anch allgemeiner Art Vermögen erwerben dürfen , oder äassersten

Falls (lern Staate als »herrenloses Gut.« Die Kirche anerkennt übrigens weder

den Staat, noch die PriTftten aU Eigenthümer religiösen Zwecken gewidmeter

VerraögeusstUcke.

2) Belgien {Len% doitt et legs 1 304) nnd Laxembarg {Eysehen, BL-R. des

QroMh. Lvnmb. 1880 8. 196) verweigern nleht oor der lHöee§e in Sinne dm
Bitthuugmneinda, sondern aneh der bisehttlUehen Tafel die Anerkenn«!^» ee

dMs vnsweifelhafte DiftceiinantUlten dort nnr die PrietterMminnre. Domkapitel

nnd Demkirehen nnd. Domkapit«! (fnmeist ohne Vermögen) nnd Domkirehen

können zwar for Donuinger, -Kapellen nnd inabce.den ChordiMist eolgen, nicht

aber aach für den ganzen Bedarf der Priester- nnd Knabenseminare, bleiben

also hier ausser Betracht.

8) Geiyel, Ital. St.-K.-K. IIG Ä. 7; der Gesetzentwurf zam Vollzug-c des

Garantiegesetzes will die hiHihnrnsgerneinde (Congregazione di<>ecc'8ana) schaffen,

ähnlich der bad. h&ndessteueraynode (ArcL f. K.-U. 69 S. 62 u. 277).

4) Geigel, Holl. n. belg. 8i*K.-B. 01 n. OS, leider Milt es an aiM-
drüdttiehen Gesettesbestinimungon. Da In den Niedcriaaden der Diöeenna-

bedarf nnsehwer doreh die Snnnilong freMtliger Beitrige anfgebracht wird,

so besteht dort Ar ESnAhmng /antfeskirehlieher Steaersnscblige (»Akten des

Oberkons.« 50 S. 78, Strassb. 1895) ebenso wenig Geneigtheit» als in den frmaa.

nnd den reichsländiicben Diöceten.

r>) Die tnenna epiacopalia (Arch. f. K.-Ii. 05 S. 71) bilden die mit der

bischöflichen Würde verbundenen , dorn jeweiligen Inhaber des bischöflichen

Stuhles zur Nutzung zustehenden Giit'jr, Renten und Kapitalien; hieraus be-

streitet der Bischof die gesammten Ausgaben der Bisthomsverwaltung und vier

om HUthume unterhaltenen Anstalten, soweit hiefür nicht eigene üUunahmen
eingehen. Ans dem Ertrage des Tafelgutes lahlt also der Bisehof die Bexüge
seiner Weihbisehöfe, Koa^Jntoren {Friedberg, K.-R. 8. Anll. 474 A. 7, 478 A. 86),

Genemlrikars, andi aller Beamten seines OfBeialats nnd seiner sonstigen Ge-
richts- n.Regierang8beh5rden (Ordinariat, Sekretariat, Konsistorium, Kanilei etc.),

endUeh die sächlichen Ausgaben all dieser Behörden, insoweit hiefQr nicht Taxen
oder aus Staats- bezw. Stiftuugsmitteln Gehälter bezw. sonstige VergQtung^en

flüssig werden. Nur in Italien {G^igel, Ital. St.-K.-R. 106 u. lOS), Spanien,

Portugal, Oesterreich- Ungarn, Bayern nnd einigen deutschen Staaten {Verin^f,
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hisehSfliehe Hefa and endlich das^ Enabmumimar; die DiOceae^

selbst tle Geeammtheii der Katholiken innerhalb des Bisthnms oder

K.-B. 572, Friedberg, K.-R. 450) hat die bisehdfliehe Tafel Doch Ansprach auf

das Bnbsidium charitativain, das cathedraticum und die procurationes , nicht

mehr aber nach franz. R. (J. d. C. d. Fabr. 1884 p. 71); doch wird rei^elmassig'

den Generalvikaren, im Reichslande auch den Koadjatoren bezw. VVeilibischöfen,

ein Staatsgchalt, ferner eine Paaschvcrgütang für's bischöfliche Sekretariat von

Regiorungswegen gewährt. Oft stehen zur eigentlichen hiBthnmsvericaltung

auch staatlich oder aas eigenen Pfründen besoldete Domherren and 'Kapläne

dam Bisebofa mit iiir Verfügung. Dia wattar nöthigen Beamten masa dch je-

doah der Bitahaf eifardailiehen Falli aaf Kasten des TaftH{f%U9 aelbit halten.

Yen den DiSaesananstalten besitaen eigenes TermOgea ragelmleeig nar

die Domkapitel, die Seminare, die geistlichen Yersorgnngshäaser (J. d. C. d.

Fabr. IdSO p. 273, 1884 p. 175, Geigel, fr. St.-K.-R. 245) und die Damkirchen;

mitunter haben die bischööichen Tafeln ihre »üeberschösse — namentlich in

Italien — den Domkirchen mitabzugeben, auch zur Instandhaltung der Seminare

{Gtigel, ital. St-K.-R. 106), soweit nämlich diese Diöcesananstalten fraglichen

Bedarf nicht aus eigenen oder sonstigen Einnahmen decken können.

Vom Jahresertrage der bischöflichen Tafel behält zur eigenen freien Ver-

wandong dar Bischof ftUr sich regelmässig nur den ßesf, welcher ihm nach

Beitreitang dee Bedarb der BIsthvmiTerwaltnng nnd der Diöeennanitalten

nbfig bleibt

Oft bleibt, namentlich in Frankreiah, Lniembnrg and den destMlün
Rheinlanden, hieven nichts übrig, indem der Tafelertrag bei Weitem nicht fÄr

obigen Bedarf ausreicht; deshalb gewährt der Staat konkordatmässig den

Bischöf'Mi einen festen Gehalt, woraus sie fDr den Redarf der Diöcecananstalten

Zuschüsse ?iicht zu leisten brauchen. Don Fehlbedarf der Diöcesananstalten

decken alsdann regclmäs.«ig die Gläubigen durch frtiwillige Beiträge (obige

A. 4 und unten §. IV A. 8). Innerhalb des franz. Rechtsgebictes gibts wohl

kaam eine Diöcese, deren Bedarf ohne solche Sammlangen anfgebracht werden

könnte, mit anderen Warten: nirgenä$ rdehen die ttiffenngsmässigen ader

bleibend geaieharten ISnnahmen der bisehefliehen Tafel aneh nnr fBr die mit

der bisehefliehan WQrde ader der ffisthnmtrerwaltnng Teibnndenan ordent'

li^,n Ausgaben aus {* Pädagogisches Wochenhl.* d. Prof. Stengel, Mar-

burg a. L. lS95,N,42S.d89)b An and für sieh würde daher nirgends dem Bischöfe

eine Einnahme zur eigenen freien Verfügung oder «ur Erhöhung seines f.^sten

Gehaltes aus dem Tafelgute zukommen, wenn nicht letzterem Schenkungen

oder Vermächtnisse mit der ausdrücklichen Bestimmung zugewendet werden

könnten, dass der Ertrag hier?on, z. B. von einem .Sr>mmeraufenthalt< , (wel-

chen selbdt Italien als unentbehrlich beibehielt, GeigeL, ital. St.-K.-R. 108)

niebt in anderen Ausgaben, sandam aoiiehlieislieb Iftr den p€r$önliehen
Bedarf des Ordinarlns verwandet werden eolle. State sind die eimalnan Yar-

mlVgantstaeke dea Tafalgntes Tarw«g tn deigenigen Zweeken tn farwenden, Ittr

welche sie ran den betreffenden Wohtthütem gestiftet wnrdan; aina Wall*

fahrt, welche aus eigenen nnd aus Sammelgeldem die Ueob9fliche Tafel er*

richtet hat, darf daher nicht ohne Weiteres in ein Versorgangs- oder Besser-

ungshaus bezw. in eine geistliche Schule umgewandelt werden. Anderseits

würde aber nach der Bischof eine Brüder- oder eine freie höhere Schale, wenn

29*
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als Bistbrnnsgemeiiide wird von keioem dieser Staaten , auch nicht

in Bheln-Bayern, «Hessen and -Prenssen mehr anerkannt, unter

»DiOoesec «) rechtlich nelmehr nur die ^bisMflidie TafeU ver-

standen.

die Mittel aasdrücklich nur hiefür gesammelt worden waren, nicht ohne Wei-

teres dem Priesterseminare überweiien können. StaatlMi wwrdeo diese eist'

Meinen Stiftiaigiiweeke der UegensehAlten oder Kapitalien nordungeeehatit,

ireon die StMitegenehmigQng sor Annahme der Freigebigkeit oder mm Erwetke

des Stunni- nnd OnmdTermSgene bloe mit Hineleht auf firaglieben, auedrOck-

lich betonten Zweck {Lanwert Code 1866 p. 214 a. 343, Oeigel, ti. 8t.-K.-B.

65 A. 8^) ertbeiit worden war; andernfalls bilden die einzelnen, wenn anch

kirchlich m Tcrschiedenartigen Bestinimnngen gewidmeten Vermögensstücke

der Tafel nur einf grosso Masse (univeruitas rerum), aus welcher alle bürger-

lich-rechtlichen Verpfiichtttngeu der BistimmsTerwaltang glcichmassige Deckung

SU finden haben.

6) Noch S. 241 aer 1. Aufl. meines franz. St.-K.-R. hatte ich versncht.

die Rechtspersönlichkeit der Diöcesen auf Grund der frans. Bechtsprecbang

Ton 1874 aufrecht za erhalten, worin mir auch Meurer (hL Sadien II S87)

aar Seite eteht Aßeln nindeBtena leit 1880 wird weder von den Gerichte«,

nooh TOD den Begiemngen innerhalb dee OeUetee dee ftana. 8t-K.>B. die DÜ»
oeee all neben der bieehöfUehtn Tafel beeteheode oder besondere Anatalt

mehr anerkannt. lßaUo% R^p. meth., Sapplöroent s- >Cnlte8< No 310 p. 535.

»Lea dior^ses n'ont pas de personalitö civile«, ebenso Pasicrisie beige 1861 II

128 (1878 I 274 a. II 97, 1887 II 106 u. 12G), Dalloz 1880 III 05. 1875 III 86.

Journal d. Cons. d. Fabr. iaS4 p. 25, 1890 p. 92, Scaduto dir. eccl. I p. 2»>6.

Schon das franz. Min.-Circ. vom 18, April 1802 führt die » /iinthümer*

nicht nnter denjenigen Verbänden oder Anstalten auf, welchen Freigebigkeiten

zugewendet werden können, gestattet jedoch dem Bischöfe, wenn dem »Bis»

thnnic tlbk Yerniebtnlai tnflUit, dae Seminar, das Domkapitel, die DomUicbe
oder die eonitige aaedrücklieh vom Staate anerkannte StIftang in besetehaen,

damit der botieifenden £lfss«/stiftnng oder Sonderanetalt die Annahm^Br-
miehtigung ertbeiit werden könne; Lena meint Dons et legs I 304 u. .T24,

schon der i^blaeeer selbst raOsse die betreffende Diocesananstalt bezeicbnei

haben, wenn auch nicht gerade der amtliche Name dersellMn angegeben so aein

brauche; ähnlich Giron droit adm. belgo 1 367.

Wenn die bischöfliche Tafel (Geiyei, franz. St.-K.-R. 13^) u. 258) nur
zur Annahme solcher Zuwendungen ermächtigt würde, welche aimurhliesslicU

der Erhöhung des Pfründeneinkommens oder der Vermehrung der bisciiotlichen

Civilliste dienten (»coneoorant direetement au but en tqo dnqnel la menae
^piäcopale a reconnne«, J. d. C. d. Fabr. 1886 p. 841). eo wttrden alle, niehfc

ansdraeUieh als eigene Beehtspersonen fom Staate anerkannten DiSeeaaa*

anstalten aehwer darunter leiden müseen, dasa nieht mehr aach die ÜiöeeMe

fttr sieh die staatliche Anerkennung als Bechtspenon beaitit Biquet , de la

personalit^ civile des dioetees p. 72.

Die franz. Regierung war allerdings nicht immer geneigt, der bischöf-

lichen Tafel einen Grunderwerb für fakultative Diöcesanz wecke zu gestatten,

selbst wenn hierzu die Mittel aus Sammlungen aufgebracht waren (J. d. C. d.

Digitized by Google



Biktunffsgang der kath, OeistUcken im fran%, R 445

8) Die firani. OrdonnaDZ Tom 5. Oki 1814') anerkiniit als

(Art. 7) »sar Annahme Ton Vermächtnisaen und Schenkungen »he-

Fahr, 1884 p. 214, 1886 p. 225 a. 341, 1890 p. 92 = App. Grenoble 8 IV 1889);

auch Belgien und Lmembug renagten schon deshalb die Mitwirkung hietn,

weil sie (obige Ann. 4, BWon dr. adm. belg« I 867, flagegea J. d. C Ffebr.

1889 p. 116 and Kms. Paris 8. Febr. 1887) das fraos. Dekret t. 6. Not. 1818

als nur (»an dela des Alpes«) fftr Norditalien erlassen annehmen und deshalb

aberbaapt weder eine »DiOeese«, noeh eine »biscböfliche Tafel« anerkennen

weUen.

Daeregen worden im Reichslande die bischöflichen Tafeln ^erne er-

mficlitigt zur Auiuihme von Freigebigkeiten und zum Grunderwerbe nicht blos

für den Inhaber des bischi>flichen Stuliles und zur Aufbesserung seiner finanziellen

Stellung, sooderD namentlich auch für sächliche Zwecke, welche weniger im In-

teresse einer bestimmten Kirchenfabrik liegen, als allgemeinen Diöcesan"

bedOrfnissen entsprechen, wie Wallfabrten, KapusinerldSster, geittlicbe Sehnlen,

nnd diScesangescbiebtliehe Denkwürdigkeiten (i. B. 8t Leo-Kapelle nnd Spital

Egisbeim). Wie in Frankreich, Holland nnd Italien, wird aneh im Beichaiande

nnter der »DiOcese* oder dem Bistbnme, der Bisthnms- oder bischSflichen Ter-

waltang, soferne es sidl nm Verm&gmurechfe, Anstalten, eingegangene Yer-

bindliclikoiten oder ano^enommene Zusagen handelt, die rechtlich durch den

jeirt ilif/en Bischof zu vertretende allgemeine Vermögensmasse oder mensa
episcopalia verstanden (vgl. obige A. 5. Leoni-Mandel, Verw.-R. v. Els.-Lothr.

1895 S. 292, »evc'ches ou menses episcopales« Dalloz 1893 I 513 u. 1894 II

157, 1875 IV 138 A. 1).

Hat sich der Bischof von der Gemeinde eine Gebäudewidmnng für eine

geistliche Schole Tersprechen laieen, lo klagt eein Amtsnachfolger Nameai dei

bUchäfUehen Stuhles oder der Tkfd anf YertragserfUlnng, Kassation Pfeiii

88. Aprfl 1888, J. d. C. d. Fabr. 1884 p. IS», Daflos 1884 I 851, Andri UI
162; andersdts wftrde aber auch nur das bischöfliche Amt, das Vermögens*

rechtUch mensa episcopalis heisst, für Verpflichtnngen haften, welche der

Inhaber oder Vertreter eines bischöflichen Stuhles nicht für seine eigene

Person, sondern zu >Lasten des DiÖcesauvermögenst, für die »Diöcese« oder

»mit Haftungsübernahme für die Nachfolger auf dem Bischofissitze« einge-

gangen hat.

Die betreffenden Bischöfe haften alsdann nicht, wie (obige Anm. 2 u. 4)

in Luxembarg und Belgien, wo dem bischöflichen Amte die Rechtspersönlichkeit

jetst noch nicht neikaant ist, pertOnHeh, also «nch nidit mit ihrem StaiAi-

gehalt nnd sogar ihrem ganien Yermögen; die Glftabiger können sieh vielmehr

nnr an das YermAgen des Bitthnnw, der »Tafele oder des hiBcköfitehen

SiukU» halten.

Zu diesem Vermögen gehören nnr die Tom Bischöfe selbst oder dnreh

seine Beamten in seinem Namen dienstlich verwalteten Liegenschaften, Fahr-

nissstQcke und Kapitalien, gleichviel ob sie auf den Namen des Bischofs selbst,

der Tafel, des Stuhles, der Diöcese, der Bisthunisverwaltung, oder der betref-

fenden bischöflichen Kommission bezw. Behörde eingetragen stehen. Dagegen

dürften nicht auch Ge^'cnstaad einer gegen das Bisthum oder die bischöf-

liche Tafel erkaouten Zwangsvollstreckang sein die Üammelgeläer and aas
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fthigtc aQsdrftcUieb (Art 5) »in jodem BogiMrnngsbesirke (d4pMt»>

»meot) nur Mne geistliche Schale (Ar den wissmwdiaßi^km Unter-

triebt (oben §. I 3) xnm Eintritt in*9 PriestenemlDar bestimiiiter

»Zöglinge« ''). Das SkuUsoberhampt wfirde von sich ans dareh etae

allgemeine Verordnnngf oder dnreb einen Binielerlass das Verbot,

einer zweiten geistlichen Sebnle im Regierangsbezirke die Rechts-

persönlichkeit zu ertheilen, zurücknehmen können; denn auf einer

ausdrücklichen Gesetsesvorschnd beruht dieses Verbot nicht. Letz-

teres stünde auch dem bischöflichen Gymnasium zu Strassburg und

ZUlisheim schon deshalb nicht entgegen, weil solche nicht im mm-
Ikken Begiernngsbezirke liegen.

solchen erworbenen Sachen, welche nicht allgemein znr Deckung des Fehl-

oder Mehrbedarfs des Bisthums , sondern ausdrücklich nur für einen ganz fer-

atimmten Zweck erhoben bezw. mit staatlicher Geuohmig'ung angeschafft wor-

den sind (vgl. jene 1,2 Million Fr. zum Wiederaufbaue der St. Martin-Basilika

in Tours, J. d. C. d. Fabr. 1884 p. 214, oder für die »institution libre« zo

8t. Dizier, 1886 p. 341), noch kaum solche Sammelfonds, welche Geistliche oder

auch weltliehe Gomit^ ron aidi »u, nieht knft UsehSflieheii Auftrags bilto

und Terwalteo, selbst wenn solchen eine beatimmter prieisirte ZweekbesHm-

nrang fehlt Lefeiteren Falles handelt es sieh wohl noch nieht nm Offenitieke

Fonds oder eiaatiieh mittnftherwachendes ZweekfemSgen einer kirchlichen

Anstalt, sondern vorerst mehr nur um PHrfi/vermogen, J. d. C. d. Fabr. 1886

p. 254, 1889 p. 74, 1884 p. 309, vgl. übrigens GHyel. fr. St.-K.-R. 130 A. 12,

Dalloz 1885 II 212 = Sirey 1886 II 59. Im 7iic/i /amtlichen Theile führt

d. Strassb. Diöcesanblatt 1890 S. 218 ein, von einem besonderen Verwaltungs-

rathe geleitetes »Diöcesnnwerk zur Heranbildung künftiger Priester« mit

einem Vermögen von 130,000 tJL auf, herrührend von jährlichen a. ausser-

ordentlioheo V^einsbeitr&gen nnd grösseren Sehenhnngen der Geistlichen.

Der Sehatimeister soleher oearres diocMnes wird regelmissig Tom Biaehofe

ernannt, ehenso der mit der Leitung der Samminngen hetraate Geistlidie.

Weit mehr YermSgea hesitien solche »DiSeesanwerke« in Belgien.

7) G.-Saroml. II. S. 358. Das Bisthnm Ueti nmfaast aar einen Re-

gierungsbezirk , dürfte also eigentlich nur ein Knabenseminar mit eig'ener

Rechtspersönlichkeit besitzen; doch ist das zu Bitsch gewisser Massen nur an

Stelle desjenigen zu Finstint,'eii fobon §. I A. 9) getreten, welches, weil vor

1871 ZQ einem anderen Departement gehörend , die juristische Persönlichkeit

besass. Leider ging der bischöflichen Schule zu Bitsch das über 160,000

betragende Vermächtniss Thomaa (Arch. f. K.-R. 73 S. 401 Ziff. 1) verloren,

wdl weder die hisehSfliche Tafel, noch das Priesterseminar die Staattgenehmig-

nng rar Annahme naehgesneht hatten, — ein Bewek', wie nOthig die reeht-

Hehe Klarlegnng des Bestandes oder der Bechtstriger solcfaer DiOoesan*

anstalten ist

Die fortdauernde Rechtsfähigkeit der kleinen Seminare Terfechten

MeurtTt hl. Sachen II 391 und Geigel, franx. St.-K.-R. 273, dagegen hoU»

nnd belg. St.-K.-R. 9-"), Filette 172, Giron droit adm. beige 1 365 und Kas*

sationabof Brüssel 4 XU 1865, vgl. Dalloz 1892 II 519.
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4) Nur als tridentinisehe oder konkordatamisiig« ^Mekm Se-

minarec anerkannte die Ordonnanz vom 5. Okt. 1814 ffeisUiehe Sehnlen

mit eigener BeehtspersOnlichkdt; denn ihre Bestimmnng liegt ledig-

lich ira Unterriehte »znm Eintritt in's Pnestereemtnar l)eetiminter

Jüaglingec; für die gleichzeitige Vorbereitung solcher jungen Leute,

die zum Voraus auf den Eintritt in den (jeistlichen Stand ?erz\phten

und nur einem icelÜichm Berufe sich zuwenden wollen, sind die

Schulen ira Sinne der Ordonnanz vom 5. Okt. 1814 schon deshalb

nicht bestioimt, weil schon von frühester Jugend an die Zöglinge des

geistlichen Standes statt der für alle gebildeten Berufsstände ge*

naeinsamen« allgemein wissenschaftlichen Vorbildung einen eigen*

artigen, nnr fttr ihren Bemf berechneten Unterrieht, losgelöst Tom

iMttitdlsii Umgange (oben §• I A. 8) und thnnliehst von allen bfirger-

licben Beziehungen, erhalten sollen.

Derartige rein geistliche Sehnten sind (oben §. I 7 n« 8) die

»bischoflichen GyronasisD« za Strassburg und Montigny langst nicht

mehr, wenn ihnen auch in den bischöflichen Statuten (oben §. I A. 8)

zus^leich (zumeist jedoch nur in Klammern) die Bezeichnung »Knaben-

serainar« mitbeigelegt wird.

5) Durch die Schliessung bezw. Verweltlichung der Knabeu-

seminare ist das ihnen gewidmete ZweckvermOgen nicht herrenlos

geworden; iwar kann dasselbe nicht mehr genan nach der Bestim-

mnng, wofür es nach der Absicht der VermSchtniss- oder Schenk-

geber dienen sollte, Verwendnng finden, doch entspricht es allge-

meinen BechtsTorschriften, dass der Stiftangsertrag jetzt den Kon-

rikten (oben §. I A. 12*) der bischoflichen (Pro-) Gymnasien als

denjenigen geistlichen Unterrichts- bezw. JShneAiiN^saostalton zn-

fliesst, welche dem ursprünglichen Stiftungszwecke am nftcbsten

stehen.

Allein daraus, dass in Ermanglung einer anderweiten möglichen

Verwendungsart das Vermögen der früheren Knaben- oder kleinen

Seminare den bischöflichen Gymnasien zuüiesst, folgt keineswegs,

dass kraft einer Universalsuccession diese bischöflichen Gymnasien an

die Stelle der petits s^minaires getreten und in den Besitz eigener

Rechtspersönlichkeit gelangt sind. Die Rechtspersönlichkeit der

kleinen Seminare ist nicht erloschen, sondern schlummert fort, bis

sie (obeo §. I 1) als rein tridentinisehe oder konkordatsmflssige

ftiMehe*) Pflanzscbnlen mit aussehliesslich geistlichen Lehrern nnd

unter ausschliesslich geistlicher Leitung etwa wieder erwachen. Die

bischöflichen Gymnasien sind inzwischen weiter nichts, als Anstalten

des Bisthums oder der^) bischöflichen Tafel unter der Verwaltung^)
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des Bischofs, nicht aber eigene DiöcesanstiituDgeii oder besondere

Bechtspersoneo.

8) Nach aussen yertritt rechtlich nur der Bischof oder sein gesetxlicbn

Vortreter die Tafel und alle Einzel-üntcrnehraungen letzterer; nichts hindert

ihn jedoch, für die betreflendcn Anstalten ei()tn€ Ausschüsse zu bildon; ntr

gilt der Beschluss letzterer blos dann, wenn der Bischof oder sein Verlrtt^r

solchen sich angeeignet oder zum seinigen erhoben hat. Statt einen 6f ofin-

deren Aasschusa eigens für eine geistliche Schule niederzosetzen , kann de:

Biwliof Meh sein atfodiges BatbskoUegiam oder eine eonstige, kimft ttaatUcbtr

oder kirehlieber Vorsehrüt beetehende Behörde mit der Wahmebmiing der diei-

beittglicben Yerwaltnngsbefiignfsse der biechSflicben Tafel betranen. Hieb<:

kommen inabesondere anch in Betracht: a) der Venoaltungsrath fQr

Priesterseminar zufolge kais. Dekrets vom Ö. Nov. 1813 {GeUjel 273, bolL onii

belg. St.-K.-R. 93), welcher von Rechtswegen zugleich die Knabenseminare Ter-

tritt und mitunter seitens des Bischofs auch mit der Verwaltung bischöflickr

Gymnasien oder Colleges libres beauftragt ist, und b] der Außichtsralh für

das Priesterseminar zufolge des tridentiner Kirchenraths S, 23 c. 18 de ref.,

nämlich ein vom Bischöfe ernaunter Domherr, ein vom Domkapitel eruanot^r

Domherr, ein Tora ^ehofo ernannter Pfarrer, endlich ein Pfkrrer, welchen die

Pfiurrer am DiSeeeaahaQptorte — oder infolge bee. Uebnng — Acta 8. Sedii

XII 492 — die Dekane — ans ihrer Mitte wShlea, Areh. f. K.-B, 66 8. ItS,

194 v. 19« A. 11, Oeigel, ItaL 8t-E.-B. 117. Boll eed. d. Straasb. 1883 p.m
Letiterer AvfiicMsrath, welcher bisher nicht immer regelmässig berufen mid.

sondern oft nur ein Scheinleben führt
,

greift zwar nicht beschlussförmig ein.

sondern wirkt nur mehr begutachtend oder berathend mit; ijb^irhwohl bi-'-tt

diese vom Kirchenrathe angeordnete geschäftliche Betheiligung der Vfnrr-

geistlichkeit , von deren Opferwilligkeit (oben §. IV A. 5 u. 6, Schluss)

Aufbringung des Fehlbetrags regelmassig abhängt, ihr zugleich eine gesetzlich«

Handhabe zur Wahrung ihrer Interessen (oben §. II A. 8, III A. 8 and 11}

namentUeh bei der flnaoilellen üeberwaehnng der gdttlichen Bildnngsanttalten.

9) MUh. »Yolkflfireiind« 15 IX 95 87 S. 894. »Beim AbMhiede foe

»den goiati. Eiercitieii im kleinen Seminare von Zillieheim ipiaoh (Beicki-

»tagsabgeordneter) Winterer den Wnnech ana, et m6ge der katb. Kirche Te^

>g5nnt sein . ihre Prieeter eelbet sn erziehen« u. s. w. Inzwischen hat da^

klUi. Ministerium bedingungsweise auch in Bischenberg (oben S. 435) Reieniptoh-

sten wieder zugelassen, Gasöfen im Pr.-8eminare (S. 48>)) ^rt/on, auch den

bischöfl. Progjmnasiam Zillisbeim eine Untersekunda anreiben lassen.
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XIX.

Gerichtskostenfreiheit fOr die Kirche in Preussen.

Mitgetheilt tob £«chtiaDWftlt and Cooaietoiialrath Dr. Forsch in BrMbui.

In der Preussischen Gesetzsammlung (1895. Seite 203 folgende)

ist ein neues Gerichtskostenf^esetz vom 25. Juni 1895 veröffentlicht

worden. Dasselbe enthält folgende tür die Kirche und ihren Bechto*

kreis intereseirende Bestimmungen:

§. 8.

Von der Zahlung der Gerichtsgebtthren sind befreit:

1. Der Fiscus des Deutschen Reichs und des Preussischen Staates,

sowie alle olVentlichen Anstalten und Kassen, welche für Rech-

nung des Reichs oder Slaates verwaltet werden oder diesen

gleichgestellt sind;

2. alle öffentlichen Armen-, Kranken-, Arbeits- und Besserungs-

anstalten und Waisenhäuser; ferner milde Stiftungen, insofern

solche nicht einzelne Familien oder bestimmte Personen betref-

fen oder in blossen Studien-Stipendien bestehen, sowie endlich

die Gemeinden in Armenangelegenheiten;

3. alle öffentlichen Volksschulen;

4. alle öffentlichen gelehrten Anstalten nnd Schulen, Kirchen,

Pfarreien, Caplaneien, Vicarien und Küstereien, jedoch nur in-

soweit, als nach dem Zeugnisse der zuständigen Staatsbehörde

die Einnahmen derselben die etatsmässige Ausgabe einschliess-

lich der Besoldung oder des statt dieser überlassenen Niess-

brauchs, nicht übersteigen; insoweit jedoch eine Augelegeuheit

zu«^leich solche Ansprüche betrifft, weiche lediglich das zeitige

Interesse der für ihre Person zur Nutzung des betreffenden Ver-

mögens Berechtigten berflhren, haben letztere die auf ihren

Theil rerhftltnissmftssig fallenden. Kosten zu tragen;

5. Militärpersonen fßr gewisse letztwillige Verfugungen;

6. PrivatuntemehmuDgen, welche nicht auf einen besonderen Geld-

gewinn der Unternehmer gerichtet sind, sondern einen gemein-

nützigen, nicht auf einzelne Familien oder Corporationen be-

schränkten Zweck haben, sofern denselben durch besondere ge-

setzliche Bestimmung Üebühreafreibeit bewilligt ist. Die bisher
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solchen Unternehmungen z. B. Pensions- und Versicherungsan-

stalten ^ Bürger-Bettttogsinstitoten ,
gemeinnützigen Aciienbaa-

gesellschaften a. s. w. bereits bewilligten BefreiuDgen bleiben

in Kraft Wenn in einseinen F&llen die Befreiung sweifelbaft

ist, 80 ist darflber gemeinsehaftlich von den Ministem d«
Finanzen und der Jostis xn entsclieiden.

Die einem Betheiligten bewilligte Befreiung soll in keinem

Falle einem anderen Betheiligten zum Nachtheile gereiclien.

§. 9.

Die Gebührenfreiheit entbindet nicht von der Zahlung der

baaren Auslagen. Bei den besonderen Anordnungen über die Kosten-

freiheit bei der ersten Anlegung der Qrandbücber behält es sein Be-

wenden.

Die Motive zn §. 8, der nnver&ndert nach dem Entwarf fon

beiden Hftnsern des Landtags angenommen worden ist, lauten:

Die Vorschriften des §. 4 des Geseties Yom 10. Mai 1851 Aber

die svibjectioen Oebfihrenfreiheiten gelten gemSss §. 5 des Qesetses

vom 21. März 1882 (Qesetzsamml. S. 129) im ganzen Umfang^e der

Monarchie. §. 8 hält dieselben im Wesentlichen aufrecht. Die in

Ziffer 4 vorgenommene Äenderung — Ersetzung des Zeugnisses der

kirchlichen Behörden durch ein Zeugniss der zuständigen Staatsbe-

hörde — beruht aut Artikel 23 Ziffer 5 des Gesetzes vom 3. Juni

1876 (Qesetzsamml. S. 125) bezüglich der evangelischen Kirche, so-

wie auf §. 51 des Gesetzes vom 20. Juni 1875 (Qesetzsamml. S. 241)

und §. 8 des Gesetzes TOm 7. Juni 1876 (Gesetzsamml. S. 149) be-

züglich der kathol. Kirche. Mit RAcksicht anf eine Bntscbeidang

des Oberverwaltnngsgerichts (Bntscbeidnngen Bd. 21. 8. 431) sei

ansdrficklich herrorgehoben, dass nach der Absiebt des Entwurfs die

den Kirchen gewährte Oebührenfireibeit den Kirchengemeinden all-

gemein zukommt nnd denselben auch dann zusteht, wenn die Kirchen-

gemeinde nicht als Vertreterin des Kirchenguts handelt. Die nähere

Bezeichnung solcher Privatunternehmungen, welchen wegen ihrer Ge-

meinnützigkeit Gebührenlreiheit zu gewähren ist, überlässt Ziffer 6

besonderen Gesetzen. Es entspricht dies dem bestehenden Zustande,

da auch nach §. 4 Ziffer 6 des Gesetzes vom 10. Mai 1851 zur

dauernden Gew&hmng von Gebührenfreibeiten die in Inanspruchnahme

der Gesetsgebnng erforderlich war; von «ner Aufnahme der dort dem
Finanzminister gewährten Befugniss zur ?orlftnfigen Bewilligung von

Oebfihrenfreiheiten ist Abstand genommen worden, da ein Bedfirf-

niss ffir solche vorttufige Bewilligungea nicht hervorgetreten ist.
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Die Anftihlmig der eabjeetifen Gebfihrenfireiheiteii in §. 8 ist

eine erschöpfende, so dass alle darin nicht erwfthnten beseitigt sind.

Zu §. 9, insoweit er hier interessirt, sagen die Motive:

Auch in gebührenfreien Angelegenheiten Icann der Staat nicht

auf die Erstattung der ihm erwachsenden haaren Auslagen ver-

zichten. Absatz 1 des §. 9 stellt daher in Uebereinstimmung mit

dem bestehenden Rechte (§. 6 des Gesetzes vom 10. Mai 1851, §. 5

Absatz 2 des Gesetzes vom 21. März 1882) die Regel auf, dass

die Gebfihrenfreibeit nicht von der Zahlung der baaren Auslagen

entbindet

Eine Ansnahme erleidet diese Vorschrift bei der ersten An-

legung der Qrundbftcher, indem hier inr Erleichterung der Ein-

führung der Grundbücher in einzelnen Einffibrungsgesetzen nicht

blos Befreiung von Gebühren, sondern auch Befreiung von baaren

Auslagen gewährt ist. Diese Vorschriften sollen unberührt bleiben.

Eine weitere Ausnahrae bezüglich des Verfahrens der Zwangs-

erziehung wird in §. 95 Absatz 2 aufrechterhalten.

Im Abgeordnetenhause entstand über die angezogenen Para-

graphen gar keine Discussion. Im Herrenhanse bemerkte der Be-

richterstatter Geheimrath Dr. Dambach (Stenogr. Ber. 1895. S. 233.

Sitzung Tom 17. Mai)

:

Meine Herren, der §. 8 enthftlt die sogenannten subjectiTcn

Kostenbefireiungen. Da finden die Herren unter Nr. 4, dass Ton der

Zahlung der Gerlchtsgebflhren befreit sind: alle OlTentllcben Ge-

lehrtenanstalten und Schulen, Kirchen^ Pfarreien u. s. w. Es ist in

dieser Beziehung nun zweifelhaft geworden, ob die Kirchen blos in

soweit befreit sind, als sie die Vertreter des Kirchen^nites sind, oder

ob die Befreiung sich auf die Kirchengemeinden im Allgemeinen

bezieht; und zwar ist dieser Zweifel entstanden durch eine Ent-

scheidung des Oberverwaltungsgerichts. Die Königliche Staats-

regierung hat erklärt, dass die Befreiung sich auf die Kirchenge-

meinden beziehe, auch wenn sie nicht Vertreterinnen des Kirchen-

gutes seien. In Ihrer Commission ist derselbe Zweifel aufgestiegen,

und man hat gemeint: da hier in dem Gesetze »Eirchenc steht, so

sei es möglich, dass die Judicator ausführe, die Kirchengemeinden

hätten die Gebuhrenfreiheit nicht allgemein. Die Königliche Staats-

regierung hat aber in der Commission ausdrücklich erklärt, dass

auch, soweit die Kircheiif^emeindeii nicht etwa Vertreter des Kirchen-

gutes seien, sie exenipl waren von den Gorichtskosten ; es ist daher

von Ihrer Commission beschlossen, dies hier im Plenum zum Aus-

druck zu bringen, damit, wenn die Frage etwa später zur Ent-
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sobeiduiig komme, man wisse, welche Meiaimg bei der Beratbnng

hemchend war, wkd welche Anflteang die EOnigliehe Staate-

regienmg habe.

Es kam dann In demselben Paragraphen noch znr Präge, was
unter tSchulen< zu verstehen sei , ob hierunter auch die Schulge-

meinden zu subsumiren seien oder ob das Wort »Schulenc im enteren

Sinne zu verstehen sei. Man erklärte in der Commission, dass man
dies der Judicatur überlassen wolle ; die Königliche Staatsregiemng

faase die Schulen ebenfalls als Schulgemeinden auf.

Das habe ich nur im Namen der Commission hier an erklftfen,

damit, wie gesagt, bei späteren Fragen man wisse, welche Auf-

fassnng das Herrenhans gehabt habe.

Das Wort hiesn warde nicht weiter Terlangt.
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XX.

Der von den Abg. Bachem und Rören beantragte Entwurf

eines preussiecben Gesetzes,

här. die Anlage eonfessUmdler Begräbnisssiätten.

I. Unter dem 10. Februar 1895 brachten die Abg. Dr. Bachem

und Bären und 91 andere Genkomaabgeordneto den nachstehenden

Geeetaentwarf ein:

>Die Kirchengetneinden der anerkannten Beligionsgeeellechaflen

haben im ganzen Umfange der Monarchie das Recht, anf ihre Kosten

Begrabnissstatten ffir ihre Gonfesslonsangehörigen zn errichten.«

»Gründe. In dem ganzen Umfange der Preussischen Monarchie

mit alleiniger Ausnahme desjenigen Theils der Rheinprovinz, in wel-

chem das französische Recht gilt, vielleicht auch noch mit Aus-

nahme einiger anderen kleineren Gehietstheile haben auf Grund der

betreffenden ßestimmungen des Preussischen Allgemeinen Laudrechts

oder verwandter Bestimmungen die anerkannten Religionsgesell-

schaften das Recht, Begr&bnissstätten confessioneller Art nur für

ihre Confessionsgenossen zn errichten nnd sind thatsachlich im Be-

sitz solcher Begrabnissstatten.

Im Odneie des frangöeieehen Reekiea bestehen, zum grossen

Theil in Fol^e der im Ansehlms an die Qesetsgebong der französi-

schen Republik stattgefnndenen Verwandlung alter confessioneller

Kirchhöfe in communale, theils auch in Folge von Neiuuilage com-

munaler Kirchhofe, an sehr vielen Orten communale Kirchhöfe, für

die sätnmtlichen Angehörigen einer Civilgemeinde ohne Rücksicht

auf Religion oder Confession bestimmt. Neben diesen communalen

Kirchhöfen bestehen aber auch in manchen Orten Kirchhöfe confes-

sioneller Art, sowohl im Besitz von protestantischen wie von katholi-

scbea Kirchengemeinden. Namentlich hat sieh eine grossere Zahl von

jadischen Kirchhofen erhalten. Dagegen hat eine nenerliche Recht*

sprechnng des Reichsgeriehtes anf Grund von Bestimmangen ans der

Zeit der französischen Bepublik zu Anfang dieses Jahrhunderts ent-

schieden, dass in diesem Gebiet die Nenerriehiimg eonfeeeiondUr

Kirekhöfe nickt zulässig sei. Demgemäss sind die Anträge von Kir-

chengemeinden, sowohl von katholischen wie von protestantischen,

ihnen die Anlai,'e confessioneller Kirchhöfe zu gestatten, seit längerer

Zeit von der Verwaltungsbehörde stets abgelehut worden.€
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»Der Qesetientwarf bezweckt, dieser Terschledeiieo Behandlung

ein Ende sn mncben, and ttberall dieselben Omndsätze in Stehen
der Kirebbdfe einsnffthren, welche seit langer Zeit tat Tolten Zu»
friedenheit beider Confessionen und ohne irgend welclie praktische

Schwierigkeiteo im Gebiet des Preussischen Allgemeinen Landrecbtes

herrschen. €

»Es ist selbstredend, dass die allgemeinen polizeilichen Bestini-

mangen über Begräbuissstätten, naroentlicb die sauitätspolizeilichen,

so wie dieselben für die bestehenden confessionellen Kirchhöfe im

Gebiet des Prenssischen Allgemeineo Landrecbtes gelten , aneh fiir

die neu entstehenden oonfessionelleo Kirchhöfe in allen andern Ge-
bieten Qflltigkeit haben werden.c

»Ebenso wird an dem Eigenthnmsrecht der bestehenden BegrftlH

nissst&tten, sowie an den bestehenden Vorschriften, betreffeiid die

Aufsicht über die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden dnrch

dieses Gesetz nichts geändert.

c

II. üeber den obigen Antrag der \bg. Dr. Bachem, Rören
und Genossen erstattet Abg. Dr. Irmer Nameus der XUI. Commia-
sioD folgenden Bericht

:

Der Antrag der Abg. Dr. Bachem, liören und Genossen aof

Annahme eines Gesetzentwurfs, betr. die Anlage confessioneller Be-

grftbnissst&tten, wurde durch Beschlnss des Hansee der AbgeordneAaB

vom 18. Mftra 1895 der unterseichneten Commission sar Vorberathnng

ftberwiesen. Die Commission hat über denselben in ihrer Sitzang

vom 20. Mftn verhandelt nnd Beschlnss gefasst. Als Vertreter der

KOnigl. Staatsregierung nahmen die Minister der geistlichen, Unter-

richts- und Medizinal-Angelegenheiten Dr. Bosse und der Geheime

Oberregierungsrath Dr. Renvers an der Verhandlung theil.

Vor Beginn der Besprechung gab der Herr Minister Namens
des Königl. Siaatsmimsicriums folgende Erklärung ab:

Die Königl. Staatsregierung halte die einfache Annahme des

jetzt vorgelegten Gesetzentwurfes taliter qnaliter nicht für gerathen.

Bs werde nOthig sein, Vorsorge su treffen tarn Schutz der lotereesen

solcher Gommunen, welche communale Kirchhöfe haben, nnd wohl

auch zum Schnts confessioneller Hinderhelten in solchen Gemeinden.

Aneh die Frage wegen Ausdehnung des Entwurfes auf die Massani*

sehen und Frankfurter Verhältnisse bedürfe besonderer Erwägung

und vorgängiger Ernnittelungen, während für die älteren Landes-

theilp ein ßedürfniss zu einer solchen Anordnung überhaupt nicht

vorzuliegen scheint.

Die Staatsregierung sei bereit, die angeregte gesetzliche Ee-
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gelang fAr diejenigen Landesiheile, füir die ein Bedflrfniss beeteht,

mit aller nor thnnlichen Beeebleunigang in die Hand in nehmen

und sobald als möglich das Ergebniss der annsiellenden Brmittel*

angen, und zwar womöglich in der Form eines ausgearbeiteten Ge-

setzentwurfes, vorzulegen.

Der Herr Minister stellte anlieira, ob nach dieser Erklärung

nicht vielleicht von einer Berathung des Antrages Abstand zu nehmen

sein dürfte, und fügte hinzu, dass es in seiner Absicht liege, vor der

Einbringung des Gesetzentwurfes die Consistorien und die Bischöfe

gQtachUich an hören.

Der JniragiMer erbUeH mmmt m dtr Erktammg des Mimders
ein anerkennenswerthes Entgegenkommen, glaubt jedoch dass die

Vorbereitung des vom Herrn Minister in Aussieht gestellten Qesets*

entworfes viel Zeit erfordern werde und dass daher möglieherweise

auch in der nftchsten Tagung die Einbringung desselben noch nicht

werde erfolgen können. Am Rhein gebe es sehr wenige gesetzliche

Bestimmungen über das Begräbnisswesen, und selbst über deren Aus-

legung bestehen Zweifel, wie die schwankende Praxis der Gerichte

und der Verwaltunf^sbehörden zeige. Die Mehrzahl der Anordnungen

der Verwaltungsbehörden werden aus einer Art Ck)univenz respectirt,

nicht deshalb, weil sie in bestehenden Gesetsen begründet sei. Hier

werde sich Tielleicht für die Staatsregierung der Wunsch ergeben,

durch eine klare Formulimng des Bechtsstandpunktes den Mastregeln

der Verwaltungsbehörden die erforderliche Qrundlage su geben. Das

wArde noch mehr Zeit der Vorbereitung beanspruchen. Jedenfialls

sei es wünsehenswerth, die Frage der Zulassung confessioneller Be-

grftbnissplätze vorweg zu regeln. Er vermisse in der Erklärung des

Ministers die ausdrückliche Zusicherung, dass die Staatsregierung

gesonnen sei , bei der in Aussicht gestellten gesetzlichen Regelung

die Angelegenheit im Sinne seines Antrages, und zwar spätestens in

der nächsten Tagung zu ordnen. Deshalb müsse er auf der Be-

rathung desselben bestehen. Es sei zuzugeben, dass, wenn sein An-

trag Qesetz werde, sich bei seiner Anwendung Schwierigkeiten er-

geben könnten. Das wdrde aber — vorausgesetit, dass die Staats-

regiemng den angesagten Entwurf bald einbringe — nur kurze Zeit

dauern. Jedenfalls wardea diese Schwierigkeiten nicht in's Gewicht

fallen gegenüber den Vorthellen, welche die Annahme seines An-

trages darbieten würde. Selbstverständlich verlange er eine voll-

ständig paritiitisciie B.ehandluni^ beider Confessionen , wie ja auch

sein Antrag den AVünschen beider Confessionen entgegenzukommen

beabsichtige. Ebenso erkenne er die Nothwendigkeit an, auf die
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finaniiellen Intensseii der Gemeinden Bfioknelit in nehmen. 8r

wfineche aber, daes man eich echon jetit wenigstens Aber die Gnuid-

lagen der künftigen gesetzlichen Regelung einigen möge.

Der Herr Minister erwiderte hierauf, dass eine Kegelang Im

Sinne des Antrages des Abg. Dr. Bachem in Aussicht genoraraec

sei. Wenn das in seiner Flrkläiung vielleicht nicht deutlich genug

zum Aus>lruck gekommen sei, so liege das an der Eile, mit welcher

er sie in der Sitzung des Staatsministeriams formulirt habe. Anderer-

seits könne er nicht annehmen, dass aas dem bisherigen Zosiandt

eich llissst&iide ergeben haben, welche eine sofortige Aenderaog dee-

eelben dringend erforderlich erscheinen Hessen. 6s sei bereite frfiher

an die Begiemngsprftsidenten nnd an den Oberprfteidenten der Bhein-

proTinz die Anffordening ergangen, eich Aber die ganze Frag« n
ftassern. Alle Regierungspräsidenten mit Ansnahme desjenigen tod

Düsseldorf haben das Bedürfniss einer Aenderung des bisherigen

Kechtszustandes in Abrede gestellt, der Letztere aber von einer so-

fortigen Aenderung alit,'orathen. Seinem Votum habe sich allerdicgs

der Oberpräsident beüin<{t an [geschlossen, wenn er auch nicht das

Bedüi'l'uiss für ein sehr dringendes halte. Angesichts dieser Sach-

lage habe die Staatsregiernng zunächst geglaubt, von weiteren

Schritten .\bstand nehmen za sollen. Die fiinbriugnng des Antrages

des Abg. Dr. Baehm jedoch nnd die Behandlung, welche er bei der

ersten Lesung im Abgeordnetenhause erfahren habe, habe ihn ver-

anlasst, die Angelegenheit im Staatsministerium zur Sprache sa

bringen und sich die Ermächtigung zur Abgabe der obigen Br-

klärung zu erbitten. Diese habe in ihrer ursprünglichen Fassuiii:

die gesetzliche Regelung in der laufenden oder in der nächsten Ses-

sion in's Auge gefasst. Hiergegen sei im Staatsministerium einge-

wendet worden , dass eine derartige Formulirung nicht üblich sei

und schweren Bedenken unterliege. Deshalb seien die Worte >iD

dieser oder in der nächsten Sessiont gestrichen worden. Seine Ab-

sicht gehe aber dahin : wenn nicht nnforhergesebene Hindemieee ein-

treten, den Entwurf in der nächsten Session rorznlegen.

Der Herr Begimmgaemmssar hemerkie kmanKfi dass die so-

fortige Regelung der Angelegenheit im Sinne des Antrages des Ab-

geordneten Dr. Bachem deshalb nicht ganz unbedenklich sei , weil

nicht abzusehen sei, wie weit dadurch in den bestehenden Rechta-

zustand eingegriffen werde. Dieser sei im Gebiete des Preussischen

Staates ein höclist verwickelter. Zunächst seien in Bezug auf seine

Gestaltung drei grosse Gruppen von Gesetzen im Auschluss an die

drei Hechtsgebiete zu unterscheiden. Nicht einmal in jedem der-
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selben hemehe folle BinheiUielikeit Im Qebiete dM Allgemeiiieii

LaDdraehts battehen noch mehnre pro?iinialrechUiche Yonchriften,

ebenso sei der Zustand aach im Gebiete des geraeinen Rechtes nicht

einheitlich geregelt, vielmehr bestehen z. B. in Hannover einzelne

Coudistorialordnuiigen, durch welche das gemeine Recht ausser Kraft

gesetzt sei. Ausser diesen beiden Gruppen komme als dritte die

ehemals Französische und Bergiache Gesetzgebung iu Betracht. Da-

neben bestehe noch ein besonderes Recht lär Schleswig-Holstein, fflr

Nassau, für Frankfurt a. M. , für Kurhessen, für Hessen-Homberg,

eewie fftr die ahemals Qroasherioglicb HeaBischen und Baieriaeben

Oebiatatheile. Wie weit anf die verachiedenen Recht^biete der

BaekenCäcke Antrag von Binflnaa ael, mflaae ?orerst geprfift werden.

Ob nor im frantOaiaeben Racbtagebiet, in Nasaan nod in der ehe-

maligen freien Stadt Frankfurt, die Anlegung der Kirchhöfe Sache

der Civilgemeiuden sei, könne er vorerst nicht bestimmt angeben.

Der Berichtirstatter glaubt feststellen eu können , dass nach

dem Ausfall der ersten Lesung die grossen Parteien des Hauses dem
Gedanken des Antrages nicht unsympathisch gegenüberstehen. Es

sei aocb zuzugeben, dass, weun er Gesetz werde, nicht etwa ein

Vakanm entstehen werde. Denn das Prairialdecret bleibe bestehen,

aoweit es den Gemeinden die Verpfiiehtnng auferlege^ durch Anlage

von Begrabniaapittaen fflr die Beatattung der Todten so aorgen. Ea

frage aieb nnr, ob dieae Verpflichtung anareiebe, um den Angehörigen

der eonfesaioneUen Minderheit ein anständiges Begrftbniaa in aichem.

Man könne die Befllrehtung nicht nnterdrfleken, daaa, wenn der An-

trag ohne weitere Kautelen Annahme fände, da, wo nur eine kleine

confessionelle Minderheit vorhanden sei, der für diese bestimmte Ge-

meindefriedhof eine äussere Gestalt gewinnen könne, die ein Begräb-

niss auf demselben nicht als ein anständiges erscheinen lasse. Aus-

serdem mahnen die Aeusseningen des Hegierungscommissars zu ganz

besonderer Vorsicht. Die ao?eränderte Annahme des Antrages den

Abg. Dr. Bachmn könne nicht nnr fflr die möglicherweise nnr kane

Zeit bia snm Zustandekommen dea ?on der Staatsregierung Terheis*

lenen Geaeties, sondern auch in späterer Zeit Schwierigkeiten ber-

orrufen. Denn aneb später wärde sich im einselnen Falle oft die

Frage ergeben, ob und wie weit eine bestimmte, anf einen kleinen

Qebietstheil beschränkte Vorschrift dnrch ein Gesetz im Sinne des

Antrages des Abg. Dr. Bachem aufgehoben sei. Andererseits sei

nicht abzusehen, wie weit dieselbe die Finanzlage solcher Gemeinden

beeinflussen werde, in deren Etat die üeberschüsse aus den Begrab-

nissplätzen eine her?orragende Bolle spielen. Freilich müsse unam-
IfdÜT Ar Kii«lMarteht LZ2IY. 80
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wunden anerkannt werden, dass den Kircbengfemeioden im GebieU

des Rheinischen Rechtes eine Befhgniss verweigert sei, die ihnen

fast im gesammten Staatsgebiete als eine selbstverständliche gewährt

worden sei, uud dass diese V^erweigerung sich nicht einmal auf den

unbestrittenen Sinn eines Gesetzes stütze, sondern auf eine von den

Verwaltungsbehörileu geübte Praxis, welche auf einer nicht unange-

fochtenen Auslegung des Gesetzes beruhe. Wenn nun hiernach die

noveränderte Annahme des Antrages nicht ang&ngig sei, so empfehle

sich doch eine Beschlussfassung etwa in dem Sinoe, dass das Haus

?en der firklftmng des Ministers mit Qeongthnnng Kenntnis» nehme

und der baldigen Einbringnng einer Vorlage entgegensehe« doreh

welche einerseits den Kirchengemeinden die Anlage too Be-

grftbnissplftUen allgemein gestattet, andererseits aber auch ffir die

finanziellen Interessen- der mit eigenen Begräbnissplfttzen ansg^estat-

teten bürgerlichen Gemeinden und für ein anständiges Begräbniss

der Angehörigen der coafessionellen Minderheit ausreichend Sorge

getragen werde.

Der Herr Minister ergänzte seine früheren Ausführungen da-

hin, dass er eben deshalb , weil die Behandlung der vorlieg'eaden

Frage ganz besondere Vorsicht erfordere, persönlich an den Com-
missiensTerhandluDgen theilnehme. Das sei sonst^ solern es sich am
lDitiati?anträge ans der Mitte des Hauses handle, nicht fiblich. Aber

hier, wo es sich um Uerbeiffihrung oder Sicherung des confessionellea

Friedens handle, habe er geglaubt, eine Ausnahme machen zu mQssen.

IKsshalb habe er sich vom Staatsrainisterium ermächtigen lassen, sich

an der Besprechung zu betheiligen und alle mögliche Auskunft zu

geben, damit nicht ein übereilter Beschluss gefasst werde.

Bei der weiteren Besprcrlmmj wurde von einem der Redner be-

stritten, dass bei den grossen Parteien des Hauses über eine Ue-

gelung des Begräbnisswesens im Sinne des Antrages des Abgeord-

neten Dr. Bäckern volle Einigkeit herrsche, denn bei der ersten Be-

rathung im Plenum sei von dem Redner der nationalliberalen Partei

ausdrücklich bemerkt worden, dass im Schosse dieser Partei die

Meinungen getheilt seien. Auch müsse er die Verwaltungsbehörden

gegen die Vorwürfe des Berichterstatters in Sehnte nehmen. Ihr

Verhalten sei durch vorausgegangene gerichtliche Entscheidungen

veranlasst woitlen. Im Uebrigen stehe auch er der Tendenz des

Antrages nicht feindlich gegenüber, halte ihn indessen in der vor-

liegenden Form für unannehmbar und empfehle aus diesem Gruuüe,

die von dem Minister verheissene Vorlage abzuwarten.

Von anderer Seite wurde hierauf erwidert, dass in den Aeus-
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serungen des Berichterstatters durchaus kein Vorwurf gegen die Ver-

waltungsbehörden liegen solle, sondern dass ihnen nur die Absicht

zu Qrande lag, zu zeigen, wie wenig sicher die Rechtslage sei. Im
Uebrigen empfehle sich schon ans taktischen Gründen, von einer Be-

schlussiassang über den Antrag abmsehen. Die Urheber deseelben

hfttten erreicht, was unter den obwaltenden ümetAnden ftberhaapt

%n erreichen sei, sie hätten die Sicherheit, dass sowohl die Staats-

regiemng als auch die Mehrheit des Hanses ihren Wünschen wohl-

wollend gegenüberstehe. Die weitere Aosgestaltang müsse man der

Staatsregierung überlassen.

Die folgenden Redner erblichten zwar in den Erklärungen des

Ministers ein anerkennenswerthes Entgegenkommen und begrüssten

mit besonderer Freude die Zusicherung, dass die geistlichen Behörden

mit ihrer Ansicht gehört werden sollen, traten jedoch dem Antrag-

steller darin bei, dass noch sie eine Einigung über die Qrnnds&tie

der künitigen fiegelnng schon jetst herbeigeführt wissen wollten.

Dabei komme Dicht etwa ein einseitiges Interesse der kathol. Kirche

in Betracht, sondern auch die evangelischen Oemeiaden sden lebhaft

betheiligt. Das beweise eine Petition, welche das Presbyterlnm der

evangelischen Gemeinde sn München-Gladbach im Jahre 1892 an das

Abgeordnetenhaus gerichtet habe. Diese habe damals eine Erweiter-

ung ihres Kirchhofes beantragt, sei aber damit abgewiesen worden,

obgleich festgestellt wurde, dass der zur Erweiterung nothwendige

ürund und Boden für die Bebauung ungeeignet sei, die Stadt dem-

nach an ihrer Ausdehnung durch die geplante Anlage in keiner Weise

bebindert werden würde.

Der Bmehterstaiter stellt hierauf zunächst seine vorigen Aens-

serongen über die Stimmung im Hanse dahin richtig, dass jeden-

falls die Mehrheit den Absichten des Antrages wohlwollend gegen-

überstehe. Sodann überreicht er folgenden Vorschlag für die Be-

schlnssfassung des Plenums:

das Haus der Abgeordneten wolle beschliessen

:

mit Rücksicht auf die Erklärung des Herrn Ministers, dass

seitens der Königl. Staatsregierung ein Gesetzentwurf, der die

Zulassung der Errichtung coofessioneller Begräbnissplätze im

Gebiete des Rheinischen Rechtes, unter Wahrung der be-

rechtigten Ansprüche der jeweiligen confessionellen Minder-

heit und des finansiellen Interesses der Gemeinden, ermög-

lichen will, nach Anhümng der evangelischen Consistorien

und der Iratholischen Bischüfe mit thnnlichster Beschlennignng

vorgelegt werden soll, geht das Hans der Abgeordneten über
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den Antrag der Abgeordneten Dr. Bachem and Genossen zur

Tagesordnung über.

Zur Begründung des Antrages wurde bemerkt, dass bei der

Bewhlussfassung eine positive Stellungnahme zu der Frage der con-

fMsionellen Kirchhöfe schon deshalb erforderlich sei, weil das Haas

im Jahre 1875 auf Antrag des Abg. Dr. Virchow von der Staata-

regiemng die Beseitigang der eonfesBionellen Begrftbnimplftlie im

ganzen Staatsgebiete ansdrflcklich verlangt habe. Ebenso wflnschens-

werth aber sei die Angabe der Yorsichtsmassregeln, welche die künftige

Gesetzgebung m beachten haben werde. Da der Antrag diesen For-

derungen entgegenkomme , so biete er die Gmadlage ffir eine aller-

seits befriedigende Beschlussfassung dar.

Die Besprechung des Antrages ergab, dass nur über zwei Ein-

zel punkte desselben Bedenken obwalteten. Von einer Seite wurde

bemängelt, dass die Neuregelung' nur für das Rheinland erfolgen

solle. Wenn man in dieser überhaupt einen Akt der ausgleichenden

Gerechtigkeit erblicke, so sei nicht recht ersichtlich, weshalb z. B.

Hassan davon ansgenommen werden solle. Zwar sei von dem Re-

gierangscemniissar bemerkt worden, dass hier Beschwerden nicht laut

geworden seien. Aber thatsftchlieh erblickte man auch in Nassau in

dem bestehenden Znstand vielfach eine Znrficksetzung gegen die alt-

ländisehen Provinzen, und diese werde noch emptindlicher sein, wenu

nur in einem benaclibarten Rechtsgebiete Abhilfe getroffen werde.

Von anderer Seite wurden gegen die Worte: »nach Anhörung der

evangelischen Consistorien und der katholischen Bischöfet Bedenken

erhoben. Hierdurch würden, so wurde bemerkt, der Staatsregierung

ohne Notb Beschränkungen auferlegt, welche die gesetzliche üegeluug

der Frage verhindern oder verzögern könnten. Hiergegen wnrde ein-

gewendet, dass die Staatsregierang durch die Beschlussfastmug des

Abgeordnetenhauses nicht gehindert werden kOnne, die Vorlage anch,

ohne vorher ein Gutachten der geistlichen Behörden eingeholt sn

haben, beim Landtage einzubringen, dass aber eben deshalb die an-

gefbchtenen Worte fiberflfissig seien. Der Antragsteller bat um Bei-

behaltung der Worte, da hierdurch eine den Interessen der Confes-

sionen Rechnung tragende Behandlung der Sache ermöglicht werde.

Der Herr Minister bemerkte, dass an sich auf jene Worte zwar nicht

allzuviel Werth zu legen sei, dass aber bei Anträgen die Einholung

von Gutachten in der Regel der Staatsregierung überlassen zu wer-

den pflege. Ihre Einholung im vorliegenden Falle zu fordern, sei

deshalb flberflOssig, da sie von ihm von vorne herein in Aussicht

genommen worden sei
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Nacfadem der Beriehtentatter sowohl die Worte: »im Qebiele

des Rheinischen Rechteste als aach die Worte: »nach Äuhörung der

evangelischen Consistorien und der katholischen Bischöfet aus seinem

Antrage zurückgezogen, so wird derselbe einstiraniig angeuomnoen.

Die CommiasioQ empfiehlt demnach dem Uauee folgende Be«

achlusäfassung

:

Das Hans der Abgeordneten wolle beschliessen

:

Mit Rücksicht auf die ErMärmiff des Herrn Ministere^ dass

seitens der Eönigliehen SkuUsregiermg ein ChseUenkmfn
der die ZiAasswng der EnichUmg eonfessioneUer Begräbnisse

pläise wUer Wahrung der bereekügien Ansprüche der j»-

weiligen confessiwielien MinderkeU und des finansidlen Jn-

teresses der Gemeinden ermöglicfien wHl^ mit tkunlichster Be-

schleunujung vorgeletß werden soll,

geht das Haus über den Antrag der Ähgeordn. Dr. Bachetn

und Gen. (Nr. 39 der Drucksachen) sur Tagesordnung über»

Berlin, den 27. März 1895.

Die XIII. Commission.

Dr. t;. WognOy Vorsitzender. Dr. Irmer, Beriebterstatter. Dr. Bachem,

Baehmann, Banddaw. Cahendg, Dr. v, Ckmg, Frhr. EgnaUen.

Dr. Hamid. Jürgensen, Dr. Kiasing. Mies. Frhr. v. PMenberg^

Mehrum. Schaü.

III. In der 60. Sitsang des Abg.-Hanses vom 1. Mai 1895

fand folgende knrze Verhandlung fther den Torstebeildea Oommis-

sionsbericht statt:

Antragsteller Abg. Rören (Centrura) will sich gegen den Com-

missionsantrag nicht wenden, zumal er einstimmig gefasst sei, son-

dern nur gegen einzelne Ausführungen, die in der Commission ge-

macht seien, fis handle sich nicht darum, für einzelne Gegenden ein

Priyilegium zn schaffen, sondern einen Ausnahmezustand zu beseiti-

gen, der Ua einen Tbeil der Bbeinprovinz gegenflber der ganzen

abrigen Monarchie bestehe. Der Antrag wolle lediglieh diesem Landes-

tbeile dasselbe Becht gewähren, das der Bevölkerung in den fibrigen

Theilen der Monarchie zustehe, nftmlich ffir die Zukunft confessioneUe

Friedhofe anzulegen. Alle bestehenden Kirchhofe biteben mit all ihren

Hechten unberührt. Auch im linksrheinischen Gebiet seien bis 1870

confessioneUe Friedhöfe mit Genehmigung der Regierung anstandslos

angelegt worden, lunl so beständen dort bereits annähernd 500 con-

fessioneUe Kirchiiöle. Dasselbe, was für diese Rechtens sei, solle

auch für die neu anzulegenden Friedhöfe gelten. Eine Neuregelung

des Begrftbnisswesens mOge ja an sich wfinschenswerth sein, aber
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•Ine Ymnssebang des Antragfes sei sie nicbi Man lifttto desbalb

den Antrag ohne Bedenken wohl annehmen kOnnen. Da aber Ireine

Aussicht auf Annahme vorbanden sei, so werde er für den Commia-

sioDsantrag stimmen.

Abg. Pless (Mülheim, Centrum) führt aus, dass es den Rhein-

ländern häufig passire, dass man liebgewordene Einrichtungen ihnen

unter dem Vorgeben nehme, die nothwendige Rechtseinheit erfordere

es , dass man aber auf der anderen Seite solche Zustände , die sie

drüekten nnd deren Aendemng sie wftnsehten, mit einer gewissen

Hartnäckigkeit festbalte. Besonders anflftllig sei die ersehiedene

Haltung, welcbe die Kegierung in der Eirchbofsfrage seige. Wftbrend

in Barmen und Elberfeld u. s. w. obue Weiteres eonfessionelle Fried-

bOfe erweitert oder neu angelegt werden dflrfen, habe die Regierung

zu Düsseldorf und in anderen Orten (Redner führt mehrere Fälle an)

Einspruch erhoben. Man solle doch endlich dem Staatsbürger ge-

statten, seinem religiösen Empfinden, wenn er wolle, nicht nur im

Leben, sondern auch im Tode Ausdruck zu geben.

liegieruogscommissar Dr. Renvers wiederholt die vom Cultus-

minister in der Commission abgegebene Erklärung, dass in der nftcb-

sten Session eine Vorlage kommen werde, in der aucb die Interessen

der Civilgemeinden gewabrt nnd fftr diejenigen Orte, wo nur con-

/essionelle FriedbOfe Torbanden seien, ein Qastrecbt für die Minorität

statnirt werde.

Abg. Dr. V. Ouny (nl.) empfiehlt ebenfitlls Annabme der mo-
tiyfrten Tagesordnung unter Hinweis auf die Erklärung des Ministers,

dass in dem vorzulegenden Gesetze Garantien für die Rechte der

Civilgemeinden und der confessionellen Minoritäten enthalten sein

sollen. Darauf lege er ein grosses Gewicht.

Der Antrag der (Kommission wird hierauf angenommen.
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XXI.

Die ungarischen BischOfe Ober das Civilehegesetz.

Der deutsche Text des HirteDschreibens lautet:

In Christo Geliebte Gläubigen!

Mit tiefem Scbmene unseres Hersens theilen wir Euch mit,

dasB das Gesets aber die »sogenannte Civilehet am 1. Oetober d. J.

in's Leben tritt. Somit, in Christo geliebte Gläubigen, werdet auch

Ihr, Ton diesem Tage an, gezwungen sein, in ehelichen Angelegen-

heiten, nebst strenger Beobachtung der kirchlichen Gesetze, auch

Verordnungen des erwähnten Gesetzes in Betracht zu ziehen.

Ihr wisset es, dass wir ein allerunterthänigstes Schreiben an

die Stufen des Thrones gelant^en Hessen, dass wir eine Denlischriffc

an die hohe Regierung richteten, dass wir dort, wo es unser Recht

und unsere Pflicht war, zu sprechen, — im Beichstagssaale — auch

mfindlich es erklärten:

dass dieses Gesetz der Lehre unseres heiligen Glaubens wider-

spricht;

dass es uns Katholiken eines Rechtes beraubt, welches durch

nenn Jahrhunderte anerkannt war und in Uebnng stand;

dass es geeignet sei, in den Herzen die Beligion und die damit

verbundenen guten Sitten zu schwächen;

dass es die Reinheit der Familie gefährde, welche seit des

heiligen Stephan's Zeiten bis zu unseren Tagen, von Generation zu

Generation die für Religion und Vaterland so erspriesslichen Tugen-

den der Ahnen übermittelte.

Wir wendeten uns aber nicht nur an die Lenker der Geschicke

unseres Landes, sondern wir hatten auch Euch in unserem Hirten-

briefe aufgefordert, dass Ihr mit eifrigem Gebete für die Sache der

Kirche und des Vaterlandes zum Allmachtigen um Hilfe flehet.

Mit einem Worte, wir haben als Oberhirten und als Gesetz-

geber, als Gläubige und als Bflrger Alles ?ersucht, nm es zu ver-

hindern, dass dieses Gesetz zu Stande komme.

Dessen ungeachtet hat die göttliche Vorsehung, deren Wege
unerforschlich sind, und die auch aus dera Böseu Gutes hervor-

bringen kann, zugeliissen. dass j»*ne Hinrichtung, welche man Civil-

ehe uenut, auch in unser Vaterland eiugelührt werde. Ist dies nicht
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fielletcht dämm gesebehen, dass diesM Gesetx d«r Probettein Barer

wahren Treae vom heiligen Olaaben sei, Enrer onenebfttterlleben

AnbaDglicbkeit an die beilige katholische Kirche?

Denn, Geliebte in Christo, wie die Waflfenübung den Soldaten

stftrkt und der Kampf den Helden macht, so erproben auch den

Bekenner Christi Kampf, üebel und Gefahr, und nur jene, die bis

zum Ende im wahren Glauben und in dem diesem Glauben ent-

sprechenden Leben ausharren, erlangen die Siegeakrone, welche der

Herr ans Allen bereitet bat.

Damit wir Each also in der Treue la unserem heiligen Qlaoben,

in der Anhlnglichkeit an die heilige Kirche bestärken und Saeb vor

Verirmngen bewahren, in welehe Bnch das neue Gesets fftbrwi

konnte, halten wir es für onsere oberbirtliche Pflicht, Such Folgen-

des Tonrotragen:

Erstens: Was lehrt, was befiehlt Eoch, ihren Gläubigen, die

heilige Kirche bezüglich der Ehe?

Zweitens: Wie habt Ihr Euch zu verhalten angesichts des neaen

Gesetzes ?

Indem wir uns in dieser wichtigen Angelegenheit mit Be-

lehmng und Anweisung an Each wenden, ermahnen wir Euch ernst-

lich und bitten Each, dass Ihr nnsere Stimme sam Heile Borer aa-

sterbliohen Seele mit anfriebtiger Behereignng nnd heiligem Ge-

horsam höret» in der Ueberaengang, dass wir nnsere Stimme an Euch

unter jener Verantwortlichkeit richten, wetebe der Herr Jesus Christus

seinen Aposteln und uns, deren Nachfolgern, auferlegte, damit wir

Bach, unserer Sorgfalt empfohlenen Gläubigen, unter allen wechseln-

den Verhältnissen des Lebens auf dem Wege unseres heiligen ^Glau-

bens znm ewigen Leben fuhren.

I.

Indem wir Bach in Kürze die Lehre der heiligen Kirche über

die Ehe vortragen, meinet nicht, geliebte GlAabigen, dass wir Euch

heute fielleicht, unter der Binwirkung des neuen Geseties, in dieser

Besiebuttg neue Lehren verkünden. Nicht im Bntferntesten. Was
Jesus Christus in der FfiUe der Zeit ?erkflodet, was seine Kirche,

die heilige christkatholische Kirehe uns sum Glauben Tontellt, das

verkünden wir Euch aacb heute.

Was lehrt also die Kirche über die Ehe?

Sie lehrt erstens:

Dass nach der Anordnung Christi zwischen Christen nur jene

Verbindung eine Ehe sei, weiche zugleich ein Sacrament ist; dass
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ebeo danrai jeder andere Band, der il^t alt Saeramettt m Stande

kam, sei er aach vor der bürgerlichen Behörde geschlossen, keine

Ehe und dass ein Leben in eineoa solchen Bunde nichts Anderes sei,

als ein sündhaftes, aussereheliches Zusanimenleben.

Demgemäss können Kütholiken auch in Zukunft auf keine andere

Weise eine wahre Ehe schliessen, als dies unsere Väter gethan, näm-

lich nach den Gesetzen der heiligen Kirche, Tor dem eigenen Pfarrer

oder dessen Stellvertreter, in Oegenwart zwder Zengen,

Die Kirche lehrt sweitens:

Daee die giltig geschloisene, wahre Bhe unaofidalich »ei. Dem
ra Folge Innn «in KatholUc, solange der andere Ehegenoase leht,

keine nene Ehe eingehen.

Die Kirche lehrt drittens:

Ein Katholik kann keine Ehe eingehen, welcher ein wie immer

geartetes kirchliches Ehehinderniss entgegensteht, wenn dieses Hioder-

niss nicht von der Kirche durch Dispens behoben wird.

Der Katholik ist deshalb verpflichtet, wie bisher, so auch in

Zukunft seine beabsichtigte Ehe zuerst seinem Pfarrer aosnzeigen,

damit er von dem Tielleicht Torlcommenden Hindernisse, wenn mOg*

lieh dispensirt werde. Wenn aber das Hindemiss ein solches wftre,

fon dem die Kirche nicht dispensiren kann, kann die Ehe nicht ge-

achleesen werden.

Das sind kathotiscbe GUmbenssAtse, welche die Kirche weder

menschlicher Rücksicht, noch der Willkür irgend einer Macht, noch

auch einem menschlichen Gesetze zu Heb aufgeben kann; sie könnte

diese auch dann nicht aafgeben, wenn sie welch' immer einer Ver-

folgung ausgesetzt würde.

Es ist zwar wahr, dass es der Kirche zum Nutzen sei, wenn

auch der Staat ihre Gesetze in Ehren hält, auf die Befolgung der

Qesetie dringt, deren Befolgung fordert; allein, umgekehrt, ist es

auch fon grossem Nntsen fttr den Staat, wenn die OUubigen der

Kirche die Anordnungen ihres Glaubens pflnktlich befolgen; denn es

ist eine anerkannte Wahrheit, dass die Grundlage und Sicherheit

der Reiche auf der gläubigen Frömmigkeit seiner Völker beruht. Wenn
aber der Staat, zum Schaden seiner eigenen Interessen, die Kirche

sich selbst überlässt, oder, was noch schlimmer ist, ihre Institutionen

nicht beachtend, die Vollziehung ihrer Gesetze erschwert, was kann

die Kirche anders thun, als ihrer Sendung eingedenk, auf dem Wege
wandeln, den ihr göttlicher Stifter Jesus Christus angewiesen hat,

indem sie mit den Worten der Apostel ausruft: »Man muss Gott

mehr gehorchen, als den Menschen« (Apostelgesch. 5, 29).
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So hftndelte die Kirche in der VergaDgenbeit, lo wird sie anek

Ib der Zaknnft bandeln.

Ihr wisset, geliebte Gläubige, welch grimmigea Verfolgangea

die Christen im Anfange ausgesetzt waren.

Wenn sie sich als Christen bekannten, wenn sie ihre Pflichten

ihrer Kirche gegenüber erfüllten, wurden sie in den Kerker geschleppt,

wilden Tbieren vor^^eworfen , oder durch einen anderen peinlichen

Tod hingerichtet. Wurde die Treue der Christen zu ihrem beiligen

Glauben unter diesen Verfolgungen erschüttert? Nein, sie wurde

nicbt erscbfltleri Hat die AnbftngUebkeit der Cbristen lu ihrer

Kirche aafgebört? Sie hat nicbt aufgebort. Im Gegentbeil ! Hnndert-

tansende und Millionen haben ihr Blnt Tergosseo fftr Christos and

seine Kirche.

Oder hat ?ielleicht die Kirche damals etwas Anderes gelehrt,

und hat sie vielleicht, nm das Schicksal ihrer Gläubigen zu erleichtem,

solche Lebren verschwiegen, welche der Auffassung, den Gesetzen des

Staates widersprachen?

Darchaus nicht!

Bezüglich der Ehe hat die Kirche auch mitten unter den Ver-

folgungen gelehrt, dass die christliche Ehe nicht eine solche sei, wie

die heidnische Ehe, sondern dass sie ein Sacrament sei; dass sie nn*

anflOslieh sei, und dass ihre Gläubigen, welche eine Ehe schliessen

wollen, nach ihren Gesetzen die Ehe schliessen mfissen.

Dies beaengt schon der heilige Ignatius, der unmittelbar Nach-

folger des heiligen Apostels Petrus, auf dem bischofliehen Stuhle tu

Antiochien. Dieser Schüler der Apostel wurde nämlich nach Horn ge-

schleppt, um dort für den Glauben Jesu den Löwen vorgeworfen zu wer-

den. Auf diesem seinen We<:^e, von Soldaten bewacht, schrieb er mehrere

Briefe, und in einem derselben befiehlt er, dass die Gläubigen keine

Ehe schliessen sollen ohne den Rath des Bischofs; augenscheinlich

damit der Bischof es beurtheile, ob sie nach dem Gesetze der

katholischen Kirche eine Ehe schliessen können.

In ähnlicher Weise erklärte entschieden Athenagos, ein Christ

gewordener heidnischer Philosoph, in seiner nm das Jahr 175 nach

Christus im Interesse der Christen an den damaligen römischen

Kaiser gerichteten Vertheidigungsschrift: tbei uns Christen hilt nnd

anerkennt Jeder nur diese als sein Eheweib, das er, nicht nach dem
Gesetze des Staates, sondern nach dem christlichen Gesetze zur Ehe

genommen hat.«

Sehet also, geliebte Gläubige, auch zur Zeit der Verfolgunf::en

war es heilige Pflicht der Gläubigen, ihre Ehe nach den Gesetzen
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der Kirche zu schliessen. Und die ersten Christen haben auch trotz

der Verfolgungeo , welche sie von Seite des Staates erlitten haben,

ihre Pflichten gewissenhaft erfüllt.

Ihr seid die Nachfolger dieser Ahnen; durch ihr Beispiel an-

geeifert, werdet auch Ihr das thun, was die heilige Kirche befiehlt,

urosoniehr, da Ihr dies auch bei dem neaen, wenngleich nachtheili*

gen Qesetze thon kOnoet.

Sehet also, da ist der Probestein, an dem Euere Glanbenetreae,

Euere Anhänglichkeit an die Kirche erprobt wird; es wird erprobt

werden, ob Ihr fruchtbringende oder unfruchtbare, dürre Aeste seid

an dem Baume, der aus dem Senfkörnlein gewachsen, auf die ganze

Welt sich ausbreitete, welchen der Herr selbst gepflanzt und mit

seinem und seiner tür Ihn gepeinigten Märtyrer Blute begossen hat.

n.

Nach dem Gesagten wäre es ein grosser Irrthum, wenn Ihr

glauben würdet, dass das neue Gesetz Euere bisherigen religiösen

Pflichten bezüglich der £he auch nur in geringstem Masse geändert

hätte; denn diese, die Ehe betreffende Lehre und die Qesetse der

katholischen Kirche Terbinden Euch im Gewissen auch fernerhin,

trotx der Einfttbrung der sogenannten Girilehe, und Ihr kOnnet die-

selben nicht ausser Acht lassen, ohne Euch einer Todsfinde schuldig

zu machen.

Trotzdem aber werdet Ihr bei der Eheschliessung, ausser der

strengen Beobachtung der kirchlichen Gesetze, gezwungen sein, auch

die Verfügungen des neuen Gesetzes in Betracht zu ziehen, zu dem

Zwecke, dass £uer heiliger Ehebund, den Ihr in der Kirche schliessen

werdet, auch for dem Staate bürgerrechtliche Folgen habe.

Wie war es bisher bei uns?

Bisher hat der Staat die mit Beobachtung der kirchlichen Ge-

setie geschlossene Ehe auch Ton seiner Seite als gesetsliche Ehe an-

erkannt, und bekleidete dieselbe mit allen jenen Folgen, welche aus

der Ehe nach dem bürgerlichen Rechte entspriessen. Nach dem neuen

Gesetze wird die im Angesichte der Kirche geschlossene Ehe von

Seite des Staates jetzt nicht mehr auerkunut; er betrachtet diese

Eheleute so, als wären sie gar nicht Eheleute; ihre Kinder betrachtet

er nicht als eheliche Kinder, und verleiht die bürgerrechtlichen

Folgen der Ehe nur jenen Brautleuten, welche den vom neuen Ge-

setze geforderten Formalitäten Genüge leisten, bezüglich welcher Ihr

Euch um entsprechende Anweisung an Euere Seelsorger wenden

wollet Diesen Formalitäten leisten Folge unsere katholischen Brfider
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in imea Lftndern, wo die sogenannte dvilebe eohon seit längerer Zeit

eingeführt ist. Auch Ihr, in Christo geliebte Gläubigen, werdet ge-

zwungen sein dieselben zu beobachten, und zwar allein zu dem Zwecke,

dass Ihr Euerer Ehe, welche Ihr im Angesichte der Kirche schliessen

werdet, die bürgerrechtlichen Folfs^en auch vor dem Staate erwerbet.

Weil aber nach der Lehre unseres heiligen Glaubens die katho-

lischen Braatleate nur allein durch ihre von der Kirche geäusserte

WUlenserklärang vor Gott und dem Gewissen wirkliche Eheleute

werden, ist ee ihnen nicht erlaubt, die daroh das Geeeti geforderten

Formalit&ten mit der Absicht za leisten, dass sie for dem bttrgw-

liehen Beamten eine christliche Ehe schliessen, sondern einsig nur

mit der Absicht, dass sie ihrer nach der Anordnung der katholiechen

Kirche zu schliessenden Ehe die bürgerlichen Rechte sichem.

Nachdem Ihr so den Forderungen des Gesetzes entsprochen

habet, werdet Ihr nie vergessen, dass Ihr durch diese bürgerliche

Handlung Eueren Verpflichtungen als Katholiken noch nicht Genüge

gethan habet, namentlich müsset Ihr fest halten an dem katholischen

Glauben Euerer Ahnen, Euerer Väter, nach welchem Glauben die Ehe

ein Sacrament ist, und die christlichea Brautleute dieses Sacramentee

— wie wir oben erinnerten — nur dann theilhaftig werden, wenn

Sie den ehelichen Bund nach den Regeln der heiligen Kirche schliee-

sen, wenn sie ihren Willen, dan sie mit einander eine Ehe schliessen,

Tor dem eigenen Pfarrer oder dessen Stellvertreter nnd vor wenig-

^ns zwei Zeugen feierlich erklären. Dem Gesagten zu Folge ver-

pflichten wir die Brautleute im Gewissen, dass sie, bevor sie bei dem

bürgerlichen Beamten die vorgeschriebenen Schritte thun, früher un-

bedingt ihre Absicht, heirathen zu wollen , ihrem Seelsorger anmel-

den, damit er die zur kirchlichen Eheschliessung nothwendigen Vor-

kehrungen treffe, damit die etwa vorkommenden kirchlichen Ehe-

hindernisse durch Dispens behoben werden kOnnen.

Wenn der Pfarrer die Vorkehrungen getroffen, den Brantlentmi

erklart hat, dass ihrer Ehesehliessnng von Seite der Kirche gar kern

Hinderaiss entgegenstehe, dann, aber auch nur dann können die

Brantlente sich znm Matrikenfflhrer begeben, nm auch ihm anin-

seigen, dass sie heirathen wollen.

Um unseres Herrn Jesu Liebe Willen bitten und ermahnen

wir die Brautleute, dass sie, nachdem sie den Anforderungen des

bürgerlichen Gesetzes Genüge geleistet, wenn es nur möglich , noch

am selben Tage iu der Kirche» vor Gottes Angesicht, nach der Ver-

ordnung der Kirche ihre Ehe schliessen; wenn es ihnen aber aus

welcher Ursache immer unmöglich wäre, am selben Tage oder viel-
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leicht mehrere Tage hindurch in die Kirche zu gehen, können sie

sich, solange sie nicht kirchlich getraut sind, nicht als wirkliche Ehe-

leute betrachten und können die Rechte der Eheleute nicht ausüben.

Wir geben uns der tröstenden Hoffnung hin , dass Ihr Alle,

geliebte QUubige, nnaere oberhirüichen Unterweiiungen und Er-

mahnungen mit bereitwilligem Gehorsam entgegennehmen und be-

folgen werdet. Wenn sieh aber — was Gott bewahre — christkatho-

lisehe Brautleute finden sollten, welche nur mit der sogenannten Civil-

ehe zufrieden wären und dann keine christliche Ehe schliessen, denen

sind wir gezwungen, schon jetzt zu erklären, dass die katholische

Kirche sie als wirkliche christliche Eheleute nie anerkennen werde;

und weil sie öffentlich die Gesetze der Kirche verachten und dadurch

Aergerniss geben, ist es selbstverständlich, dass solche als öffentliche

Sünder, wegen ihres steten Widerstandes und fortgesetzten sund-

haften Zusammenlebens im Saeramente der Busse nicht loegesprochen

und somit auch zur heiligen Communion nicht angelassen werden

können. Sie werden femer ?on der Ausfibung elnielner kirchlicher

Rechte ansgeechloesen: so kOnnen sie bei der heiligen Taufe und bei der

heiligen Firmung nicht als Pathen, bei kirchlichen Trauungen nicht

als Zeugen angenommen werden; das Amt eines Kirchenvaters kann

ihnen nicht anvertraut werden ; sie können auch kein kirchliches Be-

grähniss erhalten, wenn sie nicht mit Gott ausgesöhnt, unter Zeichen

der Reue verscheiden.

Endlich machen wir Euch noch auf einen wichtigen Umstand

aufmerksam.

Ihr wisset, dass die einmal giltig geschlossene wirkliche Ehe

unauflöslich sei; der Herr Jesus selbst hat gesagt: Was Gott ver-

bunden bat, soll der Mensch nicht trennen (Matth. 19, 6); und Ihr

schwöret auch beim Altare, dass Ihr Buch gegenseitig bis zu Euerem

Tode nicht ferlassen werdet. Die UnanflOsKehkelt der Ehe ist ein

Glaubenssatz, den kein menschliches Gesetz ändern kann. Es kann

aber doch geschehen, und es geschieht auch manciimal, dass selbst

in der wirklichen Ehe das Zusammenleben der Eheleute als unmög-

lich erscheint, in diesem Falle trennt die Kirche die Eheleute, wie

man zu sageu pflegt, von Tisch und Bett, ohne dass sie aber auf*

hörten, Eheleute zu sein, es kann also weder der Gatte ein anderes

Weib zur Ehe nehmen, noch das Weib einen anderen Mann heirathen,

bis nicht Einer oder der Andere stirbt.

Eben darum, sollte der traurige Fall eintreten, dass Ihr um
'dne solche Trennung einkoromen mfisstet, besteht fflr Buch und ver«

bindet Buch Im Gewissen auch In Zukunft die Verpflichtung, dass
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Ihr Euch an das kirchliche Gi^richt, an den Heiligen Stuhl wendet

und £ach nach seiner Entscheidung richtet

In Christo geliebte Gläubig^en!

Wir haben Euch die Lebre der heiligen Kirche und Euere

Pflichten beifiglicb der Bhe Torgelegt, wir haben Buch mitgetheilt,

vie Ihr Buch dem neuen Gesetze gegenflber sn verhalten habet, da*

mit Ihr, Euere irdischen Güter auch nach den Anforderungen des

bflrgerlichen Gesetzes sieherstellend, ?or Gott und seiner Kirche,

und zwar nur allein da eine wirkliche Ehe schliesset.

Wir bitten Euch, da89 Ihr, die Ihr Glieder der heiligen Kirche

seiet, zum Heiratlien auch in der Zukunft zum Altare des Herrn gehet,

denn nur dium erfüllet Ihr Euere katholische Pflicht, und die guten

Wünsche, mit welchen die Eltern, Verwandten und guten Freunde

das die neue Familie gründende Paar überhäufen, können nur dann

wirksam sein, wenn sie der Kirche und Gottes Segen begleitet.

Wir wiederholen es, die neue Etnfahrang sei der Probestein,

an welchem Ihr erprohet, dass Ihr wahre Katholiken, GeAhrten der

Heiligen und Hausgenossen Gottes seiet

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi , die Lieb« Gottes und

die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei und bleibe mit Euch.

Amen. (IL Corinth. 13, 13).

Gegeben in Budapest aus unseren am 31. August und I.Sep-

tember 1895 gepflogenen gemeinsamen Berathungen.

Claudius, III. p. ,
Cardinal, Brzbischof von Bszergom; Laurentu4s,

m. p., Cardinal, Bischof von Nagyrarad; Georg, m. p., Erzbiscbof

von Bacs und Kalocsa; Viäor, m. p., Brabischof und Metropolit ?on

Gyulafeberrar und Fogaras; Johann^ m. p., Bbehof von GyOr;

MidUid, m. p., griechisch-katholischer Bischof you Nagyvarad;

Ferdinand, m. p., Bischof you Pees ; GomUmtin, m. p., Bischof von

Vacs; Johann^ m. p., griech.-kath. Bischof von Szamosnjvar; Frans,

ni. p., Biscliof von Erdely; Corncliu<i, m. p., Bis<'hof von Szombathely;

Johann, in. p., griech.-katliol. Bischof von Eperjcs; Enterich, m. p.,

Bischof von Nyitra; Sigismund ^ m. p. , Biscliot von Kassa; Julius,

m. p., Bischof von Szathmar; C'ar?, m. p. , Bischof von Veszprem

;

Alexander^ m. p., Bischof von Csanad
; Philippus, m. p.. Bischof von

Szekesfehervar ; Julius, m. p., griech.-kathoL Bischof von Munkacs;

Bml, m. p., Bischof von Szepes; Car{, m. p^ Bischof von Besztercie-

banya; Hippolift^ m. p., Brzabt von Pannonhalma; Jahamn SMe^Beres^

m. p., Gapitularvicar von'^Rozsnjo; Bsfnis Pap, ra. p., Gapitularvicar

von Lugos.
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Badisches Ges. v. 14. Juli 1894 (Ges.- u. Verordn.-BI. 1894 S. 297)

betreffind die Aufhehu)}(j drs Gesetzes vom 2. April 1872 d. i. des

Verbotes der Abhaltung rclig. Missionen und Aushilfe in der Seel"

sorge durch Mitglieder religiöser Orden.

Art. 1. Das Ges. vom 2. April 1872, die Abhaltung von Mis-

sionen durch Mitglieder relig. Ordea betr. (s. Archiv XXXI. 331)

wird aufgehoben.

Art. 2. Der Art. 4 im Ges. vom & Jali 1888, die Aenderang

einiger gesetzlicher Bestimmungen über die rechtliche Stellang der

Kirche und kirchlichen Vereine im Staate betr. (Archiv LX. 463

wird aufgehoben.

XXIII.

Oecr. 8. Congr. super negoL Epp. et Regg. d. Apr. 1895

de faeuUate superionm generalium transferendi rdigiosas sar&res

in alias domus sine eonsmsu episeopi.

Üeatissime Pater!

Fr. Josephus Episcopus Canariensts, ad S. Y. pedea hamiliter

provolntns, exponit.

Non clare video relationes quae haberi debent inter Ordinarium

et Sorores, quaruin Institutionis non sunt viri qui eas gubernent,

etsi Institutio ab Ecclesia approbata fuerit, praecipue vero quoad eas

quae nec a viris propriae Institutionis, eo quod hi miniine existant,

reguntar, nec ab Ecclesia adhuc approbatum sit earuin Institutum.

Esto sint exemptae hujusmodi Sorores quoad potestatem domiuati-

vam ex obedientiae voto ortam, certum esse videtur eas tali exemp-

tione non gaudere respectu habito ad Ordinarium in cujus dioeceai

1) Dieser Ges.-Art. hatte daa Verbot der Spendang der Sacraniente durch

Mitglieder relig. Orden breite dahin eingeichrinkt» daia solche in »NoihfiUlenc

stnfloe iein loUe.
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morantar, qaoad potestatein jnridietionis regimenqne exlenram.

Nunc vero iu praxi habent Sorores« de quibus agitur, qaod illarara

Superiorissae Generales eas ex uiia in aliam domum alterins dioe-

cesis transferant, subalternasque Superiorissas instituant, ab officio

absolvant, quin in nullo Ordinariis subjiciant tales absolutiones,

institutiones, traiislationes : imo nec eos consulant, nee conscios

faciaat. Ita accidit in hac inea dioecesi quoad Sorores qaibus De los

andanos äegamparados Domen est, atqoe eas qnae Eifas de Ckrisio

nancopaotar. Dabiam aogeiar penes bas altimas ideo quod, eam
ab Ecclesia nondnm approbata sit ipaarnm institatio, nallom canooi*

cam fakimentam rationemqae eanim regolaris exiateniiae habeant,

in hac ezordii periodo, praeter illa qaae ab Ordinarü anctoritate

derivantar.

His expositis, S. Vestram hurailiter rogo, quatonus mihi solvere

dignetur sequens dubiuni: Utrum Superiorissae Geiifirales, de quibus

est sermo in praecedenti expositione, saltem illae quarum Institutum

approbatioaem S. Sedis adhuc desiderat, quoties aliquam Sororem ex

nna in aliam domum alterius dioecesis tranferre, vel Saperiorinam

aubaltemam instttaere, sive ab officio absolvere velint, rem enm Or*

dinariis in qaorum dioecesibns domua istae infoniantur conferre de-

bent, illonim coofirmationeni obtinere^ saltem assensam, vel iUos de

re conscios facere? Et Dens . .

.

Sacra Congregatio Eraoruni et Kniorum S. K. E. Cardinalinm

negotiis et consultationibua Episcoporum et Regularium praeposita,

proposito dubio censuit rescribenduro prout rescripsit:

Supcrhrissas Generales, in casibus de quihus agltur^ uU jure

stw, et sufficere, nt emdem Superiores^ raÜom dtünkauU eonvemeMÜ,

Episcoporum hei de dietis disposiUoHtbus eerHorem reddmU.

liomae 9. ApriL 1895.

J. Card. Verga, praef.
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XXIV.

Literatur.

1. Die Magistraturen des völkerrechtlichen Verkehrs und die Ex-

territorialität. Als Manuscript gedmckt für Vorlesungen über

Völkerrecht md FMik. Von Dr. Bernhard Hübler, ordew^

lichem Profeswr der Rechte an der Univ, Berlin, Geheimem

Oberregiermgsrath, Bmlim 1896. Druck wm 0.

JK 78 8.

Die obige hKehst intereeaante und belehrende Schrift erOrtert

ein Thema, welches gewöhnlich Ton den Jfingern der Themii eine

siemlich etiefinfitterliche Behandlung erfthri. Angesichte der mo-

dernen CuHnrentwicklnng f welche die zwischen den Völkern aufge-

richteten Schranken niederzulegen sucht, und insbesondere gegenüber

den erfolgreichen Bemühungen des deutschen Reiches auf dem Ge-

biete der Colonialpolitik , wird Niemand dem vom Verfasser in An-

griff genommenen Thema seine actuelle Bedeutung abzusprechen

wagen. Es sei betont, dass nicht blos Juristen und Diplomaten,

sondern auch die Vertreter der Wissenschaft des Kirchenrechts, in

welchem die Verhältnisse der pftpstlichen Diplomaten zur Besprech-

nng gelangen , ans dieser Schrift lernen können. Dieselbe ?erdient

am so mehr nnsere Beachtang als das mit rielem Fleiss ans ler-

strenten Werken gesammelte Material dem Stndenten nnr hCchst

schwer sngänglieh ist. Der erste Theil belenchtet die Magistraturen

des Völkerrechts. In drei Abschnitten werden die Grandbegriflfe er-

läutert, und darauf von den diplomatischen Agenten, welche in

Diplomaten, Halbdiploniaten und Consuln zerfallen, gehandelt. Was
die päpstliche Diplomatie anlangt, so bemerke ich, dass Leo XIII. die

Bezeichnung »Bischöfe in partibus inßdeliumc abgeschafft und d^rch

»Titalarbischöfe« ersetzt hat (11). Auch ist za beanstanden der

Satz tdas Gesandtschaftsrecht des Papstes ist durch die (Kraft De-

beliation erfolgte) EÜn?erleibnng des Kirchenstaates (Poters temporale)

in das neue Königreich Italien (Decret fom 6. Oetober 1871) de

iure in Wegfall gekommen. Mit Verlast seines Staates hat der

Papst auch die am Staat (!) haftende Souverftnitftt und folgeweise

seine Stellung als Subject des Völkerrechts Yerloren (16).c Wie es ,

sich mit der Debellation, oder sagen wir vielmehr, dem allem Völker-

recht widerstreitenden Raub des Kirchenstaates verh&lt, das habe

roUv Ar KirebMirMht LZXIV. 81
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ich auf Grund authentischer Zeugnisse dargelegt im Artikel der

Histor.-Polit. Blätter (CIV 440—457): .Aus dem Briefweclisel zwi-

schen Pius IX. und König Victor Emmanuel.« Die Souveränit&t

konnte dem Papst nicht genommen werden, aber die volle Ausübang

derselben ist ihm seit 1870 verloren gegangen. Darchans richtig be-

nrthellt H. den Charakter des italienischen Garantiegesetzes. Dass

aber die Herleitung des päpstlichen Qesandtschaftsreehts aas dem jus

difinnm mit dem Volkerrecht nichts an than habe (17), vermag ich

nicht einzusehen, denn beide umfassen den Erdkreis. Allerdings soll

kein Gesandter in die Politik des Empfangsstaates sich einmischen.

Wenn aber ein päpstlicher Nuntius, während die gesetzgebenden

Körperschaften des Empfangsstaates die Rechte der katholischen Re-

ligion verletzen, mit den Vertheidigern dieser Rechte in Verbindung

tritt, so dOrlte das keine Betheiligung am Intriguenspiel der Par-

teien (29), sondern lediglich Anweiidang des Hechtes der Noth-

wehr sein.

ünsweifelhaft der lehrreichste Theil der Schrift ist der Ab-

schnitt Aber die Consaln. Neben den äusserst interessanten Detail-

angaben Aber Entstehung, und Ausbildung des Consulats seit dem
BmporblAhen der Italienischen Handelsstftdte , fnseln uns hier die

Mittheilungen über den heutigen Stand des Consulats auf Grund des

modernen Völkerrechts und der deutschen Reichsgesetzgebung. Be-

rufs- , oder Wahkonsuln — das ist die bedeutungsvolle Frag»», die

der Lösung entgegenharrt. Die Blicke, welche H. uns in dt^n um-

fassenden Qeschäftskreis der Consuln thun lässt, dürften dafür bürgen,

dass das Institut der Berufsconsuln ausschliesslich den Boden be-

haupten wird. Den Consuln des Orients ist wegen der ausnehmend

grossen Rechte, welche ihnen snstehen, ein besonderes Capitel au-

gewiesen. Der aweite Theil ist der Lehre von der Exterritorialitftt

gewidmet.

Ich scbliesse meine Besprechung mit dem Wunsche, die Schrift

H.'s mOchte von der akademischen Jugend eingehend erwogen wer-

den. Bei der besorgnisserregenden üeberfüllung der meisten Zweige

der juristisclien Laufbahn, gibt es im diplomatiscliou Dienst, insbe-

sondere im Consulat, noch ein Goljiet, in welches man mit Erfolg

eintreten kann. Durchaus sachgeraäss bat H. nach dem Prüfungs-

regleinent die Bedingungen mitgetheilt, von deren Erfüllung die

Aufnahme in den Consulardienst abhftagig ist Die Schrift muss

^
empfohlen werden.

Aachen. Dr. BttteMm,
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2. OesdMe und Verordnungen in Ckdiuasaehen, erUMeri durch die

MaHven* und Äuesehussheriehte der wiefUigeren ReichsgeseUe,

die Ekttsdmdwigen des h,h Reichsgeriehtes u, des h. k, obersten

Geriehtshcfes. Mit Benüteung von iheilweise ungedruchten Mo'
terialicn zn^ummensteüt von Dr. Burckhard. Dritte ergänzte

Auflage. Ahth. 7. XXIV m, 5S0 S. Ahth. 2. XVI n. 611 S.

in 12^. (Mrwzsche Ges.- Ausgabe Bd. 26, Abth. L und 2).

Wim m'o. (5 FL, geh. 6 Fl).

In dieser 3. AuH. sind aus eiuem Üuade derea zwei geworden,

weil auch die wichtigeren die efsngel. und gr.-or. Kirche betreffen-

den Gesetse nnd Verordnungen , darunter anch der sog. Qeistl. Be-

gnlimngsplan für die Bukowina Yon 1876 nnd die Erlasse llllr die

Israel. Relig.- Genossenschaft in Abih. I. nach den allgem. Bestim-

mnngen fflr alle Kirchen nnd Religionsgesellschaften aufgenommen

sind. Für das praktische Bedflrfniss wfirde es sweekmftssig sein, die

Bestirarauugen betr. die oriental, protest. Kirche und die Israeliten

in einem besonderen Bande zusamnienzustellen , da diese doch nur

für einen kleineren Leser- nnd Käuferkreis von Interesse sind. Uebri-

gens fehlen in dem Sammelwerke einzelne nicht unwichtige Erlasse.

Dr. Ii. Scheidematitel.

3. Ferdinand Tadra: Summa eancellariae. (CameUariaCaroli IV,),

Formulai krdl, kaneeldie deske XIV stoleti. Frag 1895.

In dem Ton der ersten Klasse der böhmischen Kaiser Franz-

Joaephs-Akademie in Prag herausgegebenen Historiscben Archiv er-

schien im J. 1895 die Summa eancellariae oder Cancellaria Garoli 1?.,

ein Formularbnch der kdnigl. böhmischen Kanzlei ans dem XIV. Jahr-

hundert (S. XLVIII u. 220, Gr. 8*^), dessen Edirung der in diesem

Archiv schon mehrfach erwähnte Prager Cniversitätsbibliotheks-

Scriptor Ferdinand Tadra bestens besorgte. In der übersichtlichen,

böhmisch geschriebenen Einleitung, in welcher der Herausgeber zu

allen Streitfragen und hauptsächlich zu den Resultaten der von Jean

Lulves 1891 pul)]icirten diesbozünrlichen Handscbriftenantersuehnng

Stellung nimmt, wird darauf hingewiesen, wie anter der Begierung

Kaiser Karls IV. die königlich böhmische Kanzlei unter der Leitung

ihres um die Pflege des Humanismna in Böhmen hochTordienten

Kanzlers Johann von Neumarkt (1810—1880), der fHkher Bischof

in Leitomischl nnd später in Olmfltz war, zn einer solchen BIfithe

^'elangte, dass sie für lange Zeit zum leuchtenden Vorbilde wurde.

Nichts war natürlicher, als dass man für den praktischen Gebrauch

ans den in die«?pr Kanzlei gefertigten Urkunden und Schreiben Mnster-

oder Formularäammlungen zusammeostellte , unter welchen nun die
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in Rede stehende Sumraa einen ausgezeichneten Platz einnahm, wo-

von für das Mittelalter die vielen bis jetzt erhaltenen, von Tadra
angeführten und beschriebenen Handschriften, für die Neuzeit ihre

häufige Benützung Zeugniss ablegen. Was nun die Provenienz dieser

Sammlung betrifft, hält Tadra übereinstimmend mit der allgemeinen

Meinane dafür, dass sie entweder vom obgenannten Kauzler Johann

aelbrtt dMsen Lebembeichreibang er bmreits 1886 im Oasopis CeaMbo
Hntea fZeitachrift des böhmischen liusenm) Bd. 60. ?erOifentUcht

hatte, ooer anf dessen Veranlassung von einem seiner Schreiber iq-

saromengestellt wurde. Als Zeit der Abfassung bestimmt dagegen

Tadra abweichend von der allgemeinen Meinung etwa das Jahr 13(50

und nimmt ferner an, dass die ursprüngliche Zusaramenstellnng, so-

weit bekannt, auf uns nicht überkommen ist, dass sie aber in den

Jahren 1365—80 mannigfach ergänzt, vermehrt und in der Anord-
nung verändert wurde, ohne dass man mit Sicherheit sagen könnte,

welche die erste oder nachfolgende Redaktion wäre. Tadra edirte

in einer den modernen Anforderungen entsprechenden Art alle in den

vencbiedenen Handschriften vorkommenden Stücke, 366 an Zahl,

welche den eigenthfirolichen schwnng* and prunkvollen Stil Johanns,

sowie fiberwiegend den Kaiser Karl IV. oder dessen Kanzler als Ab-
sender aufweisen und mit Ausnahme zweier deutscher Stficke in la-

teinischer Sprache verfasst sind. Es ist natürlich, dass sich unter

so vielen Stücken manche ohne historischen Werth befinden, und dass

man aus den wirklichen Formularen ohne Namen und Daten bloss

auf allgemeine Verhältnisse schliessen kann. Entsprechend den
Zwecken dieses Archivs wollen wir hier blos eine Auswahl der wich-

tigeren Stücke geben, welche einen kirchenrechtlichen Inhalt haben.

Ueber das allgemeine Verhältniss zwischen Staat und Kirche be-
richten die Nnmmern 228, 822, 827. Charakteristisch ittr Karls IV.
Standpunkt gegenfiber den kirchlichen Qesstaessammlangen ist die

schon früher von Pelzel und Hoffmann abgedruckte Nr. 208, in wel-

cher Karl Moen Doctor der Rechte lobt und ihm ein fixes Gehalt
verspricht, >quod tu dimissis illis frivolis altercacionum disturbiis,

quibus libri decretalium habundare videntur, ad lecturam decreti

aciera tue mentis velud rem theologicam prudenti studio direiisti.c

Wie sehr es im Interesse der damaligen Staatsverwaltung lag,

Kirchenämter in den Händen genehmer Personen zu wissen, ersieht

man aus der Menge von Formularen, in denen die betreffende kirch-

liche Antorittt vom Kaiser oder vom Kanaler am ErtheUnng einea

Kirchenamtes an bestimmte Personen ersacht wird: Nr. 88, 229—231,
236, 306, 309 bis 315. üeber die Ansfibnng resp. Erzwingung des

Rechtes der ersten Bitte (primariae preces), zumal bei Qelegenheit
der Krönung berichten Nr. 126—133, über die Ausübung, resp. üeber-

tragung des Patronatsrechtes Nr. 94, 134, 135, 130, 140, 151, 357,

361. üeber die Investitur des VySehrader Propstes handelt Nr. 137
und 138 (ähnlich 136). Conservatoren der bischöflichen Kirche in

Würzburg erwähnt Nr. 96, die eines Klosters Nr. 97 und einer

Universität Nr. 206. Geistliche Würdenträger werden zu königlichen

Oonsiliarii ernannt Nr, 86—83. Uneheliche Kinder werden von Seito
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des Papstes (Nr. 123) und des Kaisers (Nr. 224) lej^itiniirt ; ein

Bischof wird vom Kaiser ermftchtigt, uneheliche Kinder in bestimmter

Zahl (30) legitimiren zu dftrfen Nr. 124. Getaufte Juden werden

zu Gnaden aufj^enomraeu Nr. 245, 246, ebenso Apostaten Nr. 247
und Aussätziije Nr. 248. Verbriefte Rechte der Kirchen und Klöster

werden bestätigt Nr. 141—140, 150, 214, 215; Klöster werden in

der Erwerbung neuer Güter unterstützt Nr. 304 und 305; von ver-

schiedenen Lasten und Giebigkeiten befreit Nr. 109—III, 258, ebenso

das Hans des OlmAtier Bisehofs in Prag Nr. 358. Dem Praeeeotor

und den Mansionarii chori s. Mariae in eeclesia Pratfensi wird ein

Bxemptionsprivilegium ertheilt Nr. 147. Geistliche LehensTerhftlt-

nisse werden in Nr. 154 und 155 erwähnt. Ein Beweis der in

Böhmen damals geltenden Amortisationsgesetze ist Nr. 165, in wei-

cher der König von Böhmen den Prager Kanonikern erlaubt, im
Königreiche jährliche Kenten bis 100 Mark Silber kaufen zu dürfen.

Fürbitten des Kaisers oder Kanzlers um Naclilassunjj verhängter

kirolilicher Strafen enthält Nr. 202, 233, 235, 296—298. Für Arme
und Wittwen wird Fürsorge getroffen Nr. 45, 299. Geleitschreiben

werden kirchlichen Personen aasgestellt Kr. 255, 257, 336. Ein

eigener Provinsial des Angnstinerordens in Bdhmen wird angestreht

Nr. 807. Deher den Bestand kirchlicher Steaerrei(ister gibt Nr. 347
Anihehluss. Einem Geistlichen wird über bewegliches Gnt letztwil-

lig in Terfflgen erlaubt Nr. 350. Der Papst wird nm Abstellung

einiger in der kirchlichen Gerichtspflege vorkommenden Missbräuche

ersucht Nr. 239. Auch kommen die in jener Zeit beliebten

Titulaturen fast in jeder Nummer in Betracht, nebstdem enthält

Nr. 240 eine Zusammenstellung der verschiedenartigsten Super-

scriptiones. Aus dem Erwähnten dürfte ersichtlich sein, dass zwar
die Suroma cancellariae keine nnerschöpfliche Fundgrube fär die Ge-
schichte des Kirehenreehtes In Btthmen ist, dass sie aber trotedem
manche Bausteine enthält, welche stets einer Berttcksichtignng werth
sdn werden. Prof. Dr. CanriU Henner,

XXV.

Entgegnungen.

1) Der Erkläronij gegenüber, welche Herr Prof. SßqmüUer in dieser

Zeitschrift 1895, Heft 3, p. 476 ff; TerGffeniUcbt bat, lehe ich mich la folgen-
der Entgegnung Teranlaut:

Wie aas der Erklärung SägmüUera 1. c. hervorgeht, gibt derselbe in*
direct zu , dass bei seiner Recension meiner Schrift über die Designatinn der
Nachfolger darch die Päpste (Literarische Rundschaa 1893 Nr. 11) Missver-
tSodoirae sefnerseits nitanterhafra tind; dieMtben Mim aber nieht der Flttch lig-

keit des Recensenten, sondern der angeblich unklaren Terminologie, der swei-
deutigen Äusdrucksweise und der schiefen und schillernden Darstellung meiner
Schrift suzuschreiben. Doch diese Ausflucht nützt Herrn säumütUr nichts.

Das Gegentheil seiner mir untergeschobenen Resultate ist so klar und deatlieh
io meiner Schrift ausgedrückt, dass darüber kein Zwreifcl bestehen kann.

Gleich eingangs meiner Schrift p. 8 betonte ich, dass unter Ücsiynation
im engeren Sinf%e die Bestellung eines Kaehfoljren dareh Deeret, unter fv«
iignaiion im weiteren Sinne aoer die Einpfehiong eines Candidaten für die

BMhfolgeiid« Wahl reratanden wird. Bine DeeigoatioD mit naehfolgender Wahl
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ist [also] natargemäss eine Designation im weiteren Sinne. Von Gregor VII. ab
erfolgt eine Reihe von Desiffnationcn. wobei ich bei jedem eiozeloeu Fall aus-
drQcklich herrorhebe, dasii die Empfehlung des Caudidaten durch den Paust für
die nachfolgende Wahl die Freiheit der letzteren nieht aufhebe (Mdae »chrift

p. 53. 65, 59 a. s, w ). Dadurch ist doch in klarer und nicht missznverstehen«
der Weise die Bestellung absolut aust^escblossen. Zum Ueberflusse bemerke ich
noch p. 95; »Die Designationen dvreh Gregor VII., Victor III. n. s. w. waren
keine ErrK-nnungen des Nachfolgers, sondern Empfehlungen für die naclifol^ende

Wahl.€ Ich meine, diese Ausdrücke sind klar genug, um richtig verstanden zu
werden. SäqmüUer schreibt aber: »Im 3. Capitel statoirt die Schrift einen
erneuten Aufschwung der lieatellung dee Naclifolgers und dann im 4. Capitel
7on Alexander III. an einen Niedergang« und fügt hinzu, er könne sich mit
diesem Resultat nicht einverstanden erklären »trotz der Betonung, dass dieser

oder jener Pnpet Tor eeinem Sterben den Cardinilen befohlen oder Torge-
schrieben habe, einen bestimmten Mann zu wählen. Das waren und konnten
nach Lage der Dinge nicht mehr sein als Empfehlungen.« So SägmüUer.
Hätte er wohl diesen ^Satz niedergeschrieben, wenn er das 3. und 4. Capitel nur
mit einij^er Aufmerkenmkeit gelesen hätte?

Nicht besser ergeht es dem 1. Capitel. Säffmüller schreibt, ich käme
am Schluss dieses Capitels zum Resultate, »dass Panst Symroachus auf einer

römischen Synode von 499 das auf der Tradition aer römischen Kirche be-
rnhende Recht der Päpste, ihre Nachfolger zu dcsigniren (nach Säffmüller De-
signation in sensu stricto also Bestellung) als formell geltend schriftlich fixirt

habe und dass bei eventueller Nichtregelung der Nachfolge durch Designatiuu
die Wahl entscheiden tollte. Allein sn solenem Sehlnsa fehlen alle Primiasen.«
So wiederum SägmüHer. Mein Reconsent bat den Schiasssatz p. 27 gelesen,

denselben aber falsch verstanden. Eine nur oberflächliche Leetüre des ganzen
Capitels hätte ihn eines anderen belehrt, denn p. 24 moiuer Schrift steht:
»Nach den Bestimmungen des Sjmmachus regelt entweder der Papet bei seinen
Lebzeiten die Nachfolge mit den Wahlfxrechfifjfen, oder wenn dies wegen
des unerwartet erfolgten Ablebens des Papstes nicht geschehen liann, so hat
deijenige das Beebt anf die Nachfolge, der in einstimmiger Wahl gewählt ist;

geschieht dies nicht, so entscheidet Stimmenmehrheit. « Und weiter unten p. 1'4:

»Aus can. 3 und 4 der Bestimmungen des Symmachns ergibt ?iob, dass der
Papst mit den Presbytern, Diaconen, Klerikern, in einem Worte mit den Wahl-
berechtigten solche Verhandlungen bezQglieh des Nachfolgers pflegen soll; im
Fall, dass .... die Regelung der Nachfolge auf diese Weise nicht geschehen
könne, solle die Wahl entscheiden.« Und p. 26: »Wenn wegen eintretenden
Todes der Panet in der eben dargestellten Weise die Papstwabl nicht regelo
kann, so entscheidet in diesem Falle die Wahl allein.* Diese Bestimmungen,
die Designation im weiteren Sinne betreffend , hat Symmachus durch die er-

wähnte Sruode gesetzlich tixirt, von einem Dcsignationsrecbt im engeren Sinne,

wie es mv 8ä§müHer nntersehiebt, ist nieht im geringsten die Bede.
Sägmütler belehrt mich ferner, dass die Designationen der ersten Päpste

nicht Designationen im eigentlichen Sinne gewesen stnen. Dieser Belehrung hätte

es nicht bedurft, denn S. 16 meiner Schrift halte ich daran fest, dass bei den
Designationen der ersten Päpste eine Wahl stattfand und füge p. 104 wörtlich
bei: »Bei dem engen Banile der Liebe, das die Glieder der römischen Kirche
uniscbloss, ist es leicht zu begreifen, dass Klerus und Gemeinde iu vollster
üebereinsHmmung mit ihrem Oberhaupte für die eventuelle Hachfolg«
FikrsoTRe trafen.

Nach Feststellung und auf Ornnd dieser Thaisachen muss ich Herrn
Prof. SäqmüUfr gegenüber, den Vorwarf der Flüchtigkeit, welchen ich gegen
ihn erhoben habe, in schärferer Form wiederholen. Ich muss dies um so mehr,
als derselbe in einem s . lir absprechenden Tone über meine Erstlingsschrift, die

sich in anspruchsloser Eurm einrührt, urt heilt, da er doch erwiesener Maasen
akh mit dem Inhalt derselben nnr ungenügend vertraut gemacht hat. So nn*
erqnieklich Controversen dieser Art an sich selbst sind und so nnangenehm et
mir persönlich ist, einem verdienten Forscher in dieser Form gegenüber zu

treten, so war ich as mir doch selbst schuldig, auch ist dies Yurgehen der

beete Schutz gegen BecensentenwiUkOr.
Freibng 1 Sehw. Dr. Kart Holder,
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2) Eniqfffnung Ton Pfarrer Krauas in Freibnr^ i. Br, 16. Sept. 1895.
Auf S. 322 des neuesten Heftes dieser Zeitschrift steht eine »Üesprechung«

meines Buches »Im Kerker vor and nach Christus,« welche das Erstanoen Aller
hervorrufen mass. die das Buch wirklich gelesen haben. Ihr Recensent hat et

ganz gewis.s nicht gelesen , vielmehr mit einigen Sätzen aus der t'füirnchen
Recension (Stimmen aus Maria Laach) es abgefertigt. Ueber letzteren urtheilen

aber sehr angesehene Kenner des von mir behandelten Stoffes der Art, dass sie

2. B. die Pfülf^ache Leistung eine »literarische Impertinenz« nennen.
(Herr Dr. Scheidemantel verweist als Erwiderung auf Vorstehendes ein-

fach auf den eingebenden Inhalt des sachlich und wohlwollend gehaltenen Art.

des Herrn F, Pfiilf selbst).
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